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Beginn der Sitzung: 09.04 Uhr 

V o r s i t z : Erster Präsident Unterrieder , 

Zweiter Präsident Dipl.-Ing. Freunschlag, 

Dritter Präsident Dkfm. Scheucher 
A n w e s e n d : 35 Abgeordnete (während der 

Fragestunde), 36 Abgeordnete (ab Angelobung 

von Dr. Großmann) 

M i t g l i e d e r    d e s    B u n d e s r a t e s  : 

Pfeifer, Ing. Kerschbaumer, Dr. Harring, 

Ing. Eberhard 

A m   R e g i e r u n g s t i s c h  : Landeshaupt-

mann Dr. Zernatto , Landeshauptmann-Stell-

vertreter Dr. Ausserwinkler, Landeshaupt-

mann-Stellvertreter Mag. Grasser, Landesrat 

Dr. Haller , Landesrätin Dr. Sickl, Landesrätin 

Achatz, Landesrat Lutschounig; 

Landesamtsdirektor Dr. Sladko, Landesamtsdi-

rektor-Stellvertreter DDr. Anderwald  

S c h r i f t f ü h r e r :  Direktor Dr. Putz 
  

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich 

darf Sie bitten, Platz zu nehmen, um mit der 

Sitzung beginnen zu können. Ich darf Sie recht 

herzlich zur 14. Sitzung des Kärntner Landtages 

begrüßen und um etwas Ruhe bitten. (Der 

Vorsitzende gibt das Glockenzeichen.) Ich 

begrüße die Damen und Herren auf der Tribüne 

sowie die Medien. Vor Eingehen in die 

Tagesordnung gibt es wie immer eine 

Fragestunde. 
  

 1. Ldtgs.Zl. 87/M/27: 

 Anfrage des Abgeordneten Ing. Pfei-

fenberger an Landesrat Lutschounig 

Herr Abgeordneter, bitte. 
Unterrieder   



 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode  619 

 

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Landesrat! 

Der Kärntner Landtag faßte am 28. Juli folgen-

den Beschluß: Die Landesregierung wird aufge-

fordert, den tatsächlich betroffenen Bauern aus 

Mitteln des Tierseuchenfonds die entstandenen 

Schäden vorzufinanzieren. Inzwischen sind aber 

viereinhalb Monate vergangen, ohne, daß nen-

nenswertes geschehen ist. Der Tierseuchenfonds 

hortet ein Gesamtvermögen von knapp 11,6 

Millionen Schilling. Die betroffenen Bauern 

sollen mit S 5.000,-- pro betroffenes Tier abge-

speist werden. Ein zusätzlicher Schaden 

entstand den Milchbauern natürlich auch durch 

die Unterlieferung ihres Milchkontingentes. Die 

Bauern haben in dieser schwierigen Situation 

ein Recht auf volle Entschädigung und nicht auf 

eine, von Ihnen geplante, Tierteilentschädigung 

mittels einer außerordentlichen Beihilfe durch 

den Tierseuchenfonds. 

Ich glaube, Sie hätten die Entscheidung im Tier-

seuchenfonds über eine volle Abgeltung herbei-

führen können. In den Statuten des Fonds ist für 

solche Maßnahmen ausdrücklich von einer 

Kann-Bestimmung die Rede. Zum Beispiel das 

Bundesland Tirol hat diese Schäden sofort in der 

Höhe von 50 Prozent des Verkaufswertes des 

Tieres abgegolten und ausgezahlt. Zusätzlich 

bekommen sie wahrscheinlich auch die 5.000 

Schilling Entschädigung der Werft-Chemie. Wir 

fordern deshalb im Namen der geschädigten 

Bauern die Erledigung dieses einstimmigen 

Landtagsbeschlusses. Deshalb meine Frage an 

Sie, Herr Landesrat, warum wurden die 

Siccovet-Schäden noch nicht an die betroffenen 

Bauern ausbezahlt? 
Ing. Pfeifenberger   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 

Abgeordneter! Dazu kann ich sagen, daß die 

Schäden mittlerweile ausbezahlt wurden. 

Vielleicht ist aber dazu noch zu bemerken, daß 

es nicht Aufgabe des Tierseuchenfonds ist, hier 

diese Schäden auszuzahlen. Sie haben ja, Herr 

Abgeordneter, auch von einer Kann-

Bestimmung gesprochen, aber wir wollten hier 

nicht zwei verschiedene Kategorien von Bauern 

in Kärnten haben und wir haben nach den 

Richtlinien, wie sie sonst in den Bestimmungen 

des Tierseuchenfonds gehandhabt werden, diese 

Schäden ausgezahlt. 

(1. Zusatzfrage:) 
Lutschounig   

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Die selbe Forderung nach Durchführung fordern 

wir natürlich auch für Punkt 2. dieses Landtags-

beschlusses vom 28. Juli, der lautet: Die Landes-

regierung wird aufgefordert, umgehend über die 

Preco einen Musterprozeß im Namen der Bauern 

gegen die Werft zu führen. Die Chancen dafür 

stehen eigentlich nicht schlecht. Es sind einige 

Bauern, die bereits aus eigenem Interesse einen 

Prozeß führen. Als Beweis liegt mir ein wissen-

schaftlicher Bericht von Veterinärmedizinern 

der Tierklinik vor, und zwar von Dr. Schoder, 

Dr. Weißenböck und Dr. Nagy. Ich zitiere aus 

der Wiener tierärztlichen Monatsschrift Heft 

10/94: Bemerkenswert war, daß ab dem 1. 

Monat nach Rücknahme des Präparates vom 

Markt September 1993 die Anzahl der 

Nocardianfälle rückläufig war. In den 

vorliegenden Fällen mit Nocardian Mastitislis 

sich also ein Zusammenhang zwischen den 

Trockenstellern mit diesen bestimmen 

Präparaten und dem ausschließlichen Auftreten 

der Krankheit nachweisen. 

Weiters heißt es hier, ein Infektionsrisiko bei 

immunsupremierten oder geschwächten 

Personen kann durch die Aufnahme von 

nocardiankontaminierter Milch aber trotzdem 

nicht völlig ausgeschlossen werden. Ich glaube, 

dies sollte auch dem ehemaligen 

Gesundheitsminister, Dr. Ausserwinkler, nicht 

gleichgültig sein, nachdem bekannt ist, (Vors. 

Unterrieder: Bitte die Zusatzfrage zu stellen!) 

daß bis zum heutigen Tage dieses Präparat 

Siccovet noch immer im Verkehr ist. 

Unverständlich ist auch das Verhalten der Inter-

essensvertretung, nachdem dies ein Antrag der 

Sozialdemokraten war und bis heute noch keine 

weitere Reaktion in dieser Frage auch von Ihnen 

gekommen ist. Ich frage Sie, Herr Landesrat, 

warum wird dieser Musterprozeß trotz Land-

tagsbeschluß aus vorhin genannten Gründen 

nicht geführt? 
Ing. Pfeifenberger   
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Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Meine Damen 

und Herren! Dazu muß man sagen, daß wir sehr 

wohl die Preco hier angeschrieben haben, um 

einen etwaigen Musterprozeß zu führen. Die 

Antwort der Preco war, daß wenig Aussicht 

besteht und es kaum Sachverständige gibt sowie 

Gutachten, die eine eindeutige Sprache sprechen 

würden und daß solche Musterprozesse etwa 5 

bis 6 Jahre dauern würden. Dies kann wirklich 

nicht im Sinne der betroffenen Bauern sein, so 

einen langen Prozeß hinzuziehen und sie 

letztlich doch nicht mit den Entschädigungen zu 

befassen. Aber zum Tierseuchenfonds noch 

einmal, diese Auszahlungen aufgrund der 

Richtlinien wurden einstimmig beschlossen im 

Kuratorium. Da waren auch die Vertreter der 

SPÖ und FPÖ, also aller Parteien dabei und es 

war eine einstimmige Beschlußfassung in dieser 

Form, wie wir sie ausgezahlt haben, 

auszuzahlen. 

(2. Zusatzfrage:) 
Lutschounig   

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Das stimmt schon, daß es ein einstimmiger 

Beschluß war, nur die Höhe dieser Schadensab-

geltung ist das wesentliche in dieser Sache, daß 

es nämlich so ist, daß diese Entschädigung zum 

Verkehrswert des Tieres nicht viel ausmacht. 

Wenn man vergleicht, Tirol hat sofort 50 

Prozent dieser Schäden refundiert, auch aus dem 

Tierseuchenfonds und mit einem einstimmigen 

Beschluß. Da ist der Herr Tierzuchtdirektor in 

dieser Sache für die Bauern eingetreten und 

dieser Beschluß wurde in der Form gefaßt und 

sofort ausgezahlt. Ich habe immer ein wenig den 

Eindruck, daß, wenn Bauern in Not geraten, eine 

Interessensvertretung nicht so reagiert, wie sie 

reagieren soll. Meine Frage daher, was werden 

Sie in Zukunft tun und wie werden Sie die 

Handhabung solcher einstimmigen Beschlüsse 

abwickeln? 
Ing. Pfeifenberger   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Herr Abgeordneter! Eines muß natürlich klar 

werden, daß hier im Kuratorium die Kuratoren 

beschließen aufgrund der Richtlinien und nicht 

nach Gutdünken und daß für uns, wie ich schon 

am Anfang erwähnt habe, nur einerlei Bauern 

gibt. Es gibt nicht zwei Kategorien. Wenn einer 

geschädigt ist und einem ein Vieh verendet, 

aufgrund der Richtlinien der Kann-

Bestimmungen eine Entschädigung erhält, so ist 

das auch bei diesen Siccovetgeschädigten 

Bauern. Wir wissen über den Schaden sehr wohl 

Bescheid und ist dies wirklich bedauernswert für 

die betroffenen Bauern, überhaupt keine Frage. 

Aber muß auch eines sagen, daß sie einen Teil 

der Schäden durch den Verkauf ihrer Tiere 

abgegolten bekommen haben und daß wir hier 

aufgrund der gleichen Richtlinien der Kann-

Bestimmungen auch so vorgegangen sind. Es 

sollte nicht zwei Kategorien von Bauern geben 

bei den Entschädigungen. Das ist eine 

eindeutige Sprache in dieser Richtung. 
Lutschounig   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die erste Anfrage erledigt. Wir 

kommen zur 2. Anfrage. 
  

 2. Ldtgs.Zl. 88/M/27: 

 Anfrage des Abgeordneten Ing. Rohr 

an Landeshauptmann Dr. Zernatto 

Herr Abgeordneter, bitte. 
Unterrieder   

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 

möchte anläßlich meiner Anfragestellung auch 

die Schülervertretung der HTL Villach auf der 

Zuhörergalerie, die zu meiner Anfrage Platz 

genommen hat, recht herzlich begrüßen. 

Geschätzter Herr Landeshauptmann, wann und 

in welcher Höhe ist eine finanzielle Beteiligung 

des Landes für den geplanten Um- und Zubau 

des Kolping-Schülerheimes in Villach zu 

erwarten? 
Ing. Rohr   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Herr 

Präsident! Hohes Haus! Liebe Schülervertreter! 

Ich darf diese Anfrage etwas ausführlicher 
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beantworten, weil ich tatsächlich glaube, daß die 

Frage der Schülerheime insgesamt ein Thema 

für Kärnten darstellt, die einer umfassenden 

Regelung zugeführt werden muß. Ich habe daher 

in Auftrag gegeben, daß nicht nur eine 

Bedarfserhebung, was einzelne Projekte anlangt, 

vorgenommen wird, sondern der Gesamtbedarf 

für Kärnten festgelegt wird, um auf dieser Basis 

entsprechende Entscheidungen im Hinblick auf 

das Anbot auch privater Anbieter in diesem 

Bereich erstellen zu können. Ich darf zum 

konkreten Fall sagen, daß die Kolpingfamilie 

Villach ersucht hat, zur Finanzierung des Um- 

und Zubaues des Kolpingheimes mit 

Gesamtinvestitionen von 19 Millionen Schilling, 

davon 15 Millionen Schilling Umbau und 4 

Millionen Zubau einen Landeszuschuß in der 

Höhe von 4 Millionen Schilling zu gewähren. 

Die Finanzierung war wie folgt geplant: Eigen-

mittel des Anbieters 2,500.000, Subvention 

seitens des Magistrates Villach 1,500.000, Zu-

schuß des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst 5,500.000, aus Mitteln der 

Wohnbauförderung und Altbausanierung 1,2 

Millionen bzw. 4 Millionen Schilling, sodaß 

sich auf die Gesamtkosten von 19 Millionen 

Schilling noch ein zusätzlicher 

Finanzierungsbedarf von 4,3 Millionen Schilling 

ergibt. Im Sinne einer einheitlichen 

Vorgangsweise hinsichtlich der 

Subventionierung von Heimen liegt derzeit die 

Höhe einer möglichen Förderung bei 

Sanierungsmaßnahmen bei 60.000 Schilling pro 

Platz und bei einem Neubau bei 100.000 

Schilling pro Heimplatz, analog auch zu unseren 

Förderungen, was Studentenheime anlangt. 

Analog auch zu unseren Förderungen, was Stu-

dentenheime anlangt, wobei eine Barwertförde-

rung von 30 % aus Landesmitteln die absolute 

Obergrenze darstellt. Im Kolpingheim Villach 

sind 80 Heimplätze vorhanden. Bei Anwendung 

eines Fördersatzes von 30 % der Investitionen 

käme man im gegenständlichen Fall auf eine 

Barwertförderung von 5,700.000 Schilling. Von 

der höchstmöglichen Barwertförderung (von 

5,700.000 Schilling) ist der Barwert der in Aus-

sicht gestellten Wohnbauförderung von 

3,201.640 Schilling in Abzug zu bringen, so daß 

eine mögliche zusätzliche Landesförderung von 

2,498.000 Schilling verbleiben würde. 

Wir haben nun mit Schreiben vom 18. Oktober 

1994 der Kolping-Familie Villach die 

Gewährung einer Landesförderung in Höhe von 

2,5 Millionen, unter Nachweis der 

Ausfinanzierung des Projektes, in Aussicht 

gestellt. Nach Einreichung der entsprechenden 

Unterlagen kann umgehend eine 

Regierungsvorlage vorbereitet werden. Ich darf 

dazu sagen, daß auch mit den Verantwortlichen 

der Kolping-Familie Villach darüber Einigung 

erzielt werden konnte, daß der noch verblei-

bende Rest von etwa 2 Millionen Schilling im 

eigenen Bereich aufgebracht werden kann, so 

daß die volle Ausfinanzierung und damit die 

Umsetzung dieses Projektes als sichergestellt 

angenommen werden kann. 

(1. Zusatzfrage:) 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Herr Landeshauptmann, Sie haben eingangs 

Ihrer Anfragebeantwortung von einer 

Bedarfserhebung gesprochen, die Sie 

kärntenweit machen wollen. Sie haben auch in 

einem Schreiben an die Stadt Villach 

zugesichert, daß Sie im Zuge der Fragestellung 

zusätzlicher Heimplätze durch die Sanierung des 

Dinzlschlosses eine Bedarfserhebung 

durchführen werden und dann entsprechende 

Förderungsmaßnahmen auch hier in Erwägung 

ziehen. 

Haben Sie die Bedarfserhebung bereits abge-

schlossen, und wie schaut die tatsächliche Situa-

tion aus? 
Ing. Rohr   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Ich kann Ihnen jetzt auf die schnelle Frage keine 

Antwort geben, ob die Bedarfserhebung bereits 

abgeschlossen ist. Sie ist jedenfalls im Laufen. 

Es gibt aber von meiner Seite her durchaus die 

Bereitschaft, daß auch das Dinzlschloß, das im 

Bereich der Zuverfügungstellung von Schüler-

heimplätzen in Villach eine wesentliche 

Aufgabe zu erfüllen hat - selbstverständlich nach 

gemeinsamen Richtlinien, die wir dann für alle 

Projekte gleichermaßen anwenden wollen -, 

mitfinanziert werden kann. 

(2. Zusatzfrage:) 
Dr. Zernatto   



622 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode 

 

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Herr Landeshauptmann, ich habe aufgrund einer 

Umfrage bei den zwei wichtigen Bundesschulen 

in Villach, die keine entsprechenden Heimplätze 

im Zubau oder im Anschluß an die Schule auf-

weisen, erfahren, daß beispielsweise in der HTL 

Villach ein Bedarf von 70 bis 80 Heimplätzen 

besteht. Aufgrund der jetzigen Situation, daß das 

Kolpingheim gesperrt ist, sind diese Schüler 

disloziert. Es dürfte so sein, daß sich nach 

Sanierung des Kolpingheimes offensichtlich der 

entsprechende Bedarf abdecken läßt. Bei einer 

entsprechenden Befragung des Direktors der 

HBLA Villach wurde mir mitgeteilt, daß für 25 

Schülerinnen ein Bedarf an Heimplätzen vorhan-

den ist und hier keine Lösungsmöglichkeit in 

Aussicht gestellt ist, da das Kolpingheim ja nur 

von Burschen belegt werden darf. 

Ich frage Sie: Wie gedenken Sie, den 

Fehlbestand von 25 Heimplätzen, der im Bereich 

der HBLA Villach für Mädchen dringlich 

vorhanden ist, zu lösen? 
Ing. Rohr   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Herr Abgeordneter! Ich möchte mich zuerst 

einmal dafür bedanken, daß Sie sich um die An-

liegen der Schülerinnen und Schüler offensicht-

lich besonders verdient machen und würde Sie 

ersuchen, Ihre diesbezüglichen Evaluationen 

dem Amt der Kärntner Landesregierung 

mitzuteilen, damit wir das auch in unsere 

Erhebungen entsprechend einfließen lassen 

können. Wir wollen aber grundsätzlich von dem 

bisher gewählten Weg, daß es hier durchaus 

selbständige Anbieter gibt, nicht abgehen und 

gemeinsam mit allen Anbietern dann eine 

vernünftige Vorgangsweise, was die 

Realisierung zusätzlicher Kapazitäten in diesem 

Bereich anlangt, vornehmen. 

Ich glaube aber, und das sage ich auch mit allem 

Nachdruck, daß man hier auch ein bißchen die 

Zumutbarkeit von Schulwegen in die 

Überlegung einbeziehen wird müssen. Die 

Finanzlage des Landes Kärnten ist zweifellos 

nicht so, daß wir eine extensive Vorgangsweise 

wählen können, wobei Villach sich in der 

glücklichen Lage befindet, aufgrund der 

Vereinbarung, die gestern mit der 

Verbundgesellschaft geschlossen wurde, 

vielleicht einen größeren Finanzierungsrahmen 

zur Verfügung zu haben. Ich bin gerne bereit, 

die Mitfinanzierung des Landes Kärntens 

sicherzustellen - wenn auch wahrscheinlich in 

einem bescheidenerem Ausmaß als in anderen 

Städten. 
Dr. Zernatto   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die Anfrage 2 erledigt. - Wir kommen 

zur 3. Anfrage: 
  

 3. Ldtgs.Zl. 89/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Dr. Strutz 

an Landeshauptmann Dr. Zernatto 

Bitte, Herr Klubobmann! 
Unterrieder   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Landeshauptmann, hat der 

Landeskommissär von der Übernahme der 

Schulden der Firma Fruvita, vormals Pomona, 

durch die Landeshypothekenbank gewußt? 
Dr. Strutz   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Herr Präsident! Herr Abgeordneter!  Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich darf - bevor ich 

Ihnen diese Antwort gebe - vielleicht ganz kurz 

darauf eingehen, was die Aufgaben des Landes-

kommissärs im Bereich der Kärntner Landes- 

und Hypothekenanstalt sind. 

Nach dem Bankwesengesetz hat der 

Bundesminister für Finanzen zur Ausübung 

seines Aufsichtsrechtes bei Kreditinstituten 

einen Staatskommissär und dessen Stellvertreter 

zu bestellen. Der Staatskommissär und dessen 

Stellvertreter sind vom Kreditinstitut zu den 

Hauptversammlungen, Generalversammlungen 

und sonstigen Mitgliederversammlungen, zu den 

Sitzungen des Aufsichtsrates sowie zu den 

entscheidungsbefugten Ausschüssen des 

Aufsichtsrates rechtzeitig einzuladen. Der 

Staatskommissär bzw. der Stellvertreter haben 

gegen Beschlüsse der genannten Organe, durch 
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die er gesetzliche oder sonstige Vorschriften 

oder Bescheide des Bundesministers für 

Finanzen für verletzt erachtet, unverzüglich 

Einspruch zu erheben. Demgemäß wird in der 

Satzung der Kärntner Landes- und Hypotheken-

bank AG unter § 29 ausgeführt, daß die Zustän-

digkeit des Bundesministeriums für Finanzen 

nach dem Bankwesengesetz betreffend das Auf-

sichtsrecht und die Bestellung eines Staatskom-

missärs durch die Satzung nicht berührt werde 

und daß der Staatskommissär bzw. der Stellver-

treter zu allen Sitzungen des Aufsichtsrates, und 

wenn ein Kreditausschuß bestellt wird, auch zu 

diesen Sitzungen, unter Bekanntgabe der Tages-

ordnung, mit allen Unterlagen, die den Mitglie-

dern des Aufsichtsrates oder des 

Kreditausschusses zur Verfügung gestellt 

werden, rechtzeitig schriftlich zu laden ist. 

Weiters müßten Niederschriften über diese 

Sitzungen sowie alle schriftlichen 

Beschlußfassungen des Aufsichtsrates oder 

Kreditausschusses dem Staatskommissär bzw. 

dessen Stellvertreter übermittelt werden, dem in 

der Folge das Einspruchsrecht zustehe. Nach § 

30 der Satzung hat die Gesellschaft dem Auf-

sichtskommissär bei der einbringenden Kärntner 

Landes- und Hypothekenbank für die Dauer der 

Aufrechterhaltung der Ausfallsbürgschaft des 

Landes die erforderlichen Informationen 

zugänglich zu machen. Die Bestimmungen der 

Satzung über die innere Ordnung des 

Aufsichtsrates (§ 20 Abs. 10 letzter Satz) sehen 

vor, daß der Aufsichtskommissär bzw. sein 

Stellvertreter von der Kärntner Landes- und 

Hypothekenbankholding jeweils als 

Sachkundiger zu den Sitzungen einzuladen ist. 

Nach dem Kärntner Landesholding-Gesetz ist 

Aufsichtskommissär des Landes das mit den 

Angelegenheiten der Landesfinanzen betraute 

Mitglied der Landesregierung. Dieses wird vom 

Vorstand der Abteilung, der die Ange-

legenheiten der Landesfinanzen zugewiesen 

sind, vertreten. 

Zusammenfassend ergibt sich aus den obigen 

Darlegungen, daß die Einladung des Staatskom-

missärs zu allen Sitzungen des Aufsichtsrates 

und des Kreditausschusses verpflichtend ist; die 

Ausübung des Aufsichtsrechtes eigentlich dem 

Staatskommissär obliegt. Der Aufsichtskommis-

sär des Landes hingegen ist nur zu den 

Sitzungen des Aufsichtsrates als Sachkundiger 

einzuladen. Nach der Geschäftsordnung des 

Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates dieser 

Gesellschaft sind diesen Organen Agenden mit 

bestimmten finanziellen Wertgrenzen 

zugeordnet. 

Zur Gewährung von Krediten durch die 

Kärntner Landes- und Hypothekenbank AG darf 

ausgeführt werden, daß Entscheidungs- und 

Zustimmungsbefugnisse innerhalb eines 

bestimmten Rahmens auch dem Kreditausschuß, 

der vom Aufsichtsrat aus seiner Mitte bestellt 

wird, übertragen worden sind. Die im Rahmen 

des Pouvoirs des Kreditausschusses 

beschlossenen Anträge werden vom Vorstand in 

einem Bericht an den Aufsichtsrat dem 

Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht, wobei dieser 

Bericht lediglich die Anträge, die Beträge der 

Kredite und Darlehen und die Art der 

Erledigung, ohne Gesamtdarstellung des 

Kreditfalles und Ausführung der für die Ent-

scheidung maßgebenden Beweggründe, bezeich-

net. 

Abgesehen von den oben angeführten Bestim-

mungen wird um Verständnis gebeten, daß kon-

krete Angaben zu der in Rede stehenden Frage 

aufgrund des Bankgeheimnisses nicht offenbart 

werden dürfen. Ich möchte aber durchaus für 

mich feststellen, daß mir die Aufsicht des 

Landes als Aufsichtskommissär erst mit meiner 

Betrauung mit den Angelegenheiten der 

Landesfinanzen, Verordnung der 

Landesregierung über die Referatseinteilung 

vom 14.6.1994, das heißt nach Behandlung der 

gegenständlichen Angelegenheit in den Organen 

der Gesellschaft, übertragen wurde. 

Wenn sich Ihre Frage also an mich gerichtet hat, 

so kann ich sie mit einem Nein beantworten. 

(Zusatzfrage:) 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Landeshauptmann, halten Sie es für mög-

lich, daß die Geschäftsführung diesen Förde-

rungsfall ohne das Kuratorium beschlossen hat? 
Dr. Strutz   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Ich beziehe mich hier auf das, was ich vorhin 

gesagt habe: Ich war in jenem Zeitpunkt, als 
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diese Beschlußfassung getroffen wurde, nicht 

Aufsichtskommissär des Landes und kann daher 

über die Vorgangsweise in den bestehenden 

Gremien keine Auskunft geben. (Abg. Dr. 

Strutz: Danke!) 
Dr. Zernatto   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die Anfrage 3 erledigt. - Wir kommen 

zur 4. Anfrage: 
  

 4. Ldtgs.Zl. 90/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Schretter 

an Landeshauptmann Dr. Zernatto 

Herr Abgeordneter, bitte! 
Unterrieder   

Abgeordneter Schretter (FPÖ): 
  Schretter 

Herr Präsident! Herr Landeshauptmann! Vor 

einiger Zeit ist in der größten Kärntner 

Tageszeitung ein Artikel erschienen, der die 

Probleme und Schwierigkeiten der 

Unterrichtserteilung, vor allem in Deutsch an 

der zweisprachigen HAK beinhaltet. Unter dem 

Übertitel "Machtwort: Lehrerin bleibt. 

Landesschulrat beharrt auf die Versetzung einer 

Lehrerin". Hier wird gemeint: "Vorläufig ist in 

der zweisprachigen Handelsakademie in 

Klagenfurt wieder Ruhe eingekehrt. Die Schüler 

hatten wegen der Versetzung einer Lehrerin 

gestreikt. Die betroffene Professorin unterrichtet 

am Mittwoch Vormittag zum erstenmal im 

Schuljahr 1994/95. Bislang hatte die Deutsch- 

und Englischlehrerin auf Zuteilung von Unter-

richtsstunden warten müssen. Ihrem Wunsch um 

Versetzung von der zweisprachigen HAK an 

eine ausschließlich deutschsprachige Schule, 

weil sich der Deutschunterricht in der 

zweisprachigen HAK aufgrund der 

mangelhaften Deutschkenntnisse der Schüler 

äußerst schwierig gestaltete (so die Professorin), 

kam der Landesschulrat bedingt nach. Statt der 

zweisprachigen HAK sollte die Lehrerin an 

einer anderen zweisprachigen Schule im 

Slowenischen Gymnasium unterrichten, wo es 

aber keine Stunden für sie gab. So Direktor 

Vospernik." 

Herr Landeshauptmann, deshalb an Sie die Fra-

ge: Wieviele Schülerinnen bzw. Schüler in der 

zweisprachigen HAK bringen die sprachlichen 

Voraussetzungen mit sich, daß sie auch im Un-

terrichtsgegenstand Deutsch unterrichtet werden 

können? 
Schretter   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Herr Abgeordneter! Herr Präsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihre 

Anfrage vielleicht ein bißchen ausführlicher 

beantworten, weil es sich um ein Thema handelt, 

das wir nicht nur hier im Hohen Haus schon des 

öfteren behandelt haben, sondern das vor allem 

durch die Streikaktionen, die sich in der 

zweisprachigen Handelsakademie ergeben 

haben, auch weithin auf großes Interesse der 

Medien und der Bürger unseres Landes gestoßen 

ist. Ich möchte nur - bevor ich in die Details 

gehe - kurz erwähnen, daß ich nicht erst nach 

Einbringung Ihrer Anfrage, sondern bereits 

vorher mit der von Ihnen genannten 

Deutschprofessorin an der zweisprachigen 

Handelsakademie persönlich Kontakt 

aufgenommen und mich auch von ihr persönlich 

über die Situation habe informieren lassen. 

Die Zustände, die in diesem Zusammenhang 

dort festgestellt werden müssen, sind tatsächlich 

so, daß es seitens des Amtsführenden 

Landesschulratspräsidenten auch eine 

entsprechende Anweisung an die Direktorin der 

zweisprachigen Handelsakademie gegeben hat, 

sich an die (durchaus vorhandenen) Richtlinien 

des Landesschulrates für Kärnten in dem 

Zusammenhang zu halten, auf die ich später 

noch eingehen werde. 

Was aber nun die Situation der Professorin für 

Deutsch an der zweisprachigen 

Handelsakademie anlangt, so haben Ihre in der 

Anfrage hier deponierten Bemerkungen doch 

eine gewisse Korrektur nötig. Es ist also nicht 

so, daß dem Versetzungswunsch nicht 

nachgekommen wäre, sondern der 

Versetzungswunsch der Frau Professor stößt an, 

wie ich glaube, durchaus Grenzen in den 

Richtlinien, was die Neubesetzung von Mittel-

schullehrerpositionen in Kärnten insgesamt an-

langt. 
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Sie wissen ja, daß die gegenständliche Professo-

rin nur deshalb bereits jetzt eine Anstellung 

erhalten hat, weil sie als Zusatzqualifikation das 

Beherrschen der slowenischen Sprache 

einbringen konnte und daher gegenüber anderen 

Kandidatinnen und Kandidaten vorgereiht 

wurde, die sich um die Aufnahme ihrer 

Lehrtätigkeit im Bereich der allgemeinbildenden 

und berufsbildenden höheren Schulen beworben 

haben. Durch diese Zusatzqualifikation war es 

möglich, für die Frau Professor - ich nenne 

bewußt ihren Namen jetzt hier herinnen nicht - 

eine jeweils halbe Lehrverpflichtung am 

Gymnasium für Slowenen in Kärnten und 

andererseits an der zweisprachigen Han-

delsakademie in Kärnten umzusetzen. 

Eine Versetzung stößt jetzt auf das Problem, daß 

neben diesen beiden Schulen keine anderen 

Schulen in Kärnten im Bereich der allgemeinbil-

denden und berufsbildenden höheren Schulen 

zur Verfügung stehen, an denen offene 

Positionen angeboten werden können, so daß ich 

mich bemühen werden, im kommenden 

Schuljahr, das ist auch in Akkordanz mit den 

Wünschen der Frau Professor, die volle 

Lehrverpflichtung im Bereich des Gymnasiums 

für Slowenen in Kärnten anzubieten. Dieses 

Thema und Problem ist somit durchaus im 

Einvernehmen gelöst worden. 

Nun aber ein bißchen auch zur Aufklärung, wel-

che Richtlinien dem zugrunde liegen, nach 

denen Aufnahmen von nicht deutschsprachigen 

Schülern in die zweisprachige Handelsakademie 

vorgenommen werden. Ich glaube tatsächlich, 

daß man dabei wesentlich exakter, als das bisher 

der Fall war, vorgehen muß, was auch vom 

Landesschulratspräsidenten und vom Kärntner 

Landesschulrat als Kollegialorgan eindeutig de-

terminiert worden ist. 

Zuerst einmal zu den Voraussetzungen für die 

Aufnahme eines Aufnahmewerbers: Gemäß § 3 

Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes müssen 

Aufnahmebewerber folgende Bedingungen 

erfüllen: 

a) Erfüllung der gesetzlichen 

Ausnahmsvoraussetzungen für die 

betreffende Schulart und Schulstufe. 

Gemäß § 68 des Schulunterrichtsgesetzes 

sind gesetzliche Aufnahmsvoraussetzungen 

für die Aufnahme in den 1. Jahrgang einer 

Handelsakademie die erfolgreiche Erfül-

lung der ersten acht Jahre der allgemeinen 

Schulpflicht sowie die erfolgreiche 

Ablegung einer Aufnahmsprüfung. Auf-

nahmsbewerber, die ein ausländisches 

Zeugnis besitzen und durch dieses somit die 

erfolgreiche Erfüllung der ersten acht Jahre 

der allgemeinen Schulpflicht nicht 

nachweisen können, müssen dieses Zeugnis 

beim Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst nostrifizieren lassen. 

b) Beherrschung der Unterrichtssprache der 

betreffenden Schule in dem Umfang, daß 

sie dem Unterricht zu folgen vermögen. 

Das ist jetzt einer der entscheidenden 

Punkte. Gemäß Artikel 2 Abs. 3 des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/90, mit dem 

das Minderheitenschulgesetz für Kärnten 

geändert wird, ist der Unterricht an der 

zweisprachigen Bundeshandelsakademie in 

allen Klassen etwa im gleichen Ausmaß in 

slowenischer und deutscher 

Unterrichtssprache zu erteilen. Gemäß 

Artikel 2 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes sind 

in die zweisprachige Bundeshan-

delsakademie nur Schüler aufzunehmen, die 

nachzuweisen vermögen, daß ihre 

Kenntnisse in der slowenischen Sprache für 

den weiteren Schulfortgang ausreichend 

sind. Es müssen somit alle 

Aufnahmsbewerber für die zweisprachige 

Bundeshandelsakademie Klagenfurt sowohl 

die deutsche als auch die slowenische 

Sprache beherrschen. 

c) die gesundheitliche und körperliche 

Eignung für die betreffende Schulart 

besitzen. 

Jetzt der Punkt, der hier auch immer wieder in 

Diskussion steht, nämlich die Aufnahme von 

Aufnahmsbewerbern ohne österreichische 

Staatsbürgerschaft. Gemäß Artikel 2 Abs. 1 des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/90 ist die 

zweisprachige Bundeshandelsakademie 

Klagenfurt insbesonders für österreichische 

Staatsbürger der slowenischen Minderheit 

vorgesehen. Ich wiederhole: Ist die 

zweisprachige Bundeshandelsakademie Klagen-

furt insbesonders für österreichische Staats-

bürger der slowenischen Minderheit vorgesehen. 

Weiters soll diese Schule selbstverständlich 

auch für alle nichtösterreichischen 
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Aufnahmsbewerber, deren Familie in Österreich 

wohnt, zugänglich sein. Aufnahmsbewerber, 

deren Familien jedoch im Ausland, insbesonders 

in Slowenien leben, dürfen aber nur dann 

aufgenommen werden, wenn durch die 

Aufnahme keine weitere Klasse errichtet werden 

muß. Überdies haben diese Aufnahmsbewerber 

zum Zeitpunkt der Aufnahme die gesetzlichen 

Aufnahmsvoraussetzungen nachzuweisen. 

Weil immer wieder, wie ich glaube zu Recht, 

behauptet wird, daß es vor allem in den ersten 

Jahrgängen Schülerinnen und Schülerinnen gibt, 

die die deutsche Sprache nicht im ausreichenden 

Ausmaß beherrschen, gibt es auch die Möglich-

keit der Aufnahme als außerordentlicher 

Schüler. Daher auch dieser Passus im Detail: 

Schüler, die die Aufnahmsbedingungen nicht 

erfüllen, können als außerordentliche Schüler 

aufgenommen werden. Voraussetzung für die 

Aufnahme als außerordentlicher Schüler ist 

gemäß § 4 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes, 

daß der Aufnahmsbewerber nach Alter und 

geistiger Reife zur Teilnahme am Unterricht der 

betreffenden Schulstufe geeignet ist und 

wichtige in seiner Person liegende Gründe die 

Aufnahme rechtfertigen. Gründe, welche die 

Aufnahme als außerordentlicher Schüler 

rechtfertigen, sind beispielsweise Nichterbrin-

gung des Nachweises der erfolgreichen 

Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen 

Schulpflicht, weil ein ausländisches Zeugnis erst 

nostrifiziert werden muß oder die Nichtbeherr-

schung der Unterrichtssprache. Unzulässig ist es 

jedoch, zur Umgehung der Aufnahmsvorausset-

zungen Aufnahmsbewerber als 

außerordentlicher Schüler aufzunehmen, weil z. 

B. diese die Aufnahmsprüfung nicht bestanden 

haben. 

Zuständig für eine gesetzmäßige Durchführung 

der Aufnahme ist die Schulleiterin der zweispra-

chigen Bundeshandelsakademie. Die 

Schulleiterin der zweisprachigen 

Bundeshandelsakademie wurde bereits seit 

Jahren vom Landesschulrat für Kärnten auf ihre 

Zuständigkeit und auf die Beachtung der 

gesetzlichen Aufnahmsvoraussetzungen 

hingewiesen. Zuletzt ist dies mit Schreiben des 

Landesschulrates für Kärnten vom 7. 6. 1994 

erfolgt. 

Aufnahme von Aufnahmsbewerbern in den 1. 

Jahrgang im Schuljahr 1995/95 und damit die 

konkrete Situation zur Zeit: Es sind zur Zeit im 

1. Jahrgang 15 Schülerinnen bzw. Schüler mit 

österreichischer Staatsangehörigkeit, 4 Schüle-

rinnen bzw. Schüler mit ausländischer Staatsan-

gehörigkeit, deren Familien in Österreich leben 

und 13 Schülerinnen bzw. Schüler mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit, deren Familien im 

Ausland leben. (Zwischenruf der Abg. Kreutzer.) 

Es sind hinsichtlich der Erfüllung der 

Aufnahmsvoraussetzungen, das ist der Punkt der 

das besondere Interesse finden dürfte, 15 

ordentliche Schüler, die somit alle 

Aufnahmsvoraussetzungen erfüllen, 4 Schüler 

als außerordentliche Schüler, deren Zeugnis der 

achten Schulstufe noch nicht nostrifiziert ist, 5 

Schüler, deren Zeugnis der achten Schulstufe 

noch nicht nostrifiziert ist und von denen die 

Aufnahmsprüfung nicht bestanden wurde und 7 

Schüler, deren Zeugnis der achten Schulstufe 

noch nicht nostrifiziert wurde, welche die 

Aufnahmsprüfung noch nicht bestanden haben 

und von denen die deutsche Sprache nicht 

beherrscht wird sowie ein Schüler, der die Auf-

nahmsprüfung nicht bestanden hat. 

Jetzt einige Feststellungen zur Aufnahme von 

Aufnahmsbewerbern: Die Schulleiterin der 

zweisprachigen Bundeshandelsakademie 

Klagenfurt hat beim Aufnahmsverfahren nicht 

ausreichend auf die Erfüllung der gesetzlichen 

Aufnahmsvoraussetzungen durch die 

Aufnahmsbewerber geachtet. Das Erfordernis 

der erfolgreichen Erfüllung der ersten acht Jahre 

der allgemeinen Schulpflicht durch ein 

nostrifiziertes ausländisches Zeugnis kann aber 

hiebei außer Betracht bleiben, da eine 

Nostrifizierung über das Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst so lange dauert, daß diese 

Voraussetzung noch nicht bei Schuleintritt nach-

gewiesen werden kann. Die Schulleiterin hat 

aber insgesamt sechs Aufnahmsbewerber, die 

die Aufnahmsprüfung nicht positiv abgelegt 

haben, und 7 Aufnahmsbewerber, welche die 

deutsche Sprache nicht beherrschen, als außeror-

dentliche Schüler aufgenommen. Die Aufnahme 

eines Aufnahmsbewerbers, der eine Aufnahms-

prüfung nicht bestanden hat und daher als or-

dentlicher Schüler nicht aufgenommen werden 

kann, als außerordentlicher Schüler ist dann 
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zulässig, wenn die Möglichkeit der Aufnahme 

als außerordentlicher Schüler nur zum Zweck 

der Umgehung der Nichterfüllung der 

Aufnahmsbedingungen angewendet wird. Die 

Aufnahme von Schülern, die die deutsche 

Sprache nicht beherrschen als außerordentliche 

Schüler ist zwar nicht grundsätzlich unzulässig, 

es kommt jedoch hiebei darauf an, wieviele 

derartige Schüler aufgenommen werden. Die 

Schulleiterin der zweisprachigen 

Bundeshandelsakademie hat sieben Schüler, die 

die deutsche Sprache nicht beherrschen, aufge-

nommen; dies ist jedoch nach Ansicht der zu-

ständigen Schulaufsichtsorgane zu viel, da nach 

ihrer Meinung höchstens drei bis vier Schüler, 

die eine Unterrichtssprache nicht beherrschen, 

integriert werden können. Die Schulleiterin hat 

durch die Aufnahme einer derartig großen Zahl 

von Schülern, die die deutsche Sprache nicht 

beherrschen, jedenfalls äußerst schlechte päd-

agogische Verhältnisse in dieser Klasse geschaf-

fen. Diese schlechten pädagogischen Ver-

hältnisse sind auch ein Grund für die Konflikte 

zwischen der Schulleiterin und der von mir 

vorhin apostrophierten Deutschprofessorin, die 

in diesem Schuljahr zum Schülerstreik geführt 

haben. 

Vielleicht jetzt noch zur Gesamtschülerzahl: 80 

österreichische Staatsbürger und 73 

ausländische Staatsbürger gehen zur Zeit in 

diese Schule, das sind in Summe 153 Schüler. 

Alle Schüler der 2. bis 5. Jahrgänge - und das ist 

vielleicht in diesem Zusammenhang auch 

wichtig zu erwähnen - bringen die sprachlichen 

Voraussetzungen mit, daß sie auch im 

Unterrichtsgegenstand Deutsch unterrichtet 

werden. 

Ich kann Ihnen in einem Nachhang, der mir vom 

Landesschulrat noch nachgereicht wurde, 

weiters ausführen, daß die Leiterin der 

zweisprachigen Bundeshandelsakademie 

Klagenfurt in einem Dienstgespräch nochmals 

nachdrücklich aufgefordert wurde, die 

gesetzlichen Aufnahmevoraussetzungen zu 

beachten. Weiters wurde die Schulleiterin der 

zweisprachigen Bundeshandelsakademie 

aufgefordert, bei der Aufnahme von Schü-

lerinnen und Schülern, welche die deutsche 

Sprache nicht beherrschen, darauf zu achten, 

daß diese nur in jener Zahl aufgenommen 

werden, die gewährleistet, daß ordentliche 

pädagogische Verhältnisse an der Schule 

bestehen. Ich werde aber darüber hinaus auch 

die rechtlichen Möglichkeiten überprüfen, 

inwieweit zumindestens für das kommende 

Schuljahr sichergestellt werden kann, daß die 

betreffenden Schulaufsichtsorgane ein 

Mitwirkungsrecht für die Erfüllung der Auf-

nahmsbedingungen zuerkannt bekommen. Dazu 

wird es notwendig sein, mit dem neuen Unter-

richtsminister Kontakt aufzunehmen, um eine 

klare Vorgangsweise sicherzustellen, nachdem 

es sich, wie wir alle wissen, in diesem Falle um 

eine Bundesschule handelt. 

(1. Zusatzfrage:) 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Schretter (FPÖ): 
  Schretter 

Herr Landeshauptmann, Sie haben mir die Zu-

sammensetzung der Schüler der ersten 

Schulstufe genannt. Ich darf Sie ersuchen, die 

Zusatzfrage zu beantworten, wie die 

Zusammensetzung der zwei zweiten Klassen, 

der dritten, der vierten und der fünften Klasse 

ist, nämlich welche Schüler österreichische und 

welche nicht österreichische Staatsbürger sind. 
Schretter   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Herr Abgeordneter, das werde ich gerne tun. Ich 

habe in meinen Unterlagen nur die Gesamtschü-

lerzahl. Dazu habe ich bereits ausgeführt, daß 

sich an der Schule insgesamt zur Zeit 80 

österreichische und 73 ausländische 

Staatsbürger befinden, so daß die Gesamtzahl 

153 beträgt. Ich bin aber gerne bereit, Ihnen 

schriftlich die Zusammensetzung exakt nach den 

einzelnen Schulstufen gegliedert zu übermitteln. 

(2. Zusatzfrage:) 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Schretter (FPÖ): 
  Schretter 

Herr Landeshauptmann, durch Weisung des 

Landesschulratspräsidenten wurde, wie bereits 

erwähnt, eine Professorin von der 

zweisprachigen HAK in das Gymnasium 

versetzt. Dieser Weisung wurde vom Leiter des 

zweisprachigen Gymnasiums nicht entsprochen. 

Die Professorin hat einen Monat nicht 
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unterrichtet und wurde dafür bezahlt. Herr 

Landeshauptmann, die Frage an Sie: Liegt durch 

diese Vorgangsweise des Leiters des 

zweisprachigen Gymnasiums eine Dienst-

rechtsverletzung vor und wenn ja, welche Maß-

nahmen wurden eingeleitet? 
Schretter   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Her Abgeordneter, nachdem diese Zusatzfrage 

für mich im Rahmen Ihrer Anfragestellung nicht 

erwartbar war, muß ich ganz offen sagen, daß 

ich sie aus dem Stegreif nicht beantworten kann. 

Ich werde aber, wenn es für Sie von Interesse ist, 

sehr gerne diese Frage im Bereich des Landes-

schulrates bzw. durch den amtsführenden Lan-

desschulratspräsidenten klären lassen und Ihnen 

dann erschöpfend Auskunft erteilen. (Abg. 

Schretter: Danke.) 
  

 5. Ldtgs.Zl. 91/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Sablatnig 

an Landesrätin Achatz 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP): 
  Sablatnig 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Landes-

hauptmann! Frau Landesrätin! Seit Bestehen der 

Sozialhilfeverbände gibt es auch eine 

Diskussion darüber, wie diese geführt werden 

und wie sie vor allem ihre Tätigkeit im Land 

Kärnten für die sozial Schwachen ausführen. 

Aus einem Kontrollamtsbericht geht hervor, daß 

man bereits 1951 bis 1954 im Rahmen eines 

Rechnungshofberichtes Mängel festgestellt hat, 

die zu bereinigen wären. 

Es steht dann in der selben Einleitung im Kon-

trollamtsbericht 1992, daß man ungefähr 1980 

von den Sozialhilfeverbänden die Tätigkeit an 

die Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeverbände 

ausgelagert hat. Es ergibt sich für mich die Fest-

stellung, daß man nicht genau weiß, wann die 

Auslagerung erfolgt ist und daß meiner Beurtei-

lung nach einige wesentliche Punkte fehlen, die 

sowohl der Kontrollamtsbericht als auch der 

Rechnungshofbericht vorgebracht haben. Wir 

haben 1993 eine dringliche Anfrage an die Frau 

Landesrätin mit dem Ersuchen erstellt, daß sie 

die offenen Fragen rasch einer Klärung zuführt. 

Es ist damals zugesagt worden, ich zitiere aus 

einem Protokoll: "Sehr geehrte Damen und 

Herren", sagt damals Frau Landesrätin Achatz, 

"wir haben sofort gehandelt, es laufen 

Gespräche und die AVS wird auch in dieser 

Hinsicht eine neue Form finden und es wird sich 

einiges dabei tun." Es ist für mich keine Frage, 

wenn es jetzt ein definitives Gutachten gibt, daß 

man danach zu handeln hat. (Vors. Unterrieder: 

Bitte die Fragestellung!) 

Ich stelle daher die Frage, sehr geehrte Frau 

Landesrätin, welche Maßnahmen haben Sie im 

letzten Jahr getroffen, damit die gesetzwidrige 

Zusammensetzung der AVS beseitigt wird? 
Sablatnig   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Es ist richtig, daß es erstens 

verschiedene Auffassungen bezüglich der Zu-

sammensetzung der AVS gegeben hat und gibt. 

Es ist richtig, daß die AVS hervorragende Arbeit 

schon in der geschichtlichen Entstehung in 

ihrem Aufgabenbereich geleistet hat und es ist 

aber auch richtig, daß hier in einem Gutachten 

vor allem des Bundeskanzleramtes zum 

Ausdruck gekommen ist, daß die 

Sozialhilfeverbände nicht Mitglied von 

Vereinen sein sollten, wohl aber die Gemeinden 

Mitglied sein könnten. In der Zwischenzeit ist 

hier einiges eingeleitet worden, ich habe das 

Versprechen, das ich damals hier abgegeben 

haben, sehr wohl eingehalten. Es hat einige 

Sitzungen in der AVS gegeben und ich darf erin-

nern, daß alle Bezirkshauptleute in dieser AVS 

vertreten sind und hier auch Ihre Meinungen 

vertreten. Seitens der Geschäftsführung der 

AVS wurde zum Zwecke der Beseitigung der 

anstehenden Kritikpunkte eine 

Statutenkommission eingesetzt, die sich sehr 

intensiv mit den vorzunehmenden 

Veränderungen befaßte. Aus dem Protokoll der 

Sitzung vom 12.4. ist zu entnehmen, daß 

folgende weitere Schritte beabsichtigt sind, die 

hier gemeinsam mit den Bezirkshauptleuten 

besprochen wurden: Erstens ist diese 

Statutenkommission der Meinung, daß man noch 

einmal einige Punkte überprüfen sollte, und 

zwar die Prüfung einer möglichen Änderung des 
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Kärntner Sozialhifegesetzes dahingehend, ob 

eine Erweiterung des Aufgabengebietes der 

Sozialhilfeverbände in Betracht gezogen werden 

könnte, wodurch die vereinsmäßige 

Zusammenschließung der Sozialhilfeverbände 

künftig unbedenklich wäre. Zweitens, sollte eine 

Änderung des Kärntner Sozialhilfegesetzes in 

der Weise nicht möglich sein, würde eine 

Statutenänderung der AVS mit dem Inhalt vor-

zunehmen sein, daß nicht mehr die 

Sozialhilfeverbände, sondern einzelne Gemein-

den sowie der Kärntner Gemeindebund 

Mitglieder sein können, wodurch auch auf diese 

Weise der Bestand der Organisation gesichert 

wäre. 

Ich darf aber mitteilen, sehr geehrte Damen und 

Herren, daß der Gemeindebund schon jetzt Mit -

glied in der AVS ist. Die Sozialhilfeverbände 

könnten dann als Mitglieder ausscheiden. Drit-

tens, alternativ wäre auch die Gründung eines 

gemeinnützigen Fonds nach dem Kärntner Stif-

tungs- und Fondsgesetz möglich, welcher dann 

keinerlei Mitglieder benötigt, jedoch den 

Gemeinden bzw. den Sozialhilfeverbänden 

durchaus Funktionen in den 

Verwaltungsorganen, im Vorstand, Kuratorium 

etc. zuordnen könnte. Wie ich von der 

Geschäftsführung aufgrund einer Rückfrage 

erfahren habe, ist noch bis Ende November 1994 

eine weitere Sitzung der Statutenkommission 

unter Beiziehung eines Vertreters der 

Verfassungsabteilung des Amtes der Kärntner 

Landesregierung geplant, um sodann die endgül-

tigen Weichen für eine allfällige Reorganisation 

der AVS zu stellen, worauf dann in der Vollver-

sammlung am 7.12. die entsprechenden Be-

schlüsse gefaßt werden können. 

Sehr geehrte Damen und Herren, aber bei allen 

Bemühungen um Herstellung rechtlich einwand-

freier Bedingungen innerhalb der AVS sollte 

nicht unberücksichtigt bleiben, daß diese 

Organisation als Träger der freien Wohlfahrt, als 

Träger maßgebliche Aufgaben im Sozial- und 

Gesundheitsbereich des Landes zu besorgen hat 

und dies auch von allen, die in diese sozialen 

Dienste und in diese soziale Bereiche involviert 

sind, volle Anerkennung findet. 

(Zusatzfrage:) 
Achatz   

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP): 
  Sablatnig 

Ich habe die Leistungen der Sozialhilfeverbände 

nicht in Frage gestellt. In Frage stelle ich den 

nicht zustande gekommenen Rechtszustand, der 

1990 vom Rechnungshof und 1991 vom Landes-

kontrollamt gefordert wurde. Frau Landesrätin, 

wird das Land Kärnten mit der Arbeitsgemein-

schaft der Sozialhilfeverbände einen klaren 

Vertrag abschließen, wonach der Leistungsum-

fang festgelegt wird? 
Sablatnig   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

Zuerst wird diese Sitzung der Statutenkommissi-

on abzuwarten sein, wie sich die rechtliche 

Situation in der Zukunft darstellen wird. Ich 

nehme an, daß hier die Gemeinden voll mittun 

werden und daß wir dann in weiterer Hinsicht 

auch über die zukünftige Arbeit befinden 

werden. Teilverträge sind bereits mit der AVS 

abgeschlossen worden. Es ist aber hier aufgrund 

einer Stellungnahme der Verfassungsabteilung 

ausdrücklich festgestellt worden, daß keine 

Bedenken gegeben sind, mit der AVS hier 

Verträge abzuschließen und sie in diesem 

Ausmaß für die sozialen Dienste tätig sein kann. 
Achatz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist diese Anfrage 5. erledigt. Wir kommen 

zur 6. Anfrage. 
  

 6. Ldtgs.Zl. 92/M/27: 

 Anfrage des Abgeordneten Rams-

bacher an Landesrätin Achatz 

Herr Abgeordneter, bitte. 
Unterrieder   

Abgeordneter Ramsbacher (ÖVP): 
  Ramsbacher 

Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geehrte Frau 

Landesrätin! Auch hier gibt es schon einen 

Antrag aus dem Jahr 1991, der dann in einer 

Beschlußfassung am 25.2.93 und am 27.1.94 

seine Verwirklichung fand und bis heute eigent-

lich nichts geschehen ist und deshalb meine 
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Frage. Haben Sie die Beschlüsse des Kärntner 

Landtages vom 25.2.1993 und vom 27.1.1994 

betreffend Änderung der Richtlinien für die 

Durchführung von Hilfsmaßnahmen des 

Kärntner Nothilfswerkes vollzogen? 
Ramsbacher   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Wie Sie alle wissen, bin ich 

als politische Referentin erst seit 1. Juli 1994 für 

das Kärntner Nothilfswerk zuständig. Das wird 

auch Ihnen bekannt sein Herr Abgeordneter und 

habe auch für die Beantwortung dieser Anfrage 

vor, etwas weiter auszuholen. Nach der oben 

genannten Beschlußfassung des Kärntner Not-

hilfswerkes wurde diese Angelegenheit vom 

Kärntner Nothilfswerk eingehend geprüft und 

wurden mehrere Bedenken gegen eine solche 

Änderung geäußert. Aus fachlicher Sicht wurde 

vorgebracht, daß die in den Richtlinien 

verankerte Geringfügigkeitsgrenze bei 

Katastrophenschäden von 6.000 Schilling, die in 

begründeten Fällen bis 3.000 Schilling 

herabgesetzt werden können, vor allem einer 

Einschränkung der Anträge im Bagatellbereich 

diene. Ein Überschreiten dieser Ge-

ringfügigkeitsgrenze führe jedoch nicht in allen 

Bereichen auch zu einer Beihilfengewährung. 

Maßgebend für eine positive Erledigung sei das 

Vorliegen einer schwerwiegenden Wirkung im 

Lebensbereich des Geschädigten. Bei Schäden 

unter der Geringfügigkeitsgrenze von 6.000 

Schilling, wie ich bereits sagte in begründeten 

Fällen von 3.000 Schilling, könne grundsätzlich 

keine Beihilfe gewährt werden. Eine Überschrei-

tung der Geringfügigkeitsgrenze bei Gemein-

schaften, die Anzahl der Geschädigten multipli-

ziert mit 6.000 Schilling, könne auch nach den 

Bestimmungen des Bundesministeriums für Fi-

nanzen zum Katastrophengesetz nicht die allei-

nige Grundlage für eine Beihilfengewährung 

sein, sondern in jedem Fall auch eine 

schwerwiegende Wirkung im Lebensbereich von 

der Schadenfeststellungskommis-sion 

festgestellt und bestätigt werden. Die 

Einführung einer Geringfügigkeitsgrenze bei 

Schaden von 30.000 Schilling, bei 

Interessensgemeinschaften ohne Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Anzahl der 

Interessenten würde daher wohl eine vermehrte 

Antragstellung ermöglichen, aber nur die Anzahl 

der Ablehnungen erhöhen. Ein Schaden von 

30.000 Schaden wäre nur für wenige 

Interessensgemeinschaften eine schwerwiegende 

Wirkung im Lebensbereich der Interessenten 

bedeuten. 

Sehr geehrte Damen und Herren, in weiterer 

Folge wurde in der 93. Sitzung der Kärntner 

Landesregierung vom 14.9.1993 seitens des 

Herrn damaligen Landes-

hauptmannstellvertreters Dr. Ambrozy in der 

Angelegenheit "Änderung der Richtlinien für die 

Durchführung von Hilfsmaßnahmen des 

Kärntner Nothilfswerkes" über diese negative 

Beurteilung seitens des Kärntner Nothilfswerkes 

berichtet und mitgeteilt, daß es daher nicht 

zweckmäßig erscheine, die Geringfügig-

keitsgrenze bei Interessensgemeinschaften mit S 

30.000,-- pauschal festzusetzen. Sehr geehrter 

Herr Abgeordneter, das interessante dabei ist, 

daß im Anschluß an diesen Bericht der Herr 

Abgeordnete Wurmitzer ersucht hat, laut 

Protokoll, den gegenständlichen Tagesord-

nungspunkt vorerst zurückzustellen, dies 

deswegen, weil die Frage für Pauschalierung für 

Interessensgemeinschaften noch zu wenig 

ausdiskutiert sei und er bei kleinen 

Genossenschaften Nachteile orte. Der 

Tagesordnungspunkt wurde aufgrund dieses An-

trages vom Herrn Abgeordneten Wurmitzer 

zurückgezogen. 

Zur nunmehrigen Anfrage ist deshalb festzustel-

len, daß die Änderung der Richtlinien des Kärnt-

ner Nothilfswerkes auf Antrag Ihrer eigenen 

Fraktion zurückgestellt wurde. In der Sitzung 

des Kärntner Landtages am 27.1.1994 wurde in 

weiterer Folge erneut der Beschluß gefaßt, den 

Beschluß des Kärntner Landtages vom 25.2. zu 

vollziehen und in Verhandlungen mit der 

Bundesregierung eine Änderung des 

Katastrophenfondsgesetzes dahingehend zu 

erreichen, daß Interessensgemein-schaften 

verstärkt in den Genuß von Beihilfen nach dem 

Katastrophenfondsgesetz kommen können. Zu 

diesem neuerlichen Landtagsbeschluß wurde 

seitens des Kärntner Nothilfswerkes 

festgehalten, daß die Gewährung finanzieller 

Hilfen für Geschädigte grundsätzlich den 

Ländern im selbständigen Wirkungsbereich 

obliege, diese aber im Einzelfall zu beurteilen 
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sind, ob die Voraussetzungen für die Gewährung 

einer Beihilfe vorliege, insbesondere, ob die 

katastrophale Wirkung unmittelbar im Bereich 

der juristischen oder psychischen Person 

eingetreten ist. Aus den bestehenden 

Grundsätzen für die Erhebung von 

Katastrophenschäden im privaten Gut, Erlaß 

vom 30.12.1993, sei ersichtlich, daß 

Interessenten mit höheren Anteilen bei einem 

über die Bagatellgrenze hinausgehenden 

Schadensanteil bei vorliegen einer 

schwerwiegenden Wirkung im Lebensbereich 

für ihren Schadensanteil einen eigenen Antrag 

auf Gewährung einer Katastrophenhilfe stellen 

könnten. Diese Stellungnahme wurde vom 

Nothilfswerk wiederholt und nochmals 

hervorgehoben, daß nach den Richtlinien bereits 

derzeit sichergestellt sei, daß jeder und jede 

Geschädigte, ob nun der Schaden als Privat-

vermögen oder als Anteil einer Interessensge-

meinschaft eingetreten sei, vom Nothilfswerk 

über Antragstellung eine Beihilfe erhalten 

könne, wenn die notwendigen Voraussetzungen 

vorliegen und das Vorliegen einer 

schwerwiegenden Wirkung im Lebensbereich 

gegeben sei. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Hohes Haus, 

ich möchte deshalb, nachdem ich erst jetzt damit 

befaßt wurde, auch sagen, daß die Bedenken 

auch anläßlich der zuständigen Abteilung 

nochmals überprüft werden sollten. Dies hat 

auch damals der ehemalige 

Landtagsabgeordnete Wurmitzer verlangt. Ich 

bin gerne bereit, diesbezügliche Gespräche in 

die Wege zu leiten. 

(1. Zusatzfrage:) 
Achatz   

Abgeordneter Ramsbacher (ÖVP): 
  Ramsbacher 

Sehr geehrte Frau Landesrätin! Sie haben jetzt 

den Bereich geschildert, der seit dem 91er Jahr 

uns Bauern wiederfährt. Wir haben Genossen-

schaften, wo größere Schäden infolge Unwetters 

oft auftreten und es ist nicht so, daß man gerade 

bei Genossenschaften, wenn man dort beteiligt 

ist, keine schwerwiegenden, oder wie es in den 

Richtlinien heißt, eine sogenannte 

schwerwiegende Wirkung zeigt. Denn jeder 

Bauer hat nicht nur einen Weg, sondern auch auf 

Initiative gerade der Landesregierung haben wir 

versucht, daß nicht Einzelwege gebaut werden, 

sondern daß sich viele zusammenschließen, um 

dann diesen Weg zu bauen. 

Wenn man sich jetzt zusammenschließt, hat man 

den Nachteil, daß man über die Bagatellgrenze 

(in dem Fall 6.000 Schilling) hinauskommt. 

Wenn 50 Mitglieder sind, ist die Bagatellgrenze 

nicht 6.000 Schilling, sondern insgesamt bereits 

300.000 Schilling. Das ist, wenn man acht Wege 

hat - ich bin zum Beispiel bei zehn 

Weggenossenschaften beteiligt -, eine große 

Belastung. (Vorsitzender 1. Präs Unterrieder: 

Die Frage stellen!) Deshalb glaube ich, daß 

diese schwerwiegende Wirkung sehr wohl 

gegeben ist und würde Sie daher ersuchen, daß 

Sie trotzdem Ihre Aktivitäten in den nächsten 

Monaten dahingehend setzen sollen. 

(Vorsitzender: Bitte, die Zusatzfrage!) 

Werden Sie Aktivitäten setzen, daß - so, wie in 

den anderen Bundesländern - es auch in Kärnten 

möglich ist, daß Interessensgemeinschaften nach 

dem Kärntner Nothilfswerk förderungswürdig 

sind? 
Ramsbacher   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Abgeordneter, ich habe meine Bereitschaft 

schon bekundet. Nachdem aber auch von Ihrer 

Seite Bedenken angemeldet wurden - der Herr 

Abgeordnete Wurmitzer hat das damals sehr 

eindeutig in dieser Regierungssitzung gesagt -, 

glaube ich sehr wohl, daß hier eine Diskussion 

erfolgen sollte. Und ich bin gerne zu Gesprächen 

bereit. (Vorsitzender: Gibt es noch eine Zusatz-

frage, Herr Abgeordneter: - Abg. Ramsbacher: 

Danke, das reicht!) 
Achatz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

 

 Damit ist diese Anfrage erledigt. - Wir 

kommen zur 7. Anfrage: 
  

 7. Ldtgs.Zl. 93/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Dr. Strutz 

an Landesrätin Achatz 
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Unterrieder  

Bitte, Herr Klubobmann! 
Unterrieder   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Frau Landesrätin, meine Anfrage bezieht sich 

auf mehrere Anlaßfälle, und zwar wo Eltern von 

schwerstbehinderten Kindern aufgrund der 

Tatsache, daß sie ihre Kinder am Vormittag in 

einer Schule, insbesondere in der Sonderschule 

für Schwerstbehinderte in Klagenfurt zur 

Betreuung überließen, Abzüge beim Pflegegeld 

hinnehmen mußten. In diesem Zusammenhang 

mußte ich feststellen, daß diese Abzüge 

durchaus unterschiedlich vorgenommen wurden. 

Daher darf ich meine Anfrage an Sie richten: 

Welche Auswirkungen hat der Schulbesuch für 

schwerbehinderte Kinder auf die Höhe des Pfle-

gegeldes? 
Dr. Strutz   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 

Klubobmann! Hohes Haus! Es ist dem 

Schulerhalter vorbehalten, hiefür etwas 

einzuheben. Die Höhe des Pflegegeldes 

bestimmt sich sowohl nach dem Bundesgesetz 

als auch nach dem Kärntner Pflegegeldgesetz, 

allein nach dem in Stunden ausgedrückten 

Pflegebedarf aufgrund der diesen bedingenden 

Funktionsstörungen. Da das Pflegegeld gemäß § 

1 Kärntner Pflegegeldgesetz den Zweck hat, in 

Form eines Beitrages pflegebedingte 

Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um 

pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich 

die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern 

sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbst-

bestimmtes und bedürfnisorientiertes Leben zu 

führen, kommt es nicht darauf an, wo eine pfle-

gebedürftige Person sich ganz oder teilweise 

(wie hier in der Schule) aufhält. Entscheidend ist 

ausschließlich der Pflegebedarf. 

Davon unabhängig ist aber die Frage, ob und in 

welcher Höhe aus dem Pflegegeld Kosten für 

pflegebezogene Leistungen im Rahmen der 

Schule vom Pflegegeldbezieher zu tragen sind. 

In dieser Richtung gilt § 68 Abs. 1 a Kärntner 

Schulgesetz idF. des Gesetzes LGBl. Nr. 

80/1994. Dieser bestimmt, daß von der Unent-

geltlichkeit des Schulbesuches Beiträge für die 

Verpflegung und Betreuung im Freizeitbereich 

öffentlicher ganztägiger Schulformen ausgenom-

men sind. Diese Beiträge dürfen höchstens ko-

stendeckend sein. 

Ich bin nicht Schulreferentin, bin aber aber sehr 

wohl bereit, hier auch Auskunft zu geben. Ich 

teile mit, daß das Sozialreferat auch bei den 

Tagesstätten eine Lösung gefunden hat, daß ein 

Teil dieses Pflegegeldes sehr wohl einbehalten 

werden kann, weil ja die Kinder vormittags oder 

ganztags in der Obhut eben der Schule oder des 

Kindergartens, oder wo immer auch in der 

Tagesstätte, sind und dort auch gut betreut 

werden. Deshalb ist es angebracht, daß ein Teil 

dieses Pflegegeldes herangezogen werden kann. 

Der Schulerhalter wird sich natürlich danach 

richten. Wir sind dabei, auch mit dem 

Schulerhalter diesbezügliche Gespräche zu 

führen, um hier eine einheitliche Regelung zu 

treffen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 

aber doch mitteilen, daß ich es als 

Sozialreferentin freiwillig angeboten habe, bei 

all jenen Schulen, die behinderte Kinder 

integrieren, für diese Behindertenpädagogen 30 

% der Kosten von seiten des Sozialreferates zu 

übernehmen. 

(Zusatzfrage:) 
Achatz   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Frau Landesrätin, ich glaube, das Entscheidende 

ist, daß es eine einheitliche Regelung gibt, weil 

beim Anlaßfall, auf den ich mich hier bezogen 

habe, zutage getreten ist, daß eben von der Beur-

teilung der Behinderung her die gleichen 

Personen in derselben Schule unterschiedlich 

behandelt wurden. Bei den einen Eltern wurde 

das Pflegegeld reduziert - aber bei den anderen 

nicht. 

Deshalb eine Zusatzfrage: Was wollen Sie unter-

nehmen, damit diese Ungleichbehandlung in 

Zukunft ausgeschlossen wird? 
Dr. Strutz   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Klubobmann, ich habe in letzter Zeit sehr 

viel in diesen Bereichen unternommen, was die 

Frühförderung der behinderten Kinder 
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anbelangt, die Integration in die Kindergärten 

und auch die Integration in die Schule. Wir 

arbeiten mit der Schulabteilung sehr gut 

zusammen. Die Schulabteilung ist sehr daran 

interessiert, daß die Kinder nicht nur integriert 

werden können, sondern daß auch die 

Rahmenbedingungen stimmen. Wir haben uns 

auch vorgenommen, gemeinsam mit den 

Schulerhaltern Gespräche zu führen, um eine 

einheitliche Lösung herbeizuführen. 
Achatz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die 7. Anfrage erledigt. Wir sind am 

Ende der Fragestunde. Ich darf geschäftsord-

nungsgemäß die Fragen aufrufen, die heute noch 

nicht behandelt worden sind: 8. Ldtgs.Zl. 

94/M/27, Anfrage der Abgeordneten Kreutzer an 

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. 

Ausserwinkler. Soll die Beantwortung 

schriftlich oder mündlich erfolgen? (Abg. 

Kreutzer: Mündlich!); 9. Ldtgs.Zl. 95/M/27: 

Anfrage des Abgeordneten Ing. Pfeifenberger an 

Landesrat Lutschounig? (Abg. Pfeifenberger: 

Mündlich, morgen!); 10. Ldtgs. Z. 97/M/27: 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Hofer an 

Landeshauptmann Dr. Zernatto? (Abg. Dr. 

Hofer: Schriftlich!); 11. Ldtgs.Zl. 98/M/27: 

Anfrage des Abgeordneten Stangl an Landesrat 

Lutschounig? (Abg. Stangl: Mündlich!); 12. 

Ldtgs.Zl. 99/M/27: Anfrage des Abgeordneten 

Pistotnig an Landesrätin Achatz? (Abg. 

Pistotnig: Mündlich, morgen!); 13. Ldtgs.Zl. 

100/M/27: Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing. 

Dr. Traussnig an Landeshauptmann Dr. Zernat-

to? (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Traussnig: Schriftlich, 

bitte!); 14. Ldtgs.Zl. 101/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Dipl.-Ing. Gallo an Landesrätin 

Dr. Sickl? (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Mündlich!); 

15. Ldtgs.Zl. 102/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Schiller an Landeshauptmann-

Stellvertreter Mag. Grasser? (Abg. Schiller: 

Mündlich!); 16. Ldtgs.Zl. 103/M/27: Anfrage 

des Abgeordneten Schiller an Landesrätin Dr. 

Sickl? (Abg. Schiller: Mündlich!); 17. Ldtgs.Zl. 

104/M/27: Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing. 

Gallo an Landesrat Lutschounig? (Abg. Dipl.-

Ing. Gallo: Mündlich!); 18. Ldtgs.Zl. 105/M/27: 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Strutz an 

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. 

Ausserwinkler? (Abg. Dr. Strutz: Bitte, beide 

Anfragen mündlich!); 19. Ldtgs.Zl. 106/M/27, 

ebenfalls mündlich; 20. Ldtgs.Zl. 107/M/27: 

Anfrage des Abgeordneten Ing. Pfeifenberger an 

Landesrat Lutschounig? (Abg. Ing. 

Pfeifenberger: Mündlich!); 21. Ldtgs.Zl. 

108/M/27: Anfrage des Abgeordneten Schwager 

an Landesrat Lutschounig? (Abg. Schwager: 

Mündlich!). 

Geschätzte Damen und Herren! Für die heutige 

Sitzung ist niemand entschuldigt. Wir haben - 

um den Ablauf für die nächsten Tage 

festzulegen - vor, jeweils um 9 Uhr zu beginnen. 

Eine zirka eineinhalbstündige Mittagspause ist 

vorgesehen. Am Freitag wollen wir die Sitzung 

mit open end (also ohne zeitlich vorhersehbare 

Begrenzung) beenden. Deshalb haben wir die 

Absicht, den jeweiligen Sitzungstag gegen 18 

Uhr zu schließen. Das kann sich um etwa eine 

halbe Stunde ändern, je nachdem, wie lange zu 

dieser Zeit die jeweilige Rede dauert. 

Mich freut besonders, daß Herr Abgeordneter 

Mitterer wieder gesund in unserer Mitte weilt. 

Herzlich willkommen! (Beifall im Hause) - Zur 

Tagesordnung sind einige Beschlüsse herbeizu-

führen. Die Obmännerkonferenz schlägt vor, die 

Punkte 1 und 2 einer gemeinsamen Debatte zu 

unterziehen. Wer dem zustimmt, den bitte ich 

um ein Handzeichen. - Danke, das ist einstimmig 

beschlossen. Die Tagesordnungspunkte 3 und 11 

wären ebenfalls gemeinsam zu debattieren. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich auch um ein Hand-

zeichen. - Danke, damit erfolgt auch da die 

gemeinsame Debatte. Die Tagesordnungspunkte 

14 und 15 sind auch auf eine gemeinsame 

Debatte hin abzustimmen. Wer dem zustimmt, 

den ersuche ich um ein Handzeichen. - Danke, 

auch das ist einstimmig beschlossen. Die 

Tagesordnungspunkte 18 bis einschließlich 24, 

die das Budget betreffen, sind ebenfalls zur 

gemeinsamen Debatte vorgeschlagen. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - 

Danke, auch das ist einstimmig beschlossen. 

Wir haben in der Obmännerkonferenz 

vereinbart, daß in der Generaldebatte je ein 

Redner das Wort ergreift und nach Gruppen 

diskutiert wird. 

Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! 

Bevor wir in die Tagesordnung eingehen, darf 

ich Ihnen mitteilen, daß Landesrätin Karin 
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Unterrieder  

Achatz auf die Ausübung ihres durch die 

Landeswahlbehörde zugewiesenen 

Landtagsmandates verzichtet hat. An ihrer Stelle 

wurde durch den Landeswahlleiter dem an 

vierter Stelle des Kreiswahlvorschlages des 

Wahlkreises 1 der Sozialdemokratischen Partei 

Österreichs gereihten Dr. Franz Johann 

Grossmann das zu vergebende Mandat 

zugewiesen. (Äußerungen von Abgeordneten 

zum bis dahin nicht bekannten zweiten 

Vornamen "Johann" des Genannten.) Dieser 

Name wurde mir von der Wahlbehörde 

mitgeteilt. Unter einem wurde Herrn Dr. 

Grossmann der Wahlschein, der zum Eintritt in 

den Kärntner Landtag berechtigt, übergeben. 

(Zwischengespräche im Hause) Ich bitte um 

mehr Aufmerksamkeit! Der Wahlschein liegt 

vor. Ich darf bitten, daß der Herr Abgeordnete 

Dr. Grossmann, der sich bereits hier befindet, 

zur Angelobung bereitsteht. 

Ich darf den Herrn Schriftführer bitten, die 

Gelöbnisformel zu verlesen! Ich bitte Sie, sich 

zu erheben. (Die Anwesenden stehen auf.) 
Unterrieder   

Direktor Dr. Putz: 
  Dr. Putz 

Herr Präsident! Hohes Haus! Die 

Gelöbnisformel lautet: "Ich gelobe, für die 

Freiheit, den Bestand und die Wohlfahrt des 

Landes Kärnten und der Republik Österreich 

jederzeit einzutreten, die Gesetze des Landes 

und des Bundes getreu zu beachten und meine 

Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu 

erfüllen." 
Dr. Putz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Herr Abgeordneter Dr. Grossmann! 

Abgeordneter Dr. Grossmann (SPÖ): 

Ich gelobe! 
Unterrieder   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Ich darf Herrn Abgeordneten Dr. Grossmann 

recht herzlich in unserer Mitte begrüßen und 

ihm gute Arbeit wünschen. - Hohes Haus! Damit 

ist der Landtag wieder vollständig konstituiert. 

Wir kommen zur Tagesordnung: 

Tagesordnung 

 1. Ldtgs.Zl. 66-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Umweltpolitik und Gemeindepoli -

tik zur Regierungsvorlage betreffend 

den Entwurf eines Gesetzes, mit dem 

das Stadtbeamtengesetz 1993 geän-

dert wird ./. mit Gesetzentwurf 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Koschitz. 

Ich ersuche ihn, zu berichten! 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Koschitz (SPÖ): 
  Koschitz 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Landes-

hauptmann! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Der Ausschuß für Umweltpolitik und 

Gemeindepolitik hat sich in seiner 5. Sitzung am 

3. 11. 1994 mit dieser Materie befaßt und ein-

stimmig der Regierungsvorlage vom 28. 6. 1994 

die Zustimmung erteilt. Hiebei geht es überwie-

gend um dienstrechtliche Belange wie der 

Gleichstellung von Frauen und Männern und um 

die Angleichung an die Bestimmungen des 

Kärntner Dienstrechtsgesetzes sowie die 

Regelung der Pflegefreistellung. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 
Koschitz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Die Generaldebatte ist beantragt. Bevor ich sie 

eröffne, kommen wir zur Berichterstattung zum 

Tagesordnungspunkt 2: 
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Unterrieder  

 2. Ldtgs.Zl. 136-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Umweltpolitik und Gemeindepoli -

tik zur Regierungsvorlage betreffend 

den Entwurf eines Gesetzes, mit dem 

das Gemeindebedienstetengesetz 1992 

geändert wird ./. mit Gesetzentwurf 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Koschitz. 

Ich bitte ihn, zu berichten! 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Koschitz (SPÖ): 
  Koschitz 

Die Ausschuß für Umweltpolitik und Gemeinde-

politik hat sich ebenfalls in seiner 5. Sitzung am 

3. 11. 1994 mit der Regierungsvorlage vom 23. 

8. 1994 befaßt und dieser einstimmig 

zugestimmt. Mit dieser Novelle soll die zweite 

Woche Pflegefreistellung auch für 

Gemeindebeamte eingeführt werden. Ferner 

erfolgt eine Reihe formaler Richtigstellungen, 

die unter anderem auch mit der Schaffung des 

Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1992 

notwendig geworden sind. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die gemeinsame 

Generaldebatte zu TOP 1 und TOP 2. - Es liegt 

keine Wortmeldung vor. - Der Vorsitzende 

erteilt dem Berichterstatter Abg. Koschitz zu 

TOP 1 das Schlußwort. - Der Berichterstatter 

verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das 

Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag 

wird einstimmig angenommen. - 

Berichterstatter:) 

Artikel I 

Das Stadtbeamtengesetz 1993, LGBl.Nr. 115, 

wird wie folgt geändert: 

1. Im § 61 Abs. 7 werden nach dem Wort 

"männlicher" die Worte "oder ausschließlich 

weiblicher" eingefügt. 

2. Im § 63 Abs. 4 werden der Ausdruck "und 

P2" durch den Ausdruck "bis P3" und der 

Ausdruck "P3 bis" durch den Ausdruck "P4 

und" ersetzt. 

3. Nach § 65 Abs. 11 wird folgender Abs. 11a 

eingefügt: 

"(11a) Für eine Dienstwohnung auf einer 

Liegenschaft, die einem Schulwart oder 

einem in ähnlicher Verwendung stehenden 

Beamten wegen seiner dienstlichen 

Aufsichts- oder Betreuungspflicht für diese 

Liegenschaft überlassen worden ist, hat der 

Beamte keine Vergütung zu leisten." 

5. Im § 148 Abs. 2 werden das Zitat "BGBl.Nr. 

306/1992" durch das Zitat "BGBl.Nr. 

523/1993", das Zitat "BGBl.Nr. 676/1991" 

durch das Zitat "BGBl.Nr. 20/1994", das Zitat 

"BGBl.Nr. 628/1991" durch das Zitat "BGBl.Nr. 

23/1994, das Zitat "BGBl.Nr. 313/1992" durch 

das Zitat "BGBl.Nr. 27/1994", das Zitat 

"BGBl.Nr. 617/1987" durch das Zitat "BGBl.Nr. 

23/1993", das Zitat "BGBl.Nr. 177/1987" durch 

das Zitat "BGBl.Nr. 214/1992", das Zitat 

"BGBl.Nr. 285/1990" durch das Zitat "BGBl.Nr. 

28/1994", das Zitat "BGBl.Nr. 741/1990" durch 

das Zitat "BGBl.Nr. 27/1994", das Zitat 

"BGBl.Nr. 873/1992" durch das Zitat "BGBl.Nr. 

16/1994", das Zitat "BGBl.Nr. 628/1991", durch 

das Zitat "BGBl.Nr. 527/1993", das Zitat 

"BGBl.Nr. 477/1990" durch das Zitat "BGBl.Nr. 

526/1993" ersetzt. 

Artikel II  

Das Gesetz tritt an dem der Kundmachung fol-

genden Monatsersten in Kraft. 

(Die Art. I und II werden unverändert einstim-

mig angenommen.) 

G e s e t z   vom 29. November 1994, mit dem 

das Stadtbeamtengesetz 1993 geändert wird 

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

(Kopf und Eingang werden unverändert ein-

stimmig angenommen. - Dritte Lesung:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Dem Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Stadt-

beamtengesetz 1993 geändert wird, wird die 

verfassungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Der Gesetzentwurf wird auch in 3. Lesung 

einstimmig beschlossen.) 

(Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter 

Abg. Koschitz zu TOP 2 das Schlußwort. - Der 

Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort 

und beantragt das Eingehen in die Spezialdebat-
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te. - Dieser Antrag wird einstimmig angenom-

men. - Der Antrag von Abg. Dr. Ambrozy, nur 

die Ziffern aufzurufen, wird einstimmig ange-

nommen. - Berichterstatter:) 

Artikel I 

Das Gemeindebedienstetengesetz 1992, LGBl. 

Nr. 56, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 

39/1993 und 45/1994 sowie der 

Kundmachungen LGBl.Nr. 83/1992 und 9/1993, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

"(1) Dieses Gesetz findet, soweit Abs. 2 nichts 

anderes bestimmt, auf Personen Anwendung, die 

in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

zu einer Gemeinde oder einem 

Gemeindeverband stehen." 

2. Dem § 1 Abs. 2 wird folgender Satz ange-

fügt: "Der III. Abschnitt findet auf Personen, die 

in einem Dienstverhältnis zu einem 

Gemeindeverband stehen, keine Anwendung, 

Die Überweisungsverpflichtungen der 

Gemeinden nach den §§ 40 und 42 gelten nicht 

für Gemeindeverbände." 

3. Dem § 1 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 ange-

fügt: 

"(4) Soweit es sich um Dienstverhältnisse zu 

einem Gemeindeverband handelt, tritt an die 

Stelle des Gemeinderates die 

Verbandsversammlung (Verbandsrat), an die 

Stelle des Gemeindevorstandes der 

Verbandsvorstand und an die Stelle des 

Bürgermeisters der Verbandsobmann 

(Vorsitzende des Verbandes)." 

4. Im § 8 Abs. 3 entfallen die Worte "innerhalb 

derselben Besoldungsgruppe". 

5. Im § 16 Abs. 4 lit. d entfallen die Worte 

"und Besoldungsgruppe". 

6. Im § 18 Abs. 1 werden die Worte "seiner 

Besoldungsgruppe" durch die Worte "seiner 

Verwendungsgruppe" ersetzt. 

7. Im § 18 Abs. 2 entfallen die Worte 

"innerhalb der Besoldungsgruppe, der er 

angehört,". 

8. Die Überschrift des § 27 lautet:  

"§ 27 

Verwendungsgruppen" 

9. § 27 Abs. 1 lautet: 

"(1) 1. Die Beamten der Allgemeinen Verwal-

tung werden folgenden Verwendungs-

gruppen zugewiesen: 

 Verwendungsgruppe A = Höherer Ge-

meindedienst 

 Verwendungsgruppe B = Gehobener Ge-

meindedienst 

 Verwendungsgruppe C = Gemeinde-

fachdienst 

 Verwendungsgruppe D = Mittlerer Ge-

meindedienst 

 Verwendungsgruppe E = Gemeinde-

hilfsdienst 

2. Die Beamten in handwerklicher Ver-

wendung werden den Verwen-

dungsgruppen P1bis P5 zugewiesen 

3. Kindergärtner werden der Verwen-

dungsgruppe K zugewiesen." 

10. Im § 27 Abs. 2 erster Satz werden die Worte 

"Die einzelnen Besoldungsgruppen und ihre Zu-

weisung zu den Verwendungsgruppen werden" 

durch die Worte "Die Zuweisung zu den einzel-

nen Verwendungsgruppen wird" ersetzt. 

11. § 27 Abs. 2 letzter Satz lautet: "Vorausset-

zung für die Ernennung auf eine Planstelle der 

Verwendungsgruppe A ist eine abgeschlossene 

Hochschulausbildung." 

12. Im § 28 Abs. 2 Z. 2 werden der Ausdruck 

"und P2" durch den Ausdruck "bis P3" und der 

Ausdruck "P3 bis" durch den Ausdruck "P4 

und" ersetzt. 

13. § 36 entfällt. 

14. Im § 40 Abs. 1 erster Satz werden nach den 

Worten "besonderen Pensionsbeitrag" die Worte 

"sowie einen Pensionssicherungsbeitrag" einge-

fügt. 

15. Im § 40 Abs. 1 zweiter Satz werden nach 

den Worten "die besonderen Pensionsbeiträge" 

die Worte "sowie die 

Pensionssicherungsbeiträge" eingefügt. 

16. Die Überschrift des § 43 lautet: 

"§ 43 

Ruhebezüge, Versorgungsbezüge und  

Unterhaltsbezüge" 

17. § 43 Abs. 1 lautet: 

"(1) Ruhebezüge, Versorgungsbezüge und Un-

terhaltsbezüge der Beamten, ihrer Hinterbliebe-

nen und Angehörigen richten sich, soweit in die-

sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, nach 
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den für die Landesbeamten jeweils geltenden 

gesetzlichen Vorschriften." 

18. Im § 45 Abs. 1 entfallen die Worte ", von 

dem Fall des § 65 Abs. 2 abgesehen, nur". 

19. Dem § 55 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 

angefügt: 

"(3) Geldstrafen und Geldbußen fließen der 

Gemeinde oder dem Gemeindeverband zu, der 

(dem) der Bedienstete angehört." 

20. Im § 72 Abs. 1 wird der Klammerausdruck 

"(§ 10 des Kindergartengesetzes 1975, LGBl. 

Nr. 139)" durch den Klammerausdruck "(§ 12 

des Kindergartengesetzes 1992, LGBl. Nr. 86, in 

seiner jeweils geltenden Fassung)" ersetzt. 

21. § 72 Abs. 3 lautet: 

"(3) Ändert sich die Verwaltungsdienstzulage, 

die Landesbeamten gebührt, so erhöht sich die 

Dienstzulage nach Abs. 1 im gleichen Ausmaß." 

22. Der VII. Abschnitt entfällt. 

23. In der Anlage 1 entfallen die Worte "und pri-

vatrechtlichen" sowie die Wortfolgen "in der 

Entlohnungsstufe" und "in der Entlohnungs-

gruppe k". 

Artikel II  

Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z. 1 bis 13, 16 bis 20, 22 und 23 mit 

dem der Kundmachung folgenden Tag; 

2. Art. I Z. 14 und 15 mit dem Inkrafttreten des 

2a. Abschnittes des Kärntner Dienst-

rechtsgesetzes 1994, LGBl. Nr. 71, in der 

Fassung der 1. Dienstrechtsgesetz-Novelle; 

3. Art. I Z. 21 am 1. Jänner 1995. 

(Die Art. I und II werden unverändert einstim-

mig angenommen.) 

G e s e t z   vom 29. November 1994, mit dem 

das Gemeindebedienstetengesetz 1992 geändert 

wird 

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

(Kopf und Eingang werden unverändert ein-

stimmig angenommen. - Dritte Lesung:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Dem Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Ge-

meindebedienstetengesetz 1992 geändert wird, 

wird die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Der Gesetzentwurf wird auch in 3. Lesung 

einstimmig angenommen.) 
  

 3. Ldtgs.Zl. 123-2/27:  

Bericht und Antrag des Land- und 

Forstwirtschaftsausschusses zur Re-

gierungsvorlage betreffend den Ent-

wurf eines Gesetzes, mit dem das 

Kärntner landwirtschaftliche Schul -

gesetz 1993 geändert wird ./. mit Ge-

setzentwurf 
Koschitz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Rams-

bacher. Mit der Zuweisung dieser Materie an 

den Land- und Forstwirtschaftsausschuß ist die 

erste Lesung bereits erfolgt. Ich erteile dem 

Berichterstatter das Wort. 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher 
(ÖVP): 
  Ramsbacher 

Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Präsident! In 

der 6. Sitzung des Landwirtschaftsausschusses 

am 3. 11. 1994 wurde die Änderung des 

Gesetzes, mit dem das Kärntner 

landwirtschaftliche Schulgesetz 1993 geändert 

wurde, beschlossen. Im landwirtschaftlichen 

Schulgesetz ist in erster Linie die Aufnahme der 

außerordentlichen Schüler geregelt. Im zweiten 

Bereich wurden die Anmeldungen von zwölf 

Fremdsprachen durch die Zahl neun und jetzt 

neu durch die Zahl sechs ersetzt. Weiters wurde 

der Übertritt aus einer anderen Schulart im § 36a 

geregelt, was dann bei der Verlesung des 

Gesetzes noch ausführlich berichtet wird. Im § 

38a wird die Verwendung von 

landwirtschaftlichen Gebäuden für schulfremde 

Zwecke gesetzlich geregelt. 

Diese Änderungen wurden alle einstimmig im 

Ausschuß beschlossen. Ich beantrage deshalb 

die Eröffnung der Generaldebatte. 
Ramsbacher   
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Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Die Generaldebatte zum Tagesordnungspunkt 3 

ist eröffnet. Wir kommen, wie beschlossen, zum 

Tagesordnungspunkt 11: 
  

 11. Ldtgs.Zl. 172-2/27:  

Bericht und Antrag des Land- und 

Forstwirtschaftsausschusses betref-

fend die Einführung des Unterrichts-

faches Englisch als Pflichtgegenstand 

in den landwirtschaftlichen 

Fachschulen 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Schlagholz, 

ich bitte ihn zu berichten. 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Schlagholz 
(SPÖ): 
  Schlagholz 

Herr Präsident! Hohes Haus! Im Hinblick auf 

ein vereintes Europa ist die Aneignung 

zumindest einer Fremdsprache unabdingbar für 

alle Schultypen. Der gegenständliche Antrag 

beschäftigt sich mit der Einführung der 

Fremdsprache Englisch als Pflichtgegenstand in 

den landwirtschaftlichen Fachschulen. 

Ich ersuche um das Eingehen in die 

Generaldebatte. 
Schlagholz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Die Generaldebatte ist zu beiden Punkten eröff-

net. Als erster zu Wort gemeldet hat sich der 

Herr Abgeordnete Pfeifenberger, ich erteile ihm 

das Wort. 
Unterrieder   

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Herr Präsident! Hohes Haus! Es ist sehr wichtig, 

daß auch die bäuerliche Jugend in Englisch wei-

tergebildet wird, Da bis dato Englisch als 

Freigegenstand geführt wird, wird dieser Antrag 

von uns positiv bewertet und wir werden ihm 

unsere Zustimmung erteilen. 

Wichtig ist für uns nur, daß bei der Ausbildung 

der Fachlehrer in Wien Ober St. Veit auch be-

rücksichtigt wird, daß eine Fächerbefähigungs-

prüfung abgelegt wird, damit die schuleigenen 

Fachlehrer auch in Zukunft diesen Unterricht 

selbst vornehmen können und es nicht 

notwendig ist, mit externen Lehrern diesen 

Fremdsprachenunterricht durchzuführen. Dabei 

ist anzumerken, daß es letztendlich nicht nur um 

Englisch geht, sondern um eine lebende 

Fremdsprache, das heißt, daß wir in die Novelle 

dieses Gesetzes einen Passus aufnehmen sollten, 

damit die lebende Fremdsprache, in diesem Fall 

könnte es auch Italienisch oder Slowenisch sein, 

aufgenommen wird, so daß von Schule zu 

Schule unterschiedlich eine gewisse 

Fremdsprache gewählt werden kann. 

Die Herabsetzung der Schülerzahlen ist 

ebenfalls positiv zu bewerten. Wir werden 

diesem Gesetzentwurf die Zustimmung erteilen. 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 
Ing. Pfeifenberger   

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge-

schätzten Damen und Herren! Die Änderung des 

landwirtschaftlichen Schulgesetzes ist sehr zu 

begrüßen, da zum einen die Liegenschaften und 

Gebäude für außerschulische Zwecke geöffnet 

werden, so daß dadurch die Bevölkerung die 

Möglichkeit bekommt, diese Gebäude in 

Absprache mit den zuständigen Stellen des 

Landes auch für anderweitige Zwecke entspre-

chend zu benützen. 

Auch die Führung und der Zugang zu Freigegen-

ständen wird erleichtert bzw. können alternative 

Pflichtgegenstände eingeführt werden. Das ist 

auch sehr zu begrüßen. Was die Frage der Füh-

rung von Freigegenständen mit der entsprechen-

den Reduktion deer Zahl des Zuganges betrifft, 

kann man sich damit nur einverstanden erklären. 

Die Übertrittsmöglichkeiten von anderen Schul-

typen in das landwirtschaftliche Berufs- bzw. 

Fachschulwesen werden dem Regelschulwesen 

angepaßt, so daß die Übertrittsmöglichkeiten 

von anderen Schulbereichen entsprechend 

gesetzlich geregelt werden. Das sind im 

wesentlichen Punkte, die dem Regelschulwesen 

nachgebaut sind. 
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Es wird aber auch, das ist die Thematik des An-

trages der Sozialdemokratie, ganz besonders 

notwendig sein, im Hinblick auf die Integration 

Österreichs in die Europäische Union, wir haben 

nur mehr einen guten Monat, dann werden wir 

hoffentlich diesen Schritt vollziehen, gerade im 

landwirtschaftlichen Schulbereich eine lebende 

Fremdsprache als Pflichtgegenstand 

einzuführen, denn ich glaube, daß es ganz 

besonders wichtig ist, daß gerade die bäuerliche 

Jugend entsprechende bessere 

Qualifikationsmaßnahmen erfährt. Englisch soll 

deshalb unterrichtet werden, weil es auch aus 

den Berufsschulbereichen Übertrittsmöglichkei-

ten in höhere Schulen gibt und dort Englisch als 

lebende Fremdsprache meistens der erstrangige 

Gegenstand ist. Daher wollen wir generell die 

Einführung der Fremdsprache Englisch, wobei 

wir uns dem nicht verschließen, daß auch andere 

Fremdsprachen im Rahmen von 

Freigegenständen unterrichtet werden können. 

Die Grundsatzgesetzgebung zum landwirtschaft-

lichen Fachschul- und Berufsschulbereich liegt 

beim Bund. Wir wissen, daß es bereits auf Bun-

desebene eine entsprechende 

Grundsatzgesetzänderung gegeben hat. 

Wir werden hier im Hohen Haus auch die Aus-

führungsgesetze bis zum Beginn des Schuljahres 

1995/96 zu beschließen haben und dort wird 

auch die Frage des Pflichtgegenstandes Englisch 

in diesen Schulen zu regeln sein. Uns geht es im 

wesentlichen darum, warum wir diesen Antrag 

bereits jetzt eingebracht haben, daß den Ver-

antwortlichen im landwirtschaftlichen Schulbe-

reich auch die Möglichkeit eingeräumt wird, 

sich darauf vorzubereiten, daß, wenn die Frage 

des Gegenstandes auch gesetzeswirksam wird, 

entsprechend fachgeprüftes Personal für den 

Unterricht in den entsprechenden Schultypen zur 

Verfügung steht. Wir von der 

sozialdemokratischen Fraktion werden daher 

beiden Tagesordnungspunkten, sowohl dem 

landwirtschaftlichen Schulgesetz wie auch dem 

von uns eingebrachten Antrag die Zustimmung 

geben. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 
Ing. Rohr   

Abgeordneter Mag. Grilc  (ÖVP): 
  Mag. Grilc 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich darf gleich 

vorweg nehmen, natürlich wird auch die ÖVP-

Fraktion beiden Tagesordnungspunkten 

zustimmen, weil wir auch im Ausschuß dort 

mitgegangen sind. Ich möchte nur darauf 

hinweisen, daß die Öffnung der Gebäude für 

schulfremde Zwecke an sich eine geübte Praxis 

ist, wenn ich nur darauf verweisen darf, daß 

etwa Turnsäle immer wieder Sportvereinen zur 

Verfügung stehen und auch bisher gestanden 

sind, so ist das eine legale Maßnahme, die jetzt 

hier nachvollzogen wird. Auch diese Idee der 

Übertrittsmöglichkeit in den Schulen wird von 

uns selbstverständlich begrüßt. Ich muß nur auf 

eines hinweisen. Das, was wir heute 

beschließen, ist im Grunde genommen der 

zweite Schritt vor dem ersten, denn der 

Tagesordnungspunkt 11. ist eine Aufforderung 

an die Landesregierung. Aber, bevor das ganze 

realisiert werden kann, bedarf es einer 

entsprechenden Änderung des landwirt-

schaftlichen Schulgesetzes. Ich habe schon im 

Ausschuß darauf hingewiesen und möchte es 

auch hier wiederholen, daß den Schulen 

durchaus im Sinne einer gewissen Autonomie 

die Möglichkeit offen stehen soll, neben dem 

sicher notwendigen Englisch unter Umständen 

auch andere Sprachen einzusetzen. Dies vor 

allem auch unter dem Aspekt, daß in der 

Holzwirtschaft die Verbindung mit Italien sehr 

eng ist. Auf ein Problem muß ich auch 

hinweisen. Wir haben in der Formulierung drin, 

daß der Unterricht künftighin durch 

fachgeprüftes Personal erfolgen soll. Jeder, der 

das landwirtschaftliche Schulwesen kennt, weiß, 

daß es dort keine fächerspezifische Ausbildung 

gibt bzw. die Lehrbefähigung dort allgemein ist. 

Daher müßten wir auch bei der Gesetzesände-

rung aufpassen und daraufhin formulieren, daß 

hier durch fachkundiges Personal der Unterricht 

erteilt werden kann, denn ansonsten wären die 

jetzt an den Schulen beschäftigten Lehrer vom 

Unterricht der Sprachen ausgeschlossen. Auf 

dieses Problem möchte ich hinweisen. Im 

wesentlichen bejahe ich die Tendenz der beiden 

Tagesordnungspunkte und, wie gesagt, wir 

werden zustimmen. (Beifall von der ÖVP-

Fraktion.) 
Mag. Grilc   
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Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Ich möchte kurz die Sitzung unterbrechen, nach-

dem eine Formulierungsfrage abzuklären ist. Es 

geht bei dieser Gesetzestextierung um ein Wort 

und ich unterbreche die Sitzung für fünf 

Minuten, um diesen Punkt besprechen zu 

können. 

(Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung von 

10.34 Uhr bis 10.40 Uhr.) 
Unterrieder   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich 

darf die Damen und Herren Abgeordneten 

bitten, ihre Plätze wieder einzunehmen, damit 

wir mit der Sitzung fortfahren können. Zu 

diesem Tagesordnungspunkt hat sich Herr 

Abgeordneter Koncilia zu Wort gemeldet. 
Unterrieder   

Abgeordneter Koncilia  (SPÖ): 
  Koncilia 

Hohes Haus! Herr Präsident! Im Ausschuß ist 

diese Materie besprochen worden und ist offen-

kundig vergessen worden, ein Wort zu ändern, 

und zwar heißt es hier fachgeprüftes Personal. 

Das ist nicht möglich. Daher müßte es richtig 

heißen "fachkundiges Personal". Wir haben 

daher einen Abänderungsantrag eingebracht, den 

ich dem Präsidenten übergebe und bitte, dieser 

Wortänderung die Zustimmung zu geben. 
Koncilia   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Danke, damit liegt keine Wortmeldung mehr 

vor. Der Berichterstatter zu Tagesordnungspunkt 

3, Abgeordneter Ramsbacher, hat das 

Schlußwort. 

(Es liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. - 

Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das 

Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf 

das Schlußwort und beantragt das Eingehen in 

die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird ein-

stimmig so angenommen.) 
Unterrieder   

Abgeordneter Ramsbacher (ÖVP): 
  Ramsbacher 

Artikel I 

Das Kärntner landwirtschaftliche Schulgesetz 

1993, LGBl.Nr. 16, in der Fassung des Gesetzes 

LGBl.Nr. 67/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 2 erster Satz lautet: "Die Aufnahme 

als außerordentlicher Schüler im Sinn des Abs. 1 

ist höchstens für die Dauer von zwölf Monaten 

zulässig, wobei im Fall einer Aufnahme 

während des zweiten Semesters diese Frist erst 

mit dem folgenden ersten September zu laufen 

beginnt." 

2. Im § 9 Abs. 5 werden nach den Worten "12 

Anmeldungen" die Worte "in jener Schulstufe, 

in der der Unterricht eines solchen 

Gegenstandes beginnt," eingefügt und die Worte 

"12, bei Fremdsprachen neun," durch die Zahl 

"sechs" ersetzt. 

3. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt: 

"§ 36a 

Übertritt aus einer anderen Schulart 

(1) Für den Übertritt von einer Schulstufe einer 

Schulart mit gleicher oder höherer Bildungshöhe 

in eine höhere Schulstufe einer Berufs- oder 

Fachschule ist Voraussetzung, daß der Schüler 

eine Aufnahmsprüfung ablegt. Die Aufnahms-

prüfung hat jene Unterrichtsgegenstände zu 

umfassen, die in einer der vorhergehenden 

Schulstufen der Berufs- oder Fachschule 

Pflichtgegenstand waren, und die der Schüler 

noch nicht oder nicht in annähernd gleichem 

Umfang besucht hat oder in welchen der Schüler 

im Jahreszeugnis der zuletzt besuchten 

Schulstufe ein "Nicht Genügend" gehabt und in 

welchen er die Wiederholungsprüfung nicht 

erfolgreich abgelegt hat. 

(2) Der Prüfungstermin (Termine der einzelnen 

Teilprüfungen) ist vom Schulleiter unter Be-

dachtnahme auf die einem Übertrittswerber 

hinsichtlich der angestrebten Schulstufe zumut-

bare Leistungsfähigkeit festzusetzen. Die Auf-

nahmsprüfung ist vom Schulleiter auf Ansuchen 

des Schülers bei gleichzeitiger Aufnahme als 

außerordentlicher Schüler (§ 6) aufzuschieben, 

wenn in dessen Person 

berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. 

Die Frist zur Ablegung der Aufnahmsprüfung ist 
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mit höchstens einem halben Unterrichtsjahr je 

nachzuholender Schulstufe zu bemessen. 

(3) Für die Durchführung der Aufnahmsprüfung 

gelten die §§ 34 Abs. 2 und 3 und 35 sinngemäß. 

(4) Hat der Übertrittsbewerber die Aufnahms-

prüfung nicht bestanden, ist er zu einer 

Wiederholung der Aufnahmsprüfung berechtigt. 

Er ist vom Schulleiter innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten zu einer Wiederholung der 

Prüfung zuzulassen. Hiebei sind jene 

Prüfungsgebiete zu wiederholen, die mit "Nicht 

genügend" beurteilt worden sind. 

(5) Die Aufnahmsprüfung kann insoweit 

entfallen, als der Schüler durch die Mitarbeit im 

Unterricht sowie durch in die Unterrichtsarbeit 

sonst eingeordnete Leistungsfeststellungen (§ 52 

Abs. 1) nachweist, daß er das Bildungsziel des 

betreffenden Pflichtgegenstandes in den voran-

gegangenen Schulstufen erfüllt. Die diesbezüg-

liche Feststellung trifft der den 

Pflichtgegenstand unterrichtende Lehrer. Auf 

eine derartige Feststellung besteht kein 

Rechtsanspruch. 

4. Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt: 

"§ 38a 

Verwendung für schulfremde Zwecke 

Der Schulerhalter kann für öffentliche Berufs- 

und Fachschulen und Schülerheime gewidmete 

Baulichkeiten und sonstige Liegenschaften mit 

Bewilligung der Landesregierung für 

schulfremde Zwecke verwenden. Die 

Bewilligung ist zu erteilen, wenn sich dadurch 

für Schule und Erziehung keine Nachteile 

ergeben." 

Artikel II  

Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung 

folgenden Monatsersten in Kraft. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Dieser Antrag wird einstimmig so angenom-

men.) 

Gesetz vom 29. 11. 1994, mit dem das Kärntner 

landwirtschaftliche Schulgesetz 1993 geändert 

wird 

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

(Kopf und Eingang werden einstimmig ange-

nommen. - Gegen den Antrag des Berichterstat-

ters auf sofortige Vornahme der dritten Lesung 

erhebt sich kein Einwand. - Berichterstatter:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Dem Entwurf eines Gesetzes, mit dem das 

Kärntner landwirtschaftliche Schulgesetz 1993 

geändert wird, wird die verfassungsmäßige 

Zustimmung erteilt. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Der Gesetzentwurf wird auch in dritter Lesung 

einstimmig angenommen.) 
Ramsbacher   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Ich erteile dem Berichterstatter zum Tagesord-

nungspunkt 11 das Schlußwort. 

(Der Berichterstatter verzichtet auf das Schluß-

wort und beantragt das Eingehen in die Spezial-

debatte. - Dieser Antrag wird einstimmig ange-

nommen. - Der Vorsitzende eröffnet die Spezial-

debatte.) 

Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Es 

liegt ein Abänderungsantrag vor: "Die Abgeord-

neten des SPÖ-Klubs stellen im Gegenstand 

nachstehenden Abänderungsantrag: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, nach 

einer entsprechenden Änderung des Kärntner 

landwirtschaftlichen Schulgesetzes 1993 in die 

Lehrpläne der landwirtschaftlichen Fachschulen 

für das Schuljahr 1995 und 1996 das 

Unterrichtsfach 'Englisch' als Pflichtgegenstand 

aufzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß 

dieser Unterricht durch fachkundiges 

Lehrpersonal erteilt wird." 

Ich lasse darüber abstimmen. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - 

Danke, das ist einstimmig beschlossen. Damit ist 

der Antrag des Berichterstatters hinfällig. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4: 
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 4. Ldtgs.Zl. 57-2/27:  

Bericht und Antrag des Kontrollaus-

schusses zum Bericht des Landeskon-

trollamtes betreffend die Überprü-

fung der Tätigkeit des Aufsichtsrates 

der Krankenanstalten-Betriebsgesell-

schaft im Zusammenhang mit der 

laufenden Diskussion 

Berichterstatterin ist die Frau Abgeordnete 

Kreutzer. Ich erteile ihr das Wort. 
Unterrieder   

Berichterstatterin Abgeordnete Kreutzer  

(FPÖ): 
  Kreutzer 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Der 

Kontrollausschuß hat in seiner 4. Sitzung am 15. 

November 1994 einstimmig beschlossen, die 

Diskussion über die Tätigkeit des Aufsichtsrates 

der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft im 

Zusammenhang mit der laufenden Diskussion 

rund um die Anschaffung eines Kernspintomo-

graphen (MR-Gerät) für das Landeskrankenhaus 

Klagenfurt ins Hohe Haus zu bringen. 

Der Gegenstand der laufenden Diskussion sind 

die Berichte des Landeskontrollamtes, Zl. KA-

104-4/94 vom 15. 6. 1994, betreffend die Über-

prüfung der Tätigkeit des Aufsichtsrates der 

Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft im Zu-

sammenhang mit der laufenden Diskussion 

sowie die Äußerung der Landesregierung, Zl. 

LAD-259-2/94 vom 8. 9. 1994, und die 

Stellungnahme der Landeskrankenanstalten-

Betriebsgesellschaft, Zl. KAB-46-1/94 vom 3. 8. 

1994. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Kreutzer   

Abgeordneter Dr. Wutte  (ÖVP): 
  Dr. Wutte 

Herr Präsident! Hohes Haus! Der 

gegenständliche Bericht wird von unserer 

Fraktionsseite nicht die Zustimmung finden, und 

zwar weil er in vielfacher Hinsicht unzureichend 

formuliert ist. Zum ersten, weil er in der Frage 

des tatsächlichen Bedarfes doch etwas 

oberflächlich argumentiert, nämlich einerseits 

mit den Feststellungen, daß die Großgerätestudie 

des KRAZAF betont, längerfristig mit zwei 

Geräten dieser Art für Kärnten das Auslangen zu 

finden; im Bericht festhält, daß durch den 

gegebenen Stand der Ausstattung eine 

überdurchschnittliche Versorgung vorhanden ist 

und nicht ganz klar der tatsächliche Bedarf zwi-

schen dem Stand, der wünschenswert wäre und 

dem Stand, der notwendig, zweckmäßig und 

wirtschaftlich vertretbar ist, herausgearbeitet 

wurde. 

Zum zweiten, weil wir meinen, daß das ur-

sprüngliche Kooperationsmodell, wie es 

vorgelegen hat, nicht ausreichend analysiert 

bzw. abgewogen wurde: im Hinblick auf den 

wirtschafltichen Vorteil, den es zu der jetzt 

getroffenen Lösung hat, so daß wir auch in 

dieser Frage noch mehr Klarheit haben wollen. 

Zum dritten, weil wir auch etwas genauer die an-

gespannte Budgetsituation in dieser Frage zu 

beurteilen haben. Wenn man bedenkt, daß sich 

jetzt auf Bundesebene doch die Bereitschaft 

findet, auch im Rahmen der Großgeräteanschaf-

fungen Kostenrahmen vorzugeben, 

Plafondierungen einzuziehen, wird das letztlich 

auch im Sinne einer kosteneffizienten 

Grundausstattung und Verbesserungsausstattung 

der Landeskrankenanstalten im Lande Kärnten 

notwendig und in Betracht zu ziehen und zu 

analysieren sein, welche Geräte wir dringend 

notwendig haben und welche Geräte eine 

wünschenswerte, aber leider doch nicht 

finanzierbare Zusatzausstattung beinhalten. 

Zum vierten, weil wir auch meinen, daß die 

Frage des Verhaltens des Aufsichtsrates in 

dieser Causa nicht hinlänglich abgeurteilt 

wurde. Dies insofern, als wir nach wie vor der 

Meinung sind, daß es sich einerseits beim 

Ausschluß eines Aufsichtsratsmitgliedes um 

eine zugegebenermaßen auch vom Kontrollamt 

festgehaltene rechtswidrige Vorgangsweise 

handelt, das es aber auch - und das ist das 

Entscheidende - bei dieser Auf-

sichtsratsentscheidung um eine ad hoc-Entschei-

dung gehandelt hat, die mehr oder weniger inter-

essenbezogen gehandhabt wurde. Uns geht es 

dabei auch ums Grundsätzliche: wie weit die 

KBG in der Frage der Geräteausstattung, aber 

auch in der allgemeinen Betriebsführung endlich 

auch eine selbständige Gebarung und eine Ge-
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schäftsführung zustande bringt - oder inwieweit 

sie auch heute noch dem Einflußbereich der 

Wünsche verschiedenster tätiger Vorstandsmit-

glieder und Leiter von Abteilungen unterliegt. 

Da muß man wirklich die Frage klären und auf 

den Punkt kommen: Wieweit kann die KBG in 

ihrer Geschäftsführung selbständig Interessen 

wahrnehmen, selbständig auch die Kosten-

Nutzen-Erwägungen anstellen - oder geht es 

nach wie vor nur darum, welche Wünsche 

bestimmte Abteilungen haben, die letztlich noch 

seitens der Belegschaft unterstützt werden. Das 

kann wohl nicht der einzig gangbare Weg sein. 

Aus den angeführten Gründen möchte ich das 

sagen, was wir auch im Ausschuß gesagt haben: 

Wir möchten eine genauere Überprüfung. Wir 

werden uns in den einzelnen Berichtsmaterien 

Ergänzungsanträge im Ausschuß vorbehalten. 

Wir bitten heute und stellen den Antrag auf 

Rückverweisung dieser Materie in den zuständi-

gen Kontrollausschuß. Danke! (Beifall von der 

ÖVP-Fraktion) 
Dr. Wutte   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich möchte auf 

das vom Kollegen Dr. Wutte zuletzt Gesagte 

kurz eingehen. Daß von seiten der ÖVP im 

Ausschuß beantragt wurde, hier eine genauere 

Prüfung vorzunehmen, ist nicht der Fall 

gewesen. Dieser Kontrollamtsbericht ist ohne 

Diskussion im Ausschuß behandelt und dem 

Landtag zugeleitet worden. Ich kann mich im 

großen und ganzen den Argumenten, die die 

ÖVP-Fraktion hier vorgebracht hat, anschließen. 

Ich teile die Meinung und die Auffassung, daß 

über die zukünftige finanzielle Verwendung 

bzw. den Einsatz von kostenintensiven Geräten 

im Gesundheitsbereich es im Landtag eine 

ausführlichere Erörterung geben muß. Dies 

deshalb, weil es nicht so sein kann, wie es 

eigentlich auch das IHS-Institut in seiner 

Analyse mehr als deutlich zutage gefördert hat. 

Wir haben ein katastrophales Ergebnis der 

Untersuchung im Gesundheitsbereich zur 

Kenntnis zu nehmen. Die handelnden Personen, 

insbesondere der Gesundheitsreferent, gehen 

eigentlich auf Tauchstation und haben weder zur 

vorgelegten Stellungnahme des 

Kontrollamtsberichtes noch zu dem 

katastrophalen Ergebnis der IHS-Studie etwas zu 

sagen bzw. werden hier auch gemeinsam mit der 

Beschlußfassung Weichenstellungen 

vorgenommen. 

Der gesamte Bereich der Krankenanstalten 

blockiert mittlerweile bereits 23 % des Gesamt-

budgets. Wir wissen, daß wir gerade aufgrund 

von politischen Fehlentscheidungen, zu denen 

ich unter anderem auch die Vorgangsweise hier 

bei dem Kooperationsvertrag mit der MR-CT 

GesmbH zähle, ein Gesundheitssystem haben, 

das österreichweit - mit Ausnahme von Wien - 

an der Spitze rangiert. Wir haben 1.200 

Schilling, und das ist eine entscheidende 

Kennziffer, in Kärnten pro Kopf mehr für unsere 

Krankenanstalten auszugeben als alle anderen 

Bundesländer. Dies, obwohl wir gerade im 

Bereich der kostenintensiven medizinischen 

Betreuung keinen besseren oder keinen höheren 

Standard haben. Und da läuft etwas schief. 

Wenn man die Entwicklung betrachtet, die zur 

Ausgliederung oder zur Gründung der KBG 

geführt hat, dann wissen wir, daß gerade die 

Kostenexplosion mit ein Grund gewesen ist, daß 

wir aber diese Kostenexplosion auch mit der 

Einrichtung dieser Gesellschaft nicht in den 

Griff bekommen; wenn man die Zahlen genau 

analysiert. 

Wir haben 1988  691 Millionen Schilling 

Abgang gehabt und sind im Jahr 1993 bereits 

auf 1,7 Milliarden Schilling gewesen. Aus 

diesem Grund ist diese Gesellschaft ins Leben 

gerufen worden. Wir müssen jetzt, wenn man 

sich die Budgets für die Jahre 1994 und 1995 

ansieht, leider zur Kenntnis nehmen, daß wir 

bereits die Zweimilliardengrenze überschritten 

haben und diese Ausgliederung nicht gerade 

dazu beigetragen hat, daß es zu einer 

effizienteren Verwaltung im Gesundheitsbereich 

gekommen ist. 

Ich möchte auch anmerken, was Kollege Wutte 

hier gesagt hat, daß die Vorgangsweise, insbe-

sondere des Aufsichtsrates, in gegenständlicher 

Angelegenheit sicherlich zu hinterfragen sein 

wird und wir uns in Zukunft auf eine 

Vorgangsweise einigen müssen, die 

zielführender ist. Denn man kann nicht zuerst 

einen kaufmännischen Vorstand installieren, der 

sozusagen wie ein privatwirtschaftliches 

Feigenblatt agieren soll, aber dann wird vom 



644 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode 

Dr. Strutz  

Aufsichtsrat so hineinregiert, so politisch 

hineinregiert, daß wieder die politischen 

Gremien das Sagen haben - und nicht 

zielführend aus wirtschaftlichen Überlegungen 

Entscheidungen getroffen werden, sondern zum 

Teil, wie ich anmerken darf, auch aus 

politischen Überlegungen. 

Die durch das Kontrollamt geprüfte 

Anschaffung ist ein Beispiel dafür, daß dem 

Land Kärnten zunächst einmal ein finanzieller 

Schaden entstanden ist, der sich auch in dem 

Abgang im heurigen Budget zu Buche schlägt 

und andererseits durch den Rückzug des Krazaf 

auch bei den Patienten keine optimale 

medizinische Betreuung in den letzten Jahren 

gewesen ist, da ein MR-CT-Gerät in Klagenfurt 

nicht zur Verfügung gestanden hat. Mein 

Vorschlag in dieser Hinsicht lautet: Wenn man 

einen Vorstand einsetzt, der in wirtschaftlichen 

Belangen verantwortlich ist, soll sich der 

Aufsichtsrat auf die Aufgaben, auf die Aufsicht, 

beschränken und in Entscheidungen nur eingrei-

fen, wenn tatsächlich Gefahr im Verzug ist. 

Ich möchte im Zusammenhang mit dem 

Kontrollamtsbericht - obzwar er ohnedies 

nochmals im Ausschuß behandelt werden wird - 

trotzdem auf einige Punkte Bezug nehmen, die 

sich aufwerfen bzw. wo sich für meine Fraktion 

auch noch Fragen ergeben. 

Es wurden im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung dieses MRCT-Gerätes bereits zwei Gutach-

ten in Auftrag gegeben. Auch das ist eine Frage, 

die im Prinzip nicht nur den gesundheitlichen 

Bereich, sondern die Landesverwaltung im 

allgemeinen betrifft. Wir haben politische 

Gremien, wir haben hier einen Vorstand, der 

bestellt worden ist und der ist auch verpflichtet, 

Entscheidungen zu fällen. Es nützt nichts, wenn 

dann, um sich in jeder Hinsicht abzusichern, 

Gutachten in Auftrag gegeben werden, die in 

Summe dann hunderttausend Schilling 

ausmachen. Das, was ich hier kritisch anmerken 

möchte, was sich nicht im Kontrollamtsbericht 

befindet, ist die Tatsache, daß das Land Kärnten 

die Kosten für das Gutachten einer privaten 

Gesellschaft, nämlich der MRCT GesmbH, 

übernommen hat. Das steht für mich in keiner 

Relevanz. Wenn die Krankenhaus-

betriebsgesellschaft ein Gutachten zur Beurtei-

lung der Wirtschaftlichkeit in Auftrag gegeben 

hat, das 50.000 Schilling gekostet hat, warum 

dann aber auch die Kosten des privaten 

Institutes übernommen werden, die immerhin 

51.500 Schilling betragen haben, ist für mich 

nicht ganz ersichtlich. 

Es wird im Kontrollamtsbericht auch auf den 

Bescheid verwiesen, der im Prinzip den Auftrag 

der privaten Anstalt regelt. In diesem Bescheid 

vom 16. 12. 1993 wird die sanitätsbehördliche 

Bewilligung zur Errichtung dieses Institutes für 

CTMRT-Sonographie- und Nuklearmedizin zur 

Schilddrüsendiagnostik in der Betriebsform 

eines selbständigen Ambulatoriums erteilt. Wie 

wir von seiten des Aufsichtsrates informiert 

wurden, werden jedoch in dieser privaten 

Gesellschaft andere weitreichende medizinische 

Untersuchungen vorgenommen. Auch hier ist 

eine genauere Überprüfung notwendig, wie 

weitreichend tatsächlich die Tätigkeit dieser 

privaten Gesellschaft sich jetzt erstreckt und wie 

das auch mit der finanziellen Abgeltung im 

Zusammenhang mit den Krankenanstalten 

aussieht. 

Weiters ist kritisch anzumerken, wie das auch 

das Landeskontrollamt festgestellt hat: Die 

Krankenanstaltenkonferenz ist jenes Gremium, 

das gegründet wurde, um der 

Betriebsgesellschaft beratend zur Seite zu stehen 

bzw. hat sie auch das Recht, in Angelegenheiten 

gehört zu werden und Vorschläge einzubringen, 

wie beispielsweise bei der Beschaffung von 

Großgeräten, der Beurteilung von 

Standortfragen oder der grundsätzlichen 

organisatorischen Veränderungen. Sie ist aber 

nicht unmittelbar befragt worden, sondern sie 

hat erst die Informationen in einer Sitzung von 

seiten des Vorstandes erhalten, wobei im Prinzip 

die rechtliche Frage und der Vorvertrag bereits 

abgeschlossen waren. Auch in diesem Fall ist es 

eine unserer Forderungen, daß wir im 

verstärkten Maße die 

Krankenanstaltenkonferenz einbeziehen, wo 

unserer Meinung nach Experten nominiert sind, 

die unmittelbar mit der Sachlage betraut sind 

und nicht ein politisch nominiertes Gremium 

wie jenes des Aufsichtsrates die sachliche 

Beurteilung vornimmt. 

Die Frage der Rückvergütung der KRAZAF-

Mittel bedarf auch noch einer genauen Erörte-

rung, weil es nicht so sein kann, wie auch das 
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Kontrollamt in einem Nebensatz feststellt, daß 

in der Vergangenheit KRAZAF-Mittel für MR-

Untersuchungen zur Verfügung gestellt worden 

sind. Aufgrund des Abschlusses des Vertrages 

sind jedoch die bereits dem Land Kärnten zur 

Verfügung gestellten Mittel wieder zurückgefor-

dert worden. Es stellt sich die Frage, wer dafür 

verantwortlich ist, daß im Jahre 1990 das kleine 

MR-Gerät, das auch am Gelände des LKH Kla-

genfurt errichtet werden sollte, nicht realisiert 

wurde, weil die Patienten nicht die optimale 

Versorgung garantieren konnten, obwohl wir 

bereits die finanziellen Mittel aus dem KRAZAF 

zur Verfügung gestellt bekommen haben. 

Das sind Punkte, die sicherlich noch einer einge-

henden Erörterung bedürfen und deshalb wird 

unsere Fraktion auch einer Rückverweisung in 

den Ausschuß zustimmen. 

Ich möchte aber grundsätzlich noch einige 

Punkte anmerken, weil ich tatsächlich glaube, 

daß das nur ein kleiner Einzelfall ist, der 

aufzeigt, wie in der Vergangenheit, aber auch 

noch heute in der Frage der Gesundheitspolitik 

entscheidende Fehler gemacht werden. Auch die 

zur Zeit aktuelle Frage der Standorterhaltung der 

Orthopädie am LKH Klagenfurt ist so ein Fall, 

bei dem unsere Fraktion der Meinung ist, daß 

privatwirtschaftliche Interessen verstärkt in den 

Vordergrund treten. Hoher Landtag, wir wissen, 

daß die Gesundheit, so traurig dieser Satz auch 

sein mag, zu einem Geschäft geworden ist. Man 

kann mit der Versorgung und Betreuung von 

Kranken und Pflegebedürftigen ein gutes 

Geschäft machen. Auch der Fall der Orthopädie 

ist so eine Sache, bei der verstärkt 

privatwirtschaftliche ganz persönlich 

zuordnende Interessensgruppen im verstärkten 

Maße in Kärnten auftreten, die glauben, durch 

ein Mitnaschen am großen Kuchen des 

Gesundheitssystems sich finanziell gut sanieren 

zu können. Die Auslagerung der Orthopädie 

Klagenfurt ist ein Beispielfall. Wir wissen, es 

gibt dabei verschiedene Überlegungen einer 

Interessensgruppe, der Gruppe Eder, diese Ver-

antwortung dem Sanatorium Treibach-Althofen 

zu übertragen. Es gibt auch die Überlegung, die 

Orthopädie nach Villach auszuverlagern. Auch 

in diesem Fall haben wir wieder eine privatwirt-

schaftlich organisierte Interessensgruppe, die 

Lukeschitz GesmbH. Es stellt sich für mich die 

Frage, inwieweit nicht das Land Kärnten in der 

Frage der Gesundheitspolitik einen 

Versorgungsauftrag zu erfüllen hat, von dem es 

sich nicht wegschleichen kann. 

Gerade das LKH Klagenfurt sollte zu einem 

zentralen Spital, zu einem Großkrankenhaus 

ausgebaut werden, wo wir diese 

kostenintensiven medizinischen Geräte zur 

Verfügung haben. Ich glaube, daß es in der 

Vergangenheit ein politischer Fehler gewesen 

ist, in allen Bezirksstädten große 

Krankenanstalten zu errichten. Wir befinden uns 

jetzt im LKH Villach gerade in der dritten 

Baustufe und haben aber aufgrund der IHS-

Studie sehr eindeutig vor Augen geführt bekom-

men, daß wir die Auslastung der Betten bereits 

jetzt nicht garantieren können. Wir haben im 

LKH Villach eine gynäkologische Abteilung, 

die zu 40 % ausgelastet ist, wir haben eine 

Kinderabteilung, die unter 50 % ausgelastet ist 

und wir bauen jetzt eine dritte große Baustufe 

dazu, nur weil es aufgrund von politischen 

Zusagen in der Vergangenheit eben opportun 

gewesen ist, neben dem LKH Klagenfurt auch in 

Villach ein Schwerpunktkrankenhaus zu 

schaffen. Natürlich sollen all jene teuren 

medizinischen Einrichtungen, die in Klagenfurt 

den Primarärzten zur Verfügung gestellt werden, 

nun auch in Villach angeschafft werden. 

(Unruhe im Hause.) 

Es geht noch eine Stufe weiter: Nachdem in der 

Vergangenheit der Gesundheitsreferent, ich 

nenne ihn hier auch beim Namen, Gallob aus 

dem Lavanttal gekommen ist, haben wir die 

politischen Verpflichtungen, so wie sie 

Frühbauer für Villach versprochen hat, auch für 

Wolfsberg übernommen. (Vorsitzender: Am 

Wort ist der Herr Klubobmann Dr. Strutz! Bitte 

zuzuhören! Da gibt es Privatgespräche! Bitte 

vor der Tür draußen! - Bitte auch Frau 

Abgeordnete Trunk! - Abg. Schretter: Läuten, 

Herr Präsident! - Zwischenruf des Abg. 

Ramsbacher.) Kollege Ramsbacher, ich weiß 

schon, daß es für dich ein bißchen schwierig ist, 

einem gesundheitspolitischen Thema zuzuhören. 

Genauso schwierig ist es für mich manchmal, 

deinen Folgerungen im Bereich der 

Landwirtschaft zu lauschen. (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion.) Vielleicht wäre es ganz gut, 

wenn wir uns gegenseitig ein bißchen zuhören 
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würden, damit wir auch für die gegenseitigen 

Anliegen Verständnis aufbringen könnten. 

Ich habe gemeint, daß in der Vergangenheit 

gerade im Gesundheitsbereich, der immer im 

Verantwortungsbereich der sozialistischen Frak-

tion gelegen ist, politische Versprechungen 

gemacht worden sind, die dazu geführt haben, 

daß wir jetzt mit einer Situation konfrontiert 

sind, daß wir die Kostenexplosion nicht mehr in 

den Griff bekommen. Frühbauer kam aus dem 

Bezirk Villach und hat dort ein viel zu groß 

dimensioniertes Krankenhaus installiert, wofür 

wir jetzt die Folgekosten zu tragen haben. Sein 

Nachfolger Gallob kam aus dem Bezirk 

Wolfsberg und hat in Wolfsberg versucht, ein 

Schwerpunktkrankenhaus zu errichten. Er hat 

dort zahlreiche politische Versprechungen 

abgeleistet, durch die wir erst in den letzten 

Jahren auch diese finanziellen Bedeckungen zu 

erfüllen haben. Darum glaube ich, bedarf es 

einer grundsätzlichen Erörterung der weiteren 

Vorgangsweise in der Gesundheitspolitik in 

Kärnten, weil wir es uns sicherlich nicht werden 

leisten können, bei der Entwicklung im 

medizinischen Bereich, die, wie wir ja am Bei-

spiel dieses Computertomographen sehen, 

immer kostenintensiver und kostspieliger wird, 

diese großen Monsterbauten in den 

Bezirksstädten zu halten. 

Ich bin auch der Meinung wie Kollege Wutte, 

daß wir hier eine grundsätzliche Diskussion ab-

führen sollten, nur glaube ich, daß der Kontroll-

ausschuß eigentlich das falsche Gremium dazu 

ist. Der Kontrollausschuß hat im Prinzip die 

Aufgabe, die vom Landtag gewünschten Über-

prüfungen einzelner Entscheidungen in der öf-

fentlichen Verwaltung zu durchleuchten. Ich 

könnte mir vorstellen, daß wir ähnlich, wie wir 

im Rahmen der Umweltenquete uns jetzt 

politische Entscheidungen vorgenommen haben, 

die sicherlich nur dann auch von der Öf-

fentlichkeit akzeptiert werden, wenn sie 

politisch außer Streit gestellt werden, daß wir 

eine ähnliche Vorgangsweise auch im 

Gesundheitsbereich wählen könnten. Ich schlage 

vor, daß wir einmal im Kärntner Landtag eine 

Gesundheitsenquete durchführen, bei der wir 

uns durchaus auch den kritischen Analysen des 

IHS-Institutes, aber auch anderer Institute, 

welche die Krankenanstalten durchleuchtet 

haben, stellen sollten und daß wir durchaus auch 

darüber diskutieren sollten, wie wir in Zukunft 

unsere optimale Versorgung für die Kärntner 

Bevölkerung sicherstellen, aber gleichzeitig das 

Ausufern der Bettenzahl etwas in den Griff 

bekommen. Deshalb mein Vorschlag für die 

weitere Vorgangsweise, daß wir uns nach der im 

Jänner stattfindenden Umweltenquete vielleicht 

im Februar einmal dem Kapitel Gesundheit wid-

men, auch Experten im Landtag zu Wort kom-

men lassen und uns so zu einer gemeinsamen 

Vorgangsweise aller Fraktionen durchringen, 

denn es muß gerade im Gesundheitsbereich 

etwas geschehen, weil die Kostenexplosion in 

den folgenden Jahren sicher nicht mehr zu 

verantworten ist. Damit bedanke ich mich für 

die Aufmerksamkeit. (Beifall von der FPÖ-

Fraktion.) 
Dr. Strutz   

Abgeordneter Kollmann  (SPÖ): 
  Kollmann 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Es 

wundert mich eigentlich, daß wir heute diesen 

Bericht des Landeskontrollamtes im Kärntner 

Landtag haben, nachdem die Freiheitliche Partei 

wie auch die Österreichische Volkspartei bereits 

im Ausschuß gesagt haben, wir werden im 

Hohen Haus diesem Bericht des 

Landeskontrollamtes nicht zustimmen. Mich 

wundert es, daß die Freiheitliche Partei heute 

sagt, wir wollen noch einmal im Ausschuß 

diskutieren. Auch die Sozialdemokraten werden 

die Möglichkeit schaffen und nicht dagegen 

sein, wenn eine Zurückverweisung an den 

Ausschuß verlangt wird, um für den Fall, daß es 

Informationsdefizit geben sollte, diese 

Information auch den anderen Ausschuß-

mitgliedern und dem Hohen Landtag zu geben. 

Ich glaube aber trotzdem, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, daß die Diskussion um die 

Überprüfung der Tätigkeit des Aufsichtsrates 

der Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft im 

Zusammenhang mit dem Ankauf des 

Kernspintomographen, des sogenannten MR-

Gerätes, hier zur Diskussion steht. Ich habe doch 

einige Feststellungen dazu vorzutragen: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren: Der 

Ankauf des MR-Gerätes und der weitere Ankauf 

von zwei solchen Geräten für die Krankenanstal-

ten in Villach und Klagenfurt steht politisch 
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wohl außer Streit, weil für die Untersuchungen 

von Intensiv- und Akutpatienten dies unbedingt 

erforderlich ist. Diese Großgerätestudie des 

KRAZAF aus dem Jahre 1993 sagt ja, daß die 

Versorgung Kärntens deutlich unter dem gesam-

tösterreichischen Durchschnitt liege und als 

Planungsgrundlage für Ende 1994 empfiehlt die 

Studie ein Verhältnis von einem MR-Gerät auf 

200.000 Einwohner, wobei rund 3000 Untersu-

chungen pro Gerät und Jahr angegeben werden. 

Innerhalb von drei Monaten waren allein im 

Krankenanstaltenbereich Klagenfurt 655 Unter-

suchungen, darum weiß man, daß gerade auch 

hier in Klagenfurt ein zweites Gerät installiert 

werden kann, um so schneller diese 

Untersuchungen von Akutpatienten durchführen 

zu können. 

Es hat einer meiner vorangegangen Sprecher 

gemeint, der Herr Abgeordnete Wutte, das LKH 

Klagenfurt oder Kärnten mit zwei Geräten ei-

gentlich das Auslangen finden kann. Ich habe 

vorher gemeint, mit den Zahlen innerhalb von 3 

Monaten 655 Untersuchungen, nur die halbe 

Frequenz 1.500 von 3.000, weil das in Zusam-

menarbeit mit Dr. Westritschnig passiert, hier 

ein zweites Gerät dringend notwendig ist. Dies 

sagt auch die Studie des Krazaf, daß 

selbstverständlich mit den Standorten der Geräte 

in Klagenfurt und Villach eine Versorgung laut 

dieser Studie für die Kärntner Bevölkerung 

gewährleistet erscheint. Er sagt aber dazu und 

das ist verschwiegen worden, daß es für den 

Oberkärntner Raum unbedingt notwendig wäre, 

im Raum Lienz ein solches Gerät zu installieren, 

daß der Bereich Spittal in Lienz mitversorgt 

werden kann. In Kärnten werden drei Geräte 

angekauft und so ist, glaube ich, eine optimale 

Versorgung unserer Patienten sichergestellt. 

Es hat aber, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, der Aufsichtsrat den Beschluß gefaßt, so 

schnell als möglich eine krankenhauseigene 

Lösung anzustreben, nämlich im Interesse der 

Versorgung der Patienten. Diese Lösung sollte 

möglichst kostengünstig sein und das Gerät vom 

Landeskrankenhaus auch selbst betrieben 

werden. Eine Kooperation mit privaten 

Betreibern außerhalb der Landeskrankenanstalt 

sollte nicht ausgeschlossen werden, wurde 

gesagt. Aber mit dieser Empfehlung hat sich der 

Aufsichtsrat einer Auffassung angeschlossen, 

der die Forderung der Ärzteschaft im 

Krankenhaus nach der Anschaffung eines LKH-

eigenen Gerätes entsprach und eine Kooperation 

mit der MRCT-Gesellschaft jedoch außerhalb 

des Krankenhauses ermöglichen sollte. 

Ich möchte auch in diesem Zusammenhang auf 

ein Schreiben des Rechnungshofes verweisen, 

darin gemeint ist: "Wie Sie aus dem 

beiliegenden Wahrnehmungsbericht an den 

Kärntner Landtag entnehmen können, wies der 

Rechnungshof auch auf die Notwendigkeit einer 

derartigen Anlage in einem 

Zentralversorgungskrankenhaus hin." Damit 

wurde dem auch Rechnung getragen, hielt aber 

die Finanzierung und den Betrieb durch private 

Träger aufgrund seiner Erfahrung nicht für 

zweckmäßig. Bei einer ähnlich gelagerten 

Vorgangsweise erfüllen sich weder die 

Erwartungen einer kostengünstigen 

Finanzierung noch eine zweckmäßige 

Betriebsführung. Ich glaube, man sollte, wenn 

man darüber diskutiert, eine Empfehlung des 

Rechnungshofes mit zur Kenntnis nehmen. Es 

wird darin weiters kritisiert, daß die 

Beschaffung des Gerätes nicht öffentlich ausge-

schrieben wurde, die Anschaffungs- und Be-

triebskosten zu niedrig angesetzt wurden. Die 

Einnahmen der LKH-Betriebsgesellschaft 

werden wegen der Beschränkung der 

Ambulanztätigkeit unbefriedigt sein, die 

Kalkulation keine eindeutigen Kosten pro 

Untersuchung aufweist, die Nutzung des Gerätes 

auf die halbe Betriebszeit eingeschränkt und für 

die Versorgung für ein Zentralkrankenhaus, wie 

es das LKH Klagenfurt darstellt, unzumutbar 

wäre und die Genehmigung des Landtages zur 

Belastung von Landesvermögen, wie es durch 

die Einräumung eines Baurechtsvertrages 

geschieht, fehlt. Das ist zitiert aus einem Bericht 

des Rechnungshofes über die Krankenanstalten. 

Deshalb hat noch einmal der Aufsichtsrat in der 

Sitzung vom 12.11.1993 den Beschluß gefaßt, 

den Vorstand zu beauftragen, ein LKH-eigenes 

MR-Gerät anzuschaffen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 

glaube, daß gerade die Betriebsgesellschaft der 

Krankenanstalten auch die 

gesundheitspolitischen Leitlinien des Kärntner 

Landtages und des Sozial- und 

Gesundheitsreferenten zu tragen hat und auch zu 
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erfüllen hat. Es darf nicht so sein, daß ein 

Vorstandsdirektor einen gesundheitspolitischen 

Auftrag hat und versucht, durch Privatverträge, 

durch Umgehung des Kärntner Landtages, durch 

Umgehung der Kärntner Landesregierung die 

Kärntner Steuerzahler zu schädigen, wie im 

Bericht des Rechnungshofes festzustellen ist, 

indem Leistungen an den Betreiber vergeben 

werden. Es ist ein Rechtsgutachten im Kontroll-

ausschuß behandelt worden, wo festgehalten 

wurde, daß sowohl der Baurechts- und Gerä-

tenutzungsvertrag ungültig sind, weil die Zu-

stimmung der Kärntner Landesregierung und 

auch die Zustimmung des Kärntner Landtages 

nicht vorliegen. Ohne die Zustimmung der 

Kärntner Landesregierung und ohne die 

Zustimmung des Kärntner Landtages ist die 

Einräumung eines Baurechtsvertrages im 

landeseigenen Grund nicht möglich. Ich glaube, 

daß Maßnahmen zu setzen sein werden in 

Zukunft und daß es notwendig ist, diese 

Maßnahmen auch auf gesetzliche Ebene zu 

stellen, daß es keine Interpretation zuläßt von 

Gesetzesbestimmungen, die nach allen Richtun-

gen, wie man es gerade in der Öffentlichkeit 

benötigt, ausgelegt werden können. Weiters ist 

es notwendig, daß wir das Krankenanstaltenbe-

triebsgesetz insoweit ändern, daß bei Abschluß 

von Verträgen über gemeinsame Nutzung von 

landeseigenen Grund und Boden sowie von 

Geräten die Zustimmung der Kärntner 

Landesregierung und auch die Zustimmung des 

Kärntner Landtages bedarf. Unsere klare 

Zielvorgabe muß aber auch ein 

Betriebsmanagement sein, das zur Führung von 

Gesundheitseinrichtungen bestellt wurde. Ich 

denke hier besonders an Maßnahmen, die auch 

vom Krazaf vorgegeben wurden und diese zu 

berücksichtigen sind. Ich meine hier im konkre-

ten, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Verkürzung der Verweildauer in den 

Krankenanstalten, die Neuordnung der Spitalsfi-

nanzierung wie bereits angesprochen, - weil die 

Länder und die Gemeinden am Plafond der 

Finanzierungen sind, da sie keine Möglichkeit 

mehr haben, für andere Bereiche in den Gemein-

den diese Aufgaben zu erfüllen, weil sie überfor-

dert sind - den bereits vorgegebenen Abbau der 

Akutbetten, einen Einsatzplan für Großgeräte in 

den einzelnen Krankenanstalten im Lande Kärn-

ten und auch den Transfer medizinischer 

Leistungen mit dem Aufbau der Sozial- und 

Gesundheitssprengel hin in die 

Hauskrankenhilfe. 

Zu diesen Bereichen, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, hat der jetzige Vorstand des 

Managements der Betriebskrankenanstalten Dr. 

Westphal in der Öffentlichkeit noch nie Stellung 

bezogen. Deshalb möchte ich auch, was der 

Klubobmann der Freiheitlichen Partei gemeint 

hat, daß die Behauptung, daß die Kärntner für 

die Gesundheit mehr bezahlen als die übrigen 

Österreicher, beruht auf einer reinen Zif-

fernschaukelei aufgrund der IHS-Studie. Darin 

ist nämlich, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, in einzelnen Landesbudgetzahlen 

Niederösterreich und Kärnten verglichen 

worden, ohne die unterschiedlichen Strukturen 

im Gesundheitswesen zu vergleichen. 

(Abg.Sablatnig: Nein, es hat genaue 

Untersuchungen gegeben!) Das muß man auch 

tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Wir wissen, daß in Niederösterreich die 

Krankenanstalten im Landesbudget nur als 

Zuschuß aufscheinen und bei uns die gesamte 

Abgangsdeckung drin aufscheint. Das sind diese 

Mischformen. (Abg.Dr.Strutz: Die IHS-Studie 

hat alles genau aufgelistet!) Das ist nicht 

vergleichbar in dem Ausmaß, wie es hier 

festgestellt worden ist. Ich bin gerne bereit, die 

ganzen Ziffern - wenn man es vergleichen will - 

in den Ausschußsitzungen zur Verfügung zu 

stellen und auch darüber zu debattieren. Das ist 

notwendig, wenn man das in der Öffentlichkeit 

sagt. Es sollte nicht im Raum stehen bleiben, 

daß die Kärntner mehr bezahlen als die übrigen 

Österreicher. (Abg.Dr. Hofer: 3.500 Schilling, 

das ist aber die Realität! - Vors.Unterrieder: Am 

Wort ist der Herr Abgeordnete Kollmann, ich 

bitte alle anderen die Zwischenreden 

einzustellen!) Herr Abgeordneter Dr. Hofer, im 

allgemeinen Krankenhaus kostet die Medizin 

etwas mehr. In Wien kostet der Verpflegstag 

8.500 Schilling, nicht 3.500. Man sollte auch 

über das reden und nicht sagen 3.500 sind zu 

hoch. Man muß auch die Ausstattung der 

einzelnen Krankenhäuser, wie sie ausgestattet 

sind und die Gesundheitsversorgung im 

gesamten ist, ansehen und mit berücksichtigen, 

wenn man einen Betrag sagt, 3.500 Schilling 

kostet das. Man kann nicht mit 2.500 Schilling 

das Auslangen finden, wenn man weiß, daß die 
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Gesundheitsversorgung nicht so optimal 

gewährleistet ist, wie das im Land Kärnten bis 

jetzt gewährleistet wurde in der Vergangenheit. 

Ich hoffe, daß das auch in Zukunft so ist. 

Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, ist die Vergleichung der Abgänge mit den 

Krankenanstalten mit den anderen Bundeslän-

dern, wie sie die IHS-Studie vorgenommen hat, 

nicht zweckmäßig und hat einen Diskussionsbe-

darf. Ich möchte zum Abschluß deshalb die Fest-

stellung treffen, für uns Sozialdemokraten ist die 

flächendeckende Gesundheitsversorgung der 

Bevölkerung im Lande Kärnten und wir werden 

sie künftighin nicht nur unterstützen, sondern 

werden auch darum kämpfen, daß es auch in 

Zukunft weiterhin so passiert. Wir werden dieser 

Zurückweisung, wie sie gefordert wurde, die 

Zustimmung geben, damit Informationen, wenn 

sie notwendig sind, auch eingeholt werden kön-

nen. Ich danke. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 
Kollmann   

Abgeordneter Dr. Wutte  (ÖVP): 
  Dr. Wutte 

Ich werde mich, zu Ihrer Beruhigung, kurz hal-

ten, aber ich möchte mich bedanken für die 

Zustimmung, den Antrag noch einmal in den 

Ausschuß zurückzugeben. (Abg.Dr. Ambrozy: 

Das ist nur, um die schlampige Vorsitzführung 

zu kaschieren!) Das werde ich gleich beantwor-

ten, Herr Klubobmann. Unzutreffenderweise 

hast Du da einen Teil mitgehört, aber bei den 

wesentlichen Teilen oder Argumenten warst Du 

wieder draußen, ähnliches gilt für Klubobmann 

Dr. Strutz, der im Ausschuß auch nicht 

anwesend war. Denn sonst könnte er nicht 

fälschlich behaupten, es wäre darüber nicht 

debattiert worden. Es ist debattiert worden. Wir 

haben unsere Vorbehalte gegen diesen Bericht 

auch vorgebracht und ihm die Zustimmung dort 

nicht gegeben, sondern gesagt haben, wir 

stimmen mit den Freiheitlichen und den 

Sozialisten mit, damit wir im Haus einmal 

darüber reden. Wir halten diese Diskussion für 

notwendig. Erstens, es ist eine gewisse 

Vorwegnahme des Budgetkapitels 

"Krankenanstalten", aber es macht nichts, wenn 

man jetzt schon darüber spricht. Der zweite 

Grundgedanke ist aber, daß wir im Lande Kärn-

ten ohnehin darüber nachdenken müssen, wo die 

Kontrollaufgabe wirklich wahrgenommen wird. 

Ich möchte wirklich an alle Kollegen im 

Kontrollausschuß appellieren, diese Aufgabe 

nicht nur als Alibi zu verstehen, als reine 

Ausschußtätigkeit in formaler Hinsicht, sondern 

das zu pflegen, was ich eigentlich auch verspüre 

von den Mitarbeitern und Kollegen im 

Ausschuß, diesen als wirklich ernstes 

Kontrollinstrument des Landes in Anspruch zu 

nehmen. Denn genau dort haben wir auch die 

Möglichkeit darüber zu reden, (Abg.Dr. 

Ambrozy: Das werden wir auch tun!), umso 

besser, danke für die Zustimmung Herr Kollege 

Ambrozy, dann wird einer gedeihlichen Zusam-

menarbeit nichts im Wege stehen. Nichts desto 

trotz, wir müssen im Kontrollausschuß genau 

darüber nachdenken und dort haben wir die Zeit 

und die Möglichkeiten zu diskutieren, wo wir 

die Zweckmäßigkeit überprüfen können und wo 

wir auch Vorschläge einbringen können für die 

Landesverwaltung. Es wird mit einer 

verwaltungsinternen Kontrolle alleine nicht 

getan sein. Wir müssen dort Überlegungen 

anstellen, wie wir mit dem knappen Geld, das 

Budget wird zur Behandlung jetzt bald anstehen, 

am ehesten Haushalten. Da ist die Frage, 

Kollege Strutz hat dies schon ausgeführt, da ist 

die Frage der Krankenanstaltenfinanzierung, 

jener Frage, wieviele Betten wir uns leisten 

können, wieviele wir tatsächlich brauchen, 

wieviele Geräte wir zweckmäßig brauchen und 

wieviele wünschenswert sind, eine ganz zentrale 

Frage. Deshalb haben wir auch den Antrag 

gestellt und gemeinsam beschlossen, daß wir uns 

in der Untersuchung dem Krankenhaus 

Wolfsberg auf den Zahn füllen, weil wir dort 

eine Kostenentwicklung haben, die gravierend 

exhorbitant von den durchschnittlichen 

Kostenentwicklungen abweicht. Deshalb werden 

wir - die Zustimmung und der Auftrag ist bereits 

gegeben - diese Kostenentwicklung im Kran-

kenhaus Wolfsberg einmal anschauen. Weil wir 

nur über das Instrument einer aktiven effizienten 

und ernstgemeinten Kontrolltätigkeit durch den 

Ausschuß auch tatsächlich 

Verbesserungsvorschläge für eine bessere und 

effizientere und sparsamere Landesverwaltung 

einbringen können. 

Kollege Kollmann, nur ein Wort. Ich glaube, Du 

hast den Kontrollamtsbericht auch nicht ganz 

gelesen, weil gerade der Punkt "Zustimmung des 

Landtages" wird vom Kontrollamt verneint in 
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den von Dir angesprochen Fällen. Das ist auch 

eine Sache, die man offenbar noch diskutieren 

muß, weshalb ich mich abschließend für die Be-

reitschaft bedanke, diese Materie noch einmal 

gemeinsam im Kontrollausschuß zu behandeln. 
Dr. Wutte   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Es liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. 

Es liegt der Antrag vor, daß diese Materie an 

den Ausschuß zurückverwiesen werden soll. 

Wer dem zustimmt, bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke, damit ist dieser Antrag 

erledigt und wird zurück an den Ausschuß 

verwiesen. Wir kommen zum 

Tagesordnungspunkt 5. 
  

 5. Ldtgs.Zl. 170-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Rechts-, Verfassungs- und Volks-

gruppenangelegenheiten betreffend 

den Aufbau einer EDV-unterstützten 

Dokumentation des Kärntner Lan-

desrechtes im Rahmen des Rechtsin-

formationssystems des Bundes (RIS) 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. Am-

brozy. Bitte Herr Klubobmann. 
Unterrieder   

Abgeordneter Dr. Ambrozy  (SPÖ): 
  Dr. Ambrozy 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 

Nachdem in den Bundesländern Tirol und Salz-

burg und auch im Burgenland, was die Frage des 

Aufbaus einer Rechtsdokumentation innerhalb 

Rechtsdokumentationssystems des Bundes be-

trifft, bereits für die Nutzer große Vorteile her-

ausgeschaut haben. Nämlich einerseits kosten-

günstige Möglichkeiten, auf die Bundesrechtsda-

tenbanken zuzugreifen und andererseits auch die 

Aktualität der Rechtsdokumentation zur Verfü-

gung zu haben. Über das vom Bund betriebene 

Rechtsdokumentationssystem kann auf folgende 

Daten zugegriffen werden: auf alle Bundesge-

setzblätter, auf die Rechtsprechung des Ver-

fassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichts-

hofes, der Unabhängigen Verwaltungssenate 

sowie auf die Landesrechtsdokumentationen und 

die Datenbank für das Europarecht, wobei in den 

Landesrechtsdokumentationen die Bundesländer 

Salzburg, Tirol und Burgenland bereits enthalten 

sind und in anderen Bundesländern bereits in die 

gleiche Richtung gearbeitet wird. 

Die derzeitige Kärntner Rechtssammlung bietet 

einen vollständigen Überblick über den 

beschriebenen Bereich der Rechtsordnung. Sie 

enthält aber nur die wichtigeren 

Rechtsvorschriften im Volltext, während die 

übrigen Rechtsvorschriften nur mit ihren 

Fundstellen im Landesgesetzblatt angegeben 

sind. 

Das Kärntner Landesrecht ermöglicht somit 

keinen sofortigen Zugang zur Gesamtheit des 

landesrechtlichen Rechtsbestandes. Ich möchte 

hier auch einfügen, daß ein derartiger Zugriff, 

vor allen Dingen auch für die Arbeit im Landtag, 

ungeheuer wichtig wäre, weil damit letztlich 

auch die Möglichkeit geschaffen wird, daß alle 

Abgeordneten einen direkten und sofortigen 

Zugriff zu den genannten Daten hätten. 

Das Kärntner Kundmachungsgesetz sieht in 

seinem 4. Abschnitt die Herausgabe einer 

Sammlung des Kärntner Landesrechtes vor, die 

eine systematische, nach Sachgebieten 

gegliederte Wiedergabe jener Rechtsvorschriften 

zu enthalten hat, deren Geltungsbereich sich 

ausschließlich oder überwiegend auf das Land 

Kärnten erstreckt. 

Im Einklang mit diesem Gesetzesauftrag wird 

seit Beginn des Jahres 1986 das Kärntner 

Landesrecht als Loseblattsammlung im Auftrage 

des Landes Kärntens herausgegeben. Es enthält 

Landesgesetze, Vereinbarungen nach Art. 15a 

Bundesverfassung, Verordnungen der Landesre-

gierung, Verordnungen des Landeshauptmannes 

und sonstige, im Landesgesetzblatt verlautbarte 

Kundmachungen. 

Dem Beispiel der anderen Bundesländer 

folgend, sollte von Kärntner Seite aus alles 

unternommen werden, um alle im 

Landesgesetzblatt kundgemachten Normen in 

das Elektronische Rechtsinformationssystem des 

Bundes einzubringen. Durch diese 

Kooperationsmöglichkeit würde ein für das 

Land sowie deren Dienststellen, Bezirks-

hauptmannschaften und Gemeinden 

kostengünstige Variante einer Gesamtnutzung 



 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode  651 

Dr. Ambrozy  

sowohl von Bundes- als auch Landesrecht 

geschaffen werden. Ein weiterer Vorteil wäre 

die Nutzung eines bestehenden und ausgereiften 

Systems sowie keinerlei Software-

Entwicklungskosten. Nebenbei sei auch die 

angebotene Hilfestellung des Bundes bei der 

Erfassung des Rechtsdatenmaterials, zum 

Beispiel Einschulung und laufende 

Hilfestellung, erwähnt. Aus diesen Gründen 

wäre der Aufbau einer systematischen 

Dokumentation des Kärntner Landesrechtes in 

einem zeitgemäßen elektronischen 

Datenträgersystem sehr zu begrüßen. 

Ich glaube, daß mit einer solche Maßnahme 

auch dem Bedürfnis der Bevölkerung nach 

Rechtssicherheit Rechnung getragen wird und 

damit insgesamt auch mehr Recht für den 

Bürger, im Sinne von Gleichheit, zur Verfügung 

stehen würde. 

Ich bitte um das Eingehen in die Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. - 

Es liegt keine Wortmeldung vor. - Der Vorsit-

zende erteilt dem Berichterstatter das Schluß-

wort. - Der Berichterstatter verzichtet auf das 

Schlußwort und beantragt das Eingehen in die 

Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig 

angenommen. - Der Vorsitzende eröffnet die 

Spezialdebatte. - Berichterstatter:) 

Der Kärntner Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die or-

ganisatorischen, räumlichen und personellen 

Voraussetzungen für den Aufbau einer EDV-

unterstützten Dokumentation des Kärntner 

Landesrechtes im Rahmen des Rechtsinformati-

onssystems des Bundes (RIS) zu schaffen. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.) 
Dr. Ambrozy   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6: 
  

 6. Ldtgs.Zl. 107-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Rechts-, Verfassungs- und Volks-

gruppenangelegenheiten betreffend 

die Einrichtung der Gleichbehand-

lungskommission im Rahmen des 

Landes-Gleichbehandlungsgesetzes 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Konci-

lia. Ich erteile dem Berichterstatter das Wort. 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Koncilia  (SPÖ): 
  Koncilia 

Herr Präsident! Hohes Haus! Durch das Gleich-

behandlungsgesetz des Bundes werden die 

Grundsätze der Gleichbehandlung und Nichtdis-

kriminierung sowohl in der Privatwirtschaft als 

auch im Bundesdienst geregelt. Der Kärntner 

Landtag hat diesen verfassungsrechtlichen Not-

wendigkeiten entsprochen und in seiner 76. 

Sitzung am 10. Februar 1994 das Landesgleich-

behandlungsgesetz beschlossen. Aufgrund der 

Bestimmungen dieses Gesetzes ist eine 

Gleichbehandlungskommission einzurichten. 

Die Regelung der Kommission in Form einer 

Geschäftsordnung steht ebenfalls noch aus. 

Es hat sich daher der zuständige Ausschuß in 

seiner 9. Sitzung am 22. 11. 1994 mit dieser 

Frage beschäftigt. Vor allen Dingen wurde auch 

darauf hingewiesen, daß es - zum Unterschied in 

anderen Bundesländern - hier mehrere 

Referenten gibt, die zuständig sind. Daher war 

es notwendig, diesen Antrag zu stellen. Er 

wurde im Ausschuß einstimmig beschlossen. 

Ich beantrage die Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Koncilia   

Abgeordnete Mag. Herbrich  (ÖVP): 
  Mag. Herbrich 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Wie mein Vor-

redner schon gesagt hat, hat der Landtag am 10. 

2. 1994 in seiner Sitzung beschlossen, ein 

Gleichbehandlungsgesetz in Kärnten 

einzuführen. Dieses Gesetz gilt für öffentlich-

rechtliche Bedienstete, für Lehrlinge und gilt 

insbesondere auch für Personen, wenn sie um 

einen Beruf im öffentlich-rechtlichen Dienst 

ansuchen. 
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Dieses Gesetz stellt erstmals expressis verbis 

schwarz auf weiß klar, daß es keinerlei Differen-

zierung zwischen Männern und Frauen im 

öffentlichen Dienst geben darf. Schließlich 

sollte eine Diskriminierung, die meistens keine 

sachliche Rechtfertigung hat, im Prinzip 

entfallen. Es gibt ein Gleichhandlungsgebot. 

Ausschreibungen von Planstellen und 

Funktionen haben gleichgeschlechtlich zu 

erfolgen. Darüber hinaus gibt es eine 

Gleichbehandlungskommission, die sich aus 

mehreren Vertretern zusammensetzt: erstens 

Vertretern, die sich dienstrechtlich in 

Angelegenheiten von Frauenfragen, Soziales 

usw. sehr gut auskennen; zusätzlich zwei 

Landesbedienstete, die sich ebenfalls mit diesen 

Kriterien befaßt haben; dann ein Mitglied der 

Personalvertretung und letztlich zwei Vertreter 

der Gewerkschaft öffentlicher Dienst. Für jedes 

dieser Mitglieder gibt es einen Ersatz. Darüber 

hinaus gilt es, aus diesem Gremium den 

Vorsitzenden bzw. den Stellvertreter zu 

konstituieren. 

All diese Aufgaben, meine Damen und Herren, 

sind im Gesetz vorgegeben. Es sind nun diese 

Mitglieder der Vertretungen benannt worden. Es 

sind faktisch ausschließlich männliche Vertreter 

benannt worden. Es war sicher nicht im Sinne 

des Gesetzes, wenn es hier um eine 

Gleichstellung zwischen Mann und Frau im 

öffentlichen Dienst gehen soll, nur männliche 

Vertreter in eine Kommission zu benennen. 

Daher wird die ÖVP diesem Antrag zustimmen, 

die Gleichbehandlungskommission im Rahmen 

des Landesgleichbehandlungsgesetzes 

einzurichten und die Geschäftsordnung der 

Kommission näher zu regeln. (Beifall von der 

ÖVP-Fraktion) 
Mag. Herbrich   

Abgeordnete Mag. Trunk  (SPÖ): 
  Mag. Trunk 

Geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 

danke der Frau Abgeordneten Herbrich, weil 

sich somit meine Wortmeldung auf fünf Sätze 

reduzieren kann, und auch der ÖVP für ihre 

Unterstützung. 

Nur vielleicht zur Erklärung: Als wir das Frau-

engleichbehandlungs- und Frauenförderungsge-

setz hier zunächst einmal im Ausschuß erarbeitet 

und dann im Hohen Haus beschlossen haben, 

konnte wohl niemand von uns (weder Frau noch 

Mann) damit rechnen, daß wir eine 

Formulierung einbringen müssen, die vorsieht, 

daß die Bestellung in diese Kommissionen 

natürlich vorzugsweise durch Frauen zu erfolgen 

hat. Das heißt, es ist kein Punkt der 

Diskriminierung gegen Männer, sondern wenn 

es sich um ein Gleichbehandlungsgesetz des 

Landes Kärnten für Landes- und 

Gemeindebedienstete handelt, also Interessen 

der Frauen besonders wahrgenommen werden 

sollen, dann war es für uns alle mehr als logisch, 

daß dafür mehrheitlich Frauen nominiert 

werden. Es stellt sich nun auf dem inoffiziellen 

wie offiziellen Weg heraus, wie insbesondere in 

zwei Bereichen vorgegangen wurde. Ich darf sie 

hier namentlich nennen: den Gemeindebereich, 

den Krankenanstalten-Gewerkschaftsbereich. 

Auch im Landesbereich gab es einiges zu 

kritisieren. Dort wurden nominiert: ein Mann - 

das ist auch recht - und zusätzlich drei Frauen, 

als Vertreterinnen der Interessen der Frauen. 

Aber es geht nicht an, daß dort, wo 

Fraueninteressen besonders vertreten werden 

sollen, die offiziellen Repräsentanten in diesen 

Gremien Männer sind. Erstens, weil sie in 

eventuelle Interessenskollisionen kommen 

könnten, wenn sie in Betriebsratsfunktionen 

tätig sind, und zweitens, weil es ein doppelter 

Widerspruch in sich ist. Genau jene Bereiche 

sind es nämlich, in denen Frauen mehrheitlich 

beschäftigt sind; mit dem PS-Satz: Zumeist nicht 

besonders gut entlohnt. Das heißt, in allen 

Berufsgruppen und Bereichen, in denen der 

Frauenanteil über 70 % beträgt, werden dann 

Fraueninteressen in der 

Gleichbehandlungskommission von Männern 

vertreten. 

Die Zustimmung der ÖVP ist gegeben. Auch 

von seiten der Sozialdemokratischen Fraktion 

und dem zuständigen Regierungsmitglied, 

Kollegin Achatz, ist die volle Unterstützung 

gegeben, mit diesen delegierenden 

Organisationen noch einmal, entweder mündlich 

oder schriftlich, zu kommunizieren und sie zu 

ersuchen, Frauen zu nominieren. Sollte das nicht 

passieren, werde ich (als Mitinitiatorin dieses 

Gesetzes) an die anderen beiden Klubs 

herantreten und vielleicht eine Novellierung 

dieses Frauengleichbehandlungsgesetzes 

vorschlagen. 
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Es gibt aber bei der Ausführung auch positive 

Punkte, das heißt, daß auf Regierungsebene die 

entsprechenden Frauenförderungspläne in Erar-

beitung sind und insbesondere die Stadt Villach 

frist- und zeitgerecht bereits eine Gleichbehand-

lungsbeauftragte installiert hat. Danke! (Beifall 

von der SPÖ-Fraktion) 

(Berichterstatter Abg. Koncilia: Aha, der erste 

Mann meldet sich dazu!) 
Mag. Trunk   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Es freut mich, 

daß Kollege Koncilia sich freut, daß auch ein 

Mann zu dieser Materie spricht. Ich habe mich 

als Mann deshalb zu Wort gemeldet, weil auch 

dokumentiert werden sollte, daß es für uns Män-

ner im Jahr 1994 eigentlich eine Selbstverständ-

lichkeit sein sollte, daß es gerade im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung im Bereich des Arbeits-

rechtes zu einer Gleichstellung, vor allem aber 

zu einer Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen kommt. Ich glaube, allein die Tatsache, 

daß wir gesetzliche Regelungen und zusätzliche 

Gremien brauchen, um eine 

Selbstverständlichkeit zur Durchsetzung zu 

bringen, ist eigentlich eher bedauerlich. Wir 

sollten einmal darüber nachdenken, und jeder 

soll selbst einmal vor der eigenen Haustüre 

kehren, welche Maßnahmen noch gesetzt 

werden müssen, damit jene Grundregelung, 

nämlich daß Menschen, die die gleiche Arbeit 

leisten, auch den gleichen Lohn bekommen, 

erfolgt. Wir sollten in den politischen Gremien 

dafür sorgen, daß Männer und Frauen im 

gleichen Stärkeverhältnis vertreten sind, das 

einmal in die Realität umgesetzt wird und daß 

wir nicht Verwaltungsapparate und Institutionen 

für etwas brauchen, das eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein sollte. (Beifall von 

der FPÖ- und von der SPÖ-Fraktion) 

Hoher Landtag! Die Diskussion, die wir hier 

führen, hätte aber eigentlich auch im Vorstand 

bzw. in der Leitung der Sozialdemokratischen 

Partei stattfinden können, denn ich orte gerade 

im Zusammenhang mit dieser Gesetzesinitiative 

der Kollegin Trunk einen schweren 

parteiinternen Konflikt. Einerseits ist das 

Einbringen dieses Antrages eine Kritik an der 

zuständigen Landesrätin Achatz, (Abg. Mag. 

Trunk: Nein, nein, nein, nein!) denn sie hat in 

ihrem Zuständigkeitsbereich dafür Sorge zu 

tragen, daß die gesetzlichen Bestimmungen auch 

tatsächlich so gehandhabt werden, daß in diesem 

Gremium Frauen vertreten sind und nicht 

Männer überwiegen und auch die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen hier vorzulegen. 

Ich orte darüber hinaus einen zweiten Angriff 

der Kollegin Trunk - auch wenn ich mich jetzt 

nicht in die parteiinternen Angelegenheiten der 

SPÖ einmengen möchte. Wenn sie davon 

spricht, daß gerade von seiten der Gewerkschaft 

und aus dem LKH-Bereich konkrete Personen in 

die Kommission nominiert werden, ist ja 

Kollege Arbeiter gemeint. Ich entnehme nur der 

Tagespresse, daß es zwischen Kollegin Trunk 

und Kollegen Arbeiter parteiinterne Konflikte 

gibt. Ich glaube, der Landtag ist nicht das 

geeignete Gremium, um diese parteipolitisch 

unterschiedlichen Interessen auszutragen. 

Deshalb darf ich abschließend deponieren. Das 

ist ein Antrag, der sich eigentlich erübrigt, 

nachdem ja das Land verpflichtet ist, diese 

Kommissionen einzurichten. Er erübrigt sich 

deshalb, weil die Parteien und die zuständigen 

Gremien sich selbst bei der Nase nehmen und 

Frauen in dieses Gremium entsenden können, 

wie beispielsweise die Freiheitliche Fraktion in 

den zuständigen Sozialbeirat und in den 

Familienförderungsbeirat. Es ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit, auch in wirtschaftliche 

Bereiche Frauen im gleichen Anteil zu 

entsenden wie Männer. So sollte es auch die 

SPÖ machen! Wenn sich dort Arbeiter und 

andere starke Männer gegenüber den 

sozialistischen Frauen durchsetzen, ist das das 

Problem der Sozialdemokratischen Partei und 

gehört eigentlich nicht in den Landtag hinein. 

Diesem Gesetzesantrag werden wir unsere Zu-

stimmung erteilen. (Beifall von der FPÖ-Frak-

tion) 
Dr. Strutz   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Die Frau Abgeordnete Trunk und ich 

werden sicher diese Freude niemandem tun, daß 

wir uns hier gegenseitig in 

Meinungsverschiedenheiten begeben, das ist 

durchaus nicht der Fall. Im Gegenteil: Ich kann 
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mitteilen, daß für diesen Gesetzesvollzug drei 

Referentinnen und Referenten zuständig sind. Es 

sind dies jetzt die Frau Kollegin Dr. Sickl, der 

Herr Gemeindereferent Dieter Haller und meine 

Wenigkeit. Das haben wir nach einigen 

Recherchen herausgefunden, denn anfangs 

waren wir anderer Meinung. Das ist aber so 

vorgesehen. Ich habe von meinen Kollegen das 

Pouvoir bekommen, in dieser Richtung tätig zu 

werden. Ich habe das fristgerecht getan. 

Wir waren sehr erstaunt, als wir die Rückmel-

dungen bekommen haben, denn wir haben die 

zuständigen Stellen aufgefordert, jene zu nomi-

nieren, die in dieser Gleichbehandlungskommis-

sion tätig sein sollen. Es sind dafür zum Großteil 

auch Männer nominiert worden und das war der 

Anlaß, daß wir diese Frage noch einmal zur Dis-

kussion gestellt haben. Nachdem ich diese Auf-

forderung auch schon mündlich ausgesprochen 

habe, bin ich nun dabei, noch einmal mit den 

zuständigen Stellen zu reden, ob in den zuständi-

gen Gremien nicht ein neuerlicher Beschluß zu 

Gunsten der Frauen für die Gleichbehandlungs-

kommission gefaßt werden könnte und wenn das 

nicht sein sollte, ob wir das Pouvoir bekommen 

könnten, eventuell eine Gesetzesänderung in 

diesem Sinne ins Auge zu fassen. 

Das, Herr Klubobmann, ist der Grund, daß wir 

diese Angelegenheit hier behandeln. Darum bitte 

ich um die Unterstützung, daß wir dieses Gleich-

behandlungsgesetz, das sehr gut ist und das hier 

in Kärnten erstmals beschlossen wurde, auch so 

umsetzen können, daß die Frauen, die es benöti-

gen, auch so vertreten werden können, daß das 

eine positive Vertretung zu Gunsten der Frauen 

ist. Meine Kolleginnen und, wie ich heute gehört 

habe, auch meine Kollegen werden sich sicher 

dafür einsetzen. Ich danke schön. (Beifall von 

der SPÖ-Fraktion.) 
Achatz   

Abgeordnete Mag. Trunk  (SPÖ): 
  Mag. Trunk 

Geschätzter Herr Präsident! Herr Klubobmann 

Strutz! Der Grund meiner Wortmeldung ist 

Punkt eins, daß ich den Applaus, den ich Ihnen 

nach den schönen Worten zur Gleichbehandlung 

geschenkt habe, auch im Protokoll streichen 

lassen möchte, (2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: 

Das geht ja gar nicht!) denn Ihre hohlen Phrasen 

sind leere Worte und bei Ihrer Intention, wenn 

es um die Gleichbehandlung der Frauen in 

diesem Lande Kärnten geht, geht es lediglich 

darum, Frauen und Interessensgruppen 

auseinanderzudividieren und nicht in die 

Materie und die Sache einzusteigen. (Abg. 

Schretter: Das ist ungeheuerlich! - Weitere leb-

hafte Zwischenrufe im Hause. - Vorsitzender, 

nachdem er das Glockenzeichen gegeben hat: 

Am Wort ist die Frau Abgeordnete Trunk, Herr 

Abgeordneter!) Herr Klubobmann Strutz, wie 

uninformiert Sie sind, ist folgender Beweis: - 

Meine Stimme ist laut und kräftig! Sie haben 

sich offensichtlich bis zu unserem heutigen 

Gespräch überhaupt mit der Materie nicht 

befaßt, denn vor der Frau Landesrätin Sickl war 

schon der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter 

Reichhold für die Ausführung des 

Frauengleichbehandlungsgesetzes zuständig. 

(Abg. Dr. Strutz: Als Straßenbaureferent 

wahrscheinlich!) 

Der zweite Punkt ist: Es ist Ihnen entgangen, 

daß die Gewerkschaftsvertretung nicht allein - 

leider, sage ich - aus sozialdemokratischer Sicht 

gemacht wird, sondern daß die Gewerkschaft 

aus mehreren Interessensgruppierungen und -

vertretungen besteht. Ich denke, daß Ihre Partei 

da in irgendeiner Form auch mitgewirkt hat. (2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Das schlechte 

Gewissen!) Ich nehme aber diesen Applaus zu-

rück und werde mich in aller Zukunft daran 

halten, (2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Das 

geht nicht mehr!) Ihnen hohle Phrasen einmal 

eine Sekunde lang abzunehmen. Es tut mir 

aufrichtig leid, Sie haben es nicht verdient! 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion. - Lebhafte 

Zwischenrufe von der FPÖ-Fraktion.) 
Mag. Trunk   

Vorsitzender Erster Präsident Unterr ieder 
(SPÖ): 
  Unterrieder 

Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! 

Wenn wir über das Gleichbehandlungsgesetz 

reden, sollen wir wenigstens beim Zuhören die 

Damen und zumindest die Kollegin Abgeordnete 

gleich behandeln. (2. Präs. Dipl.-Ing. Freun-

schlag: Sie wird gleich behandelt wie ein Er! - 

Heiterkeit im Hause.) Herr Präsident, wenn wir 

über so ein Gesetz reden, sollten wir schon ein 

bißchen charmant auch sein. Das ist ja gewollt, 

alle wollen diesem Gesetz zustimmen und infol-
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gedessen sollten wir nicht nach außenhin das 

Gefühl geben, daß man das nur als eine Phrase 

sieht. Das Gesetz ist ernst genug, daß wir alle 

dahinter stehen, damit diese Gleichbehandlung 

der Frauen auch stattfinden kann. Der Herr 

Berichterstatter hat das Schlußwort. (Abg. Dr. 

Strutz: Bitte charmant!) 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Koncilia (SPÖ): 
  Koncilia 

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich verzichte auf 

das Schlußwort und beantrage das Eingehen in 

die Spezialdebatte. (Dieser Antrag wird ein-

stimmig angenommen.) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die 

Gleichbehandlungskommission im Rahmen des 

Landesgleichbehandlungsgesetzes einzurichten 

und die Geschäftsordnung der Kommission mit-

tels Verordnung näher zu regeln. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.) 
Koncilia   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Nach diesem großartigen Werk unterbreche ich 

die Sitzung bis 13 Uhr 30. 

(Die Sitzung wird von 11.50 Uhr bis 13.32 Uhr 

unterbrochen.) 
Unterrieder   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Wir 

setzen die unterbrochene Landtagssitzung fort. 

Ich begrüße die anwesenden neu 

hinzugekommenen Zuhörer recht herzlich. Wir 

sind bei Tagesordnungspunkt 7: 
  

 7. Ldtgs.Zl. 121-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Rechts-, Verfassungs- und Volks-

gruppenangelegenheiten zur Regie-

rungsvorlage hinsichtlich des Berich-

tes des Landeshauptmannes zum Be-

schluß des Kärntner Landtages vom 

10. Februar 1994 betreffend die 

Buchhaltung der Bezirkshauptmann-

schaft Spittal an der Drau 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. 

Hofer. 

Mit der Zuweisung dieser Materie an den Aus-

schuß für Rechts-, Verfassungs- und Volksgrup-

penangelegenheiten ist die erste Lesung erfolgt. 

Ich erteile dem Berichterstatter das Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Hofer  

(ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Der Kärntner Landtag faßte in 

seiner 76. Sitzung am 10. 2. 1994 unter anderem 

den Beschluß: Die Landesregierung wird aufge-

fordert, die im Abschnitt B des Berichtes des 

Untersuchungsausschusses enthaltenen Empfeh-

lungen so rasch als möglich umzusetzen und 

dem Landtag binnen sechs Monaten über die 

gesetzten Maßnahmen zu berichten und des 

weiterern, die Einleitung allfälliger Diszipli-

narverfahren überprüfen zu wollen und dem 

Landtag binnen sechs Monaten zu berichten, 

inwieweit Disziplinarverfahren eingeleitet 

wurden. 

Diesen Beschluß hat der Kärntner Landtag im 

Februar gefaßt und der Bericht liegt nunmehr 

seitens der Landesregierung bzw. des Landes-

hauptmannes vor. Ich darf die einzelnen Kapitel 

dieses Berichtes erläutern: 

1. Die Schadensaufteilung: Meine sehr geschätz-

ten Damen und Herren! Der Untersuchungsaus-

schuß war der Auffassung, daß auf allen Ebenen 

Fehler passiert sind: Auf Landesebene, auf Be-

zirksebene, aber auch im Bereich der Verwal-

tungsgemeinschaft der Verbände und auch im 

Bereich der Banken. Der Untersu-

chungsausschuß war der Auffassung und hat 

empfohlen, alle Rechtstitel auszuschöpfen, um 

den Schaden für das Land möglichst gering zu 
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halten. Der Bericht stellt nun fest, daß sich das 

Land Kärnten an dem Strafverfahren gegen Frau 

Ingrid Pachner als Privatbeteiligter 

angeschlossen hat. Die Probleme in diesem 

Zusammenhang bestehen aber darin, daß derzeit 

nicht realistisch abgeschätzt werden kann, 

welche Summe erfolgversprechend eingeklagt 

werden könnte, zumal das Strafverfahren noch 

nicht bis zur Anklage gediehen ist. 

Der zweite Bereich der Klage gegen die Banken: 

Dazu wird festgehalten, daß derzeit keine Unter-

lagen über Haftungsvoraussetzungen vorliegen, 

die es dem Rechtsvertreter des Landes ermögli-

chen, gegen die Banken gerichtlich vorzugehen. 

Die betroffenen Bankinstitute haben jedenfalls 

ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dem 

Land Kärnten einen Zinsenbonus auf der Basis 

der allgemeinen Kreditkonditionen zu-

zugestehen. 

Der zweite Punkt betrifft die Verbesserung der 

Ausbildung. Meine Damen und Herren, das ist 

ein ganz entscheidender Punkt, weil im Rahmen 

der Hearings und Einvernahmen massive 

Mängel festgestellt werden konnten. Manche 

Personen waren sich nicht bewußt, in welchem 

Ausmaß sie überhaupt Verantwortung tragen. 

Der Bericht listet auf, was in diesem Bereich bis 

jetzt geschehen ist. Ich darf darauf verweisen, 

daß wir im Nachtragsvoranschlag für dieses Jahr 

einen Ansatz in der Höhe von 500.000 Schilling 

haben. Dieser Betrag soll auch für die 

Ausbildung bereitgestellt werden. 

Über die externe Vertretung der Kassenleiter 

wird hier berichtet. Diese Forderung wurde auch 

vom Rechnungshof aufgestellt. Im Jahre 1994 ist 

man dazu übergegangen, diese Vertretung 

sozusagen einzuleiten. Im Jahre 1994 hat es 

gegenseitige Besuche gegeben. Im Jahre 1995 

wird es eine echte Vertretung insofern geben, 

wenn ein Kassenleiter einer BH z. B. auf Urlaub 

geht, wird ihn der Kassenleiter einer anderen 

BH vertreten. Man erwartet sich von dieser 

Maßnahme zu Recht, daß offenkundige Fehler, 

die irgendwo geschehen, durch einen, der von 

auswärts hergeholt wird und hier in Vertretung 

in Erscheinung tritt, leichter zutage treten 

können. 

Die Verbesserung der Kontrolle insgesamt: Der 

Untersuchungsausschuß hat bemängelt - und das 

war eigentlich die zentrale Frage -, daß keiner 

der Prüfer die Zusammenschau gehabt hat. Jeder 

wußte nur über Teilbereiche Bescheid, jeder 

konnte nur in Teilbereiche hineinschauen: Der 

Prüfer der Verwaltungsgemeinschaft in die Ver-

waltungsgemeinschaft, der Prüfer des Sozialhil-

feverbandes in den Sozialhilfeverband und der 

Prüfer des Landes nur in den Bereich der BH 

und nicht in den Bereich der Verbände. Die 

Gesamtzusammenschau haben die Prüfer nicht 

gehabt, die hat in Wahrheit nur einer wirklich 

effizient gehabt, nämlich der Bezirkshauptmann, 

der einerseits bei den Verbänden 

Geschäftsführer und auf der anderen Seite eben 

Behördenleiter gewesen ist. 

Derzeit finden - und das stellt der Prüfungsbe-

richt fest - Prüfungen der Einheitskasse in Form 

konventioneller Kassenprüfungen statt, das heißt 

unter Federführung der Buchhaltung und unter 

Einbeziehung der mit der Aufsicht der Verbände 

betrauten Organe des Amtes. Diese Vorgangs-

weise entspricht der geforderten Generalkompe-

tenz, das heißt kommissionelle Prüfungen, alle 

können in alles hineinschauen. 

Gefordert wurde vom Untersuchungsausschuß 

auch ein einheitliches EDV-System, damit eine 

einheitliche Vorgangsweise gewährleistet ist. 

Dazu sind Vereinbarungen zwischen dem Land 

und den einzelnen Verbänden vorgesehen, die 

dieses einheitliche EDV-System in Zukunft 

ermöglichen. 

Der nächste Punkt betrifft den Umstand, daß 

keine Besorgung von Aufgaben der Gemeinden 

durch das Land erfolgen soll, solange keine 

entsprechende Vereinbarung abgeschlossen ist. 

Der Untersuchungsausschuß hat dafür Vereinba-

rungen gefordert. Bereits vor Abschluß der Ver-

einbarungen mit den Verwaltungs-

gemeinschaften und den Gemeindeverbänden 

wurde im Sinne einer sofortigen Umsetzung der 

vom Rechnungshof und vom Landtag 

angeregten Maßnahmen vom 

Landesamtsdirektor konkret das Schließen des 

Belegflusses zwischen Kassa, Buchhaltung und 

Bank angeordnet, das heißt, der jeweilige Zah-

lungsweg eines Belegs muß nachverfolgt werden 

können. 

Zum zweiten wird in diesem Bereich die lücken-

lose Einhaltung des Vieraugenprinzips 
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gefordert. Wir haben festgestellt, daß das nicht 

der Fall war. Die Einhaltung des 

Vieraugenprinzips ist dadurch gegeben, daß der 

strikten Trennung von Kassen- und 

Verrechnungsgeschäften Rechnung getragen 

wird. Auch das war der zweite zentrale Punkt, 

denn im Bereich der BH Spittal hat es keine 

Trennung zwischen den Kassen- und Verrech-

nungsgeschäften gegeben, da hat einer alles 

machen können und dadurch ist auch das Di-

lemma entstanden. Gefordert wurde auch die 

Einhaltung des Belegprinzips, das ist das 

Prinzip, daß keine Buchung vorgenommen 

werden darf, ohne daß ein Beleg hiefür 

vorhanden wäre. Dann wurde noch die Trennung 

der Zahlungswege entsprechend den 

bestehenden Buchhaltungsbereichen verlangt. 

Der Abschluß einer Vereinbarung zwischen dem 

Land Kärnten und den Gemeindeverbänden 

sowie Verwaltungsgemeinschaften hinsichtlich 

der Führung der Bezirkskasse als Einheitskasse 

liegt also vor. Diese Vereinbarungen sind jetzt 

mit Ausnahme der BH Hermagor abgeschlossen. 

Wie ich heute informiert worden bin, wurden in 

der Zwischenzeit alle Vereinbarungen mit 

Ausnahme der BH Hermagor unterzeichnet. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der vom Untersu-

chungsausschuß auch massiv beanstandet 

worden ist: Es hat ein Wirrwarr von alten 

Rechtsvorschriften gegeben, manche datiert aus 

den Jahren 1954, 1966 usw. Die Übersicht über 

diese Rechtsvorschriften hat es nicht mehr 

gegeben. Daher ist es eine wichtige Forderung 

des Untersuchungsausschusses, in dieser 

Hinsicht für Klarheit zu sorgen, was erfolgt ist, 

weil jetzt schon ein Erlaß existiert, der sich 

"Richtlinien zum Kassen- und Haushaltswesen 

des Landes Kärnten" nennt. 

Dann die Verstärkung der Kontrollen insgesamt: 

Der Landesamtsdirektor hat die Amtsinspektion 

beauftragt, im verstärkten Maße kontrollierend 

tätig zu werden. 

Als nächster Punkt, der ganz wichtig ist, kommt 

die Verbesserung der Koordination. Meine Da-

men und Herren, wir haben die 

Landesaufsichten in vielen Bereichen: Im 

Sozialhilfeverband, im Schulgemeindeverband, 

im Gemeindewesen usw. Es war festzustellen, 

daß man sich zuwenig darum gekümmert hat, 

wie diese Landesaufsichten wahrgenommen 

werden. Dabei hat es auch Mißverständnisse 

gegeben: Der eine Abteilungsleiter hat sich auf 

andere verlassen und umgekehrt. Das soll in 

Zukunft ausgeschlossen werden, weil es laufend 

Abteilungsleiter- und Dienst-

stellenleiterbesprechungen gibt, bei denen die 

Probleme behandelt werden, die dann auch 

protokolliert und den einzelnen Abteilungen zur 

Kenntnis gebracht werden. Desgleichen gibt es 

auch Konferenzen der Bezirkshauptleute, bei 

denen ebenfalls protokollmäßig die Probleme 

aufgelistet und unter Umständen die Kompeten-

zen klargestellt werden. 

Als letzter Punkt ist eine Änderung des 

Sozialhilfegesetzes und des Kärntner 

Schulgesetzes vorgesehen und angeregt worden, 

daß für die Geschäftsführung nicht nur der 

Bezirkshauptmann, sondern selbstverständlich 

auch der Stellvertreter in Frage kommen soll. 

Eine solche Gesetzesänderung wird dem Hohen 

Hause bald vorliegen und soll beschlossen 

werden. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Aufgrund dieses Berichtes und der 

nachträglichen Überprüfungen und Anhörungen, 

die stattgefunden haben, nach Vorlage des 

Berichtes des Untersuchungsausschusses, liegt 

ein Bericht vor, daß gegen folgende Personen 

eine Disziplinaranzeige erstattet wurde: gegen 

Herrn Edmund Gruber, derzeit Referatsleiter der 

Bezirkskasse der Bezirkshauptmannschaft 

Spittal; gegen Herrn Emmerich Luschin, 

Verwaltungsdirektor der BH Spittal; gegen Dr. 

Hiero Berner, dem früheren Bezirkshauptmann 

der BH Spittal und gegen Dr. Ralf Unkart, LAD 

i. R.  Wie ich gehört habe, soll in der 

Zwischenzeit das Verfahren gegen Dr. Ralf 

Unkart eingestellt worden sein. Nicht eingeleitet 

wurde ein Disziplinarverfahren gegen Dr. 

Herbert Arbesser, Leiter der Abteilung 3; gegen 

Dr. Günther Woschitz, Leiter der Abteilung 6 

und gegen Dr. Arthur Kropfitsch, Leiter der 

Abteilung 13. 

Soweit mein Bericht. Ich beantrage das 

Eingehen in die Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Dr. Hofer  
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Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Gallo 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! 

Stellen wir uns einmal vor: -zig Millionen ver-

schwinden, keiner merkt etwas - zumindest eine 

geraume Zeit lang. Das kommt uns bekannt vor. 

Das ist sozusagen der erste Akt. Es gibt auch 

eine Fortsetzung: den zweiten Akt, sozusagen. 

Leider kamen uns 34 Millionen abhanden, sind 

futsch. Aber: alle haben ihr Bestes gegeben, ihre 

Pflichten erfüllt. Die Millionen hat der 

Steuerzahler, mittlerweile zum zweitenmal, 

berappt. Auch einige Empfehlungen wurden, 

wie wir soeben gehört haben, umgesetzt. Die 

Einleitung allfälliger Disziplinarmaßnahmen 

wurde überprüft. Einige - auch das haben wir 

gehört - wurden eingeleitet; eine, das ist neu, 

mittlerweile eingestellt. 

Im übrigen heißt es: warten. Warten, auf die 

Abwicklung des Strafverfahrens; warten auf 

Ergebnisse von gerichtlichen 

Voruntersuchungen; warten auf die 

Entscheidung des Verlassenschaftsgerichtes; 

warten auf eine verpflichtende Fortbildung von 

Mitarbeitern der Kärntner Landesregierung; 

warten auf eine tatsächliche Aufteilung des 

Schadens entsprechend der Verantwortung; 

warten auf eine Verstärkung von Kontrollen; 

warten auf eine zentrale Kontrollstelle - und 

vielleicht auch warten auf den Weihnachtsmann, 

der die Millionen wiederbringen wird. Also: 

warten, warten, warten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist 

Kärnten im Advent 1994. Ich lade Sie aber ein, 

zu einem kurzen Rückblick: zum 1. Jänner 

dieses Jahres. Ich darf aus "Salz und Pfeffer" 

zitieren: "Sie ist uns teuer. Kärnten leistet sich, 

wie Handelskammerpräsident Karl Koffler 

vorrechnete, die teuerste Verwaltung aller 

österreichischen Bundesländer. Leider ist sie 

nicht so gut wie teuer. Im Gegenteil: 1993 wird 

wohl als das schwärzeste Jahr in die Geschichte 

der Landesverwaltung eingehen. Weder wurden 

Reformbemühungen sichtbar, noch aus den 

Schwachstellen Konsequenzen gezogen. Das 

Versäumnisverschulden trifft sowohl die 

beamtete als auch die politische Führung. Die 

einzigen Zeichen, die nach dem 

Unterschlagungsskandal an der Be-

zirkshauptmannschaft gesetzt wurden, waren 

fatale. Zum einen wurde, wie selbstverständlich, 

der Fehlbetrag von 34 Millionen Schilling mit 

dem Geld der Steuerzahler abgedeckt - und zum 

andern wurde der einzige Beamte, der aus dem 

Prinzip "Nichts sehen! Nichts hören! Nichts 

sagen!" auszubrechen wagte, mit Verfolgung 

bedacht. Der Wolfsberger Bezirkshauptmann, 

Dr. Arthur Traussnig, ist für 'Salz und Pfeffer' 

der 'Beamte des Jahres', auf das er sich auch 

weiterhin nicht unterlassen kriegen möge." (Abg. 

Dr. Ambrozy: Unterlassen kriegen möge?) 

Was daraus geworden ist, haben die Medien 

auch in diesem Jahr berichtet. "Nichts hören! 

Nichts sehen! Nichts sagen!" ist sicher ein 

Motto, mit dem man besser fährt. Ich möchte 

mich schon von diesen drei Affen, die dieses 

symbolisieren, unterscheiden, und ich lege das 

einmal zur Warnung für uns alle hierher. (Der 

Redner stellt das Affentrio aufs Pult.) Es ist 

schon ein eigenartiges Sittenbild, das sich hier in 

Kärnten zeigt. Ich erinnere bei dieser 

Gelegenheit auch an den Magdalen-Skandal und 

seine Aufarbeitung. Denn danach bleibt 

Steuergeldvernichtung eigentlich ein 

Kavaliersdelikt. Dies auch deshalb, weil der 

Frühbauer-Musterprozeß (Lärm im Hause) von 

Landeshauptmann Zernatto auf halbem Wege 

zum Höchstgericht gestoppt worden ist. Dadurch 

fehlt uns nicht nur eine klare Entscheidung über 

politische Verantwortung - es gibt weiterhin 

keine Rechtssicherheit. Ganz im Gegenteil: Es 

gibt einen durch nichts zu rechtfertigenden 

Freibrief für die Politik. 

Ich möchte Ihnen, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, das hier und heute ersparen und die 

atemberaubendsten Aussagen der Beteiligten im 

Skandal der BH Spittal an der Drau nicht zitie-

ren. Denn der Betrugsschaden wurde ja 

regelrecht weggezaubert. (Abg. Dr. Ambrozy: 

Echt?!) Die Millionen tun angeblich niemandem 

weh. Nur, ich frage Sie: Wo bleibt die 

Verantwortung? Wo bleibt die 

Schadenswiedergutmachung? (Abg. Dr. 

Ambrozy: Er ist ja tot! - Abg. Koncilia: Aufa-

ziagn und noch amol daschiaßn?) Es zeigt sich 

gewissermaßen eine organisierte 

Nichtverantwortung. (Abg. Dr. Ambrozy: Wer 

hat das organisiert?) Und da passen die 

sogenannten Systemfehler dieses Berichtes 

ebenso hinein wie der fehlende Zwang, richtige 

Konsequenzen aus Affären dieser Art zu ziehen, 
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nämlich daß nicht immer dem Steuerzahler die 

Bürde auferlegt wird. (Abg. Dr. Ambrozy: Der 

Abgeordnete Schwager hätte zurücktreten 

sollen!) Wir begnügen uns stets mit halben 

Lösungen, bei denen sich einer auf den anderen 

verläßt und keiner etwas macht. Letzteres läßt 

sich auch mit sehr großer Deutlichkeit dem 

vorliegenden Bericht entnehmen. Und ich wähle 

exemplarisch das Beispiel der 

Gemeindeaufsicht, deren Motto zu sein schien: 

Wir prüfen nicht mehr, und niemand weiß das. 

Auf Amtsdeutsch liest sich das allerdings dann 

so, und ich zitiere: "Es könne nicht meine Pflicht 

sein, andere Abteilungen auf die Rechts-

wirksamkeit von Bestimmungen der Geschäfts-

einteilung des Amtes der Kärntner Landesregie-

rung aufmerksam zu machen." Also, wieder 

einmal: Nichts sehen! Nichts hören! Nichts 

sagen! Was uns fehlt, sind auch Signale. 

Signale, die zum Beispiel dem gängigen Bild 

widersprechen: Die Kleinen hängt man, die 

Großen läßt man laufen. Ich bringe hier das 

Beispiel eines kleinen Veldener 

Gemeindemandatars, der als Kontroll-

ausschußobmann nichts anderes als den Bericht 

vorgetragen hat und dann mit Klagen eingedeckt 

worden ist, daß er jetzt Schulden, und zwar Pro-

zeßschulen in Höhe von ungefähr einer Viertel-

million Schilling hat. (Abg. Dr. Ambrozy: Wahr-

scheinlich ist er freigesprochen worden!) Ich 

könnte Ihnen selbst mit vielen Beispielen 

aufwarten, welche Unterstützung Prüfer von 

seiten der Gemeindeaufsicht zu erwarten haben, 

wenn sie sich an diese wenden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diesen 

vorliegenden Bericht müssen wir zur Kenntnis 

nehmen. Er wird aber, wie der ursprüngliche 

Untersuchungsbericht und alle Medienäußerun-

gen, solange Papier bleiben, solange sich der 

Geist, der hinter diesen Verfehlungen steht, 

nicht ändert; solange Verantwortung (ob 

politische oder behördliche) eine Worthülse 

bleibt; solange "Nichts sehen! Nichts hören! 

Nichts sagen!" den Nährboden für weitere 

Verfehlungen und Skandale geradezu 

aufbereiten. Es darf nachgedacht werden! 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion) 
Dipl.-Ing. Gallo   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Als nächster hat sich Herr Präsident Unterrieder 

zu Wort gemeldet. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Erster Präsident Unterrieder  (SPÖ): 
  Unterrieder 

Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte Damen 

und Herren! Mir ist die Angelegenheit im Zu-

sammenhang mit den Ereignissen in der BH 

Spittal zu ernst, um hier eine Show abzuziehen - 

wie Sie, Herr Abgeordneter Gallo, mit Ihren 

Figuren, die Sie mitgenommen haben. Ich sage 

das sehr klar und deutlich. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion) Denn es macht uns keine Freude, 

keiner der Fraktionen hier im Haus, daß jemand, 

der Beamter in einer Behörde war, gestohlen 

hat; trotz verschiedener Kontrollsysteme 

gestohlen hat. Es hat sich im 

Untersuchungsausschuß und bei den 

Einvernehmungen gezeigt, daß sogar der 

Rechnungshof, der auch in der Bezirksverwal-

tungsbehörde Spittal an der Drau kontrolliert 

hat, diesen Vorfall nicht aufdecken konnte. Herr 

Abgeordneter Gallo, ich hoffe, Sie machen nie 

einen Fehler. Sie sind anscheinend immer 

fehlerlos? 

Wir müssen aber reden, wie man in Zukunft sol-

che Vorfälle vermeiden kann. Dies wird nur 

möglich sein, wenn jene Maßnahmen gesetzt 

werden, die einvernehmlich abgesprochen 

worden sind, daß man aus der Erfahrung heraus 

künftig umfassende Kontrollen - nicht 

Teilkontrollen! - vorsieht. Eine entsprechende 

Veränderung muß auch im Bereich der 

Verbände Platz greifen und die Möglichkeit der 

Vertretung der Bezirkshauptmänner durch die 

Stellvertreter gegeben sein. Wir werden hier die 

dementsprechenden Gesetzesmaterien zur 

Diskussion stellen. Ein einheitliches EDV-

System ist in Absprache mit all den Bereichen 

der Bezirksverwaltungsbehörde vorzusehen. 

Herr Abgeordneter Gallo, wenn bei der öffentli-

chen Hand etwas passiert - ich verteidige das 

beileibe nicht, denn das sind Steuermittel, die 

gestohlen wurden und die uns jetzt fehlen -, wird 

das immer ganz groß herausgestellt und so 

getan, als könne das im privaten Bereich nie 

passieren. Vielleicht machen Sie sich einmal die 
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Mühe, sich mit den Konkursen und sonstigen 

Vorkommnissen in den Betrieben zu 

beschäftigen! Was dort fehlt, haben hinterher 

auch immer die Kleinen zu zahlen. In dem Fall 

sind es die anderen kleinen Unternehmer, die 

zahlen, oder die vielen Steuerzahler, die 

mitzahlen, wenn die ausstehenden Löhne und 

Gehälter über das Insolvenzentgelt-

Sicherungsgesetz zu berappen sind - eines für 

die Arbeitnehmer sehr positiven Gesetzes. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 

Ich möchte das Ganze auf die ernste Schiene 

bringen und ich sage Ihnen: Es muß unsere Auf-

gabe sein, solche Vorfälle zu vermeiden! Das ist 

nichts Positives, was da passiert ist, sondern das 

Negativste, was geschehen kann, weil sich das 

auch auf alle Leute auswirkt, die in der BH Spit-

tal beschäftigt sind. Ich habe da genug Erfah-

rungswerte. Auch Kollege Schwager wird mir 

bestätigen können: Der Druck auf die dort Be-

schäftigten - von denen keiner gestohlen hat und 

die nichts dafür können! - ist gewaltig groß 

geworden. Wenn in der Vollziehung seitens der 

Behörde nein zu sagen war, weil die Gesetze, 

die im Landtag oder im Nationalrat beschlossen 

worden sind, es so bestimmen, hat es immer 

wieder geheißen: "Aber die 34 Millionen habt 

ihr euch schon unter den Nagel gerissen." Ich 

sage das sehr klar und deutlich, weil das die 

Sprache der Bevölkerung gegenüber den dort 

Beschäftigten war, was bei den Mitarbeitern zu 

großem Frust geführt hat. 

Aus diesen negativen Erfahrungen heraus sollten 

wir den Verwaltungsbereich so rasch wie 

möglich ordnen und uns vor die Leute stellen! 

Wir sollten die Disziplinarverfahren zügig 

abschließen, denn die Leute sind nicht 

absichtlich irgendeinem Verfahrensmangel 

aufgesessen. Wir sollten also trachten, daß diese 

Disziplinarverfahren zu einem Ende kommen, 

damit man weiß, was los ist und die davon 

Betroffen nicht ständig zittern müssen. Sie 

können mir glauben: Es gibt überall nur Men-

schen - und die haben alle ein Innenleben. Die 

haben Familie; die bemühen sich und machen 

das Beste. Und die meine ich. Was jene anlangt, 

die gestohlen haben und die daran schuld sind, 

war das ja im Untersuchungsausschuß 

aufzuklären. 

Wir sollten daher gemeinsam strengere 

Kontrollmaßnahmen und vielleicht auch eine 

Verstärkung des Landeskontrollamtes ins Auge 

fassen, damit umfassender kontrolliert werden 

kann: zum Schutze der Beschäftigten in allen 

Verwaltungsbereichen, bis in die 

Gemeindestuben. Ich glaube, das ist im Sinne 

des Landtages. Wir werden diesen Bereich, der 

aus dem Ausschuß resultiert und vom 

Landeshauptmann vorgelegt worden ist, zur 

Kenntnis nehmen. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion) 
Unterrieder   

Abgeordneter Schwager (FPÖ): 
  Schwager 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! 

Bevor ich zur eigentlichen Sache komme, 

möchte ich doch den Abgeordneten Koncilia 

auffordern, mit Zwischenrufen dieser Art nicht 

den Landtag zu belästigen, weil das sehr 

makabere Zwischenrufe sind. (Abg.Dr. 

Ambrozy: Schwager, Du bist nicht Präsident!) 

Ich möchte sie hier gar nicht wiederholen, aber 

diese äußerst geschmacklosen Zwischenrufe 

sollten im Landtag unterlassen werden. (Beifall 

von der FPÖ-Fraktion. - Abg. Koncilia: Wer im 

Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen!) 

Ich glaube nicht, daß sich jemals ein 

Freiheitlicher so geäußert hätte, wie Du das in 

Deinem Zwischenruf gemacht hast. Der Abge-

ordnete Koncilia hat gemeint, daß der Beamte 

der BH Pachner noch einmal heraufgeholt 

gehört und noch einmal erschossen. Das war der 

Zwischenruf. Ich glaube, daß das ein 

Zwischenruf ist, der unbedingt einen 

Ordnungsruf nach sich ziehen müßte. 

(Zwischenrufe von der SPÖ-Fraktion. - Vors.DI. 

Freunschlag: Am Wort ist Herr Abgeordneter 

Schwager!) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Bericht 

des Berichterstatters Dr. Hofer, daß ich im Be-

richt des Untersuchungsausschusses die Schuld 

der mangelnden Kontrolle nach der Auffassung 

das Land, die BH Spittal und die Verbände des 

Bezirkes Spittal betreffen, möchte ich doch ins 

rechte Licht rücken dahingehend, daß die Haupt-

schuld sicherlich beim Land Kärnten liegt. Das 

hat mein Vorredner, der Präsident Unterrieder 

gesagt, daß alle Gesetze, die eine Kontrolle der 

Bezirkshauptmannschaft ermöglichen und wie 
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sie durchgeführt wird, der Kärntner Landtag be-

schließt und mit der Durchführung die Kärntner 

Landesregierung beauftragt ist. Des weiteren 

mußte ich feststellen, daß der Beamte Pachner 

nicht ein Beamter der Gemeinden Spittals war, 

sondern ein Landesbediensteter und daß 

eindeutig das Land Kärnten die finanzielle 

Angelegenheit zu klären hat. Wie es jetzt 

ausschaut, hat der Sozialhilfeverband einen 

Abgang von über 500 Millionen, so wurde 

festgestellt und der Schulgemeindeverband des 

Bezirkes Spittal hat immer genaueste 

Buchhaltung gehabt, Abrechnungen gemacht 

und der Kontrollausschuß hat regelmäßig 

geprüft und der Verbandsrat hat Bericht 

erstattet. Aber es war nicht möglich, es hat auch 

jeweils der Bezirkshauptmann an diesen 

Sitzungen teilgenommen, die Konten zu 

überprüfen, weil diese Konten der 

Bezirkshauptmannschaft Spittal Sammelkonten 

waren. Da waren die Gelder der Verbände, 

Strafgelder, Überweisungen des Landes Kärnten 

drauf. 

Ich bin der Meinung, daß das den Prüfern des 

Landes Kärnten hätte auffallen müssen, daß 

jeder Verband und für jede Kostenstelle ein 

eigenes Konto eingerichtet hätte werden sollen. 

Deshalb kann ich mich dem nicht anfreunden, 

daß die Landesregierung mit den Verbänden und 

Gemeinden des Bezirkes Spittal in 

diesbezügliche Verhandlungen treten will, um 

einen Teil der Schuld und damit einen Teil der 

Abstattung durch Bagatellbeträge den 

Gemeinden jetzt zuzuspielen. Das glaube ich, 

werden wir Freiheitliche nicht mittragen. 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

(Es liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. - 

Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das 

Schlußwort.) 
Schwager   

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Hofer  

(ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Vielleicht eine Bemerkung im Rahmen des 

Schlußwortes. Es ist offenkundig so, Herr Ge-

meinderat Schwager, daß in allen Bereichen 

Verfehlungen stattgefunden haben. Selbstver-

ständlich auch im Bereich der Gemeindeverbän-

de. Daher ist der Untersuchungsausschuß zur 

Meinung gekommen, daß eigentlich alle seinen 

Beitrag zu zahlen hätten. Ich beantrage das 

Eingehen in die Spezialdebatte. 

(Dieser Antrag wird einstimmig so angenom-

men. - Berichterstatter:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht des Landeshauptmannes, Zl. LH-

3229/21/94 vom 26.7.1994 zu den Punkten 2. 

und 3. des Beschlusses des Kärntner Landtages, 

Ldtgs.Zl. 847-3/26 vom 10.2.1994, betreffend 

die Buchhaltung der Bezirkshauptmannschaft 

Spittal/Drau wird zur Kenntnis genommen. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Dieser Antrag wird einstimmig so angenom-

men.) 
Dr. Hofer   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 

8. 
  

 8. Ldtgs.Zl. 128-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Rechts-, Verfassungs- und Volks-

gruppenangelegenheiten betreffend 

das Ansuchen des Landesgerichtes 

für Strafsachen Wien um Aufhebung 

der Immunität des Abgeordneten Dr. 

Peter Ambrozy 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Ing. Rohr. 

Ich erteile dem Berichterstatter das Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr 
(SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge-

schätzten Damen und Herren! Betreffend die 

Anfrage gem. Artikel 96 Abs. 1 bzw. 57 BVG 

betreffend des Landtagsabgeordneten Dr. Am-

brozy fragt das Landesgericht für Strafsachen 

Wien mit folgenden Inhalt an: Privatkläger Dr. 

Jörg Haider hat am 13.12.1990 einen Strafantrag 

gegen Dr. Peter Ambrozy eingebracht, dem 

nachstehender Sachverhalt zugrunde liegt. Im 



662 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode 

Ing. Rohr 

Mittagsjournal des ORF, das am 19.11.1990 

ausgestrahlt wurde, wurde im Interview mit Dr. 

Ambrozy veröffentlicht, ich zitiere nur einen 

Auszug daraus, wo Dr. Ambrozy meint: "Es 

stört mich, daß die Koalition und im Besonderen 

der Landeshauptmann, (damals Dr. Jörg Haider), 

Verantwortlichkeiten nicht wahrnimmt, bereit 

ist, bei jeder Gelegenheit das Gesetz zu 

brechen." Dazu gibt es eine Fülle von 

Schriftverkehr zwischen dem Landtagspräsidium 

und dem zuständigen Gericht. Es wurde auch 

dem Landtagspräsidium der Akt übermittelt. Im 

Rechts- und Verfassungsausschuß wurde die 

Materie auch entsprechend erörtert und das 

gefertigte Gericht beehrt sich, anzufragen, ob im 

Sinne des Artikels 96 Abs. 1 bzw. 57 BVG in 

der Fassung laut BGBl.Nr. 490/1984 eine 

Entscheidung des Landtages erfolgt, nach 

welcher die Verfolgung des Beschuldigten Dr. 

Peter Ambrozy zu unterbleiben hat oder 

abzubrechen ist. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Ing. Rohr  

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Traußnig  

(FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Dr. Traußnig 

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe die Ehre, 

beim ersten Anlaßfall bei Immunitätsfragen in 

dieser Periode die Stellung des Klubs der frei-

heitlichen Abgeordneten hier darzulegen. Wie 

der Berichterstatter klargestellt hat, wurde in der 

letzten Woche im Verfassungsausschuß diese 

Thematik besprochen und behandelt und über 

Initiative des Herrn Kollege Hofer wurde eine 

Grundsatzdebatte gewünscht und eingeleitet, der 

wir uns natürlich von der Freiheitlichen Seite 

voll angeschlossen haben. Die Absicht geht 

dahin, daß man in Immunitätsfragen, die sehr 

entscheidend und auf ein Verfassungsrecht 

gestützt sind, nicht jeweils nach der politischer 

Großwetterlage oder Beliebtheit eines 

politischen Abgeordneten urteilen soll von Fall 

zu Fall, sondern man soll eine überschaubare, 

abschätzbare und daher klare Vorgangsweise 

wählen. Kollege Hofer hat dabei ein 

Richtlinienpapier, datiert mit 22.11. dem 

Ausschuß vorgelegt, das bereits auf ein Gutach-

ten der Verfassungsabteilung aus dem Jahre 

1990 beruht. Wenn ich so darstellen darf, der 

kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die 

Fraktionen bisher schon verstanden haben und 

sich auch in Hinkunft verstehen sollten. Der 

Einfachheit halber darf ich ein paar Punkte 

aufzählen. Wenn es sich um eine Privatanklage 

aufgrund einer Beschimpfung des § 115 StGB 

handelt, so wird grundsätzlich ausgeliefert. In 

einem zweiten Fall, wo der Vorwurf des 

unehrenhaften und gegen die guten Sitten 

verstoßenden Verhaltens vorliegt, wie im 

konkreten Fall bei Dr. Ambrozy, dann wird dann 

nicht ausgeliefert, wenn der Abgeordnete u.a. 

den Beweis des guten Glaubens erbringt. 

Hohes Haus, Herr Präsident! Dieser Punkt ist 

genau der Punkt, warum ich eingangs gesagt 

habe, es handelt sich hierbei um den kleinsten 

gemeinsamen Nenner, denn es ist ein so kompli-

zierter und strittiger Punkt, wie ich noch ausfüh-

ren werde, wo es unterschiedliche Meinungen 

gibt, wie im Ausschuß. Da haben die 

Abgeordneten der SPÖ natürlich dahingehend 

argumentiert, daß der gute Glauben anzunehmen 

und als erwiesen anzusehen ist, während andere 

Meinungen natürlich vorgelegen haben und ich 

als Jurist auch meine persönliche halte. Wenn 

der Vorwurf im Raume steht, daß der 

Landeshauptmann bei jeder Gelegenheit bereit 

ist, das Gesetz zu brechen, so gibt es nach 

meinem juristischen Verständnis, und ich bin 

überzeugt, auch nach dem des Kollegen Dr. 

Ambrozy natürlich niemals den guten Glauben. 

Es ist hier eine Rechtsfrage, die nicht das 

Plenum zu entscheiden hat, sondern bitte das 

Gericht. Wie kompliziert diese Frage ist, kann 

ich noch darauf hinweisen, daß der Gerichtsakt, 

der dem Hohen Haus vorliegt, 517 Seiten 

umfaßt. Bitte, das Erstgericht kommt zur Mei-

nung, daß dem guten Glauben stattzugeben hat, 

mit anderen Worten, daß der Herr Kollege 

Ambrozy in diesem Punkt den Wahrheitsbeweis 

erbracht hätte, während das Zweitgericht, das 

Oberlandesgericht Wien sofort festgestellt hat, 

das ist, vereinfacht ausgedrückt, natürlich ein 

Fehlurteil behaftet mit Verfahrensmängeln, 

unter anderem dahingehend, daß natürlich der 

Beweis des guten Glaubens als nicht erbracht 

anzusehen ist. 
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Hoher Landtag, Sie sehen, die Problematik ist 

juristisch nicht ganz einfach. Deswegen 

verstehen wir uns auf diesen kleinsten 

gemeinsamen Nenner, wenn ein Abgeordneter 

von seinem verfassungsgemäßen Recht 

Gebrauch machen möchte, und das hat Herr 

Kollege Ambrozy, daß er nicht ausgeliefert 

wird, dann haben wir das aus Ehrfurcht vor 

einem höheren Rechtsgut zu akzeptieren. Das ist 

die Linie der Freiheitlichen Partei, obwohl wir 

bitte politisch schon einiges dazu sagen 

möchten. 

Lieber Herr Kollege Dr. Ambrozy, Sie sind, und 

das ist das interessante in diesem Fall. Es 

handelt sich klassisch um einen Fall der 

außerberuflichen Immunität, der heute nach dem 

Verständnis der Öffentlichkeit nicht mehr, oder 

weitgehend nicht mehr zeitgemäß ist. Ich zitiere 

den Bundeskanzler Vranitzky, der unter 

anderem gesagt hat, dieser Teil der Immunität 

gehört ersatzlos gestrichen, weil natürlich, und 

da stimmt die Freiheitliche Fraktion dieser 

Denkweise zu, in der Öffentlichkeit natürlich 

hier diese außerberufliche Immunität als ein 

ungerechtfertigtes Privilegium angesehen wird. 

Dieses ungerechtfertigte Privilegium kann man 

als Anlaßfall schon darstellen. (Abg. Schiller: 

An Dir!) Ich komme gleich dazu! Der Kollege 

Ambrozy hat, wie gesagt, im Mittagsjournal 

diese diskriminierende Aussage getätigt und war 

in der Folge, das war seine Linie, die in den 

Medien auch veröffentlicht wurde, immer stolz 

darauf, daß er natürlich den Wahrheitsbeweis 

antreten wird. Er war nicht immun und hat das 

auch versucht. Nun, wie gesagt, dieser 500-

Seiten-Akt hat sich dahingezogen, wie das beim 

Gericht üblich sein kann und hat damit in erster 

Instanz geendet. (Abg. Dr. Ambrozy: Woher hast 

Du eigentlich diesen Gerichtsakt?) Der steht 

dem Ausschuß zur Verfügung und jeder Abge-

ordnete kann Einsicht nehmen! (Abg. Dr. Am-

brozy: Von mir ist er nicht gegeben worden, das 

möchte ich deutlich sagen!) Selbstverständlich 

nicht! Jeder kann ihn sich nehmen, um Einsicht 

zu nehmen. (Anhaltende Zwischenrufe von der 

SPÖ-Fraktion.) Herr Präsident! Jeder Abgeord-

nete hat das Recht, in diesen Akt Einsicht zu 

nehmen. Sie können sich dann zu Wort melden! 

(Abg.Dr. Ambrozy: Das ist ein Skandal! - 

Vors.DI. Freunschlag: Hohes Haus! Ich bitte 

Sie, sich zurückzunehmen, dem Redner zuzuhö-

ren und es kann sich dann jeder zu Wort melden. 

Am Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 

Traußnig!) 

(Der Vorsitzende gibt das Glockenzeichen und 

sagt: Hohes Haus, ich bitte, sich zurückzuhalten 

und dem Redner zuzuhören! Es kann sich dann 

jeder zu Wort melden! Am Wort ist der Abge-

ordnete Dr. Traußnig. - Abg. Koncilia: Es ist 

immer interessant, zu welchem Akt die FPÖ 

kommt! - Weitere lebhafte Zwischenrufe von der 

SPÖ-Fraktion.) 

Hoher Landtag! Mit 30. 12. 1993, also knapp 

vor einem Jahr, hat nach dreijähriger 

Verhandlung das Verfahren in erster Instanz zu 

einem Dr. Ambrozy freisprechenden Urteil 

geführt. (Abg. Dr. Ambrozy: Das ist richtig, ein 

Freispruch!) Ja, richtig, Freispruch. Nicht 

einmal ein halbes Jahr später, am 22. April 

1994, da war zwischendurch die Landtagswahl, 

hat das Oberlandesgericht im zweiten Urteil 

erkannt, daß es sich dabei um ein Fehlurteil 

handelt und es hat den Akt der Erstinstanz 

zurückgesendet. (Abg. Dr. Ambrozy: Das Auf-

hebungsurteil war rein politisch motiviert! - 

Zwischenrufe des Abg. Koncilia.) Und jetzt 

kommt das Interessante! Ich hoffe, daß es auch 

in der Justiz unabhängige Richter gibt! Der 

Erstrichter hat daher für den 27. Juli 1994 die 

neue und wahrscheinlich letzte Haupt-

verhandlung anberaumt und plötzlich eine 

Woche zuvor schreibt Dr. Ambrozy an das 

Gericht und verweist darauf, daß er von seiner 

Immunität Gebrauch machen möchte. Das ist 

zwar rechtlich erlaubt, aber ich frage mich, wo 

da die Moral, die Zivilcourage und der Cha-

rakter des Herrn Dr. Ambrozy bleibt, der immer 

stolz darauf war, eine Linie vertreten zu können. 

(Abg. Koncilia: Die Moral eines Dr. Traußnig 

kennen wir auch schon!) Nachdem aber jetzt 

nach den Äußerungen des Obergerichtes für 

jeden Juristen klar ist, wie das Verfahren 

ausgehen wird, flüchtet er sich natürlich in die 

Immunität, die ihm unter Umständen nützlich 

sein kann, wenn wir die ganzen Medienberichte 

verfolgen, (Lebhafte Zwischenrufe von Abg. 

Mag. Trunk.) weil ja die Aussicht des Kollegen 

Dr. Ambrozy, irgendeinmal auch noch in der 

Bundesregierung zum Zuge zu kommen, 

dadurch ja geschmälert werden könnte. (Abg. 

Koncilia: Sagen Sie nicht "Kollege", denn das 
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hört er von Ihnen nicht gern! - Zwischenruf der 

Abg. Kövari.) 

Hoher Landtag! Ich komme zum Schluß. Ich 

habe erklärt, daß für uns Abgeordnete das 

höherwertige Verfassungsgut der Immunität 

Vorrang hat, wer sich darauf stützt und die 

Immunität ausnützen möchte, bekommt unsere 

Unterstützung. Wir haben es aber politisch 

dargestellt. Ich fordere Sie, Herr Kollege, oder 

fordern ist zuviel gesagt, Herr Kollege, sondern 

ich würde Sie ersuchen: (Lebhafte Zwischenrufe 

und Lärm von der SPÖ-Fraktion.) Sie selbst 

können sehr elegant einen Schlußstrich in dieser 

Sache ziehen, indem Sie uns erklären, daß Sie 

Ihre Meinung ändern, sich nicht mehr dem 

Schutze der Immunität unterwerfen und dafür 

sorgen, daß dieser dicke Akt demnächst 

endgültig erledigt werden kann. Ich danke für 

die Aufmerksamkeit. (Zwischenruf des Abg. 

Koncilia. - Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 
Dipl.-Ing. Dr. Traußnig   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Als nächster hat sich Präsident Unterrieder zu 

Wort gemeldet. - (1. Präs. Unterrieder: Der 

Gallo hat sich als nächster zu Wort gemeldet!) 

Er hat seine Wortmeldung zurückgezogen. (1. 

Präs. Unterrieder: Nein, der Gallo hat sich als 

nächster zu Wort gemeldet! Ich bitte, die Rei-

henfolge einzuhalten!) Er hat seine Wortmel-

dung zurückgezogen. (Zwischenrufe der Abg. 

Koncilia und Dr. Hofer.) 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Erster Präsident Unterrieder  (SPÖ): 
  Unterrieder 

Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte Damen 

und Herren! Wenn es ums Klagen geht, ist 

sicher der FPÖ-Bundesparteiobmann nicht 

hintennach, weil da so groß festgestellt wird, 

daß es einmal eine Klage gegen Dr. Peter 

Ambrozy gibt. 

Ich darf ganz am Beginn eines feststellen: Wenn 

es um solche Verfahren geht, bekommen wir in 

der Regel Akte von Wien in das Landtagsamt. 

Von Kärnten haben wir noch nie einen Akt 

bekommen. Diesmal ist er auf einmal bei uns im 

Landtagsamt gewesen. Wir gewähren jeder Frau 

Abgeordneten und jedem Herrn Abgeordneten 

im Landtagsamt in den Akt Einsicht. Das, was 

Sie gemacht haben, Herr Abgeordneter Dr. 

Traußnig, daß Sie mit dem Akt spazieren gehen, 

das ist ... (Zwischenruf des Abg. Mitterer. - Abg. 

Dipl.-Ing. Dr. Traußnig: Landtag ist Landtag! 

Ich muß nicht im Kammerl draußen sitzen! ) Ich 

weiß nicht, gibt es ein Präsidium? (Vors. 2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Sprich nur 

weiter!) Das ist neu, daß Sie mit dem Akt spa-

zieren gehen. Der Akt gehört in das 

Landtagsamt. Wir haben ihn übermittelt 

bekommen. (Der Sitzungssaal ist ein Teil des 

Landhauses und ich bringe den Akt dorthin 

zurück!) Nun kommen wir wieder zum Thema 

zurück. (Zwischenrufe von der SPÖ-Fraktion. - 

Vors. 2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Ich bitte 

zu sprechen!) 

Ich finde, daß die Debatte über die Immunität in 

eine falsche Richtung geht. Wir glauben immer, 

wir müssen eine Show machen, damit wir für die 

Öffentlichkeit irgendwo drinstehen. Geschätzte 

Damen und Herren, die Immunität wurde zum 

Schutze dieses Hauses eingeführt, damit das 

Wahlergebnis, die Zusammensetzung des Kärnt-

ner Landtages oder des Parlamentes 

gewährleistet werden kann, damit nicht 

willkürlich ir gendwo eingegriffen werden kann. 

Eine Ausnahme bildet nur, daß man auf frischer 

Tat ertappt wird, wenn man also versucht, 

jemanden zu ermorden oder ähnliches tut, ich 

sage das ganz einfachst formuliert. Mit 

Ausnahme dessen müssen wir somit dafür Sorge 

tragen, daß im Landtag die Zusammensetzung 

aufrecht erhalten wird. Es gibt keine 

Ersatzmitglieder für den Kärntner Landtag, das 

möchte ich auch einmal klar und deutlich hier 

feststellen. Es geht nicht um die Person, sondern 

es geht darum, daß der Landtag in seiner Zu-

sammensetzung gewährleistet bleibt. Darum ist 

der Schutz der Immunität für die Damen und 

Herren Abgeordneten gewährleistet, daß sie in 

Ausübung ihrer Tätigkeit geschützt werden und 

nicht willkürlich irgendeiner Verfolgung ausge-

setzt sind. Wenn ich heute das erstemal so eine 

Praxis sehe, bekomme ich langsam Befürchtun-

gen, weil wir aufpassen müssen, daß wir klare 

Vorgangsweisen in Zusammenarbeit mit den 

Justizbereichen praktizieren. 

Da brauchen wir keine neuen Erfindungen, denn 

wir haben uns schon ausführlichst im Rechts- 
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und Verfassungsausschuß in der letzten 

Gesetzgebungsperiode mit der Frage der 

Immunität beschäftigt: Wann wird ausgeliefert, 

welche Möglichkeiten haben wir. Das, was vom 

Herrn Abgeordneten Hofer in einer Aus-

schußsitzung vorgelegt worden ist, ist ja mit den 

Bereichen ident, die wir am 4. Juli 1991 einmal 

besprochen haben. Es hat da geheißen: 

Als Beitrag zur Verbesserung des Stils in der 

politischen Auseinandersetzung und Argumenta-

tion wird der Kärntner Landtag in der derzeit 

laufenden Gesetzgebungsperiode bei Ausliefe-

rungsbegehren betreffend die außerberufliche 

Immunität der Abgeordneten wie folgt 

vorgehen: 

Erstens haben wir gesagt, bei einer Privatklage, 

die eine Beschimpfung, Verspottung oder 

Bedrohung, die dem § 150 Strafgesetzbuch 

tatbildmäßig zugrunde liegt und bei der der 

grundsätzliche Sachverhalt außer Streit steht, 

wird ausgeliefert. Darauf haben wir uns geeinigt. 

Es ist nicht angenehm, wenn jemand aus po-

pulistischen Gründen sagt, ich lasse mich jetzt 

ausliefern und der andere sagt, du bist zu feige 

zum Ausliefern. Da geht es um das Haus, 

geschätzte Damen und Herren, Hoher Landtag, 

auf das wir aufpassen müssen, damit die 

politischen Verhältnisse, wie sie nach Wahlen 

entstehen, hier sichergestellt werden. 

Zweitens, bei Privatanklagen gemäß § 111 Straf-

gesetzbuch wird ausgeliefert, außer es liegt ein 

Rechtfertigungsgrund gemäß § 114 Strafgesetz-

buch vor oder der Abgeordnete kann für die üble 

Nachrede eine begründete Annahme 

nachweisen. Der Beweis des guten Glaubens 

wird ihm auch bei gegebener qualifizierter 

Öffentlichkeit zugestanden. Kann der 

Abgeordnete den Beweis des guten Glaubens 

nicht erbringen, wird er ausgeliefert. 

Drittens haben wir vereinbart: In vorgenannten 

Fällen wird dem betroffenen Abgeordneten 

Gelegenheit zu einer Sachverhaltsdarstellung 

geboten, die im Ausschuß immer wieder stattge-

funden hat. Das war auch jetzt in dieser Causa 

so, weil das so groß diskutiert wird. 

Viertens, über sonstige Auslieferungsbegehren 

wird im jeweiligen Einzelfall entschieden. 

Ich sage diese Punkte ganz bewußt. Erstens hat 

es ein Verfahren gegeben, in dem der Abgeord-

nete Klubobmann Ambrozy einmal in der ersten 

Instanz obsiegt hat. Es geht um die zweite In-

stanz. Wir haben gesagt, wenn jemand auch 

vorher im Regierungsbereich ist, so hat er in der 

Phase, in der er Abgeordneter ist, den Immuni-

tätsschutz. Wenn er nicht mehr Abgeordneter ist, 

eine Regierungsfunktion usw. hat, ist der Schutz 

wieder weg, die Wirkung der Verfahren schiebt 

sich ja hinaus. Wir müssen daher jetzt dafür 

Sorge tragen, daß wir diese Regelungen aufrecht 

erhalten. (Zu Abg. Dr. Strutz:) Herr Klubob-

mann, was gibt es? 

Wir haben zur Behandlung dieser Materie im 

Rechts- und Verfassungsausschuß Richter einge-

laden gehabt und Anwälte mitreden lassen. Wir 

haben diese Grundlage sehr verantwortungsbe-

wußt vorbereitet, wie wir 

Auslieferungsbegehren behandeln, wenn es um 

die Damen und Herren Abgeordneten geht. Ich 

würde Sie bitten, das Hohe Haus in den 

Vordergrund zu stellen, Ihre Möglichkeit zu 

wahren, hier Gesetze mitzubeschließen und im 

Sinne der Bevölkerung aktiv im 

Landesparlament tätig zu sein. Stellen wir das in 

den Vordergrund, schauen wir, daß wir zu einer 

vernünftigen Basis kommen. Diese Richtlinien 

sind aus meiner Sicht ohnehin schon der Mini-

malschutz für die Damen und Herren 

Abgeordneten, wenn man sich anschaut, welche 

Möglichkeiten man im Ausschuß schon hat. Als 

Erster Präsident des Landtages ersuche ich Sie, 

daß wir diesen Minimalschutz mit Augenmerk 

beachten und ihn zum Schutze der 

Zusammensetzung des Kärntner Landtages 

aufrecht erhalten. Danke. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion.) 
Unterrieder   

Abgeordneter Dr. Hofer  (ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Sehr geschätzte Damen und 

Herren! Zum ersten möchte ich zum Ausdruck 

bringen, daß ich an und für sich sehr betroffen 

bin, daß es möglich ist, hier in diesem Haus aus 

einem Originalakt zu zitieren. Ich halte das 

rechtsstaatlich für sehr, sehr problematisch. 

Dabei sage ich nicht, daß der Herr Dr. Traußnig 

die Schuld daran hat, denn der Originalakt ist 

hier im Haus gelegen und er hat eben Einblick 

genommen und teilweise daraus zitiert. Aber daß 

das überhaupt möglich ist! Da muß ich schon 
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große Bedenken hier anmelden. Ich meine, daß 

es auch sehr problematisch ist, daß das Gericht 

den Originalakt überhaupt in der Form zur 

Verfügung stellt. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Zurück zur Problematik: Immunitätsfragen sind 

auch in den vergangenen Perioden immer wieder 

zur Diskussion gestanden. Ich darf eines festhal-

ten: Wir müssen uns im Interesse einer politi-

schen Kultur und des Ansehens der Politik hier 

gewisse Leitlinien auferlegen, das heißt uns 

einer gewissen Selbstdisziplin unterwerfen. Wir 

haben uns in der vergangenen Periode eine zeit-

lang grundsätzlich auf den Standpunkt gestellt, 

daß nicht ausgeliefert werden soll. Ich darf 

festhalten, daß diese Haltung dann von einigen 

Mandataren schamlos ausgenützt worden ist, so 

daß wir vor ungefähr drei Jahren zur Auffassung 

gelangt sind, daß man bei offenkundigen 

Beleidigungen, Verspottungen usw. ausliefern 

soll. Daher wurden vor zirka drei Jahren diese 

Richtlinien im Ausschuß erarbeitet und hier be-

schlossen. Ich meine, daß diese Richtlinien auch 

für uns in Zukunft eine Leitlinie sein sollen, 

damit wir einheitlich vorgehen und nicht 

willkürlich einmal so und einmal so entscheiden. 

Der Kollege Traußnig hat bereits einige Punkte 

dieser Richtlinie zitiert, sie enthält jedoch 

weitere Punkte. Es ist natürlich jeder Einzelfall 

verschieden und die Besonderheiten jedes 

Einzelfalles sind wieder verschieden zu 

beurteilen. 

Die Formel, die Dr. Traußnig hier aufgestellt 

hat, wenn der Abgeordnete nicht ausgeliefert 

werden will, dann ist das zu akzeptieren, werden 

wir als Volkspartei nicht akzeptieren, weil es 

nicht angeht, daß ein Abgeordneter beleidigt und 

dann im Haus sagt, er möchte nicht ausgeliefert 

werden und dann auch nicht ausgeliefert wird. 

Diese Formel werden wir nicht akzeptieren, das 

muß ich jetzt hier klipp und klar deponieren, 

aber es ist ja den Fraktionen unbenommen, sich 

dann nach Leitlinien zu richten. (Abg. Dr. 

Strutz: Das war eine Forderung von Uster!) Ich 

meine, wir sollten uns gemeinsam auf eine 

gewisse Leitlinie verstehen, um in dieser 

wichtigen Frage, die uns alle berührt, eine 

Gemeinsamkeit zu finden. Es geht ja auch um 

persönliche Empfindungen. Der eine 

Abgeordnete sagt sich, ich werde ausgeliefert, 

der andere wird nicht ausgeliefert. Wir müssen 

also in diesen Fragen schon eine Art gleiches 

Maß anlegen. 

Ich möchte noch eines sagen: Wir werden als 

Volkspartei immer ausliefern, wenn öffentlich 

Betrugsverdacht oder sonst etwas in dieser Rich-

tung und in diesem Kaliber geäußert wird, weil 

wenn so etwas geäußert wird, meine Damen und 

Herren, zum Beispiel Betrugsverdacht, dann 

muß der betreffende Abgeordnete dafür 

geradestehen. Man muß also unterscheiden 

zwischen politischen Äußerungen, die getan 

werden, ob es ein Ausrutscher, ob es eine leichte 

Verspottung ist oder ob eben der gute Glauben 

hinter der Behauptung steht. 

Wir meinen daß in diesem Fall Dr. Ambrozy 

guter Glauben zugebilligt werden muß, zum er-

sten, weil es immerhin drei bewiesene Gesetzes-

verletzungen des besagten Landeshauptmannes 

gegeben hat, zum zweiten, weil Dr. Ambrozy 

immerhin in der ersten Instanz freigesprochen 

worden ist. Und es ist nicht richtig, wie Dr. 

Traußnig gesagt hat, zumindest wurde mir das 

mitgeteilt, daß in der zweiten Instanz der gute 

Glaube aberkannt worden ist. In der zweiten 

Instanz sind Formalfehler festgestellt worden. Es 

ist festgestellt worden, daß zuwenig Leute dazu 

gehört worden sind, die man vielleicht hätte 

hören sollen. Diese Dinge haben hier eine Rolle 

gespielt, aber summasumarum meint die 

Volkspartei, daß in diesem Fall der gute 

Glauben gerechtfertigt ist. (Beifall von der ÖVP-

Fraktion.) 
Dr. Hofer   

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Gallo 

Hohes Haus! Bis heute in der Früh habe offen-

sichtlich ich als einziger gedacht, daß das eine 

interessante Situation ist. Ich bin mittlerweile 

eines besseren belehrt worden und habe eingese-

hen, daß es offensichtlich doch nicht so einfach 

ist, wie es hier scheint. Zu meinen Vorrednern 

darf ich sagen, daß die Betroffenheit, die hier 

geäußert wurde und die anderen Vokabeln, die 

stärker waren, doch ein wenig eine gespielte 

Situation ist. Weil das ist eine Diskussion um 

des Kaisers Bart. Ich darf daran erinnern, daß 

auch im Ausschuß aus dem Gerichtsakt zitiert 

worden ist, nur eben von einer anderen Seite und 

was für die eine Seite zulässig ist, ist für die 
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andere verwehrt. (Abg.Mag. Trunk: Alles ist 

nicht öffentlich!) Ich selbst stehe vor der 

interessanten Situation, daß ich mich im 

Ausschuß überhaupt nicht zu Wort gemeldet 

habe, bis heute mit keinem Journalisten 

gesprochen habe und am nächsten Tag, nach der 

Ausschußsitzung, mein Stimmverhalten oder 

mein angebliches Stimmverhalten in der Zeitung 

gelesen habe. Ich halte das schon für 

bemerkenswert. Ich werde aber diesen Umstand 

zum Anlaß nehmen und mir überlegen, meine 

künftigen Presseaussendungen dem 

Abgeordneten Dr. Hofer oder Abgeordneten Dr. 

Wutte auch zu überreichen, weil ich dann doch 

eher sicherstellen könnte, daß sie dann auch in 

der Presse erscheinen. Soweit meine Vorbe-

merkungen. 

Ich bin der Diskussion im Ausschuß mit 

Interesse gefolgt, vor allem, weil im Zuge der 

Beratungen grundsätzliche Fragen erörtert 

worden sind. Ich halte das für sehr wesentlich 

und richtig und ich will auch hier meine 

Aussagen überwiegend in diesem Sinn 

verstanden wissen. 

Zunächst stelle ich einmal die berufliche 

Immunität außer Diskussion. 

Was aber die außerberufliche Immunität betrifft, 

sind, um eine einheitliche Behandlung losgelöst 

von diesem jetzt zur Behandlung stehenden 

Anlaßfall zu sehen, sind diese erwähnten 

Richtlinien erwähnt worden. Ich sage hier 

ausdrücklich, ich bekenne mich zu einer 

gleichartigen Vorgangsweise, zu 

Entscheidungskriterien, und ich werde deshalb 

auch hier in diesem Haus, wenn wir uns für 

diese Legislaturperiode selbst binden sollten, 

jede Entscheidung mittragen, soferne sie sich 

mit meinem Gewissen vereinbaren läßt. 

Ich komme zum konkreten Fall. 

Ich habe hier ein gewisses Problem mit den 

vorgelegten Richtlinien, denn das Auslieferungs-

begehren oder die Privatanklage lautet auf zwei 

Paragraphen, die §§ 115 StGB und 111 StGB, 

also Beleidigung und üble Nachrede. Die Richt-

linien waren für mich nicht ganz zielführend, 

denn es geht irgendwann einmal um den "guten 

Glauben". Ich weiß aus meiner beruflichen 

Erfahrung, daß das etwas ist, was sehr schwer 

greifbar ist und jeder anders sieht. Ich bin auch 

kein Jurist, habe aber mit Genugtuung zur 

Kenntnis genommen, daß auch die Juristen ihre 

Probleme haben. Ich habe daher versucht, das, 

was ich glaube, einbringen zu können - mein 

eigenes Hirnschmalz - eingebracht und bin zu 

Punkt 4. gekommen, der, wie von Klubobmann 

Dr. Hofer zitiert wurde, in jedem jeweiligen 

Einzelfall eine Entscheidung herbeiführen soll. 

Ich glaube, die Immunität ist grundsätzlich ein 

Privileg. Ein Privileg, das wir Politiker haben. 

Nur, wenn wir uns als Politiker nicht allzuweit 

von den Menschen, die uns hierher wählen, 

entfernen wollen, ist es unsere Aufgabe, mit 

diesem Privileg sehr sorgsam und sehr sparsam 

umzugehen. (Abg.Mag. Trunk: Das ist kein 

Privileg, das ist ein Schutz!) Für mich hat die 

außerberufliche Immunität zum Beispiel dort 

ihre Berechtigung, wo es darum geht, wenn 

jemand mit Klagen mundtot gemacht werden 

soll, nur weil er einen Mißstand aufdeckt oder 

die Wahrheit ausspricht. Das soll es nicht geben. 

(Abg.Dr. Großmann: Das gibt es auch nicht 

mehr!) Sie können sich gerne zu Wort melden, 

wir sind schon sehr gespannt auf Ihre erste 

Wortmeldung. Ich habe schon gesagt, es war bei 

der Ausschußberatung sehr viel von gutem 

Glauben die Rede. Für mich persönlich wurde 

der Beweis für den guten Glauben eher nicht 

erbracht. 

Meine Damen und Herren, wir reden alle sehr 

viel und sehr gerne von der Hebung der 

politischen Kultur, von politischer Moral, von 

Vorbildwirkung, von Verantwortung und da 

stelle ich schon eine Frage. Ist es Vorbildhaft, 

sich mitten in einem laufenden Verfahren, wir 

haben den Akt gesehen, in die Immunität, um 

mich einmal so auszudrücken, zu 

"vertschüssen"? Zeigt es von Verantwortung, 

Behauptungen aufzustellen, die Verantwortung 

dann aber nicht übernehmen zu wollen? Bleiben 

wir glaubwürdig, wenn wir weiter von der 

Hebung der politischen Kultur sprechen, aber 

immer nur den anderen meinen und nicht uns 

selbst? Ich für meinen Teil vertraue auf die 

Rechtsprechung unserer Gerichte und im 

konkreten Fall auch auf ein gerechtes Urteil. Ich 

glaube, das ist zumindest meine Meinung, damit 

wäre uns allen am besten gedient. Ich bleibe 

daher auch bei meiner im Ausschuß getroffenen 

Entscheidung. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 
Dipl.-Ing. Gallo   
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Abgeordneter Koncilia  (SPÖ): 
  Koncilia 

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte zur 

letzten Bemerkung des Herrn Abgeordneten 

Gallo als der damals Vorsitzführende im 

Ausschuß eine Bemerkung machen, die auch 

von Moral spricht. Es ist richtig, daß der Herr 

Abgeordnete Gallo nicht dafür gestimmt hat und 

hat in einer persönlichen Erklärung gemeint, 

weil er sich nicht wohl gefühlt hat, ich habe nur 

meine Hand zu wenig hoch gehoben. (Abg.DI. 

Gallo: Das habe ich nie gesagt!) Das haben Sie 

selbst zu mir draußen gesagt, Herr Abgeordneter 

Gallo und geben Sie das zu! Sie können eine 

Meinung vertreten, aber Sie haben das gesagt. 

Ich habe nur meine Hand nicht hoch genug 

gehoben, das ist das erste. Zum zweiten, weil es 

gerade der Abgeordnete Gallo ist, der in 

Paternion als der große Retter und 

Bürgerinitiativenvertreter aufgetreten ist beim 

selben Betrieb, gegen den er sich ausgesprochen 

hat, dann bei der Eröffnung gebeten hat, ob er 

sprechen kann. Es wurde ihm nicht erlaubt. Das 

nur zur Einstellung des Herrn Abgeordneten 

Gallo. Aber jetzt grundsätzlich zur Sache. 

Ich bin einigermaßen überrascht, daß der Haupt-

sprecher des FPÖ-Klubs, das steht mir natürlich 

nicht zu beurteilen, aber ich war einigermaßen 

überrascht, der Herr Dr. Traußnig war, weil der 

Herr Abgeordnete Dr. Traußnig einer jener 

Gründe war, die den Herrn Landeshauptmann 

Dr. Haider nachgewiesen worden ist, wo er nicht 

gesetzeskonform gehandelt hat. Also einer, der 

drei Gründe, die vom Gericht anerkannt wurden, 

wo der damalige Landeshauptmann Dr. Haider 

nicht gesetzeskonform gehandelt hat, war Dr. 

Traußnig. Er ist jetzt der Hauptsprecher. Das ist 

für mich einigermaßen überraschend. 

Zum zweiten, Herr Abgeordneter Dr. Strutz. 

Man hat gesagt, man ist überrascht, daß sich der 

Herr Klubobmann in die Immunität vertschüsst, 

um diesen Ausdruck weiter zu verwenden. 

(Abg.Mitterer: Da sind wir nicht überrascht!) 

Da darf ich etwas dazu sagen. Es ist von berufli-

cher und außerberuflicher Immunität gesprochen 

worden. Der Herr Dr. Haider hat bei der Auto-

bahnumfahrung Falkenberg die Bürgerinitiative 

als Gesindel bezeichnet! Nicht hier im Hohen 

Haus und er hat sich in die Immunität get-

schüsst. Darf man das also hier festhalten, das 

ist nachgewiesen. Ich habe wirklich große 

Bedenken und der Herr Abgeordnete Dr. Hofer 

hat das auch schon ausgeführt. Datenschutz gilt 

scheinbar nur für denjenigen, der ihn gerade 

nicht braucht. Denn das ein Akt, der vom 

Gericht mitgeschickt wurde und in den man 

Einsicht nehmen kann, jeder einfach so nehmen 

kann und spazieren gehen hier im Hohen Haus 

und vielleicht noch irgendwo, das ist für mich 

schon sehr bedenklich. Die Einsicht in das 

Urteil, aber nicht in den Akt muß möglich sein, 

aber daß man ihn mitnimmt? Ich glaube daher, 

daß hier gegen den Datenschutz verstoßen 

wurde. Das muß man sehr deutlich sagen. Herr 

Abgeordneter noch etwas. Wir machen uns als 

Politiker wirklich kaputt, ständig. Wenn heute 

hier gesagt wurde, wir haben Privilegien, dann 

darf ich Sie erinnern, daß gerade die Immunität 

der Schutz für die Abgeordneten und kein 

Privileg ist. Ich darf Sie vielleicht erinnern, 

vielleicht interessieren Sie sich auch ein wenig 

für die Vergangenheit. Es hat schon Zeiten 

gegeben, wo Abgeordnete vor der Abstimmung 

im Parlament nicht mehr die Möglichkeit hatten, 

im Parlament teilzunehmen. Das ist der Grund 

der Immunität der Abgeordneten und dafür 

sollten wir stehen. Aber nicht, wenn jemand 

draußen bei der Autobahneröffnung die 

Bevölkerung ein Gesindel heißt, und daher 

sollten wir es so sehen. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion.) 
Koncilia   

Abgeordneter Kollmann  (SPÖ): 
  Kollmann 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Es 

wurde schon von diesem Rednerpult festgestellt, 

daß die Immunitätsfragen ein sehr heikles 

Thema sind. Ich glaube, gerade dieses heikle 

Thema sollte man nach Wortmeldungen, wie sie 

heute gefallen sind, noch einmal etwas 

aufarbeiten. Die Haltung, und das ist auch zum 

Ausdruck gekommen, die Haltung der 

politischen Parteien, sei es hier im Kärntner 

Landtag, sei es aber auch im Parlament im 

Nationalrat der Republik Österreich, keine 

Auslieferung vorzunehmen, war in der 

Vergangenheit immer so. Ich darf trotzdem 

heute dem Hohen Haus Mitteilung machen, 

wieviele Begehren gestellt worden sind für einen 

Repräsentanten der Freiheitlichen Partei, der 

nicht ausgeliefert worden ist und was dort 

eigentlich alles so ansteht. Das Landesgericht 
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Klagenfurt hat am 3. April 1980 schon ersucht 

um Zustimmung zur strafgerichtlichen 

Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Jörg Haider. 19. Jänner 1982 Strafgericht 

Wien, 23. September 1982. Ich möchte gar 

nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auf eine denkwürdige Nationalversammlung 

vom 23. Juli 1789, nachzulesen Herr 

Abgeordneter Dr. Strutz, in der auf einen Antrag 

des Grafen Mirabo, die für die Entwicklung der 

europäischen Parlamentarius und des 

Parlamentarismus und in der Folge für den 

österreichischen wichtig war, was er gemeint 

hat, daß nämlich die Immunität des 

Abgeordneten wirklich den Abgeordneten schüt-

zen soll, daß er in seiner Handlung nicht einge-

schränkt wird. Das glaube ich, sollte auch für 

die Zukunft Gültigkeit haben. 

Am 9. Oktober 1987 Landesgericht für Wien 

Zustimmung zur Verfolgung des Abgeordneten 

wegen des Verdachtes des Vergehens übler 

Nachrede und so weiter. 15. Oktober 1987 

Landesgericht Wien § 111, 10. Mai 1988 

Landesgericht für Strafsachen Wien, auch 

Verdachtes der üblen Nachrede. Ich möchte gar 

nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die formale Richtigkeit bezweifeln, daß der 

genannte Abgeordnete in den erwähnten Fällen 

nicht der behördlichen Auslieferung 

auszuliefern wäre. Ich möchte auf die geänderte 

politische Situation hinweisen, daß die Befürch-

tungen des Grafen Mirabo im Jahre 1789 doch 

eintreten, daß für den Grafen Mirabo doch 

andere Beweggründe waren, diese Immunität 

einzuführen, als sie für Dr. Haider Gültigkeit 

hat. 

Deshalb glaube ich, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, daß der Sinn der Immunität, 

und das ist auch von den Abgeordneten meiner 

Vorredner zum Ausdruck gekommen, darin 

besteht, die Freiheit des Abgeordneten zu 

wahren, die Interessen seiner Wähler seiner 

Interessengruppen auch vertreten zu können. Ich 

glaube, daß gerade für die Verfolgung seiner 

politischen Ziele jeder Abgeordnete auch das 

freie Mandat, wie es auch die Landesverfassung 

vorsieht, in Ausübung seines Mandates 

geschützt werden soll. Deshalb glaube ich, daß 

diese persönliche Immunität, diese persönliche 

Freiheit auch in Zukunft gewährt werden soll. 

Ich gehe weiter: Am 10. März 1989 wurde auch 

ein Antrag gestellt. Ich will es aber abkürzen: 

20. März 1992, 21. April 1992, 22. April 1992, 

8. Mai 1992, 30. Mai 1992, noch einmal 30. Mai 

1992 und so könnte man fortfahren. Der Anwalt 

des Dr. Jörg Haider hat selbst gesagt, daß in den 

letzten fünf Jahren bei hundert Auslieferungsbe-

gehren gestellt worden sind, denen aber nicht 

Rechnung getragen worden ist und die noch 

offen sind. (Zwischenrufe von der SPÖ-

Fraktion: Hört! Hört!) Daß die politische 

Auseinandersetzung zwischen Abgeordneten des 

Schutzes der Immunität bedarf, ist in 

demokratischen Gesellschaften selbst-

verständlich. Es wäre wahrscheinlich undenkbar, 

daß ein unabhängiges Gericht einen 

Abgeordneten wegen einer Bagatelle - und das 

hat der Herr Präsident des Kärntner Landtages 

Unterrieder bereits gesagt - womöglich verhaftet 

und damit eine Abstimmung im Landes- oder 

Bundesparlament verändern könnte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie 

geht eine Gesellschaft mit einem Menschen um, 

der zu den führenden Repräsentanten dieses 

Staates gehört, der in einer derartigen Art und 

Weise mit Aggressionen, mit Schmähungen 

gegen andere Politiker, gegen Menschen 

gemeinhin, gleich welcher Farbe, auch eigene 

Parteileute sollen davor nicht gefeit sein, meine 

lieben Freunde aus der Freiheitlichen Partei, 

agiert, mit jemandem, der in der Öffentlichkeit 

von Bonzentum und von Privilegienwirtschaft 

spricht und selbst das Privileg der Immunität 

immer wieder in Anspruch nimmt? Er hat es 

immer reichlich ausgenützt, indem er von 

Parasiten gesprochen hat, (Abg. Dr. Strutz: 

Haider schwebt schon wieder über dem 

Landtag! Unglaublich!) indem er von 

Schweinehirten gesprochen hat, indem er vom 

Ausmisten der Ställe gesprochen hat, indem er 

von Schädlingsbekämpfungsmitteln, von den 

rot-schwarzen Blutegeln usw. gesprochen hat. 

Man könnte eine ganze Liste fortführen. (Abg. 

Dr. Strutz: Haider schwebt schon wieder über 

dem Landtag! ) Wie reagiert eine parlamentari-

sche Demokratie ohne Ihre Prinzipien der Frei-

heit, Herr Abgeordneter und Klubobmann der 

Freiheitlichen Partei, der von Freiheit, Pluralis-

mus und Rechtsstaatlichkeit spricht? Heute hat 

man die Rechtsstaatlichkeit wieder sehen 

können, wie weit sie eigentlich auch beim 
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Abgeordneten Dr. Traußnig geht, der sich 

widerrechtlich einen Akt aneignet und ihn hier 

im Hohen Haus zitiert. Das sind Maßnahmen, 

die auch der breiten Öffentlichkeit gesagt 

werden sollen. 

Wenn man von der Ausnützung der Immunität 

spricht, dann muß man auch wissen, was eigent-

lich sonst noch in der Öffentlichkeit alles 

gesprochen wird, wenn man die Demokratie 

hochhält, wenn man von der Mißgeburt spricht, 

von der Gaunerrepublik, von einer 

orientierungslosen Pleitegemeinschaft, von 

Belastungsvandalismus, vom ideologischen 

Gruselkabinett und von einem morschen 

Staatsgebäude, so wie das in der Öffentlichkeit 

von euch allen immer wieder gesprochen wird. 

(Abg. Mitterer: Was ist Schlimmes an einem 

morschen Staatsgebäude?) 

Wie schützt sich, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, eine demokratische Republik gegen 

solchen Spott und gegen solch eine Häme? (Abg. 

Dr. Strutz: Durch Wahlen, Herr Kollege! Durch 

Wahlen!) Wie schützt sich, meine Damen und 

Herren, eine demokratische Republik gegen den 

Haß und die Infamie derer, die ihn verbreiten? 

Meine lieben Freunde, über die Ausnützung und 

die Inanspruchnahme der Immunität möge sich 

die Bevölkerung selbst ein Bild machen. Auch 

hinsichtlich der Mitglieder des Kärntner Land-

tages möge die Bevölkerung beurteilen, wer das 

ausgenützt hat. (Abg. Mitterer: Ein Bild macht 

sie sich bei Wahlen ständig! Ein Urteil macht 

sich die Bevölkerung bei Wahlen ständig! - 

Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 
Kollmann   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Hoher Landtag! Ich bitte doch, zu den Anträgen 

etwas eher Stellung zu nehmen und nicht so weit 

hinauszusprechen. Der nächste ist Klubobmann 

Dr. Strutz. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Herr Kollege 

Kollmann, wie sich die Republik und die Institu-

tionen dieses Staates gegen jene von Ihnen 

zitierten Äußerungen am besten schützt, diese 

Antwort haben Sie am 9. Oktober vom Volk, 

vom eigentlichen Souverän, der darüber zu 

entscheiden hat, in aller Deutlichkeit erhalten. 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

Hoher Landtag! Ich möchte als Obmann der 

freiheitlichen Fraktion doch zum gegenständli-

chen Tagesordnungspunkt einige grundsätzliche 

Überlegungen anmerken, weil ich persönlich 

nicht der Meinung bin, daß wir Immunitätsfälle 

im Hohen Landtag in der Form, wie wir es heute 

tun und wie wir es auch in der Vergangenheit 

getan haben, politisch ausschlachten sollen. Es 

ist nämlich ein politisches Schauspiel, das heute 

hier aus einem Anlaßfall betrieben wird. Heute 

schadet ihr der einen Fraktion, morgen der 

anderen, übermorgen der nächsten. In Summe 

nimmt sicherlich die Politik als Gesamtes, vor 

allem aber der Landtag Schaden. 

Deshalb spreche ich mich im Namen der 

freiheitlichen Abgeordneten auch in der Frage 

der Behandlung der Immunität für eine 

einheitliche Vorgangsweise aus, die auch 

nachvollziehbar sein muß, die aus meiner Sicht 

der Dinge auch einvernehmlich im zuständigen 

Gremium, nämlich im Rechts- und 

Verfassungsausschuß vollzogen werden sollte. 

Denn es kann nicht so sein, daß wir je nach 

politischem Gutdünken die Geschäftsordnung - 

und die Immunität ist für mich auch eine Frage 

der Geschäftsordnung - so auslegen, wie es 

gerade in das politische Konzept der einzelnen 

Fraktionen paßt. 

Es stimmt auch nicht, was hier heute gesagt 

worden ist, daß wir in der Vergangenheit dies 

nicht getan haben. Wir haben die meisten Fälle 

in der letzten Legislaturperiode unterschiedlich 

behandelt und wir haben uns in einzelnen Ent-

scheidungen - und ich nehme meine Fraktion 

nicht aus - nicht an die vereinbarten Spielregeln 

im Rechts- und Verfassungsausschuß gehalten. 

Ich darf hier einen der letzten Fälle beispielge-

bend anführen, der einen Abgeordneten betrifft, 

der jüngst ins Haus gekommen ist. 

Deshalb kann unsere Fraktion sich auch der 

Vorgangsweise anschließen, daß wir im Prinzip 

jenen Vereinbarungen, die von seiten des Kolle-

gen Hofer im Ausschuß vorgebracht worden 

sind, nähertreten können, jedoch mit einer 

gravierenden Unterscheidung: Das ist nämlich 
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die Formulierung, daß in jedem übrigen Fall im 

Einzelfall entschieden wird. Solange wir diese 

Formulierung in der Vereinbarung enthalten 

haben, führen wir ja die Vereinbarung ad 

absurdum, denn natürlich kann von der einen 

oder anderen Fraktion dann der gute Glaube 

plötzlich aus politischen Gründen nicht 

angenommen werden und dann ist im Einzelfall 

zu entscheiden. Das heißt nichts anders, als daß 

wir wieder auf dem Standpunkt sind, daß wir 

eben sagen, der Fall X oder der Fall Y ist nicht 

nach den Richtlinien zu beurteilen, sondern ein 

Einzelfall und es wird im Einzelfall entschieden. 

Deshalb darf ich für meine Fraktion hier 

deponieren, daß wir diese Formulierung her-

ausnehmen müssen, um uns selbst nicht ad ad-

surdum zu führen. 

Der Herr Präsident Unterrieder hat hier kurz auf 

das Entstehen und den Zweck der Immunität 

verwiesen und gemeint, daß die Immunität zum 

Schutze des Hauses eingeführt worden ist. Es ist 

richtig, in der parlamentarischen Geschichte ist 

das Instrumentarium der Immunität zum Schutz 

des korrekten Zusammentretens der gewählten 

Parlamentarier zur Konstituierung der Parla-

mente gegründet worden. Das ist für mich die 

berufliche Immunität. Diese bezieht sich auf das 

Zusammentreten und Wirken der Abgeordneten 

im Hohen Haus. Neben dieser beruflichen Im-

munität gibt es aber auch eine außerberufliche 

Immunität, und diese außerberufliche Immunität 

möchte ich als Privileg bezeichnen, denn die 

außerberufliche Immunität gewährt dem Abge-

ordneten Schutz aufgrund seiner Aussagen die 

sich nun auf das gesprochene, aber, wie wir aus 

den Vereinbarungen von der vergangenen Legis-

laturperiode wissen, auch auf das übermittelte 

Wort, sprich Pressedienste et cetera beziehen. 

Diese außerberufliche Immunität ist aus meiner 

Sicht und aus der Sicht unserer Fraktion über-

holt, denn es ist eine Relation zwischen dem 

Instrumentarium der Immunität und der politi-

schen Kultur herzustellen. Würden wir den 

Schutz der Immunität ausschließlich auf die 

tatsächliche berufliche Anwesenheit der Abge-

ordneten im Hohen Haus binden, so würden wir 

jene Streitfälle, die wir in der Vergangenheit 

und in der letzten Legislaturperiode im Hohen 

Haus gehabt haben, auch nicht mehr zu 

behandeln haben. Ich bin der Meinung, daß dies 

ein Beitrag zur politischen Kultur in unserem 

Lande sein müßte. 

Noch etwas zum Kollegen Hofer, der sich hier 

gegen die in der letzten Legislaturperiode ge-

handhabte Vorgangsweise ausgesprochen hat, 

wenn ein Abgeordneter den Schutz der 

Immunität auf sich bezieht, dann sei ihm dieser 

grundsätzlich zu gewähren. Ich darf daran 

erinnern - und es ist aus den Protokollen ersicht-

lich -, daß der Abgeordnete Uster diesen 

Vorschlag gemacht hat, nachdem es noch keine 

Vereinbarungen gegeben hat und wir in der 

Vergangenheit mit einigen Ausnahmefällen 

diese Vorgangsweise auch gepflogen haben. 

Deshalb hat dieser Grundsatz auch für unsere 

Fraktion im gegenständlichen Fall gegolten. 

Ich möchte noch zu den Vorwürfen etwas sagen, 

daß hier ein öffentlicher Akt vom Kollegen 

Traußnig mit ans Rednerpult genommen worden 

ist. Die Gerichtsbarkeit in Österreich ist Gott sei 

Dank und zum Glück öffentlich. Dieser Akt, der 

uns vom Landesgericht zur Verfügung gestellt 

worden ist, ist Teil eines öffentlichen 

Verfahrens. (Zwischenruf der Abg. Mag. Trunk.) 

Zum Glück finden die Verhandlungen vor einem 

öffentlichen Gericht statt. Herr Abgeordneter 

Kollmann, und es ist die Geisteshaltung, die Sie 

vorhin bei unserer Fraktion kritisiert haben, zu 

hinterfragen, die diese Aufregung in Ihrer 

Fraktion hier hervorgerufen hat. Warum soll ein 

öffentliches Verfahren nun nicht mehr einsehbar 

und nachvollziehbar sein? Das ist ein Akt, der 

jedem zugänglich ist, der damit befaßt worden 

ist, und nichts anders hat der Kollege Traußnig 

gemacht, daß er sich in die Einzelheiten etwas 

eingelesen hat. Da gibt es keine große 

Aufregung wegen Datenschutz oder wie immer 

der Kollege Traußnig zu diesem Akt gekommen 

ist, denn das ist die öffentliche Gerichtsbarkeit 

und ich bin froh, daß diese auch weiterhin so 

erhalten bleibt. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

Kollege Kollmann, ich erspare es mir, zum Ab-

schluß noch einige Aussagen Ihres Parteivor-

sitzenden gegenüber der zweitstärksten Kraft 

hier im Land zu deponieren, wie beispielsweise 

parteipolitische Rattenfänger, Arbeiter, die in 

der NS-Zeit groß geworden sind, Stil eines 

Gauleiters der NS-Zeit, Haider gehört in die 

politische Quarantäne, ein Sensenmann, 

Politmarktschreier und vieles andere. 
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(Zwischenruf des Abg. Kollmann.) Kollege 

Kollmann, kehren Sie vor der eigenen Tür und 

tun Sie nicht so, als ob der politische Stil in 

Ihrer Partei in Ordnung sei. (Zwischenruf der 

Abg. Mag. Trunk.) Wie ich es eingangs gesagt 

habe, der politische Stil, der allen politischen 

Parteien, vor allem aber dem Hohen Haus in den 

Ländern und im Bund schadet, kann nicht 

ausschließlich einer Fraktion angelastet werden. 

Wenn wir zu einer einvernehmlichen Vorgangs-

weise im Zusammenhang mit der Immunität 

finden - und es zeichnet sich dieser Weg ab -, 

könnte dies ein positiver Beitrag dazu sein, daß 

wir das politische Klima in unserem Land 

verbessern. Die freiheitliche Fraktion wird ihren 

Beitrag dazu leisten. (Beitrag von der FPÖ-

Fraktion.) 
Dr. Strutz   

Abgeordneter Dr. Großmann (SPÖ): 
  Dr. Großmann 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Herr 

Kollege Strutz, es ist natürlich einfach, zuerst 

schickt man den Kollegen Arthur Traußnig 

heraus, der sozusagen das Häusl anzündet (Abg. 

Dipl.-Ing. Dr. Traußnig: Ein Traußnig läßt sich 

nicht wie ein Rotzbub schicken!) - Er ist schon 

herausgeschickt worden, lieber Freund! - und 

nachher degradiert man ihn zum Aktenträger, 

daß er schnell den Akt, den er sich angeeignet 

hat, einfach wieder zurückbringt. Ich muß mit 

aller Deutlichkeit sagen, Kollege Strutz, es gibt 

keinen öffentlichen Akt. Dieser Akt ist nicht 

öffentlich, er wurde im Zuge eines 

Rechtshilfeersuchens (Zwischenruf des Abg. Di-

pl.-Ing. Dr. Traußnig.) hierher an das 

Landtagsamt geschickt. Dieser Akt ist dem 

Ausschuß zugänglich, er ist weiteren 

Mitgliedern schon nicht zugänglich und schon 

gar nicht ist es vorgesehen, daß dieser Akt hier 

öffentlich herumgezeigt wird. Das möchte ich 

mit aller Deutlichkeit hier festhalten! (Abg. 

Dipl.-Ing. Dr. Traußnig: Wo steht denn das?) 

Das werde ich dir zeigen. Anhand eines 

Beispieles werde ich dir das erklären. 

Lieber Kollege Traußnig, (Zwischenruf des Abg. 

Dipl.-Ing. Dr. Traußnig.) du warst einmal in der 

Anwaltei tätig. Glaubst du denn, daß es möglich 

war, wenn du einen Akt von einem anderen 

Gericht angefordert hast und du hast beim Be-

zirksgericht Akteneinsicht bekommen, mit 

jenem Akt triumphierend durch Wolfsberg zu 

laufen und zu sagen, hurra, ich habe den Akt? 

Das hast du auch nicht gemacht, aber hier 

versuchst du es. 

(Lärm in der FPÖ-Fraktion.) Dein Vorgehen, 

lieber Arthur Traussnig, ist ein glamouröses 

publicityheischendes Vorgehen. Es ist einzigar-

tig in der Geschichte, daß sich jemand einen Akt 

sozusagen unter den Nagel reißt und dann da 

heraußen vorzeigt. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Trauss-

nig: Das ist ein starkes Stück: "Unter den Nagel 

reißt"!) Lieber Arthur Traussnig, bei aller 

Freundschaft: So geht es nicht! Dieser Ausdruck 

"unter den Nagel reißt" - unter die Kralle zieht, 

wenn dir das lieber ist. Bitte! (Heiterkeit im 

Hause) Aber so, lieber Kollege, wird es nicht 

gehen. 

Das zweite ist und, Kollege Strutz, ich finde das 

relativ fair von dir: Es gibt also einige, die wis-

sen, daß dieses grandiose Papier, dieses Gentle-

mens' Agreement, von dem wir gesprochen 

haben, das Papier nicht wert ist, auf dem es 

geschrieben steht. Kollege Hofer ist leider nicht 

da. Es gibt Geschädigte aufgrund dieses Papiers 

und Günstlinge aufgrund dieses Papiers. (Abg. 

Dipl.-Ing. Dr. Traussnig: Grossmann ist ein 

Geschädigter!) Ich war einer der Geschädigten. 

Kollege Strutz war einer der Geschädigten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses 

Papier ist etwas, das wir überhaupt vergessen 

können. Denn wenn man in jedem einzelnen Fall 

wieder entscheidet, dann entscheidet die 

Mehrheit. Und die Mehrheiten finden sich 

immer: nach Sympathie oder nach 

Interessenlage zufällig, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. Daher gibt es überhaupt nur 

eine Lösung: Entweder wir machen es so, wie 

der Nationalrat, daß man sagt, wir liefern 

grundsätzlich überhaupt nicht aus. Und ich bin 

für diese Lösung. Da kann der Herr Bun-

desparteiobmann Vranitzky sagen, man ist ande-

rer Meinung. Das hat man auch parteipolitisch 

gesehen. Ich bin für diese Lösung, daß man sagt, 

die Immunität hat man sich erkämpft. Ich muß 

offen und ehrlich sagen, ich rede da gegen mein 

eigenes Geschäft, wenn ich so etwas sage, weil 

es könnte sein, daß man da wieder etwas kriegt. 

Nur, ich bin gegen diese Lösung. Weil alles, was 

auf diesem Papier (dem Gentlemen Agreement) 

steht, ist nichts anderes als ein herbeigeholtes 
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sozusagen Hilfskonstrukt, das es nicht wert ist, 

daß man länger darüber redet. 

Für mich gilt eines: Diese Immunität hier herau-

ßen, die absolut ist und die, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, auch zivilrechtlich gilt. Herr 

Abgeordneter Gallo, zur besseren Erläuterung 

dessen, was Sie vorher vorgetragen haben: Zivil-

rechtlich kann ich auch für das, was ich hier 

sage, nicht geklagt werden. Ich bin absolut 

immun. Es gibt also kein Mundtotmachen. Und 

dieses Mundtotmachen hat man mit einer 

Novelle zur Zivilprozeßordnung ebenfalls 

abgeschafft. Denn wie war es denn früher? 

Früher hat man sozusagen utopische Streitwerte 

genommen: 3 Millionen oder 4 Millionen 

Schilling. Man hat den einzelnen Abgeordneten 

auf Unterlassung geklagt. Jetzt gibt es nur mehr 

200.000 Schilling bzw. 240.000 Schilling 

Streitwert, also etwas, das in Grenzen ist. Das 

heißt, das Mundtotmachen mit 12 Millionen 

Schilling etc. gibt es nicht mehr. Daher muß ich 

sagen: So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, 

wie es anders sein soll. Es kommt jeder in den 

Genuß oder in den Nichtgenuß der Immunität im 

Nationalrat. 

Zum gegenständlichen Fall, Kollege Traussnig: 

Schau, man soll halt da heraußen, wenn man 

selbst betroffen ist, nicht den anderen so voll-

mundig angehen und sagen: "Versteckt sich 

hinter der Immunität und hat es notwendig; hätte 

Charakter zeigen müssen und hätte tun sollen." 

Ich habe dir zugehört. (Abg. Dipl.-Ing. 

Traussnig: Du hast mich falsch verstanden!) Ich 

habe dich vorher nur medial verfolgt. Jetzt habe 

ich dich live verfolgt. Tadellos! Nicht so 

schlecht! Brav gelernt - als Klosterschüler. Ich 

gratuliere! (Abg. Dipl.-Ing. Traussnig: Zur 

Sache!) 

Das Faktum, lieber Freund! Das erste ist, was 

Kollege Ambrozy gesagt hat: Es sind drei 

Fakten. Da muß man sich einmal das Urteil 

anschauen! Du hast ja den Akt gehabt - also 

nehme ich an, daß du auch das Urteil gelesen 

und nicht nur zwischen den Zeilen geblättert 

hast, um den Akt vielleicht noch mehr zu 

zerfleddern, als er es schon war. Drei Fakten, 

Kollege: Gesetzesbruch war eine Feststellung, 

vom Oberlandesgericht festgestellt. (Abg. Dipl.-

Ing. Dr. Traussnig: Vollkommen falsch!) 

Zweitens: (Abg. Dr. Ambrozy zum 

Zwischenrufer: Du irrst dich!) Die Entlassung 

des Kollegen Arbeiter war Gesetzesbruch; 

rechtswidrig. Das dritte, das Nichtunter-

schreiben der Referatsverteilung - rechtskräftig 

festgestellt! - war Gesetzesbruch. Schau dir die 

Sachen an! Du mußt das Urteil des 

Obergerichtes lesen, Kollege! (Abg. Dipl.-Ing. 

Dr. Traussnig: Außer Streit, Herr Kollege!) Setz 

dich hinaus und studiere es noch einmal durch! 

Schau: Wenn man jetzt dieses Gentlemen 

Agreement, das vom Kollegen Hofer 

angesprochen wurde, auf diesen Fall anwenden 

würde, dann gibt es überhaupt keine Diskussion, 

daß Kollege Ambrozy nicht auszuliefern ist. 

Denn mehr, als sich darauf zu berufen, daß wir 

eine in diesem Punkt rechtskräftige 

Entscheidung ... (Abg. Dr. Strutz: Der Traussnig 

tät' ihn eh nicht ausliefern!) Der Traussnig? Ja, 

ich bin ja stolz auf ihn. Offensichtlich hat der 

den Akt doch gelesen und redet jetzt wider 

besseres Wissen, Kollege Klubobmann Strutz. 

Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die es 

gibt. Nur, wenn man diese Kriterien verfolgt, 

dann gibt es überhaupt nur eines: Er kann nicht 

ausgeliefert werden, weil mehr ist nicht möglich, 

als daß ich von einem Obergericht die 

Bestätigung bekomme, daß hier der gute Glaube 

vorliegt und daß als der gute Glauben, der 

Wahrheitsbeweis gelungen ist, meine Damen 

und Herren. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Traussnig: Das 

Gegenteil steht drinnen!) Kollege! Arthur! Sub-

jektive Tatseite: § 5 - Leikauf-Steininger. 

Erinnere dich! Rudimentäre Reste von 

anwaltlichen Kenntnissen müßten in dir noch 

irgendwo schlummern. Versuche sie zu wecken, 

Kollege! (Heiterkeit im Hause) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! So 

kann es nicht gehen! Ich glaube daher in diesem 

Fall, daß der Auslieferung nicht stattgegeben 

werden soll. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und 

danke auch, daß ich meine "Jungfernrede" so 

ohne Unterbrechungen Ihrerseits halten durfte. 

Dankeschön! (Beifall von der SPÖ-Fraktion. - 

Abg. Dr. Strutz: Du bist hier keine Jungfrau 

mehr, Franz!) 
Dr. Großmann   

Abgeordneter Dr. Wutte  (ÖVP): 
  Dr. Wutte 

Zum gegenständlichen Fall und zur grundsätzli-

chen Debatte über den Umgang mit der Immuni-
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tät und wie wir das vielleicht in dieser Periode 

halten sollten: Abgesehen von den Versuchen, 

die gemeinsame Achse zwischen Grossmann 

und Traussnig, die wahrlich schwer als Brücke 

zu konstruieren ist, doch herbeizuführen über 

die letzten gemeinsam erlebten Studientage in 

grauer Vorzeit,möchte ich sagen: Wir sollten 

doch schauen, daß wir für diese Periode zu 

einem klaren Umgang mit den Immunitätsregeln 

kommen!Es ist von allen Rednern angesprochen 

worden: Wir brauchen hier eine klare Vorgangs-

weise. Ncht gehen kann, und das möchte ich 

schon festhalten, daß wir bei jedem Anspruch, 

den einer auf Immunität und auf das Nichtauslie-

fern erhebt, dann automatisch diesem Anspruch 

und dieser Anforderung recht geben. Was wir 

uns nicht erlauben können, ist, daß der 

Immunitätsschutz (auch der berufliche 

Immunitätsschutz des Abgeordneten) zu einem 

Freibrief für alles wird, was er hier an dieser 

Stelle oder woanders im Hohen Haus sagen 

kann. Denn historisch gesehen ist das zwar 

erkämpftes Recht für den Abgeordneten, sagen 

wir eine Errungenschaft für dieses Haus. Das ist 

keine Frage. Es ist ein Schutz für dieses Haus, 

auch für den einzelnen Abgeordneten. Aber, 

wozu hätte es denn schon von Anbeginn auch 

die Frage gegeben: Die Entscheidung darüber, 

ob jemand auszuliefern ist oder nicht, ob 

Immunität (auch berufliche) gewährt wird oder 

nicht, war immer einem Ausschuß vorbehalten. 

Dies auch von der historischen Gesetzgebung 

her. Das dürfen wir nicht außer acht lassen! Der 

Abgeordnete selbst kann es nicht allein in der 

Hand haben, darüber zu verfügen. In dem einen 

Fall war es eh nicht so schlimm; das werde ich 

vor Gericht schon durchstehen, und in dem 

anderen flüchte ich mich absolut hinein. 

Wir müssen uns daher intensiv damit auseinan-

dersetzen! Ich glaube auch, daß das vom Klub-

obmann Strutz heute ein bisserl eine Flucht nach 

vorne war, um aus dem Dilemma herauszukom-

men, in das sich die Freiheitliche Partei im 

letzten Ausschuß hineinmanövriert hat. (Abg. 

Dr. Strutz: Wieso?) Ihr habt damals gesagt: "Wir 

hatten die Regelung und die Vereinbarung, daß 

immer der Schutz zu gewähren ist, wann immer 

der Betroffene das beantragt." Und das stimmt 

nicht! (Abg. Dr. Strutz: Zitat Uster, anläßlich 

des Falls Grossmann, nachzulesen in den 

Protokollen, bittschön, Kollege. Bitte, da warst 

Du noch nicht im Hause, wo Dein Vorgänger 

das entriert hat! Nur haben sie sich nicht daran 

gehalten!) So ist es nicht gehandhabt worden. 

Worüber wir Einigkeit haben, das war das 

Papier, das der Abgeordnete Hofer vorgelegt 

hat. (Abg. Dr. Ambrozy: Der Uster ist ja auch 

nicht mehr da! Oder?) Der Uster ist auch nicht 

mehr da. Das ist richtig, Herr Ambrozy. Das hast 

du richtig erkannt. (Lärm im Hause) Also, es 

entgeht im offenbar nicht alles, dem Peter 

Ambrozy. Dafür ist der Grossmann wieder 

zurück. Auch das ist dir offenbar nicht 

entgangen. Ich meine ganz konkret: Wir müssen 

schauen, daß wir hier ein faires, und zwar auch 

ein ehrliches Spiel - ein Spiel darf es gar nicht 

sein -, eine ehrliche Vorgangsweise mit der Im-

munität haben. Wo ein Abgeordneter die Auslie-

ferung begehrt, weil er im Rechtsstreit und im 

Rechtsverfahren beweisen möchte, daß seine 

Aussage stimmt, dort muß es zugelassen werden. 

(Einzelbeifall des Abg. Dipl.-Ing. Dr. Traussnig) 

Dort müssen wir uns darauf verstehen, daß wenn 

Auslieferung beantragt wird, das dann 

stattfindet. Der Umkehrschluß ist aber nicht 

zulässig: Daß man immer dann Immunität zu 

gewähren hat, wenn es darauf ankommt und 

wenn er es in Anspruch nehmen will. Im 

Gegenteil: Das muß dem Ausschuß vorbehalten 

sein. 

Wir können uns nur in einem Punkt sozusagen 

auf einer Grundlinie verstehen. Und da bitte ich 

wirklich um die Gemeinsamkeit. Kollege Strutz 

hat vom politischen Stil gesprochen. Es soll 

eben nicht den persönlichen oder zufälligen 

Gegebenheiten und Interessenkonstellationen 

anheim gestellt werden, ob dann ein 

Abgeordneter ausgeliefert wird oder nicht; nur 

weil es halt gerade jetzt nicht koalitionsmäßig 

oder sonstwie zusammenpaßt oder private 

Rechnungen beglichen werden müssen. Wir 

müssen uns da im Ausschuß verstehen! Das ist 

ein hoher Anspruch. Ich hoffe, wir werden ihm 

gemeinsam gerecht werden -, daß wir das 

wirklich Fall für Fall, Punkt für Punkt und in der 

Abwägung auch der schutzwürdigen Interessen 

der Betroffenen entscheiden. Es stehen ja immer 

irgendwelche Leute dahinter. Es geht ja nicht als 

Immunität zum Selbstzweck, sondern es geht um 

die Frage: Wer ist dabei schutzwürdig, und wer 

hat Interesse daran? Wir sollten das also 

wirklich sorgfältig prüfen und im Ausschuß vor-
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Dr. Wutte  

nehmen, das Recht nicht aufzugeben, darüber zu 

befinden, ob auszuliefern ist oder nicht; daß wir 

uns aber verstehen, im Sinne einer Pflege eines 

politisch kulturell hochstehenden Umganges, 

miteinander sorgfältig zu entscheiden, wann dies 

der Fall sein sollte. Wir haben es in diesem Fall 

ohnehin gemeinsam entschieden. Danke! 

(Beifall von der ÖVP-Fraktion) 
Dr. Wutte   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Nach neun Debattenreden liegt keine Wortmel-

dung mehr vor. - Ich erteile dem Berichterstatter 

das Schlußwort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr 
(SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Aufgrund der ausführlichen Diskussion 

verzichte ich auf das Schlußwort und beantrage 

das Eingehen in die Spezialdebatte. 

(Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - 

Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. - 

Berichterstatter:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Dem Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsa-

chen Wien, Zl. 9bE Vr 6574/92 und Hv 3619/92 

vom 29. 8. 1994 (eingelangt im Kärntner Land-

tagsamt am 6. 10. 1994) um Aufhebung der 

Immunität des Abgeordneten Dr. Peter Ambrozy 

wird nicht stattgegeben. 

Ich beantrage die Annahme. 
Ing. Rohr   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Die Annahme ist beantragt. Ich bitte um Ihr 

zustimmendes Zeichen. - Gegenstimme? - Eine 

Gegenstimme. - Das ist mit Mehrheit beschlos-

sen. - Wir kommen zum nächsten Tagesord-

nungspunkt: 
  

 9. Ldtgs.Zl. 39-2/27:  

Bericht und Antrag des Schul-, Kul -

tur -, Jugend- und Sportausschusses 

zum Initiativantrag aller dre i im 

Landtag vertretenen Parteien (SPÖ, 

FPÖ, ÖVP) betreffend die Vorlage ei-

nes Konzeptes für einen Ausstellungs-

zyklus im Stift Eberndorf  

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete 

Kreutzer. Gemäß § 17 Abs. 2 Geschäftsordnung 

ist bei Initiativanträgen des Ausschusses 

abzustimmen, ob unmittelbar in die zweite 

Lesung eingegangen werden kann oder nicht. 

Wer mit der sofortigen zweiten Lesung 

einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen 

mit der Hand. - Das ist die Mehrheit; es wird so 

vorgegangen. Ich erteile der Berichterstatterin 

das Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatterin Abgeordnete Kreutzer  

(FPÖ): 
  Kreutzer 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Der Schul-, Kultur-, 

Jugend- und Sportausschuß hat in seiner 7. Sit-

zung am 3. November 1994 beschlossen, einen 

Initiativantrag aller drei Fraktionen, basierend 

auf einem Antrag der Freiheitlichen Fraktion, im 

Hinblick auf eine Konzepterstellung für einen 

Ausstellungszyklus von Werken Kärntner Maler 

in den Räumen des Stiftes Eberndorf einzubrin-

gen. Im Mittelpunkt des Jauntales liegt land-

schaftsbestimmend das Stift Eberndorf. Im 11. 

Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt, befin-

det es sich heute im Eigentum der Benediktiner 

von St. Paul, welche aufgrund der finanziellen 

Situation nicht in der Lage waren, den Bau auf 

Dauer zu erhalten. Da die Revitalisierung des 

Stiftes nicht nur eine kulturpolitisch, sondern 

auch eine wirtschaftlich notwendige Maßnahme 

für den gesamten Südkärntner Raum darstellt, 

wurde mit Unterstützung des Landes Kärnten 

die Bausubstanz einer Überprüfung unterzogen. 

Aufgrund des positiven Ergebnisses wurden in 

weiterer Folge die Architekten beauftragt, ein 

Ausbaukonzept zu erarbeiten. Um dieses wert-

volle Kunstdenkmal im Südkärntner Raum in 

seiner Bausubstanz zu erhalten und einer 

sinnvollen Verwendung zuzuführen, hat die 
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Marktgemeinde Eberndorf das Stift im Jahre 

1988 zu einem Pachtzins von einem Schilling 

pro Jahr für vorerst 50 Jahre gepachtet. 1991 

wurden die Revitalisierungspläne vom 

Bundesdenkmalamt genehmigt und eine 

Zuordnung der Nutzflächen für die Gemeinde 

Eberndorf, dem Land Kärnten und einen kleinen 

Teil für den Besitzer vorgenommen und dann 

mit der Revitalisierung begonnen. Zur Zeit sind 

ca. 98 Millionen Schilling größtenteils verbaut. 

Es fehlen noch Mittel in der Höhe von ungefähr 

20 bis 30 Millionen. Ein großer Teil des 

sogenannten Landesteiles im Ausmaß von 1.800 

m2 ist noch fertig zu stellen. Nach einer 

Besichtigung vor Orts durch den zuständigen 

Ausschuß wurde die Notwendigkeit einer 

Konzepterstellung, die Nutzung dieses dem 

Land zur Verfügung stehenden Teiles des Baues 

vor Beendigung der letzten Bauphase von allen 

drei Fraktionen einstimmig festgestellt. Vorge-

schlagen wurde die Ausarbeitung einer Konzept-

vorlage zur sinnvollen Nutzung in Permanenz 

dieser Räumlichkeiten im sogenannten 

Landesteil für Ausstellungsräume, in denen 

Werke Kärntner Künstler der Gegenwart und 

Vergangenheit gezeigt werden sollen, damit 

unsere Bevölkerung und unsere Gäste teilhaben 

können an der Vielfalt künstlerischen Ausdrucks 

in unserer Heimat. 

Ich ersuche um das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Kreutzer   

Abgeordneter Schiller (SPÖ): 
  Schiller 

Geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! Das 

Stift Eberndorf besteht seit rund 900 Jahren und 

stellt ein Stück Kärntner Geschichte im besonde-

ren dar. Nicht nur Geschichte Kärntens, sondern 

vor allem Geschichte des Kärntner Unterlandes. 

Das Stift stand zu allen Zeiten im Mittelpunkt 

gesellschaftspolitischer Ereignisse. So wurde im 

Jahr 1236 bereits in diesem Stift die erste Schule 

eingerichtet, 1740 hat Maria Theresia die erste 

Trivialschule einrichten lassen, 1849 bis 1978 

gab es im Stift Eberndorf das Bezirksgericht, 

seit dieser Zeit und das besteht heute noch das 

Notariat Eberndorf, 1968 kurzfristig eine 

Hauptschule bis 1978 bestand und 1976 die 

Einrichtung der Südkärntner Sommerspiele. Das 

war die Vergangenheit. Es hat aber im Jahr 

1989, genauer gesagt am 16.1.1989 in diesem 

wunderschönen Stift die Zukunft begonnen. 

Ausgegangen ist diese Initiative von der 

Gemeinde Eberndorf, und ich darf hier in 

unserer Mitte auch den Bürgermeister Bundesrat 

Pfeifer begrüßen, dem es zu danken ist und der 

der Motor dieser Initiative ist, er hat diese 

Zukunft eingeleitet. Natürlich im Wissen, daß es 

die Gemeinde allein nicht schaffen kann und 

auch nicht schaffen wird. Er hat an das Land die 

nötigen Bittgesuche gerichtet, es hat viele Ge-

spräche und Konzepte gegeben und der erste 

praktische Schritt der Umsetzung war die 

Errichtung des Kindergartens der Gemeinde 

Eberndorf im Stift. Dieser Kindergarten wurde 

im Jänner 1993 seiner Bestimmung übergeben. 

Darüberhinaus beabsichtigt die Gemeinde in 

Kürze mit ihrem Gemeindeamt in das Stift zu 

übersiedeln. Man hat auch in Planung für das 

Jahr 1995 die Unterbringung der öffentlichen 

Gemeindebücherei. Seit 20 Jahren, das habe ich 

schon erwähnt, befindet sich hier das Zuhause 

der Südkärntner Sommerspiele. Es gibt von Juni 

bis Ende September fast täglich kulturelle 

Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, 

Vorträge etc. 

Nun, die Gemeinde hat mit Hilfe des Landes und 

Bundes und in sehr viel Anstrengung im eigenen 

Bereich 75 % des Programms erfüllt. Das heißt 

also, ihren Part erbracht und nun geht es an die 

Verantwortung auch des Landes, seinen Teil zu 

übernehmen. Wir haben in der Vergangenheit 

sehr viel den Begriff der Nachnutzung strapa-

ziert, allerdings in einem anderen Zusammen-

hang. Gott sei Dank wurde diese Diskussion zu 

einem positiven Ende gebracht und es geht auch 

heute, über alle Parteigrenzen hinweg, es ist ein 

Dreiparteienantrag, darum konzeptiv eine sinn-

volle Nachnutzung für dieses Stift Eberndorf, 

was unseren Teil betrifft, nachzudenken. Es sind 

alle Parteien Bürgermeister Pfeifer und seinem 

Gemeinderat zu Dank verpflichtet. Wir haben in 

der Vergangenheit viel von seinen Wünschen 

erfüllt und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, 

aufbauend auf diesen Antrag, dem die SPÖ-

Fraktion die Zustimmung erteilen wird, ihn auch 

in der Zukunft nicht alleine zu lassen. (Beifall 

von der SPÖ-Fraktion.) 
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(Den Vorsitz übernimmt Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher.) 
Schiller   

Abgeordneter Mag. Grilc  (ÖVP): 
  Mag. Grilc 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Bevor wir am 

Nachmittag die Sitzung wieder aufgenommen 

haben, hat mich der Kollege Schiller beim 

hereinkommen etwas sehr treffendes gefragt, 

nämlich, wirst Du zum Kulturdreieck 

Völkermarkt, Eberndorf und Bleiburg Stellung 

beziehen? Ich freue mich über diese Frage 

deswegen, weil hier der Begriff bereits 

offensichtlich fixiert ist und in der Diskussion 

ist, den ich anläßlich der Ausschußsitzung in 

Eberndorf mit verwendet habe. Ich möchte eines 

klarstellen. Ich unterstütze vorbehaltlos die 

Intentionen der Gemeinde Eberndorf um den 

Ausbau des Stiftes und möchte dem Kollegen 

Bürgermeister Pfeifer dazu gratulieren. Ich sage 

vorbehaltlos deswegen, weil ich auch am 

Beispiel anderer Investitionen gemerkt habe, daß 

es letztenendes für die gesamte Region von 

Vorteil ist, wenn derartige Investitionen gemacht 

werden. Ich verweise auf das Beispiel der Obir-

Höhlen. Alle Gemeinden des Bezirkes haben, 

zwar im geringen Umfang aber doch, 

mitfinanziert und profitieren in Wirklichkeit und 

so sehe ich auch die künftige Entwicklung im 

Hinblick auf das Stift so, daß es in Kooperation 

mit anderen kulturellen Einrichtungen für die 

gesamte Region des Jauntales eine ungemeine 

Bereicherung darstellen wird. Es gibt jetzt schon 

bestehende Galerien, in Völkermarkt eine 

private des Herrn Magnet, in Bleiburg unsere 

Städtische, die ausschließlich Werner Berg 

gewidmet ist. Wenn jetzt eine ständige 

Ausstellung von Kärntner Künstlern im Stift 

Eberndorf dieses kulturelle Angebot ergänzen 

wird, dann glaube ich, ist es sowohl für den 

Einheimischen als vor allem auch für den 

Touristen, der in unserer Gegend anwesend ist, 

von großer Wichtigkeit. Ich denke, daß wir 

letztenendes auch über die Umwegrentabilität 

diese Investition zurück bekommen. Wir haben 

im Ausschuß zugestimmt und werden natürlich 

auch hier zustimmen. (Beifall von der ÖVP-

Fraktion.) 
Mag. Grilc   

Abgeordneter Schretter (FPÖ): 
  Schretter 

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich glaube, die 

Berichterstatterin, aber auch die beiden 

Kollegen haben die Geschichte des Stiftes 

Eberndorf sehr gut dargestellt und so darf ich 

aus freiheitlicher Sicht zu dieser Initiative auch 

einige Anmerkungen treffen. Aus der 

Berichterstattung ist schon hervor gegangen, daß 

in dieser Frage wir einen Antrag im Kärntner 

Landtag eingebracht haben und nach der 

Besichtigung in Eberndorf es zu einem 

Initiativantrag aller drei Parteien gekommen ist, 

um dieses Projekt eben fertigzustellen und die 

Nachnutzung sicherzustellen. Die Revita-

lisierung des Stiftes Eberndorf ist nicht nur ein 

kulturpolitisches, sondern auch ein wirtschafts-

politischer Teil und eine politische Maßnahme, 

nicht nur für Eberndorf, sondern für das ganze 

Grenzland. Denn Eberndorf ist ein Markt in der 

Mitte unseres Bezirkes und ich glaube, daß gera-

de das Stift für unseren Bezirk wirklich eine 

große Bedeutung hat und weit darüberhinaus 

auch ausstrahlt. Nach Fertigstellung des Stiftes 

soll es mit Leben erfüllt werden, neben 

permanenten Durchführungen von kulturellen 

Aktivitäten, wie Konzerte, Ausstellungen, 

Durchführung der Südkärntner Sommerspiele, 

die bereits angezogen wurden, die großen 

Anhang finden, wird in das Stift Eberndorf das 

Gemeindeamt, der Kindergarten wurde bereits 

im Stift fixiert und die Bücherei beherbergen. 

Weiters soll im Stift Eberndorf ein nach unseren 

Vorstellungen Jauntaler Bildungs- und 

Kulturzentrum entstehen, um der Jugend und 

den Kulturschaffenden des Bezirkes einen Ort 

der Begegnung und der Weiterbildung zu 

schaffen und zu bieten. So soll im Stift 

Eberndorf durch permanente Ausstellungen die 

Nachnutzung, die wesentlich ist, sichergestellt 

werden. Faktum ist aber auch, daß für die 

Fertigstellung der Renovierungsarbeiten noch 

rund 20 Millionen Schilling benötigt werden. Es 

wurden bereits rund 100 Millionen Schilling 

verbaut. Ich glaube, das Land wird auch 

sicherlich diese 20 Millionen Schilling zur 

Verfügung stellen. 

Gestatten Sie mir auch noch ein Wort zur Nach-

nutzung. Die Nachnutzung soll in der Form 

erfolgen, daß im sogenannten Landesteil es 

laufende Ausstellungen mit Exponaten aus der 
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Landesgalerie geben soll. Durch weitere Gesprä-

che soll aber sichergestellt werden, daß im Stift 

Eberndorf auch eine Ausstellung von Exponaten 

der Sammlung Leopolds im Gemeindeteil des 

Stiftes stattfinden soll. Meine sehr geschätzten 

Damen und Herren, wenn diese Maßnahmen 

greifen, ist der Sinn und Zweck neben der Erhal-

tung der Bausubstanz durch diese Veranstaltun-

gen, durch diese Nachnutzung voll und ganz 

gegeben. Wir werden logischerweise diesem An-

trag die Zustimmung erteilen, weil wir in dieser 

Frage der Nachnutzung die Initiative ergriffen 

haben. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

(Es liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. - 

Der Vorsitzende erteilt der Berichterstatterin 

das Schlußwort. - Die Berichterstatterin verzich-

tet auf das Schlußwort und beantragt das Einge-

hen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird 

einstimmig so angenommen.) 
Schretter   

Berichterstatterin Abgeordnete Kreutzer  

(FPÖ): 
  Kreutzer 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, ein 

Konzept für einen Ausstellungszyklus von 

Werken der bedeutendsten Kärntner Maler der 

Gegenwart und Vergangenheit in den Räumen 

des Stiftes Eberndorf vorzulegen. Mit diesem 

Ausstellungszyklus soll eine sinnvolle 

Nachnutzung von Teilen des Stiftes Eberndorf 

sichergestellt werden. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Dieser Antrag wird einstimmig so angenom-

men.) 
Kreutzer   

Vorsitzender Dritter Präsident Dkfm. Scheu-

cher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Damit ist dieser Antrag erledigt. Wir kommen 

zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
  

 10. Ldtgs.Zl. 134-2/27:  

Bericht und Antrag des Ausschusses 

für Umweltpolitik und Gemeindepoli-

tik zur Regierungsvorlage 

hinsichtlich des Berichtes des Landes-

hauptmannes zum Beschluß des 

Landtages vom 27.1.1994 betreffend 

die Nichtauflassung von Postämtern 

in Kärnten  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Stangl. Er 

ist bereits beim Rednerpult. Mit der Zuweisung 

dieser Materie an den Ausschuß für Umweltpoli-

tik und Gemeindepolitik ist die erste Lesung 

erfolgt. Ich erteile dem Berichterstatter das 

Wort. 
Dkfm. Scheucher   

Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Herr Präsident! Hohes Haus! Die Landesregi-

erung wurde aufgefordert, in Verhandlungen 

sicherzustellen, daß keine Postämter aufgelassen 

werden. Wie die Generaldirektion schriftlich 

geantwortet und berichtet hat, gibt es derzeit 

keine Konzepte für eine Redimisionierung von 

Postämtern und die Vollversammlung soll flä-

chendeckend weiterhin von hoher Qualität 

sichergestellt werden. Das ist der Bericht und 

ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Stangl   

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Gallo 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Die eben 

gehörte Versicherung der Post- und Tele-

graphenverwaltung ist wenig bis gar nicht 

glaubwürdig. Denn allein aus dem Bezirk, aus 

dem ich komme, das ist der Bezirk Villach, gibt 

es die Kunde, daß sehr wohl Postämter 

aufgelassen werden sollen oder zusammengelegt 

werden sollen. Es geht konkret um die beiden 

Postämter Rosenbach und Maria Elend, die 

zusammengelegt werden sollen. Kürzlich hat es 

hier im Hohen Haus auch einen diesbezüglichen 

Antrag, der dies verhindern soll, gegeben. 

Auch in Arriach wird offen darüber gesprochen, 

daß nach dem Gendarmerieposten nunmehr auch 

das Postamt aufgelassen werden soll. 
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Darüber hinaus, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, gibt es auch noch diesen schönen gelben 

Folder, der vor einigen Wochen in jeden 

Haushalt geflattert kam, nämlich von der 

Gewerkschaft der Post- und 

Telegraphenbediensteten, wo ziemlich wörtlich 

drinnensteht, unter dem Titel "Privatisierung": 

"Ende der lückenlosen Versorgung. Postämter 

werden geschlossen. Auch Ihr Postamt könnte 

betroffen sein." 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit, geschätzte 

Damen und Herren, aber auch auf noch etwas 

anderes lenken, nämlich auf Sitten und Gebräu-

che, die sonst noch bei der Post und 

Telegraphenverwaltung üblich zu sein scheinen, 

beispielsweise dann, wenn diese nicht selbst 

Leistungen erbringt, sondern von anderen 

Leistungen in Anspruch nimmt. Da werden 

nämlich Auftragnehmer in gröblichster Weise 

benachteiligt. Es gibt Verpflichtungen, eine 

Kaution in der Höhe von 30 % der 

Auftragssumme zu erlegen, und zwar ist der 

Gesamtbetrag sechs Monate nach der letzten 

Leistung, frühestens jedoch erst mit Bezahlung 

der Schlußrechnung freizugeben. Darüber 

hinaus wird ein Haftrücklaß verlangt, in der 

Höhe von 10 % der Auftragssumme. Insgesamt 

also werden 40 % der Auftragssumme bei 

Auftragserteilung einbehalten. In Kärnten gibt es 

auch ein Beispiel, anläßlich des Ortskabelaus-

baues Velden-Schiefling. Dort hat man es dann, 

nach Protesten, schon etwas billiger gegeben, 

aber immerhin eine Verpflichtung, eine Kaution 

von 15 % der Angebotssumme zu hinterlegen 

und ein Haftrücklaß in der Höhe von 5 %. Das 

ist also ein Fünftel der gesamten 

Auftragssumme. Darüber hinaus sind auch die 

Skonti, die da eingeräumt werden müssen, 

ziemlich einmalig in Österreich. Denn es gibt 

innerhalb von 30 Jahren einen 3%igen Abzug 

als Skonti; innerhalb von 60 Tagen immerhin 

noch 2 %. Erst innerhalb von 120 Tagen, also 

nach vier Monaten, wird netto ausbezahlt. Ich 

wollte Ihnen das bei dieser Gelegenheit 

mitteilen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion) 
Dipl.-Ing. Gallo   

Abgeordneter Ferlitsch (SPÖ): 
  Ferlitsch 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge-

schätzten Damen und Herren! Zur Stillegung 

von Postämtern, glaube ich, ist folgendes zu 

sagen: Wir sollten einmal grundsätzlich wissen, 

daß wir in Kärnten 211 Postämter haben. Und 

bei diesen 211 soll es auch in Zukunft bleiben. 

Im Gegenteil - im nächsten Jahr soll sogar ein 

Postamt in der Nähe der Universität Klagenfurt 

eröffnet werden. 

Ich darf, mit einem Grundwissen ausgestattet, 

hier sagen, daß wir im Bezirk Klagenfurt 759 

Bedienstete haben, in Villach 613, in Spittal 

322, in St. Veit 213, in Feldkirchen 97, in 

Völkermarkt 152, in Wolfsberg 193 und in 

Hermagor 89. Das sind 2.439 Bedienstete im 

Postdienst. Im Postautodienst sind es 553, im 

Fernmeldebaudienst 675, im 

Fernmeldebetriebsdienst 532 und in der 

Verwaltung und in der Telefonrechnungs-

abteilung 579. Das macht insgesamt 4.377 Be-

dienstete in unserem Bundesland Kärnten aus. 

Ich möchte von dieser Stelle aus hervorheben, 

daß diese Bediensteten im Postdienst, 

Telegraphendienst und darüber hinaus wirklich 

ihr Bestes geben und zur vollsten Zufriedenheit 

unserer Bevölkerung unseres schönen 

Bundeslandes arbeiten. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion) 

Nachdem ich aus einem ländlichen Gebiet 

komme, wo der Schnee ab und zu sehr hoch liegt 

und es dadurch zu verschiedenen Schäden 

kommt, muß ich auch dafür danken, daß die 

Postbediensteten zu jeder Tageszeit und auch 

während der Nachtstunden bereit sind, hinauszu-

gehen, um diese Schäden zu beseitigen. Auch 

die Bediensteten, die ich aufgezählt habe, in 

Kärnten 4.377 an der Zahl, haben eine große 

Palette an Aufgabenstellungen zu erfüllen: sei es 

der Annahmedienst, wie Brief-, Paket-, 

Wertsendungen, Erlagscheine, Zahlscheine, 

Geld-, Sparverkehr, Postscheckkonto, was sie 

zur vollen Zufriedenheit erledigen. Auch im 

Rundfunkdienst ist bei der Gebührenbefreiung, 

bei verschiedenen Anträgen wie Fernsehen, 

ORF- und Fernmeldedienstanträge vieles zu 

vollziehen. Auch bei Veränderungsanmeldungen 

liegt eine große Aufgabenstellung vor. Im 

Abgabendienst ist ebenfalls sehr, sehr viel zu 

machen und auch bei den Rentenauszahlungen 

bei den Pensionisten. Dabei ist zu beobachten, 

daß da auch eine gewisse soziale Situation 

hinzugefügt werden muß. Der Briefträger ist in 
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der Lage, tagtäglich zu Menschen, speziell zur 

älteren Generation zu kommen und erfüllt damit 

auch eine soziale Funktion. Diese Bediensteten 

machen das wirklich hervorragend und gerne. 

Ich darf daher noch einmal feststellen, daß wir 

überzeugt sind, daß die Wichtigkeit unserer Post 

für unsere Bevölkerung, speziell im ländlichen 

Raum, gegeben ist. Wir können nicht auf der 

einen Seite im Rahmen der Orts- und Regional-

entwicklung sehr, sehr viel Geld in die einzelnen 

Gemeinden hineinpumpen - und auf der anderen 

Seite Postämter schließen. Das wäre nicht der 

richtige Weg! Daher haben wir von seiten der 

Politik alles daranzusetzen, daß wir die 

gesamten 211 Postämter erhalten können. Ich 

glaube, das ist wichtig und richtig. 

Ich habe seinerzeit schon im Rahmen meiner 

Tätigkeit als Bundesrat die Möglichkeit gehabt, 

mit Minister Klima, aber auch mit Generaldirek-

tor Sindelka zu sprechen. Beide haben mir versi-

chert, daß es nicht der Fall ist, daß Postämter 

gesperrt werden. Ich bin auch davon überzeugt, 

daß sie zu ihrem Wort stehen. Auch wir von 

seiten des Bundeslandes (alle Parteien) haben 

daher die Verpflichtung, hinter diesen Menschen 

und hinter diesen Postämtern zu stehen. Ich darf 

hinweisen, daß wir in Österreich in der glückli-

chen Lage sind, daß man mit der Privatisierung 

im Bereich des Postdienstes noch keine großen 

Schritte getan hat. Man erfährt auch aus der 

Bundesrepublik Deutschland, daß es dort zu 

gewissen Schwierigkeiten kommt. Ich habe auch 

Verbindungen in die Schweiz. Da gibt es im 

Postdienst zweierlei Kategorien. Wir wissen 

ganz genau, daß die Preislage für Sendungen 

oder für Briefe verschieden ist, die eben nicht so 

schnell unterwegs sein müssen. Für jene, die 

manchmal acht bis zehn Tage unterwegs sind, 

gilt der einfache Preis, aber für rasche 

Sendungen ist ein wesentlich erhöhter Preis zu 

bezahlen. Ob das der richtige Weg ist, bezweifle 

ich sehr. 

Ich würde daher alle Fraktionen im Landtag 

bitten, daß wir bei diesem Weg bleiben und auf 

alle Fälle gemeinsam zu trachten haben, daß im 

Sinne unserer Bevölkerung alle Postämter in 

unserem Bundesland bestehen bleiben. Danke-

schön! (Beifall von der SPÖ-Fraktion) 
Ferlitsch   

Abgeordneter Mag. Grilc  (ÖVP): 
  Mag. Grilc 

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte mich 

den Ausführungen des Bürgermeisterkollegen 

Ferlitsch vollinhaltlich anschließen. Auch für 

mich ist die Aufrechterhaltung der Postämter 

eine absolute Notwendigkeit. Ich darf aber auch 

zur Bestätigung dessen, was bereits gesagt 

wurde, ein Schreiben zitieren, das mir heute 

mein Fraktionskollege, Herr Bundesrat 

Eberhard, übergeben hat. Er hat nämlich vor 

rund einem Jahr eine Anfrage an den 

Generaldirektor der Post gestellt und folgende 

Antwort bekommen: "Sehr geehrter Herr 

Abgeordneter! In Bestätigung meiner Aussage 

auf Ihre Anfrage vom 9. Dezember 1993 betref-

fend eine angeblich geplante Schließung von 

Postämtern bin ich gerne bereit zu erklären, daß 

derzeit keinerlei Maßnahmen in dieser Richtung 

geplant sind." 

Ich hoffe, daß dieses Versprechen, das knapp ein 

Jahr alt ist, auch für die Zukunft halten wird. 

(Beifall von der ÖVP- und von der SPÖ-Frak-

tion) 
Mag. Grilc   

Abgeordneter Mitterer  (FPÖ): 
  Mitterer 

Herr Präsident! Hohes Haus! Eine kurze Anmer-

kung noch zu den Ausführungen unseres Frakti-

onssprechers. Selbstverständlich wird die Frei-

heitliche Fraktion diesen Antrag und diesen 

Bericht des Landeshauptmannes zur Kenntnis 

nehmen - allerdings mit der Einschränkung, daß 

wir das sehr wohl mit mehr oder weniger Protest 

und unter Argwohn zur Kenntnis nehmen und 

alles daransetzen werden, auch in Zukunft zu 

beobachten, wo es Gespräche und 

möglicherweise die Bestrebungen der Post gibt, 

Kärntner Postämter aufzulösen. 

Tatsache ist, daß sehr wohl eine angestrengte 

finanzielle Situation im Bereich des 

Postverkehrs da ist, aber die Post- und 

Telegraphenverwaltung schließlich mit dem 

Apparat Telefonwesen große Gewinne macht, 

die zeitweise in Österreich im Budget praktisch 

verloren gehen und nun versucht wird, auf 

anderem Weg - auf Kosten der Bevölkerung - 

Einsparungen zu tätigen. Dagegen werden wir 

uns verwehren, vor allem auch im Bezirk 

Villach-Land, wo es wichtige Postämter gibt, die 
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es zu erhalten gilt, wie Arriach und 

selbstverständlich auch Rosenbach und Maria 

Elend. Diese sollen für die Bevölkerung als 

Dienstleistung erhalten bleiben. (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion) 

(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der 

Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das 

Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf 

das Schlußwort und beantragt das Eingehen in 

die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird ein-

stimmig angenommen. - Der Vorsitzende eröff-

net die Spezialdebatte.) 
Mitterer   

Berichterstatter Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Der Ausschuß für Umweltpolitik und Gemeinde-

politik hat in der 3. Sitzung am 27. 9. 1994 

beschlossen, an den Landtag folgenden Antrag 

zu stellen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht des Landeshauptmannes vom 23. 8. 

1994, Zl. LH-327-6/1/94, zum Beschluß des 

Landtages vom 27. 1. 1994, Ldtgs.Zl. 878-6/26, 

betreffend die Nichtauflassung von Postämtern 

in Kärnten wird zur Kenntnis genommen. 

Ich beantrage die Annahme. 

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.) 
Stangl   

Vorsitzender Dritter Präsident Dkfm. Scheu-

cher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. - 

Wir kommen zum nächsten 

Tagesordnungspunkt: 
  

 12. Ldtgs.Zl. 91-2/27:  

Bericht und Antrag des Land- und 

Forstwirtschaftsausschusses betref-

fend die Kärntner Christbaumaktion  

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Pistot-

nig. Ich bitte ihn, zu berichten! 
Dkfm. Scheucher   

Abgeordneter Pistotnig (FPÖ): 
  Pistotnig 

Sehr verehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur 

Vorweihnachtszeit werden immer häufiger 

Christbäume zu Billigpreisen aus ausländischen 

Beständen angeboten. Diese Bäume stammen 

vorwiegend aus nordischen 

Christbaumplantagen, kommen aber auch aus 

dem Osten. Gerade heute war wieder ein Artikel 

in der "KTZ", worin hingewiesen wird, daß wir 

erwarten können, daß heuer zu Weihnachten 

Tannen von Großkaufhausketten zu einem 

Dumpingpreis von 250 Schilling je Stück 

angeboten werden. 

Eine Aktion "Kärntner Christbaum" würde 

unseren Waldbauern ein kleines, aber jährlich 

wiederkehrendes Nebeneinkommen sichern. 

Gleichzeitig gäbe es eine Durchforstung unserer 

Wälder, die durch den Kostendruck immer 

schwieriger zu bewerkstelligen ist. Die Kärntner 

Christbäume könnten mit einer Kokarde in den 

Kärntner Farben versehen werden. Desweiteren 

sollte von der Landesregierung eine kleine Bro-

schüre für den Baum zur Verfügung gestellt 

werden, wie man ihn ebenfalls mit heimischen 

Produkten kärntnerisch schmückt. 

Es ist auch zu befürchten, daß mit der Öffnung 

der Grenzen in der EU noch mehr solcher 

Bäume aus anderen Ländern nach Österreich 

kommen werden. Ich glaube, wenn man das ein 

bißchen offen zeigt, daß der Kärntner schon so 

viel Lokalpatriotismus hat, daß er einen Baum 

aus unseren eigenen Wäldern auch in seinem 

Wohnzimmer als Christbaum haben möchte. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. - 

Es liegt keine Wortmeldung vor. - Der Vorsit-

zende erteilt dem Berichterstatter das Schluß-

wort. - Der Berichterstatter verzichtet auf das 

Schlußwort und beantragt das Eingehen in die 

Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig 

angenommen. - Der Vorsitzende eröffnet die 

Spezialdebatte. - Berichterstatter:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine 

Aktion ins Leben zu rufen, durch welche ein 
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Anreiz zum Kauf von Christbäumen aus den 

Kärntner Wäldern geschaffen wird. 

Ich bitte um Annahme. 

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.) 
Pistotnig   

Vorsitzender Dritter Präsident Dkfm. Scheu-

cher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Damit kommen wir zum nächsten Tagesord-

nungspunkt: 
  

 13. Ldtgs.Zl. 132-2/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage hinsichtlich des Berich-

tes des Landeshauptmannes zum Be-

schluß des Landtages vom 27. 1. 1994 

betreffend den Fahrt-kostenzuschuß 

für Besucher der Abendschulen 

Berichterstatter zu diesem Tagesordnungspunkt 

ist der Herr Abgeordnete Stangl. Ich erteile dem 

Berichterstatter das Wort. 
Dkfm. Scheucher   

Berichterstatter Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Hoher Landtag! Die Landesregierung wurde 

aufgefordert, bei der Bundesregierung zu errei-

chen, daß für Besucher von Abendschulen ein 

Fahrtkostenersatz erstattet wird. Dazu die Ant-

wort: 

Schülerfreifahrten und Schulfahrtsbeihilfen, wie 

sie im Familienlastenausgleich 1967 vorgesehen 

sind, können nur dann gewährt werden, wenn 

die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Zu diesen zählen unter anderem der Schulbesuch 

des Schülers einer öffentlichen oder mit dem 

Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule im 

Inland als ordentlicher Schüler, wenn für ihn 

durch den Anspruchsberechtigten die 

Familienbeihilfe bezogen wird, längstens jedoch 

bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Bei 

öffentlichen Schulen und mit dem 

Öffentlilchkeitsrecht ausgestatteten Schulen 

handelt es sich jedenfalls um Schulen mit 

erzieherischer Zielsetzung im Sinne des Art. 14 

des Bundesgesetzes. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Stangl   

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP): 
  Sablatnig 

Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen 

und Herren des Landtages! Das Thema der 

Fahrtkostenunterstützung für die Abendschüler 

ist etwa eineinhalb Jahre alt . Die Abendschüler 

haben mit ihrem Professor dem Kärntner 

Landtag einen Besuch abgestattet und es gab 

hier in diesem Hause eine Diskussion mit einer 

Gruppe von engagierten in Ausbildung 

stehenden HTL-Schülern, die neben der 

Ausübung ihres Berufes, den sie bei Tag bei den 

verschiedensten Firmen in Kärnten verrichten, 

am Abend die Schulbank drücken, um so eine 

gewollte höhere Qualifikation zu erreichen. 

Wenn ich sage, gewollte höhere Qualifikation, 

so ist das nicht nur das persönliche Wollen des 

einzelnen, sondern auch das Interesse der 

Gesellschaft des Landes Kärnten, gut aus-

gebildete Menschen für unsere Wirtschaft zur 

Verfügung zu haben. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die 

Entwicklung auf dem Lehrlingssektor. Immer 

weniger junge Menschen streben das Ziel des 

Handwerkslehrlings an, viel mehr junge Leute 

besuchen eine AHS und eine BHS. Der Gebur-

tenrückgang spielt natürlich auch eine Rolle. 

Daher glaube ich, daß es wichtig ist, alle Maßn-

ahmen zu ergreifen, damit unsere Wirtschaft mit 

möglichst vielen jungen gut ausgebildeten Men-

schen versorgt wird, damit wir den Standard, 

den wir uns in Kärnten erarbeitet haben, 

aufrecht erhalten können. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, 

daß wir alles daransetzen werden, die Durchläs-

sigkeit des Bildungssystems zu verbessern. 

Wenn sich ein junger Mensch dazu entschließt, 

eine Lehre zu ergreifen, sollte das nicht 

Bildungsstop für ein Berufsleben lang sein, 

sondern man sollte mehrere berufliche 

Fortbildungsmöglichkeiten aufmachen, um 

später einen vereinfachten Zugang zur 

Fachhochschule zu erhalten, die wir in Kärnten 

bekommen werden. 
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Der Antrag, den die Kollegen der freiheitlichen 

Fraktion eingebracht haben, wird von uns selbst-

verständlich zur Kenntnis genommen. Dies 

deshalb, weil von diesem Besuch der 

Abendschüler unsere Initiative im Ar-

beitnehmerförderungsbeirat ausgegangen ist, 

über die Arbeitnehmerförderung eine vernünf-

tige und gute Lösung für die jungen Menschen 

zu erreichen. Im Zusammenhang mit den 

erhöhten Werbungskosten wird seitens des 

Finanzamtes eine Zurkenntnisnahme der Kosten 

als erhöhte Werbungskosten abgelehnt, weil 

diese Ausbildungsform und die Kosten, die man 

für den Ausbildungsplatz hat, nicht ursächlich 

mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. 

Ich möchte ein Beispiel bringen, damit man 

genauer versteht, warum wir eine gute Lösung 

anstreben: Wenn ein HTL-Schüler 20 mal im 

Monat von Spittal nach Klagenfurt fährt, so sind 

das im Jahr zirka 30.000 Kilometer, die er zu-

rückzulegen hat, um diese Schulausbildung nach 

der beruflichen Leistung tagsüber erfüllen zu 

können. Wir haben uns im Rahmen der Arbeit-

nehmerförderung mit dieser Thematik 

beschäftigt und einen Grundsatzbeschluß gefaßt 

und es wird noch im Monat Dezember zu einer 

Beschlußfassung dieser Lösung kommen. Wir 

haben ein Modell ausgearbeitet, das vorsieht, 

daß Abendschüler, die einen Leistungsnachweis 

erbringen, das ist für uns eine 

Grundvoraussetzung für eine Förderung, ab 

einer Kilometerzahl von zehn zur Abendschule 

über die Arbeitnehmerförderung eine 

Unterstützung erhalten werden. Ich meine, daß 

der Aufwand, der über die Arbeitnehmerför-

derung getätigt wird, im Rahmen der Arbeit-

nehmerförderungsmittel sichergestellt werden 

kann und wir etwa 200 bis 300 jungen Leuten in 

Kärnten auch eine öffentliche Anerkennung 

ihrer Leistungen, nach dem Beruf eine Schule zu 

besuchen, zuerkennen wollen. Dankeschön. 

(Beifall von der ÖVP- und von der FPÖ-

Fraktion.) 
Sablatnig   

Abgeordnete Kreutzer  (FPÖ): 
  Kreutzer 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! 

Wie schwierig es ist und wie wenig auch unsere 

Regierung Verständnis für die Wirklichkeit hat, 

kann man mit dieser Vorlage beweisen. Alle hier 

im Haus und in der Bundesregierung fordern 

eine konsequente Qualifizierungsoffensive in 

allen Bevölkerungsschichten, für die jungen und 

vor allem für unsere älteren Mitbürger. Was tun 

wir wirklich? Wir debattieren über den unwe-

sentlichsten Anteil, über Fahrtkostenzuschüsse 

für Schüler von Abendschulen für Werktätige. 

Manche haben Angst, es könnten 

Schulabbrecher gefördert werden. Meine Damen 

und Herren, wenn Schulabbrecher noch nicht 

gearbeitet haben, bekommen sie, so sie im 

elterlichen Haushalt leben, Familienbeihilfe und 

in den meisten Fällen auch den 

Fahrtkostenzuschuß. Wir reden hier also um 

eine Unterstützung für jene, die bereits 

gearbeitet haben oder arbeiten. Hier, so denke 

ich, sollten wir eine Möglichkeit suchen, jenen 

einen Zuschuß zu geben, die sehr wenig 

verdienen. Mein Vorschlag wäre, ein Zuschuß 

für die Fahrkarten z. B. zum Kärntner 

Verkehrsverbund. Das wäre ein kleiner Ansatz, 

um eine Höherqualifizierung mitzufördern, 

aktive Arbeitnehmerförderung durch das Land 

für jene, die Arbeit haben, denn jene, die 

arbeitslos sind, bekommen selbstverständlich 

vom Arbeitsmarktservice die Fahrtkosten für 

den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen 

bezahlt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sollten 

nicht nur über eine Qualifizierungsoffensive 

reden, sondern auch etwas dafür tun. Ich danke 

Ihnen. (Beifall von der FPÖ- und von der SPÖ-

Fraktion.) 
Kreutzer   

Abgeordneter Koncilia (SPÖ): 
  Koncilia 

Herr Präsident! Hohes Haus! Beide Vorredner 

haben sehr positiv zu diesem Problem Stellung 

genommen, ich möchte mich durchaus dieser 

positiven Stellungnahme anschließen. Ich habe 

heute mittag in den Landesnachrichten gehört, 

daß wieder einmal mehr festgestellt wurde, daß 

wir in Kärnten auch unter einem starken Fachar-

beitermangel leiden und daß es uns trotz jahre-

langem Gespräch in Wirklichkeit nicht gelungen 

ist, in dieser Hinsicht Abhilfe zu schaffen. Das 

hängt mit mehreren Dingen zusammen. Sicher 

einmal mit der Lage der Werktätigen überhaupt. 

Ich möchte nicht nur die politischen Parteien 

und Interessensvertretungen ansprechen, 
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sondern uns allen, die wir Eltern sind, einiges in 

Erinnerung rufen: 

Viele verstehen unter der Meinung, meine Toch-

ter oder mein Sohn soll es besser haben, unbe-

dingt eine weitere Schulbildung. Viele finden es 

nicht ganz angebracht, "nur "- ich sage das be-

wußt unter Anführungszeichen - einen Lehrberuf 

zu erlernen. Das ist der falsche Weg! Wir brau-

chen die Facharbeiter! Auch in der 

Europäischen Union werden wir nur bestehen 

können, wenn unsere Wirtschaftskraft und 

unsere Facharbeiter entsprechen und daher 

müssen wir alles tun, um diese 

Facharbeiterausbildung zu fördern und zu 

überlegen, wie wir sie verbessern können. 

Es ist nun einmal so, daß es heute nicht genügt, 

einen Beruf zu erlernen, sondern wir müssen 

damit leben, daß dieser Beruf zwei-, drei- oder 

auch viermal im Leben verändert werden muß. 

Je besser die Grundausbildung ist, umso leichter 

wird es möglich sein, in der weiteren Berufsaus-

bildung zu entsprechen. Daher ist für mich der 

Fahrtkostenzuschuß für die Abendschulen nicht 

unbedingt ein Allheilmittel, denn dadurch 

machen wir vielleicht wieder das, daß wir nur 

die Leute animieren, weitere in die Schule zu 

gehen und nicht im Beruf tätig zu sein. 

Selbstverständlich müssen wir aber auch diese 

Möglichkeit ins Auge fassen und sollten wir 

jene Menschen, die bereit sind, weiter zu 

arbeiten und weiter zu lernen auch fördern. 

Für mich ist es nur eine grundsätzliche Frage, 

wenn, wie der Herr Abgeordnete Sablatnig das 

gesagt hat, sich ein Unterausschuß in der Arbeit-

nehmerförderung mit dieser Frage beschäftigt 

hat und dem positiv gegenübersteht, wie weit 

wir das letzten Endes mit den vorhandenen 

Budgetmitteln auch finanzieren können. Meine 

sehr geschätzten Damen und Herren, wir haben 

für das Jahr 1993 in der Kärntner 

Arbeitnehmerförderung rund 19.500 Anträge 

gehabt, die den Fahrtkostenzuschuß betroffen 

haben. Wenn wir das grob schätzen, was an 

Abendschülern an uns herankommen kann, dann 

müssen wir durchaus rechnen, daß das 

zusätzliche zwei bis zweieinhalb Millionen 

Schilling benötigen wird. Grundsätzlich stehen 

wir dem selbstverständlich positiv gegenüber, 

aber wenn wir nur beschränkte Mittel haben, 

müssen wir überlegen, ob diese Mittel 

tatsächlich ausreichen werden. Nachdem der 

Unterausschuß das schon beschlossen hat, wird 

sich der Arbeitnehmerförderungsbeirat damit 

beschäftigen müssen und dann wird man sehen, 

welche Mittel überhaupt noch vorhanden sind, 

mit denen wir zusätzliche Dinge machen 

können. Wir dürfen nicht übersehen, daß im 

Zusammenhang mit diesem Verkehrsverbund , 

den wir alle gewollt haben und wollen und den 

wir auch weiter unterstützen und fördern 

müssen, für einen bestimmten 

Arbeitnehmerkreis neue Probleme entstehen. So 

z. B. für jene, die in Orten wohnen, wo der öf-

fentliche Verkehr nicht zugänglich ist, die also 

nicht diese Möglichkeit haben, wo wir 

Schichtbetriebe haben, wo der öffentliche 

Verkehr nicht mehr herangezogen werden kann. 

Speziell diese Menschen müssen wir 

selbstverständlich auch weiterhin fördern. 

Daher ein grundsätzliches Ja, aber wenn wir ja 

zu diesen Dingen sagen, dann müssen wir uns 

im weiterer Folge beim Budget einbekennen, 

daß die Mittel dafür vorgesehen sein müssen. 

Die sozialdemokratische Fraktion wird 

selbstverständlich diesem Antrag die 

Zustimmung geben. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion.) 

(Den Vorsitz hat Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag übernommen.) 

(Die Rednerliste ist erschöpft. - Der Vorsitzende 

erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. - 

Der Berichterstatter verzichtet auf das Schluß-

wort und beantragt das Eingehen in die Spezial-

debatte. - Dieser Antrag wird einstimmig ange-

nommen.) 
Koncilia   

Berichterstatter Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuß hat in 

seiner 6. Sitzung vom 27. Oktober 1994 be-

schlossen, an den Landtag folgenden Antrag zu 

stellen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht des Landeshauptmannes vom 23. 8. 

1994, Zl. LH-3276/1/94, zum Beschluß des 

Kärntner Landtages vom 27. 1. 1994, Ldtgs.Zl. 

139-9/26, betreffend Fahrtkostenersätze für 

Besucher von Abendschulen wird zur Kenntnis 

genommen. 
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Ich beantrage die Annahme. 

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.) 
  

 14. Ldtgs.Zl. 140-2/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend das Geh- und 

Radwegprojekt Silbersee; Übertra-

gung von landeseigenen Grundflä-

chen der Zellstoff Villach in das öf-

fentliche Gut der Stadt Villach sowie 

Grundstücksarrondierungen 
Stangl   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Berichterstatter ist Dritter Präsident Dkfm. 

Harald Scheucher. 

Mit der Zuweisung dieser Materie an den 

Finanz- und Wirtschaftsausschuß ist die erste 

Lesung erfolgt. Ich erteile dem Berichterstatter 

das Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Die Kärntner 

Landesregierung hat im vergangenen Jahr den 

Beschluß gefaßt, der Stadt Villach die 

kostenlose Nutzung von Grundflächen in der 

Katastralgemeinde Seebach zu übereignen, und 

zwar im Bereich der früheren Zellstoffabrik 

Magdalen in einem Gesamtausmaß von rund 

1705 Quadratmeter zum Zwecke der Errichtung 

und Erhaltung eines öffentlichen Geh- und 

Radweges mittels eines abzuschließenden 

Grundbenützungsvertrages. 

Der Radweg Silbersee befindet sich im 

Abschnitt der Seebach-Mündung und ist das 

Schlußstück des überregionalen Drauradweges 

R 1 im Villacher Stadtgebiet. Die Bauarbeiten 

für diesen Radwegeabschnitt wurden bereits im 

Frühjahr dieses Jahres ausgeführt. Nachdem es 

sich bei diesem Radweg um eine öffentliche 

Verkehrsfläche handelt, sollen auf Antrag der 

Stadt Villach nunmehr auch die davon 

betroffenen im Landeseigentum stehenden 

Grundflächen kostenlos in das öffentliche Gut 

der Stadt Villach übernommen werden. 

Aufgrund einer Naturaufnahme des 

fertiggestellten Radwegeabschnittes wurde 

durch den Magistrat der Stadt Villach ein 

entsprechender Teilungsplanentwurf 

ausgearbeitet, dem ein Flächenbedarf von 

insgesamt 3.908 m2 entnommen werden kann. 

Die Differenz also zwischen der ursprünglich 

geplanten Grundbenützung von 1.700 m2 auf 

nunmehr rund 3.900 m2 ist darin begründet, daß 

die Linienführung des Radweges aufgrund 

topographischer Gegebenheiten nicht ganz 

genau oder nicht exakt den Verlauf angepaßt 

werden konnte und die dadurch entstehenden 

Grundstücksstreifen zwischen Radweg und öf-

fentlichen Wassergut bzw. Draufluß gleichzeitig 

mit der Übereignung der restlichen Fläche an die 

Stadt Villach übertragen werden soll. 

Es ist noch auf einen zweiten Punkt 

hinzuweisen. Die Linienführung der Einfriedung 

entlang dem Radweg wurde im Bereich ab dem 

Kanalüberlaufbauwerk auf die bestehende 

Baumallee abgestimmt. Dies entspricht ca. dem 

Grenzverlauf zwischen dem ehemaligen ZV-

Betriebsareal und dem öffentlichen Wassergut. 

Um auch in diesem Bereich einen Grenzverlauf 

entsprechend der neu errichteten Einfriedung 

des Betriebsareals herzustellen, wären noch 

einige Grundveränderungen notwendig, die dann 

summa summarum im Rahmen einer durchaus 

sinnvollen Grundstücksarrondierung ca. 159 m2 

an das öffentliche Wassergut abzutreten, 

während seitens des öffentlichen Wassergutes 

ca. 108 m2 an das Land Kärnten zu übertragen 

wären. 

Ich bitte um Durchführung der Generaldebatte. 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Ich eröffne die Generaldebatte. Bevor ich aller-

dings in der Generaldebatte fortfahre, darf ich 

bitten, gleich die Berichterstattung des nächsten 

Tagesordnungspunktes vorzunehmen. 
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 15. Ldtgs.Zl. 141-2/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend die Ortsum-

fahrung St. Magdalen (Übertragung 

von landeseigenen Grundflächen der 

Zellstoff Villach in das öffentliche 

Gut der Stadt Villach sowie 

Grundstücksarrondierungen) 

Berichterstatter ist ebenfalls Dritter Präsident 

Dkfm. Scheucher. Mit der Zuweisung dieser 

Materie an den Finanz- und Wirtschaftsausschuß 

ist die erste Lesung erfolgt. Ich erteile dem 

Berichterstatter das Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wie bereits erwähnt, beabsichtigt die 

Stadt Villach im Ortsteil St. Magdalen aufgrund 

der ungünstigen straßenverkehrstechnischen 

Situation eine Ortsumfahrung zu errichten. Dem 

vorliegenden Straßenprojekt Ortsumfahrung St. 

Magdalen - Aussichtsstraße kann entnommen 

werden, daß der Straßenverlauf von der beste-

henden St. Magdalener Straße im Bereich der 

derzeitigen Zufahrt zum Werksgelände abzwei-

gend Richtung Werkseinfahrt und im Bereich 

des Portierhauses der ehemaligen ZV nach 

Osten entlang des nördlichen Industriegeländes 

bis zur Einbindung in die St. Magdalener Straße 

verlaufen soll. Im Rahmen der Errichtung der 

Ortsumfahrung soll auch der Straßenausbau, der 

im Anschluß an den nordwestlichen Teil des 

Industriegeländes verlaufenden Aussichtsstraße 

erfolgen. Da durch das gegenständliche 

Straßenbauvorhaben vor allem landeseigene 

Grundstücke betroffen sind, hat die Stadt 

Villach auf Antrag auf kostenlose Abtretung von 

Grundflächen für die Schaffung von öffentlichen 

Verkehrswegen gestellt. Insgesamt sollen also 

für die genannten Straßenbauprojekte 15.430 m2 

Grundflächen aus dem landeseigenen 

Grundbesitz kostenlos in das öffentliche Gut der 

Stadt Villach übertragen werden. 

Ich bitte, Herr Präsident, um Durchführung der 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Dkfm. Scheucher   

Abgeordneter Krenn  (FPÖ): 
  Krenn 

Sehr geehrte Damen und Herren! Herr 

Präsident! Wenn ich mir zum vorhergehenden 

Tagesordnungspunkt die Diskussion angehört 

habe und den Beitrag von Herrn Abgeordneten 

Koncilia zu den Abendschulen, wo er gemeint 

hat, daß er zwar grundsätzlich dem zustimmen 

möchte, allerdings als Bedingung erhebt, daß 

dies auch finanzierbar ist, es wurde von einen 

Betrag von rund 2,5 Millionen Schilling gespro-

chen, glaube ich, eine Möglichkeit zu haben ,wie 

man das ganze finanzieren könnte. Das ist 

durchaus im Zusammenhang mit den jetzt 

gegenständlichen beiden Tagesordnungspunkten 

zu sehen. Im November 1992 wurde seitens der 

Stadt Villach zur Fertigstellung des Geh- und 

Radweges ein Antrag gestellt, der zum Inhalt 

gehabt hat, Teilflächen von landeseigenen 

Grundstücken an das öffentliche Gut der Stadt 

Villach abzutreten, kostenlos war damals noch 

der Wunsch der Stadt Villach. Wie damals der 

Wunsch der Stadt Villach beschlossen worden 

ist, hat es einen Tag vorher im Kollegium der 

Kärntner Landesregierung den Beschluß 

gegeben, an den Kärntner Landtag den Antrag 

zu stellen, eine Veräußerung der Grundstücke 

der Zellstoff Villach im Gesamtausmaß von 

rund 72.000 m2 an die Stadt Villach, der damals 

auch festgesetzt gewesen war, von 4,9 Millionen 

Schilling zuzustimmen. Es ist dieser Antrag im 

Finanz- und Wirtschaftsausschuß behandelt 

worden und der Überlassungspreis von 4,9 

Millionen Schilling ist damals von den 

Mitgliedern der Freiheitlichen Fraktion, als auch 

von den Vertretern der ÖVP-Fraktion in Frage 

gestellt worden, woraufhin ein neuerliches 

Gutachten erstellt worden ist. Dieses hat zumin-

dest einmal den Erfolg gehabt, die 

ursprünglichen Befürchtungen, daß der Preis 

nicht passen könnte, bestätigt hat. Das 

Gutachten, das in Auftrag gegeben wurde, hat 

zum Ausdruck gebracht, daß wesentlich zu 

günstig dieses Grundstück angeboten worden 

wäre und unter dem Strich einen Mehrbetrag 

laut Schätzungsgutachten von immerhin nahezu 

3,5 Millionen Schilling herausgekommen ist. 

In der Zwischenzeit hat man den Villachern das 

Recht eingeräumt, auf den gegenständlichen 

Parzellen den Geh- und Radweg zu errichten, 

die Umfahrungsgeschichten zu erledigen und 
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das alles. Jetzt auf einmal, richtig nach 

Salamitaktik, kommt man her, stellt einen 

neuerlichen Antrag, daß der Landtag jetzt auf 

einmal beschließen möchte, die gleichen 

Grundstücke kostenlos dem Land Villach zu 

überantworten. Offensichtlich geradezu als 

Belohnung dafür, daß die Villacher gerade so 

erfolgreich bei den Verkaufsverhandlungen ihrer 

Kelaganteile, die sie künftighin zur reichsten 

Stadt Europas macht. Ich gratuliere den 

Villachern, aber bitte, deshalb kann sich das 

Land jetzt nicht mit Millionengeschenken bei 

der Stadt Villach einstellen, wo kommen wir da 

hin. 

Ich möchte dazu noch etwas sagen. Wir haben 

Radwege nicht nur in Villach gebaut, sondern in 

ganz Kärnten schon. Überall mußten Grund-

stücke von den Gemeinden dafür zur Verfügung 

gestellt werden. Ich kenne bis heute keine Ge-

meinde, die für den selben Radweg oder ein ähn-

liches Projekt vom Land Kärnten ein 

Grundstück kostenlos überantwortet bekommen 

hat. Das kann es wirklich nicht sein. Hier 

werden wir unsere Zustimmung nicht geben. 

Denn hier geht es auch um eine Verletzung des 

sogenannten Gleichheitsgrundsatzes, das möchte 

ich auch feststellen. Wir haben hier einen 

Antrag vorbereitet, der praktisch Ihren Antrag 

der Regierung ergänzen sollte in dem Punkt, daß 

die Wörter "kostenlos" durch die Wörter "zu 

einem ortsüblichen Preis" zu ersetzen sind. 

Diesen Abänderungsantrag bringen wir hier ein 

und ich darf ihn dem Präsidenten übergeben. 

(Abg.Ing. Rohr: Jetzt ist die FPÖ umgefallen! - 

Abg. Schiller: Das ist ein Anschlag an die Bür-

ger!) Du wirst jetzt natürlich für Villach reden, 

aber die anderen werden Dich nicht verstehen, 

lieber Kollege Freund Rohr. Das ist kein Sin-

nungswandel, kein Anschlag auf die Bürger! Ihr 

könnt Euch sicher sein, wenn Ihr heute diesem 

Antrag die Zustimmung gebt, des Dankes aller 

übrigen Kärntner Bürgermeister. Das möchte ich 

hier nur zum Abschluß gesagt haben. (Beifall 

von der FPÖ-Fraktion. - Abg. Schiller: In der 

Regierung war das ein einstimmiger Beschluß, 

aber Ihr habt die Regierung inzwischen 

ausgewechselt!) 
Krenn   

Abgeordneter Hinterleitner  (ÖVP): 
  Hinterleitner 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren des 

Landtages! Sie haben den Bericht gehört, Sie 

haben die Wortmeldung des Kollegen Krenn 

gehört. Für mich stellt sich sehr wohl eine Frage 

dazu, wie weit es Unterschiede in der 

Auffassung zur Abtretung des Grundes in das 

Eigentum der Stadt Villach vom Land her in der 

Regierung gibt von Seiten der FPÖ, wie weit 

hier Meinungsverschiedenheiten bestehen, weil, 

wie gesagt, die Regierungsmitglieder selbst 

einen einstimmigen Beschluß hergestellt haben. 

(Zwischenrufe von der FPÖ-Fraktion. - Vors. 2. 

Präs. DI. Freunschlag: Bitte um Ruhe, der Herr 

Abgeordnete Hinterleitner ist jetzt am Wort!) Es 

scheint mir ein sehr interessiertes Thema zu 

sein, insbesondere dann, wenn es ein Thema ist, 

das nicht nur Villach allein berührt, sondern, 

nachdem es sich um den Ausbau des Rad-

wegenetzes handelt, um dieses geht es hier am 

Silbersee, über den Bereich der Stadt Villach 

hinaus eine Vernetzung des gesamten Systems 

darstellen soll. Alle, die wir mir dem Tourismus 

zu tun haben, haben Interesse, das gesamte 

Kärntner Radwegenetz zu vernetzen und in 

diesem Bereich des Silbersees war es 

notwendig, eine vernünftige verkehrssichere 

Einbindung im Bereich des Rosentals zu schaf-

fen. Das war auch der Grund, in diesem Bereich 

diese Vorgangsweise zu wählen und, wie gesagt, 

ich respektiere diesen Weitblick, den die FPÖ in 

der Landesregierung gezeigt hat und bedaure 

eigentlich den Stimmungswandel hier im Hause 

jetzt. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.) 
Hinterleitner   

Abgeordneter Schiller (SPÖ): 
  Schiller 

Herr Präsident! Hohes Haus! Die Kärntner 

Landesregierung hat am 21.12.1993, damals 

einstimmig, die Zustimmung zum Abschluß 

eines Grundbenützungsvertrages zwischen dem 

Land Kärnten und der Stadt Villach erteilt. 

(Abg.Dr. Strutz: Was können wir da dafür?) Es 

waren freiheitliche Regierungsmitglieder dabei 

auch am Werk, aber es zählt offensichtlich das 

Wort nicht mehr. Ich muß dazu sagen, die FPÖ 

hat durch diese Verzögerungstaktik verhindert, 

daß der Radweg zwischen Spittal und 

Völkermarkt früher fertig wird und Sie stellten 

und stellen den Tourismusreferenten. Er muß 
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sich eigentlich dafür schämen, weil er zwei 

Jahre, vom Jahr 1992 weg, hinhaltend 

Widerstand geleistet hat gemeinsam mit dem 

Klubobmann Wurmitzer, damit das über die 

Bühne geht. Das war ein Anschlag auf die 

Bürgerinnen und Bürger Kärntens, weil Rad-

fahren tun alle gerne, nicht nur die Villacher. 

Seien Sie bitte froh, daß der Radweg der Stadt 

Villach geschenkt wird. Wir haben damit nichts 

mehr zu tun, die Erhaltungspflicht obliegt der 

Stadt Villach, genauso ist es mit den anderen 

Grundflächen. Wenn ich daran denke, was der 

Stadtrat Ladstätter in Magdalen immer für einen 

Blödsinn verzapft, wenn es darum geht, die 

Ortsumfahrung St. Magdalen groß 

anzukündigen, muß man schon einbekennen, 

wer die Schuld hat, daß diese Ortsumfahrung bis 

heute noch nicht besteht. Die FPÖ ist schuld 

daran. Die Bürgerinnen und Bürger von St. 

Magdalen müssen den Verkehr durch das 

Ortszentrum schlucken. Hätte dieser Beschluß 

damals wirklich stattgefunden, der heute 

hoffentlich stattfinden wird, wäre dieses 

Problem schon gelöst worden. 

Weil der Abgeordnete Krenn diese Schätzung 

von 4,9 Millionen zitiert hat, muß ich ihn 

erinnern, daß der Wert dieser Grünflächen von 

der Hochbauabteilung gekommen ist. Der 

zuständige Referent, geschätzte Damen und 

Herren, war damals Herr Ing. Reichhold. Die 4,9 

Millionen sind nicht auf dem "Mist" der 

Sozialdemokraten gewachsen. Und jetzt tun Sie 

so, als ob wir daran schuld wären. (Abg. Krenn: 

Das stimmt ja nicht!) Dann ist nämlich eine 

zweite Schätzung gekommen, die sich auf 9 

Millionen belaufen hat. (Abg. Schretter: 

Gemeinsam mit der Bereitschaft der Stadt 

Villach!) Nein, nein! Die erste Schätzung - das 

können wir recherchieren - kommt von dort. 

(Lärm in der FPÖ-Fraktion) Stimmen Sie bitte 

diesem Antrag zu! (Abg. Dr. Ambrozy: Das war 

eine freiheitliche Legerpartie!) Das ist ein 

Antrag für die Bürger. Damit wird sichergestellt, 

daß der Radweg in ordnungsgemäße Besitzver-

hältnisse übergeführt wird; daß die Stadt Villach 

die Verantwortung für die Betreuung des 

Radweges übernimmt. (Lärm im Hause. - 

Vorsitzender 2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: 

Ich bitte um Ruhe! Und lassen Sie den Redner 

sprechen!) Bitte, stimmen Sie dem auch zu! Sie 

haben schon einmal (Ende 1992), bei der 47. 

Sitzung zugestimmt, daß die Neue Heimat die 

3.000 Quadratmeter bekommen kann. Da sitzen 

noch einige Abgeordnete der FPÖ herinnen. 

Damals waren Sie dafür - jetzt sind Sie dagegen. 

(Lärm im Hause) Das heißt, den ersten Schritt 

der gesamten Geschichte erledigen wir heute mit 

dem Radweg und mit den Grundflächen für die 

Ortsumfahrung. 

Es steht, bitte, noch ein zweiter Schritt aus, 

nachdem der Landtag bzw. die zuständigen 

Referenten, Landeshauptmann Zernatto und 

Landeshauptmann-Stellvertreter Grasser, sich 

noch nicht zur Rückgabe der 

Freizeiteinrichtungen des Gemeinschaftshauses 

und des Sportplatzes an die Bürger entschließen 

konnten. Wir haben da immer Streitereien 

untereinander. Auf dem Rücken der Bürger wird 

hier versucht, politisches Kleingeld zu 

verdienen. Also ringen wir uns auch durch, 

diesen zweiten Schritt zu realisieren! 

Letztlich dürfen wir bei der Causa Magdalen 

eines nicht aus den Augen verlieren: Hier 

handelt es sich um einen der wertvollsten 

Industriestandorte des Bundeslandes. Daran 

müßten wir arbeiten, die wirtschaftliche Bonität 

dieses Industriestandortes wieder zu gewinnen, 

damit wir zu Investitionen anregen. Das ist, 

glaube ich, Sinn und Zweck und der letzte 

Schritt, damit wir das gesamte Konvolut einmal 

im Landtag über die Bühne bringen. Sie 

versuchen halt immer etwas anderes. Der 

Abgeordnete Krenn war der einzige, der im 

Finanzausschuß dagegen gestimmt hat; heute 

sind ihm die zwei Kollegen gefolgt. Offen-

sichtlich gibt es in der FPÖ auch keine Überein-

stimmung, da sie heute einmal so und morgen 

wieder so redet. 

Die SPÖ wird diesem Antrag die Zustimmung 

erteilen. (Beifall von der SPÖ-Fraktion. - Abg. 

Mitterer: Der Schenkung an die Stadt Villach 

zustimmen?) 
Schiller   

Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Hohes Haus! Herr Präsident! Ich war im Aus-

schuß einer jener, (Abg. Schiller: Die dafür 

waren!) die dafür waren. Jawohl! (Beifall von 

der SPÖ-Fraktion) Sie werden mit dem Applaus 

gleich aufhören. (Heiterkeit im Hause. - Bericht-
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erstatter 3. Präs. Dkfm. Scheucher: Warum?) 

Man kann jetzt ohne weiteres zu mir sagen, ich 

sei ein Umfaller. Ich nehme aber für mich in 

Anspruch: Man kann auch klüger werden. (Abg. 

Dr. Ambrozy: Haider hat einmal zu Scheucher 

etwas anderes gesagt! - Berichterstatter 3. Präs. 

Dkfm. Scheucher: Das war aber damals eine 

Gemeinheit!) 

Ein Beispiel: Die Bürger haben an den Bund vor 

zehn Jahren Grundstücke zu einem Preis von 17 

Schilling verkauft. Der Bund hat nach zehn 

Jahren der Gemeinde dasselbe Grundstück - 

schamlos, sage ich! - um 170 Schilling verkauft. 

(Lärm im Hause) Der Vertrag liegt noch auf. 

Das nächste: Eine andere Gemeinde legte einen 

Gehsteig und einen Radweg an. Sie mußte den 

Grund von den Grundstücksbesitzern 

(Anrainern) kaufen und dann kostenlos an den 

Bund übertragen und den Radweg/Gehweg 

selbstverständlich erhalten. Nur, die 

Besitzrechte und das Verwaltungsrecht hat sich 

damit der Bund gesichert. Also kaufen ja - zu 

reden nichts. Auch das ist eine Vorgangsweise. 

Da wird vorgeschrieben, wo man so etwas 

anliegen will, die Vernetzung. In ganz Kärnten 

haben die Gemeinden Radwege gebaut, zum 

Teil, das gebe ich zu, Gott sei Dank mit 

Zuschüssen des Landes. Aber nicht voll! (Abg. 

Dr. Ambrozy: Zum größten Teil!) In ganz 

Kärnten müssen Gemeinden Grundstücke für 

Radwege, die sie käuflich nicht erwerben 

können, pachten. Sie übernehmen damit eine 

Dauerbelastung. Pachten, bitte! Ich sage nichts 

dagegen. Selbstverständlich, von der 

Fremdenverkehrsinfrastruktur verbinden - nur, 

irgendwo muß auch die Verantwortlichkeit der 

Stadt Villach da sein. Alle Gemeinden zahlen 

die Infrastrukturkosten. Und wir leiden darunter. 

(Abg. Dr. Ambrozy: Sie zahlt eh den Radweg 

selber!) Ich habe kein Verständnis, wenn das 

drittärmste Land in Österreich der reichsten 

Stadt der Welt etwas verschenkt. (Abg. Koncilia: 

Maria! - Beifall von der FPÖ-Fraktion) Wenn, 

dann soll sie es verkaufen. Ich sage: 

verschenken nein, verkaufen ja. (Abg. Koncilia: 

Das heißt also: Land Kärnten gegen Villach? - 

Lärm im Hause.) Das Land Kärnten soll 

verkaufen, meinetwegen das Geld dem Ge-

meindereferat geben, damit der Herr Landesrat 

Haller dies viel ärmeren Gemeinden geben kann 

und diese ihre Haushalte ausgleichen können. 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion) Oder, zahllos 

fällt es ein: Wenigstens einen Teil der verspro-

chen Finanzierung der Landesstraße Griffen, die 

im Rundumbeschluß nicht zustande gebracht, 

aber hier von allen drei Fraktionen versprochen 

wurde. Auch dazu werden die versprochenen 

Mittel notwendig gebraucht. Da sagen wir: Wir 

haben kein Geld - aber andernorts verschenken 

wird. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Traussnig: So ist es! - 

Beifall von der FPÖ-Fraktion) 
Stangl   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Als nächster hat sich Abgeordneter Pistotnig zu 

Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. (Lärm im 

Hause) Ich bitte um etwas mehr Aufmerksam-

keit. Wenn jemand sprechen möchte, kann er 

sich bei mir melden. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Abgeordneter Pistotnig (FPÖ): 
  Pistotnig 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin auch gescheiter geworden, (Heiterkeit im 

Hause) gescheiter geworden insofern, nachdem 

ich daraufgekommen bin, daß zwei alte Profi 

einen jungen Abgeordneten bei den 

Ausschußsitzungen über den Tisch ziehen 

wollten und gesagt haben: "Die 

Regierungsmitglieder haben mitgestimmt." - was 

jedoch nicht stimmt. (Abg. Schiller: Dich hätte 

ich gar nicht über den Tisch drüberderzogen!) 

Herr Kollege Schiller, unsere Regierungs-

mitglieder haben zur Weiterleitung an den Land-

tag ja gesagt - aber nicht zur Schenkung von 

Grundstücken an die Stadt Villach. (Abg. Dr. 

Ambrozy: Pistotnig, peinlich ist das; sehr pein-

lich!) Zum zweiten, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Kollege Ambrozy, ich habe 

immer noch aus Fehlern gelernt. Es wird mir 

dieser Fehler, bei Gott, nicht mehr passieren. 

(Abg. Dr. Ambrozy: Deswegen mußt du so lange 

lernen!) Richtig! Es geht um 19.338 Quadratme-

ter in einem Gebiet, das man auch als Baufläche 

bezeichnen könnte. 

Wir haben im Ausschuß lange darüber diskutiert 

und sind auch dort der Meinung gewesen, daß 

man im Land Kärnten den armen Gemeinden 

helfen sollte, aber an die reichen Gemeinden 
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nichts zu verschenken hat. Denn auch andere 

Gemeinden, auch wir in Liebenfels, haben einen 

Radweg gebaut, Herr Kollege Schiller. 

Selbstverständlich wird die Lücke im 

Radwegenetz dort oben nicht bleiben, so wie sie 

auch in Liebenfels nicht bleibt: weil die Stadt 

Villach den Grund kaufen und den Radweg dort 

errichten kann. Wir haben in Liebenfels einen 

Radweg gebaut. Wir mußten den Bauern den 

Grund ablösen. Wir sind eine arme Gemeinde, 

eine Zuschußgemeinde und mußten das auch 

schaffen. Wir mußten die Asphaltierung 

durchführen. (Lärm im Hause. - Abg. Dr. 

Ambrozy: Aber, Pistotnig, dafür zahlt ja die 

Stadt Villach den Radweg alleine. Ihr aber habt 

fast nichts dazugezahlt!) Wenn ich dann eine 

Straße an das Land übertragen will, dann muß 

ich sie lastenfrei übertragen und hinschenken, 

damit es sie nimmt. So sollte es, bitte, auch in 

Villach sein. (Lärm im Hause) 

Ich bin kein Freund von Geschenken, wo sie 

nicht notwendig sind. Aber ich pflichte Ihnen 

bei, speziell den Villachern: daß kleine 

Geschenke natürlich etwas Freude bringen und 

die Freundschaft erhalten. Wenn ich das genau 

in diesen Reihen anschaue, kann ich aus euren 

Gesichtern lesen, daß ihr alle meiner Meinung 

seid. Man soll den Grund an die Stadt Villach 

abtreten. Selbstverständlich! Aber man soll es zu 

einem vernünftigen Preis tun; zu einem 

Schätzwert, der dort geschätzt wurde. (Abg. 

Schiller: Das ist nicht für den Bürgermeister 

Manzenreiter, sondern für die Bürger der Stadt 

Villach!) Wenn Sie, meine Herren Kollegen und 

Kolleginnen, den Mut haben, ehrlich für das 

Land Kärnten zu denken, wo wir so viele 

Projekte haben, die wir hintanstellen müssen, 

wo wir so viele Projekte haben, die wir in den 

armen Gemeinden nicht finanzieren können, 

dann können Sie zu diesem Antrag, der 

Stadtgemeinde Villach zwei Hektar, das sind 

rund 5 bis 10 Millionen Schilling - ich weiß 

nicht, was das ausmachen wird -, zu schenken, 

wirklich nur nein sagen. (Beifall von der FPÖ-

Fraktion) 
Pistotnig   

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ): 
  Ing. Rohr 

Herr Präsident! Meine sehr geschätzten Damen 

und Herren! Offensichtlich ist der Gesinnungs-

wandel der Freiheitlichen oder das Gescheiter-

werden, wie Sie das bezeichnen, darauf zurück-

zuführen, daß offensichtlich der blaue Trichter 

aus Wien wieder zum Einsatz gekommen ist. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPÖ-Fraktion) 

Denn eines möchte ich hier schon deutlich 

festhalten. (Abg. Dr. Strutz: Und schon wieder 

sind wir beim "Thema Haider".  - Abg. Dr. 

Ambrozy: Du kennst dich da aus!) Weil das 

Thema "Wien" da immer wieder im Haus 

schwebt. Gelt! (Abg. Dr. Strutz: Sein Geist 

schwebt ständig über euch. Das ist schon ein 

pathologisches Problem von euch!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kleine 

Geschenke - große Wirkung, möchte ich sagen. 

Denn es geht immerhin um den Drauradweg; es 

geht immerhin um die Erschließung eines Frei-

zeitzentrums für Villach, wo die Stadt Villach 

bereit ist, die Kosten für die Errichtung zu über-

nehmen. Das möchte ich hier ganz deutlich zum 

Ausdruck bringen. Zum zweiten möchte ich 

keine Untersuchung anstellen, weil das so 

kurzfristig nicht eruierbar sein wird. Ich werde 

aber den zuständigen Gemeindereferenten, 

Landesrat Haller, fragen, wieviel denn an 

öffentlichen Mitteln in die Finanzierung des 

Radweges in Liebenfels eingebracht wurde. 

Denn ich glaube, daß hier über einen Gutteil der 

BZ dieses Projekt realisiert werden konnte. 

(Abg. Dr. Strutz: Liebenfels ist nicht Villach!)  

Lieber Kollege Pistotnig, du warst im Ausschuß 

diesem Argument durchaus zugänglich. (Lärm 

im Hause) Jetzt zählen offensichtlich Argumente 

nicht mehr; jetzt geht es darum, von der 

Freiheitlichen Partei her zu dokumentieren, daß 

man den Interessen der Stadt Villach, den 

Interessen der Kärntnerinnen und Kärntner und 

vor allem den Interessen der Bevölkerung, die 

die Freizeiteinrichtungen (Lärm im Hause. - 

Vorsitzender: Bitte, etwas mehr Ruhe!) dieses 

Landes konsumieren will, sich einfach aus 

parteipolitischen Gesichtspunkten 

entgegenstellt. (Abg. Dr. Strutz: Nein, aus fi-

nanziellen Überlegungen. Du bist dem Land 

verpflichtet - nicht der Stadt Villach! - Abg. Dr. 

Ambrozy: Villacher Bürger sind auch Kärntner 

Bürger! - Lärm im Hause.) Ich fühle mich 

durchaus dem Land verpflichtet. Ich bin aber als 

Landtagsabgeordneter auch Bürger der 

Gemeinde Villach und habe überhaupt kein 

Problem damit, wenn wir zum einen den Grund 
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zur Verfügung stellen, zumal die Stadt Villach 

für die Errichtung dieses Radweges auch 

entsprechend aufkommt. Zum anderen, was hier 

bereits angezogen wurde, die Frage der 

Bewertung des Grundstückes, seinerzeit mit 4,2 

oder 4,9 Millionen, an die Stadt Villach zu 

verkaufen. Es hat sich offensichtlich - so habe 

ich das aus der Villacher Politik mitbekommen - 

inzwischen eine andere Situation ergeben. 

Villach wird dieses Grundstück nicht mehr 

beanspruchen, weil es im Bereich des 

Sportplatzes entsprechende Grundstücke gibt, 

wo man die nötigen infrastrukturellen 

Einrichtungen auch unterbringen kann. Ich 

befürchte, daß das Land auf einem Grundstück 

sitzenbleiben wird, das keiner industriellen 

Nutzung zuzuführen ist. (Abg. Krenn: Aber geh! 

- Abg. Dr. Strutz: Das kauft der Rogner. Keine 

Angst!) Das ist die Wahrheit. Denn Sie waren ja 

offensichtlich oben. Ich habe es mir auch 

angeschaut. In Wahrheit ist das von seiner 

Topographie her ungeeignet, einer gewerblichen 

oder einer anderweitigen Nutzung zuzuführen. 

Das möchte ich auch hier zum Ausdruck 

bringen. Ich danke für Ihre geschätzte 

Aufmerksamkeit! (Beifall von der SPÖ-

Fraktion) 
Ing. Rohr   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Generaldebatte. Der Berichterstatter 

hat das Schlußwort zum Antrag 140-2/27. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin 

der dritte im Bunde, der heute gescheiter gewor-

den ist. Seit heute weiß ich, daß Villach die 

reichste Stadt der Welt ist. 

Ich verzichte auf das Schlußwort und beantrage 

das Eingehen in die Spezialdebatte. 

(Dieser Antrag wird mit Mehrheit angenommen. 

- Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. - 

Berichterstatter:) 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuß hat in 

seiner 6. Sitzung am f27. Oktober 1994 

beschlossen, an den Landtag folgenden Antrag 

zu stellen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird ermächtigt, folgende 

landeseigene Grundflächen, auf welchen das 

Geh- und Radwegprojekt Silbersee von der Stadt 

Vil lach realisiert wurde, kostenlos unter den im 

Bericht genannten Bedingungen (Erhaltung der 

Drahtgeflechtseinfriedung, Möglichkeit der 

Vornahme infrastruktureller Maßnahmen, Über-

nahme sämtlicher Kosten durch die Stadt 

Villach) in das öffentliche Gut der Stadt Villach 

zu übertragen: 

 aus Parz. 782/1 in EZ 28 an 1087/4 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 1 

ca. 504 m², 

 aus Parz. 838/1 in EZ 749 an 1087/4 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 3 

ca. 243 m², 

 aus Parz. 838/2 in EZ 749, 1087/4 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 4 

ca. 1284 m², 

 aus Parz. 839/2 in EZ 749 an 1087/4 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 5 

ca. 73 m², 

 aus Parz. 865/1 in EZ 103 an 1087/4 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 6 

ca. 1804 m². 

Ich bitte um Annahme. 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Hohes Haus! Bevor ich über diesen Antrag ab-

stimmen lasse, möchte ich über den Abände-

rungsantrag der freiheitlichen Fraktion abstim-

men lassen, der folgend lautet: 

Der Kärntner Landtag wolle beschließen: 

In der 3. Zeile ist das Wort "kostenlos" durch die 

Worte "zu einem ortsüblichen Preis" zu 

ersetzen. 

Ich lasse zuerst über diesen Abänderungsantrag 

abstimmen. Wer diesem Antrag zustimmt, möge 
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ein Zeichen mit der Hand geben. - Das ist nicht 

die Mehrheit. 

Ich komme zur Abstimmung des vom Berichter-

statter beantragten Antrages. Wer für diesen 

Antrag ist, möge mit der Hand ein Zeichen 

geben. - Das ist die Mehrheit, somit ist dieser 

Antrag angenommen. (Abg. Dr. Ambrozy: Es 

stimmt die FPÖ gegen den Radweg in Villach!) 

(Der Vorsitzende erteilt zu TOP 15 dem Bericht-

erstatter 3. Präs. Dkfm. Scheucher das Schluß-

wort. - Der Berichterstatter verzichtet auf das 

Schlußwort und beantragt das Eingehen in die 

Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig 

angenommen.) 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

(Abg. Koncilia: Die politischen Radfahrer von 

der FPÖ werden in Villach nicht mehr radfah-

ren! - Vorsitzender: Ich bitte um Aufmerksam-

keit, Herr Abgeordneter Koncilia!) 

Der Landtag wolle beschließen: 

 1. Der Bericht des Landesfinanzreferenten 

Landeshauptmann Dr. Zernatto vom 6. 9. 

1994 betreffend die Ortsumfahrung St. 

Magdalen wird zur Kenntnis genommen. 

 2. Die Landesregierung wird ermächtigt, unter 

den im Bericht genannten Bedingungen 

(Asphaltierung der öffentlich zu haltenden 

Parkplatzfläche, Herstellung einer weiteren 

Zufahrtsmöglichkeit zum Industrieareal, 

Übernahme sämtlicher mit der Übertragung 

der Grundflächen verbundenen Kosten) fol-

gende landeseigenen Grundflächen 

kostenlos in das öffentliche Gut der Stadt 

Villach zu übertragen: 

 aus Parz. 865/1 in EZ 103 an 1087/1 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 25 

ca. 12.060 m², 

 aus Parz. 854/25 in EZ 103 an 1087/3 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 24 

ca. 2055 m², 

 aus Parz. 787/2 in EZ 28 an 1087/3 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 13 

ca. 105 m², Teilfläche Nr. 11 ca. 292 m², 

 aus Parz. Baufläche 238 in EZ 103 an 

1087/3 in EZ 1367 (ZV an öffentliches Gut), 

Teilfläche Nr. 14 ca. 15 m², 

 aus Parz. 841/1 in EZ 103 an 1087/3 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 9 

ca. 29 m², 

 aus Parz. 840/1 in EZ 103 an 1087/3 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 5 

ca. 842 m und letztlich 

 aus Parz. 834 in EZ 1409 an 1087/3 in EZ 

1367 (ZV an öffentliches Gut), Teilfläche Nr. 20 

ca. 32 m². 

Ich bitte um Annahme. 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Hoher Landtag! Bevor ich diesen Antrag zur 

Abstimmung bringe, möchte ich einen Abände-

rungsantrag der freiheitlichen Fraktion verlesen. 

Der Kärntner Landtag wolle beschließen: 

In Punkt 2 ist das Wort "kostenlos" durch die 

Worte "zu einem ortsüblichen Preis" zu 

ersetzen. 

Wer diesem Abänderungsantrag die 

Zustimmung gibt, möge ein Zeichen mit der 

Hand geben. - Das ist nicht die Mehrheit. 

Ich komme somit zur Abstimmung des Antrages 

des Berichterstatters. Wer diesem Antrag die 

Zustimmung gibt, möge ein Zeichen mit der 

Hand geben. - Das ist die Mehrheit, somit ist 

dieser Antrag beschlossen. 
  

 16. Ldtgs.Zl. 178-2/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend die Finanzie-

rung der Aufstockung des Konzert-

hauses Klagenfurt 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Berichterstatter ist Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher. 
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Mit der Zuweisung dieser Materie an den 

Finanz- und Wirtschaftsausschuß ist die erste 

Lesung erfolgt. Ich erteile dem Berichterstatter 

das Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Die Landesregierung hat den Beschluß 

zur Aufstockung des Konzerthauses am 9. 3. 

dieses Jahres gefaßt, wobei folgende Kosten 

diesem Beschluß zugrundelagen: 

Preisbasis 1993 waren es 59,600.000 S und das 

hochgerechnet auf die Preisbasis 1995 sind es 

dann 63,380.000 S. 

Die Landesregierung war bemüht, eine kosten-

günstige Finanzierungsform zu finden und hat 

eine Steuerberatungskanzlei beauftragt, die gün-

stigste Finanzierungsform herauszufinden. Das 

Ergebnis dieser Untersuchung war, daß es ko-

stengünstiger ist, diese Investition im Rahmen 

einer Leasingfinanzierung durchzuführen. Das 

ist günstiger als etwa die Aufnahme eines 

längerfristigen Darlehens. 

Aufgrund dieser Feststellung und dieses Ergeb-

nisses kam es dann zu einer öffentlichen Aus-

schreibung, an der sich insgesamt acht Leasing-

gesellschaften beteiligt haben. Als die 

günstigsten Anbieter haben sich dann die 

Raiffeisenleasing und die Bank Austria Leasing 

herauskristallisiert. eine genaue Überprüfung 

dieser beiden Angebote ergab dann letztlich, daß 

sich bei der Raiffeisenleasing ein Barwertvorteil 

von ca. 457.000 S gegenüber der Bank Austria 

Leasing ergab. 

Die rechtliche Ausstattung einer 

Leasingfinanzierung muß derart erfolgen, daß 

zur Begründung des steuerlich notwendigen 

Miteigentumsanteiles (aus Kostengründen 

wurde dem Rechtsverhältnis Miteigentum Vor-

zug gegenüber dem Rechtsverhältnis Baurecht 

gegeben) der Leasinggesellschaft ein 

Kaufvertrag zwischen dem Land Kärnten auf der 

einen und der Leasinggesellschaft auf der 

anderen Seite mit einem Kaufpreis von 4 Millio-

nen Schilling abgeschlossen wird. 

Das ist im wesentlichen der Inhalt dieses Antra-

ges. Es geht jetzt darum, der Landesregierung 

die Ermächtigung zu erteilen, die 

Eigentumsübertragung durchzuführen. Ich bitte 

um das Eingehen in die Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. - 

Es liegt keine Wortmeldung vor. - Der Vorsit-

zende erteilt dem Berichterstatter das Schluß-

wort. - Der Berichterstatter verzichtet auf das 

Schlußwort und beantragt das Eingehen in die 

Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig 

angenommen. - Berichterstatter:) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Gemäß Art. 55 Abs. 1 der Landesverfassung für 

das Land Kärnten wird der Kärntner Landesregi-

erung die Ermächtigung erteilt, die zur Realisie-

rung des Bauvorhabens Aufstockung Konzert-

haus mittels Leasing notwendige teilweise 

Eigentumsübertragung an die AGIOS Raiffeisen 

- Immobilien - Leasinggesellschaft m. b. H., Am 

Stadtpark 9, 1030 Wein, durch Kaufvertrag 

(Liegenschaft EZ 208, KG 72127 mit den 

Grundstücken Nr. 71/4, Garten, und 143, 

Baufläche, Kaufpreis 4 Millionen Schilling, 

wobei 2 Millionen Schilling auf den 

Grundstücksanteil entfallen) vorzunehmen. 

Ich bitte um Annahme. 

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.) 
  

 17. Ldtgs.Zl. 179-2/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den 1. Nach-

tragsvoranschlag zum Landesvoran-

schlag 1994 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Berichterstatter ist der Dritte Präsident Dkfm. 

Scheucher. Ich bitte zu berichten. 
Unterrieder   
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Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Sehr geschätzter Herr Präsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Wie wir alle 

wissen, bildet gemäß Art. 53 der 

Landesverfassung für das Land Kärnten der vom 

Landtag beschlossene Voranschlag die 

Grundlage für die Gebarung des Landes. Gemäß 

Abs. 5 des Art. 53 kann die Landesregierung 

dem Landtag im Laufe eines Finanzjahres 

Nachträge zum Voranschlag vorlegen. Im Laufe 

des Haushaltsjahres 1994 wurden verschiedene 

gesetzliche Änderungen und auch vertragliche 

Verpflichtungen, welche vom Kärntner Landtag 

bzw. von der Kärntner Landesregierung 

beschlossen wurden, wirksam und belasten da-

her auch das Landesbudget. 

Der Nachtragsvoranschlag 1994 weist folgende 

Gesamtdotierung bzw. deren Bedeckung auf: 

1. Mehrausgaben: Im ordentlichen Haushalt sind 

es 397,016.000 Schilling und im außerordentli-

chen Haushalt sind es 22,600.000 Schilling. 

Somit ergibt sich eine Summe der 

Mehrausgaben von 419,616.000 Schilling. Die 

Bedeckung erfolgt folgendermaßen: Durch 

Mehreinnahmen im ordentlichen Haushalt in 

Höhe von 15,075.000 Schilling, im ordentlichen 

Haushalt durch Darlehensaufnahmen im 

Ausmaß von 286,451.000 Schilling, im 

außerordentlichen Haushalt durch 

Darlehensaufnahmen von 7,400.000 Schilling 

und durch Ausgabeneinsparungen im 

ordentlichen Haushalt von 95,490.000 Schilling 

und im außerordentlichen Haushalt von 

15,200.000 Schilling. Die Summe der 

Bedeckung ergibt also wiederum 419,616.000 

Schilling. 

Wir haben uns im Finanz- und Wirtschaftsaus-

schuß mit dem Nachtragsvoranschlag relativ 

lange befaßt, wobei mit Ausnahme einiger 

Teilbereiche Einstimmigkeit gegeben war, wo 

der Nachtragsvoranschlag mit Mehrheit 

beschlossen wurde. 

Ich bitte um das Eingehen in die Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Dkfm. Scheucher   

Zweiter Präsident Dipl.-Ing. Freunschlag 
(FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und 

Herren! Zum ersten Nachtragsvoranschlag 1994 

möchte ich für die freiheitliche Fraktion festhal-

ten, daß wir generell diesem Nachtragsvoran-

schlag zustimmen wollen, allerdings zu einigen 

Budgetpunkten eine ablehnende Haltung einneh-

men. Diese möchte ich in der Folge auch 

begründen: 

Der Nachtragsvoranschlag ist dazu notwendig 

geworden, um zusätzliche Erfordernisse aus der 

Bewirtschaftung für das Jahr 1994 zu erfüllen, 

weiters auch, um eine Sanierung von Voran-

schlagspositionen vorzunehmen, um die Einhal-

tung von Zusagen von Politikern insbesonders 

der Sozialistischen Partei und der Volkspartei 

vor der Landtagswahl einzulösen und letztlich 

auch, darauf möchte ich besonders hinweisen, 

um neue Spielwiesen zur Profilierung einiger 

Regierungsmitglieder zu schaffen. 

Um diese Punkte handelt es sich, wo wir unsere 

abweichende und ablehnende Stellungnahme 

abgeben wollen. Zum einen möchte ich hier die 

Position Errichtung von Sportstätten erwähnen. 

Hier werden 11,5 Millionen Schilling 

ausgeschüttet. In diesem Punkt möchten wir 

kritisieren, daß es kein klares Konzept 

betreffend des nordischen 

Landesleistungszentrums gibt, denn es werden 

aus diesen 11,5 Millionen Schilling gleich zwei 

nordische Landesleistungszentren gefördert. In 

Möltschach wird ein Leistungszentrum mit 

vielen Millionen Landesförderung gebaut, und 

in Achomitz, einige Kilometer daneben, wird ein 

zweites solches Zentrum ebenso mit 

Millionenförderung gebaut. Ich meine, daß es 

hier nicht angeht, Parallelitäten und 

Parallelinvestitionen zu fördern. Hier fordern 

wir vom Sportreferenten ein Konzept, um 

Doppelförderungen hintanzuhalten. 

Im zweiten Punkt geht es um die Kosten für die 

Bewerbung zu den Olympischen Spielen. Hier 

sind 4 Millionen Schilling vorgesehen. Wir 

Freiheitlichen meinen, daß anstelle der 

Millionen, die hier zum Fenster hinausgeworfen 

werden, daß diese Mittel für die konsequente 

Umsetzung des Kärntner 

Wirtschaftsförderungskonzeptes eingesetzt 
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werden sollen, denn das olympische Millio-

nenfeuer, meine Damen und Herren, soll eigent-

lich nur von den eigentlichen Aufgaben und der 

Erfüllung dieser Aufgaben in unserem Lande 

ablenken, wie es in Kärnten immer ist. Wenn 

wir nicht wissen, was wir in der 

Wirtschaftspolitik tun sollen, haben wir bereits 

eine Ausrede und befassen uns mit etwas ganz 

anderem. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

Es muß uns bewußt sein, daß diese 4 Millionen 

Schilling, die ausgeben werden, Folgewirkungen 

haben. Ich habe ein Papier gelesen, wo drin 

steht, es werden 2 Milliarden an zusätzlichen 

Finanzierungen notwendig werden. Ich sage 

Ihnen, wenn es dazu kommen sollte, vor dem ich 

mich fürchte, werden es nicht 2, 3, 4 sondern 

mehrere Milliarden sein, die hier auf dem Tisch 

des Herrn gelegt werden. Ich möchte die Frage 

stellen, woher sollen wir in Kärnten bei unserer 

Budgetlage das Geld nehmen, wenn wir nicht 

einmal jetzt das Geld für das notwendigste 

haben? (Abg. Dr. Strutz: Von Villach!) Wir 

haben vor, anstelle des olympischen Abenteuers 

Mittel einzusetzen für den Ausbau der 

Infrastruktur unserer wunderbaren bestehenden 

Tourismuszentren in Kärnten, die 

wettbewerbsfähig gehalten werden müssen, 

insbesondere in einer Zeit, wo ohnehin der 

Tourismus uns schwere Wunden schlägt. 

Zweitens sollten wir uns schwerpunktmäßig 

darum bemühend, die produzierenden Wirt-

schaftszweige verstärkt zu unterstützen, damit 

sie ebenfalls im internationalen Wettbewerb 

gestärkt und wettbewerbsfähig sind. Drittens, 

meine Damen und Herren, das geht insbesondere 

an die Bürgermeister, sollten wir uns vermehrt 

zur Standortfestigung und zur Stärkung der 

regionalen Wirtschaft Gedanken machen. Ich 

möchte hier nur die Räume Friesach, Radenthein 

oder Hermagor, Kötschach-Mauthen nennen. 

Überall, wo wir hinschauen, gibt es viel zu tun. 

Das alles sehen wir nicht und wir wollen uns 

offensichtlich in der Welt wichtig machen und 

eine Olympiabewerbung mit Milliarden 

Schilling in Gang setzen, damit sich ein Referent 

und einige profilieren können. Wir werden 

deshalb diesen Millionen nicht zustimmen. 

Der Punkt 3., dem wir nicht zustimmen, sind 

600.000 Schilling für das Kulturservice. Denn 

hier glauben wir, daß es aus dem großen Kultur-

budget ohne weiteres möglich gewesen wäre, 

durch eine Umschichtung der Mittel diese 

600.000 Schilling bereitzustellen, um hier eine 

Aktivität zu vollziehen, die von unserer Seite 

vom Inhalt her nicht kritisiert wird. Weiters 

möchten wir die Mittel für das Institut für 

Sportmedizin nicht genehmigen. Denn wir sehen 

hier eigentlich einen Widerspruch. Auf der einen 

Seite beklagen wir einen Milliardenabgang im 

Krankenhausbereich, wissen, daß wir die 

teuersten Betten haben, die teuersten 

Bediensteten und was weiß noch, alles und auf 

der anderen Seite installieren wir ein 

sportmedizinisches Institut, das uns jährlich in 

der Zukunft 5, 6 oder 7 Millionen Schilling 

kosten wird, nur, weil man hier irgend jemanden 

versprochen hat, daß er dort eine Arbeit findet. 

Das ist nicht ein ehrlicher und glaubwürdiger 

Weg, um das Budget zu sanieren, wenn wir 

gleichzeitig uns in Kleinigkeiten verlieren, die 

wir überhaupt nicht brauchen. (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion.) 

Fünftens, meine Damen und Herren, Hohes 

Haus, möchten wir eine Position in Frage stellen 

und hier besonders auch die Referentin 

ersuchen, uns wirklich einmal ein Konzept 

vorzulegen, um hier einen sparsamen und 

sinnvollen Einsatz von Budgetmitteln uns 

plausibel zu machen. Es geht hier um das 

Landesjugendheim Rosental. Abermals 6 

Dienstposten mehr. Wir geben dort für knapp 40 

Zöglinge knapp 20 Millionen Schilling aus. Ich 

muß wirklich sagen, bei aller Notwendigkeit, um 

diese Menschen zu betreuen, wird immer mehr 

Personal aufgestockt. Anstelle Personal einzu-

sparen, wird in einzelnen Bereichen weiter 

aufgestockt. Hier fordern wir endlich ein 

Konzept, wie diese Kostenexplosion in den Griff 

genommen werden kann. Der nächste Punkt, 

dem wir hier nicht zustimmen können, und ich 

darf den Präsidenten auch bitten, diese 6 Punkte 

dann separat zur Abstimmung zu bringen, ist die 

Position ländliches Wegenetz. Hier handelt es 

sich um 7 Millionen Schilling für die Straße in 

Aigen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. 

Hier haben wir uns grundsätzlich für einen ande-

ren Weg ausgesprochen, der Kosten gespart 

hätte. Auch hier werden wir die Zustimmung 

nicht geben. 
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Nun kommen wir aber zu einer positiven 

Aussage der Freiheitlichen, zu den Sonder-BZ-

Mitteln. Es sind immerhin 82 Millionen 

Schilling Sonder-BZ vorgesehen. Ich möchte 

festhalten, daß das Ja zu diesen Millionen ein 

Beitrag ist zu mehr Glaubwürdigkeit in der 

Politik. Die Bürger und die Gemeinden müssen 

sicher sein, daß Politikerzusagen und -ver-

sprechen auch eingehalten werden, daß man sich 

darauf verlassen kann. (Abg. Dr. Hofer: Genau 

diesen Posten habt Ihr voriges Jahr abgelehnt!) 

Ich glaube, das war ein Problem, das haben wir 

nicht abgelehnt, sondern ausdrücklich unsere 

Zustimmung erteilt, denn das Wort eines 

Politikers muß wieder etwas gelten. Ich glaube, 

hier gilt es wirklich, gemeinsam etwas zu tun. 

(Abg. Dr. Ambrozy: Bei uns hat es immer etwas 

gegolten!) Nicht immer, wenn ich so schaue, daß 

der Herr Landeshauptmann unlängst oder 

Klubobmann Dr. Hofer den Hüttenbergern eine 

Versprechung macht mit dem Nationalrats-

abgeordneten Leikam und dann der Landes-

hauptmann dazu nicht mehr stehen kann, halte 

ich das für bedenklich und bedauerlich. Nach 

größtem Druck durch den 

Landesstraßenbaureferenten hat er sich heute 

dazu entschlossen, endlich zu unterschreiben, 

denn sonst hätten wir bei diesem 

Nachtragsvoranschlag eine entsprechende 

Position als Erweiterung noch eingebracht, Herr 

Klubobmann Dr. Hofer. Das war ein wenig die 

Brechstange für den Herrn Landeshauptmann. 

(Abg. Dr. Hofer: Der Landeshauptmann hat die 

Lösung auf den Tisch gelegt!) Er ist nicht dazu 

gestanden. Herr Klubmann, ich glaube, Sie wis-

sen nicht, ... (Abg.Dr. Strutz: In der Regierung 

hat er sich schon wieder davon distanziert, er 

wendet sich ständig! - Zwischenrufe aller Frak-

tionen. - Der Vorsitzende gibt das Glockenzei-

chen.) Herr Klubobmann Hofer darf ich Sie 

aufklären, daß nach der Finanzausschußsitzung 

der entsprechende Antrag dem Herrn Landes-

hauptmann vorgelegt wurde, der nicht bereit 

war, diesen Antrag zu unterschreiben und gesagt 

hat, er ist dagegen. Das Wort des Politikers soll 

wieder etwas gelten. 

Letztlich, meine Damen und Herren, was nützen 

alle Worte des Finanzreferenten und Personalre-

ferenten Landeshauptmann Zernatto, wenn er 

meint, es werde der Personalexplosion entgegen-

treten und es soll keine Postenvermehrung 

geben. Das hat er voriges Jahr auch gesagt. Und 

jetzt lesen wir den Nachtragsvoranschlag, mit 

zusätzlich 35,5 Dienstposten. Das ist eine 

schleichende Erhöhung im Dienstpostenplan, 

den wir sicherlich kritisieren müssen. Ich 

glaube, wir alle sind aufgefordert, dieser wun-

dersamen Vermehrung an Dienstposten Einhalt 

zu gebieten und deshalb auch unsere Forderung, 

für nächstes Jahr nicht 0, sondern -2 % an 

Dienstposten vorzusehen. Denn der 

Landeshauptmann hat gesagt, er will in 5 Jahren 

10 % an Dienstposten einsparen. Nur wenn wir 

jedes Jahr 2 % realisieren, werden wir dieses 

Ziel erreichen, aber nur mit vereinbarten Kräften 

und mit Konsequenz. (Beifall von der FPÖ-

Fraktion.) 

Herr Präsident, ich darf noch einmal zusammen-

fassen, daß die Freiheitlichen generell diesem 

Nachtragsvoranschlag zustimmen, aber ich darf 

ersuchen, die besprochenen Punkte separat 

abstimmen zu lassen. (Beifall von der FPÖ-

Fraktion.) 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Abgeordneter Hinterleitner  (ÖVP): 
  Hinterleitner 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren des 

Landtages! Die ÖVP-Fraktion wird dem Nach-

trag ebenfalls die Zustimmung erteilen. Soll ich 

etwas lauter sprechen, damit die Damen und 

Herren mich deutlich hören. Es ist mir ein 

besonderes Vergnügen. Ich möchte insbesondere 

auf ein paar Punkte eingehen, aber insbesondere 

für den Tourismusfraktion für die ÖVP-

Fraktion, wenn es hier um sehr massive Aus-

drücke im Bezug auf die Wichtigmachung 

einzelner Personen in der Regierung oder im 

Landtag geht. Herr Präsident Freunschlag, wenn 

ich daran denke, daß gerade für den Tourismus 

und für die Positionierung Kärntens einiges zu 

tun ist, dann erlauben Sie mir, daß ich auf ein 

paar Zeilen verweise, die ich Ihnen gerne 

vorlesen möchte. Ein nettes Vorwort des 

Landeshauptmannes: "Kärnten an dieser Stelle 

als Sportland erst vorzustellen, hieße, Eule nach 

Athen zu tragen. Genauso wenig bedarf es hier 

einer breiten Aufklärung über die 

österreichische Sporthilfe, deren Funktion und 

die Nutzung in der Öffentlichkeit. Als 

Landeshauptmann von Kärnten möchte ich 

jedoch noch darauf verweisen, daß die unser 
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Land als Kernregion des Alpen-Adria-Raumes 

prägende geographische Lage am Schnittpunkt 

dreier Kulturkreise an den Grenzen Europas 

liegend das friedvolle und gedeihliche 

Zusammenleben zwischen den Völkern nahe 

liegt." (Abg.Dr. Strutz: Und schon wieder sind 

wir beim Haider! Es vergeht keine Wortmeldung 

ohne ihn, Kollege.) Mir bleibt als 

Tourismusverantwortlicher für die ÖVP nichts 

übrig, (Abg. Dr. Strutz: Es vergehen keine 2 

Minuten ohne Haider!) Ich höre Ihnen ständig 

zu, wenn Sie reden, aber vielleicht wäre es Ihnen 

auch möglich, einmal den Mund zu halten, wenn 

andere sprechen, Herr Kollege, das wäre 

wirklich angebracht, würde ich bitten. Die Frage 

der Kultur auch hier von Ihnen, Herr Kollege. 

Lassen Sie mich noch ein paar Zeilen vorlesen, 

in Bezug auf Sport, Intentionen, Position 

Kärntens im internationalen Angebot im 

touristischen und sportlichen Bereich noch 

einmal vorzulesen, um sie Ihnen noch einmal in 

Erinnerung zu rufen. Ich zitiere Ihnen Haider 

nicht so gerne, nur, um Ihnen politische 

Nachhilfestunde zu erteilen. Ich lese eigentlich 

nur vor, weil Haider als Tourismusreferent hier 

im Lande diese Aussage getätigt hat. Lassen Sie 

mich jetzt eines sagen. (Abg. Dr. Strutz: Vom 

Hinterleitner lasse ich mir keine Nachhilfe 

erteilen! - Lärm im Hause.) Könnte Ihnen 

manchmal nicht schaden. (Vors.Unterrieder: 

Meine Damen und Herren, vielleicht könnten 

wir uns darauf einigen, daß Zwischenrufe die 

Würze sind einer Parlamentsdebatte. Aber wenn 

vier zugleich Zwischenrufe machen, ist das keine 

Würze mehr.) Ich danke, Herr Präsident, für 

diese Mahnung um die Disziplin. Visionen tun 

sich auf, wenn man in einer Zeit der 

Neuordnung Europas an eine länder-

übergreifende grenzüberschreitende Durchfüh-

rung von olympischen Spielen denkt. 

Olympische Winterspiele im 

Grenzzusammenschluß von Italien, Slowenien 

und Österreich können das ausdruckstarke 

Signal zur Öffnung von Grenzen setzen und 

damit gleichzeitig den olympischen Gedanken 

verstärkt unterstreichen. 

Seit 1984 bemüht sich die Alpen-Adria-Region 

in den Grenzräumen von Kranska Gora, Tarvisio 

und Arnoldstein um die Ausführung von Winter-

spielen. Kärnten, bzw. die Region Arnoldstein 

bringt beste Voraussetzungen für einen solchen 

wintersportli chen Höhepunkt mit. Nicht zuletzt 

sind auch breite Erfahrungswerte von 

sportlichen Großveranstaltungen in unserem 

Land und gemessen an unserem 

Bevölkerungsanteil eine große Zahl von 

Sportfunktionären. Kärntens Gastfreundlichkeit 

ist seit jeher sprichwörtlich und der Kärntner 

Ruf als volksverbindender Impulsgeber ist 

spätestens seit Gründung der Arbeitsgemein-

schaft Alpen-Adria 1978 bekannt. Die Realisie-

rung einer Dreiländerolympiade ihren Ausdruck 

für unsere heimischen Sportler wäre auch für 

das gesamtösterreichische Sportgeschehen eine 

solche Großveranstaltung sicherlich ein weiterer 

Aufschwung. Ich darf Ihnen sagen, der Landes-

hauptmann von Kärnten, der am 29. Jänner 1990 

das geschrieben hat, war der Tourismusreferent 

dieses Landes. 

Mir geht es als für den Tourismus Mitverant-

wortlichen auch darum, auch zu signalisieren: 

Es geht nicht um 4 Millionen, die hier in einem 

Bereich budgetiert worden sind; es geht darum, 

ein Signal zu setzen, Kärnten als 

Wintersportland im gesamtwintertouristischen 

Angebot, meine Damen und Herren, zu 

positionieren. Das ist das Ziel. Das könnten wir 

mit so einer Maßnahme erreichen. (Beifall von 

der ÖVP-Fraktion) 

Wenn wir von Umschichtung des Budgets im 

Bereich der Tourismuswerbung sprechen, so 

sehe ich ...(2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Wie 

wollen Sie das bewerben? - Lärm im Hause.) 

Herr Präsident Freunschlag, Sie haben vorher 

Gelegenheit gehabt; Sie können sich gerne 

wieder zu Wort melden. Wir haben ja Zeit. Das 

ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch für Sie 

wichtig und für alle jene in der Freiheitlichen 

Fraktion, die sich mit dem Thema "Tourismus" 

auseinandersetzen. Denn hier wird es notwendig 

sein, zu argumentieren, warum man sich generell 

- aus welch immer gearteten Gründen - gegen 

eine Olympiade, gegen eine olympische 

Austragung ausspricht. Ich glaube, einfach die 

Intention, sich einer Bewerbung zu stellen, birgt 

die Chance in sich, sich werblich als 

Wintersportland klar zu positionieren. Diese 

Positionierung, meine Damen und Herren, ist 

das, was der österreichische, was der Kärntner 

Tourismus braucht. Gerade durch diese 

Olympischen Winterspiele haben wir die große 
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Chance, diese Positionierung vorzunehmen. 4 

Millionen Schilling in diesem Bereich einzuset-

zen, ist ein wesentliches Faktum für eine werbli-

che Ausrichtung des Winterangebotes in diesem 

Lande. (Lärm im Hause) Die völkerverbindende 

Überlegung, Olympische Spiele in diesem 

Bereich auszutragen, möchte ich in diesem 

Punkt gar nicht diskutieren. Ich habe heute 

mitkriegen müssen - wie immergeartet die 

Veränderung Ihrer Standpunkte ist -, daß dieses 

Über-Nacht-Klugwerden anscheinend zu einer 

Gepflogenheit in diesem Hause geworden ist, 

daß man sich auf Überlegungen, die mittelfristig 

und langfristig zu sehen sind, anscheinend auch 

hier nicht mehr ganz verlassen kann. Aber, 

meine Damen und Herren, wenn man hier diese 

Bocksprünge vollzieht - wenn man das in der 

Jagdsprache ein bißchen so sehen möchte -, so 

habe ich manchmal das Gefühl, daß man nicht 

klar sieht, welche wirtschaftliche Bedeutung 

nicht nur ... (2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: 

Das war nur noch ein Böcklein! - Lärm und 

Heiterkeit im Hause.) Das ist das einzige 

Problem, das ich dabei nicht habe. Aber, wie 

gesagt, es sollte auch ein Beitrag dazu sein, ein 

bißchen für Sie, meine Damen und Herren, eine 

leichte Rückbesinnung zu vollziehen, weil ich 

sehr wohl weiß, daß gerade die Olympischen 

Spiele eine große Chance für Kärnten und für 

Österreich sind. Ich bedauere zutiefst, daß in 

diesem Bereich von Ihnen eine ganz klare ableh-

nende Haltung bezogen wird. Wenn ich gerade 

Herrn Präsident Freunschlag gehört habe, 

welche Attribute er in diese Aussage 

hineininterpretiert, muß ich sagen, habe ich auch 

das Gefühl, wenn ich andere Aussagen von 

Ihnen in der Vergangenheit gehört habe, daß 

anscheinend auch hier wieder ein Umdenken 

eingesetzt hat, so wie manches in Veränderung 

mit Positionen möglicherweise durchaus in 

Übereinstimmung zu bringen sein möge. 

Einen Punkt auch noch zu diesem Budget, das 

Landesjugendheim Rosental betreffend. Auch 

hier wird es möglicherweise notwendig sein, daß 

der Sozialausschuß bei der Überprüfung dieser 

Budgetposition eine Bereisung vornimmt, um 

einen Einblick zu nehmen, warum es zu diesem 

Budget kommen ist. Ich bedanke mich! (Beifall 

von der ÖVP-Fraktion) 
Hinterleitner   

Abgeordneter Dr. Ambrozy (SPÖ): 
  Dr. Ambrozy 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Hohes Haus! Die Debatte über den Nachtrags-

voranschlag ist natürlich auch geprägt vom 

Klüger- oder Nichtklügerwerden. Denn vieles 

von dem, was heute positiv beurteilt wird, ist 

noch vor kurzer Zeit von der FPÖ negativ 

beurteilt wurden - und umgekehrt, was seinerzeit 

negativ beurteilt worden ist, wird jetzt positiv 

beurteilt. Wir haben heute, weil gerade früher 

von Bocksprüngen und der Jägersprache die 

Rede war, schon einige Bocksprünge der FPÖ 

erlebt. Das wird uns wahrscheinlich auch in 

Zukunft, Gott sei Dank, nicht erspart werden. 

Denn die Bocksprünge der FPÖ tragen, wie ich 

mittlerweile festgestellt habe, tatsächlich zur 

Erheiterung im Hohen Hause bei. Und das 

sollten wir uns in Zukunft erhalten! Ich will auf 

die heutige Debatte gar nicht eingehen. Ich weiß 

und bin überzeugt davon, daß der Tag kommen 

wird, wo wir über dasselbe Thema, über das wir 

heute diskutiert haben, mit anderen Vorzeichen 

diskutieren werden. Ich bin dann gespannt, ob 

ähnliche schauspielerische Leistungen, wie ich 

sie heute am Rednerpult zu meinem Vergnügen 

erlebt habe, ebenfalls stattfinden werden. (2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Dann wird 

Kanzler Haider die Olympiade eröffnen!) Herr 

Präsident Freunschlag, ich weiß, daß das weh 

tut, aber ich werde das trotzdem sagen, auch 

wenn dein künstliches Lächeln etwas anders 

aussagt. (Beifall von der SPÖ-Fraktion) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Dieser Nachtragsvoranschlag trägt einigen ganz 

wichtigen Bereichen, die im heurigen Jahr noch 

zu vollziehen sind, Rechnung. Ich will nicht 

verhehlen zu sagen, daß natürlich die Finanzlage 

des Landes durch diesen Nachtragsvoranschlag 

nicht verbessert wird. Dazu werden wir morgen 

anläßlich der Budgetdebatte ausführlich Zeit 

haben. Mit diesem Nachtragsvoranschlag wird 

das von uns im Vorjahr selbst gegebene Ziel 

einer entsprechenden Budgetkonsolidierung, 

nämlich das von mir dem Landtag 

vorgeschlagene Ziel, nicht mehr erreicht. Das 

müssen wir hier eindeutig sagen. Auf der 

anderen Seite ist aber auch festzustellen, daß im 

Laufe dieses Jahres einige Notwendigkeiten 

entstanden sind, die - auch im Sinne dessen, was 

Kollege Freunschlag hier gesagt hat - von uns 
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aus beurteilt werden müssen, nämlich daß 

aufgrund geänderter Finanzlagen in den 

Gemeinden, insbesondere der geänderten 

Finanzierungsseite im Bereich des 

Krankenanstaltenwesens und der damit 

verbundenen Lasten für die Gemeinden eine 

Veränderung der Gemeindehaushalte 

stattgefunden hat, die mit diesen 82 Millionen 

Schilling, die im Nachtragsvoranschlag für die 

Gemeinden enthalten sind, einigermaßen 

abgedeckt werden konnte. Hier möchte ich im 

besonderen Landesrat Dr. Haller danken, daß er, 

was die Verhandlungen mit den Gemeinden be-

trifft, mit großer Umsicht auch ein hohes Maß 

an nachträglicher Zufriedenheit - trotz einigen 

Wirbels am Anfang - erreicht hat. Ich glaube, 

das sollte hier hervorgehoben werden. (Beifall 

von der SPÖ-Fraktion) 

Meine Damen und Herren! Dieser Nachtragsvor-

anschlag enthält aber noch etwas sehr 

Wichtiges, das bis jetzt noch von keinem Redner 

gesagt worden ist. (Abg. Krenn: Das hat der 

Finanzreferent gesagt!) Der ist heute nicht da. 

Das ist offensichtlich nicht sein Thema? (Lärm 

im Hause) Besonders wichtig ist nämlich, daß 

mit diesem Nachtragsvoranschlag eine Idee, die 

wir schon lange immer wieder ventiliert haben, 

nun endlich realisiert werden kann: Daß wir 

durch einen in seiner Konstruktion im Entstehen 

begriffenen Grundstückbeschaffungsfonds in die 

Lage versetzt werden, auch in den Gemeinden 

Grundstücksvorsorge oder dringende 

Notwendigkeiten abzudecken, um einer 

entsprechend mittel- und langfristigen 

Raumordnungspolitik die entsprechende Gasse 

zu bahnen. Das scheint mir ein ganz wichtiger 

Teil dieses Nachtragsvoranschlages zu sein. 

Denn das wird auch im Hinblick auf unseren 

bevorstehenden Beitritt zur Europäischen Union 

ein zentrales Thema der Landespolitik sein, 

nämlich die Raumordnung und insbesondere 

damit im Zusammenhang stehend die Grundbe-

schaffung. Hier, glaube ich, wird ein Instrument 

geschaffen, das dieser Intention Rechnung trägt. 

Ich bin sehr froh darüber, daß wir nun in diesem 

Nachtragsvoranschlag über diese Frage positiv 

entscheiden können. 

Darüber hinaus enthält dieser Nachtragsvoran-

schlag auch etwas mehr als 20 Millionen Schil-

ling für Infrastrukturmaßnahmen der 

Gemeinden, so daß gesagt werden kann, daß 

dieser Nachtragsvoranschlag in seinem 

Schwerpunkt ein Beschluß für die Kärntner 

Gemeinden oder, noch besser gesagt, ein 

Beschluß für die Menschen in unseren 

Gemeinden sein wird. Daher tragen wir diesen 

Beschluß mit. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte noch zu einigen Punkten Stellung neh-

men, die in diesem Nachtragsvoranschlag 

enthalten sind. Wir sollten nicht verschweigen, 

daß in dem Nachtragsvoranschlag immerhin 

mehr als 40 Millionen Schilling für die 

Landwirtschaft in unterschiedlicher Form 

enthalten sind: als Bauernhilfe, als 

Besitzfestigung, als Unterstützung für den 

Viehexport und auch für das ländliche Wegenetz 

in Kärnten. Wenn die FPÖ heute sagt, sie stimmt 

diesem Punkt nicht zu, dann glaube ich, daß die 

eigene Bevölkerung froh ist, endlich diesen Weg 

zu haben und daß die FPÖ ihre Position, gegen 

diese Trasse zu sein, nur deshalb eingenommen 

hat, weil eine andere Trasse da war, die einem 

Parteifreund von Ihnen wahrscheinlich etwas 

mehr gebracht hätte. Wir haben aber an die 

Menschen gedacht, und deshalb ist diese 

Entscheidung gefallen. Ich bin auch dafür, daß 

jetzt die Ausfinanzierung dieses Punktes 

erfolgen sollte. (Beifall von der SPÖ-Fraktion. - 

Abg. Dr. Strutz: Über das reden wir noch!) 

Darüber hinaus, meine sehr geschätzten Damen 

und Herren, enthält dieser Nachtragsvoranschlag 

28,8 Millionen Schilling für die 

Arbeitnehmerförderung. Ich glaube, das sollte 

hier auch deutlich gesagt werden: daß annähernd 

30 Millionen Schilling auch für die 

Arbeitnehmer in unserem Land enthalten sind, 

die ihnen direkt zukommen und vor allen 

Dingen dazu dienen, die entsprechenden Kosten, 

die durch die Notwendigkeit des Pendelns im 

Bereich der Fahrtkosten auf sie zukommen, 

abgegolten werden. Ich möchte schon heute hier 

deponieren, daß wir mit aller Vehemenz fordern 

werden, daß auch im Budget selbst die 

Dotierung für die Arbeitnehmerförderung gleich 

bleibt, damit Arbeitnehmer, die vom Schicksal 

betroffen sind, zu ihrem Arbeitsplatz einen 

beträchtlichen Weg zurücklegen zu müssen, 

entsprechend unterstützt werden können. 
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Meine Damen und Herren! Weiters sind einige 

Punkte enthalten, die heute Anlaß zur 

Diskussion waren. Da ist zum einen gesagt 

worden, diese Sportstättenförderung sollten wir 

nicht beschließen - zumindest die FPÖ wird das 

nicht tun, um das genau zu sagen, weil es hier 

um die Profilierung irgendwelcher Politiker 

geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Diese Sportstättenförderung ist nicht nur für die 

beiden nordischen Zentren (Winter und 

Sommer) wichtig, wobei Achomitz aufgrund der 

Schispringer, die dort im wahrsten Sinne des 

Wortes Geschichte geschrieben haben, eine 

besondere Rolle spielt, und auch Villach, das in 

Wahrheit ein idealer Standort ist, und es entsteht 

auch eine Infrastruktur für den Fremdenverkehr. 

Dort werden Mattenschanzen entstehen, die - 

was die Veranstaltungen und damit die 

Belebung in diesem Bereich im Sommer anlangt 

- Gewaltiges leisten werden. In diesen 

Sportstätten sind auch mehr als 2 Millionen 

Schilling für eine Kunsteisbahn enthalten, für 

deren Standort Spittal ausgesucht worden ist und 

das im übrigen auch in jedem Sportstätten- oder 

Eisbahnenkonzept enthalten ist, das ich hier 

seinerzeit noch als Sportreferent dem Hohen 

Hause vorgetragen habe. Meine Damen und 

Herren! Ich denke, daß in einer Zeit, wo wir vor 

Ort täglich in den Zeitungen lesen, wie sehr 

Menschen in die Irre geleitet werden, daß mit 

Pumpguns und sonstigen Waffen Familientragö-

dien erzeugt werden, daß wir darüber 

diskutieren, daß die Suchtgiftrate in Österreich 

und in Europa noch stärker steigt, wenn wir über 

Verwahrlosung jugendlicher Menschen reden - 

ich möchte dann noch auf das 

Jugenderziehungsheim Rosental zu sprechen 

kommen -, wir doch alles tun sollten, um den 

jungen Menschen Sportstätten zur Verfügung zu 

stellen, damit sie unter guten Bedingungen eine 

sinnvolle Freizeitgestaltung und damit auch eine 

sinnvolle Persönlichkeitsentfaltung haben. Ich 

verstehe nicht, warum Sie hier dagegen sind. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Es 

ist gesagt worden, daß das Institut für Sportme-

dizin nicht mitunterstützt wird. Ich möchte hier 

ganz eindeutig feststellen, daß bei der Frage, ob 

wir ein solches Institut errichten sollen oder 

nicht, in der Regierung Übereinstimmung 

bestanden hat. Das soll hier auch einmal 

eindeutig gesagt werden, nachdem diese 

grundsätzliche Einstimmigkeit hergestellt 

worden ist, auch die Position des Leiters 

öffentlich ausgeschrieben wurde, objektiviert 

worden ist und dann ein, wie ich meine, 

profilierter Sportarzt Österreichs, der Kärntner 

ist und darüber hinaus die Kärntner Farben bei 

Olympischen Spielen mit Goldmedaillen 

geschmückt hat, für diese Position vorgesehen 

ist. Ich halte es schlicht und einfach für 

lächerlich - ich sage hier bewußt "lächerlich" -, 

daß Sie sagen: "Hier muß ein Job für irgend 

jemanden geschaffen werden, der ein Freund 

von irgend jemandem ist." (Abg. Dr. Strutz: 

Genauso ist es!) Meine Damen und Herren! So 

sollten wir mit berühmten Kärntnern, die für 

dieses Land viel geleistet haben, nicht umgehen. 

Wir stellen uns schützend davor. (Beifall von 

der SPÖ-Fraktion) 

(2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: In der Regie-

rung ist das nicht einstimmig beschlossen wor-

den! Die FPÖ hat dagegen gestimmt!) Freun-

schlag, du weißt nicht alles. Es ist so gewesen, 

weil es ist über meinen Antrag positiv darüber 

entschieden worden. Im übrigen ist auch noch 

seinerzeit unter Personalreferent Rauscher die 

entsprechende Ausschreibung durchgeführt wor-

den und nach einem Objektivierungsverfahren 

ist dann die Entscheidung getroffen worden. 

Olympische Spiele: Der Kollege Hinterleitner 

hat hier schon zitiert, welchen Bocksprung hier 

die FPÖ von pro auf kontra gemacht hat. Es ist 

eben einfach so, wenn man irgendwo als 

Glanzfigur vorne stehen kann, dann ist man 

dafür, wenn das vielleicht ein anderer ist, dann 

ist man dagegen. (Abg. Krenn: Gilt das auch für 

die steirische SPÖ?) In der Steiermark ist die 

ÖVP logisch dafür. (Abg. Krenn: Aber die SPÖ 

dagegen!) Warte ein bißchen, du hast ja Zeit, 

hier am Rednerpult zu reden. Du bist so 

ungeduldig! In der Steiermark ist die FPÖ 

natürlich dafür, weil sie mit der ÖVP 

gemeinsam dort die Dinge macht. (Der 

Vorsitzende gibt das Glockenzeichen.) Die SPÖ 

ist in der Steiermark dagegen. Wir sind in 

Kärnten dafür, die ÖVP jetzt auch, aber jetzt ist 

auf einmal die FPÖ wieder dagegen. Meine 

Damen und Herren, ich halte das für ein 

jämmerliches Spiel, denn ich möchte einmal 

dazusagen, daß die steirische Bewerbung aus 
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meiner Sicht eine Trotzbewerbung gegen 

Kärnten ist. Das ist mir vom Beginn an klar 

geworden. (Zwischenruf des Abg. Dr. Strutz.) 

Das möchte ich jetzt auch noch sagen, daß die 

ÖVP-Achse zum Österreichischen Olympischen 

Komitee so funktioniert, daß Kärnten vom 

Österreichischen Olympischen Komitee fast 

ausgetrickst wird. Das ist ein zweiter Punkt, der 

mich stört und ärgert und der auch einmal gesagt 

werden muß. 

Drittens bin ich der Meinung, daß wir für Kärn-

ten wirklich etwas tun, wenn wir uns hier ge-

schlossen für die Idee der gemeinsamen Bewer-

bung für Olympische Spiele einsetzen. 

(Zwischenruf des Abg. Dr. Strutz.) 

Da geht es einmal um die Werbung. Wenn ich 

mir die Nächtigungszahlen Kärntens in den 

letzten zwei Jahren ansehe, dann wundert es 

mich eigentlich, daß hier nicht stärker öffentlich 

Kritik an dem geübt wird, was vorher vom 

Kollegen Strutz als das Liebkind seiner 

Pressekonferenzen angesehen worden ist, 

nämlich an der KTG. Wir müssen einmal fragen, 

ob die Werbelinie wirklich in Ordnung ist und 

greift. Da sollten wir doch dankbar sein, das ein 

Projekt vor der Tür steht, das uns mit vier 

Millionen Schilling in die Lage versetzt, einen 

gewaltigen Werbewert für Kärnten über die 

Sportstätten hinaus für unser gesamtes 

Bundesland zustandezubringen. Ich halte das 

schlicht und einfach für kärntenfeindlich, wenn 

man hier dagegen ist! Ich meine, im Sinne 

unseres Bundeslandes sollten wir intensiv für 

eine Bewerbung und vor allen Dingen für eine 

positive Stimmung für diese Frage eintreten. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 

Meine Damen und Herren, es wird dann so 

klammheimlich gesagt: Naja, gescheit wäre es 

eigentlich, wenn man sich bewirbt, aber hoffent-

lich bekommen wir das nicht. (Abg. Mitterer: So 

denkt ihr!) Meine Damen und Herren, das ist so 

ähnlich wie mit vielen Dingen, ein bißchen von 

dem geht nicht. Entweder ganz oder gar nichts. 

Ich bin der Meinung, wir sollten uns, wenn wir 

uns bewerben, auch damit auseinandersetzen, 

daß wir diese Olympischen Winterspiele in 

Kärnten bekommen wollen, weil sonst hat das 

alles zusammen keinen Sinn. (2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Das glaubt nicht einmal dein 

großer Vorsitzender Auwi, daß wir das packen!) 

Wer? (2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Dein 

großer Vorsitzender Auwi glaubt das auch 

nicht!) Daß wir es 2002 vielleicht nicht 

bekommen, das kann durchaus sein, da brauchen 

wir uns nur die Bewerbungssituation anschauen, 

wie im Wechselspiel der Kontinente 

Olympische Spiele vergeben worden sind. Es ist 

nicht unrealistisch zu sagen: Die Chancen sind 

höchstens fifty - fifty. Das würde ich durchaus 

zugeben. Aber zu sagen, 2002 und dann nicht 

mehr, das wäre das Dümmste, was wir tun 

können, denn wenn wir von dieser Idee 

überzeugt sind, dann muß sie über 2002 

hinauswirken. (Zwischenrufe des 3. Präs. Dkfm. 

Scheucher und von Abg. Dipl.-Ing. Gallo.) 

Entschuldige, was sind denn vier Millionen im 

Vergleich zum Werbewert? Kollege Gallo, Sie 

kommen mir vor wie ein Kleinkrämer, der 

Groschen zählt! Entweder wollen wir in Kärnten 

etwas erreichen, dann muß man eben ein 

bißchen über die Grenzen hinaus auch zu denken 

beginnen und nicht das Ganze oben in Paternion 

zu Ende werden lassen. Das ist wirklich 

zuwenig! (Beifall von der SPÖ-Fraktion. - 

Zwischenruf des Abg. Dipl.-Ing. Gallo.) Meine 

Sehr geschätzten Damen und Herren! Ich denke 

auch, daß wir uns um diese Idee so bemühen 

sollten, daß sie unter Umständen realisiert wird. 

Wenn ich mir angehört habe, was da alles noch 

an Tourismuseinrichtungen und 

Komplettierungen fehlt, dann denke ich, daß 

auch im investiven Bereich ein solches Projekt 

Chancen für Kärnten und für die Verbesserung 

der Infrastruktur bietet. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren, nur 

einen Satz zum Landesjugendheim Rosental: Ich 

möchte die Idee des Abgeordneten Hinterleitner 

doch unterstützen. Der Sozialausschuß sollte 

einmal hinunterfahren und sich das vor Ort 

ansehen. Wenn Sie dann sehen werden, was das 

Land dort für welchen Kreis von Betroffenen 

leistet und insbesonders was die dort tätigen 

Erzieher zu leisten haben, dann werden Sie auch 

die Relation zwischen Erziehern und Pfleglingen 

verstehen und dann werden wir vielleicht 

weniger zynisch mit Zahlen, sondern mit dem, 

was hier zu lösen ist, uns auseinandersetzen, 

vielleicht auf einer etwas humaneren Ebene als 

nur mit den trockenen Zahlen. Daher unterstütze 
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ich das, was der Kollege Hinterleitner hier 

gesagt hat. 

Ich möchte jetzt noch zu einem Punkt Stellung 

nehmen, der mir wichtig erscheint. Es ist hier 

dem Herrn Landeshauptmann, den Herren 

Abgeordneten und allen möglichen Personen 

vorgeworfen worden, daß sie sich bei ihren 

Referenten nicht durchsetzen, wenn es um die 

Verwirklichung der Straßen im Görtschitztal, 

also der Knappenbergstraße und der 

Klippitzthörlstraße, geht. Ich möchte daran 

erinnern, daß ich immer darauf hingewiesen 

habe, daß es im Sinne eines guten Outfits der 

gesamten Landesausstellung in Hüttenberg 

wichtig wäre, wenn das gesamte Straßennetz, 

vor allen Dingen das zuführende Straßennetz, 

entsprechend gestaltet wird, damit der 

Verkehrsfluß gut funktioniert und ein Bild von 

Kärnten in seiner Gesamtheit geboten wird. Nur 

so einfach kann man sich das nicht machen, daß 

man als Straßenreferent hinausgeht, sich zwei 

Vertreter von Regierungsmitgliedern holt und 

dann sagt, so, und jetzt muß das geschehen, 

unabhängig davon, wie die Prioritäten im Lande 

ausschauen. Wir haben als SPÖ die Dinge unter-

stützt, nur hier ist auch die Verantwortung des 

Straßenreferenten und nicht der anderen Fraktio-

nen gefordert und man kann sich nicht immer 

auf den Finanzreferenten oder auf einen Dritten 

ausreden, wenn man die eigenen Probleme zu 

lösen hat. In diesem Sinne bin ich dem Landes-

hauptmann als Finanzreferenten dankbar, daß er 

einen vernünftigen Finanzierungsvorschlag 

gemacht hat. Diesen werden auch wir unter-

stützen, damit diese beiden wichtigen Straßen 

für die Landesausstellung entsprechend gut 

hergerichtet zur Verfügung stehen werden. 

Hohes Haus! Ich glaube, daß wir mit dem Nach-

tragsvoranschlag doch einen guten und 

wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

Situation de Menschen in unserem Bundesland 

Kärnten leisten und unsere Fraktion wird diesem 

Nachtragsvoranschlag im Wissen auch um die 

zusätzliche Belastung für den Landeshaushalt 

die Zustimmung erteilen. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion. 
Dr. Ambrozy  

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Grasser 
(FPÖ): 
  Mag. Grasser 

Hoher Landtag! Nachdem hier im Zuge der 

Debatten um den Nachtragsvoranschlag auch auf 

ein Thema der letzten Tage eingegangen worden 

ist, zuletzt von Klubobmann Dr. Ambrozy, darf 

ich hier auch etwas dazu sagen. Nachdem ich als 

Straßenbaureferent von der ortsansässigen Be-

völkerung mit dem dringenden Anliegen 

konfrontiert worden bin, doch etwas auch für die 

Knappenberger und Klippitzthörler zu machen, 

mir aber bewußt war, daß dieser Landtag eine 

Dringlichkeits- und Prioritätenreihung bereits 

beschlossen hat, so daß man auch als 

Straßenverkehrsreferent, selbst wenn man es 

wollte, keine Umreihung mehr vornehmen 

könnte, ohne bereits vergebene Projekte dadurch 

zu berühren, bin ich dann so weit gegangen und 

habe gesagt: Sehr verehrter Herr 

Landeshauptmann Zernatto und 

Landeshauptmann-Stellvertreter Ausserwinkler, 

ich lade Sie ein, eine Besichtigung 

durchzuführen und festzustellen, ob die Projekte 

so dringend sind und im Sinne einer 

Gesamtlösung der Landesausstellung Hüttenberg 

doch noch zu sanieren sind. Mit sind dann als 

offizielle Stellvertreter Klubobmann Hofer und 

Nationalratsabgeordneter Leikam genannt 

worden. Wir waren vor Ort, haben gemeinsam 

die Dringlichkeit und Priorität im Sinne einer 

konstruktiven Gesamtlösung der 

Landesausstellung Hüttenberg festgestellt und 

oben auch über Finanzierungsvorschläge gespro-

chen. Ich muß es daher auch zurückweisen, 

wenn hier gesagt wird, es seien von seiten des 

Landeshauptmannes konstruktive 

Finanzierungsvorschläge gemacht worden, denn 

diese sind zweifelsohne von unserer Seite 

gekommen und nicht vom Landeshauptmann. 

(Abg. Dr. Ambrozy: Die waren aber nicht 

zielführend!) Es berührt mich dann aber auch 

sehr merkwürdig, wenn man vereinbarungs-

gemäß in der Landesregierungssitzung am 

Dienstag einen entsprechenden Vorstoß 

unternimmt, dann in dieser Sitzung, nachdem 

keine Bereitschaft auf Sonderfinanzierungen 

kundgetan worden ist, vereinbart, daß man in 

eine Finanzierung geht, für die der 

Straßenverkehrsreferent beauftragt wird, einen 

Antrag mit der Finanzabteilung zu entwickeln, 

wir im Finanzausschuß diskutiert haben, dort der 
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anwesende Dr. Hofer zugestimmt und auch 

erklärt hat, daß es eigentlich sein Vorschlag war, 

über einen Nachtragsvoranschlag 1995 die 

Finanzierung sicherzustellen und Sie nach wie 

vor dazu stehen, und dann dieser Antrag in der 

Regierung im Wege eines Umlaufbeschlusses, 

so wie es vereinbart gewesen ist, eingebracht 

wird, dieser Antrag dann einmal vom 

Landeshauptmann zurück an den 

Verkehrsreferenten gewiesen wird, wir dann mit 

Mitarbeitern des Landeshauptmannes und dem 

Abteilungsvorstand der Abteilung 4 diesen 

Antrag neuerlich formuliert haben, der Herr 

Landeshauptmann dann seine Unterschrift auf 

dieses Papier auch geleistet hat, der Herr 

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. 

Ausserwinkler sich an die Vereinbarung 

ebenfalls gehalten und ebenfalls seine 

Unterschrift geleistet hat und dann, nachdem 

dies am Freitag passiert ist, am Montag darauf 

aber vom Büro des Landeshauptmannes uns 

ausgerichtet wird, daß die Finanzierung nun 

doch nicht machbar ist. Dann müssen Sie verste-

hen, daß es mir nicht ganz begreiflich ist, wenn 

man wirklich alles Mögliche getan hat, wenn 

man sich darüber bewußt war, daß es nicht ein 

Weg sein kann, bei dem der 

Straßenverkehrsreferent allein vorgeht, sondern 

das gemeinsam gemacht wird, weil man diese 

Dringlichkeit des Projektes anerkennt, dann aber 

nach Zusagen und Unterschrift auf einmal doch 

alles nichts mehr gelten soll. Dann ist das eine 

Vorgangsweise, die für mich keinen Platz in 

einer Politik hat, in der man seriös agieren 

möchte und in der man entsprechend für die 

Bevölkerung auch Regierungspolitik zu leisten 

hat. Nachdem einmal Zusage, einmal Absage, 

dann wieder Zusage und Absage gewesen ist, 

freut es mich, daß wir jetzt wahrscheinlich doch 

wieder eine Zusage erreichen werden. 

Eines muß hier klarerweise auch formuliert wer-

den, daß der Finanzierungsvorschlag sicherlich 

einen großen Kompromiß von seiten des 

Straßenverkehrsreferenten darstellt, weil die 

Bedeckung über 99 Millionen Schilling, die der 

Abteilung 16 bzw. 17 zustehen, weil Prozesse 

gegen den Bund gewonnen worden sind und 

diese 99 Millionen Schilling uns 

höchstwahrscheinlich zufließen werden und 

daher die Straßenverkehrsabteilung die Mittel 

eigentlich für ein Projekt aufwendet, für das sie 

uns ohnehin zustehen, weil sie diese Mittel 

zusätzlich bekommen hat und die Mittel in 

diesem Jahr 1994 nur ausgeliehen worden sind. 

Somit ist das ein konstruktiver Weg, den wir 

gegangen sind, indem wir gesagt haben, auch die 

Zwischenfinanzierung wollen wir in unserem 

Referat sicherstellen. Nur wenn der unwahr-

scheinliche Fall eintreten sollte, daß der einstim-

mige Ministerratsbeschluß doch nicht zum Zug 

kommt und die 99 Millionen Schilling nicht 

nach Kärnten fließen sollten, dann müßte im 

Wege eines Nachtragsvoranschlages 1995 die 

Finanzierung sichergestellt werden. Das war 

nicht mein Vorschlag, sondern der Vorschlag 

des Klubobmannes Hofer. Davon hat man 

wirklich ausgehen können, daß das dann ein 

Weg ist, der für alle möglich sein muß. Insofern 

muß ich wirklich sagen, passen alle 

Unbilligkeiten, denen man die Bevölkerung auch 

von der emotionellen Lage der Knappenberger 

und die Klippitzthörler ausgesetzt hat, weil man 

Zusagen in Absagen wieder vertauscht hat, ganz 

einfach nicht in das Bild, nachdem Wahlkämpfe 

vorüber sind und man in der 

Dreiparteieneinigung eigentlich nach einem 

Weg gesucht hat, um für die Bevölkerung das 

Bestmögliche zu erreichen. (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion.) 
Mag. Grasser   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Sie haben jetzt 

gerade etwas erlebt, was für mich eine gewisse 

Vorahnung auf die Klimaverbesserung, die hier 

angekündigt wurde, sehr deutlich zuläßt. Ich 

habe die Vorgangsweise des Kollegen Grasser, 

ihm diese angesichts seiner doch noch etwas 

frischen Zuständigkeit in diesem Bereich 

zugeschrieben, nämlich einfach aufs Land 

hinauszufahren, sich Bürgerprobleme, die 

durchaus vorhanden sind, anzuhören und dort 

öffentlich Zusagen zu machen, die in mein 

Ressort eingreifen, weil sie mit Finan-

zierungsfragen verbunden sind. 

Ich habe versucht, im Rahmen des Finanzaus-

schusses, wie ich glaube, eine sehr vernünftige 

und auch sehr entgegenkommende Lösung anzu-

bieten, dahin, daß ich gesagt haben, nachdem 

glücklicherweise die Chance sehr deutlich be-
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steht, daß wir jene rund 100 Millionen Schilling, 

die wir im Zuge von Vorfinanzierung von Pla-

nungsmaßnahmen für den Bund ausgelegt 

haben, auch tatsächlich vom Bund rückerstattet 

bekommen, wozu es bereits ein Schreiben des 

zuständigen Finanzministers gibt, der mir 

mitgeteilt hat, daß es dazu einen einstimmigen 

Ministerratsbeschluß gibt und daß damit 

sichergestellt werden kann, daß nach einem 

Beschluß im Hohen Haus in Wien der Rückfluß 

auch tatsächlich stattfinden kann, daß ich mich 

bereit erklärt habe, etwas, was durchaus 

unüblich ist, für Mittel, die dem Land zufließen 

werden, vorab Verfügungen zu treffen. Ich bin 

also bereit, nachdem hier eine Zusage gemacht 

wurde, dem Kollegen Grasser aus der Patsche zu 

helfen und sicherzustellen, daß öffentlich 

gemachte Zusagen, die nicht meine Zustimmung 

hatten, hier eine entsprechende Finanzierung zu 

ermöglichen. Ich habe daraufhin in diesem 

Ausschuß, und meine Damen und Herren, es tut 

mir außerordentlich, daß im Finanzausschuß die 

Protokollführung offensichtlich nicht so 

akribisch ist, daß man das, was dort gesagt 

wurde, auch wortgetreu nachlesen könnte. Ich 

habe in diesem Finanzausschuß gesagt, ich bin 

gerne bereit, diesen Weg zu gehen unter der 

Voraussetzung, daß der Kollege Grasser bereit 

ist, zuzusagen, das geringe Restrisiko im 

Rahmen seines Budgets für 1995 zu 

übernehmen, sofern diese Mittel entgegen den 

Zusagen des Finanzministers nicht fließen 

sollten, das aus dem normalen Budget zu decken 

und daß er sehr wohl die Möglichkeit hat, wie 

jeder andere Referent auch, im Zuge eines 

allfälligen Nachtragsvoranschlages 1995, sofern 

diese Mittel nicht fließen sollten, diesen Bedarf 

anzumelden. Das war meine Aussage in diesem 

Ausschuß. 

Meine Damen und Herren, es war noch nie, und 

Sie wissen das ganz genau und es wäre im 

Endeffekt auch durchaus gegen die 

Gepflogenheiten, die dieses Hohe Haus 

bevorzugt, der Fall, daß vorab Fixzusagen über 

einen noch gar nicht diskutierten und 

verhandelten Nachtragsvoranschlag gemacht 

werden. Wir haben sehr häufig, und das habe ich 

Ihnen, Herr Kollege Grasser, in einem 

persönlichen Gespräch, das wir vor einer halben 

Stunde zu diesem Thema geführt haben, deshalb 

wundert mich Ihre sehr polemische Art und 

Weise, hier zu argumentieren. (Zwischenrufe 

von der FPÖ-Fraktion.) Das ist meine Interpre-

tation und die lasse ich mir im Hohen Haus von 

niemanden nehmen, damit werden Sie leben 

müssen. Ich habe ihm in diesem Gespräch sehr 

deutlich gemacht, daß natürlich jeder Referent 

immer wieder bemüht ist, vor allem im Zuge von 

Grundsatzbeschlüssen, nach Möglichkeit auch 

gleich einen Bedeckungsbeschluß in Hinblick 

auf einen allfälligen Nachtragsvoranschlag zu 

erreichen, was sämtliche Finanzreferenten, die 

ich zumindestens erlebt habe, immer wieder mit 

dem Hinweis darauf abgelehnt haben, daß das 

ein Präjudiz für alle anderen Budgetbereiche 

wäre, der für einen ordentlichen Haushalt und 

für die Sicherstellung einer ordentlichen 

Gebarung nicht denkbar erscheint. 

Jetzt zu einem weiteren Punkt. Wenn also ver-

sucht wird, mit Unterschriftsleistungen offen-

sichtlich gewisse Parallelen zu Ereignissen in 

der Vergangenheit herzustellen, so muß ich dazu 

sagen, Herr Mag. Grasser und ich habe mich 

diesbezüglich jetzt genau informiert, daß meiner 

Unterschriftleistung der Akt in mehreren Berei-

chen noch einmal abgeändert wurde. Das war 

nämlich der einzige Grund, warum er am 

Montag noch einmal auf meinem Schreibtisch 

gekommen ist und eine weitere Unterschrift 

notwendig gewesen wäre. Diese Unterschrift 

habe ich mit dem Hinweis darauf, daß dieser 

Punkt, was den Nachtragsvoranschlag anlangt, 

so formuliert, daß er meine Zustimmung nicht 

findet. Das ist alles. Mittlerweile kann ich aber 

das Hohe Haus damit beruhigen, daß die 

schriftliche Erklärung des Finanzministers, daß 

diese Rückzahlung von Seiten des Ministerrates 

erfolgen kann, sehr wohl auch die Finanzierung 

für diese Maßnahme sichergestellt werden kann. 

Ich glaube, es würde auch Ihnen kein Stein aus 

der Krone fallen, wenn Sie dieses Restrisiko, das 

nebenbei bemerkt auch die Abgeordneten Ihrer 

Partei im Hohen Haus mindern könnten durch 

die Zustimmung für diesen 

Rückführungsbeschluß, daß Sie dieses 

Restrisiko im Rahmen Ihres Budgets überneh-

men. Deshalb erkläre ich trotzdem noch einmal, 

es bleibt in jedem Fall als Hosenträger zum Gür-

tel auch noch die Möglichkeit offen, sich im 

Rahmen der Verhandlung über einen allfälligen 

Nachtragsvoranschlag hier mit den notwendigen 

Mittelzuführungen sich auseinander zu setzen. 
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Ich nehme an, nachdem hier herinnen eine so 

große Einhelligkeit über die Notwendigkeit 

dieser Baumaßnahme besteht, ist auch das 

Risiko, daß Sie die Zustimmung des Hohen 

Hauses, das die Budgethoheit hat, zu solchen 

zusätzlichen Mittelzuführungen, die, wie ich 

meine, gar nicht notwendig sein wird, auch 

sicher bekommen werden. Daher sollten wir 

diesen Sturm im Wasserglas, der wie gesagt 

sicherlich auch mit politischen Hintergrund 

entfeht wurde, wieder zu dem machen, was es 

ist, nämlich zur gemeinsamen Feststellung, daß 

diese Maßnahme sinnvoll ist, daß wir sie wollen 

und daß, wie ich meine, auch die Mittel dafür 

zur Verfügung stehen werden. (Beifall von der 

ÖVP-Fraktion.) 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Dr. Hofer  (ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen 

und Herren! Nachdem ich zu dem Personenkreis 

gehört habe, der damals mit in Knappenberg 

anwesend war, möchte ich auch einige Worte 

hier sagen. In Wahrheit bräuchten wir heute über 

dieses Thema überhaupt nicht mehr reden. In 

Wahrheit haben wir im Finanzausschuß eine 

Lösung gefunden dank 

Finanzierungsvorschlages des 

Landeshauptmannes und damit wäre eigentlich 

alles erledigt. Aber offenbar wollte man das 

nicht so haben. Daher eine kurze Darstellung 

von meiner Warte. Ich habe damals, an jenem 

besagten Samstag an dieser Besprechung 

teilgenommen. Wir haben die Situation erörtert 

und haben gemeinsam festgestellt, daß es 

zweckmäßig und wünschenswert wäre, wenn die 

Knappenberg Straße und die Klippitzthörl 

Straße im Zusammenhang mit der 

Landesausstellung Hüttenberg gebaut werden 

würde. Dann sind wir zur Finanzierung 

gekommen. Da hat der Landeshaupt-

mannstellvertreter Grasser, ich schreibe das 

seiner Jugend zu und seiner Unerfahrenheit im 

Amte, Vorschläge gemacht. Zum Beispiel einen 

Vorschlag, das Budget 1995 abzuändern. Ich 

habe ihm dann im Kreise der Anwesenden 

darauf hingewiesen, daß es sehr schwer möglich 

sein wird, ein hart verhandeltes Budget 

aufzumachen, um hier zu diesem Zwecke noch 

18 Millionen zuzuführen. Zwangsläufig würde 

die Situation eintreten, daß dann, wenn man ein 

solches Paket aufmacht, andere Wünsche Platz 

greifen würden und man wieder von vorne 

beginnen müßte. Daher habe ich ihm gesagt, 

lieber Herr Landeshauptmannstellvertreter, ich 

kann mir das nicht vorstellen. Es gibt aber 

andere Möglichkeiten. Erstens die Möglichkeit 

im eigenen Referatsbereich, nämlich die 

Abänderung des Prioritätenkataloges. Wenn er 

das allein nicht auf seine Kappe nehmen will, 

habe ich gemeint, soll er sich die Zustimmung 

der Regierung einholen, damit alle die Verant-

wortung für die Abänderung dieses 

Prioritätenkataloges mittragen. Die dritte Mög-

lichkeit, auf die ich hingewiesen habe und von 

der ich überzeugt bin, und die letztenendes auch 

eingetreten ist, daß es eine solche Möglichkeit 

ergeben würde, war die des Nachtragsvoran-

schlages für das Jahr 1995. Wir wissen alle und 

behandeln jetzt gerade den 

Nachtragsvoranschlag für das Jahr 1994. Wir 

wissen also, daß im Laufe des Jahres 

Notwendigkeiten entstehen, die einen solchen 

Nachtragsvoranschlag möglich und notwendig 

machen. Genau das habe ich dem Landeshaupt-

mannstellvertreter vorgeschlagen, daß dieser 

Weg sich eröffnen würde unter Umständen. 

Genau das war auch das, worauf der Landes-

hauptmann in der Ausschußsitzung Bezug ge-

nommen hat, indem er die Möglichkeit 

aufgezeigt hat, daß im Rahmen dieser 

Projektfinanzierung diese Möglichkeit sich 

ergeben würde. (LH-Stv. Mag. Grasser: Dann 

soll er es auch unterschreiben!) Ich war, das 

muß ich ehrlich sagen, mit dem Ergebnis der 

Finanzausschußsitzung hoch zufrieden. In 

Wahrheit hat diese Besprechung oben den 

Erfolg gehabt, daß diese Möglichkeit im Jahr 

1995 sich ergeben wird. Die Totalabsicherung, 

Herr Landeshauptmannstellvertreter, die hat es 

eben nie gegeben. Da verstehe ich Sie nicht, das 

muß ich ehrlich sagen, ich kenne zwar das Wort 

vom Altersstarrsinn, aber nicht das Wort vom 

Jugendstarrsinn. Ich persönlich wäre mit dem 

Ergebnis der Finanzausschußsitzung wirklich 

hoch zufrieden gewesen. 

Weil wir gerade beim Thema sind, muß ich sa-

gen, daß wir gerade im Bereich von Hüttenberg, 

was den Straßenbau anlangt, massive Fehllei-

stungen passiert sind. Fehlleistungen, das 

berührt die Durchfahrt durch den Reifplatz. Da 
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wird eine Bundesstraße, die mit Lkws befahren 

wird, mit Platten belegt, meine Damen und 

Herren. Wir haben eine Garantie, daß diese 

Platten für 3 Jahre halten. Aber was danach ist 

oder irgendwann einmal, das steht in den 

Sternen. Also eine Bundesstraße wird mit 

Platten belegt. Die Leute haben sich schon 

gewundert, na hoppla, wie wird das sein, mit 

Frostaufbrüchen etc. 

Der zweite Kritikpunkt, meine Damen und 

Herren. Im Rahmen von Hüttenberg wird die 

sogenannte Mosinzerstraße ausgebaut. In der 

Rangordnung hat die Mosinzerstraße bei weitem 

nicht den Stellenwert gehabt. Da hätte ich 

vorher die Knappenberger Straße ausgebaut, die 

wäre weit dringender gewesen als die 

Mosinzerstraße. Aber man sagt, die 

Hüttenberger wissen genau, warum das so 

erfolgt ist. Der Herr Ex-Landes-

hauptmannstellvertreter Reichhold hat drin eine 

Hütte und deshalb hat man die Mosinzerstraße 

vorgezogen. Das wird in Hüttenberg gesprochen. 

Noch dazu kommt hinzu, daß die 

Mosinzerstraße in einer Dimension, meine 

Damen und Herren, ausgebaut wurde. Bitte, 

wenn Sie drin sind, schauen Sie sich das an. 

Was man hier gemacht, darf man nicht tun. Sie 

wurde in einer Dimension ausgebaut, meine 

Damen und Herren, die unvertretbar ist. Ich 

glaube, auch das muß man in dem Zusammen-

hang klipp und klar auf den Tisch legen, damit 

auch das die Abgeordneten des Hauses wissen. 

(Beifall von der ÖVP-Fraktion und von der 

SPÖ-Fraktion.) 
Dr. Hofer   

Abgeordneter Koncilia  (SPÖ): 
  Koncilia 

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich kann mich sehr 

kurz fassen. Ich bin nur einigermaßen 

überrascht. Wir haben seit einigen Wochen 

einen neuen Landesstraßenreferenten, von dem 

eine Aktivität bisher nicht ausgegangen ist, 

außer, daß ich tagtäglich eine Aussage in der 

Zeitung lese, aber das möge ihm 

selbstverständlich vorbehalten bleiben. Für mich 

stellt sich nur die Frage, und damit auch für alle 

Mitglieder des Straßenbauausschusses, für was 

wir jahrelang zusammensitzen, uns beraten und 

eigentlich immer darüber kämpfen müssen, dort 

oder da wäre eine Straßensanierung notwendig, 

wir haben das Geld nicht. Also fährt man 

einfach hinaus, ich beziehe das durchaus ein auf 

mehrere, ist der Meinung, dort muß etwas 

geschehen. Also wird das mit einem Rundum-

laufbeschluß abgehandelt und es geht. (Abg. Dr. 

Strutz: Was hat der Leikam gesagt?) Herr Dr. 

Strutz, ich habe ganz bewußt gesagt, da fahren 

ein paar hinaus. Also ganz gleich, von welcher 

Partei. Aber damit ist es eine Brüskierung des 

Straßenbauausschusses, denn dann können wir 

uns die Arbeit darin ersparen und wir brauchen 

nicht streiten über jeden Weg und alles, wenn es 

auch so geht, wenn man in Ort fährt und die 

Notwendigkeit befindet, daß es so geschehen 

muß und damit ist das erledigt. Es ist somit der 

ganze Prioritätenkatalog und die Streitereien 

darum völlig umsonst. 

Meine Damen und Herren des Hohen Hauses, 

wenn wir uns das gefallen lassen, dann sind wir 

selbst schuld. Aber so wird es nicht gehen. Ich 

sage noch einmal, ich werde in den Gremien, in 

denen ich bin, auch im Straßenbauausschuß - ich 

sage noch einmal, das trifft alle - werde ich 

meinen vehementen Protest dagegen einlegen, 

weil so kann es nicht gehen, daß man als Regie-

rungsmitglied hinausfährt, zwei Mitglieder mit-

nimmt und Zusagen trifft. Der Landtag wird im 

nachhinein schon beschließen. So ist das nicht 

richtig, denn dann können wir unsere Arbeit im 

Straßenbauausschuß aufgeben. (Beifall von der 

SPÖ-Fraktion.) 
Koncilia   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Nach der hitzi-

gen Wortmeldung von Kollegen Koncilia, 

möchte ich noch einmal zum sachlichen 

zurückkehren. Ich glaube, es geht um das, was 

Präsident Freunschlag in seiner Wortmeldung 

zum Nachtragsvoranschlag gemeint hat und wo 

wir gesagt haben, es muß wieder auf das Wort 

eines Politikers Verlaß sein. Wir haben heute 

bereits bei mehreren Tagesordnungspunkten 

über die Verbesserung des politischen Klimas 

gesprochen aber auch darüber, wie wir, was 

auch unsere Fraktion hier im Hohen Haus 

angekündigt hat, zu gemeinsamen Vor-

gangsweisen kommen können, um einerseits 

innerhalb der Bevölkerung der Glaubwürdigkeit 
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und das Vertrauen in die Politik wieder zu 

heben. 

Einen derartigen Beitrag hat Landeshauptmann-

Stellvertreter Grasser mit seiner Vorgangsweise 

geleistet. Es ist nicht so gewesen, Kollege 

Koncilia, daß er, weil er gerade "lustig" gewesen 

ist, nach Hüttenberg gefahren ist und weil er den 

Kollegen Leikam und den Kollegen Hofer so 

gern hat, diese einfach mitgenommen hat. Es ist 

vielmehr so gewesen - und das wißt ihr, als Ver-

treter der Sozialdemokratischen Fraktion mit 

dem Bürgermeister von Hüttenberg sehr genau -, 

daß es von der Gemeinde Hüttenberg aus eine 

sehr große Sorge gibt, daß einerseits die Zufahrt 

- Kollege Ambrozy hat das ja angesprochen - 

nicht so fertiggestellt werden kann, wie es der 

Gemeinde Hüttenberg ins Konzept der 

Landesausstellung paßt und das auch den zu 

erwartenden Anforderungen und dem Zustrom 

zur Landesausstellung Rechnung getragen wird. 

Aufgrund dieser Sorge der Bevölkerung und 

auch der Sorge des Bürgermeisters sind 

verschiedene Maßnahmen notwendig. Eine 

dieser Maßnahmen, Kollege Hofer, ist auch die 

Pflasterung der Bundesstraße mit Platten. Es ist 

nicht so, wie es da Kollege Scheucher 

angezettelt hat, daß das eine Initiative des Stra-

ßenbaureferenten gewesen ist, sondern es war 

das Verlangen des Bürgermeisters und der 

Gemeinde Hüttenberg, diese Straßenanlage mit 

Platten zu asphaltieren. (Abg. Ramsbacher: Zu 

asphaltieren?) Der Bürgermeister und die 

Gemeinde ... Kollege Ramsbacher, du verstehst 

von Hüttenberg wirklich in dieser Sache 

überhaupt nichts. Erkundige dich einmal 

genauer - der Kollege Hofer lacht nämlich schon 

- bei deinem zuständigen Abgeordneten! Er weiß 

ganz genau, daß der Bürgermeister und die 

Gemeinde eine Erklärung abgegeben haben, daß 

sie dafür geradestehen, daß diese Platten auf der 

Bundesstraße aufgetragen werden und sie sogar 

eine Schadloserklärung gegenüber dem Land 

abgegeben haben, daß wenn es zu 

Beschädigungen kommt, weil es ein Wunsch der 

Gemeinde ist, sie auch übertragen wird. Das ist 

die erste Richtigstellung. Man soll im Hohen 

Haus bei der Wahrheit bleiben! Auch das ist ein 

Beitrag, weil es der Landeshauptmann 

angesprochen hat, (Lärm im Hause. - Der 

Vorsitzende gibt das Glockenzeichen.) zur 

allgemeinen politischen Klimaverbesserung. 

Daß die hundert Tage Schonzeit für einen frei-

heitlichen Referenten - wie wir es den anderen 

zugestehen - in der politischen Tätigkeit keine 

Geltung haben, das ist für uns keine Selbstver-

ständlichkeit. Das macht uns aber gar nichts aus, 

denn für uns ist das eine Herausforderung, zu 

zeigen, wie wir für die Anliegen der Kärntner 

arbeiten können. Am Beispiel Hüttenberg, 

Kollege Hofer, hat das unser Landeshauptmann-

Stellvertreter Grasser auch deutlich gemacht, 

wenn es darum geht, daß rasch gehandelt wird, 

weil der Wintereinbruch kommt und noch vor 

dem Wintereinbruch die Straße gebaut werden 

muß. Weil Kollege Hofer und 

Nationalratsabgeordneter Leikam in Vertretung 

der beiden anderen Regierungsmitglieder 

anwesend waren und dort eine Zusage an die 

Bevölkerung abgegeben haben, geht es 

tatsächlich um die Glaubwürdigkeit und die 

Einlösung sowie die Frage, was einerseits eine 

politische Zusage noch wert ist und vor allem 

wieder einmal darum, was die Unterschrift des 

Landeshauptmannes auf einem Regierungsakt 

wert ist. Denn am vergangenen Freitag - und 

auch das muß hier korrekterweise berichtet 

werden - hat der Landeshauptmann auf dem 

Regierungsakt seine Unterschrift getätigt und 

hat mit seiner Unterschrift unterschrieben: (Abg. 

Dr. Hofer: Hast Du nicht gehört, daß da etwas 

geändert worden ist?) "Sollte die Finanzierung 

über die erwarteten ASFINAG-Mittel nicht 

möglich sein, ist eine Bedeckung durch 

"Sonstige Mehreinnahmen" im Wege eines 

Nachtragsvoranschlages zum Landesvoranschlag 

1995 zum ehestmöglichen Zeitpunkt, Mitte des 

Jahres 1995, sicherzustellen." Diese 

Formulierung hat der Landeshauptmann am 

Freitag unterschrieben. Und das wird die 

Nagelprobe für ihn, aber auch für die ÖVP-

Fraktion sein, wieviel seine Unterschrift auch in 

Zukunft Wert haben wird. (Abg. Dr. Hofer: Ich 

sage Dir, die Straße wird gebaut! - Beifall von 

der FPÖ-Fraktion) 
Dr. Strutz   

Abgeordneter Dr. Ambrozy  (SPÖ): 
  Dr. Ambrozy 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ein 

paar kleine Bemerkungen lösten große 

Diskussionen aus. Aber eines möchte ich hier 

schon feststellen, wenn ich daran anschließe, 

was Kollege Koncilia hier gesagt hat: Wenn das 
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jetzt Schule macht, daß man als 

Regierungstroika hinausfährt und alles mögliche 

verspricht ... (Abg. Dr. Strutz: Und was war vor 

den Wahlen? Im Nachtragsvoranschlag steht 

das drinnen. - Lärm im Hause.) Sie wissen ganz 

genau, daß dem nicht so ist. Ich habe das früher 

genau erklärt (Abg. Dr. Strutz: Ein 

Wahlzuckerl!) und war sehr erstaunt, daß die 

erste Reihe der FPÖ - bei der zweiten war ich 

mir nicht so sicher - immer nickend zugestimmt 

hat, wenn ich geredet habe. (2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Wir wollten Dich in Sicherheit 

wiegen! - Heiterkeit bei der FPÖ-Fraktion und 

bei Klubobmann Dr. Ambrozy) Es war also nicht 

so. Wenn das so üblich ist, liebe Kolleginnen 

und Kollegen im Hohen Haus, dann steht uns im 

nächsten Jahr einiges bevor. Dann sind wir das 

Vollzugsorgan einzelner Regierungsmitglied bei 

Sonderaktionen. Ich kann für meine Fraktion 

sagen: Das, was wir hier beschließen, wird 

halten. Wenn wir beim Budget unsere 

entsprechenden Anträge über die Entwicklung 

des Budgets für die nächsten fünf Jahre 

einbringen werden, dann werden wir zu dem, 

was wir hier beschließen, auch stehen. Das gilt 

für unsere Regierungsmitglieder in gleichem 

Maße, weil wir es gemeinsam so wollen, wie es 

auch für die anderen gelten wird. Wenn 

insgesamt ein Versprechen abgegeben wird, für 

das man sich ordnungsgemäß in 

Parteiengesprächen um die Bedeckung bemüht 

und diese sicherstellt, dann ist das ein korrekt 

abgegebenes Versprechen. Wenn diese 

Vereinbarung mit den Zuständigen nicht 

gegeben ist, dann redet man vor Ort - und ich 

zitiere jetzt, allerdings in die umgekehrte Rich-

tung - von Dingen oder weiß nicht, wovon man 

im konkreten redet. (Abg. Mitterer: Es ist abge-

sprochen, und warum hat dann Landesrat Hal-

ler an die Bürgermeister schreiben müssen, daß 

er das nicht einhalten kann?) Das hat Haller nie 

geschrieben. Schiller hat selber gesagt, daß auf-

grund ... (Lärm im Hause)  Ich darf Ihnen das 

noch einmal erklären. Nachdem du Kommunal-

politiker bist, möchte ich dir das schon sagen. 

Wir wissen aufgrund der Entwicklungen der 

Krankenanstaltenkosten - und morgen, übermor-

gen und am Freitag wird darüber noch ausführ-

lich zu reden sein -, daß im Wege der Nachver-

rechnungen (Bürgermeister Schwager nickt 

wieder) die Gemeindebudgets doch mehr als 

geplant belastet worden sind. Dadurch waren 

geänderte Finanzierungsbedingungen in den 

Gemeinden, die wir auf diese Weise 

ausgeglichen haben. Das ist ein korrekter Weg. 

(Abg. Schwager: Aber, der andere Teil war 

das!) Das ist der Teil. Sonst sind alle 

Versprechen eingehalten worden. 

Ich möchte noch auf einen anderen Teil 

eingehen, nämlich daß die Pflasterung in 

Hüttenberg zum Thema wird. Kollege Hofer hat 

es gesagt, und ich habe mir meinen Teil dabei 

gedacht. Aber eines möchte ich hier schon 

sagen: Ein Straßenbaureferent kann sich nicht 

aus der Verantwortung schleichen, indem er 

einen kleinen Bürgermeister, von dem er weiß, 

daß dieser es ohnehin nicht zahlen kann, etwas 

unterschreiben läßt. Weil dann heißt das, daß 

man die Verantwortung abschieben will, weil 

man zu feige war, in diesem Falle eine konkrete 

und korrekte Entscheidung zu treffen. (Beifall 

von der SPÖ-Fraktion) Meine Damen und 

Herren von der FPÖ und die betroffenen 

Straßenreferenten: So kann man sich nicht aus 

der Verantwortung schleichen! Denn wenn man 

nur die Wünsche und eidesstattlichen Erklä-

rungen der Bürgermeister heranzieht, würde ich 

sagen: Schaffen wir den Straßenbaureferenten 

ab! Dann brauchen wir ihn nicht. Aber hier geht 

es um Fachwissen und um überregionale 

Entscheidungen. Und die muß ein 

Straßenreferent verantworten. Da kann man sich 

jetzt nicht im Zuge einer Wortmeldung des 

Klubobmannes, damit das im Protokoll steht, 

ganz schnell aus der Verantwortung 

herausschleichen. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion) 

(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der 

Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das 

Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf 

das Schlußwort und beantragt das Eingehen in 

die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird ein-

stimmig angenommen. - Der Vorsitzende eröff-

net die Spezialdebatte.) 
Dr. Ambrozy   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Der Landtag wolle beschließen: 
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Dkfm. Scheucher 

1. Dem von der Landesregierung vorgelegten 1. 

Nachtragsvoranschlag zum Landesvoranschlag 

1994 wird gemäß Art. 53 der Landesverfassung 

für das Land Kärnten die verfassungsmäßige 

Zustimmung erteilt. 

2. Gemäß Art. 55 Abs. 2 der Landesverfassung 

für das Land Kärnten wird der Landesregierung 

die Ermächtigung erteilt, zur teilweisen Bedek-

kung des 1. Nachtragsvoranschlages zum Lan-

desvoranschlag 1994  293,851.000 Schilling 

Darlehen, samt Anhang, durch 

Kreditoperationen aufzunehmen. 

Ich beantrage die Annahme. 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, stelle ich 

fest, daß nur eine Abstimmung dafür oder dage-

gen möglich ist, daß aber die Anmerkungen der 

FPÖ während der Debatte im Protokoll aufschei-

nen. Ansonsten müßten hier verschiedene Abän-

derungsanträge vorliegen. 

Wir kommen zum Antrag des Berichterstatters. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke! Damit ist der 

Nachtragsvoranschlag einstimmig beschlossen. 

Ich unterbreche die Sitzung. Wir beginnen 

morgen um 9 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung am 29.11.1994 um 

17.57 Uhr. - Fortsetzung der Sitzung am 

30.11.1994 um 9.03 Uhr.) 
Unterrieder   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus!  

Ich begrüße Sie alle recht herzlich! Wir setzen 

die unterbrochene Sitzung mit der Fragestunde 

fort. Sie haben alle die neue Reihung der übrig 

gebliebenen Fragen auf Ihrem Tisch 

vorgefunden. 

Fragestunde 

Als 1. Anfrage rufe ich auf: 
  

 1. Ldtgs.Zl. 94/M/27:  

Anfrage der Abgeordneten Kreutzer 

an Landeshauptmann-Stellvertreter 

Dr. Ausserwinkler 

Frau Abgeordnete, bitte! 
Unterrieder   

Abgeordnete Kreutzer  (FPÖ): 
  Kreutzer 

Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Landeshaupt-

mann! Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. 

Als Demokratin, die alle Extreme (ob von links 

oder rechts) ablehnt, habe ich an Sie als 

Kulturpolitiker, Herr Landeshauptmann-

Stellvertreter Dr. Ausserwinkler, folgende 

Frage. In der Zeitung des Stadttheaters 

Klagenfurt "theater aktuell", Ausgabe 

September/Oktober 1994, für den Inhalt 

verantwortlich: Dr. Maier-Haderlap, gestaltet in 

Zagreb und subventioniert aus dem Steuertopf, 

machte Choreograph Johann Kresnik zum 

Thema "Politik und Theater" unter anderem 

folgende Aussage: Auf die Frage, ich zitiere 

"Wie soll das Stadttheater Ihrer Meinung nach 

politisch sein?", antwortet Kresnik: "Indem man 

endlich einmal zeigt, was Vergangenheit in 

diesem Land war. Da soll man Stücke machen, 

die die Bevölkerung darauf aufmerksam 

machen, was sich hier ereignete und ereignet; 

was Geschichte hier einmal war und noch immer 

ist; zeigen, daß Kärnten immer noch eines der 

größten braunen Löcher in Europa ist. (Lärm im 

Hause. - LH Dr. Zernatto: Schweinerei!) Da 

muß man ansetzen. Das kann aber jeden 

Intendanten sofort den Kopf kosten." usw. 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-

Stellvertreter, haben Sie als Kulturreferent auf 

die Aussage des Choreographen Kresnik in der 

obigen Zeitung, wonach Kärnten noch immer 

"eines der größten braunen Löcher Europas ist" 

reagiert? 
Kreutzer   
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Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ausser-

winkler  (SPÖ): 
  Dr. Ausserwinkler 

Herr Präsident! Hohes Haus! Frau Abgeordnete! 

An und für sich fühle ich mich als 

Kulturreferent nicht zuständig für eine Reaktion 

auf ein Interview, das nicht direkt 

Angelegenheiten der Kunst und Kultur, sondern 

eher eine allgemeine Äußerung des in Kärnten 

gebürtigen, international renommierten 

Choreographen Johann Kresnik in diesem 

Informationsblatt, das Sie erwähnt haben, 

betroffen hat. 

Ich möchte trotzdem auf ein paar Punkte einge-

hen. Kresnik hat in diesem Interview noch zu 

mehreren Dingen Stellung genommen, unter 

anderem auch in dem Bereich, wo er insgesamt 

das kulturpolitische Klima und seine Einstellung 

zur Kultur beschreibt. (2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Auf das können wir verzichten!) 

Man weiß, daß Kresnik auch international be-

kannt geworden ist, durch seine kompromißlose, 

radikale künstlerische Art, Aussagen zu machen. 

(2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Stalinistische!) 

Er hat eine Spitzenstellung in der Sparte 

"Tanztheater" errungen und war es immer 

wieder gewohnt, in seinen Interviews eine 

Sprache zu führen, die sicherlich 

Geschmackssache sein kann, die als 

einigermaßen überspitzt, brüskierend empfunden 

werden kann und darf - aber offensichtlich 

keinen strafbaren Tatbestand darstellt. Mit ein 

bißchen angewandter Stilanalyse kann man in 

dem in Rede stehenden Interview noch einiges 

finden, das vielleicht überpointiert, höhnisch 

oder ironisch klingt, wie etwas im 

Zusammenhang mit der Precht-Oper "Aufstieg 

und Fall der Stadt Mahagonny", wo er gefragt 

wurde: "Wie macht man 'Mahagonny' in Zeiten 

wie diesen politisch?" Daraufhin antwortete 

Kresnik: "Indem man den Lindwurm in die Luft 

sprengt." 

Ich glaube nicht, daß diese Aussage Anlaß sein 

wird, daß ihn bei seinem nächsten Besuch in 

Kärnten Bombenspezialisten der Polizei 

begleiten oder bestrafen werden. Sich selbst - 

das muß man in dem Interview auch 

herausstreichen - bezeichnet Kresnik als 

"Chaoten". Wenn man zwischen den Zeilen 

liest, welch enormes politisches Engagement er 

aus seiner Sicht vom Theater, auch vom 

Stadttheater Klagenfurt verlangt, wenn er 

beispielsweise meint: "Was will das Stadttheater 

Klagenfurt? Ich weiß es: Es will den Lindwurm 

zum Lachen bringen.", so ist das auch nicht 

gerade ein Kompliment für den derzeit 

amtierenden Intendanten, der ihn wahrscheinlich 

auch nicht klagen wird. 

Ich meine, in einer Zeit, in der wir damit kon-

frontiert sind, daß in vielen Ländern der Welt 

Äußerungen zur Kultur noch immer mit 

gewissen Restriktionen belegt werden, in denen 

es in vielen Ländern der Welt auch 

Einschüchterungen gibt, in denen es Tendenzen 

gibt, unter dem Titel "Hüter von Anstand", auch 

Aussagen zu zensurieren, sehe ich mich als 

Kulturreferent an vorderster Front im 

wesentlichen dafür verantwortlich, in diesem 

Land auch ein Klima zu haben, in dem freie 

Meinungsäußerung vorhanden ist und nehme 

auch somit die Äußerungen von Kresnik in 

einem Interview in der "Kleinen Zeitung" hin, in 

dem er für uns Politiker auch einiges zu sagen 

hatte. Im Verhältnis zwischen Politikern und 

Theaterleuten meinte er: "Letzten Endes sind 

wir (die Theaterleute) doch nur Clowns der 

Politiker. Daher ist es unsere Aufgabe, mit der 

rechten Hand die Subvention zu nehmen und mit 

der linken Hand die Politiker mit Dreck zu 

bewerfen." Ich meine, man muß in diesem 

Zusammenhang in der Lage sein, auch seine 

Selbsteinschätzung, die er in seinem Interview 

getroffen hat - indem er sich, wie gesagt, als 

"Chaot" bezeichnet hat - zur Kenntnis zu 

nehmen. 

(1. Zusatzfrage:) 
Dr. Ausserwinkler   

Abgeordnete Kreutzer  (FPÖ): 
  Kreutzer 

Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, Sie haben 

meine zweite Frage vorweggenommen, weil hier 

ging es, wie er sagt darum: "Wie macht man die 

Stadt Mahagonny politisch? - indem man den 

Lindwurm sprengt!" Ich sehe da eine Aufforde-

rung zur Gewalt. 

Aber ich möchte Sie folgendes fragen: Finden 

Sie es nicht für bedenklich, daß der Verlust an 

Werten durch neue Extreme ausgeglichen 

werden muß, um bestimmte Wertskalen zu 

befriedigen? 
Kreutzer   
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Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ausser-

winkler  (SPÖ): 
  Dr. Ausserwinkler 

Wenn man bereit ist, Wertungen vorzunehmen 

(Abg. Kreutzer: Ich meine die Grundwerte unse-

rer Demokratie!) und sich auf diese Wertungen 

einläßt, wird man irgendwann erkennen, daß 

Wertskalen im kulturellen Bereich nicht wie 

Meßskalen auf einem Fieberthermometer funk-

tionieren und deshalb auch einiges in diesen 

kulturellen Aussagen mit Antworten bedacht 

werden mußte, die von jenen kommen, die hier 

höhnisch und überspitzt formulierend unterwegs 

sind. 

(2. Zusatzfrage:) 
Dr. Ausserwinkler   

Abgeordnete Kreutzer  (FPÖ): 
  Kreutzer 

Noch eine Frage: Wer ist dann - wenn Sie das 

nicht sind - verantwortlich, für dieses "theater 

aktuell"? Das wird doch im Rahmen des Stadt-

theaters herausgegeben und verlegt. Nicht? 

(Abg. Mitterer: Subventioniert!) Subventioniert, 

vor allen Dingen auch. (Vorsitzender: Herr 

Landeshauptmann, bitte! - 2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Und in Kroatien gedruckt!) Nur, 

weil Sie vorher gesagt haben, daß das nicht in 

Ihre Zuständigkeit fällt. (Vorsitzender: Achso? 

Bitte, die Anfrage zu stellen. Das war aus 

meiner Sicht schon eine Frage!) 

In Kärnten gibt es viele ausgezeichnete 

Künstler, Designer und Graphiker. (Lärm im 

Hause) Warum muß die Gestaltung und das 

Layout des Theaterkuriers in Zagreb stattfinden? 
Kreutzer   

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ausser-

winkler  (SPÖ): 
  Dr. Ausserwinkler 

Sie haben zwei Zusatzfragen gestellt. Eine Zu-

satzfrage betrifft die inhaltliche Gestaltung. Hier 

gibt es entsprechende Redaktionskomitees, die 

für die inhaltliche Gestaltung zuständig sind. 

Das andere ist die Frage der Abwicklung des 

Technischen und des Drucks. Hiefür ist die 

Direktion des Stadttheaters zuständig, die 

entsprechenden Mittel und Aufträge zu 

verteilen, wobei in diesem zweiten Fall 

sicherlich vom Ausdruck der Sparsamkeit und 

Zweckmäßigkeit ausgegangen werden muß. (2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: In Agram 

gedruckt!) 
Dr. Ausserwinkler   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die Anfrage 1 erledigt. - Wir kommen 

zur 2. Anfrage: 
  

 2. Ldtgs.Zl. 95/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Ing. Pfei-

fenberger an Landesrat Lutschounig 
Unterrieder   

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Landesrat! In 

der Abteilung "Ländliches Wegenetz" ist die 

Situation so, daß 820 Anträge auf Neubau und 

800 Anträge auf Wegerhaltung vorliegen, das 

heißt, die Abarbeitung dieser Anträge würde in 

etwa 15 Jahre beanspruchen; die Mittel dafür 

etwa 1,6 Milliarden Schilling. Jährlich werden 

30 bis 40 Projekte fertiggestellt. 

Nachdem immer wieder auch an uns Anfragen 

gestellt werden und Beschwerden kommen, daß 

die Antragsbewilligung bis zu fünf oder sechs 

Jahre dauert, stelle ich an Sie die Frage, Herr 

Landesrat: Wie lange dauert im Durchschnitt die 

Erledigung eines Förderungsansuchens für eine 

Hofzufahrt? 
Ing. Pfeifenberger   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 

Abgeordneter! Sie haben es schon 

vorweggenommen: Vier bis acht Jahre dauert im 

Durchschnitt eine Erledigung bis zur 

Fertigstellung. 

(1. Zusatzfrage:) 
Lutschounig   

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Es gibt aber bei diesen 820 Anträgen ganz be-

stimmte Anträge, und zwar sind dies die 

Gruppen E 1 und E 2. Das heißt, die 

Erreichbarkeit eines Hofes gliedert sich nach der 



712 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode 

Ing. Pfeifenberger 

Schwierigkeit und dem Zustand. Die Höfe nach 

E1-Anträgen sind praktisch mit einem Traktor 

auch nicht mehr erreichbar, jene nach E 2-

Anträgen nur mehr mit einem Traktor. Davon 

gibt es 11 Anträge der Gruppe E 1 und 34 

Anträge der Gruppe E 2. 

Ich glaube, in einer Zeit, wo der technische 

Fortschritt solche Ausmaße annimmt, ist es 

sicherlich notwendig, daß die Höfe, die bewohnt 

und bewirtschaftet werden, auch mit einem Auto 

erreichbar sind. 

Meine Frage an Sie ist: Warum werden diese 

Anträge nicht dringlich behandelt, damit diese 

Höfe in Zukunft auch unter normalen 

Umständen erreichbar sind? 
Ing. Pfeifenberger   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Herr Abgeordneter! Das wird auch so gehand-

habt. Es ist die sogenannte Projektziffer dafür 

maßgebend, in welche Priorität der einzelne 

Weg kommt. Selbstverständlich ist für die 

Priorität wichtig, ob man mit einem LKW, mit 

einem Traktor oder überhaupt mit einem Auto 

zum Hof dazukommt. Selbstverständlich haben 

jene Projekte Priorität, wo nicht gewährleistet 

ist, daß man zum Beispiel mit einem LKW 

zufahren kann. Selbstverständlich ist das für die 

Priorität wichtig, ob man mit einem LKW, mit 

einem Traktor oder überhaupt mit einem Auto 

zum Hof dazukommt und es haben daher 

selbstverständlich jene Projekte Priorität, bei de-

nen es nicht gewährleistet ist, daß man z. B. mit 

einem LKW zufahren kann und sie werden 

berücksichtigt, bevor andere Projekte in Angriff 

genommen werden, bei denen es sich etwa um 

eine Asphaltierung handelt. Das wird in unseren 

Abteilungen so gehandhabt und entspricht auch 

den Richtlinien. 

(2. Zusatzfrage:) 
Lutschounig   

Abgeordneter Ing. Pfeifenberger (FPÖ): 
  Ing. Pfeifenberger 

Hinsichtlich der Verwendung von AIK-Mitteln 

für Straßenstücke mit überwiegend öffentlichem 

Charakter, bei denen bäuerliche Interessen nur 

mehr zu einem geringen Anteil vorhanden sind, 

stellt sich auch für mich die Frage: Ist die Ver-

wendung von AIK-Mitteln bei solchen Straßen-

projekten mit überwiegend öffentlichem Charak-

ter gesetzeskonform? 
Ing. Pfeifenberger   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Herr Abgeordneter, auch bei solchen Straßen-

stücken bzw. Verbindungsstücken von der Ort-

schaft A zur Ortschaft B, die Sie im konkreten 

meinen, wohnen dort Bauern und selbstverständ-

lich werden auch diese Straßenstücke mit AIK-

Mitteln mitfinanziert. Es ist natürlich schwer, 

eine genaue Differenzierung vorzunehmen, was 

Priorität hat, aber wir trachten schon, daß wir in 

erster Linie mit unseren AIK-Mitteln vor allem 

jene Wege finanzieren. bei denen es in erster 

Linie Bauern sind, deren Wirtschaften erschlos-

sen werden. 
  

 3. Ldtgs.Zl. 97/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Dr. Hofer 

an Landeshauptmann Dr. Zernatto 
Lutschounig   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Gestern war ursprünglich eine schriftliche Be-

antwortung vorgesehen, aber nachdem der Herr 

Landeshauptmann heute hier ist, ist die mündli-

che Beantwortung möglich. Bitte, Herr 

Abgeordneter. 
Unterrieder   

Abgeordneter Dr. Hofer  (ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen 

und Herren! Nach dem 

Behinderteneinstellungsgesetz sind alle 

Dienstgeber verpflichtet, pro 25 Dienstnehmer 

einen Behinderten einzustellen. Die Ge-

bietskörperschaften haben diesbezüglich sicher-

lich eine besondere Verantwortung und nehmen 

diese auch wahr. Dennoch wissen wir, daß es 

Bereiche gibt, bei denen das nicht so ohne 

weiteres möglich ist. 

Daher die Frage: Herr Landeshauptmann, wie 

hoch ist der Betrag, den das Land Kärnten im 

Jahre 1994 bis jetzt an Abstandszahlungen im 

Zusammenhang mit dem 

Invalideneinstellungsgesetz zu leisten hat? 
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Dr. Hofer  

Dr. Hofer   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Herr Präsident! Hohes Haus! Herr 

Abgeordneter! Ich darf dazu sagen, daß für das 

Jahr 1994 zur Zeit noch keine Aussagen 

gemacht werden können, da es immer im 

darauffolgenden Jahr die Berechnung gibt. Ich 

kann Ihnen aber die mittlerweile exakten Daten 

für das Jahr 1993 bekanntgeben. 

Für das abgelaufene Kalenderjahr werden diese 

Ausgleichstaxen, sofern sie anfallen, mittels 

Bescheid vorgeschrieben. Das Bundessozialamt 

für Kärnten hat mit Bescheid vom 19. Oktober 

1994 dem Land Kärnten mitgeteilt, daß für das 

Kalenderjahr 1993 sogar eine Prämie von 

15.727 Schilling an das Land Kärnten zur 

Auszahlung kommt, das heißt, daß keinerlei 

Zahlungen aus diesem Titel seitens des Landes 

Kärnten geleistet werden müssen. 

Weil das interessieren wird, darf ich dazu sagen, 

daß das vor allem deshalb möglich war, weil im 

Bereich der Verwaltung und der Krankenanstal-

ten eine sehr beachtliche Zahl von behinderten 

Menschen über das notwendige Ausmaß hinaus 

beschäftigt werden konnte und dadurch die Min-

derbeschäftigung im Bereich der Landeslehrer 

ausgeglichen wurde. So gesehen, ist das Land 

Kärnten, das sich seit Jahren damit bemüht, für 

den Bereich der Privatwirtschaft eine 

Vorbildrolle einzunehmen, in der Lage, dieses 

Vorbild auch tatsächlich wahrzunehmen. Ich 

freue mich darüber, daß ich Ihnen die Antwort 

in dieser Form geben konnte. (Abg. Dr. Hofer: 

Danke, ich habe keine Zusatzfrage. - 2. Präs. 

Dipl.-Ing. Freunschlag: Da hättest du ihn direkt 

fragen können!) 
  

 4. Ldtgs.Zl. 98/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Stangl an 

Landesrat Lutschounig 
Dr. Zernatto   

Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Herr Präsident! Herr Landesrat! Meines Wissens 

vermehren sich die Käufe aus der 

Bundesrepublik im grünen landwirtschaftlichen 

Verkehr. In der Regel sind die Preise höher, als 

sie bei uns überhaupt bietbar sind. Ich vermute, 

durch den Beitritt zur EU wird sich dieser Druck 

verstärken. Die heimischen Landwirte können 

bei diesen Preisen kaum mithalten. Das 

Grundverkehrsgesetz, das wir jetzt beschlossen 

haben, ist eine Antwort, aber nur eine. Der 

Siedlungsfonds war für Besitzfestigung, soweit 

ich informiert bin, und als Unterstützung für 

solche Aktionen für Landwirte gedacht. um auch 

mitbieten und eine Hilfe geben zu können. 

Entweder ist diese Aktion nicht bekannt oder 

dient die niedrige Dotation Fachbeamten als 

Vorwand, von Haus aus nein zu sagen, weil 

eben zuwenig Geld vorgesehen ist. Ich frage 

mich daher, ob diese Handhabung derzeit 

zielführend ist. (Vorsitzender: Die Frage!) 

Jedenfalls ist dieses Instrument nicht aus-

reichend. 

Daher frage ich: Wieviele Rechtsgeschäfte wur-

den in den letzten zwölf Monaten mit dem 

landwirtschaftlichen Siedlungsfonds als Sied-

lungsträger abgeschlossen? 
Stangl   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 

Abgeordneter! Die einfache Antwort ist: In den 

letzten zwölf Monaten überhaupt keine. 

(1. Zusatzfrage:) 
Lutschounig   

Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Denkt man daran, dieses Instrument zu verbes-

sern oder zu aktualisieren? 
Stangl   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Herr Abgeordneter, wenn über diesen landwirt-

schaftlichen Siedlungsfonds keine 

Rechtsgeschäfte abgewickelt wurden, heißt das 

nicht, daß keine Geschäfte stattgefunden haben, 

sondern die Geschäfte wurden eben von 

Verkäufer zu Käufer abgeschlossen, ohne die 

Einschaltung der Landesregierung bzw. dieses 

Siedlungsfonds in Anspruch zu nehmen, weil es 

einfach günstiger ist, ohne die Einschaltung des 

Siedlungsfonds direkt vom Verkäufer zum 

Käufer diese Geschäfte abzuwickeln, weil sonst 
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Lutschounig 

zweimal die Grunderwerbssteuer zu zahlen 

wäre. 

(2. Zusatzfrage:) 
Lutschounig   

Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Ist der landwirtschaftliche Siedlungsfonds dann 

noch sinnvoll, wenn die Verkäufe und Käufe 

ohne Einschaltung des Siedlungsfonds günstiger 

sind? 
Stangl   

Landesrat Lutschounig (ÖVP): 
  Lutschounig 

Das ist die Frage, über die könnten wir diskutie-

ren, Herr Abgeordneter. (Beifall von der ÖVP-

Fraktion. - Zwischenruf des 2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag.) 
  

 5. Ldtgs.Zl. 99/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Pistotnig 

an Landesrätin Achatz 
Lutschounig   

Abgeordneter Pistotnig (FPÖ): 
  Pistotnig 

Sehr verehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr 

verehrte Frau Landesrätin! Unter den vielen 

Pflegestellen, die es für Behinderte in Kärnten 

gibt, gibt es auch 34 Pflegestellen, die sich zu 

einer Vereinigung zusammengeschlossen haben, 

die sich ISOB nennen. Ich habe mir einige 

solche Pflegestellen angeschaut und muß sagen, 

ich war ganz überrascht, denn die Zimmer usw. 

haben dort den Charakter eines mindestens 

Dreisternehotels und es ist alles sehr gepflegt. 

Ich habe mir sagen lassen, daß dort mittelschwer 

psychiatrisch behinderte Leute sind, bei denen 

keine Besserung zu erwarten ist. (Vorsitzender: 

Die Frage!) 

Ich frage Sie jetzt: Wodurch unterscheiden sich 

eigentlich private ISOB-Pflegestellen für Mehr-

fachbehinderte von jenen der Caritas, z. B. der 

AIS in Glandorf und Klagenfurt, oder von Über-

gangswohnheimen wie z. B. in Ponfeld bei 

Wölfnitz? 
Pistotnig   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 

Abgeordneter! Der Verein ISOB ist selbst 

Rechtsträger der Einrichtungen, aber jede 

psychiatrische Pflegestelle ist für sich Träger. In 

den psychiatrischen Pflegestellen sind 

Menschen untergebracht, wie Sie das bereits 

ausgeführt haben, die chronisch psychisch krank 

und deshalb betreuungsbedürftig sind, wobei 

vielfach auch eine geistige Behinderung 

hinzutritt. Daraus ergibt sich auch ein Kreis von 

Pfleglingen aller Altersstufen. Da zumindest die 

körperliche Mobilität nicht oder nur gering 

eingeschränkt ist, entspricht die pflegerische und 

betreuerische Tätigkeit diesen Tatsachen und 

erfordert eine ganz andere Form als bei körper-

lich behinderten, altersmäßig beeinträchtigten 

und oftmals dadurch immobilen Menschen. Es 

ist so, daß diese Menschen in den 

außenpsychiatrischen Pflegestellen teilweise 

noch mithelfen können, teilweise aber, wenn sie 

älter und gebrechlich werden, auch Pflegefälle 

werden. 

Für die anderen Pflegefälle, die in den anderen 

Pflegeheimen untergebracht sind, wie z. B. der 

Caritas und der AIS, ist eine andere Betreuung 

notwendig und wird auch ein anders ausgebilde-

tes Personal eingesetzt. Die 

außenpsychiatrischen Pflegestellen werden auch 

vom Lande Kärnten unterstützt, indem 

Pflegepersonal für die außenpsychiatrischen 

Pflegestellen zur Verfügung gestellt wird. Es ist 

auch eine Inspektionsärztin tätig, die für diese 

Pflegestellen mit verantwortlich und zuständig 

ist und da und dort, wenn Therapie notwendig 

ist, wird diese auch gewährt. 

Eine ganz andere Position nehmen aber die 

Übergangsheime des Vereines, z. B. Pro Mente 

infirmis in Ponfeld, Wölfnitz und Landskron ein. 

Ihre Hauptzielrichtung besteht darin, psychisch 

kranken Menschen Hilfestellung bei der Wieder-

eingliederung in ein selbständiges Leben zu lei-

sten oder doch zumindest zu erreichen, daß der 

dort untergebrachte Mensch soweit wieder an 

ein selbständiges Leben herangeführt wird, um 

in seine Familie bei entsprechender 

psychosozialer Nachsorge oder in eine Form 

betreuten Wohnens entlassen zu werden. 

Demgemäß ist der Aufenthalt in einem 
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Übergangswohnheim, wie auch der Name schon 

sagt, beschränkt und nur bis zu einem Zeitraum 

von zwei Jahren möglich. 

Bei der dargestellten Intention dieser 

Übergangswohnheime ist es klar, daß dort eine 

größere Anzahl von spezialisierten Betreuern, 

wie Psychiater, Psychologen, 

Arbeitstherapeuten, Sozialarbeiter und 

Sozialarbeiterinnen, notwendig ist als in den 

vorerwähnten Pflegeheimen und Pflegestellen. 

(1. Zusatzfrage:) 
Achatz   

Abgeordneter Pistotnig (FPÖ): 
  Pistotnig 

Frau Landesrätin, wie Sie früher selbst gesagt 

haben, kann man entnehmen, daß z. B. Pro 

Mente infirmis die leichteren Fälle aufnimmt. 

Bezüglich des Personals ist es so, daß es eine 

gesetzliche Grundlage gibt, wobei für 25 

Pfleglinge das Land eine ausgebildete Fachkraft 

zur Verfügung stellt. Das ist aber bei ver-

schiedenen Heimen nicht so, sondern es haben 

drei Pflegestellen mit rund 90 Pfleglingen pro 14 

Tagen nur eine Fachkraft, die ihnen zur 

Verfügung gestellt wird. (Vorsitzender: Die 

Frage!) Ich rede jetzt nicht von den körperlich 

Behinderten, sondern diese Heime sind 

durchwegs so gelagert, daß hauptsächlich geistig 

Behinderte dort sind, aber, wie Sie selbst gesagt 

haben, kommt es natürlich vor, (Vorsitzender: 

Die Frage stellen!) daß sowohl bei AIS wie bei 

ISOB auch körperlich Behinderte sind. Ich frage 

Sie nun, wie hoch sind die Tagsätze bei Pflege-

stellen z. B. der ISOB, der AIS, der Caritas oder 

der Pro Mente infirmis? 
Pistotnig   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 

Abgeordneter! Ich habe schon eingangs gesagt, 

daß man diese Art der Pflege nicht vergleichen 

kann, deshalb haben wir in Kärnten eine Vielfalt 

der Pflege für Menschen, die Hilfe benötigen, 

eingerichtet. Eine Art dieser Einrichtung ist z. 

B., ob dies jüngere Menschen sind, die sich in 

einer psychischen Situation befinden, bei der 

man annehmen kann, daß sie auch wieder in ein 

selbständiges Leben zurückgeführt werden 

können, so daß sie auch wieder selbständig für 

sich allein sorgen können. Deshalb sind diese 

Übergangswohnheime so ausgestattet, damit 

man diese Situation so bewältigt, um alles 

daranzusetzen, den Schritt in ein selbständiges 

Leben zu ermöglichen. 

Die außenpsychiatrischen Pflegestellen werden 

von den Menschen verschieden in Anspruch 

genommen. Es sind dort durchaus Menschen, 

die auch noch am Bauernhof etwas mithelfen 

können und nicht diese Pflege benötigen, es sind 

aber auch andere, die älter werden, die große 

Probleme haben und die teilweise auch dann 

dort gepflegt werden. Das ist also 

unterschiedlich. In diesem Bereich wird diese 

Pflege nicht so benötigt wie in einem reinen 

Pflegeheim oder in einer anderen Art der 

Betreuung und der Ausstattung. Deshalb kann 

man die Tagsätze nicht vergleichen. 

Für diese ISOB-Pflegestellen übernimmt das 

Land Kärnten wesentliche zusätzliche Kosten. 

Es sind einmal die reinen Tagsätze, die laut 

einem Landtagsbeschluß im Jahre 1990 mit 275 

beginnend festgesetzt wurden und in der 

Zwischenzeit eine Valorisierung erfahren haben. 

Der Tagsatz für die psychiatrischen Pfle-

gestellen beträgt jetzt 324 Schilling. 

Vom Land zusätzlich werden noch Personalre-

fundierungen für Therapie gewährt, 

Medikamente bezahlt, Arztkosten, orthopädische 

Behelfe, Zahnersätze usw., Kran-

kenhausaufenthalte, in der Zwischenzeit in der 

psychiatrischen Abteilung soferne dies 

erforderlich ist, sowie das Fachpersonal, das 

vom Lande Kärnten zur Verfügung gestellt wird. 

Das heißt, man kann diese Tagsätze nicht mit 

anderen vergleichen. Zum Beispiel in einem 

reinen Pflegeheim, wo schwerste Pflegefälle 

untergebracht sind, die durchwegs bettlägerig 

sind und die rund um die Uhr betreut werden. 

Das ist z.B. ein Pflegsatz bei der AIS mit 690,--, 

Caritas 515,-- etc. Es ist unterschiedlich, wie die 

Schwere dieser Fälle bewertet wird und wie sich 

der Tagsatz in der Kalkulation ergibt. 

(2. Zusatzfrage:) 
Achatz   

Abgeordneter Pistotnig (FPÖ): 
  Pistotnig 

Ich glaube zwar nicht, daß die AIS Medikamente 

selbst bezahlt für ihre Patienten. Das wird dort 
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auch nicht enthalten. Ich habe aber noch eine 

Frage an Sie. Von welcher dieser genannten 

Pflegestellen stehen zusätzlich zu den Tagsätzen 

auch noch die Renten und Pensionen oder ein 

Teil derselbe der Pfleglinge zur Abgeltung der 

Pflegekosten zur Verfügung? 
Pistotnig   

Landesrätin Achatz (SPÖ): 
  Achatz 

Es ist doch so, daß das Pflegegeld, das hier er-

kämpft wurde, auch für Einrichtungen in An-

spruch genommen werden kann, weil das ur-

sprünglich nur für den Bereich der Betreuung zu 

Hause gedacht war. Daß dieses Pflegegeld je 

nach Einstufung dann vom Land Kärnten als 

Träger selbstverständlich hier einbezogen wird, 

daß hier ein 20 prozentiges Taschengeld 

vorgesehen ist und daß hier diese Einnahmen, 

die dem Lande Kärnten zukommen, auch hier 

einfließen. Das ist keine Frage, daß hier der 

Pflegeträger dieses Geld nicht bekommen kann, 

weil ihm der Tagsatz vom Lande Kärnten 

bezahlt wird. 
Achatz   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die Anfrage 5. erledigt. 

(Abg.Pistotnig: Aber sie wurde nicht genügend 

beantwortet!) Es gibt keine weitere Zusatzfrage, 

Sie haben 2 Zusatzfragen bekommen. (Abg. 

Pistotnig: Ich möchte diese Antwort schriftlich!) 

Das wird nicht gehen. Sie können die Frau 

Landesrätin noch einmal fragen. Die Anfrage ist 

mit zwei Zusatzfragen erledigt. Ich kann sie 

geschäftsordnungsgemäß nicht anders 

abwickeln. Wir kommen zur 6. Anfrage. 
  

 6. Ldtgs.Zl. 101/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing. 

Gallo an Landesrätin Dr. Sickl 

Bitte, Herr Abgeordneter. 
Unterrieder   

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Gallo 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Sehr geehrte 

Frau Landesrätin Dr. Elisabeth Sickl! Die Arbeit 

Ihres Vorgängers, 

Landeshauptmannstellvertreter Ing. Matthias 

Reichhold war geprägt dadurch, daß er einen 

gemeinsamen Weg aller drei Parteien gegangen 

ist, was uns immerhin in einigen Punkten 

weitergebracht hat. Ich halte es für richtig, ihm 

von dieser Stelle aus dafür zu danken. Ihr 

Vorvorgänger als politischer Referent im Hause 

betätigte sich während dieser Zeit als eifriger 

Antragsteller. (Vors. Unterrieder: Bitte die 

Frage zu stellen!) Fast so, als ob von dessen 

Amtszeit noch einige unge-löste Probleme in 

diese Gesetzgebungsperiode hereinragen. Jetzt 

mit einem Antrag auf Eindämmung der 

Schneckenplage. Die Behandlung von Anträgen 

im Ausschuß hat vielleicht zufällig mit 

Schnecken zu tun. (Vors. Unterrieder: Bitte, wir 

haben jetzt die Fragestunde und ich bitte, die 

Frage zu stellen!) Die Einberufung des 

Ausschusses erfolgt eher gemütlich, 

dementsprechend unterentwickelt ist auch die 

Beratungstätigkeit. Ich frage Sie, Frau 

Landesrätin, mit welchen umweltrelevanten 

Themen wurden Sie bei Ihrem Amtsantritt 

konfrontiert? 
Dipl.-Ing. Gallo   

Landesrätin Dr. Sickl (FPÖ): 
  Dr. Sickl 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

legin und Kollegen von der Regierungsbank! 

Sehr geehrte Damen und Herren des Landtages! 

Ich darf hier das erste Mal vor Ihnen sprechen 

und bevor ich in die Beantwortung der Frage des 

Abgeordneten Gallo eingehe, möchte ich doch 

die Gelegenheit benutzen, um Ihnen allen zu 

danken für den freundlichen Empfang, den Sie 

mir bei meiner Angelobung bereitet haben. Ich 

möchte Sie meiner Loyalität versichern, die uns 

allen zusteht, unserer gemeinsamen Sache 

gegenüber, nämlich dem Wohle Kärntens hier 

gemeinsam zu dienen und für das Wohl 

Kärntens gemeinsam zu arbeiten. In dem 

Zusammenhang möchte ich auch an Sie 

appellieren, die Agenden, die mir übertragen 

wurden, Umweltschutz, Wasser, Abwasser, 

Abfall und Naturschutz, von den Schwankungen 

der Tagespolitik ein wenig unbehelligt zu lassen. 

Ich glaube nämlich, daß wir alle erkennen, wir 

trinken das gleiche Wasser, wir atmen die 

gleiche Luft, wir essen die gleichen 

Bodenprodukte und wir produzieren gleich 

Abwasser und Berge von Abfall. Deswegen 
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glaube ich, daß das wirklich Sachen sind, die 

eigentlich über der Tagespolitik stehen. Um 

diese Dinge wirklich optimal lösen zu können, 

bitte ich um Ihre Zusammenarbeit und ich hoffe, 

daß es mir gelingen wird, diese Fragen 

ökologisch, sparsam und rasch zu unserem ge-

meinsamen Wohl zu lösen. 

Was nun Ihre Anfrage anlangt, Herr Dipl.-Ing. 

Gallo, so darf ich folgendes antworten. 

Unmittelbar nach meinem Amtsantritt habe ich 

an der Umweltreferententagung der 

Bundesländer in Hall in Tirol teilgenommen und 

wurde dabei mit einem breiten Spektrum von 

Umweltproblemen Österreichs, aber auch 

Kärntens, konfrontiert. Diese 

Umweltreferentenkonferenz beschließt 

bekanntlich Empfehlungen an die Frau Bun-

desministerin für Umwelt, welche zunächst auf 

Beamtenebene ausgearbeitet werden und dann 

politisch beschlossen werden. Im speziellen ist 

im Bereich des Wasserrechtes die Regelung der 

Abwasserbeseitigung in Siedlungsgebieten als 

vorrangig an mich herangetragen worden. Ent-

sprechende rechtspolitische Vorbereitungen 

wurden bereits eingeleitet. Es geht dabei um 

eine Änderung des § 33 des Wasserrechtsge-

setzes. Da ist nämlich die Möglichkeit eines 

Terminaufschubes für die Anpassung von 

Kleinkläranlagen an den Stand der Technik über 

den 31.12.1996 an die Vorlage eines 

wasserrechtlich bewilligten Teilprojektes einer 

kommunalen Wasserentsorgungsanlage 

gebunden. Das ist praktisch unmöglich und nicht 

sehr sinnvoll, da für den Ausbau aller 

notwendigen Kommunalentsorgungsanlagen in 

Kärnten ein Zeitraum von zumindest 20 Jahren 

erforderlich ist und Detailprojekte nicht mehr als 

2 Jahre vor Beginn zu erstellen sind. Der § 33 g 

wäre daher an die Vorlage eines Ab-

wasserentsorgungskonzeptes zu binden, wie dies 

im Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz 

vorgesehen ist. Hiezu liegen bereits 

entsprechende textliche Vorschläge der 

Abteilung 8W - Wasserrecht dem 

Bundesministerium für Land- und Forstwirt-

schaft vor und dieser unser Wunsch wurde auch 

von der Umweltreferentenkonferenz in Hall 

einstimmig unterstützt. Die in Vorbereitung 

stehenden Abwasseremmissionsverordnungen 

des Bundes bringen ein weiteres Vollzugsdefizit 

und belasten die Behörden und 

Sachverständigen, ohne wesentlichen Einfluß 

auf die Gewässerqualität in Kärnten zu haben. 

Laut Wasserrechtsgesetz sind neben der 

allgemeinen Emmissionsverordnung rund 60 

verschiedene branchenspezifische Em-

missionsverordnungen vorgesehen, 14 davon 

sind in Kraft. Diese Gesetzesflut hat nur wenig 

Auswirkungen auf die Gewässergüte, 

überfordert jedoch die Personalressourcen der 

Wasserrechtsbehörden und der 

Sachverständigenabteilungen. Eine überlegte 

Anwendung der allgemeinen 

Emmissionsverordnung und ein behördliches 

Einschreiten dort, wo es zu Gewässerverunreini-

gungen kommt, wäre effizienter als die 

Erlassung weiterer Verordnungen. Es geht im 

Bereich des Umweltschutzes immer wieder 

darum ,daß die Gesetzeslage äußerst 

unübersichtlich ist und dies von den Beamten 

stark kritisiert wird. 

Zur Regelung einer geordneten Wasserversor-

gung müssen weitere Initiativen zur Bildung von 

Verbundsystemen gesetzt werden. Der Zusam-

menschluß mehrerer Wasserversorger und der 

gleichzeitige Austausch bzw. die gegenseitige 

Hilfe bei Wassermangel wird notwendig, wozu 

die Bildung weiterer Wasserversorgungsver-

bände notwendig ist. Der Zusammenschluß 

bestehender Wasserversorgungsanlagen mit 

Hilfestellung und Ausgleich bei Mangelzeiten 

ist eine zukünftige Aufgabe unserer 

Umweltpolitik. Hier wird vor allem 

Informationsarbeit und die Bildung von 

regionalen Interessensverbänden voranzutreiben 

sein. Zum nachhaltigen und zukunftsorientierten 

Schutz des Grundwassers sollen Grundwasser-

sanierungsgebiete ausgewiesen werden. Der 

Schutz des Grundwassers vor Verunreinigung ist 

wichtigstes Ziel der Wasserwirtschaft. Im Ver-

gleich mit anderen Bundesländern ist in Kärnten 

die Grundwasserqualität nur in kleinen 

Bereichen, nach den laufenden 

Grundwasseruntersuchungen 4 Gebiete derart, 

daß über Vorsorgemaßnahmen hinaus auch 

Sanierungsmaßnahmen gesetzt werden müssen. 

Grundlage von solchen Sanierungsschritten ist 

die Verordnung als Grundwassersa-

nierungsgebiet nach dem Wasserrechtsgesetz. 

Im Bereich der Abfallwirtschaft ist die Regelung 

der Altlastenfrage in fachlicher und finanzieller 
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Hinsicht als vorrangiges Anliegen an mich 

herangetragen worden. Dazu is eine 

Harmonisierung des Altlastensanierungsgesetzes 

mit dem Wasserrechtsgesetz notwendig. Die 

derzeitige Situation im Abfallrecht ist so 

beschaffen, daß wir derzeit in Kärnten 450 bis 

500 Ablagerungen vorfinden. Diese sind mit 

Ausnahme der derzeit betriebenen 

Hausmülldeponien nicht wasserrechtlich geneh-

migt, was ein Unding ist und eine große Bela-

stung darstellt. Dies bedeutet, daß die Wasser-

rechtsbehörde von amtswegen ein wasserrechtli-

ches Verfahren einleiten muß mit den einzigen 

beiden Alternativen, entweder zu sanieren, d.h. 

auszuräumen bzw. mit technischen Maßnahmen 

zu sichern. Das ist ein Problem, weil wir nicht 

das Geld haben, diesen Auftrag der Wasser-

rechtsbehörde 450 bis 500 Altablagerungen zu 

sanieren oder auszuräumen. Daher besteht der 

Wunsch, daß das Altlastensanierungsgesetz an-

gewendet wird. Dieses sieht nämlich die Mög-

lichkeit vor, Verdachtsflächen einer 

eingehenden Beobachtung zu unterziehen. Das 

wäre auch der Wunsch unserer Beamtenschaft. 

Altablagerungen zu beobachten und nur dann 

einzuschreiten, wenn wirklich irgendwelche 

Gefährdungen konkret vorliegen. Diese 

fachliche Vorgangsweise, vorhandene 

Altablagerungen entsprechend einer 

ausgeklügelten Prioritätenliste mit einem Be-

weissicherungsprogramm, es werden also Pegel 

eingezogen, zu unterziehen, wäre nicht nur 

fachlich, sondern auch ökonomisch die richtige 

Vorgangsweise. Um diese Vorgangsweise auch 

rechtlich abzudecken, müßte der Landwirt-

schaftsminister, und das wurde wieder bei der 

Umweltreferentenkonferenz in Hall ausführlich 

urgiert, die Beobachtungsmöglichkeit als eine 

rechtlich mögliche Alternative ins Wasserrechts-

gesetz aufnehmen. In Betracht dieser fachlich 

und ökonomisch unhaltbaren Situation bei uns in 

Kärnten muß es unser Ziel sein, zum Wohle 

aller unserer Gemeinden, die geringfügige 

Modifikation des Wasserrechtsgesetzes, es ist 

also der § 138 Abs. 1 lit.a zu bewirken. 

Weiters wird die Finanzierung der 

Altlastensanierung eines unserer Hauptanliegen 

sein. Dazu gibt es die 

Altlastensanierungskommission in Wien und ich 

werde mich dabei einsetzen, daß wir möglichst 

viel Geld für dieses Thema nach Kärnten 

bekommen. Auch den Landtagsabgeordneten 

Schiller, der mein Ersatzmitglied in dieser Kom-

mission ist, lade ich herzlich ein, dieses unser 

gemeinsames Anliegen tatkräftig zu 

unterstützen. 

Eine weitere entscheidende Frage wird die Lö-

sung des Standortes der Hausmülldeponie des 

Abfallwirtschaftsverbandes Villach sein. Dann 

gibt es ein weiteres Problem, nämlich die ge-

trennte Sammlung von Altstoffen. Dies wird 

finanziert durch den Verursacher mit Ausnahme 

der Druckerzeugnisse. Die Finanzierung der 

Papiersammlung wird noch zu lösen sein, da 

derzeit nur 20 Prozent im Rahmen der Verpack-

verordnung finanziert werden. Für den verblei-

benden Rest von 80 Prozent der gesammelten 

Druckerzeugnisse müssen die Gemeinden auf-

kommen. Im konkreten Fall heißt das also, alle 

Illustrierten, alle Zeitungen, alle anderen Druck-

sorten, die von den Haushalten entsorgt werden, 

in den Papiercontainer geworfen werden, deren 

Entsorgung ist nicht vorbezahlt durch den 

Verursacher, sondern dies müssen die 

Gemeinden bezahlen. Die Gemeinden 

überwälzen das auf jeden Haushalt, d.h. ein 

armes altes Weiberl, das praktisch keine Zeitung 

abonniert hat, zahlt ebenfalls mit genauso wie 

jemand, der einen dicken Packen Illustrierte in 

den Papiercontainer wirft. Es wäre also wün-

schenswert, daß hier, wie überall im 

Umweltschutz, das Verursacherprinzip zum 

Durchbruch kommt. 

Auch in dieser Angelegenheit werde ich 

weiterhin beim Bund urgieren, damit die 

Finanzierung der Sammlung der Papier- und 

Druckerzeugnisse verursacherbezogen erfolgt. 

Ein weiteres Problem, wo wir unseren Bürgern 

gegenüber wirklich nicht glaubwürdig auftreten, 

ist die Sammlung der biogenen Abfälle 

einerseits, andererseits die derzeitige Regelung 

der Kompostierung unter Verwendung des 

Kompostes. Die Sammlung der biogenen 

Abfälle, wie Sie wissen, ist schon einmal 

verschoben worden. Sie wird aber jetzt in Kraft 

treten - das ist die Bundesverordnung zur 

Sammlung biogener Abfälle -, mit 1.1.1995. 

Damit werden sowohl das Sammelsystem als 

auch einige Kompostieranlagen ihren 

Probebetrieb aufnehmen können. Im konkreten 

sind das bei uns jene in St. Veit, Spittal und St. 
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Andrä. Villach und Klagenfurt haben keine eige-

nen Anlagen geplant. Sie haben aber zugesagt, 

daß sie das Problem selbst lösen werden. 

Ein besonderes Problem stellt auch die Regelung 

der Entsorgung des Klärschlammes dar. In 

dieser Richtung besteht Handlungsbedarf, was 

mit dem in Kompostieranlagen behandelten 

Bioabfall und dem Klärschlamm geschehen soll. 

Bitte, es geht um die behandelten Abfälle. Ich 

stelle mir vor, daß in diesem Zusammenhang der 

Abschied des jetzt geltenden Kärntner 

Abfallwirtschaftsgesetzes dahingehend geändert 

wird, weil nach der derzeitigen Rechtslage eine 

Vermarktung des Sekundärrohstoffes (eine 

Verpackung und ein Verkauf) nicht möglich ist. 

Der 7. Abschnitt der derzeit geltenden 

Abfallwirtschaftsordnung sollte dahingehend 

modifiziert werden, daß Klärschlamm, Bioabfall 

und Grünabfallkompost nach Ihrer Behandlung 

bei Weitergeltung der derzeit bestehenden 

rechtlichen Vorgaben des Düngemittelgesetzes 

bzw. der dazugehörenden Verordnungen nicht 

als Düngemittel, jedoch als Sekundärrohstoff in 

der Landwirtschaft, bei Einhaltung der 

diesbezüglichen ÖNORMEN, eingesetzt werden 

kann. Das heißt, der Klärschlamm oder der 

Bioabfall und Grünabfallkompost verliert nach 

den Behandlungsschritten in der 

Abfallbehandlungsanlage (in der Kom-

postieranlage) seine Abfall- oder Altstoffeigen-

schaft und kann nach einer eingehenden Aus-

gangskontrolle, bei der er auf Einhaltung der 

bereits in der bestehenden ÖNORM festgelegten 

Grenzwerte geprüft wird, ohne weitere Prüfung 

des Bodens als Sekundärrohstoff in der 

Landwirtschaft zur weiteren Nutzung fließen. 

(Abg. Schiller: Da werden wir dagegen sein!) 

Wie Ihnen bekannt ist, bezeichnet das 

Düngemittelgesetz des Bundes den Kompost als 

Abfall. Es wird also um eine Qualitätskontrolle 

und um eine Klärung der Grenzwerte gehen. 

Wenn diese Sekundärrohstoffe unbedenklich 

sind, wird man sie aufbringen können. Das muß 

man sicherlich noch klären. 

(1. Zusatzfrage:) 
Dr. Sickl   

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Gallo 

Sehr geehrte Frau Landesrätin! Das war jetzt 

eine fast erdrückende Fülle an Fakten. (Abg. Dr. 

Hofer: Erdrückende? - Lärm im Hause.) Ich 

entnehme daraus, daß es eine bereits gut funktio-

nierende Zusammenarbeit mit den Fachabteilun-

gen gibt, frage Sie aber, als politisch zuständige 

Referentin: Wo werden Sie Ihre Schwerpunkte 

setzen? 
Dipl.-Ing. Gallo   

Landesrätin Dr. Sickl (FPÖ): 
  Dr. Sickl 

Die Schwerpunkte werde ich zunächst einmal in 

all diesen Bereichen setzen, die ich jetzt ange-

schnitten habe. Das ist im besonderen die Altla-

stensanierung und die Kanalisationsfrage in 

Kärnten. Darüber hinaus habe ich in der vergan-

genen Woche schon ein ganz wichtiges Thema 

angesprochen und bin sehr glücklich darüber, 

daß alle politischen Kräfte des Landes die 

Priorität dieses Thema erkennen und in dieser 

Richtung arbeiten. Sie wissen, worum es geht. 

Es geht um die atomare Bedrohung unseres 

Bundeslandes. Hier sind zwei Dinge 

aufgestoßen, zunächst einmal Mohovce, die 

Aktion "Global 2000" und die Aktion der 

"Kronenzeitung", die diese Aktion unterstützt. 

Ich bin sehr froh, daß meine Initiative, diese 

Aktion zu unterstützen, von der Regierung sehr 

positiv gesehen worden ist, daß auch unser 

Umweltsprecher der SPÖ, Landtagsabgeordneter 

Schiller, in diese Richtung mitgeht. Ich freue 

mich auch, daß zum Beispiel im Bezirk 

Feldkirchen die Frauenbewegung der ÖVP 

dieses Thema auf ihr Banner geschrieben hat 

und jetzt, am Sonntag, bei einer 

Weihnachtsaktion alle aufgefordert hat, diese 

Aktion "Global 2000" zu unterstützen. 

In diesem Zusammenhang ist wieder das leidige 

Thema Krġko, das schon ein Dauerbrenner ist, 

aufs Tapet gekommen. Ich habe auch in der 

Sitzung der Landesregierung diese wirklich apo-

kalyptische Vision aufleben lassen, was mit 

unserem Bundesland passiert, wenn hier ein 

Unfall geschieht. Es ist nicht auszudenken. Und 

bitte, meine Herrschaften, nicht zu sagen, das sei 

emotional, sondern das ist einfach Realität. 

Wenn dort etwas passiert, muß Kärnten 

evakuiert werden - wenn wir nicht tot sind. Das 



720 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode 

Dr. Sickl 

muß ganz klar gesagt werden. Wenn manche 

argumentieren, Angst sei unberechtigt, so 

möchte ich sagen: Der Herrgott hat uns die 

Angst gegeben, daß wir eben lebenserhaltend 

erkennen können, was notwendig ist. Ich, in 

meiner Verantwortung, möchte es nicht 

versäumt haben, hier als Mahnerin aufgetreten 

zu sein und gesagt zu haben, daß wir etwas tun 

müssen. Damit habe ich mich von dem Vorwurf, 

es nicht gesagt zu haben, entbunden. Aber es 

geht darüber hinaus auch darum, daß wir 

gemeinsam etwas tun müssen. (Abg. Dr. Hofer: 

Nicht nur sagen, sondern auch tun!) Nicht nur 

sagen, sondern auch tun - das ist genau meine 

Intention. Und ich bitte Sie ganz herzlich, daß 

wir wirklich alle zusammenarbeiten, um etwas 

zu erreichen! 

Ich habe schon folgendes veranlaßt: Ich möchte 

mit unseren Nachbarn (Kroatien und Slowenien) 

Kontakt aufnehmen. Es gibt dort starke Bewe-

gungen gegen Atomenergie. In diese Maßnahme 

müssen wir unbedingt den Finanzreferenten und 

den Energiereferenten einbinden. Ich habe schon 

Initiativen gesetzt, um Gespräche mit Vertretern 

der Energiewirtschaft zu führen. Es ist wichtig, 

daß wir auch Experten einbinden, die für diese 

beiden Nachbarländer alternative Energiequellen 

eruieren und hier ein Konzept machen. Dies ist 

wirklich ein ernstes Problem. Ich möchte Sie 

bitten, in dem Zusammenhang keine 

polemischen Verzerrungen zu machen. Wir 

müssen wirklich das Ganze ernst behandeln. Es 

ist auch zu sehen, daß das Ganze nicht ein 

Geschenk ist; wenn wir wirklich Geld an unsere 

Nachbarn in irgendeiner Weise geben. Das ist 

also nicht ein Geschenk, denn einerseits 

erkaufen wir uns dadurch die Freiheit von 

atomarer Bedrohung - andererseits gibt es da 

auch Möglichkeiten für unsere heimische 

Wirtschaft. 

Ich glaube, wenn es uns gelingen würde, eine 

Initiative und darüber hinaus eine Realisierung - 

in welcher Art auch immer; man darf sich 

keinen Illusionen hingeben, denn das wird nicht 

von heute auf morgen gehen - zu erreichen, dann 

setzen wir hier ein leuchtendes Beispiel interna-

tionaler Zusammenarbeit. Wir müssen selbst 

bereit sein, dafür Mittel aufzubringen. Dann 

wird auch der Bund nicht umhin können, uns zu 

unterstützen. 

Wenn ich bei der internationalen 

Zusammenarbeit bin, so bin ich auch bei der 

Olympiade. Ich möchte sagen: Wir könnten in 

diesem Zusammenhang ein noch viel 

leuchtenderes Beispiel setzen, wenn wir nämlich 

gemeinsam mit unseren Nachbarländern etwas 

gegen die atomare Bedrohung tun, als wenn wir 

(locker) zwei Milliarden oder mehr Defizit in 

Kauf nehmen: für Spiele, meine Herrschaften; 

bei aller Wertschätzung des Olympischen 

Gedankens. (Beifall von der FPÖ-Fraktion) Ich 

befürworte den Sport, und ich befürworte die 

internationale Zusammenarbeit. Es wäre 

wunderschön, wenn wir genug Geld hätten, auch 

dieses zu bezahlen. Auch das wäre eine 

wirkliche Unterstützung unserer Wirtschaft. 

Zugegebenermaßen! Aber wenn unsere Mittel 

beschränkt sind, dann sind wir gezwungen, 

wenn wir für unsere Heimat verantwortlich 

arbeiten wollen, Prioritäten zu setzen. Eindeutig 

wird die Priorität nicht bei sportlichen Spielen 

stehen, sondern einmal bei der Sicherung 

unseres Lebens und unserer lebenserhaltenden 

Bedingungen. In diesem Sinne appelliere ich an 

Sie, das Ganze noch einmal zu bedenken! Bevor 

wir da Geld ausgeben, sollten wir es lieber in die 

Sanierung oder überhaupt in die Ersetzung von 

Krġko stecken. 

Wenn es zum Beispiel gestern geheißen hat: 

Wenn man gegen die Olympiade ist, dann ist 

man kärntenfeindlich. Ich habe mir das 

aufgeschrieben. Meine Herrschaften: Viel 

kärntenfeindlicher ist man, wenn man nicht 

bereit ist, Geld zum Beispiel für dieses Problem 

aufzubringen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion) 

Es war auch die Rede, wir sollten diese ganze 

Geschichte mit der Olympiade auf eine humane 

Ebene setzen. Bitte, ich glaube, die Betrachtung 

der atomaren Problematik ist noch viel wichtiger 

und eine noch wesentlich humanere Ebene. 

Wenn es heißt, man sollte da nicht nur trockene 

Zahlen wirken lassen, glaube ich: Gerade bei 

dieser Frage Atomenergie werden wir erkennen 

müssen, wo wir Prioritäten zu setzen haben und 

wo der Vorrang zu geben ist. Ich danke! 

Ich möchte dazu noch sagen: Weitere Probleme 

sind die Abwasserbeseitigung in Kärnten, die 

ansteht, und eben die Altlastensanierung. 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion) 

(2. Zusatzfrage:) 
Dr. Sickl   
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Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Gallo 

Frau Landesrätin! Sie haben in Ihrer Antwort ein 

für mich, als Abgeordneter des Bezirkes Villach 

wichtiges Thema nur gestreift, nämlich die 

Frage des Standortes für die Hausmülldeponie 

des Abfallwirtschaftsverbandes Villach. Ich darf 

erinnern, daß wir zwei verordnete Standorte 

haben, daß aber vom Abfallwirtschaftsverband 

die Verordnung eines dritten Standortes, 

nämlich in Arnoldstein, gefordert wird. 

Ich frage Sie daher: Wie lautet der aktuelle 

Stand bei der Suche nach dem Standort für die 

Deponie für den Abfallwirtschaftsverband 

Villach? 
Dipl.-Ing. Gallo   

Landesrätin Dr. Sickl (FPÖ): 
  Dr. Sickl 

Es muß hier etwas weiter ausgeholt werden. Wie 

Ihnen vielleicht bekannt ist, tritt im ersten 

Quartal 1995 die neue Deponieverordnung des 

Bundes in Kraft. Diese Deponieverordnung des 

Bundes sieht vor, daß es ab 2005 keine 

Hausmülldeponien im konservativen Sinn, die 

Verordnung nennt sie "Reaktordeponien", mehr 

geben darf. 

Ich Lichte dieser Tatsache, daß wir bis 2005 

keine solchen (wie jetzt üblichen) Hausmüllde-

ponien mehr haben dürfen, ist zu sagen, daß 

diese Form zu deponieren passé ist. Jetzt haben 

wir fast schon 1995. Jetzt noch viel 

aufzuwenden - es ist von 100 Millionen für die 

Deponie für den Abfallwirtschaftsverband 

Villach die Rede -, ist Verschwendung. Es muß 

eine andere Lösung gefunden werden! Das heißt, 

wir müssen zunächst einmal, wenn wir diesen 

Termin 2005 vor uns haben, wo es die jetzt 

praktizierten Hausmülldeponien nicht mehr 

geben darf, schleunigst ein Konzept schaffen, 

wie Kärnten in Zukunft mit dem Hausmüll 

umgehen wird und einfach den gesetzlichen 

Vorschriften, die vom Bund gegeben werden, 

entsprechen. Es muß demnach eine 

Mülltrennung geben: biogene Abfälle, Papier, 

Glas und Metall. Der Restmüll, der übrig bleibt, 

muß "behandelt" werden. Wir können diese 

Deponie Villach nicht von diesem Konzept 

getrennt sehen und müssen so rasch wie möglich 

eine Lösung dieser Frage (Restmüllbehandlung 

in Kärnten) finden. Zu diesem Zweck wurde 

eine Studie in Arbeit gegeben. Die ist 

vorhanden; sie wurde Ihnen gestern zugeleitet. 

Diese Studie sieht mehrere Möglichkeiten der 

Restmüllbehandlung vor. Wir werden uns in den 

politischen Gremien damit beschäftigen müssen, 

wofür sich Kärnten in Zukunft entscheidet. Es 

muß alternative Lösungen geben. Die 

Hausmülldeponie, wie sie bisher praktiziert 

wurde, ist passé. Deswegen glaube ich auch, daß 

es nicht sinnvoll ist, für diese kurze Zeit noch 

eine Deponie für Villach zu verordnen. Bis die 

gebaut ist, wären einige Jahre vergangen, bis das 

ganze Genehmigungsverfahren durchlaufen ist. 

Dann läßt sie nur mehr für wenige Jahre 

Deponierungen zu, aber wir wissen heute schon, 

daß das passé und daher hinausgeworfenes Geld 

ist. Darum habe ich auch die Verordnung, mit 

der der Standort Arnoldstein vorgesehen war, 

gestoppt. Nun werden Gespräche mit dem 

Abfallwirtschaftsverband Villach, dem 

Abfallwirtschaftsverband Spittal und weiteren 

Gruppierungen gepflogen werden müssen, ob 

und wie eine andere Lösung möglich ist. 

Ich habe demnächst ein Gespräch mit den 

kompetenten Herren und wir werden sehen, was 

dabei herauskommt. Die Gangart wäre eben die, 

daß man eine Übergangslösung findet, die 

möglichst billig und zweckmäßig ist, um dann 

wirklich das Geld und die Kapazität frei für die 

Behandlung unseres Restmüllkonzeptes für 

Kärnten zu haben, das zukunftsorientiert ab 

2005 in Kraft treten muß. Da möchte ich Sie 

bitten, daß wir auch das sorgfältig und zügig 

behandeln, damit wir ein Konzept finden 

können. 
  

 7. Ldtgs.Zl. 102/M/27:  

Anfrage des Abgeordneten Schiller an 

Landeshauptmann-Stellvertreter 

Mag. Grasser 
Dr. Sickl   

Abgeordneter Schiller (SPÖ): 
  Schiller 

Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Landeshaupt-

mann-Stellvertreter! In unregelmäßigen Abstän-

den wird in Kärnten die Tarifgestaltung im 

Rauchfangkehrergewerbe diskutiert und vielfach 

auch kritisiert. Meine Frage an Sie: Wie stellt 

sich zum gegebenen Zeitpunkt die 
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Tarifgestaltung im Rauchfangkehrergewerbe 

dar? 
Schiller  

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Grasser 
(FPÖ): 
  Mag. Grasser 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren! Herr Abgeordneter! Ich 

darf Ihre Frage wie folgt beantworten: 

Gemäß § 115 der Gewerbeordnung 1994 hat der 

Landeshauptmann durch Verordnung 

Höchsttarife für das Rauchfangkehrergewerbe 

festzulegen. Hiebei ist auf die Leistungsfähigkeit 

der Betriebe und die Interessen der 

Leistungsempfänger Bedacht zu nehmen. Die 

Höchsttarife können für das gesamte Bundes-

land, für einzelne Kehrgebiete oder für einzelne 

Gemeinden festgelegt werden, wobei vor der 

Festlegung der Höchsttarife die zuständige 

Landesinnung der Rauchfangkehrer, die 

zuständige Kammer für Arbeiter und 

Angestellte, die Landwirtschaftskammer und die 

berührten Gemeinden bzw. Interessensvertretun-

gen zu hören sind. 

(1. Zusatzfrage:) 
Mag. Grasser   

Abgeordneter Schiller (SPÖ): 
  Schiller 

Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, es wird 

derzeit eine Erhöhung dieser Tarife von seiten 

der Landesinnung von rund 6 % ins Auge 

gefaßt. Wenn man das mit der Inflationsrate 

vergleicht, so liegt diese Erhöhung um 3 % 

höher als die Inflationsrate. Werden Sie als 

zuständiger Referent dieser Erhöhung im Zuge 

der Verhandlungen zustimmen? 
Schiller  

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Grasser 
(FPÖ): 
  Mag. Grasser 

Sehr verehrter Herr Abgeordneter! Ich darf Sie 

insofern korrigieren, als keine Erhöhung um 6 % 

beantragt wurde, sondern eine Steigerung der 

Tarife um 4 % vorgesehen ist. Die sozialpartner-

schaftliche Einigung hiefür ist durchgeführt 

worden und der diesbezügliche Verordnungsent-

wurf befindet sich zur Zeit in einem Stadium der 

Genehmigung. 

(2. Zusatzfrage:) 
Mag. Grasser   

Abgeordneter Schiller (SPÖ): 
  Schiller 

Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, wären Sie 

bereit, gemeinsam mit Dr. Haller, der für die 

Kehrfristen zuständig ist, die Tarifgestaltung auf 

diese Kehrfristen abzustimmen, weil vielfach 

Kritik geübt wird, daß monatelang der Rauch-

fangkehrer ein Objekt nicht besucht, aber trotz-

dem den Tarif verrechnet? In dieser Hinsicht 

gibt es massive Kritik der Bevölkerung und 

daher wäre Handlungsbedarf, der von Ihnen 

beiden zu realisieren wäre. 
Schiller  

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Grasser 
(FPÖ): 
  Mag. Grasser 

Es hat bereits vor zwei Jahren einen dementspre-

chenden Anlauf zu einer Novelle gegeben. Ich 

von meiner Seite stehe dem durchaus positiv 

gegenüber, wobei natürlich die Initiative vom 

Kollegen Landesrat Haller zu kommen hat, weil 

er dafür der zuständige Referent ist. Ich bin 

natürlich auch von meiner Seite und der Gewer-

beordnung im Sinne der Bevölkerung daran 

interessiert, daß solche Verzögerungen 

möglichst gar nicht auftreten bzw. so kurz wie 

möglich gehalten werden. 
Mag. Grasser   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit sind wir am Ende der Fragestunde. Ich 

darf die restlichen Fragen aufrufen: 

8. Anfrage, Ldtgs.Zl. 103/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Schiller an Landesrätin Dr. Sickl. 

Mündlich oder schriftlich? (Abg. Schiller: 

Mündlich, bitte!) Mündlich. 

9. Anfrage, Ldtgs.Zl. 104/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Dipl.-Ing. Gallo an Landesrat 

Lutschounig. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Mündlich, 

bitte!) Mündlich. 

10. Anfrage, Ldtgs.Zl. 105/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Dr. Strutz an Landeshauptmann-
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Stellvertreter Dr. Ausserwinkler. (Abg. Dr. 

Strutz: Mündlich!) Mündlich. 

11. Anfrage, Ldtgs.Zl. 106/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Dr. Strutz an Landeshauptmann-

Stellvertreter Dr. Ausserwinkler. (Abg. Dr. 

Strutz: Bitte schriftlich!) Schriftlich. 

12. Anfrage, Ldtgs.Zl., 107/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Ing. Pfeifenberger an Landesrat 

Lutschounig. (Abg. Ing. Pfeifenberger: Münd-

lich!) Mündlich. 

13. Anfrage, Ldtgs.Zl. 108/M/27: Anfrage des 

Abgeordneten Schwager an Landesrat Lutscho-

unig. (Abg. Schwager: Bitte mündlich!) Münd-

lich. 

Damit ist die Fragestunde beendet. 

Entschuldigt für die heutige Sitzung hat sich der 

Abgeordnete Dr. Traußnig für heute und für 

morgen, nachdem er terminliche 

Verpflichtungen hat, die er nicht hat absagen 

können. Der Landesrat Haller kommt, er hat eine 

Konferenz über die Raumordnung in der 

Landesregierung. Wir kommen zur 

Tagesordnung: 

Tagesordnung 

 18. Ldtgs.Zl. 177-9/27: 

  Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den Entwurf 

des Beschlusses über den Voranschlag 

der Einnahmen und Ausgaben des 

Landes Kärnten für das Jahr 1995 

Berichterstatter ist der Herr Dritte Präsident 

Dkfm. Scheucher. 

Mit der Zuweisung dieser Materie an den 

Finanz- und Wirtschaftsausschuß ist die erste 

Lesung erfolgt. Bitte, Herr Berichterstatter. 
Unterrieder   

Berichterstatter Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Ich möchte heute von 

einer Gepflogenheit respektive von einer lieb 

gewordenen Gewohnheit abgehen und mich in 

meiner Berichterstattung sehr kurz halten und 

nicht auf jedes Detail eingehen, weil ich davon 

ausgehe, daß sich die Abgeordneten mit dem 

Budget auseinandergesetzt haben. Ich möchte 

das vor allem aus zeitökonomischen Gründen 

tun und mich im Sinne einer straffen 

Berichterstattung auf das Wesentlichste und 

Wichtigste beschränken. 

So möchte ich darauf hinweisen, da die Richtli-

nien für die Vorbereitung und Erstellung des 

Landesvoranschlages 1995 und die darin getrof-

fenen Festlegungen von den Mitgliedern der 

Landesregierung am 28. Juni dieses Jahres 

mehrstimmig verabschiedet wurden. Am 29. Juli 

fand eine Regierungsklausur statt, bei welcher 

Professor Felderer vom Institut für Höhere 

Studien auf die besondere budgetäre Situation 

des Landes hingewiesen hat. Am 17. Oktober 

gab es eine Budgetklausur, bei welcher die 

Ergebnisse der Referentengespräche präsentiert 

wurden und von den Experten des Institutes für 

Höhere Studien und der Universität Innsbruck 

der Zustand des Kärntner Landesbudgets anhand 

einer Studie vorgestellt und erläutert wurde. 

Das Ergebnis dieser Analyse verweist auf die 

Sanierungsbedürftigkeit des Kärntner Landesbu-

dgets und damit auch auf die Notwendigkeit, 

Einsparungspotentiale im Budget aufzuspüren. 

Dieser Tatbestand ergibt sich vor allem aus 

vergleichenden Betrachtungen de Haushalte der 

anderen Bundesländer. So liegt das Ausmaß des 

Kärntner Landeshaushaltes um zirka 17,5 % 

über dem Bundesländerdurchschnitt. Vergleicht 

man die einzelnen Landeshaushalte mit den 

jeweiligen Bruttoinlandsprodukten, so liegt 

Kärnten mit einem Budgetanteil von 18 % an 

erster Stelle im Reigen der Bundesländer. Der 

österreichische Durchschnitt beträgt 13,5 %. Der 

"Staatsanteil" ist also in Kärnten erheblich 

größer als in den anderen Bundesländern. 

Aufgrund dieser Fakten werden von seiten des 

Institutes für Höhere Studien vor allem bei den 

Krankenanstalten beträchtliche Einsparungspo-

tentiale geortet, so daß Sanierungsbemühungen 
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vor allem in diesem Bereich anzusetzen sind. 

Des weiteren wird im Bereich der 

Hoheitsverwaltung eine überdurchschnittliche 

Belastung festgestellt. Dabei geht es in erster 

Linie um die Ausgaben für das Personal, die in 

Kärnten pro Einwohner erheblich über jenen der 

anderen Bundesländer liegen. 

Das Budget wurde unter diesen 

Voraussetzungen erstellt. Darüber hinaus wurde 

auch berücksichtigt, daß der bestehende 

Finanzausgleich bis zum 31. 12. des nächsten 

Jahres bestehen bleibt und der KRAZAF zu den 

geltenden Bedingungen ebenso bis 31. 12.1995 

verlängert wird. Die budgetären Auswirkungen 

des Beitrittes Österreichs zur Europäischen 

Union bleiben ausgeklammert. Dazu ist 

anzuführen, daß derzeit noch nicht der fixe 

Termin des endgültigen Beitrittes Österreichs 

zur Europäischen Union bekannt ist. Außerdem 

soll den gerade erst begonnenen Verhandlungen 

betreffend der Aufteilung der jährlichen 

Beitragszahlungen an die Europäische Union 

und des EU-Solidarpaketes Agrarfinanzierung 

zwischen den Gebietskörperschaften, also auch 

der Finanzierung der Regionalförderung sowie 

weiterer offener EU-bezogener Fragen nicht 

vorgegriffen werden. 

Zur Finanzierung der durch den Beitritt Öster-

reichs zur Europäischen Union dem Land Kärn-

ten entstehenden Verpflichtungen ist eine Darle-

hensermächtigung bis zu einem Gesamtbetrag 

von 500 Millionen Schilling vorgesehen. Bei 

Feststehen der tatsächlichen Zahlungen wird ein 

entsprechender Nachtragsvoranschlag zum 

Budget 1995 erstellt werden müssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der 

Regierungssitzung am 8. November dieses 

Jahres wurde der Bericht und Antrag der 

Landesregierung zum Entwurf eines Beschlusses 

für den Voranschlag der Einnahmen und 

Ausgaben des Landes Kärnten für das Jahr 1995 

mehrstimmig genehmigt. Der Landesvor-

anschlag 1995 sieht erstmals keine Gliederung 

in einen ordentlichen und einen 

außerordentlichen Haushalt vor. Dieser Weg 

wurde gewählt, um eine größere Übersicht-

lichkeit zu gewährleisten. 

Die Eckdaten des vorliegenden Entwurfes des 

Landesvoranschlages 1995 stellen sich wie folgt 

dar: Der Voranschlag weist im Haushalt Einnah-

men und Ausgaben in Höhe von 21.886,756.000 

Schilling aus. Die Höhe des Abganges ist mit 

2.174,226.000 Schilling ausgewiesen. Die 

Nettoneuverschuldung beträgt demnach 

1.237,138.000 Schilling und dies entspricht 

einer Nettodefizitquote am Bruttoinlandsprodukt 

von o,98 % und ergibt eine 

Prokopfverschuldung von 16.550 Schilling. Der 

voraussichtliche Gesamtschuldenstand des 

Landes zum 31. 12. des nächsten Jahres wird 

somit 9.066,480.833 Schilling betragen. 

Abschließend darf ich noch darauf hinweisen, 

daß der Entwurf dieses Voranschlages im 

Finanz- und Wirtschaftsausschuß des Landtages 

mehrheitlich angenommen wurde. Ich beantrage 

die Durchführung der Generaldebatte. 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Wir haben gestern beschlossen, daß wir die Ta-

gesordnungspunkte 18 bis 24 einer 

gemeinsamen Generaldebatte zuführen, 

deswegen kommen wir zur Berichterstattung 

über den Tagesordnungspunkt 19: 
  

 19. Ldtgs.Zl. 177-10/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den Entwurf 

des Beschlusses, mit dem der Landes-

regierung Vollmachten und Zustim-

mungen zum Landesvoranschlag 

1995 erteilt werden 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr. Hofer. 

Ich bitte ihn zu berichten. 
Unterrieder   

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Hofer  

(ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen 

und Herren! Entsprechend der bisher geübten 

Praxis bei der Vorlage eines 

Landesvoranschlages werden auch im Rahmen 

des Budgets 1995 Vollmachten und Zu-

stimmungen an die Landesregierung zur 



 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode  725 

Dr. Hofer  

Beschlußfassung durch den Kärntner Landtag 

vorgelegt. Diese Vollmachten und Zu-

stimmungen sind notwendig, um den 

Gebarungsvollzug und insbesonders die Durch-

führung von Kreditoperationen zu 

gewährleisten. 

Gegenüber den Vollmachten und Zustimmungen 

der vergangenen Jahre ergibt sich insofern eine 

Veränderung, weil wir beim Budget 1995 nur 

einen ordentlichen Haushalt haben, deshalb ist 

die Ermächtigung erforderlich, die nicht 

verbrauchten Kredite des außerordentlichen 

Voranschlages 1994 auf die betreffenden 

Voranschlagssätze des Voranschlages 1995 zu 

übertragen. 

Neben der bisher üblichen Form der Haftungs-

übernahme für vom Kärntner Wirtschaftsförde-

rungsfonds und der Krankenanstaltenbetriebsge-

sellschaft eingegangene Verbindlichkeiten durch 

das Land Kärnten mittels Bürgschaftsvertrages 

ist nunmehr auch aus ökonomischen Gründen 

beabsichtigt, im Wege von Garantieerklärungen 

vorzugehen. 

Das betrifft z.B. beim KWF einen Umfang von 

362 Millionen Schilling und im Bereich der 

Krankenanstalten einen Umfang von 371 Millio-

nen Schilling. Mein Vorredner, Dkfm. 

Scheucher, hat darauf hingewiesen, daß im 

Zusammenhang mit dem Beitritt zur 

Europäischen Union hier im Wege von 

Darlehensermächtigungen vorgegangen wird. Er 

hat auf die 500 Millionen Schilling hingewiesen. 

Ich darf nur verweisen, daß auch 30 Millionen 

für den Fall enthalten sind, daß wir nicht mit 

1.1.1995, sondern etwas später der Europäischen 

Union angehören werden. Nähere Details finden 

Sie daher in Ihrer Unterlage. Ich beantrage das 

Eingehen in die Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Dr. Hofer   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder   

 20. Ldtgs.Zl. 177-11/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend die Vorschau 

über die voraussichtliche finanzielle 

Entwicklung der nächsten drei Jah-

ren unter Berücksichtigung der Fol-

gekosten 1996 - 1998 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. Hofer. 

Ich bitte ihn, zu berichten. 
Unterrieder   

Abgeordneter Dr. Hofer  (ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Gemäß unserer Landesverfassung 

hat die Landesregierung den Landtag zugleich 

mit dem Entwurf des Voranschlages eine 

Vorschau über die voraussichtliche finanzielle 

Entwicklung der nächsten drei Jahre unter 

Berücksichtigung der gesetzlich festgelegten 

oder vertraglich eingegangenen Verpflichtungen 

zu übermitteln. Die nunmehr mit dem 

Landesvoranschlag 1995 erstellte Vorschau über 

die voraussichtliche Entwicklung der nächsten 

drei Jahre unter Berücksichtigung der 

Folgekosten 1996 - 1998 entspricht im 

wesentlichen der Struktur der bisher vorgelegten 

Finanzprognosen. Die EU-Beitrittskosten und 

deren finanziellen Auswirkungen sind aus den 

bekannten Gründen in der vorliegenden 

Vorschau noch nicht enthalten. Mit der Vorlage 

des Nachtragsvoranschlages zum Landesvoran-

schlag 1995 an den Kärntner Landtag wird die-

sem somit auch eine dem aktuellen Stand 

entsprechende neue voraussichtliche finanzielle 

Entwicklung der nächsten drei Jahre vorzulegen 

sein. 

Die Vorschau beinhaltet die Entwicklung der Fi-

nanzschulden des Landes mit und ohne Einhal-

tung des vom IHS aufgezeigten Schuldenpfades. 

Sie beinhaltet eine Darstellung der Einnahme-

nentwicklung, die Sonder- sprich Leasingfinan-

zierungen und die Haushaltsentwicklung der 

Gebarung inklusive der Folgekosten. Alle 

näheren Details können Sie aus der Unterlage 

entnehmen. Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Dr. Hofer   
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Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Die Debatte ist hiemit eröffnet. Wir kommen 

zum Tagesordnungspunkt 21. 
  

 21. Ldtgs.Zl. 177-12/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den Entwurf 

des Beschlusses über den Stellenplan 

1995 für die Bereiche Verwaltung, 

Landeskonservatorium und Musik-

schulwerk, Med.techn. Akademien 

und Krankenpflegeschulen in Kärn-

ten 

Berichterstatter ist Dritter Präsident Dkfm. 

Scheucher. Ich bitte ihn, zu berichten. 
Unterrieder   

Vorsitzender Dritter Präsident Dkfm. Scheu-

cher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Mit dem Voranschlag für das Budget 

muß auch, wie wir alle wissen, der Dienstpo-

stenplan vorgelegt werden. Ich darf darauf hin-

weisen, daß die Mitglieder der Kärntner Landes-

regierung sich in einer außerordentlichen Regie-

rungsklausur am 29. Juli unter anderem auch 

eingehend mit der Eindämmung des Personalbe-

reiches beschäftigt haben. Aufgrund der 

angeordneten Einsparungsmaßnahmen und der 

daraus resultierenden politischen Vorgaben der 

zuständigen Organe ist für 1995 die Gesamtzahl 

der Planstellen gegenüber 1994 einschließlich 

des Nachtragsstellenplanes 1994 mit 4.024,5 in 

unveränderter Höhe vorgesehen worden. Der 

Stellenplan 1995 zeigt daher folgendes Detail: 

Im Verwaltungsbereich gibt es 3.667,5 

Planstellen, bei den Musiklehranstalten 272 

Planstellen und bei den medizinisch technischen 

Akademien und Krankenpflegeschulen gibt es 

85 Planstellen. Insgesamt also, jetzt darf ich 

noch einmal wiederholen und zusammenfassen, 

4.024,5 Planstellen. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Dkfm. Scheucher   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Damit ist die Generaldebatte zu diesem Punkt 

erledigt. Wir kommen zu Punkt 22. 
  

 22. Ldtgs.Zl. 177-13/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den Entwurf 

über den Stellenplan für das Haus-

haltsjahr 1995 der öffentlich und pri-

vaten Volks-, Haupt- und Sonder-

schulen sowie der Polytechnischen 

Lehrgänge in Kärnten 

Berichterstatter zu diesem Tagesordnungspunkt 

ist Herr Abgeordneter Kollmann. Ich bitte ihn, 

zu berichten. 
Unterrieder   

Abgeordneter Kollmann  (SPÖ): 
  Kollmann 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Wie 

schon der Präsident erwähnt hat, hat der Finanz- 

und Wirtschaftsausschuß am 22. November den 

Stellenplan für die erwähnten Schularten für das 

Haushaltsjahr 1995 beschlossen und ich stelle 

den Antrag, daß der Stellenplan für das Haus-

haltsjahr 1995 der öffentlichen und privaten 

Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie des 

Polytechnischen Lehrganges in Kärnten für 

Volksschulen für das Schuljahr 1994/95 mit 

2.265 Planstellen, für die Hauptschulen 2.400 

Planstellen, für die Sonderschulen 542 

Planstellen und für den Polytechnischen 

Lehrgang 33 Planstellen, also gesamt 5.340 

Planstellen beschlossen wird. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Kollmann   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Wir kommen zum nächsten 

Tagesordnungspunkt. 
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 23. Ldtgs.Zl. 177-14/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den Entwurf 

des Beschlusses über den Stellenplan 

für das Haushaltsjahr 1995 der Leh-

rer an den Berufsschulen in Kärnten 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 

Kollmann. 
Unterrieder   

Abgeordneter Kollmann  (SPÖ): 
  Kollmann 

Auch dieser Stellenplan wurde in der Finanz- 

und Wirtschaftsausschußsitzung am 22. 

November beschlossen und ich habe den Antrag 

an den Kärntner Landtag zu stellen, daß der 

Stellenplan der Lehrer an den Berufsschulen 

Kärntens für das Haushaltsjahr 1995 wie folgt 

festgestellt wird: Hieraus gibt es für das 

Schuljahr 1994/95 folgenden Planstellenbedarf: 

In Leiterstellen 20, Leiterstellvertreter 8, 

pragmatisierte Berufsschullehrer 280, 

Vertragslehrer IL 45, Vertragslehrer IIL 10, 

Mehrdienstleistungsplanstellen 51, 

Sonderverwendungen 13, insgesamt 427 

Planstellen. Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Kollmann   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Wir kommen zum nächsten 

Tagesordnungspunkt. 
  

 24. Ldtgs.Zl. 177-15/27:  

Bericht und Antrag des Finanz- und 

Wirtschaftsausschusses zur Regie-

rungsvorlage betreffend den Entwurf 

des Beschlusses über den Stellenplan 

für das Haushaltsjahr 1995 der 

Landw.Berufs- und Fachschulen so-

wie der konfess.landw. Privatschulen 

in Kärnten  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 

Kollmann. 
Unterrieder   

Abgeordneter Kollmann  (SPÖ): 
  Kollmann 

Auch dieser Bericht und Antrag wurde in der 

Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses 

am 22. November behandelt und folgender An-

trag an den Landtag gestellt: Der Stellenplan für 

das Haushaltsjahr 1995 der Landw. Berufs- und 

Fachschulen sowie der konfessionellen landwirt-

schaftlichen Privatschulen des Landes Kärnten 

wird wie folgt festgestellt. 1. Für die landwirt-

schaftlichen Fachschulen, Fachrichtung Land-

wirtschaft 84 Planstellen, Landwirtschaftliche 

Fachschulen, Fachrichtung ländliche Hauswirt-

schaft 79 Planstellen, Landwirtschaftliche Be-

rufsschulen 5 Planstellen, Landwirtschaftliche 

Fachschulen Fachrichtung Gartenbau 6 Planstel-

len, Personalreserve 2 Planstellen, 

konfessionelle landwirtschaftliche Privatschulen 

3 Planstellen, Summe der Planstellen 179. 

Ich beantrage das Eingehen in die 

Generaldebatte. 

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte.) 
Kollmann   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Die Berichte der 

Berichterstatter, insbesondere jene 

Ausführungen von Dkfm. Scheucher, der sich 

auf die Studie des Instituts für höhere Studien 

bezogen hat, sind um einige wichtige Punkte zu 

ergänzen. Da gerade jene Ausführungen der 

unabhängigen Wissenschaftler für die 

Gestaltung des Landeshaushaltes aus unserer 

Sicht von Relevanz sind. Es ist nämlich nicht 

das erste Mal, daß wir uns der Wissenschaft bei 

der Analyse und Gestaltung des Budgets 

bedienen. Wir haben bereits zum zweiten Mal 

das Institut für höhere Studien, das Wirtschafts-

forschungsinstitut, aber diesmal auch erstmals 

die Universität Innsbruck zu Rate gezogen und 

die Ergebnisse dieser heurigen Untersuchungen 

sind, vergleicht man den Haushalt in den 

übrigen Bundesländern mit jenem in Kärnten 

nicht so, wie es der Berichterstatter angemerkt 

hat, vielleicht aus einer kritischen Analyse der 

Wissenschaft zu sehen, sondern sind 

schlechtweg eine Katastrophe. In der schön 

gefärbten Sprache der Wissenschaft, die aber an 

Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ, 

heißt es, das Budget des Bundeslandes Kärnten 
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ist sanierungsbedürftig. Einzelne 

Budgetkomponenten und Strukturveränderungen 

des Landesbudgets machen den Haushalt 

immobil. Das Landesbudget verliert damit an 

seiner Qualität als eines seiner wichtigsten In-

strumentarien zur Verwirklichung einer umfas-

senden Landesentwicklung. Obwohl wir gerade 

in einzelnen Bereichen, wie der Verwaltung, der 

Gesundheit, aber auch der Sozialausgaben, eine 

erhebliche Pro-Kopf-Mehrverschuldung aber 

auch erhebliche Mehrausgaben haben, gibt es 

keine quantitative, und das ist entscheidend, 

auch keine qualitative bessere Versorgung der 

Kärntner Bevölkerung. Gerade die Umrechnung 

der Kosten auf jeden einzelnen Kärntner und 

jede einzelne Kärntnerin ist nicht nur eine 

anschauliche Kennziffer, sondern macht auch 

deutlich, wo wir im österreichweiten Vergleich 

liegen. Kollege Scheucher hat es kurz angeris-

sen. Wirtschaftlich wurden wir bereits von 

Burgenland überholt und liegen am Ende des 

österreichweiten Vergleichs. Bei den Schulden 

sind wir aber einsame Spitze. Betrachtet man 

das Gesamtbudget, dann ist festzustellen, daß 

die drei großen Brocken Gesundheit, die 

öffentliche Verwaltung und der Sozialbereich, 

eine Eigendynamik entwickelt haben, die nun 

nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. In 

einer funktionell orientierten Betrachtung fällt 

zum einen das hohe Gewicht der Ausgaben für 

den Bereich der Gesundheit, immerhin mehr als 

23 Prozent, auf, zum anderen aber auch, das ist 

meiner Ansicht nach das entscheidende das 

überdurchschnittliche Wachstum in den letzten 

beiden Jahren. Im Vergleich mit den anderen 

österreichischen Bundesländern ist die Funktion 

Gesundheit durch Mehrausgaben von immerhin 

4.574 Schilling pro Einwohner, oder 

hochgerechnet mit Ausgaben von 2 Milliarden 

Schilling gekennzeichnet. Das Anwachsen des 

Gesundheitsbereiches ist überdurchschnittlich 

hoch im Vergleich zu den anderen Bundeslän-

dern. Aus diesem Grund ist auch das Kapitel 

Gesundheit, was das Budgetgewicht, aber auch 

die Dynamik der Entwicklung anlangt, die wich-

tigste Budgetfunktion. Würde Kärnten pro Ein-

wohner so viel wie im Bundesdurchschnitt 

ausgeben, so würden die Gesundheitsausgaben 

rechnerisch um 1,9 Milliarden niedriger liegen 

und in den Kärntner Krankenhäusern stehen 

darüberhinaus auch, und das ist eine Feststellung 

der Wissenschaft, um 13 Prozent mehr Betten 

als im Bundesländerdurchschnitt, die 

darüberhinaus auch nicht ausgelastet sind. Die 

Aufnahme, die Belegstage und die 

Aufenthaltsdauer liegen ebenfalls aus diesem 

Grund, weil das Gesundheitssystem sonst nicht 

mehr finanzierbar ist, ebenfalls österreichweit 

im Spitzenfeld. 

Aus all diesen Faktoren resultieren höhere Ge-

sundheitsausgaben von, wieder auf jeden Kärnt-

ner hochgerechnet, von 4.378 Schilling im 

Vergleich zum Bundesländerdurchschnitt. Eine 

katastrophale Entwicklung, die nur noch durch 

den explosionsartigen Anstieg im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung in Kärnten übertroffen 

wird. 

Aber, Hoher Landtag, all diese Erkenntnisse, vor 

allem im Bereich der Gesundheitspolitik, sind 

seit Jahren in Kärnten bekannt. Die 

Gesundheitsreferenten wissen über die 

Eigendynamik jenes großen Kapitels in unserem 

Landesbudget. Doch geschehen ist nichts! Der 

Gesundheitsreferent weiß seit einem Jahr, wie es 

um unsere Krankenanstalten bestellt ist - doch 

ich vermisse ein Konzept; ich vermisse eine 

Stellungnahme, und ich vermisse gravierende 

Einsparungsmaßnahmen, auch im Budget 1995. 

Rund ein Drittel der Gesamtausgaben des 

Kärntner Haushaltes nimmt die 

Hoheitsverwaltung, die öffentliche Verwaltung 

(mit rund 33 %) ein. Auch das Wachstum in 

diesem Bereich ist doppelt so hoch wie der 

gesamte Kärntner Landeshaushalt und durch 

Mehrausgaben von 2.600 Schilling pro Kärntner 

und Kärntnerin ebenfalls an der Spitze im 

österreichweiten Vergleich. 

In einer wirtschaftlichen Betrachtung fallen vor 

allem die überdurchschnittlich hohen Personal-

ausgaben - und wir kennen die Kennziffer, 3.000 

Schilling kostet jedem Kärntner und jeder 

Kärntnerin ein Landesbeamter - ins Gewicht. 

Das entspricht, auf die Einwohnerzahl Kärntens 

hochgerechnet, einem Mehrbetrag von 1,6 

Milliarden Schilling, den wir durch unsere 

Arbeit in Kärnten und durch unsere 

Steuerleistung stärker aufzuwenden haben als 

alle anderen Bundesländer in Österreich. 

Ähnlich verhält es sich im Sozialbereich. Auch 

hier haben wir durch vorwiegend freiwillige 

Leistungen (Vorleistungen) erbracht, die 
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deutlich über jenen anderer Bundesländer 

liegen. Daß wir auch im Bereich der Erziehung 

und auch im Bereich des Unterrichtes einen 

Mehraufwand leisten, ohne tatsächlich eine 

qualitative Besserstellung für die Kärntner Be-

völkerung zu erreichen, fällt in dieser Betrach-

tung gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Tatsa-

che ist, daß sich die Dynamik dieser drei 

Bereiche natürlich auf den Gesamthaushalt des 

Bundeslandes Kärnten negativ auswirkt. In 

einem Vergleich der Haushaltsvolumina liegt 

Kärnten, bezogen auf die Einwohnerzahl, mit 

36.000 Schilling im Bundesländerdurchschnitt 

von 30.000 Schilling an der Spitze. Wird das 

Haushaltsvolumen mit dem regionalen 

nominellen Bruttoinlandsprodukt, also den 

Leistungen, die wir Kärntnerinnen und Kärntner 

erbringen, in Beziehung gesetzt, so sind wir, wie 

ich es bereits eingangs gesagt habe, einsame 

Spitze. Das Burgenland hat uns bereits im 

wirtschaftlichen Bereich überholt. Wenn man 

auch die Haushalte vergleicht, ist das Budgetvo-

lumen des Burgenlandes fast um die Hälfte in 

den einzelnen Bereichen unter jenen von 

Kärnten. Nach dieser katastrophalen 

Entwicklung des Landesbudgets - sie ist aber 

bereits seit zwei Jahren den Verantwortlichen in 

der Landesregierung bekannt - hat man bei der 

Budgetgestaltung im letzten Jahr versucht, durch 

Maßnahmen und durch politische Beschlüsse, 

die hier im Hohen Haus gefaßt worden sind, 

eine nachhaltige Sanierung des Landesbudgets 

zu erwirken. Ziel sollte dabei sein, einen 

budgetären Spielraum wiederherzustellen. Da 

realistischerweise dafür nur ein längerfristiger 

Prozeß ins Auge gefaßt werden konnte, wurde 

im letzten Jahr gemeinsam mit dem Budget 1994 

ein Weg zur Konsolidierung des 

Landeshaushaltes beschlossen. Der Beschluß 

über die Vorschau und die finanzielle Entwick-

lung des Landesbudgets ist ein Beschluß des 

Landtages, der auch die Mitglieder der 

Regierung bindet. Das ist ein Beschluß, an den 

sich der Finanzreferent, wenn man das Budget 

1995 betrachtet, nicht gehalten hat. Das Institut 

für Höhere Studien hat im Auftrag der Kärntner 

Landesregierung bereits im Oktober 1993 einen 

Konsolidierungsplan entworfen, mit Abänderun-

gen, auch aufgrund der Tatsache, daß im Jahr 

1994 die Landtagswahlen stattfanden. Das ist 

die erste Ausrede, warum es zu keiner 

Konsolidierung des Landeshaushaltes 

gekommen ist. Auch im Kärntner Landtag ist 

dieser Konsolidierungsplan beschlossen worden. 

Demzufolge sollte der Anstieg der 

Neuverschuldung gestoppt und die Quote der 

Neuverschuldung am Bruttoinlandsprodukt für 

1994 auf dem sich zu diesem Zeitpunkt bereits 

abzeichnenden Niveau des Jahres 1993 von etwa 

1 % stabilisiert werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

wurde beschlossen, die Neuverschuldensquote 

in mehreren Etappen an jenen Wert 

heranzuführen, der längerfristig die 

Finanzschuldensquote auf dem Niveau des 

Jahres 1993 von etwa 5,9 % stabilisiert. Dabei 

wurden als Zwischenschritt für das Jahr 1995 

0,75 % angepeilt. Mit dem gestrigen Beschluß 

über den Nachtragsvoranschlag für das Jahr 

1994 haben wir aber das Plansoll für das Jahr 

1994 nicht erreicht. Mit der Vorlage des heute 

zu beschließenden Budgets sind wir auch den 

Vorgaben für das Jahr 1995 nicht gerecht 

geworden, sondern wir sind von diesen 

Vorgaben, die im Landtag beschlossen worden 

sind, weit entfernt. 

Die Vorschau über die voraussichtliche finan-

zielle Entwicklung der nächsten drei Jahre, die 

in Form des Beschlusses hier erfolgte, sind 

daher nicht das Papier wert, auf dem es 

geschrieben ist. Rund 1,5 Milliarden Schilling 

liegen wir über diesem Plansoll, obwohl der 

Landesfinanzreferent in seinem Budgetentwurf 

mehr als Budgetkosmetik betrieben hat. Es war 

schon fast ein chirurgischer Eingriff, den er mit 

dem heute hier zu beschließenden Entwurf und 

den Richtlinien vorgelegt hat. (2. Präs. Dipl.-

Ing. Freunschlag: Eine Operation!) 

Den im Konsolidierungsprogramm zugrunde 

liegenden Intentionen einer längerfristigen 

Stabilisierung der Finanzschuldenquote und den 

daraus folgenden Einsparungserfordernissen 

wird durch die Vorlage, Hoher Landtag, dieses 

Budgets nicht Rechnung getragen. Die 

Realisierung des Konsolidierungsziels ist 

sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der 

Ausgabenseite in keinster Weise erreicht 

worden. Den Empfehlungen des Inistituts für 

Höhere Studien ist nicht Folge geleistet worden. 

Natürlich sind da Ausreden leicht zur Hand. 

Waren es ist Vorjahr die Landtagswahlen, die 
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aus politischen Gründen - ein Argument, das wir 

Freiheitlichen im übrigen bereits im letzten Jahr 

nicht gelten ließen - die Konsolidierung 

verhinderten, so ist es heuer der Beitritt zur 

Europäischen Union, der als Ausrede herhalten 

muß. Es gab zwar schöne Lippenbekenntnisse 

zum Sparen in der Vergangenheit - doch 

geschehen ist in Wirklichkeit nichts. 

Hoher Landtag! Beim Budget 1995 stellt sich 

einmal mehr die Frage: Was ist das Wort des 

Landeshauptmannes tatsächlich wert? In seiner 

Regierungserklärung vom 7.6.1994 erklärte 

Landeshauptmann Dr. Zernatto, daß wir das 

nächste Landesbudget in jedem Bereich (also 

auch im Pflichtenbereich) gründlich durchleuch-

ten werden; jede einzelne Förderung und 

Ausgabe sei auf ihre Notwendigkeit und 

Wirksamkeit zu überprüfen; nur dann wäre es 

möglich, die Nettodefizitquote zu senken. Groß 

angekündigt - doch tatsächlich geschehen ist 

nichts. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nennen Sie mir ein Beispiel im Budget 1995, 

wo es im Bereich der Pflichtausgaben zu einer 

Überprüfung bzw. zu einer Reduktion 

gekommen ist. Zernatto: "Es ist ein nicht 

geringer Umfang des Budgets, nämlich 6,7 %, 

für den Sozialausgabenbereich zur Verfügung 

gestellt worden. (Abg. Dr. Hofer: Warum hast 

Du deine Regierungsmitglieder nicht gefragt?) 

Hier werden Neuorientierungen notwendig 

sein." Ich frage Sie, Kollege Hofer: (Abg. Dr. 

Hofer: Ja?) Wo ist die Neuorientierung im 

Budget 1995? Ich kann sie nicht feststellen. 

Groß angekündigt - aber geschehen ist in 

Wirklichkeit nichts. Der Landeshauptmann: 

"Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der 

Ausgaben nimmt die Verwaltung ein. Wir brau-

chen Richtlinien und wir brauchen eine Organi-

sation, die diese Richtlinien verwaltet, damit das 

Land funktioniert." Ich frage Sie, Hoher 

Landtag: Wo sind die vom Landeshauptmann 

angekündigten Richtlinien? Wo ist die 

Organisationsstruktur? Wo ist die Organisation, 

die diese Richtlinien verwalten soll? Groß 

angekündigt - geschehen ist nichts. Das gleiche 

gilt für die Ankündigungen vom 10. November 

anläßlich der Budgetrede: "Die Verschuldung 

hat ein Ausmaß angenommen," so Zernatto "das 

von verantwortungsbewußter Seite nicht länger 

akzeptiert werden kann. Eine grenzenlose 

Neuverschuldung kann nicht zur Kenntnis 

genommen werden. Es gilt, den Haushalt 

sukzessive in Ordnung zu bringen. Von 

Verschwendung ist Abstand zu nehmen. (Abg. 

Mag. Trunk: Wo wird verschwendet?) Wir müs-

sen genau überdenken, wo das Geld eingespart 

werden soll." Dazu, Kollegin Trunk, eine Frage: 

Ist die Olympiade und sind die dafür 

notwendigen Millionenaufwendungen 

tatsächlich erforderlich? Können wir in diesem 

Bereich nicht Einsparungen treffen, um das 

Budget zu konsolidieren? (Abg. Mag. Trunk: Mit 

24 Millionen willst Du das Budget 

konsolidieren?) Ist es notwendig, 16 Millionen 

Schilling für die Presseförderung zur Verfügung 

zu stellen? Ist es notwendig, im Bereich der 

Bezirkshauptmannschaften 50 Millionen 

Schilling mehr zu investieren, wo wir feststellen 

können, daß gerade die Bezirkshauptmannschaf-

ten eigentlich ein Abstellkammerl der Landesre-

gierung geworden ist, um politische Sekretäre zu 

entsorgen oder unfähige Personen aus den 

Regierungsbüros unterzubringen. (Lärm im 

Hause. - Beifall von der FPÖ-Fraktion. - Der 

Vorsitzende gibt das Glockenzeichen. - Abg. 

Kollmann: Ist Dr. Traussnig gemeint? - 3. Präs. 

Dkfm. Scheucher: Das war ein klassisches 

Eigentor! - Weiterhin Lärm und Heiterkeit im 

Hause.) Gerade der jüngste Anlaßfall aus dem 

Bereich des Jugendsekretariates sollte Ihre 

Fraktion, Kollege Kollmann, nicht hier zu 

scherzen ermuntern, sondern sollte Sie 

eigentlich nachdenklich machen. Dies gerade 

aus demokratiepolitischer Sicht, die Sie immer 

für sich reklamieren, wo Leute Ihrer Fraktion, 

die für den Nationalrat kandidieren, mit 

Mikrophonen ausgestattet und verkabelt in das 

Büro des Landeshauptmannes gehen und ihn 

dort bespitzeln, Protokolle anlegen. 

Verschwendungen sind an der Tagesordnung, so 

daß sich der zuständige Referent sogar bemüßigt 

gefühlt hat, strafrechtliche Schritte einzuleiten. 

Nur, wie schaut die Konsequenz aus? Die politi-

schen Sekretäre, die offenbar eine Fehlleistung 

getätigt haben, werden entsorgt: in die Bezirks-

hauptmannschaften. (Abg. Mag. Trunk: Ist das 

die Budgetkonsolidierung?) So, wie die Mitar-

beiter aus dem Büro des Landeshauptmannes, 

die halt dort nicht mehr die nötigen Leistungen 

erbracht haben. Sie werden halt in der Bezirks-
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hauptmannschaft untergebracht. Deswegen 

haben wir dort auch im Prinzip eine 

Ansammlung von politischen Sekretären und 

Günstlingen, die sicherlich auch dazu beitragen, 

daß wir eine Auswertung ... (LH Dr. Zernatto: 

Darf ich fragen, wer damit gemeint ist, Kollege 

Strutz!) Herr Landeshauptmann, Sie haben 

ausführlich Zeit, zu meinen Ausführungen 

Stellung zu beziehen. Das werde ich Ihnen 

schon noch genau sagen. Außerdem sind Sie ja 

als Landeshauptmann für die 

Landesamtsdirektion zuständig. Sie können dort 

in die Verfahren Einsicht nehmen. Sie wissen 

genau, welche Versetzungen stattgefunden 

haben und wo es auch rechtliche Verfehlungen 

gegeben hat. (LH Dr. Zernatto: Wenn Sie sagen, 

daß aus meinem Büro jemand in die 

Bezirkshauptmannschaft abgeschoben worden 

ist, dann möchte ich wissen, wer das ist!) Herr 

Landeshauptmann, Ihre großspurigen 

Ankündigungen, 10 % möchten Sie im 

Personalbereich einsparen. (Lärm im Hause. - 

LH Dr. Zernatto: Wenn habe ich entsorgt, Herr 

Strutz? Das sind Verleumdungen, die ich nicht 

akzeptiere!) Schauen Sie, Herr 

Landeshauptmann, Sie können sich zu Wort 

melden. Ich kann Ihnen auch die Protokolle der 

Anfragen zur Verfügung stellen. (LH Dr. 

Zernatto: Ich melde mich mit einem Zwischenruf 

zu Wort: Wen habe ich aus meinem Büro ent-

sorgt?) Ein Zwischenruf ist gestattet, aber eine 

Gegenrede wird von mir aus hier nicht 

akzeptiert. (Lärm im Hause. - Vorsitzender: Am 

Wort ist der Herr Abgeordnete Strutz!) Herr 

Landeshauptmann, ich weiß schon, daß Sie sehr 

nervös werden, wenn man versucht, Sie beim 

Wort zu nehmen. Sie haben hier, im Hohen 

Haus, 10 % Einsparungen im Personalbereich 

versprochen. Nur, der Dienstpostenplan, den Sie 

heute dem Landtag vorlegen, den wir heute 

beschließen sollten, weist keine einzige 

Einsparung auf. (Abg. Mag. Trunk: Wen soll 

man entlassen? Wen denn?!) Wenn man 

tatsächlich im Rahmen von fünf Jahren 

Einsparungen in der Höhe von 10 % vornehmen 

möchte, bitte dann beginnen wir sukzessive 

damit. Dann ist in diesem Jahr und bei diesem 

Stellenplan eine Kürzung von 2 % vorzu-

nehmen. Fangen wir gleich mit den 

angekündigten Maßnahmen an! (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion - Abg. Mag. Trunk: Wer soll 

entlassen werden?) 

Der Finanzreferent kritisiert in seiner 

Budgetrede, daß der Spielraum im Kärntner 

Landeshaushalt durch steigende Ausgaben für 

Zinsen und Tilgungen weiter eingeengt wird. 

Parallel zur Beschlußfassung über das Budget 

1995 sollen wir aber beschließen, daß die 

Landesregierung ermächtigt wird, weitere 

Schulden in der Höhe von mehr als 2 Milliarden 

Schilling aufzunehmen, die zu einer weiteren 

Verschärfung des Zinsendienstes und der 

Neuverschuldung führen würden. Die Aussagen 

des Finanzreferenten in seiner Budgeterklärung 

können aus der Sicht der Freiheitlichen Fraktion 

deshalb in keinster Weise hingenommen 

werden, nämlich daß das definierte Ziel, das 

Nettodefizit im Verhältnis zum Kärntner BIP auf 

den Wert von 0,35 % abzusenken, aufgrund der 

Erblast, welche der Zustand unseres 

Landesbudgets für den Landesfinanzreferenten 

darstellt, nicht erreicht werden kann. 

Hoher Landtag! Dazu eine eindeutige Aussage. 

Hoher Landtag! Dazu eine eindeutige Aussage: 

Mit Erbschuld wurde der Landeshauptmann 

wahrlich nicht behaftet, schon eher ist er der 

Sündenfall dieses Landeshaushaltes. Denn der 

Landeshauptmann hat ein Budget übernommen, 

das sowohl von der Struktur als auch vom Rah-

men her korrekt und in Ordnung war. Selbst die 

Finanzwissenschafter haben bestätigt, daß die 

Budgets bis zum Jahre 1992 ehrlich erstellt 

wurden und in diesem Sinne von der 

außerbudgetären Finanzierbarkeit 

korrekterweise Abstand genommen wurde. Die 

außerbudgetären Finanzierungen hielten sich in 

Grenzen. Betrachtet man sich aber die 

Entwicklung des Landeshaushaltes, so kann man 

ab dem Jahre 1992 eine deutliche Explosion der 

Schulden, aber auch des gesamten 

Landeshaushaltes feststellen. Die Zahlen, Herr 

Landeshauptmann, sprechen eine deutliche 

Sprache. Die Zahlen können Sie nicht vom 

Tisch wischen. Wenn man sich die Steigerung 

der Neuverschuldung, die Schuldenexplosion 

anschaut, so sieht man eben die deutliche 

Zunahme ab dem Jahr 1992. Diese Grafik 

erinnert mich eher an die Sprungschanze von 

Achomitz. Ich hoffe für die Kärntnerinnen und 

Kärntner, daß diese Entwicklung nicht zu einer 
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Bruchlandung führen wird. (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion.) 

Die Ausführungen des Landeshauptmannes und 

Finanzreferenten, daß die Empfehlungen des 

Institutes für Höhere Studien und die Schaffung 

eines größeren Spielraumes im Budget erst in 

den Folgejahren zum Tragen kommen werden, 

wird von uns Freiheitlichen nicht akzeptiert. 

Nach dem Motto, was ich heute kann besorgen, 

verschiebe ich nicht auf morgen, sind die 

Vorgaben der Finanzexperten einzuhalten und 

die Beschlüsse des Landtages auch zu 

vollziehen. 

Hoher Landtag! Nun zum Budget selbst: Der 

Voranschlag weist im Haushalt Einnahmen und 

Ausgaben in der Höhe von 21,8 Milliarden 

Schilling auf. Die von uns für das Jahr 1995 

prognostizierte Schmerzgrenze von 20 

Milliarden Schilling, die Sie in der letzten 

Budgetdebatte immer wieder bestritten haben, 

ist nicht nur eingetreten, sondern sie wurde 

deutlich übertroffen. Zu bedenken ist, daß wir 

bereits in wenigen Monaten wieder vor der 

Tatsache stehen und einen zusätzlichen 

Nachtragsvoranschlag, so wie es Dkfm. 

Scheucher im Zusammenhang mit dem EU-

Beitritt angekündigt hat, in Milliardenhöhe zu 

beschließen haben werden. Die Höhe des 

Abganges liegt erstmals über 2 Milliarden 

Schilling und wird mit Sicherheit von der 

freiheitlichen Fraktion in dieser Form nicht 

mitverantwortet werden. Der 

Gesamtschuldenstand, Hoher Landtag, dieses 

Landes wird, wenn man das Budget korrekt 

betrachtet, rund 13,7 Milliarden Schilling betra-

gen und damit mehr als 8 % des Bruttoinland-

sproduktes ausmachen. Der im Voranschlag 

ausgewiesene Betrag von rund 9 Milliarden 

Schilling ist falsch ,und dies führt zu einem wei-

teren Vorwurf, den wir dem Finanzreferenten 

machen. 

Das von Zernatto vorgelegte Budget ist nicht das 

Budget eines ordentlichen Kaufmannes. Auf der 

einen Seite werden im Einnahmenbereich 

Ansätze budgetiert, für die es nicht einmal eine 

gesetzliche Bestimmung gibt, wie beispielsweise 

die Einnahmen aus der Energiesteuer oder die 

Einnahmen aus dem Kulturschilling. Da gibt es 

keine gesetzliche Basis, wo wir das Geld 

einnehmen können. Und weil wir gerade auf der 

Einnahmenseite sind und wir diese Posten hier 

vorgesehen haben, dann hätten auch in korrekter 

Folge und in Fortführung dieser Vorgangsweise 

die Erlöse aus dem KELAG-Verkauf in diesem 

Budget bereits mit einfließen müssen. Da ist 

jedoch nichts vorhanden. Auf der anderen Seite 

werden wichtige Ausgaben und Belastungen 

einfach verschwiegen. 

Der Landeshauptmann legt dem Kärntner Land-

tag kein ehrliches Budget vor, denn das Budget 

1994 wird aufgrund der Tatsache, daß wir 

bereits gestern den Nachtragsvoranschlag 

beschlossen haben, nicht, wie prognostiziert, mit 

einem Schuldenstand von 7,8 Milliarden 

Schilling abschließen, sondern wenn man die 

Darlehensaufnahmen für den Kärntner 

Wirtschaftsförderungsfonds von rund 650 

Millionen Schilling, die Leasingfinanzierungen, 

die Haftungen für die Bergbahnen, aber auch die 

Abtretung der Kärntner Wohnbauförderung 

dazunimmt, bereits mit 10,6 Milliarden Schilling 

zu Buche schlagen. Aufgrund dieses realisti-

schen Abschlusses für das Jahr 1994 erhöht sich 

der Schuldenstand für das Jahr 1995 beachtlich. 

Die Belastungen, die Zernatto absichtlich nicht 

in das Budget aufgenommen hat, um 

einigermaßen über die Runden zu kommen, sind 

die gesamten Kosten, die wir für den Beitritt zur 

Europäischen Union zu zahlen haben werden, 

die bereits in der Höhe von 860 Millionen 

Schilling beziffert wurden und sind die 

gesamten Mittel für den Bereich der 

Wirtschaftsförderung für den KWF in der Höhe 

von 350 Millionen Schilling. Wenn man zu den 

Belastungen aus dem Jahr 1994 auch noch die 

Nebenbahnen und den Verkehrsverbund hin-

zurechnet, dann ergibt das zusätzliche 

Mehrausgaben in der Höhe von 2,85 Milliarden 

Schilling. Somit wäre der korrekte 

Schuldenstand für das Jahr 1995 mit 13,77 

Milliarden Schilling zu veranschlagen. 

Hoher Landtag! Das ist nicht das Budget eines 

ordentlichen Kaufmannes. Würde jemand in der 

Privatwirtschaft eine derartige Finanzgebarung 

vorlegen, würde sein Betrieb mit Sicherheit 

pleite machen! (Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

Da aber davon auszugehen ist, daß der 

Landeshaushalt mit anderen Maßstäben zu 

messen ist, ist eine der ersten Forderungen, die 

wir erheben, die Budgetwahrheit. Es hilft nichts, 
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die Augen vor der Realität zu verschließen, 

sondern wir müssen den Entwicklungen ins 

Auge sehen und auch Maßnahmen ergreifen. Es 

ist wahrlich keine erfreuliche Entwicklung, die 

uns der Finanzreferent hier ausbreitet und wenn 

man draufkommt, daß von liebgewordenen 

Rechten Abstand zu nehmen ist. Nur dieser 

sicherlich schmerzliche Eingriff für uns alle muß 

jetzt erfolgen, Maßnahmen sind jetzt zu 

ergreifen und nicht auf die Folgejahre zu 

vertrösten. 

Es ist mit dem Budget 1995 eine äußerst 

kritische Situation in der Landeskasse 

eingetreten, bei der die FPÖ nicht bereit ist, 

weiter zuzusehen, wissend, daß die 

Vorgangsweise des Finanzreferenten nicht gut 

gehen kann. Anstelle endlich dort den Hebel 

anzusetzen, wo es notwendig wäre, werden die 

Mittel weiter wie bisher ausgegeben: Nämlich 

im Bereich des Gesundheitswesens, das Institut 

für Höhere Studien hat es klar formuliert, 

Einsparungen in der Höhe von 450 Millionen 

Schilling, im Bereich der Neugestaltung der 

Wohnbauförderung, Änderungen auf das steiri-

sche Modell würden Einsparungen von rund 600 

Millionen Schilling mit sich bringen, 

(Zwischenruf von LH Dr. Zernatto.) und die 

Durchforstung der öffentlichen Verwaltung, uns 

vorgerechnete Einsparungsmöglichkeiten in der 

Höhe von 300 Millionen Schilling. Bringen wir 

die Bezirkshauptmannschaften endlich in Ord-

nung! So aber wird vom Finanzreferenten ein 

Budget saniert, das auf dem Rücken der kleinen 

Leute betrieben wird. Das ist eine Budgetkonso-

lidierung und eine Budgetsanierung auf dem 

Rücken der kleinen Leute, weil nicht am 

richtigen Fleck angegriffen und gespart wird. 

(Zwischenrufe der Abg. Mag. Trunk und Koll-

mann.) Mit der Vorlage dieses Budgets hat Zer-

natto klar gemacht, was er möchte: Er möchte 

bei den kleinen Leuten sparen und nicht bei der 

Bürokratie, (Abg. Mag. Trunk: Wer sind das? 

Wo?) nicht bei der öffentlichen Verwaltung, 

(Abg. Mag. Trunk: Wo?) nicht bei der Ver-

schwendung, (Abg. Mag. Trunk: Wo? - 2. Präs. 

Dipl.-Ing. Freunschlag: Sparen will man bei den 

kinderreichen Familien!) nicht im Gesundheits-

bereich und auch nicht bei den unsinnigen Aus-

gaben wie beispielsweise der Presseförderung, 

wie bei den Protz- und Prunkbauten in den ein-

zelnen Bereichen, um nur einige Punkte zu 

nennen. Kollegin Trunk, dort wird gespart, wo 

es ohnedies die sozial Schwächsten trifft. (Abg. 

Kollmann: Wo?) Im Bereich der Familienförde-

rung, Herr Kollege Kollmann, die um 50 % 

gegenüber dem Vorjahr reduziert wurde. (Abg. 

Kollmann: Das stimmt ja nicht! - Abg. Mag. 

Trunk: Das stimmt doch nicht!) Der Herr Lan-

deshauptmann hat ja bereits von seinen Vorfeld-

organisationen die Briefe gegen die Absicht 

bekommen, die Familienförderung des Landes 

Kärnten im Jahre 1995 von 60 auf 30 Millionen 

Schilling zu reduzieren. So, Kollege Kollmann, 

steht es auch im Budget. Es wird dagegen 

schärfstens Protest erhoben. Im Jahr der Familie 

ist dies ein nicht zu akzeptierendes Signal. 

Unterzeichnet ist dieses Schreiben von drei 

Mitgliedern der Österreichischen Volkspartei. 

Die Katholische Aktion lädt ein, einen 

kompetenten Kreis von engagierten Bürgerinnen 

und Bürgern zu gründen, der im Prinzip den 

Landeshauptmann ersuchen sollte, doch das 

Budget nicht so zu sanieren, daß jene Leute, 

Kollegin Trunk, die ohnedies schon von seiten 

des Bundes im kommenden Jahr genug zur 

Kasse gebeten werden, in Kärnten noch 

zusätzliche Belastungen erfahren werden 

müssen. Das ist das Problem, das ebenfalls mit 

diesem Budget 1995 verbunden ist. Die 

Kärntner werden nämlich doppelt bestraft: Auf 

der einen Seite haben wir den Ihnen bekannten 

Sparkurs der rot-schwarzen Konsolidierung zu 

verkraften und auf der anderen Seite sparen wir 

genau in jenen Bereichen, wo es die Familien 

und die sozial Schwachen in Kärnten notwendig 

haben, diese Belastung von seiten der schwarz 

blauen Koalition - der rot-schwarzen in Wien zu 

korrigieren. (Heiterkeit im Hause. - Beifall von 

der SPÖ-Fraktion.) Es wäre ein soziales Budget 

geworden, hätte es andere Konstellationen auch 

in Wien gegeben. 

Das Problem, das die Kärntner betrifft, ist näm-

lich, daß bei der Konsolidierung des 

Landeshaushaltes nicht am rechten Fleck gespart 

wird, weil das Herz nicht am rechten Fleck sitzt. 

Dieses Budget, das von unserem 

Landeshauptmann hier vorgelegt wird, ist nicht 

nur unehrlich, es ist von keinem Sparwillen 

gekennzeichnet und wirtschaftlich unüberlegt, 

sondern es ist auch ein lieblos gestaltetes 

Budget. Unseren freiheitlichen Forderungen, die 

wir auch im Finanzausschuß erhoben haben, ist 
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deshalb in konsequenter Weise entsprechend 

jenen Empfehlungen des Institutes für Höhere 

Studien sofort und umgehend Rechnung zu 

tragen. Die Wohnbauförderung ist auf neue 

Beine zu stellen und ein bestehendes und sich in 

der Praxis in unserem Nachbarland bereits 

bewährtes System ist auch für Kärnten zu über-

nehmen. Der Dienstpostenplan ist in der 

öffentlichen Verwaltung sofort zu kürzen. Wir 

Freiheitlichen treten dafür ein, eine sofortige 

zweiprozentige Kürzung vorzunehmen, wobei 

auch die Rahmenbedingungen für die 

Versetzungsmöglichkeiten der pragmatisierten 

Beamten endlich geschaffen werden müssen. 

Wir wollen auch im Gesundheitsbereich endlich 

einmal Ordnung schaffen und jene Dynamisie-

rung, die in den letzten Jahren aufgrund einer 

politischen Fehlentscheidung zutrage getreten 

ist, in den Griff bekommen. Da nützt es auch 

nichts, wenn sich der Gesundheitsreferent hier 

schützend vor das Pflegepersonal stellt, sich 

abfotografieren läßt und eine Forderung, die wir 

erhoben haben, absichtlich mißinterpretiert. Wir 

sind der Meinung, daß das Gehaltsschema im 

Gesundheitsbereich, in den Krankenanstalten 

mit dazu beigetragen hat, daß es zu der zu 

kritisierenden Entwicklung und zu einer 

Explosion der Kosten im Gesundheitsbereich 

gekommen ist. Ab dem Jahre 1992 ist nämlich 

die positive finanzielle Besserstellung für das 

medizinische und Pflegepersonal plötzlich für 

alle Bediensteten im Gesundheitsbereich zur 

Geltung gekommen, was einen jährlichen 

Mehraufwand in der Höhe von 500 Millionen 

Schilling bedeutet. Wir sind für 

Privatisierungsschritte im Bereich des Gesund-

heitswesens. Es ist nicht notwendig, daß wir am 

LKH Klagenfurt eine Autowerkstätte, eine 

Bäckerei, eine Druckerei, eine Gärtnerei, eine 

Fleischerei, eine Installationswerkstätte, eine 

Malerwerkstätte, eine Maurerwerkstätte, eine 

Näherei, eine Zentralküche und eine Wäscherei 

haben, wo bereits mehr als ein Drittel des 

gesamten Personals beschäftigt ist. 1100 

Personen sind allein im Betriebs-, Verwaltungs- 

und Kanzleibereich des LKH beschäftigt! Daher 

stellt sich für uns die Frage, ob nicht hier 

endlich einmal der Hebel anzusetzen ist. Unsere 

Vorschläge werden wir im Kapitel Gesundheit 

noch näher erläutern. 

Auch die vom Landeshauptmann angekündigte 

Einsparung im Pflichtenbereich ist umgehend zu 

realisieren. Der Landeshauptmann hat zwei 

Jahre lang geschlafen und nichts getan. Die 

klaren Beschlüsse des Landtages auf Reduktion 

der Nettodefizitquote sind nicht vollzogen 

worden. Die Ruhepause, Herr 

Landeshauptmann, müßte eigentlich mit der 

Vorlage dieses Budgets nun beendet sein, sonst 

wird es nämlich ein schreckliches Erwachen 

nicht nur für den Finanzreferenten, sondern 

leider auch für die gesamte Kärntner 

Bevölkerung geben. 

Wir Freiheitliche wollen mit der Ablehnung 

dieses Budgets 1995 deutlich machen, daß es so 

nicht weitergehen kann. Das eigentliche Limit, 

die Grenzen eines höchstmöglichen 

Verschuldungsgrades sind mit dem heutigen Tag 

erreicht. Der Plafond des technisch überhaupt 

durch die öffentliche Hand Finanzierbaren ist 

mit diesem Budget erreicht. Hoher Landtag, wir 

wollen klar zum Ausdruck bringen, daß wir eine 

Gesundung dieses Landesbudgets wollen und 

deshalb machen wir bei dieser Art der 

Verschuldungspolitik nicht länger mit. Durch 

diese Art der Budgetgebarung laden wir Schuld 

durch Schulden auf uns, weil wir die Zukunfts- 

und die Entwicklungsmöglichkeiten unseres 

Landes, unserer Wirtschaft, unserer Jugend, 

unserer Umwelt, aber auch unseres Sozialnetzes 

einengen. 

Der Spielraum für wichtige und notwendige 

Maßnahmen ist nicht mehr vorhanden. Wir 

dürfen den Weg, der durch dieses Budget 1995 

vorgezeichnet ist, nicht beschreiten, sondern wir 

müssen sofort umkehren. Wir Freiheitlichen 

sagen Halt, jetzt muß endgültig Schluß sein mit 

der Verschwendung von Steuergeldern, Schluß 

sein mit der Neuverschuldung. Wir werden aus 

diesem Grund das Budget 1995 ablehnen. 

(Anhaltender Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 
Dr. Strutz   

Abgeordneter Dr. Hofer  (ÖVP): 
  Dr. Hofer 

Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen 

und Herren! Der Landeshauptmann hat in seiner 

Budgetrede es auf den Punkt gebracht. Wir brau-

chen in vielen Bereichen einen Neubeginn und 

diese Notwendigkeit für einen Neubeginn hat 

sicherlich auch die Ursache in der 
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Verschuldung. Diese Feststellung provoziert die 

Frage nach den Ursachen. Gleichzeitig hat der 

Landeshauptmann konzeptive Wege gewiesen, 

wie wir aus dieser Situation, die zweifellos 

schwierig ist, aber die keine Katastrophe ist, 

herauskommen können. Ich meine, wenn ich an 

den Finanzausschuß zurückblicke, daß hier auch 

seitens der anderen Parteien in diesem Ausschuß 

Gemeinsamkeit signalisiert worden ist. Das, was 

man hier gehört hat, was mein Vorredner gesagt 

hat, ist im Ausschuß keineswegs so zum 

Ausdruck gekommen. Wir müssen an die Re-

formen der letzten Phase der vergangenen 

Periode zweifellos wieder anschließen und in 

eine neue Reformphase eintreten. Vielleicht ist 

es gerade nach der Philippika des Dr. Strutz, der 

die negative Seite dargestellt hat und der auch, 

und das ist ihm anzukreiden, vieles Positive ins 

Negative hineingezogen hat. Vielleicht ist 

gerade hier die Feststellung notwendig, daß die 

Erstellung eines Entwurfes für den Landeshaus-

halt 1995 zweifellos eine sehr, sehr schwierige 

Aufgabe gewesen ist. Ich erinnere an das Wort 

des Dr. Felderer, der gemeint hat, daß es heute 

kein Land gibt, weder national, noch 

international, das keine Budgetschwierigkeiten 

hätte. Altlasten gibt es natürlich auch bei uns, 

weil in manchen Bereichen im Strukturbereich 

zu wenig rasch gehandelt wurde. 

Meine Damen und Herren, aber wenn ich die 

Wünsche an das Budget hier mir vor Augen 

halte, die Wünsche, die seitens der Referenten 

an den Finanzreferenten herangetragen worden 

sind und wenn ich hier auch die Wünsche der 

FPÖ-Referenten hier im Auge habe. Meine 

Damen und Herren, wenn diesen Wünschen 

Folge geleistet worden wäre, hätte dies zu einer 

Verdoppelung der Nettodefizitquote geführt. 

Das muß ich Ihnen von der FPÖ-Fraktion auch 

klar sagen. Die gebotenen Schnitte, meine 

Damen und Herren, wurden mit Maß gesetzt, 

ohne sich dabei vom Konsolidierungsziel als 

Leitlinie zu verabschieden. Daher gebührt dem 

Finanzreferenten, aber auch seinen Mitarbeitern, 

für die Erstellung des Budgets auch Dank dieses 

Hauses. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.) 

Es ist sicherlich richtig, daß in der IHS-Studie 

davon gesprochen wird, daß unser Haushalt 

sanierungsbedürftig ist. Ich meine, daß es dafür 

vielfältige Ursachen gibt. Vier Bereiche möchte 

ich hier hervorstreichen und an diese vier Punkte 

auch Reformansätze knüpfen. Zum ersten die 

verkrustete, über Jahre hindurch nicht aufge-

brochene Struktur im Personal- und Krankenan-

staltenbereich. Zum zweiten die Sozialoffensive 

in vielen Bereichen seit dem Jahre 1989. Zum 

dritten die Maßnahmen zur Gegensteuerung zum 

internationalen Konjunkturabschwung im Jahre 

1993. Und zum vierten, das betrifft uns alle, 

meine Damen und Herren, das Versäumnis der 

ständig auf Aufgabenvermehrung im Verwal-

tungsbereich, dieser ständigen Vermehrung das 

Abwerfen von Verwaltungsballast gegenüber zu 

stellen. Wir müssen daher alle Anstrengungen 

unternehmen, um unseren Haushalt wieder 

manövrierfähig zu machen, um wieder 

Spielraum zu schaffen, damit wir wieder 

gestaltungsfähig sein können. Gestaltungsfähig 

auch für wirtschaftliche Abstiegsphasen, die 

hoffentlich lange nicht, aber todsicher wieder 

kommen werden. 

Meine Damen und Herren, 1995 wird eine lan-

des- und staatspolitisch historisches Jahr. Ich 

meine nicht nur das Gedenken der Ereignisse 

vor 75, aber auch vor 50 Jahren, ich meine auch 

den Eintritt in die Europäische Union. Der 

Termin steht heute noch nicht fest, aber wir 

werden in diesem Jahr Mitglied werden. Über 

die Notwendigkeit des Eintrittes wurde heuer 

vor der Volksabstimmung bereits viel diskutiert. 

Wir begrüßen diesen Beitritt und sind dankbar. 

Ich sage das gerade im Hinblick auf die 

Ereignisse in Norwegen, wir sind dankbar, daß 

die österreichische Bevölkerung sich so in 

überwiegender Mehrheit für diesen Beitritt 

ausgesprochen hat und wir sehen darin eine 

große wirtschaftliche wie sicherheitspolitische 

Chance. Meine Damen und Herren, der EU-

Beitritt macht aber unser Budget 1995 auch zur 

Ausnahmeerscheinung. Zur Aus-

nahmeerscheinung, weil bis jetzt nicht klar ist, 

wie sich dieser Beitritt in den Folgekosten aus-

wirken wird. Daher wird in diesem Budget 

durch Darlehensermächtigungen Vorsorge 

getroffen. Darlehensermächtigungen für den Fall 

des Beitrittes ab 1.1.1995, aber auch für den Fall 

eines späteren Beitrittes. Diese Darlehenser-

mächtigungen sind ein eindeutiges Signal, z.B. 

auch in Richtung unserer Landwirtschaft, daß 

dieses Solidarpaket, das ausgehandelt wird und 

wurde, auch im Lande Kärnten und vom Land 
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Kärnten getragen wird. Das sind wir der 

Glaubwürdigkeit der Politik schuldig. (Beifall 

von der ÖVP-Fraktion.) 

Meine Damen und Herren, der Vorwurf, daß mit 

diesem Budget nicht dem Grundsatz der Budget-

wahrheit entsprochen wird, ist daher falsch. Ich 

weise diesen Vorwurf zurück und meine, daß 

gerade dieser Budgetentwurf nichts verheimlicht 

und nichts vortäuscht, sondern die Dinge klar 

offen legt. Meine Damen und Herren, durch 

diese Ungewißheit in Zusammenhang mit dem 

EU-Beitritt und durch den Umstand, daß für 

Strukturreformen auch Gesetzesänderungen 

notwendig sind, konnte das bereits bei der 

Budgeterfassung im Vorjahr ins Auge gefaßte 

Ziel, die Nettodefizitquote für 1995 auf 0,75 

Prozent abzusenken, nicht gehalten werden. Das 

ist klar. Wir erreichen aber immerhin eine 

Nettodefizitquote von 0,98 Prozent. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu 

den vier Punkten, die ich früher erwähnt habe 

und Ursache für unsere Budgetsituation sind. Ich 

beginne bei der verkrusteten Struktur im Perso-

nal- und Krankenanstaltenbereich. Meine 

Damen und Herren, die zwei entscheidenden 

Ziffern, die es in diesem Zusammenhang gibt, 

hat mein Vorredner bereits genannte. Diese zwei 

Ziffern lauten, daß wir Mehrausgaben im 

Bereich des Personals pro Einwohner von 2.606 

Schilling haben, das würde insgesamt einen 

Betrag von 1,46 Milliarden ergeben und unsere 

Mehrausgaben, ich betone die Mehrausgaben, 

im Bereich der Krankenanstalten pro Einwohner 

belaufen sich im Vergleich zum 

Bundesdurchschnitt auf 3.574 Schilling, würde 

insgesamt einen Betrag von 1,9 Milliarden 

Schilling ausmachen. Diese Zahlen, die 

möglicherweise nicht auf den Schilling genau 

stimmen, aber diese Zahlen zeigen deutlich eine 

gewisse Tendenz auf und daher, meine Damen 

und Herren, darf ich eines feststellen. Das, was 

hier festgelegt wurde, daß wir im Personal- und 

Krankenanstaltenbereich durchschnittlich mehr 

im Vergleich zum Bundesschnitt in Kärnten 

ausgeben, das ist nicht neu. Das wissen wir 

zweifellos seit etlichen Jahren. Die 

Landespolitik war unfähig, hier die entsprechen-

den Maßnahmen zu setzen. Das wissen wir zum 

Beispiel seit dem Rechnungshofbericht aus dem 

Jahre 1987, wo klar belegt wurde, an der Auf-

zeichnung der Entwicklung von 76 bis 85, daß 

wir anhand von Zahlen im Bereich Personal und 

Krankenanstalten ungleich mehr ausgeben wie 

die anderen Bundesländer. Der Rechnungshof 

formulierte damals und empfiehlt dringende 

Maßnahmen in diesem Bereich. Diese 

dringenden Maßnahmen wurden nicht gesetzt. 

Was das Personal anlangt, meine sehr 

geschätzten Damen und Herren, insbesondere an 

die Adresse der freiheitlichen Partei, auch ein 

Personalreferent der FPÖ war 2 Jahre hindurch 

nicht in der Lage, diese Struktur aufzubrechen. 

(Abg.Krenn: Er ist abgesetzt worden, weil er 

etwas ändern wollte!) Daher ist dieses Budget, 

meine Damen und Herren, in Wahrheit eine 

Kampfansage an die verkrusteten Strukturen in 

diesen beiden Bereichen. Die Zielsetzungen 

Personalstopp und Personalreduktion von 10 

Prozent im Laufe dieser Legislaturperiode bzw. 

die Senkung der Abgangssteigerung bei den 

Krankenanstalten von ursprünglich 11,98 

Prozent auf 4,68 Prozent sind wichtige 

Zielsetzungen und wichtige Reformansätze. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen daher 

Reformen in diesen Bereichen. Auch eine 

Reform des Dienstrechtes, um die Flexibilität in 

diesen Bereichen zu untermauern und 

herzustellen. Wir brauchen eine Reform bei der 

Objektivierung, um bei unserer Objektivierung 

Mängel auszuräumen, aber auch, um das zu 

beseitigen, was wir eventuell zu viel machen. 

Ich meine, daß wir im Bereich der 

Objektivierung in Bereichen objektivieren, wo 

es in der Form nicht notwendig ist und ist ein 

Einsparungspotential gegeben. In manchen 

Bereichen würde die Erstellung einer datumsmä-

ßig fixierten Bewerberliste eben genügen. Wir 

brauchen eine Forcierung der Aus- und Weiter-

bildung der Mitarbeiter, was jetzt auch 

geschieht. Aber vor allem eine klare 

Verantwortungszuordnung dort, wo 

Mehrfachzuständigkeiten gegeben sind. Meine 

Damen und Herren, ich glaube, wir brauchen in 

gewissen Bereichen auch einen Wettbewerb der 

Verwaltung, das betrifft die Landesverwaltung 

genauso wie die einzelnen Gemeinden. Ich 

meine hier vor allem die Eigenregieleistungen 

des Landes und der Gemeinden, die auf ein 

unbedingt notwendiges Maß einzuschränken 

sein werden. Da werden wirklich Werkstätten, 

Bauhöfe in einzelnen Gemeinden betrieben in 
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einer Dimension, die sich so nie rechnen 

können. Daher ist das nicht sinnvoll, wenn Leute 

einige Monate des Jahres ausgelastet sind, die 

übrige Zeit das nicht der Fall ist. Hier liegen 

zweifellos Verschwendungspotentiale, die es 

auszuräumen gilt. Ich meine, daß Private das 

besser tun können. Vielleicht auch eine 

Anregung an den Gemeindereferenten. Ich 

glaube, das Ausmaß der Zuordnung von 

Bedarfszuweisungen sollte irgendwo auch an 

den Sparwillen einzelner Gemeinden aufgehängt 

werden. 

Meine Damen und Herren, der zweite Punkt, der 

für diese Situation, in der wir stehen, mitverant-

wortlich ist, ist zweifellos die Sozialoffensive 

aus dem Jahre 1989. Die Familienförderung hat 

mein Vorredner hier angeführt. Die 

Familienförderung wurde 1990 eingeführt. 

Es ist richtig: Wir haben im vorigen Jahr 66 

Millionen Schilling budgetiert und im kommen-

den Jahr eben 30 Millionen. Das heißt aber, 

bitte, daß im kommenden Jahr nicht weniger an 

Familienförderung ausgezahlt wird. Wir haben 

in diesem Fonds einen Überschuß von 20 

Millionen, der selbstverständlich übertragen 

wird. Das, was Dr. Strutz hier bei der 

Familienförderung gesagt hat, ist eine 

Fehlinformation der Öffentlichkeit, und zwar 

eine ganz bewußte Fehlinformation, die man so 

nicht geben kann. (Beifall von der ÖVP-

Fraktion. - 2. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: 50 

% Kürzung im Budget!) 

Meine Damen und Herren! Ich darf aber auch 

auf einige weitere Punkte im Bereich der 

Sozialoffensive verweisen. Ein Beispiel ist das 

Pflegegeld. Wir haben 1993 immerhin einen 

Betrag von 95 Millionen bezahlt. 1995 sind 314 

Millionen budgetiert. Das ist ein gewaltiger 

Sprung. Oder die Behindertenförderung: Im 

Jahre 1989 146 Millionen - im Jahr 1995 250 

Millionen; die Hilfe zur Sicherung des 

Lebensbedarfes: 1989 208 Millionen - 1995 366 

Millionen; die Jugendwohlfahrt: 1992 120 

Millionen - jetzt 191 Millionen. Meine Damen 

und Herren! In diesem Bereich ist viel Positives 

geschehen. 

Jetzt werde ich Ihnen eines sagen: Wenn Sie, 

Herr Dr. Strutz, sagen, daß dieses Budget auf 

dem Rücken der kleinen Leute gemacht worden 

ist, dann stimmt das einfach nicht. Denn Sie 

haben diese Sozialoffensive 1992, 1993 und 

1994 abgelehnt. Sie waren dagegen, daß die 

kleinen Leute, welche der Hilfe bedürfen, eine 

Unterstützung bekommen. Sie haben in den 

damaligen Budgetentwürfen dagegen gestimmt. 

Wenn ich auch zum Beispiel die 

Kindergartenförderung heranziehe, stelle ich 

fest, daß es auch da eine Offensive gegeben hat. 

Im Jahre 1989 waren im Budget 23,5 Millionen 

enthalten. Im Budget für das nächste Jahr haben 

wir 152 Millionen budgetiert. (Abg. Mitterer: 

Das hat der Haider gestartet!) Hier passiert also 

im Lande Kärnten etwas; hier ist etwas weiter 

gegangen. Jetzt getrauen sich eben die 

Bürgermeister im ländlichen Raum - und jene, 

die hier sitzen, werden das bestätigen können -, 

Kindergärten einzurichten. Das haben sie sich 

früher nicht getraut, weil sie eben vor den 

Folgekosten Angst gehabt haben. (2. Präs. 

Dipl.-Ing. Freunschlag: Das war eine Aktivität 

von Landeshauptmann Haider. Gott sei Dank 

hat er etwas gemacht! - Lärm im Hause.) Sie 

von der Freiheitlichen Partei haben gegen die 

Ausweitung der Sozialoffensive, (2. Präs. Dipl.-

Ing. Freunschlag: Bleiben wir einmal bei der 

Wahrheit!) gegen die Weiterführung der 

Sozialoffensive und auch der 

Kindergartenoffensive gestimmt. Meine Damen 

und Herren, Sie waren 1993 und 1994 gegen 

diese Budgetansätze. (2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: die ÖVP und die FPÖ haben die 

Sozialisten dazu gezwungen. - Abg. Dr. Strutz. 

Sonst hätte es anders ausgeschaut! - Lärm im 

Hause.) So, meine Damen und Herren! Das 

Land Kärnten hat im Sozialbereich sicher große 

Anstrengungen unternommen. (2. Präs. Dipl.-

Ing. Freunschlag: Ich kann nicht eine 

Selbstverleumdung machen!) Es ist allerdings 

richtig - und ich begrüße diesbezüglich die 

Ausführungen des Finanzreferenten -, daß die 

einzelnen Maßnahmen des Sozialpaketes auf 

ihre Effektivität und ihre Effizienz hin zu 

überprüfen sind, aber auch, ob die 

Sozialbürokratie im gegebenen Umfang sinnvoll 

und zweckmäßig ist. 

Meine Damen und Herren! Sozialpolitik muß 

auf Solidarität aufbauen, vom Grundwert der 

sozialen Gerechtigkeit getragen sein und dem 

Subsidaritätsprinzip entsprechend gestaltet sein. 

Vollziehung, aber auch Gesetzgebung (ich wie-
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derhole: aber auch Gesetzgebung) haben darauf 

zu achten, daß Sozialleistungen nur jenen zuflie-

ßen, für die sie auch gedacht sind. Das ist beson-

ders wichtig, meine Damen und Herren! Die 

Finanzierung unserer diesbezüglichen 

Leistungen ist nur dann gesichert, wenn die 

Öffentlichkeit überzeugt ist, daß das richtig ist. 

Daher ist für uns Sozialpolitik nicht 

Einkommenspolitik, sondern Hilfe für den sozial 

Schwachen. 

Der Glaube an den Wohlfahrtsstaat, meine Da-

men und Herren, der mit Geld und 

Einrichtungen alles lösen kann, hat zu 

Fehlentwicklungen und ich meine auch zu 

menschlichem Fehlverhalten geführt. Die 

persönliche Verantwortung wurde allzu oft vom 

kollektiven Versorgungsdenken verdrängt. Der 

einzelne, die Familie, die Tochter, der Sohn 

wurden mehr und mehr durch die staatli che 

Wohlfahrt ersetzt bzw. haben sich manchmal 

bereitwillig ersetzen lassen. Wir müssen daher 

gerade in diesem Bereich an die persönliche 

Verantwortung appellieren und diese wieder 

bewußter machen. Wir brauchen daher keinen 

Sozialstopp, sondern Solidarität und den 

richtigen Einsatz von Sozialhilfemittel - nicht 

die Gießkanne, sondern den ausgewogenen, 

richtigen Einsatz für jene, für die diese Mittel 

bestimmt sind. 

Das, was wir heute im Rahmen des Sparpaketes 

im Arbeitsübereinkommen der neuen Bundesre-

gierung hier erleben, meine Damen und Herren, 

zeigt eines deutlich: Daß in der Vergangenheit 

zum Teil über das Ziel hinausgeschossen wurde 

und daß der Sozialstaat eben nicht grenzenlos 

belastbar ist. 

Meine Damen und Herren! Der Sozialbereich, 

im großen betrachtet, belastet insbesondere auch 

die Gemeinden. Daher möchte ich heute auch 

ein klares Bekenntnis an die Adresse der 

Gemeinden richten. Die Volkspartei bekennt 

sich zum Subsidaritätsprinzip. Bezogen auf die 

Gemeinden heißt das, daß für uns die 

Gemeindeautonomie nicht zur hohlen Phrase 

ohne Substanz werden darf - was dann eintritt, 

wenn eben die Gemeinde keine finanziellen 

Mittel mehr hat, um autonom wirken zu können. 

Die Volkspartei wird daher keine Belastungen 

der Gemeinden akzeptieren, die nicht auch von 

den Gemeinden selbst akzeptiert werden. Das 

heißt, wir werden hier noch mehr Partnerschaft 

als Landesgesetzgeber einzubringen haben. 

Der dritte Punkt, meine sehr geschätzten Damen 

und Herren, der für diese Budgetsituation 

mitverantwortlich ist, ist zweifellos auch das 

Maßnahmenpaket, das im Jahre 1993 zur 

Gegensteuerung zum internationalen 

Konjunkturabschwung beschlossen worden ist. 

Ich glaube, daß dieses Maßnahmenpaket richtig 

war. 

Meine Damen und Herren! Gegenmaßnahmen 

im Bereich der internationalen Exportwirtschaft 

sind ja schwer möglich. Ein internationaler 

Konzern, der in der Welt Absatzschwierigkeiten 

hat: Wie kann das Land Kärnten hier 

gegensteuern? In Wahrheit gar nicht. Aber was 

wir können, ist die Mobilität und die Kräfte im 

eigenen Land anzukurbeln. Und diese 

Ankurbelung haben wir im vorigen Jahr 

vorgenommen, insbesondere auch durch eine 

entsprechende Belebung der Wohn-

bauförderung. Meine Damen und Herren! Herr 

Dr. Strutz hat im vorigen Jahr die WIFO-Zahlen 

hier bei der Budgetrede zitiert. Im vorigen Jahr 

sind ihm diese Zahlen aus dem Bericht des WI-

FOs sehr entgegen gekommen. Heute kommen 

ihm diese Zahlen nicht gelegen. Daher hat er sie 

auch weggelassen. Deshalb möchte ich einige 

Zahlen zitieren. Meine Damen und Herren! Im 

November 1994 ist der Bericht des WIFO zum 

zweiten Quartal 1994 erschienen. Danach liegt 

Kärnten beim Produktionsindex insgesamt mit 

plus 14,1 % vor Burgenland und vor 

Niederösterreich. Beim Produktionsindex im 

Bereich der Industrie (ohne Energie) liegen wir 

mit plus 4,9 %, nach Burgenland mit 6,9 %, an 

zweiter Stelle. 

Meine Damen und Herren! Im WIFO-Bericht 

heißt es bei der Baukonjunktur, daß in den drei 

Bundesländern Burgenland, Kärnten und Vorarl-

berg um ein Viertel mehr produziert wurde als 

im Vorjahr. Der Wohnbau expandierte nach 

diesem Bericht in Kärnten, Tirol und Vorarlberg 

um mehr als 20 %, was österreichweit Spitze ist. 

Der WIFO-Bericht für das zweite Quartal 1994 

ist daher sehr, sehr positiv. Meine Damen und 

Herren! (Lärm im Hause. - Der Vorsitzende gibt 

das Glockenzeichen.) Wenn wir den 

internationalen Wirtschaftsabschwung in 

Kärnten einigermaßen überstehen konnten und 
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wenn man diesen internationalen 

Konjunkturabschwung in manchen Bereichen 

wie zum Beispiel im Gewerbe überhaupt nicht 

gespürt hat, dann ist das zweifellos mit ein 

Verdienst dieses Maßnahmenpakets, das wir im 

Jahr 1993 hier geschnürt haben. (Beifall von der 

ÖVP-Fraktion. - 3. Präs. Dkfm. Scheucher: 

Bravo!) Die Wirtschaft ist wieder voll 

angesprungen. Daher haben wir durchaus Grund, 

auch optimistisch in die Zukunft zu blicken. 

Meine Damen und Herren: Wann sonst, als jetzt, 

können wir mit Förderungsimpulsen uns etwas 

zurücknehmen - jetzt, wo die Wirtschaft wieder 

angesprungen ist -, um uns wieder jenen 

Gestaltungsraum zu verschaffen, den wir brau-

chen, wenn es zu einem Wirtschaftsabschwung 

kommt. 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 

vierten Punkt, der uns alle betrifft: zum Ver-

säumnis, der ständigen Ausgabenausweitung das 

Abwerfen von Verwaltungsballast gegenüberzu-

stellen. In der Budgetrede des Finanzreferenten 

findet sich ein entscheidender Satz. Er findet 

sich indirekt, glaube ich, auch in der IHS-Studie: 

"Die Budgetreform ist in Wirklichkeit 

Aufgabenreform." Daher, meine Damen und 

Herren, ist es eine unserer wichtigsten 

Aufgaben, zu prüfen, ob das, was wir hier im 

Hohen Haus machen, auch notwendig, sinnvoll, 

zweckmäßig und sparsam ist. Wir müssen 

Ballast abwerfen! Und das muß bei uns, bei der 

Landesgesetzgebung, glaube ich, selbst 

beginnen. Denn Verwaltungsvereinfachung bzw. 

Verwaltungsreform beginnt beim Landesge-

setzgeber. Das bedeutet aber: Eindämmung der 

Gesetzesflut und Vereinfachung der Gesetze. 

Das bedeutet, auf das Budget bezogen, eine 

zwingende Folgekostenrechnung und eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung bei jedem Gesetz. 

Das bedeutet auch die Aufhebung von Gesetzen 

und Verordnungen, wenn sie unnotwendig 

geworden sind. Dazu ist notwendig, daß 

überprüft wird, ob Gesetze oder Verordnungen 

heute noch notwendig sind bzw. ob man auf sie 

vergessen kann oder ob man sie verändern muß. 

Meine Damen und Herren! Es wurde gesagt, 

Budgetreform sei in Wirklichkeit Aufgabenre-

form. Ich füge hinzu: Aufgabenreform ist auch 

Verantwortungsreform. Daher begrüße ich die 

Aussage des Finanzreferenten in seiner Budget-

rede zu einer Controlling-Abteilung, zu budget-

centers mit Eigenverantwortung. Wir haben 

auch kreative Mitarbeiter in der 

Landesverwaltung, denen man sehr wohl 

Eigenverantwortung zuordnen kann. Ich begrüße 

die Aussagen zum Sachverständigenpool, aber 

auch zur Pragmatisierung. Die Pragmatisierung 

ist nicht dem Grundsatz nach in Frage zu stellen, 

sondern höchstens dem Umfang nach. Wir 

haben einen Pragmatisierungsgrad von 40,5 %. 

Ich meine, der ist zu hoch. Die Reform der 

Verantwortung, die sich auf die 

Abteilungsvorstände, aber auch auf die Regie-

rungsmitglieder zu beziehen hat - denn beide 

zusammen sind quasi Arbeitsgemeinschaften -, 

muß auch die Einhaltung der Budgetziffern 

inkludieren. 

Meine Damen und Herren! Das heißt, das 

etwaige Förderungsrichtlinien mit 

Einkommensgrenzen und dergleichen so zu 

erstellen sind, daß damit die Budgetziffern auch 

gehalten werden können. Ich meine, daß alle 

Förderungsrichtlinien in dieser Richtung zu 

überprüfen sind. (Abg. Dr. Strutz: Das ist nie 

geschehen!) Das ist ja der Vorschlag: ein 

Reformansatz, Herr Dr. Strutz, ein ganz 

konkreter Reformansatz, daß die Förde-

rungsrichtlinien zu überprüfen und an die Bud-

getsituation anzupassen sind. Ich war lange 

genug Mitglied und auch Obmann des Kontroll-

ausschusses. Meine Damen und Herren! Die 

Leichtfertigkeit, mit der manchmal sogar ganz 

erhebliche Überschreitungen begründet werden, 

ist so nicht mehr hinzunehmen. Ich meine, die 

rechtzeitige Information und die rechtzeitige 

Genehmigung von Überschreitungen werden in 

Zukunft unverzichtbar sein, wenn wir unser Ziel, 

die Budgetkonsolidierung, tatsächlich erreichen 

wollen. 

Meine Damen und Herren, eines muß uns klar 

sein: Budgetdisziplin ist die 

Grundvoraussetzung für eine 

Budgetkonsolidierung. Wenn diese Disziplin 

nicht gegeben ist, ist das Ziel nicht erreichbar. 

Daher meine ich, daß alles das, die 

Budgetreform, die eine Aufgabenreform ist, 

auch eine Sache des Landtages sein muß. Daher 

schlage ich auch die Bildung eines 

Rationalisierurngs-, Gesetzesprüfungs- und 

Entbürokratisierungsausschusses im Landtag 
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vor, der sich ständig mit diesen Fragen zu 

befassen hat.(Abg. Dr. Strutz: Eine neue 

bürokratische Instanz!  - 2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Der Name dieses Ausschusses läßt 

auf weiteres schließen! - Abg. Dr. Strutz: Der 

Name sagt alles!) Herr Dr. Strutz, wenn wir das 

hier im Haus nicht machen, dann dürfen wir 

nicht erwarten, daß diese wichtige Sache gelöst 

wird. Wir können uns von dieser Aufgabe nicht 

davonstehlen. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.) 

In Wahrheit treffen wir uns mit dieser Forderung 

auch mit Ihnen von der Freiheitlichen Partei und 

auch mit Ihnen von der SPÖ. Der Dr. Ambrozy 

hat im vorigen Jahr eine Arbeitsgruppe vorge-

schlagen, die sich mit den Pflichtaufgaben be-

fassen sollte. Genau denselben Vorschlag hat 

Dipl.-Ing. Freunschlag im Finanzausschuß ge-

macht. (Abg. Dr. Strutz: Warum ist aus dem 

nichts geworden und warum wird daraus 

nichts?) Herr Dr. Strutz, drücken Sie sich nicht 

vor einer Aufgabe! (Zwischenrufe des Abg. Dr. 

Strutz.) Die Pflichtausgaben haben im hohen 

Ausmaß ihren Ursprung in der Landesgesetzge-

bung, daher wäre es auch die klassische Aufgabe 

der Landesgesetzgebung, sich um diese Dinge 

zu kümmern. Drücken wir uns daher nicht vor 

dieser Aufgabe. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.) 

Wir haben nur Gesetze für die Zukunft 

beschlossen und nie überprüft, ob ein Gesetz 

auch den Sinn erreicht hat, und genau das 

müssen wir machen. Meine Damen und Herren, 

es ist unsere Aufgabe, festzustellen, wie die 

Gesetze sich ausgewirkt haben, ob der Sinn und 

Zweck erreicht wurde, aber auch festzustellen, 

wie kostspielig sich ein Gesetz entwickelt hat. 

Daher kann dieser Ausschuß ein wichtiges 

Instrument für Reformbemühungen sein. 

Meine Damen und Herren, in Wahrheit treffen 

wir uns mit vielen Forderungen der FPÖ, die sie 

im Finanzausschuß aufgestellt hat. Die Wohn-

bauförderung auf andere Beine zu stellen, Herr 

Dipl.-Ing. Freunschlag, ist insoweit eine be-

schlossene Sache, daß darüber eine Studie erar-

beitet wird, um die Vorstellungen der IHS-

Studie auch näher zu hinterfragen. Meine 

Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, 

die Kürzung des Dienstpostenplanes um 2 % ist 

eine Forderung für die Auslage, die ist heuer im 

November für das kommende Jahr nicht zu 

machen. Ich meine aber, daß wir uns im 

nächsten Jahr gleich im Rahmen dieses 

Ausschusses zusammensetzen und diese 

Kürzung des Dienstpostenplanes behandeln 

sollten. Die Veränderung des Dienstrechtes, die 

Sie im Ausschuß gefordert haben, die Reduktion 

der Bettenzahl, das alles wird eingeleitet. 

Hinsichtlich der Pflichtaufgaben des Landes 

habe ich bereits den Vorschlag unterbreitet. 

Genauso ist es auch mit der Forderung des Dr. 

Ambrozy auf Fortschreibung der Konsolidie-

rungsentwicklung bzw. Festlegung einer 

gewissen Selbstbindung. Wir sind der Meinung, 

daß das so gehen könnte und daß es dafür eine 

Arbeitsgruppe geben sollte. 

Zum Schluß noch zwei Bemerkungen, meine 

Damen und Herren. Ich glaube, daß es sehr, sehr 

wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wie 

die politische Kultur im Lande gepflegt wird. 

Daher auch unser Vorschlag, uns bei der 

Immunität eine Leitlinie selber zu geben. Ich 

glaube, daß das ganz, ganz wichtig ist. Zum 

zweiten, meine Damen und Herren, in der 

Demokratie ist es wichtig, daß man über die 

Probleme redet, sogar eingehend redet, es ist 

aber irrsinnig wichtig, daß auch entschieden 

wird. Und rasche Entscheidungen werden daher 

im Interesse der Bürger, aber auch im Interesse 

unserer Demokratie in Zukunft notwendig sein. 

Danke. (Beifall von der ÖVP-Fraktion. - 

Lebhafte Zwischenrufe und Lärm im Hause. - 

Der Vorsitzende gibt das Glockenzeichen und 

sagt: Vielleicht kann man im Haus etwas 

ruhiger sein, denn wir können nicht alle 

zusammenschreien.) 
Dr. Hofer   

Abgeordneter Dr. Ambrozy  (SPÖ): 
  Dr. Ambrozy 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, daß die Qualität der Budgetreden jetzt an 

der Dauer des Applauses gemessen wird. 

(Zwischenrufe und Applaus im Hause.) Ich bitte, 

auch den Eingangsapplaus für mich am Ende 

dann dazuzuzählen, damit die Messungen stim-

men. (Abg. Ramsbacher: Vielleicht wird der 

Schlußapplaus doch nicht so lang!) Nein, da 

habe ich keine Angst. Mach dir keine Sorgen, 

Hans, du wirst sehen, daß ich einen längeren 

Applaus bekomme als er. (Heiterkeit im Hause.) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Hohes Haus! Das heurige Budget ist das erste, 

das von einem Finanzreferenten erstellt wird, 
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der nicht von der sozialdemokratischen Fraktion 

nominiert wurde. Es freut mich aber, daß in 

vielen Bereichen jene Ideen und Zielsetzungen, 

die vor allen Dingen auch im letzten Jahr von 

mir entwickelt worden sind, in diesem Budget 

ihren Niederschlag finden, wenngleich in dem 

einen oder anderen Punkt in den nächsten Jahren 

noch ein gewichtiges Stück Arbeit vor uns liegt, 

um diese Ideen auch tatsächlich zum Ziel zu 

bringen. Ich möchte aber die Gelegenheit der 

heutigen Budgetdebatte benützen, um schon ein 

wenig darauf hinzuweisen, warum es eigentlich 

zu dieser Entwicklung gekommen ist, die heute 

so drastische Maßnahmen erfordert und wo die 

Ursachen gelegen sind. (Abg. Dr. Strutz: Der 

Haider war es!) Das ist natürlich eine Verkür-

zung dessen, was die Wahrheit ist, Herr Kollege 

Strutz. 

Meine Damen und Herren, ich möchte doch 

daran erinnern, daß ich im Jahre 1988 als 

Landeshauptmann ein Budget übernommen 

habe, das einen Gesamtschuldenstand von 

3.829,000.000 Schilling umfaßt hat. Das erste 

Budget, das unter meiner 

Landeshauptmannschaft dem Kärntner Landtag 

vorgelegt worden ist, war das Budget 1989. 

Dieses hat einen Gesamtschuldenstand von 

3.810,000.000 Schilling ausgemacht. Das heißt, 

in diesem einen Jahr, das ich als Landeshaupt-

mann für das Budget mitverantwortlich war, ha-

ben wir eine Reduktion der Gesamtverschuldung 

des Landes zusammengebracht. Ich erinnere 

mich sehr gut, in welcher fast gehässigen - das 

ist ein schlechtes Wort, aber zumindest nicht 

wohlmeinenden Art damals gerade von der 

Freiheitlichen Partei dieses Budget verteufelt 

worden ist. Nun, meine Damen und Herren, 

beginnt eigentlich der Leidensweg, nämlich mit 

dem Budget des Jahres 1990, das schon zu einer 

Gesamtverschuldung von über 4 Milliarden 

geführt hat, und mit dem berühmten Budget 

1991, das in vielerlei Hinsicht in die Annalen 

dieses Landtages eingehen wird, das schon eine 

Gesamtverschuldung von über 4,5 Milliarden 

Schilling zustandegebracht hat. Wenn wir die 

damalige voraussichtliche Vorschau der finan-

ziellen Entwicklung des Landes uns angesehen 

haben, dann ist gerade in diesem Budget 1991 

die Wurzel dafür zu suchen, daß wir zu so einer 

gigantischen Verschuldensentwicklung in 

diesem Lande gekommen sind. Das wollte ich 

sagen, weil der Herr Landeshauptmann-Stellver-

treter Grasser alles aus der Vergangenheit aufge-

zeigt hat. (Abg. Dr. Strutz: Wie hat der Finanz-

referent im Jahre 1991 geheißen?) Das war ein 

Sozialdemokrat. Ich möchte an das Jahr 1991 

erinnern, als hier in diesem Hohen Haus ein 

Katastrophenbudget von der damaligen 

Koalition beschlossen worden ist, das im 

Nachtrag dann saniert werden mußte, denn 

ansonsten wäre es noch schlimmer gekommen. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion. - Abg. Kreutzer: 

Also schuld ist der Haider und nicht der 

Zernatto! ) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte hier einen unverdächtigen Zeugen 

anführen, der das auf meinen Vorhalt hin im 

Ausschuß auch bestätigt hat, nämlich den 

damaligen Koalitionspartner der FPÖ und 

jetzigen Finanzreferenten, der es in einem 

Zeitungsinterview ausgesagt und im Ausschuß 

bestätigt hat. (Abg. Dr. Strutz: Das ist das 

Problem, daß der Landeshauptmann von seiner 

Vergangenheit nichts mehr wissen will! -LH Dr. 

Zernatto: Doch, ich habe Verantwortung 

übernommen! - Der Vorsitzende gibt das 

Glockenzeichen.) Kollege Strutz, ich sage Ihnen, 

die Qualität einer Budgetrede wird auch daran 

gemessen, ob es viele Zwischenrufe gibt. Also 

geben Sie mir nicht so viele Vorschußlorbeeren. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion. - Abg. Dr. 

Strutz: Dann war ja meine Budgetrede 

exzellent!) Sie war nicht schlecht, aber von mir 

haben Sie keinen Zwischenruf bekommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn 

wir uns diesen unverdächtigen Zeugen der 

damaligen Koalition anhören, dann ist die 

Wurzel der Budgetentwicklung, die zu dieser 

Verschuldung geführt hat, in der Koalition FPÖ-

ÖVP und den damaligen politischen 

Zuckerlnversprechungen zu finden gewesen. Ich 

kann das nur bestätigen, denn die SPÖ hat mit 

ihrer Mehrheit nach dem Jahre 1989 ein gutes, 

ein ordentliches Budget und einen ordentlichen 

Haushalt übergeben und die unsicheren 

politischen Verhältnisse und das eigentliche 

Nichtakzeptieren des Wählerwillens haben dazu 

geführt, daß im Lande eine 

Verschuldensentwicklung stattgefunden hat, die 

heute zu drastischen Maßnahmen führen muß. 

(Abg. Dr. Strutz: Das ist Geschichtsfälschung 

und Reali tätsverlust!) Auch das muß einmal hier 
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gesagt werden. Mag sein, daß der Herr 

Landeshauptmann eine Fehleinschätzung seiner 

eigenen Politik von damals hat. (Abg. Dr. Strutz: 

Allerdings!) Ich glaube es nicht, denn in 

Wahrheit, Herr Kollege Strutz, haben Sie diese 

Entwicklung mitzuverantworten und ich bin 

eigentlich nicht bereit zu akzeptieren, daß Sie 

sich jetzt als Hüter des Landeshaushaltes 

hinstellen, obwohl Sie trotz vieler schöner For-

meln, die Sie hier verwendet haben, bis jetzt 

nicht einen einzigen Vorschlag auf den Tisch 

gelegt haben, was Sie anders machen würden, 

wo Sie kürzen würden und wem Sie etwas 

wegnehmen würden. (Abg. Dr. Strutz: Das habe 

ich genau gesagt!) Wenn ich mir den einzigen 

Vorschlag ansehe, den die FPÖ im Zusammen-

hang mit diesem Budget im Ausschuß gemacht 

hat, nämlich die Zurücknahme des K-Schemas 

für die Krankenanstaltenbediensteten, (Abg. Dr. 

Strutz: Unter anderem! - 2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Für das nichtmedizinische 

Personal!) unter anderem, für das 

nichtmedizinische Personal, das muß ich auch 

dazusagen, dann wollen Sie in Wahrheit 

Personaleinsparungen bei den sozial 

Schwächsten haben. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion. - Zwischenruf des Abg. Dr. Strutz.) 

Gehen Sie nicht hier ans Rednerpult und reden 

Sie nicht davon, daß hier irgendetwas am 

Rücken der gegen Ihren Willen kleinen Leute 

passiert! Meine Damen und Herren von der 

FPÖ, Sie wollen in Wahrheit auf dem Rücken 

der kleinen Leute sparen und jenen, die mehr 

haben, das Geld zuschieben. (Zwischenruf des 2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag.) Das ist Ihre 

Politik, das muß einmal ganz offen 

ausgesprochen werden. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion.) Sie entlarven sich Gott sei Dank 

immer wieder, wie etwa beim Vorschlag, den 

Sie hier über die Einsparungen im 

Krankenanstaltenbereich vorgebracht haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben 

der politischen Konstellation, die sich ergeben 

hat, gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, 

die zu dieser Entwicklung des Landeshaushaltes 

geführt haben. Ich möchte sie auch hier ganz 

kurz darstellen. Sicher war, daß die 

wirtschaftliche Entwicklung in diesem Zeitraum 

für unser Bundesland Kärnten keine günstige 

war. Sie war auch deshalb nicht günstig, weil 

damals sehr sorglos mit dem umgegangen 

wurde, was mit Industriegesinnung und Arbeits-

plätzen in unserem Bundesland 

zusammengehangen ist. Diese Wirt-

schaftsentwicklung hat mit einer indu-

striefeindlichen Gesinnung im Lande, mit einer 

aus meiner Sicht zu starken Überbetonung der 

Investitionen im Bereich des Fremdenverkehrs 

und mit einer nicht vorhandenen 

Umweltgesinnung begonnen. Erinnern Sie sich, 

wir haben in diesem Hohen Hause 

Umweltpolitik als parteipolitische Profilierung 

miterlebt. Ich erinnere an die unnotwendigen 

Auseinandersetzungen mit politischer Färbung 

um Treibach, um die BBU et cetera. Meine sehr 

geschätzten Damen und Herren, wenn wir heute 

aus dem Mund der neuen Umweltreferentin 

gehört haben, daß die Umweltpolitik jenseits der 

Parteigrenzen gemacht werden muß und wenn 

der Kollege Reichhold, der offensichtlich auch 

entsorgt worden ist, um ein Thema der FPÖ 

aufzugreifen, in den wenigen Wochen, in denen 

er Umweltreferent war, die Gemeinsamkeit der 

Parteien angesprochen hat, dann möchte ich 

daran erinnern, daß wir immer dafür plädiert 

haben, daß Umweltfragen aus dem Tagesstreit 

herausgelassen werden sollen und daß es unser 

Vorschlag war, einen Umweltvertrag zustande 

zu bringen, der von der FPÖ deutlichst blockiert 

und boykottiert worden ist. Ich kann der neuen 

Referentin nur sagen, was wir dem Kollegen 

Reichhold schon gesagt haben: Wir werden trotz 

dieser Haltung der FPÖ, nachdem sie jetzt die 

Verantwortung hat, die Chance wahrnehmen, 

die Gemeinsamkeit in der Umweltpolitik in den 

Vordergrund zu stellen, um eine entsprechende 

Gesinnung für die Wirtschaft in diesem Lande 

zustande zu bringen. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion. - LHStv. Mag. Grasser: Der Plan wird 

in Kürze vorgelegt werden!) Herr Kollege 

Grasser, wenn Sie sagen, der Vertrag wird in 

Kürze vorgelegt werden, dann sage ich Ihnen, 

daß der Vertrag schon vor zwei Jahren von mir 

vorgelegt worden ist, nur wurde er von Ihrer 

Partei boykottiert. (2. Präs. Dipl.-Ing. 

Freunschlag: Das stimmt ja nicht!) Ich bin froh, 

daß das jetzt aufgegriffen worden ist. Das ist 

dokumentierbar und jederzeit nachweisbar. 

(Zwischenrufe des Abg. Dr. Strutz und von 2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag.) Natürlich war 

eine Ursache für diese Entwicklung auch das 
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Desaster um Magdalen, das sollte hier nicht 

verschwiegen werden. 

Wir sind eigentlich sehr froh darüber, daß 

endlich der Kronzeuge gefaßt wurde, damit all 

die Enthüllungen endlich herauskommen. 

(Abg.Dr. Hofer: Weißt Du überhaupt, was Du 

sagst?) Ich weiß schon, daß die FPÖ und ÖVP 

offensichtlich in Ängstlichkeit verfallen. Ich 

kann für uns nur sagen, wir sind sehr froh 

darüber, damit Dinge an den Tag kommen, die 

jetzt durch die Zeitungen geistern. (2.Präs.DI. 

Freunschlag: Er dürfte schon viel vergessen 

haben!) Ich weiß, sie werden es noch 

zustandebringen, zu behaupten, daß Worm ein 

Sozi ist. Meine Damen und Herren, eine 

Ursache war auch die gewaltige Änderung im 

Krankenanstaltenbereich, die Ausweitung im 

Personal, die Schaffung des Krankenanstal-

tenthemas. Eine wichtige Ursache, das ist bis 

heute verschwiegen worden in der Debatte, 

waren aber auch die großen Investitionen, die 

das Land Kärnten im Baubereich gemacht hat. 

Ich erwähne nur das Landesarchiv, die 

Hotelfachschule, die Landeausstellung und 

vieles andere mehr, die Aufstockung des 

Konzerthauses, was in den letzten Jahren 

geleistet worden ist und natürlich auch die 

dynamische Sozialpolitik der letzten Jahre. 

Wobei ich, Herr Kollege Hofer, hier schon 

sagen möchte, es ist ein wenig unseriös, unter-

schiedliche Jahreszahlen zu Vergleichszwecken 

heranzuziehen. Wenn es paßt, nimmt man das 

Vorjahr und das heurige Jahr dazu, wenn es na-

türlich um den Quantensprung geht in der 

Sozialpolitik, nimmt man das Jahr 1992 und das 

Jahr 1995, (Abg.Dr. Hofer: Das war die 

Entwicklung!) damit verschleiert wird, daß es 

sich hier um den Sprung von drei Jahren han-

delt, wobei selbst bei einem Stillstand der 

Sozialpolitik eine Valorisierung von mindestens 

6 Prozent der Sozialleistungen notwendig ist. 

Das wissen Sie sowieso. Wir haben aber im 

Bereich der Pflegevorsorge Dinge verbessert, 

der Jugendwohlfahrt. Ein für mich ungeheuer 

wichtiger Bereich, die Veränderung, das möchte 

ich auch hier erwähnen, weil die Gemeinden 

angesprochen worden sind. Wir haben in der 

Zeit eine Veränderung des Schlüssels des 

Finanzierungsbeitrages der Gemeinden be-

schlossen. Bis dahin sind die Gemeinden auf 60 

Prozent in der Regel der Beitragsleistung 

reduziert worden von vorher teilweise 80 

Prozent. Und letztlich, es ist hier schon erwähnt 

worden, die Kindergartenoffensive. (2.Präs.DI. 

Freunschlag: Von Landeshauptmann Haider 

eingeführt! - Abg. Koncilia: Der Oberklubmann 

ist abgeschafft worden!) Herr Präsident, das ist 

wohl das schlimmste, was ihr an Auftrag 

erfüllen müßt, daß Ihr hier Meinungen vertreten 

müßt, die Euch die Schamröte ins Gesicht 

steigen läßt. (Lärm im Hause. - Vors. 1. Präs. 

Unterrieder gibt das Glockenzeichen: Ich bitte 

um Aufmerksamkeit für den Redner!) 

Meine Damen und Herren, was auch erwähnt 

werden muß, ist die dynamische Entwicklung 

des Landwirtschaftsbudgets, die es in den letzten 

Jahren gegeben hat, zu einer gewaltigen Auswei-

tung geführt hat und damit auch einen Beitrag 

zur finanziellen Entwicklung des Budgets erfolgt 

hat. (Abg. Ramsbacher: Nachziehung!) Wir 

werden in der Landwirtschaftsförderung noch 

reden, was alles gefördert wird und wie die 

Kontrollmechanismen ausschauen. (Abg. 

Ramsbacher: Bestens!) Meine Damen und 

Herren, über diesen Punkt wird im Hohen Haus 

auch einmal geredet werden müssen. Das ist 

eine gute Praxis der Statistik der 

Landwirtschaftskammer, auf die Ihr Euch alle 

aufhängt. 

Meine Damen und Herren, ich möchte doch 

auch dazu sagen, daß diese Entwicklung, 

nämlich die Verschuldensentwicklung einerseits 

in den ersten Jahren der 90er Jahre vor dem 

Hintergrund einer Hochkonjunktur in diesem 

Lande verlaufen ist. Wir haben damals, 1990, 

Wachstums- oder Zuwachsraten von 4,5 Prozent 

gehabt. Trotz dieser Zuwachsraten mit 

gewaltigen Mehreinnahmen im Budget haben zu 

dieser Schuldensentwicklung geführt und wir 

haben nie, was eigentlich in diesen Jahren 

sinnvoll gewesen wäre, ein wenig 

zurückgenommen, um für die sich abzeichnende 

Wirtschaftsrezession gewappnet zu sein. Im 

Gegenteil, hier ist es zu einer Ausweitung der 

Verschuldung gekommen und wir mußten dann, 

in den Rezessionsjahren, mit einem nicht 

gewappneten Budget Hilfestellung leisten, damit 

wir für die Bevölkerung in diesem Lande die 

Rezession entsprechend abfangen. Auch das 

muß gesagt werden. Wenn heute von der FPÖ 

großartig geredet wird, was alles hätte getan 
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werden müssen und wie schnell, möchte ich nur 

sagen, wenn damals die gleiche Einsicht vorge-

herrscht hätte, hätten wir unter ganz anderen 

Bedingungen auch den Haushalt 1995 erstellen 

können. Ich möchte hier, weil ich das zitiert 

habe, doch auch einen Artikel aus dem Profil 

vom 12. November 1990 zitieren, damit die von 

mir gesagte These ein wenig untermauert wird. 

Damals ist im Profil gestanden: "Kärnten, knapp 

20 Monate nach der Machtübernahme durch die 

FPÖ und damit den Beginn seiner Erneuerung 

kann bereits jetzt als wirtschaftlich gesäubert 

abgehakt werden. Mit 28 Großinsolvenzen und 

mehreren fröhlichen Konkursen liegt Kärnten 

mit 1,7 Milliarden Schilling bereits im 

Pleitenspitzenfeld." Das ist damals in einer 

österreichischen Zeitung als Ergebnis dieser 

Wirtschafts- und Budgetpolitik gesagt worden. 

Daher, meine Damen und Herren, meine ich, daß 

es jetzt an der Zeit ist, ich habe das schon 

voriges Jahr gemeint, eine Budgetentwicklung 

einzuleiten, die uns in den nächsten Jahren 

wieder neue Spielräume schafft. Es geht hier 

nicht um die Beseitigung von Erb- und 

Altlasten, weil man immer wieder gerne bereit 

ist, die Schuld der Vergangenheit zu schieben, 

sondern es geht jetzt um die Bewältigung einer 

sich uns in der Gegenwart stellenden Aufgabe. 

Denn wenn wir von Alt- und Erblasten sprechen, 

dann könnte ich Ihnen hier jetzt sehr lange 

vorerzählen, was etwa Kärnten im Gegensatz zu 

anderen Altlasten durch eine konservative 

Regierung in der Zwischenkriegszeit nicht an 

Entwicklung bekommen hat, was vor allem auch 

im Bildungsbereich Kärnten Nachholbedarf seit 

dem Jahre 1970 gehabt hat, weil ÖVP-Unter-

richts- und -Bautenminister in diesen Bereichen 

vernachlässigt haben. (Zwischenrufe von der 

ÖVP-Fraktion.) Das kann man nachweisen. 

Wenn seit dem Jahre 1945 in Kärnten eine 

einzige Mittelschule gebaut worden ist, dann 

tragen Sie sehr wohl die Verantwortung dafür. 

Ich will hier gar nicht auswalzen, aber Wahrheit 

ist es. (2.Präs. DI. Freunschlag: Haben Sie in 

dieser Schule maturiert?) Ich habe in dieser 

Schule maturiert, Kollege Freunschlag, in dieser 

Lerchenfeldschule, die damals die einzige 

gebaute war, seit den 50er und 60er Jahren. 

(2.Präs. DI. Freunschlag: Ich habe in einem 

alten Gymnasium maturiert!) Na ja, ist auch 

etwas geworden aus Dir! (2.Präs. DI. 

Freunschlag: Ja freilich! - Heiterkeit im Hause.) 

Meine Damen und Herren, wir müssen daher, so 

meine ich, die Entwicklung jetzt in die Hand 

nehmen und daher ist jetzt Handlungsbedarf 

gegeben. Ich möchte noch einmal ganz klar für 

unsere Fraktion konkretisieren. Es geht um die 

Definition ganz klarer Ziele in den nächsten 5 

Jahren. Ich werde daher heute namens der SPÖ-

Fraktion einen Antrag einbringen, der einen 

Zusatzantrag zum Budget ausmacht, in dem die 

Landesregierung aufgefordert wird, dem 

Kärntner Landtag die Budgetkonsolidie-

rungsziele der nächsten Jahre vorzulegen, damit 

sie auch hier beschlossen und vom Kärntner 

Landtag mitverantwortet werden können. 

(2.Präs. DI. Freunschlag: Ohne Debatte und 

ohne Parteichef.) Entschuldige, aber ich habe 

eine eigene Meinung und Du mußt alles 

nachplappern. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns die 

finanzielle Vorschau für die nächsten Jahre 

ansehen, das ist hier mehrfach gesagt worden, 

dann werden wir im Jahre 1998 immerhin zu 

einer Verschuldung von 15,5 Milliarden 

Schilling kommen und das ist für uns alle 

zusammen nicht mehr verkraftbar. Daher klare 

Zielsetzungen und eine entsprechende 

Aufforderung an die Regierung, diese 

Zielsetzungen dem Landtag vorzulegen, damit 

wir hier gemeinsam diese Zielsetzungen 

beschließen können. Es wird aber auch 

notwendig sein, daß die entsprechende 

Entschlossenheit bei der Umsetzung vorhanden 

ist, denn wir haben in den letzten eineinhalb 

Jahren gemerkt, daß es leicht ist, Ziele zu 

formulieren, aber offensichtlich wahnsinnig 

schwierig ist, diese Ziele auch in die Tat 

umzusetzen. Daher gehört mit der Formulierung 

der Zielsetzungen wohl auch die 

Entschlossenheit an Umsetzung dieser Ziele 

heranzugehen. Daher halte ich das für einen 

wichtigen Bestandteil im Handlungsbedarf. 

Letztlich, meine Damen und Herren, das sage 

ich auch, obwohl es sehr banal klingt, es gehört 

ein hohes Maß an gemeinsamen Wollen und 

Handeln dazu. Hier meine ich alle drei 

Fraktionen im Kärntner Landtag. Es wäre gerade 

in dieser Phase insbesondere wenn man die 

Entwicklung des Budgets in seinen Ursachen 



 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode  745 

Dr. Ambrozy  

aus dem Jahre 1989 ansieht, eine Aufgabe aller 

drei Fraktionen, hier entschlossen ans Werk zu 

gehen. So etwas wie eine Solidarität des 

Landtages zur Sicherung der Zukunft unseres 

Landes. Meine Damen und Herren, das wird 

notwendig werden sowohl bei den Ausgaben, 

wie ich meine, auch bei den Einnahmen. Weil 

man kann eine solche Sache nicht nur einseitig 

betrachten. Ich meine, daß diese Entwicklung 

auch sozial gerecht ist, d.h. wer mehr hat, kann 

auch mehr tragen, erfolgen soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil 

wir gerade in der jetzigen Phase auch sehr stark 

über das, was die Bundesregierung an Maßnah-

menpaket beschlossen hat, öffentlich 

diskutieren, erlauben Sie mir eine grundsätzliche 

Bemerkung dazu. Jeder und jede Fraktion nimmt 

für sich so gerne in Anspruch, daß sie alles für 

die kleinen Leute tun. Ich will jetzt niemanden 

diese innere Einstellung absprechen. Nur, ich 

meine, wenn wir in einer Phase der 

wirtschaftlichen Probleme und Konsolidierung 

der öffentlichen Haushalte sind, wird man wohl 

auch darüber nachdenken müssen, ob nicht etwa 

begrenzt die Erhöhung des Spitzensteuersatzes 

wieder ins Auge gefaßt wird oder auch in 

anderen Bereichen jene stärker mittragen, was 

zukünftig zu bewältigen ist, die aufgrund ihrer 

eigenen pekunären Situation auch in der Lage 

sind, dies zu tun. Ich denke, wir wären hier gut 

beraten, in diese Richtung auch zu denken. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion. - 2.Präs. DI. 

Freunschlag: Das mußt Du Vranitzky sagen!) 

Das hat Androsch auch gesagt! 

Meine Damen und Herren, Ziel muß es sein, in 

einem realistischen Zeitraum für unser Budget 

ein nach den allgemeinen Erkenntnissen der 

Wissenschaft akzeptables Verhältnis zwischen 

Gesamthaushalt und Gesamtverschuldung 

herzustellen und gleichzeitig ein vernünftiges 

Verhältnis zwischen Neuverschuldung und 

wirtschaftlicher Leistungskraft des Landes 

Kärnten zu gestalten. Jetzt sage ich hier ganz 

offen, nicht um der hohen Wissenschaft 

Rechnung zu tragen, nicht, um sich mit guten 

Prozentsätzen, Quoten, Bruttosozial-

produktsdaten herumzuschlagen, es geht in 

Wahrheit um die Spielräume für die Zukunft. 

Unter Spielräume verstehe ich, die Leistungs-

fähigkeit des Budgets für Land und Menschen 

zu erhalten. Denn das Budget ist einerseits 

Impulsgeber für die Wirtschaftsentwicklung. 

Durch die Hilfestellung, die dieses Budget 

vielen Betrieben geben kann, aber vor allem 

auch durch die großen Summen an direkten 

Investitionen und andererseits, das ist für mich 

wohl die wichtigste Aufgabe des Budgets, das 

Instrument für den sozialen Ausgleich in unserer 

Gesellschaft. Es geht um die Finanzierbarkeit 

des Gesundheitssystems in diesem Lande, daß 

eine gleichartige optimale Leistung für alle 

Kärntnerinnen und Kärntner zur Verfügung 

stehen muß. Es geht um die Erhaltung des 

Sozialsystems, damit die Schwachen in unserer 

Gesellschaft die entsprechenden Leistungen vom 

Budget bekommen können. Ich lasse mich hier 

nicht in einen Streit ein, ob Sozialleistungen 

Almosen oder Einkommensleistungen sind. Ich 

meine, daß Sozialpolitik vor allem unter dem 

Gesichtspunkt der Einkommenspolitik für die 

sozial Schwächsten in unserer Gesellschaft gese-

hen werden muß. (Beifall von der SPÖ-Frakti-

on.) 

Meine Damen und Herren! Es geht um das Bil-

dungssystem. Hier haben wir für alle 

Kärntnerinnen und Kärntner große Aufgaben für 

die Zukunft. Auch das hat das Budget des 

Landes zu leisten. Es geht darüber hinaus auch 

um die Erhaltung der einkommenswirksamen 

Förderungen in diesem Budget: für unsere 

Landwirtschaft und für die Arbeitnehmer in 

diesem Lande. Meine Damen und Herren, es 

geht also nicht L'art pour l'art um die Erreichung 

eines höheren, rein wissenschaftlichen Zieles, 

sondern es geht um die Lebensgrundlagen und 

die Sicherung der Zukunft dieser Menschen. 

Deshalb, meine Damen und Herren, ist es 

notwendig, daß wir Anstrengungen 

unternehmen, um die Leistungsfähigkeit dieses 

Budgets zu erhalten. Das ist auch der Grund, 

warum wir dem Hohen Hause einen 

Zusatzantrag zum Budget vorlegen, Herr 

Präsident, mit diesem Inhalt, den ich Ihnen jetzt 

überreichen möchte. (Klubobmann Dr. Ambrozy 

übergibt den Antrag an den Vorsitzenden) 

Ich komme noch ganz kurz auf die wesentlichen 

Ausgabenbereiche im Budget zu sprechen. Der 

wesentlichste Ausgabenbereich unseres Landes-

haushaltes sind die Krankenanstalten und unser 

Gesundheitssystem. Ich möchte hier deutlich 
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darauf hinweisen, daß jene drastischen Darstel-

lungen, wie sie vom Institut für Höhere Studien, 

was die Kosten unseres 

Krankenanstaltensystems betrifft, einer 

gewissen Relativierung bedürfen. Denn das 

Kärntner Landesbudget weist die Ausgaben für 

unsere Krankenanstalten in allen Bereichen der 

Finanzierung in voller Höhe aus: also jene Teile, 

die aus dem Landesbudget zu leisten sind; jene 

Teile, die von den Gemeinden zu leisten sind 

und auch jene Teile, die im Rahmen der Krazaf-

Finanzierung durch den Bund geleistet werden. 

Natürlich stehen wir hier mit einer vollkommen 

gläsernen Finanzierung unserer 

Krankenanstalten im Landesbudget da - was 

sicherlich andere Bundesländer nicht haben. 

Wenn wir uns in der Studie des IHS aber die 

bereinigten Bereiche um die Gemeindeabgaben 

ansehen, kommen wir schon zu anderen Ergeb-

nissen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eines 

muß ich hier hervorheben: Die 

Gesundheitspolitik ist ein Schwerpunkt der 

Landespolitik der letzten Jahrzehnte gewesen. 

Wir sollten stolz darauf sein, daß wir im Lande 

gut ausgebaute, höchst leistungsfähige 

Krankenanstalten in einem weitaus dichteren 

Umfang zur Verfügung haben, als dies in den 

anderen Bundesländern der Fall ist! Wir 

bekennen uns dazu, daß es jetzt notwendig ist, 

die entsprechenden Einsparungen, 

Veränderungen und Effizienzsteigerungen in 

diesem Bereich folgen zu lassen. Nur, wie ich 

schon vorher ausgeführt habe: So, wie es hier 

dargelegt worden ist, können wir nicht 

mitgehen. Denn wir erwarten uns von der 

Ausgliederung, die beschlossen wurde, 

Effizienz, vor allem im Bereich der Ausgaben 

der Krankenanstalten; eine verbesserte 

Koordination im Bereich der Investitionen der 

Krankenstalten und auch klare Planvorgaben, 

was die einzelnen Krankenanstalten in unserem 

Bundesland betrifft. Wir sind bereit, mitzuwir-

ken, damit durch notwendige Maßnahmen der 

Ausgabenbereich entsprechend reduziert wird. 

Meine Damen und Herren! Wir werden aber 

nicht mitstimmen, wenn wieder einmal auf dem 

Rücken des Personals der Krankenanstalten 

Krankenanstaltenpolitik gemacht werden soll. 

Denn auch hier erinnere ich: Die 

Budgetdebatten 1970 bis 1989 waren immer 

geprägt von Wortmeldungen über allzu viel 

Personal in den Krankenanstalten. Als damals 

die neue politische Konstellation im Lande an 

die Macht gekommen ist, war der erste Weg, der 

in der Krankenanstaltenpolitik beschritten 

worden ist - nachdem man die Notwendigkeit 

dazu erkannt hat - eine drastische Ausweitung 

des Personals in diesem Bereich. (Abg. Dr. 

Hofer: Im Verwaltungsbereich im Krankenhaus 

haben wir zu viele Leute!) Das mag sein. Das 

wird man ja von dieser Seite her vorschlagen. 

Tatsache ist, daß eine notwendige Ausweitung 

im Pflegebereich erfolgt ist, wie das immer 

schon notwendig war. (LH Dr. Zernatto: Das 

wird sich alles in den Konsolidierungskonzepten 

finden!) Wenn 400 bis 450 Dienstposten damals 

zusätzlich in den Dienstpostenplan 

aufgenommen worden sind, dann wissen Sie, 

daß vorher so geredet wurde und dann eine 

Ansprache erfolgt ist. Auf dem Rücken des 

Personals kann das nicht geschehen, (Abg. Dr. 

Hofer: Aber, das wissen wir schon seit langem!) 

sondern der erste Vorschlag der FPÖ war die 

Zurücknahme des K-Schemas für den 

nichtmedizinischen Bereich und dann für alle - 

also letztlich auf dem Rücken der Patienten. (2. 

Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Das wollte Aus-

serwinkler!) Meine Damen und Herren! Ich 

glaube, daß wir neben den Verbesserungen und 

Effizienzsteigerungen in den Krankenanstalten 

vor Augen haben müssen, daß es darum gehen 

wird, die Leistungsfähigkeit unserer Kärntner 

Wirtschaft zu erhöhen. Denn ein wesentlicher 

Teil bei den Mindereinnahmen der Krankenan-

stalten begründet sich unter anderem auch 

darauf, daß unsere Sozialversicherungsträger 

nicht im selben Maße leistungsfähig sind wie in 

den anderen Bundesländern. Nachdem die 

Finanzierung aus diesem Bereich 

leistungsabhängig von den einzelnen 

Sozialversicherungsträgern ist, meine ich, daß es 

wichtig wäre, auch diesen Bereich ausreichend 

zu stärken (durch eine verstärkte Wirtschaft, 

durch bessere Einnahmen), damit auch die 

Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungsträger 

entsprechend erhöht werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

zweite Bereich, der aus meiner Sicht in der 

nächsten Zeit einen besonders wichtigen 

Ausgabenbereich darstellt, ist das Personal. Ich 
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möchte auch hier relativieren: Tatsache ist, daß 

wir im Bundesländervergleich, was die 

einzelnen Bereiche betrifft, nicht so 

abschneiden, wie es die Studie ausweist. Darin 

werden bestimmte Dinge vermischt. Wir sollten 

unserer Bevölkerung auch nicht einreden, daß 

wir die teuerste Hoheitsverwaltung im Lande 

hätten. Denn die Studie basiert vor allem darauf, 

daß die Verwaltungsbereiche der 

Krankenanstalten einbezogen sind und daher die 

hohen Kosten entstehen. Wenn man sich aber 

die Hoheitsverwaltung allein in Kärnten 

anschaut, liegt Kärnten im Vergleich der 

Bundesländer mit der Anzahl der Bediensteten 

pro 1.000 Einwohner an 5. Stelle. Wenn man 

sich die Bauverwaltung in Kärnten anschaut, 

liegt Kärnten im Vergleich der Bundesländer 

ebenfalls an 5. Stelle. Wenn man sich die 

Landeslehrer je 1.000 Einwohner in Kärnten 

anschaut, liegen wir an 7. Stelle. Wenn wir 

allerdings alle zusammenrechnen (inklusive 

Krankenanstalten), liegen wir nach Wien an 1. 

Stelle. (Abg. Dr. Hofer: Mit einem Wort: Die 

IHS-Studie ist völlig daneben?) Nein! Wir 

müssen nur die Dinge relativieren, Kollege 

Hofer, damit wir nicht unseren Menschen 

einreden, daß wir eine Verwaltung haben, die 

exorbitant teurer ist als in anderen Bereichen. 

(Abg. Dr. Hofer: Das hat der Rechnungshof 

schon festgestellt!) Das hat er auch festgestellt, 

doch auch im Zusammenhang mit den 

Krankenanstalten. Worum es jetzt geht, meine 

Damen und Herren, das ist unabhängig von der 

Relativierung dieser Zahlen, die entsprechende 

Effizienzsteigerung in der Verwaltung zu 

erreichen. Hier werden wir auch bereit sein, 

mitzuwirken. Denn auch das ist Grundlage der 

Budgetberatungen im vergangenen Jahr gewesen 

und wird es auch in der Folge sein. 

Ein weiterer wichtiger Bereich für die Zukunft 

wird die Entwicklung unserer Wirtschaft sein. 

Es ist in den letzten Tagen sehr häufig über die 

Organisation der Wirtschaftsförderung geschrie-

ben und geredet worden. Ich kann mich all dem, 

was öffentlich aufgezeigt worden ist, nur an-

schließen. Es muß darum gehen, daß wir im 

nächsten Jahr eine effiziente Wirtschaftsförde-

rung durch Zusammenführung aller bisherigen 

Förderungsstellen zusammenbringen. Wenn 

heute der Finanzreferent ein gutes Konzept im 

Kärntner Landtag referieren kann, möchte ich 

darauf verweisen, daß dieses Konzept im 

Vorjahr in Auftrag gegeben wurde. Wir werden 

als SPÖ-Fraktion an der Umsetzung dieses 

Konzeptes tatkräftigst mitwirken. Denn es muß 

darum gehen: daß wir eine unbürokratische, 

nicht in verschiedene Institutionen aufgeteilte, 

an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientierte 

Wirtschaftsförderung und gleichzeitig auch die 

entsprechenden Instrumente für ein gutes 

Standortmarketing in unserem Bundesland 

bekommen. 

Der Ausbildungsbereich ist ebenfalls ein wichti-

ger Ausgabenbereich, meine Damen und Herren. 

Hier wird es unsere Aufgabe sein, dafür zu sor-

gen, daß die Qualifikation der Menschen in 

unserem Bundesland verbessert wird; daß die 

Möglichkeiten zur Qualifikation verbessert 

werden, damit auch die Aufgaben, die durch den 

Beitritt zur Europäischen Union auf diesen 

Bereich zukommen, bewältigt werden können. 

Wir plädieren für einen weiteren Ausbau der 

Universität. (3. Präs. Dkfm. Scheucher: Richtig! 

Bravo!) Hier darf kein Stillstand eintreten. Wir 

plädieren für eine Verbesserung der Berufsschu-

len und vor allen Dingen auch für eine rasche 

Umsetzung des Fachhochschulkonzeptes bzw. 

von Fachhochschulen in Kärnten. Der Herr 

Landeshauptmann konnte in Spittal an der Drau 

verkünden, daß für die Fachhochschule Spittal 

an der Drau die Verwirklichung knapp vor der 

Tür steht. Wir freuen uns darüber. Ich meine 

aber, daß es darüber hinaus wichtig sein wird, 

auch einen zweiten Fachhochschulstandort in 

Kärnten zu bekommen. Hier plädiere ich für 

Klagenfurt, damit in der Landeshauptstadt mit 

den Ressourcen, die hier vorhanden sind, ein 

zusätzliches gutes Bildungsangebot vorhanden 

ist. (LH Dr. Zernatto: Griffig!) Herr Kollege 

Zernatto, ich weiß, daß das griffig ist. Aber 

wenn du das nicht als das Ziel ansiehst, das wir 

erreichen sollen, möchte ich nur sagen: Für uns 

ist es schon ein Ziel, auch wenn es für euch nur 

griffig  ist. 

Meine Damen und Herren! Wir werden in 

einigen Bereichen aber auch umdenken müssen. 

Ich meine damit das landwirtschaftliche 

Schulwesen. Hier werden wir schon überlegen 

müssen, ob wir uns auf Dauer den gewaltigen 

Aufwand, in Konkurrenz zum übrigen 

Schulwesen im Lande, leisten können - zumal 
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das Leistungen sind, die ausschließlich aus dem 

Landesbudget zu erbringen sind. 

Letztlich, meine Damen und Herren, möchte ich 

einige Sätze zur Sozialpolitik sagen. Wenn über 

Budgetkonsolidierung geredet wird, dann wird 

immer nur der soziale Bereich pauschal ange-

sprochen. Wenn man allerdings verlangt, doch 

endlich zu sagen, was denn an den Leistungen 

des Kärntner Sozialbudgets zuviel sei und wo 

etwas wegzunehmen wäre, fehlen dazu die 

Aussagen. Man muß dem Finanzreferenten 

sagen, daß er in einem Interview zwei Bereiche 

angesprochen hat, nämlich die 

Familienförderung und die außerhalb der 

Wohnbauförderung gelegenen Wohnbeihilfen. 

Die Reaktionen hat er selbst gespürt, und die 

Rücknahme dieser Vorschläge ist auf dem Fuß 

gefolgt. Meine Damen und Herren! Wenn daher 

über die Sozialpolitik und über mögliche Kür-

zungen in diesem Bereich gesprochen wird, 

sollte man auch sagen, welche Gruppe davon 

betroffen ist. Denn wenn man das macht, kommt 

man darauf, daß eigentlich die Phantasie bei den 

Vorschlägen ziemlich rasch ausgeht. Ich glaube, 

wir müssen uns - gerade in der Sozialpolitik! - 

eine entsprechende Dynamik erhalten. Denn, 

wie ich schon am Beginn ausführen konnte, 

unser Sozialbudget ist ein für die Schwächsten 

dieses Landes unbedingt notwendiger Beitrag 

zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. Ich bin 

überzeugt, daß gerade für das Kärntner 

Sozialbudget - um den modernen, für mich eher 

makabren Ausdruck für die Sozialpolitik zu 

verwenden - gilt: Es ist treffsicher und 

zielgenau, was die betroffenen Gruppen bringen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Das 

Budget 1995 ist unter sicher nicht leichten 

Bedingungen zustande gekommen. Die Gründe, 

warum der Finanzreferent nicht schon im näch-

sten Jahr die entsprechenden Konsolidierungs-

schritte, wie sie vom IHS vorgeschlagen worden 

sind, einleiten konnte, sind in seiner Budgetrede 

zum Ausdruck gekommen. Wir wollen diesem 

Budget die Zustimmung geben, weil ersichtlich 

ist, daß die Erreichung des 

Konsolidierungszieles mit diesem Budget 

begonnen wird. Dies mit dem Zusatz, den wir 

gemacht haben: daß der Landtag sich seine 

Zielsetzungen selbst beschließen sollte. Über 

Vorschlag der Regierung werden wir dem 

Budget die Zustimmung geben, weil wir 

glauben, daß es ein Budget ist, das für die 

Entwicklung dieses Landes nicht nur vertretbar, 

sondern auch gut ist. (Sehr lange anhaltender 

Beifall der SPÖ-Fraktion und der SPÖ-

Regierungsmitglieder) 
Dr. Ambrozy   

Vorsitzender Erster Präsident Unterrieder  

(SPÖ): 
  Unterrieder 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14.15 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 12.15 Uhr unterbrochen. - 

Fortsetzung der Sitzung um 14.18 Uhr.) 
Unterrieder   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Meine Damen und Herren! Wir setzen die unter-

brochene Landtagssitzung fort. Wir befinden uns 

bei der Behandlung des Landesvoranschlages 

für 1995 in der Generaldebatte. Ich darf auch die 

erschienenen Zuhörer herzlich begrüßen. Es hat 

sich im Zuge der Generaldebatte Herr Landes-

hauptmann-Stellvertreter Mag. Karl-Heinz 

Grasser zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 
Dipl.-Ing. Freunschlag  

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Grasser 
(FPÖ): 
  Mag. Grasser 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Ich habe heute 

vormittag mit Spannung der bisherigen General-

debatte und den Diskussionsbeiträgen der drei 

Klubobleute gelauscht und möchte den 

Vorschlag des Klubobmannes Dr. Hofer 

aufgreifen, der gesagt hat, man sollte sich hier 

im Hohen Haus auch eindringlich über ganz 

wichtige Sachfragen dieses Landes unterhalten 

und die verschiedenen Standpunkte 

dementsprechend darlegen und präzisieren. Ich 

möchte aus der Sicht eines Re-

gierungsmitgliedes, das die Ablehnung dieses 

Budgetvorschlages, damit ich das gleich 

vorwegschicken darf, aus tiefster Überzeugung 

mit sich trägt, doch einiges Grundsätzliches 

bemerken. Ich ergreife auch deshalb das Wort, 

weil ich ein großes Interesse an einer 

konstruktiven Diskussion hier im Haus und an 
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einer Gestaltung für die Zukunft dieses Landes 

und einer Auseinandersetzung in der Sache 

habe. Ich muß aber doch auch zugeben, daß ich 

besorgt um die Entwicklung dieses Landes bin 

und wie hier auch mit diesem Budget 1995 nach 

meinem Dafürhalten Zukunftspotential nicht nur 

für die Jugend und für viele meiner 

Altersgenossen, sondern auch für die ältere 

Bevölkerung verspielt wird, die sehr vieles für 

den Aufbau dieses Landes beigetragen hat. Hier 

werden wirklich Chancen für Kärnten vielleicht 

einmal in einem Alpen-Adria-Raum und in 

einem Österreich als Mitglied bei der Europäi-

schen Union leichtfertig preisgegeben. 

Gestatten Sie mir, daß ich auf die Ausgangssi-

tuation, die dieser Budgeterstellungsphase zu-

grunde liegt, noch einmal kurz eingehe. Ich 

glaube, daß es wichtig ist, daß man vor einem 

gewissen Hintergrund diskutiert. Wenn man die 

Entwicklung der Finanzschuld unseres Landes 

beobachtet, dann war es so, daß wir von 1980 

bis 1991 eine Entwicklung hatten, bei der die 

Finanzschuld von 2 Milliarden auf 4,5 

Milliarden Schilling angestiegen ist. (Abg. Dr. 

Ambrozy: Dank Haider!) Die 

Finanzschuldenquote war im Jahre 1991 

ungefähr bei 4,4 %. Man muß ganz offen sagen, 

daß die Quote auch in Kärnten in diesen 11 

Jahren angestiegen ist, aber von 3,7 auf 4,4 % 

doch recht schwach. /(Abg. Kollmann: Und das 

unter einer sozialdemokratischen Regierung!) In 

anderen Bundesländern, das muß man auch der 

Vollständigkeit halber dazusagen, war es so, daß 

man von 5,6 % auf 3,7 % im Schnitt die Quote 

durchaus senken konnte. Somit war Kärnten 

nicht im Zuge einer österreichischen 

Entwicklung im Durchschnitt, sondern durchaus 

schlechter, aber mit einer Entwicklung, bei der 

man von einer kontrollierten Budgeterstellung 

und einem kontrollierten Budgetvollzug 

sprechen konnte. Das ist eine für mich doch in 

Summe passable Haushaltsführung bis zum Jahr 

1991. 

Somit darf ich auch einmal ganz klar festhalten: 

Altlasten, Erblasten, die heute hier am 

Vormittag ins Treffen geführt wurden, gab es 

nicht, denn es ist von 1945 bis 1991 ein 

Schuldenberg von 4,5 Milliarden Schilling 

aufgebaut worden, der dann seit 1991 ganz 

explosiv angestiegen ist und sich radikal 

verändert hat. Von 1991 bis 1995 hat es eine 

Entwicklung gegeben, daß wir von diesen 4,5 

Milliarden auf einen Wert von 9 Milliarden 

Schilling, der mit Ende des Jahres 1995 offiziell 

ausgewiesen wird, gekommen sind, das heißt 

eine Verdoppelung der Finanzschuld des Landes 

Kärnten innerhalb eines Zeitraumes von nur vier 

Jahren. Das ist eine Entwicklung, die auch mit 

diesem Budget, wie es uns heute vorliegt, weiter 

fortgesetzt wird, wobei mit diesem Budget 1995 

Rekordwerte nicht nur in der Neuverschuldung, 

sondern auch was die Finanzschuld betrifft 

weiter fortgeschrieben werden sollen. Wenn 

man die außerbudgetäre Verschuldung noch 

hinzurechnet, kommt man dann auf einen Betrag 

jenseits der 13 Milliarden Schilling 

Verschuldung für das Land Kärnten. Das ist eine 

Verdreifachung der Finanzschuld dieses Landes 

in einem Zeitraum von ungefähr vier Jahren. 

Wenn man es pro Kopf der Bevölkerung sieht, 

wie die Kärntner Bevölkerung vom Kleinkind 

bis zum Greis durch eine Politik verschuldet 

wurde, die es nicht verstanden hat, das Budget 

unter Kontrolle zu halten, dann war das eine 

Entwicklung, die von 8000 Schilling im Jahr 

1991 auf heute 16.000 Schilling, wie es offiziell 

ausgewiesenwird und auf 24.000 Schilling, wie 

es inoffiziell ist, wenn man die außerbudgetäre 

Verschuldung hinzurechnet, angestiegen ist. Das 

ist vor allem auch dann eine sehr beängstigende 

Entwicklung, wenn man andere Bundesländer 

vergleichsweise heranzieht, in denen die 

Entwicklung der Verschuldung pro Kopf der 

Bevölkerung erstens einmal rückläufig war und 

Werte von ungefähr 7000 Schilling erreicht 

worden sind, das ist damit nicht einmal die 

Hälfte der Werte bei uns im Land. Das ist eine 

beängstigende und nicht kontrollierte 

Ausweitung des Defizites mit der Konsequenz, 

daß auch die Zinsendienstquote natürlich 

dementsprechend stark angestiegen ist. Allein 

die Zinsendienstquote hat einen Wert, der knapp 

unter 0,4 % des Bruttoinlandsproduktes gelegen 

ist. Wir sind das einzige Land, wenn man von 

der Steiermark absieht, das seit 1980 steigende 

Werte im Zinsendienst hat. Wir sind allein was 

den Zinsendienst betrifft über dem 

Konsolidierungspart, den dieser Hohe Landtag 

im Vorjahr mit einem Wert von 0,35 % des 

Bruttoinlandsproduktes beschlossen hat. Nicht 

einmal von der Zinszahlung her schaffen wir es, 
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das, was dieser Hohe Landtag im Vorjahr be-

schlossen und dieser Regierung als Arbeitsauf-

trag mitgegeben hat, für ein Jahr einzuhalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

diese Entwicklung hat der jeweilige Finanzrefe-

rent in diesem Zeitraum und natürlich auch der 

Landeshauptmann Dr. Christof Zernatto als 

Regierungschef die Verantwortung gegenüber 

der Bevölkerung zu tragen. Eingedenk einer 

wirtschaftlichen und strukturpolitischen 

Situation hier in Kärnten sind wir 

wahrscheinlich alle der Meinung, daß wir eine 

sehr schwierige Phase für unser Land haben, 

wobei wir nach allen wirtschaftspolitischen 

Eckdaten, ob das Wirtschaftswachstum ist, ob 

das Produktivitätswerte sind, ob das 

industriepolitische Kenndaten sind, vorletzte 

sind. Wenn man die zukünftige Entwicklung im 

Zusammenhang mit der Europäischen Union 

und der Förderungskulisse betrachtet, dann wird 

man sich als Schlußlicht in Österreich hier in 

Kärnten wiederfinden, denn man sieht hier ohne 

Maßnahmen zu, wie Kärnten wirtschafts- und 

strukturpolitisch weiter in eine Randlage 

abgedrängt wird, weil eben das Burgenland es 

geschafft hat, Ziel-1-Gebiet zu werden, weil in 

der Steiermark natürlich Ziel-2-Gebiete 

vorhanden sind und weil Slowenien ein 

entsprechend wirtschaftspolitisch aufstrebender 

Raum ist, aber wir hier in Kärnten zusehen, wie 

wir es nicht einmal schaffen, daß das untere 

Gailtal als Ziel-2-Gebiet eingestuft wird. Es 

wird somit durchaus auch eine Verschärfung der 

wirtschafts- und strukturpolitischen schlechten 

Entwicklung dieses Landes weiter 

fortgeschrieben. 

In dieser Situation hat dieser Hohe Landtag auf 

Vorschlag des damaligen Finanzreferenten und 

des heutigen Klubobmannes Dr. Ambrozy, der 

leider jetzt nicht hier ist, basierend auf einer 

Studie des Institutes für Höhere Studien einen 

Konsolidierungsplan für das Land Kärnten und 

das Landesbudget beschlossen. Damit legte 

dieses Hohe Haus vor einem Jahr fest, daß die 

Finanzschuldenquote auf ungefähr 5,9 %, das ist 

das Niveau des Jahres 1993, zu stabilisieren ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihren Be-

schluß mitgebracht, den Sie im Vorjahr dement-

sprechend gefällt haben. Daraus darf ich Ihnen 

etwas vorlesen: 

Nach eingehender Diskussion von mehreren 

Schuldpfadszenarien wurde unter den an der 

Budgetklausur teilnehmenden 

Landesverantwortlichen Einvernehmen darüber 

erzielt, unter Beachtung der konjunkturellen 

Entwicklung eine längerfristig gebotene 

Stabilisierung der Finanzschuldenquote 

anzustreben und die Rückführung der 

Nettodefizitquote auf den Wert von 0,35 % am 

Bruttoinlandsprodukt Kärntens in mehreren 

Etappen bis 1997 in Angriff zu nehmen. 

Dies bedeutet, daß ab 1995 die Neuverschul-

dungsquote jährlich um 0,25 Prozent zurückge-

nommen werden soll und vom derzeitigen Stand 

von 1,05 Prozent am Bruttoinlandsprodukt und 

einer diesbezüglichen Stabilisierung im Jahre 

1994 sohin im Jahre 1997 das angepeilte Ziel 

von 0,35 Prozent am Bruttoinlandsprodukt zu er-

reichen. Ein Plan, wo nicht nur diese Ziele 

festgelegt worden sind, sondern wo dar-

überhinaus diesem Hohen Landtag bewußt war, 

daß es hohe Einsparungspotentiale gibt, die man 

festmachen, umsetzen und realisieren muß. Wo 

hier ausgewiesen worden ist, 

Einsparungspotential im Jahr 1995 zur 

Erreichung dieser Ziele von 504 Millionen 

Schilling, 1996 von 1.100 Millionen Schilling, 

1997 von 1.521 Millionen Schilling. Ich glaube, 

daß das Festlegungen durch diesen Hohen Land-

tag waren und das sage ich wirklich sehr ernst-

haft, die außerordentlich wichtig für dieses Land 

sind. Wichtig nicht nur, weil eine Problemlage 

hier endlich erkannt worden ist vom Hohen 

Haus und der Landesregierung, sondern vor 

allem auch deswegen, weil konkrete Ziele mit 

dieser Problemsituation auch verbunden worden 

sind. Ziele, die natürlich da sind, meine Damen 

und Herren, um eingehalten zu werden. Ziele, 

die nicht Selbstwertcharakter haben können, 

Ziele die perse erstrebenswert sein können. 

Sondern Ziele, meine Damen und Herren, wo es 

ganz einfach wichtig ist, sie auch umzusetzen in 

die Realität, damit ein budgetärer 

Handlungsspielraum wieder aufgemacht wird 

für dieses Land, damit wieder wirt-

schaftspolitisch, sozialpolitisch, arbeitsmarktpo-

litisch eine aktive Wirtschaftspolitik, eine aktive 

Strukturpolitik für Kärnten wieder möglich 

gemacht wird. Man legt Ziele fest, man hat von 

diesem Hohen Hause hier im Oktober 1993 

Ziele vorgegeben, die natürlich durch 
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Handlungsmaßnahmen, durch einen konkreten 

Aktionsplan auch zu erreichen sind. Ziele, von 

denen ich ausgehe, daß Sie sie hier und heute, 

ein Jahr später, nicht vergessen haben werden 

und Ziele, die man anstreben sollte und die man 

als Hohes Haus meines Erachtens zu verteidigen 

hat. Auch, wenn es der eigene Referent oder der 

eigene Landeshauptmann nicht geschafft hat, 

hier entsprechende Maßgaben und Vornahmen 

zu treffen, um auch tatsächlich die 

Zielerreichung sicherzustellen. 

Daher muß ich ganz offen sagen, überraschte es 

mich sehr, daß heute am Vormittag sich Klubob-

mann Dr. Ambrozy hierher stellt und er es doch 

war, der im Vorjahr die Initiative gesetzt hat, um 

diesen wichtigen Konsolidierungspfad für 

Kärnten vorzugeben, (Abg.Dr.Hofer: Er kennt 

eben die Budgetprobleme besser!) und der 

heute, ein Jahr später sagt, bitte beschließen wir 

heute mit diesem Budget einen neuen Konso-

lidierungsplan. (Abg.Dr. Strutz: Und nächstes 

Jahr wieder einen neuen, dann wieder einen 

neuen. - Abg. Koncilia: Wer weiß, wer nächstes 

Jahr von Euch noch dabei ist!) Wo in einer 

Form wieder festgeschrieben wird, was hier für 

das Land wichtig sein soll. Meine Damen und 

Herren, durch diese Vorgangsweise desouveriert 

wird dieser Hohe Landtag, dieses Hohe Haus, 

denn damit wird auch offen zugegeben, daß das, 

was man sich vor einem Jahr vorgenommen hat, 

eigentlich nicht mehr der Mühe wert ist, zu 

erreichen. Daß man sich damit abfindet, daß 

über ein Jahr lang in diesen wichtigen Fragen 

hier im Land eigentlich nicht sehr viel passiert 

ist, daß man seinen Zielen nicht nähergekommen 

ist. 

Ich frage mich wirklich, meine Damen und 

Herren, wozu werden in diesem Land eigentlich 

noch Studien in Auftrag gegeben, wenn in Wirk-

lichkeit kein Wille besteht, diese Studien auch 

umzusetzen. Warum, meine Damen und Herren, 

setzt der Finanzreferent dieses Landes nicht die 

Vorgaben um, die ihm das Institut für höhere 

Studien eigentlich ins Haus geliefert hat. Wo 

bleiben die Rationalisierungsmaßnahmen, wo 

bleiben die Verwaltungseinsparungen und 

Sanierungsmaßnahmen im Verwaltungsbereich. 

(Abg.Dr. Hofer: Habt Ihr die Budgetrede nicht 

gehört? - Zwischenrufe von der SPÖ-Fraktion 

und der FPÖ-Fraktion. - Vors.2.Präs.DI: 

Freunschlag: Am Wort ist Landeshauptmann-

Stellvertreter Mag. Grasser!) Das Institut für 

höhere Studien hat alleine für die Kärntner 

Landesregierung ein Einsparungspotential von 

136 Millionen Schilling ausgewiesen, für die 

Bezirkshauptmannschaften ein 

Einsparungspotential von 30 Millionen 

Schilling. Meine Damen und Herren, ich frage 

mich wirklich, wo bleiben die Ansätze auch für 

den Gesundheitsbereich? Wo, verehrter Kollege 

Dr. Ausserwinkler, bleiben die Konzepte, um 

hier die riesigen Einsparungspotentiale auch 

einmal ausnützen zu wollen. Das Institut für 

höhere Studien spricht von einem Ein-

sparungspotential in Höhe von 1,9 Milliarden 

Schilling langfristig, wenn Kärnten die 

Durchschnittswerte anderer Bundesländer in der 

Frage der Gesundheitsversorgung und des 

Krankenhausbereiches erreichen würde. Wo 

bleiben die Ansatzpunkte, um hier eine 

katastrophalen Kostensituation noch einmal 

Herr zu werden. Ich erinnere Sie daran, Kärnten 

hat die höchsten Kosten im stationären Bereich, 

die höchste Personalausstattung je 

Krankenhausbett, die höchsten Personalkosten je 

Beschäftigten, hat grundsätzlich eine schlechte 

Auslastung, was seine Landeskrankenanstalten 

betrifft. Ein Einsparungspotential alleine von 

480 Millionen Schilling für den stationären 

Bereich vom Institut für höhere Studien 

ausgewiesen. (Abg. Kollmann: Auf Kosten der 

Patienten und der Bevölkerung! Das werden Sie 

mit uns nicht machen! Sie nicht!) Sehr verehrter 

Herr Abgeordneter, ich darf Sie fragen, gibt es 

Ihnen nicht zu denken, wenn Sie hier in einer 

Kärntner Tageszeitung in diesem Monat z.B. 

lesen konnten, ich zitiere: "Besteht allerdings in 

bestimmten Bereichen bei erheblichen 

Mehrausgaben keine qualitativ oder quantitativ 

bessere Versorgung, wie z.B. im Spitalswesen, 

so dürfte unter anderem auch vergleichsweise 

ineffiziente Aufgabenorganisation und 

Aufgabenerfüllung die Ursache der Abweichung 

sein. Die Kärntner sind keineswegs kränker als 

die anderen, nur ihre Politiker sind unfähiger, 

Steuergeld in den Landeskrankenhäusern 

effizienter einzusetzen." (Abg.Koncilia: Deshalb 

werdet Ihr dauernd ausgewechselt!) Und das, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt 

mir zu denken, denn ich bin nicht in die Politik 

gegangen, um von einem Jahr zum anderen 
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zuzuschauen, wie Vorgaben gemacht werden 

und dann nicht eingehalten werden. Man sollte 

diese Vorgaben auch dementsprechend 

umsetzen. (3.Präs.Dkfm. Scheucher: Dazu wirst 

Du keine Zeit haben!) Ich glaube, es reicht im 

Krankenanstaltenbereich nicht, wenn man von 

Landesseite Ausgliederungsmaßnahmen setzt, 

sondern die Landespolitik kann es sich nicht 

ersparen, auch in ihrer Rolle als Eigentümerver-

treter des Landes Kärnten dementsprechende 

Signale und Konzepte vorzugeben. 

Verpflichten Sie doch, meine sehr verehrten 

Damen und Herren auf einen rigorosen 

Sparkurs, verpflichten sie das riesige 

Einsparungspotential endlich einmal auszu-

nutzen, damit wichtige Maßnahmen, wie z.B. 

der Ausbau und Aufbau der Kinderkran-

kenabteilung und des Kinderspitals, ein Projekt, 

das seit Jahren in der Schublade liegt mit 500 

Millionen Schilling, wo die Versorgung unserer 

Kinder nicht im entsprechenden Ausmaß, wie es 

die Bevölkerung verdienen würde, sichergestellt 

werden könnte. (Abg. Wutte: Sparen oder bauen, 

was willst Du eigentlich?) Oder aber, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, gibt es keine 

politischen Entscheidungen um das 

Einsparungspotential von 625 Millionen 

Schilling jährlich. 625 Millionen auch auszu-

nutzen, um durch die Maßnahme der Umstellung 

des steirischen Wohnbaumodells auf Kärntner 

Verhältnisse auch dementsprechende 

Einsparungsmaßnahmen auszunutzen. Eine 

Umstellung, meine Damen und Herren, die auch 

wichtige Mittel für den Wohnbaubereich mit 

sich bringen. (Abg. Koncilia: Ich habe geglaubt, 

Sie sind besser als der Reichhold. Aber Sie sind 

schlechter!) Mittel, damit wir endlich auch 

jüngeren Familien ... (Zwischenrufe aus allen 

drei Fraktion. - Vors. 2. Präs. DI. Freunschlag: 

Am Wort ist Herr Landeshauptmann-

Stellvertreter. Ich bitte, bei den persönlichen 

Bemerkungen sich ein wenig zurück zu halten.) 

Mittel, meine Damen und Herren, womit wir 

endlich auch im Wohnbaubereich Geld zur 

Verfügung hätten, um für junge Familien 

Wohnraum günstig zur Verfügung stellen zu 

können. Denn das ist das, was in Kärnten heute 

leider Gottes nicht möglich war und wir 

brauchen würden. Denn es ist vielleicht Ihrem 

Wissenstand entgangen, daß Kärnten 1993 

Schlußlicht bei der Wohnbautätigkeit in Öster-

reich gewesen ist. 

Wo, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wurden Ansätze im Pflichtbereiche auch auf 

ihren Hintergrund hinterfragt. Warum schafft 

man es nicht, in diesem Land auch einmal über 

den Tellerrand hinauszublicken und vielleicht 

einmal andere Maßnahmen zu setzen. Vielleicht 

nicht so üblich vorzugehen, wie es in anderen 

Bundesländern der Fall ist. Warum schafft man 

es nicht, aus einem System auszubrechen, als 

aus einem, in dem es offensichtlich nicht 

gelungen ist, den Landeshaushalt entsprechend 

auf den Sanierungsweg zu bringen. Machen Sie 

doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

zum Beispiel eine Nullbasisbudgetierung. 

Machen Sie endlich einmal Einschnitte in den 

Pflichtbereichen. Wir reden seit Jahren von den 

Pflichtbereichen, die angegriffen werden sollten, 

aber in Wirklichkeit ist hier nichts passiert. 

Damit dieses Landesbudget auch wieder als 

Instrument einer umfassenden Landes-

entwicklung einsetzbar wäre, setzen wir doch 

einmal auch das, was politisch vorgegeben 

wurde, um in diesem Land. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hoher 

Landtag, ich glaube, dieses Budget ist nicht nur, 

wie es das Institut für höhere Studien sagt, 

sanierungsbedürftig, sondern dieser Haushalt ist 

auch weitgehend inmobil geworden. Dieses 

Budget 1995 enthält keinen einzigen seriösen 

nachhaltigen Ansatz, um auch in Zukunft die 

Sanierung dieses Budgets und dieses 

Voranschlags sicherzustellen. Politische 

Entscheidungen, meine Damen und Herren, sind 

nicht getroffen worden. Das, was passiert ist, 

man moderiert hier in diesem Land, man setzt 

die Budgetkonsolidierung nicht durch, sondern 

man verschiebt sie auf ein weiteres Jahr hinaus. 

Was es gibt in Kärnten sind kleine Retuschen, 

wo man scheinbar die große Koalition auf 

Bundesebene sich zum Vorbild machen versucht 

hat. Eine große Koalition, wo heute den Medien 

zu entnehmen ist, daß 71 Prozent der 

Bevölkerung der Überzeugung sind, daß dies 

einseitige Maßnahmen sind. Wo auf 

Bundesebene bei der Kinderstaffelung angesetzt 

wird und man diese Kinderstaffelung fallen läßt, 

wo man das Karenzgeld fallen läßt, wo man die 

Notstandshilfe ganz einfach kürzt und die Men-
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schen dort trifft, wo es eigentlich am meisten 

weh tut. (Abg. Sablatnig: Ist das Ihre Meinung 

oder die, die in der Zeitung steht?) In Kärnten, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, geht 

man den gleichen Weg und es ist heute schon 

einmal hier gelegen, verehrter Abgeordneter, 

eine Resolution der katholischen Aktion der 

Diözese Gurk, also einer Organisation, die Ihrer 

Fraktion doch nahe steht. (3.Präs.Dkfm. 

Scheucher: Haben Sie nicht gehört? Das wurde 

aufgeklärt!) Resolution, wo hier steht, ich 

zitiere: "Protest gegen die Reduktion der 

Familienförderung des Landes Kärnten. Gegen 

die Absicht, die Familienförderung des Landes 

Kärnten 1995 von 60 Millionen auf 30 

Millionen zu reduzieren, wird Protest erhoben, 

denn im Jahr der Familie ist das ein nicht zu 

akzeptierendes Signal." Da verblüfft es mich 

auch, meine sehr geehrten Damen und Herren 

von der Sozialdemokratie, daß Sie hier in dieser 

Frage dem Landeshauptmann die Mauer 

machen, wenn zum Beispiel in einer 

Tageszeitung im Oktober dieses Jahres der 

Landeshauptmann zitiert wird, indem er sagt, da 

seien politische Zuckerln verteilt worden, die 

wenigen wirklich etwas gebracht haben, wie 

zum Beispiel die Familienförderung. Und da 

seien politische Fehlentscheidungen getroffen 

worden, wie z.B. die Wohnbeihilfe. Ich glaube, 

die SPÖ hätte auch im Finanzausschuß den 

Antrag der Freiheitlichen unterstützen können, 

wenn sie es ernst gemeint hätte mit der 

wirksamen Familienförderung, aber Sie haben 

diesen Antrag als Sozialdemokraten abgelehnt 

und haben sich nicht für eine Erhöhung der 

Familienförderung im Land ausgesprochen. 

(Abg.Dr. Hofer: Die Wohnbeihilfe habt Ihr 

abgelehnt! - Abg. Koncilia: Wer hat Dir das 

aufgeschrieben?) Für mich, meine sehr 

verehrten Damen und Herren und für unsere 

Fraktion, kommt eine Reduktion der 

Familienförderung jedenfalls nicht in Frage, 

kommt eine Reduktion der 

Arbeitnehmerförderung nicht in Frage, kommt 

eine Reduktion der allgemeinen Wohnbeihilfe 

nicht in Frage und wir werden hier nicht 

zuschauen, wie hier von 40 Schilling pro Qua-

dratmeter auf 35 Schilling pro Quadratmeter 

reduziert wird und der Wohnraum verteuert wird 

für Menschen, die es sich nicht leisten können. 

(Abg. Mag. Trunk: Warum stimmt Ihr dann 

gegen das Budget?) 

Ein Budget, meine sehr geehrte Damen und 

Herren, das Budgetsanierung als Kürzungen und 

als Einsparungen bei den sozial schwächsten 

definiert, hat seinen Zweck ganz klar verfehlt. 

(Abg. Mag. Trunk: Von welchem Budget reden 

Sie?) Budgetsanierung heißt, Ausgabenreform 

und Aufgabenreform. Der Klubobmann Dr. 

Hofer hat es auch gesagt, Aufgabenreform 

bedeutet aber auch zu entscheiden und 

umzusetzen, nicht zu moderieren und zu 

vertagen, meine Damen und Herren. Wenn Sie 

sich selbst, wenn Sie den Landtagsbeschluß von 

1993 ernst nehmen würden, dann muß ich Ihnen 

sagen, dann darf ich Sie, Herr Klubobmann beim 

Wort nehmen, dann drücken Sie sich nicht vor 

der Verantwortung, schaffen Sie nicht weitere 

bürokratische Organisationen und Ausschüsse, 

sondern nehmen Sie einmal die Budgethoheit 

hier im Land in die Hand, wo es auch hin gehört, 

nämlich in den Landtag. 

Erarbeiten doch Sie, Hohes Haus und sehr ver-

ehrter Landtag - der gerade gestern auch sehr oft 

von mehr Selbständigkeit und von mehr Eigen-

verantwortung gesprochen hat, der sich mehr 

Entscheidungskompetenzen wünschen würde - 

ein Budget 1995, das tatsächlich den Interessen 

der Kärntner Bevölkerung Rechnung trägt! 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion) 
Mag. Grasser   

Landeshauptmann Dr. Zernatto  (ÖVP): 
  Dr. Zernatto 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hohes 

Haus! Ich bin angesichts der Reden, die bisher 

zum Jahresvoranschlag 1995 gehalten wurden, 

sehr beeindruckt. Ich bin deshalb beeindruckt, 

weil heute schon einmal von der politischen 

Kultur die Rede war und ich zu meiner Freude 

feststellen kann, daß sie in diesem Haus wieder 

Einzug gehalten hat. Was das Budget 1995 an-

langt, bewegen wir uns offensichtlich tatsächlich 

in jene Geleise zurück, die den 

parlamentarischen Gepflogenheiten, wie ich 

glaube, zu Recht ziemen, nämlich daß man sich 

mit Fakten auseinandersetzt, daß man durchaus 

da und dort berechtigt Kritik übt und auch bereit 

ist, Kritik entgegenzunehmen und sich mit dieser 

Kritik auseinanderzusetzen. Dafür möchte ich 

mich bei allen Kollegen, die bisher am Wort 
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waren, bedanken, weil gerade im letzten Jahr 

nicht immer diese politische Kultur im Hohen 

Hause zum Tragen gebracht wurde. 

Weil das aber so ist, möchte ich jetzt doch ein 

paar Worte nach den Reden der Klubobmänner 

und nach der Einstandsrede, wenn ich das als 

solche bezeichnen darf, des Kollegen Grasser 

sagen. Zuerst einige Worte zu Ihnen, Herr Kolle-

ge Grasser. Ich freue mich wirklich darüber, mit 

welcher Begeisterung und mit welchem Einsatz 

Sie Ihre Aufgabe annehmen, die Sie 

offensichtlich auch sehr ernst nehmen. Ich bin 

auch beeindruckt - das gebe ich auch 

unumwunden zu -, daß Sie in vielen Bereichen 

durchaus bereits nach kurzer Zeit viele Dinge in 

den richtigen Zusammenhängen sehen. Wenn 

das in manchen Bereichen nicht der Fall, ist das 

darauf zurückzuführen, daß die Zusammenhänge 

vielleicht nicht überall ganz so einfach sind, wie 

man sie in dieser kurzen Zeit erfassen kann. 

Daher muß ich mich mit ein paar Ihrer 

Aussagen, die sich teilweise mit den Aussagen 

Ihres Klubobmannes gedeckt haben, befassen. 

Es waren ja zwei Parallelreden, die hier gehalten 

wurden; im Endeffekt mit derselben Zielsetzung, 

nämlich darauf hinzuweisen, daß die 

Verschuldung des Landes Kärnten ein Ausmaß 

erreicht hat, das nicht toleriert werden kann und 

nicht toleriert werden soll. Da stimme ich mit 

Ihnen überein. Das war auch meine Aussage in 

meiner Budgetrede. Ich stimme mit Ihnen auch 

absolut überein, daß es notwendig ist, entspre-

chende Maßnahmen in allen Bereichen zu 

setzen, um diese Situation in den Griff zu 

bekommen und zu beherrschen. Das ist, 

nebenbei bemerkt, eine Situation, die für den 

Kärntner Landeshaushalt nicht prototypisch ist, 

sondern die zur Zeit ganz offensichtlich das 

Problem öffentlicher Haushalte nicht nur in 

Österreich, sondern in ganz Europa ist. Man 

muß offensichtlich zur Kenntnis nehmen, daß 

der allgemeine Wohlfahrtsstaat, der über 

Jahrzehnte das Nonplusultra politischer 

Zielsetzungen war, an seine Grenzen stößt. Es 

ist daher notwendig, tatsächlich das 

vorzunehmen, was Sie "Aufgabenreform" 

genannt haben und was auch Kollege Hofer in 

seiner Budgetrede sehr ausführlich behandelt 

hat. Das ist der Grund, meine Damen und 

Herren, warum ich auch die Anregung des 

Kollegen Ambrozy aufgrund seiner intensiven 

Beschäftigung mit dem Landeshaushalt 

Kärntens sehr ernst nehme, nämlich tatsächlich 

der Regierung den Auftrag zu geben, in den ein-

zelnen Teilbereichen Konsolidierungsziele zu 

entwickeln und diese Konsolidierungsziele dem 

Kärntner Landtag bekanntzugeben. Damit wird 

der Kärntner Landtag gleichzeitig in die Pflicht 

genommen, diese Konsolidierungsziele auch zu 

seinen Zielen zu machen und in den 

Beschlußfassungen dieses Hohen Hauses diese 

Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist 

etwas, meine Damen und Herren, und da darf 

ich mich durchaus besonders an die Freiheitliche 

Fraktion hier richten, was in den Anträgen 

dieses Hohen Hauses in der abgelaufenen 

Legislaturperiode jedenfalls mit Sicherheit nicht 

immer bemerkbar war. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Wir 

werden uns an diese Konsolidierungsziele 

halten. Herr Kollege Grasser, ich bitte Sie, daß 

Sie das, was Sie heute als Zielsetzungen 

definiert haben, vor allem in Ihren eigenen 

Bereichen sofort angehen! Es kann nicht so sein 

- und das möchte ich schon auch einmal betonen 

-, daß immer nur die anderen schuld sind, wenn 

Ziele nicht erreicht werden, sondern hier ist 

jeder gefragt. Wir sind es im Rahmen unserer 

Exekutivaufgaben im Kollegium der Kärntner 

Landesregierung und die Kolleginnen und 

Kollegen hier im Landtag im Rahmen der 

Definition dessen, was politisch in diesem Land 

als Zielsetzung definiert und was hier gewollt 

wird. 

Auch die Frage der Immobilität des Landeshaus-

haltes - nebenbei bemerkt auch eine Passage aus 

meiner Budgetrede -, die wir überwinden 

müssen, um zukünftig neue 

Bewegungsspielräume in Kärnten zu gewinnen, 

ist durchaus ein Punkt, in dem ich mit Ihnen 

übereinstimme. Daß wir aber gerade im Hinblick 

auf die Wirtschaftsentwicklung Kärntens in 

diesen letzten Jahren einiges bewegen und 

erreichen konnten, läßt sich ganz deutlich aus 

jenen Ziffern ablesen, die aus den statistischen 

Daten ganz klar hervorgehen: Daß es uns 

nämlich gelungen ist, in einer Zeit, in der es 

Gott sei Dank mit unserer Konjunktur wieder 

bergauf geht, überproportional von diesen Mög-

lichkeiten profitieren und daß das Wirtschafts-

wachstum in Kärnten zur Zeit deutlich über dem 
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Durchschnitt des österreichischen Wirtschafts-

wachstums liegt. Im Bereich der Arbeitsmarkt-

entwicklung haben wir es geschafft, nach wie 

vor die höchsten Beschäftigungsziffern in der 

Vergleichsperiode in Kärnten zu haben, die es je 

in diesem Land in den einzelnen Bereichen 

gegeben hat. Wir müssen trotzdem darum 

kämpfen, zusätzliche Möglichkeiten für 

Beschäftigung zu finden und zukünftige 

Einkommensmöglichkeiten sicherzustellen. Das 

versteht sich von selbst und ist fast eine 

Plattheit, wenn man es hier überhaupt betont, 

weil das mit eine der Kernaufgaben der 

regionalen Politik in Kärnten darstellt. 

Meine Damen und Herren! Man soll sich aber 

durchaus auch mit den einzelnen Bereichen 

etwas intensiver auseinandersetzen, bevor man 

vorschnell zu Schlüssen gelangt, die 

möglicherweise dann zu einer falschen Therapie 

führen. Ich warne davor, gerade im 

Gesundheitswesen ausschließlich nach 

betriebswirtschaftlichen Kennziffern 

vorzugehen und betriebswirtschaftliche 

Kennziffern zum einzigen Instrument künftiger 

Veränderungsüberlegungen zu nehmen. 

Meine Damen und Herren! Ich erinnere mich 

noch allzu gut an jene Zeit, als ich als Gesund-

heitsreferent des Landes Kärnten hier diesem 

Landtag immer wieder Rede und Antwort stehen 

mußte, warum es uns nicht gelingt und warum es 

mir als Referent für das Gesundheitswesen nicht 

gelingt, das hintanzuhalten, was man als unabän-

derlich betrachtet, nämlich den Pflegenotstand 

in unserem Land. Es war nicht möglich - trotz 

einer hervorragenden und von der Zahl der 

Schüler her auch gut bestückten Einrichtung für 

die Ausbildung im Bereich des 

Krankenpflegepersonals -, sämtliche 

vorhandenen Dienstposten im Land zu besetzen. 

Es war notwendig, Emissäre auszuschicken, von 

Slowenien bis Rußland, um ausländische 

Krankenschwestern anzuheuern, die teilweise 

nicht einmal der deutschen Sprache mächtig 

waren, um die notwendigsten Bedürfnisse in 

diesen Häusern zu decken. Meine Damen und 

Herren! Das ist schon ein bißchen in Verges-

senheit geraten. Diesen Eindruck habe ich, wenn 

ich die heutigen Reden gehört habe. Es war auch 

notwendig, hier darüber zu diskutieren, welche 

Verbesserungen im Bereich der Organisation der 

Krankenanstalten vorgenommen werden 

mußten. Offensichtlich war es notwendig, 

Versäumnisse aufzuholen, was die Bestückung 

mit Personal anlangt. Sie können mir glauben: 

Ich habe nicht aus Jux und Tollerei zusätzliche 

Dienstposten in diesem Bereich geschaffen, 

sondern weil ich mich an Ort und Stelle davon 

überzeugt habe, wo die wirklichen Mängel und 

Aufholnotwendigkeiten in dem Zusammenhang 

waren. Wir haben uns dazu bekannt, daß die 

Situation in unseren Krankenanstalten nur auf 

zwei Säulen verbessert werden kann: Auf einer 

Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten und der 

Arbeitsbedingungen und andererseits durchaus 

auch - wenn wir im Vergleich die 

Einkommensmöglichkeiten zu anderen Kran-

kenanstalten in Österreich betrachtet haben - im 

Bereich der Einkommensentwicklung. Meine 

Damen und Herren! Das war der Grund, warum 

wir dieses K-Schema entwickelt haben. 

(Zwischenruf des Abg. Pistotnig) Sie werden, 

Herr Kollege noch genügend Gelegenheit haben, 

nehme ich an, sich mit diesem Thema auseinan-

derzusetzen, weil es ein sehr ernstes Thema für 

dieses Land ist. Meine Damen und Herren! Das 

ist nicht ein Thema, das sich sehr gut für politi-

sche Agitation eignet, sondern ein Thema, das 

den Menschen in diesem Land unter die Haut 

geht. Erinnern Sie sich an die Diskussionen im 

Zusammenhang mit dem Ärztenotdienst! 

Erinnern Sie sich an die Diskussionen im 

Zusammenhang mit Primarärzten, die gedroht 

haben, Abteilungen und Stationen zu schließen, 

weil sie kein Personal für diese Bereiche mehr 

hatten! Entschuldigung, wenn ich hier auch 

etwas Emotionen zeige, weil ich damals 

miterlebt habe, wieviel auch an persönlichen 

Nöten auf die Mitarbeiter in unseren 

Krankenanstalten zukam; weil sie wußten, daß 

sie einen Versorgungsauftrag für dieses Land 

haben. Meine Damen und Herren, heute sollten 

wir nicht das Kind mit dem Bade ausgießen! 

Heute haben wir keinen Pflegenotstand mehr. 

Wir können nicht nur alle Positionen im Land 

besetzen, sondern wir können darüber hinaus 

sogar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ausbilden, die in anderen Bundesländern auch 

gute Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsplätze 

vorfinden. Es ist also gelungen - obwohl 

Experten uns damals gesagt haben, auch mit 

diesem Lohnschema und mit diesen 
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Arbeitsbedingungen werde es bis ins Jahr 2010 

oder noch länger dauern, bis wir diesen 

Pflegenotstand beherrschen. Wir beherrschen 

ihn heute. Man soll auch die positiven Dinge 

hier einmal sehen und sie beim Namen nennen. 

Das bedeutet aber nicht, daß wir in diesen 

Bereichen unkritisch vorgehen können. 

Natürlich gibt es auch Einsparungspotentiale. 

Ich darf daran erinnern, daß wir gerade im 

Bereich der Serviceeinrichtungen in den 

Krankenanstalten durchaus Möglichkeiten 

haben, vernünftige Lösungen herbeizuführen. 

Wir haben bei der Eröffnung der zweiten 

Baustufe des LKH Villach Vorsorge getroffen 

und sehr wohl abgewogen, ob man im 

Reinigungsbereich zum Beispiel überall dort, wo 

im Bereich der Patientenferne (im 

Großflächenbereich) auch private Angebote 

vorhanden waren, diese Angebote nutzen kann. 

Und wir haben sie genutzt. Ich bin überzeugt, 

daß es in vielen, vielen anderen Bereichen auch 

Möglichkeiten der Einsparung geben wird. Denn 

wir sind uns darüber im klaren, daß es gerade 

die Personalkosten im Gesundheitsbereich sind, 

die uns letztlich diese großen Sorgen bereiten, 

die Sie hier zu Recht angeführt haben. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten aber 

auch über einige andere Themen noch ein paar 

Worte verlieren. Es war hier auch mit großem 

Getöse und großer Geste von der 

Familienförderung die Rede und davon, daß 

dieses Budget auf dem Rücken der Kleinsten 

saniert werden soll. Sie alle wissen - und das 

empfinde ich als leichte Ungerechtigkeit auch in 

der Argumentation hier im Haus -, daß im 

Finanzausschuß (Sie alle waren dabei) darauf 

hingewiesen wurde, daß die Budgetierung mit 

30 Millionen für die Familienförderung 

gegenüber 60 Millionen im vergangenen Jahr 

nur deshalb zustande kam, weil der effektive 

Bedarf im Jahr 1994 nur 45 Millionen Schilling 

war und wir daher die Möglichkeit haben, den 

Restbetrag von 25 Millionen Schilling in das 

kommende Jahr zu übertragen. Ja, im Gegenteil, 

meine Damen und Herren - das weiß sogar 

Kollege Grasser, weil er bei der 

Beschlußfassung schon dabei war -: Wir haben 

die Familienförderung für das kommende Jahr 

sogar erhöht, nämlich exakt um 3,2 %, in bezug 

auf das gewichtete Prokopfeinkommen. Meine 

Damen und Herren! Das sind die Fakten, und 

das ist die Wahrheit. Hier soll man, und darum 

bitte ich, diese Wahrheit zur Kenntnis nehmen. 

Ich nehme auch zur Kenntnis, daß dieses Budget 

im einen oder anderen Bereich möglicherweise 

Schwächen hat. Auch mir macht es keine Freude 

und keinen Spaß, daß es uns aufgrund der 

unsicheren Rechtssituation nicht möglich war, 

die tatsächlichen Kosten des EU-Beitritts so 

abzugrenzen, daß wir sie in das Budget direkt 

hätten aufnehmen können. Daher meine Bitte an 

dieses Hohe Haus, uns eine Ermächtigung für 

Darlehensaufnahmen zu geben, in einem 

Ausmaß von 500 Millionen Schilling - ich kann 

hier die "Verschleierung" nicht sehen, die 

behauptet wurde -, und uns damit die 

Möglichkeit zu geben, rasch handlungsfähig zu 

sein. 

nachdem selbstverständlich dieses Hohe Haus 

im Rahmen eines Nachtragsvoranschlages seine 

Zustimmung zu diesen Bereichen gegeben hat. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren, es 

war von der Wohnbauförderung die Rede. Herr 

Kollege Grasser, Sie irren, wenn Sie hier 

behaupten, daß sich im Jahr 625 Millionen 

Schilling in diesem Bereich einsparen lassen. 

Diese 625 Millionen Schilling lassen sich leider 

Gottes nicht pro Jahr einsparen, sondern nur 

einmal. Das war nebenbei bemerkt auch Inhalt 

meiner Budgetrede, wenn Sie sich richtig 

erinnern. Selbstverständlich wollen wir 

vernünftige Möglichkeiten nutzen, die dem Land 

Kärnten einen Vorteil im budgetären Bereich 

bringen, gleichzeitig aber sicherstellen, daß wir 

die Wohnbauleistung steigern, die wir für die 

vor allem jungen Menschen in unserem Lande 

ganz einfach im Bereich der billigen Mietwoh-

nungen in unserem Lande brauchen. Dazu be-

kenne ich mich und das sage ich auch einmal 

ganz klar. Das ist der Grund, warum ich auch in 

der Frage der Wohnbeihilfe gesagt habe, daß es 

möglicherweise vernünftiger ist, den Menschen 

im Lande jene Wohnungen zur Verfügung zu 

stellen, die ihren Bedürfnissen durchaus entspre-

chen und die sie sich auch leisten können und 

daß man nicht mit vielen öffentlichen Geldern 

letztendlich jene sponsert, die Wohnungen um 

wesentlich höhere Mieten zur Verfügung stellen, 

die sich die Leute aus ihrem eigenen 

Einkommen nicht tatsächlich leisten können. Ich 

weiß nicht, ob hier die Treffsicherheit und 
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Zielsicherheit, von der heute schon einmal die 

Rede war, tatsächlich gewährleistet erscheint. 

Noch zu ein paar Punkten, die mir in dem Zu-

sammenhang wichtig erscheinen. Kollege Am-

brozy hat hier davon gesprochen, daß im land-

wirtschaftlichen Schulwesen darüber 

nachgedacht werden muß, inwieweit es dabei zu 

Vereinfachungen kommen kann, was ja nicht 

mehr bedeutet, als daß Schulen zugesperrt wer-

den sollen. Auch dieses Thema darf man so 

undifferenziert nicht diskutieren, sondern man 

sollte darüber im Rahmen einer 

Gesamtdiskussion über das Schul- und 

Bildungswesen in Kärnten insgesamt reden. 

Auch wenn ich weiß, daß es gerade für Sie, die 

Sie hier sitzen, regionalpolitisch oft große Pro-

bleme gibt, solche Diskussionen zu führen, wer-

den wir prüfen müssen, ob es im Bereich des 

Berufsschulwesens nicht die Möglichkeit gibt, 

das eine oder andere in Frage zu stellen, die eine 

oder andere Direktion zusammenzulegen und 

damit zumindestens im Bereich des Personalauf-

wandes zusätzliche Möglichkeiten zu eröffnen. 

Ich bin gerne bereit, auch über das landwirt-

schaftliche Schulwesen zu diskutieren, weil wir 

ja letztendlich uns immer wieder in Erinnerung 

rufen müssen, daß zusätzliche Angebote, die wir 

leisten wollen, z. B. im Bereich der Fachhoch-

schulen, wiederum zusätzliche Maßnahmen und 

finanzielle -Aufwendungen erfordern werden. 

Kollege Ambrozy hat mich etwas 

mißverstanden, als er gemeint hat, daß ich von 

"griffig"  gesprochen habe. Ich möchte ganz klar 

sagen: Es gibt einen ganz klaren und mehrmals 

bestätigten Beschluß, der mittlerweile auch die 

Finanzierung beinhaltet, daß sich das Land 

Kärnten und das Kollegium der Kärntner 

Landesregierung eindeutig zum 

Fachhochschulstandort Spittal bekennt. (Beifall 

von der ÖVP-Fraktion.) Es hängt letztendlich 

nur noch daran, daß endlich, wie ich hoffe, der 

Fachhochschulrat die entsprechende 

Beschlußfassung herbeiführt. Es dürfte dem 

Kollegen Ambrozy auch entgangen sein, als er 

für Klagenfurt in den Ring getreten ist, daß auch 

die Kärntner Landesregierung in ihrer letzten 

Sitzung einen Beschluß gefaßt hat, daß Klagen-

furt selbstverständlich auch als Standort für 

Fachhochschullehrgänge nicht nur in Betracht 

gezogen, sondern von seiten des Landes Kärnten 

auch gewünscht wird und daß dafür auch die 

entsprechenden finanziellen Mittel bereits 

mitbeschlossen wurden. Meine Damen und 

Herren, das ist es, was ich meine: Zusätzliche 

Leistungen anzubieten bedeutet aber in unserer 

Situation, bisherige Leistungen in Frage zu stel-

len. Darum bitte ich darum, daß wir die Fairneß 

haben, diese Diskussion mit jener Toleranz zu 

führen, die dabei notwendig ist. Daß es dabei nie 

einhellige Meinungen geben kann, daß es dabei 

regionale und ideologische Positionen gibt, die 

für den einen oder anderen schwer zu 

überwinden sind, das ist mir klar und das 

verstehe ich. Wir werden uns aber dieser 

Diskussion nicht entziehen können. 

Deshalb finde ich es nicht als bürokratische 

Einrichtung, wenn Kollege Hofer in seiner Bud-

getrede heute gemeint hat, man solle hier im 

Landtag einen Ausschuß gründen. Ich nehme 

nicht an, daß sich die Mitglieder des Hohen 

Hauses als Teile der Bürokratie empfinden, 

sondern daß sie im Rahmen eines Ausschusses 

sehr selbständig und in Wahrnehmung jener 

Verantwortung, die auch vom Kollegen Grasser 

hier eingefordert wurde, darüber nachdenken, 

welche jener Aufgaben, die man im Laufe der 

letzten Jahrzehnte beschlossen hat, in einer 

heutigen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die 

sich in Richtung eines vereinten Europas 

entwickelt, verzichtbar geworden sind. Daher 

halte ich diesen Vorschlag für gut und würde es 

begrüßen, wenn ein solcher Ausschuß so rasch 

als möglich eingesetzt werden würde und wenn 

es vor allem auch so rasch als möglich 

Ergebnisse aus einem solchen Ausschuß geben 

könnte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gäbe 

noch sehr vieles, was man zu dem Gesagten 

anführen könnte. Ich möchte mich auf einen 

Bericht, der hier auch so nonchalance in die 

Diskussion geworfen wurde, kurz beziehen. 

Wenn behauptet wird, wir hätten im Rahmen 

dieser Budgeterstellung ausschließlich in jenen 

Bereichen eingegriffen, in denen es ohnehin 

einfach möglich ist, in denen es keine großen 

Probleme gebe, so möchte ich darauf hinweisen 

- und das dürfte auch vielen entgangen sein -, 

daß wir entgegen den Beamtenentwürfen, mit 

denen ich Anfang Herbst des heurigen Jahres 

konfrontiert wurde, allein im Bereich der 
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Pflichtausgaben eine Reduktion um 740 

Millionen Schilling vorgenommen haben. Es 

stimmt also nicht, daß wir im Pflichtbereich 

untätig waren. Ich gebe aber zu, und damit 

möchte auch ich meine Fähigkeit unter Beweis 

stellen, Kritik entgegenzunehmen, daß das 

zuwenig ist. Hier werden wir uns finden können, 

davon bin ich überzeugt, wenn es wirklich 

dieses Bekenntnis zu einer konstruktiven 

Zusammenarbeit gibt, das von allen immer wie-

der bschworen wird und das, wie ich hoffe, auch 

entsprechend Realität werden wird. 

Dasselbe gilt für den Personalbereich. Auch in 

diesem Bereich ist es möglich geworden, deutli-

che Einsparungen gegenüber den ursprünglichen 

Entwürfen vorzunehmen. Daß es nicht möglich 

ist, ganz einfach, indem man einen Lichtschalter 

umdreht, ganze Kohorten von Mitarbeitern im 

öffentlichen Dienst am Weg zu verlieren, das hat 

nicht nur etwas mit dem Dienstrechtsgesetz in 

unserem Land zu tun, sondern das ist auch eine 

Frage der menschlichen Dimension. Wir müssen 

den Mitarbeitern in unserem Haus schon jenes 

Gefühl geben, das sie verdienen, daß sie nämlich 

zum Großteil leistungsbereit sind, daß sie auch 

bereit sind, Reformen mitzutragen, daß sie aber 

auch das Recht haben, in diese Reformüberle-

gungen mit eingebunden zu werden. Ich sage es 

ganz offen als Personalreferent dieser Kärntner 

Landesregierung: Das ist der Weg, den ich 

gehen will. Und da kann der Kärntner Landtag 

noch so viele Beschlüsse fassen, diese 

menschliche Dimension in der Wahrnehmung 

dieser Aufgabe wird mir niemand nehmen. Ich 

glaube, jene Mitarbeiter, mit denen ich bisher 

persönlich zu tun hatte, haben das durchaus im 

eigenen Bereich schon verspüren können. 

Meine Damen und Herren, das waren nur einige 

Blitzlichter aus dem, was hier an Kritik, aber 

durchaus auch an Anerkennung zu diesem 

Budget bisher hörbar geworden ist. Ich weiß, 

daß es für den einen oder anderen nicht leicht 

ist, die Verantwortung für ein Budget zu tragen, 

das immerhin eine Nettoneuverschuldung von 

1,3 Milliarden Schilling mit sich bringt, aber, 

meine Damen und Herren, überlegen wir einmal, 

welche Verantwortung wir auf uns laden, wenn 

wir wichtige Zukunftsaufgaben in diesem Land 

ganz einfach negieren und nicht erledigen. 

Daher nehme ich als Finanzreferent und auch als 

Landeshauptmann dieses Kärntner Heimatlandes 

diese Verantwortung auf mich, die auch mich 

drückt, ich sage das ganz offen. Daher freue ich 

mich auch darüber, daß das Bekenntnis, 

tatsächlich sparen zu wollen, so einhellig 

dokumentiert wurde. Sie werden in mir 

jedenfalls einen sicheren Partner finden, wenn 

es darum geht, diese Willenserklärung des 

Hohen Hauses auch in die Tat umzusetzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 

möchte vorab auch noch eine kleine Entschuldi-

gung anbringen: Ich weiß, daß es nicht üblich 

ist, daß der Finanzreferent des Landes Kärnten 

während der Budgetdebatte nicht im Hohen 

Hause anwesend ist. Wenn ich morgen trotzdem 

um 16 Uhr das Haus verlassen muß und erst am 

Freitag in der Früh wieder hier bin, so hängt das 

damit zusammen, daß wir gerade im Zusam-

menhang mit dem Solidarpaket für die Kärntner 

Bauern die abschließenden Verhandlungen über 

die Aufteilung der Mittel, die dafür notwendig 

sind, zwischen Bund und Ländern zu verhandeln 

haben. Der Finanzminister und der Landwirt-

schaftsminister haben zu einem Gespräch einge-

laden. Ich möchte Sie um Verständnis bitten, 

daß ich daher diesen Termin aufgrund der 

Wichtigkeit und auch des Volumens der Mittel, 

die dabei diskutiert werden sollen, persönlich 

wahrnehmen möchte und daher morgen nicht 

hier bin. Ich darf für Ihr Verständnis bitten und 

danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall von der 

ÖVP-Fraktion.) 
Dr. Zernatto   

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ausser-

winkler  (SPÖ): 
  Dr. Ausserwinkler 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 

Meine Damen und Herren! Wir sind als politisch 

Verantwortliche in dem Land aufgerufen, nicht 

nur Kopierer zu spielen, quasi Studien von 

irgendwo herzunehmen, sie auf den Kopierer zu 

legen und sie dann in irgendwelche Bereiche 

hineinzutragen. Wir sind aufgerufen, Studien 

und Expertisen als Grundlagen für eine Politik 

für Kärnten zu nehmen und an der Realität diese 

Studien auch immer wieder zu messen, ob sie in 

der Lage sind, auch wirklich Fortschritt und 

Innovation zu bringen. Ich kann Ihnen aus dem 

Gesundheitsbereich aus den letzten zehn bis 20 

Jahren eine Unzahl von Untersuchungen 
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vorlegen, die heute in der Rückschau einander 

massiv widersprechen und verschiedene 

Zielvorgaben gegeben haben. Allein im 

Krankenhauswesen bei den schon 

angesprochenen Bettenkapazitäten gab es 

Anfang der achtziger Jahre Untersuchungen, die 

weit über das jetzige Maß hinaus Betten für 

Kärnten vorgesehen haben. Auch später noch 

lagen entsprechende Bedarfspläne weit über 

dem heutigen Maß. Trotzdem war es klug, schon 

damals nicht diese Studien eins zu eins 

umzusetzen. Ich bin daher sicherlich auf dem 

Weg, daß nicht nur Studien von 

Wirtschaftsforschern genau hergenommen 

werden und dann im Gesundheitsbereich von 

heute auf morgen geschaut wird, wie diese 

Studien dort umzusetzen sind, aber es ist ent-

scheidend, daß wir die längerfristigen Strategien 

sehen. Diese heißen in Kärnten, dieses Gesund-

heitswesen in das Jahr 2000 in eine Patienten-

freundlichkeit und gleichzeitig mit allen Maßga-

ben der Sparsamkeit hinüberzubringen. Wenn 

heute schon das Eltern-Kind-Zentrum angespro-

chen worden ist, das letzten Endes mit einer 

Milliarde Schilling geplant war und es 

inzwischen durch intensive Gespräche und 

Verhandlungen gelungen ist, auf einen Plan von 

500 Millionen Schilling zu kommen und immer 

noch genau das gleiche Ziel zu erreichen, so 

sieht man, daß in der täglichen Arbeit sehr viel 

drinnen ist. 

Man sollte die Verantwortung nicht dauernd ab-

schieden und woanders hindelegieren, sondern 

jedes Regierungsmitglied in Kärnten ist für 

seinen Bereich zutiefst verantwortlich und muß 

die Bereitschaft aufbringen, in diesem Bereich 

permanent nach möglichen 

Einsparungspotentialen zu suchen und hat dann 

sicherlich auch das Recht, zu den anderen 

Bereichen hinüberzusehen. Wir haben das im 

Sommer demonstriert. Als es vor dem Sommer 

Probleme im Bereiche der Gemeindebudgets 

und der Bedarfszuweisungen gab, sind wir als 

Sozialdemokraten nicht hergegangen und haben 

das Geld vom Finanzreferenten verlangt und uns 

zurückgelehnt und uns angesehen, wie das 

funktioniert, sondern wir sind einerseits über 

Landesrat Haller einen Kurs gegangen, mit den 

Gemeinden über Sinnhaftigkeit von Projekten 

und mögliche Einsparungspotentiale zu 

verhandeln und auf der anderen Seite im 

Gesundheitsbereich auch zu sehen, ob nicht da 

oder dort für die etwas kritische Situation, die 

sich ergeben hat, ein Beitrag geliefert werden 

könnte. Wenn Sie sich das Nachtragsbudget 

ansehen, sehen Sie, daß der wesentliche Beitrag 

aus dem Krankenanstaltenbudget gerade auch 

für diesen Nachtragsvoranschlag gekommen ist. 

Wir müssen ehrlich sein und uns darauf konzen-

trieren, daß Maßnahmen, die wir setzen, auch da 

oder dort gewisse Diskussionen oder Schmerzen 

hervorrufen. Wenn beispielsweise der Landes-

hauptmann-Stellvertreter Grasser bei der letzten 

Regierungssitzung, bei der es darum ging, von 

der Regierung aus ein neues Kärntner Kranken-

anstaltengesetz zu beschließen, sich an einem 

Punkt gestoßen hat, daß eine Bedarfsplanung für 

das gesamte Gesundheitswesen in Kärnten 

vorgesehen ist, daß also nicht Einrichtungen neu 

geschaffen werden können, ohne zu sehen, 

welche Nachbareinrichtungen bestehen, was er 

als einen Eingriff in eine Erwerbsfreiheit 

kritisiert hat, dann muß ich sagen, stehen dem 

klare Untersuchungen entgegen, wonach sich 

ergibt, wenn auf dieses Element der 

Bedarfsplanung verzichtet wird, die Kosten im 

Gesundheitsbereich um ein Prozent steigen, und 

zwar nicht um ein Prozent von hundert nach 

oben, sondern um ein Prozent beim Anteil am 

Bruttoinlandsprodukt. Wir haben derzeit etwa 

7,5 % Anteil am Bruttoinlandsprodukt, ein 

Verzicht auf Bedarfsplanungselemente hieße, 

sofort auf über 9 % anzusteigen. 

Wir müssen ehrlich sein und nicht in irgendeiner 

Phase, in der über zu viel technische Geräte 

diskutiert wird, zu verlangen, daß es einen Groß-

geräteplan gibt, dann aber ein halbes Jahr später 

jegliche Bedarfsplanung, wie es Grasser getan 

hat in der Regierungssitzung, als sinnlos 

anzusehen. Wir müssen im Gesundheitsbereich 

auch Rücksicht darauf nehmen, daß Elemente 

der Bedarfsplanung dort notwendig sind. Es sind 

diese Elemente in einigen Ländern nicht in der 

Form angewandt worden. Schauen Sie sich das 

Beispiel Amerika an, dort sind die 

Gesundheitsausgaben jetzt schon bei etwa 15 

Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Vor allem, 

weil man auf diese Elemente der Planung 

verzichtet hat. Nun gibt es einen zweiten Punkt, 

der im Gesundheitsbereich, wenn man länger 

denkt, wichtig ist. Man muß all jene Elemente 
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vermeiden, die uns in eine Erpreßbarkeit 

bringen. Wir haben die Erpreßbarkeit gespürt im 

Zusammenhang mit dem Ärztebereit-

schaftsdienst haben wir das in jeder Diskussion, 

die wir im Sommer geführt haben, gemerkt, daß 

hier ein Punkt ist, wo letztenendes eine Berufs-

gruppe in der Lage ist, Forderungen zu stellen. 

Wenn wir Rücksicht auf die Patienten nehmen, 

auf diese Forderungen teilweise eingehen 

mußten. Wir müssen aufpassen, daß wir in einer 

Ausgliederungseuphorie im Bereiche der 

Krankenanstalten nicht wieder in eine neue 

Erpreßbarkeit hineinkommen. Wir brauchen 

wichtige Elemente nicht nur der 

patientendirekten Betreuung im Großbetrieb der 

Krankenanstalten, sondern gewisse Elemente im 

Werkstättenbereich und ähnlichen, um in der 

Lage sein zu können, hier autonom das 

Gesundheitssystem weiter zu entwickeln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der 

Meinung, daß die Freiheitliche Partei versucht 

hat, in den letzten Monaten einiges an Vorstel-

lungen bezüglich neuer demokratischer Spielre-

geln zu diskutieren, so unter anderem auch die 

bisher bestehende repräsentative Demokratie in 

Frage gestellt hat und daß ein Element einer 

möglichen Änderung hier auch die Frage der 

Volksbefragung und der Meinungsbefragung mit 

einzubringen. Gerade im Gesundheitswesen 

sieht man, daß diese Elemente sicher da oder 

dort notwendig sind. Aber auch, daß ein Spiel 

mit Emotionen außerordentlich gefährlich ist 

und uns in große Probleme bringen kann. Ich bin 

sicher, daß Sie heute bei einer Volksbefragung 

90 Prozent Zustimmung bekommen, zu einem 

Neubau eines Krankenhauses, wenn es kurz 

vorher einen entsprechenden Seuchen- oder 

Katastrophenfall gegeben hat. Ich bin sicher, daß 

Sie 90 Prozent Zustimmung bekommen heute, 

wenn Sie sagen, Sie gliedern sämtliche 

Werkstätten, Küchen, Waschanstalten aus den 

Krankenanstalten aus, weil das sind 

patientenferne Dinge. Bitte, denken wir dort 

integrativ, denken wir auch daran, daß dieses 

Gesundheitswesen in einer Form weite-

rentwickelt werden muß, wie es in den nächsten 

Jahren auch funktionieren muß. Die deutsche 

Gesundheitsreform, die sehr harte Schnitte ge-

macht hat, verweist in einer Zwischenbilanz auf 

einige Dinge sehr stolz. Beispielsweise darauf, 

daß physikotherapeutische Behandlungen in 

Deutschland von einem Wert von 100 Prozent 

auf 21 Prozent zurückgegangen sind, daß dort 

ein enormes Einsparungspotential gefunden 

worden ist. Ich brauche kein Prophet sein, der 

Ihnen sagt, daß wir in 20 Jahren in Deutschland 

sehen werden, daß die Zunahme an Bandschei-

benoperationen erkennbar ist. Das heißt, 

Einsparungen in diesen Bereichen sind jetzt 

durchaus setzbar, aber wir verschieben gewisse 

Kosten in den Bereich der nächsten Generation 

oder der nächsten Jahre. 

Deshalb lade ich Sie auch ein, als 

Gesundheitsreferent in diesem Zusammenhang 

nicht die kurzfristigen Entscheidungskriterien 

anzulegen, sondern die längerfristigen. 

Längerfristig auch im Bereich der 

Budgetentwicklung. Denn wir hatten Steige-

rungsraten im Bereich der Landeskrankenanstal-

ten von 23 Prozent im Bereich des Abganges 

von einem Jahr auf das andere. Wir haben 

Budgetanmeldungen aus den Ordensspitälern bis 

zu 40 Prozent Steigerung der Ausgaben von 

einem Jahr auf das andere bedeuten. Ziel muß es 

sein, daß wir diese Budgetentwicklung auf ein 

berechenbar, kalkulierbares Maß bringen. Hier 

liegt ein Antrag für den Krankenanstaltenbereich 

der Landeskrankenanstalten vor, der 

Steigerungen für das nächste Jahr von unter 5 

Prozent vorsieht. Wir sind damit in Österreich 

an der unteren Kante, Wien sieht 13 Prozent vor, 

das Burgenland sieht 8 Prozent vor, in anderen 

Bundesländern sind auch die Steigerungen im 

zweistelligen Bereich. Ich bin sicher, daß dies 

von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Krankenanstalten mitgetragen wird, die 

bereit sind zu erkennen, daß wir, wenn wir hier 

nicht eine Änderung vornehmen, vielleicht in 10 

oder 20 Jahren vor der Situation stehen, daß wir 

einen Teil der Patienten, die eine Hilfe erwarten, 

abweisen müssen und daß wir nicht in der Lage 

sind, dann ein Gesundheitswesen in der Form 

anzubieten, wie wir es jetzt haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn 

diese Landesregierung es auch ernst nimmt mit 

gewissen wirtschaftlichen Eckdaten und daraus 

Schlüsse zieht, dann heißt das auch, daß wir uns 

zu diesem Grundkonsens bekennen müssen zur 

Weiterentwicklung der Wirtschaft unseres Lan-

des. Wir wissen heute, daß ein wesentlicher 

Faktor, den die öffentliche Hand beisteuern kann 
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zur günstigen wirtschaftlichen Entwicklung 

eines Landes auch die Verkehrsinfrastruktur ist. 

Da müssen wir uns in einem Konsens bekennen, 

in welche Richtung die Verkehrsinfrastruktur 

sich weiterentwickelt, daß wir Fragen der 

Haupt- und der Nebenbahnen in diesem Land 

außerordentlich ernst nehmen müssen. Sie sind 

letztenendes nicht nur die Geleise in ein Tal 

hinein, sondern die Geleise in Richtung einer 

gesunden Wirtschaftsentwicklung. Wenn wir 

Aussagen hören von Mitgliedern dieses 

Landtages, daß es für Kärnten am schönsten 

wäre, wenn wir keine Bahnstrecke mehr am 

Ossiacher See, keine Bahnstrecke mehr am 

Wörther See und in Zukunft auch nie eine 

Bahnstrecke im Rosental oder sonstwo in 

Kärnten haben, sondern am besten irgendwo 

südlich unserer Grenzen, der 

Karawankengrenzen in Slowenien, dann ist das 

nicht ein ernsthaftes Erkennen, daß Politik in der 

Lage sein muß, hier im Konsensweg Infrastruk-

turmaßnahmen zu setzen. Das heißt, der 

Wirtschaft in unserem Land auch Möglichkeiten 

für die Zukunft zu entziehen. Das heißt, auch die 

Bereitschaft zu haben, sich durchzusetzen und 

optimale Lösungen zu suchen und nicht noch 

einmal Partikularinteressen alleine zu sehen. Ich 

weiß, daß es eine außerordentlich große 

Herausforderung ist, Partikularinteressen allein 

zu sehen. Ich weiß auch, daß zu meinen freiheit-

lichen Regierungskollegen jene 

Subventionswünschende gehen, die auch zu mir 

kommen. Wenn dort, wie zuletzt geschehen, den 

Subventionswerbern im Bereich gesagt wird, es 

wird kein Problem sein, diese Subvention noch 

einmal um das doppelte aufzustocken, dann 

werde ich nicht zulassen, daß sich das entspre-

chende Regierungsmitglied bei der nächsten 

Sitzung hierher stellt und von Notwendigkeiten 

der Einsparung spricht. Zu Einsparungen gehört 

die Ehrlichkeit, zu Einsparungen gehört auch die 

Bereitschaft, da oder dort Nein zu sagen, wenn-

gleich es oft auch in diesem Kreis etwas schwer 

fällt. 

Meine Damen und Herren, wir als SPÖ haben in 

diesem Sommer gezeigt, daß wir bereit sind, 

diesen Weg zu gehen, in vielen Bereichen an 

Taten bewiesen, daß wir an diesen Weg bereit 

sind zu gehen. Die Aussagen von Landeshaupt-

mann-Stellvertreter Grasser sind in diesem Zu-

sammenhang heute nur Worthülsen gewesen. 

Die ich heute einmal als solche hinnehme, ich 

erwarte mir aber auch, daß nach einigen 

Monaten die Beweise kommen genau aus diesen 

Bereichen, für die dort die Zuständigkeit liegt. 

Danke schön. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 
Dr. Ausserwinkler   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Hohes Haus! Wir kommen nun zur Behandlung 

der Gruppe 0. Zur Gruppe 0 hat sich Herr Dr. 

Wutte zu Wort gemeldet. Ich erteile ihm das 

Wort. 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Abgeordneter Dr. Wutte  (ÖVP): 
  Dr. Wutte 

Herr Präsident! Hohes Haus! Der Landesvoran-

schlag 1995 ist ein Budget der Verantwortung, 

ein Budget des Augenmaßes, eines der 

notwendigen und beginnenden Konsolidierung. 

Er ist, erlauben Sie mir, das wirklich plakativ zu 

sagen, er ist die in Zahlen gegossene 

Kombination aus dem realistischen 

Gestaltungsauftrag, dem Willen etwas 

umzusetzen und letztlich auch dem landes-

väterlichen Verantwortungsgefühl. Dieser Lan-

desvoranschlag wird dem Anspruch gerecht in 

vielen Bereichen, wo wir Strukturprobleme 

haben, diese auch aktiv im Bereich der Budget-

politik anzugehen. Daß die Freiheitliche Partei 

das so nicht sehen will und so nicht sehen kann, 

war zu erwarten und ihre Ablehnung war 

wiederum ein Reflex in diese Richtung, hier 

wortreich, aber doch inhaltlich mehr oder 

weniger gleichlautend abgelehnt wurde. Die 

Rede des Klubobmannes Strutz hat versucht der 

Landeshauptmann-Stellvertreter Grasser noch 

einmal mit anderen Worten zu halten. Offenbar 

ist das auch eine Frage, daß sich der Herr 

Grasser noch nicht ganz zuordnen kann. Sitzt er 

mehr auf der Abgeordnetenbank, um hier 

Oppositionspolitik mit der FPÖ zu machen oder 

ist er doch Regierungsmitglied mit 

Teilverantwortlichkeit, was die Umsetzung und 

Realisierung betrifft. Ich hoffe, er wird sich 

einmal definieren können in seinem Selbstver-

ständnis und dann auch darauf kommen, daß 

man als Regierungsmitglied, wenn man in einer 

Konzentrationsregierung sitzt, nicht 

Oppositionspolitik und blanke Ablehnung 
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betreiben kann, sondern daß man auch 

Mitverantwortung trägt. Vor allem in jenen 

Bereichen, die man selbst finanziell zu 

verantworten hat. 

Die Budgetrede des Landeshauptmannes hat 

offenbar der Herr Landeshauptmann-Stellvertre-

ter Grasser nicht gehört, weil er damals im Rah-

men seiner Angelobung noch etwas aufgeregt 

war, sonst hätte er sich heute viele Dinge rheto-

risch sparen können. Was ich der FPÖ sagen 

möchte, ist, daß eine komplette komplexe und 

reflexartige Ablehnung des Gesamtbudgets 

natürlich auch bedeutet, daß Sie alle sinnvollen 

und auch von Ihnen notwendig befundenen 

positiven Akzente in vielen Bereichen mit 

ablehnen. Sie lehnen ab eine Offensive im 

Bereich der Wirtschaftsförderung im Bereich 

der Wirtschaftspolitik, Sie lehnen damit ab eine 

weitere Offensive im Rahmen des sozialen 

Wohnbaus und der Wohnbauförderung in 

Kärnten. Wenn ich gerade beim Wohnbau bin, 

darf ich Ihnen einen Vorwurf nicht ersparen, 

meine Herren von der FPÖ. Es ist davon die 

Rede gewesen, daß dieses Budget zu Lasten des 

kleinen Mannes ginge. Wenn es der freiheitliche 

Wohnbausprecher immer wieder ist, der im 

Wohnbauförderungsbeirat oder an anderer Stelle 

sagt, die Obergrenze der Einkommensober-

grenzen müssen aufgehoben werden, weil die 

Reichen mehr Anspruch auf Wohnbauförderung 

haben als die armen kleinen Einkommensbezie-

her, dann ist das nicht das, was Sie unter sozia-

lem Verständnis verstehen und das ist daher 

abzulehnen. Sie lehnen pauschal ab auch die 

Initiativen im Bereich der Sozialpolitik, im 

Bereich der Arbeitnehmerförderungspolitik, aber 

auch, und das ist das skurile dabei, das Budget 

in jenen Bereichen, die freiheitliche Regierungs-

mitglieder letztlich zu verantworten haben. 

Die Gruppe 0 beinhaltet die ganze Frage der 

Infrastruktur und der Grundlagen der budgetmä-

ßigen Umsetzung. Das ist eine sehr extensive 

Interpretation, gebe ich schon zu, aber man kann 

beim Budget auch über das eine oder andere 

nachdenken dürfen. Ich möchte ein abschließen-

des Wort sagen. Gerade das ist es nicht, was 

behauptet wurde, nämlich ein Budget zu Lasten 

oder Chancen der Jugend. Ganz im Gegenteil. 

Wer heute nicht bereit ist, mit dem Sparen zu 

beginnen, der betreibt in Wahrheit Raubbau auf 

Kosten der Zukunft und Raubbau auf Kosten der 

Jugend von Heute. Es gilt, Vorsorge zu treffen. 

Sind Sie so fair und sagen Sie ein klares Ja zu 

den hier vorgelegten Einsparungsmaßnahmen. 

Jetzt bin ich tief drin in der Gruppe 0, wenn ich 

auf die Punkte komme, um die es in diesem 

Kapital geht. Es geht hier um den ersten 

Versuch, die Strukturprobleme in dem einen 

wesentlichen Bereich der Landesverwaltung 

aktiv in den Griff zu nehmen. Die 

Budgetkonsolidierung an der Wurzel zu packen 

und genau dort nachzudenken, wie man das in 

Hinkunft verhindern kann. Es ist leicht 

festzustellen, anhand von Studien oder eigenen 

Erfahrungen, es ist nicht allzu schwierig, daß 

wir eine Ausgabenexplosion auch in diesem 

Gebiet haben, daß wir Verwaltungskostensteige-

rungen exhorbitanten Ausmaßes haben, aber wir 

haben auch eine Aufgabenexplosion in den 

letzten Jahren mit bewältigen müssen. Wir 

haben hier in diesem Haus, und das möchte ich 

jedem einzelnen hier sitzenden wieder einmal 

ins Gewissen sprechen, mitgetragen und 

mitinitiiert in diesem Hause. Deswegen wird der 

erste notwendige Schritt sein, wenn wir 

gemeinsam die Budgetkonsolidierung ernst 

nehmen und umsetzen wollen, daß wir uns 

darüber Gedanken machen und hier ernsthaft ins 

eigene Gewissen reden, was zu tun ist. Wir 

haben ein kurzfristiges Ziel zu erreichen, das ist 

der Personalstopp im Jahr 1995. Das allein ist 

schon Kunststück genug, hier wirklich die 

Bewegung nach oben einzubremsen, einmal 

einen konkreten Schlußstrich zu ziehen und zu 

sagen, jetzt ist aus. Ich weiß zwar, daß es wün-

schenswert wäre, wie es der Klubobmann Strutz 

gesagt hat und auch der zweite Präsident Freun-

schlag gesagt hat, es wäre gescheit und wün-

schenswert, das schon nächstes Jahr zu machen. 

Aber eine Kurve, die so nach oben geht, die 

knickt man nicht mit einmal ab - das ist nicht 

drin -, sondern in diesem Jahr einen 

Personalstand zustande zu bringen, grenzt 

wahrlich an ein Kunststück. Wir müssen halt die 

nächsten vier Jahre auf 2,5 % eisern 

durchhalten. 

Ich nehme auch Ihre Wortmeldung 

diesbezüglich sehr ernst, wenn es dann darum 

geht, hier nächstes Jahr ein Budget 

mitzudiskutieren und mitzuvertreten, wo dann 
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die ersten Eingriffe auch in einen Minusbereich 

gehen, wenn Personalabbau wirklich zum 

Tragen kommt und nicht alle Posten mehr 

nachbesetzt werden. Das ist unser mittelfristiges 

Ziel. Das wollen wir umsetzen. Wie soll uns das 

gelingen? Im wesentlichen brauchen wir fünf 

Bereiche, die wir gemeinsam bewältigen 

müssen. Der erste Punkt heißt, die öffentlichen 

Aufgaben gemeinsam überdenken. Brauchen wir 

einen nach wie vor sehr hohen Staatsanteil, 

nachdem Kärnten, gemessen an der Aufgabenbe-

wältigung und an den Kosten, gemessen an dem 

Bundesländervergleich sehr hoch ist? Brauchen 

wir das wirklich? Können wir Teile davon 

einfach ausgliedern? Es ist auch darüber schon 

gesprochen worden, im Bereich des 

Krankenhauses; es geht auch um die KFZ-Stelle 

des Landes. Auch hier können andere Modelle, 

Alternativmodelle der Privatwirtschaft, Wunder 

wirken, wenn wir sie in Angriff nehmen. 

Zum zweiten sollten wir uns gerade in diesem 

Haus wirklich jede gesetzliche Maßnahme, jede 

neue gesetzliche Maßnahme dreimal überlegen, 

bevor wir sie beschließen. Wir müssen hinterfra-

gen: Was bedeutet das an Kosten? Was bedeutet 

das auch in der Verwaltung an zusätzlichen Not-

wendigkeiten hinsichtlich von Dienstposten, 

Beamtenverwendung oder auch von 

Vorrückung? 

Drittens sollten wir uns wirklich auch die Frage 

gefallen lassen: Wie halten wir es mit den Land-

tagsanträgen? Es hat in der letzten Zeit einmal 

einen Disput darüber gegeben. Der ist aber auch 

in einen Konsens umgewandelt worden, daß wir 

uns gesagt haben, wir müssen uns nicht nur bei 

den gesetzlichen Anträgen, sondern auch bei 

anderen Maßnahmen, wo ein Einzelfall dann 

dazu führt, daß wir hier im Hohen Haus Anträge 

stellen, genau überlegen, ob das wirklich mit 

unserem Verantwortungsbewußtsein gegenüber 

dem Steuerzahler zu vereinbaren ist. 

Viertens brauchen wir auch - und da ist eine 

Geschlossenheit des ganzen Landtages erforder-

lich - einen gemeinsamen Abwehrkampf gegen 

neue Belastungen, die von Wien kommen. Alle 

neuen Bundesgesetze, die zu Lasten der 

Finanzierungsmöglichkeiten der Länder gehen 

und hier die Beamtenapparate aufblähen, 

müssen wir von vornherein im Keim ersticken. 

Da sind alle drei Fraktionen aufgerufen, das 

auch über ihre Klubs im Nationalrat zu 

verhindern bzw. auszuargumentieren, wo das 

wirklich notwendig ist und wo wir uns das 

Ganze ersparen können. Ein Beispiel, nur für 

viele, ist die Frage der Wasserrechtsgesetz-

Novelle und der jetzt diskutierten Gefahr, daß es 

nach dieser Periode keinerlei Möglichkeiten 

mehr gibt, unsere Anforderungen im Bereich der 

Kanalisation ernsthaft und intensiv von 

Bundesseite mitzufinanzieren, unsere Anforde-

rungen im Bereich der Kanalisation. 

Es kann also nicht so sein, daß der 

Bundesgesetzgeber auf der einen Seite sagt: Das 

sind Aufgaben, die wir gesetzlich beschließen, 

und die Länder haben das zu vollziehen, koste 

es, was es wolle - aber mittelfristig zieht er sich 

dann aus der Mitfinanzierung und der 

Mitverantwortung heraus. Das kann nicht so 

gehen. Deshalb müssen wir hier gemeinsam 

wachsam sein! 

Der fünfte Punkt: Es muß uns gemeinsam gelin-

gen, auch die Landesregierung als gesamtes, als 

geschlossenes System zu einem dynamischen 

Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln. Wir 

brauchen dort Flexibilität und Mobilität. Wir 

müssen ernsthaft über die Frage mancher Punkte 

im Dienstrechtsgesetz, über Vertragsschutz und 

ähnliches zu diskutieren beginnen. Sonst werden 

wir nicht dorthinkommen, wo wir wollen, 

nämlich zum Personalabbau. Wir brauchen eine 

Effizienzsteigerung und 

Rationalisierungsüberprüfungen. Wir haben ein 

Potential, das wir ausschöpfen müssen. Es 

bewegt sich im Rahmen von Hunderten 

Millionen Schilling. Wir brauchen eine klare 

Kontrollaufteilung, auch außerhalb und 

unabhängig vom Kontrollamt des Kärntner 

Landtages und eine verwaltungsinterne Control-

ling-Stelle, die auch den Budgetvollzug, wie er 

in den einzelnen Abteilungen zu bewerkstelligen 

ist, tatsächlich überprüft. Wir haben es in vielen 

Fällen so, daß die Budgetvorgabe klar ist, daß 

aber in den einzelnen Fachbereichen die 

zuständigen Referenten, respektive auch die 

Mitverantwortung tragenden 

Abteilungsvorstände, einmal ein halbes Jahr 

zuschauen, wie sich das entwickelt, dann 

daraufkommen, daß sie damit nicht auskommen, 

"Feuer!" schreien und in Richtung 

Nachtragsvoranschlag bereits die Dispositionen 
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treffen. So können wir einen Konsolidierungs-

haushalt nicht durchziehen. Wir müssen also 

von Anfang an klarstellen, daß auch hier die 

Einhaltung der Budgetrahmen in jedem 

einzelnen Punkt gewährleistet ist. Sonst 

kommen wir genau dort hin, was offenbar der 

Herr Grasser als neue Mode einziehen will: Im 

allgemeinen auf Konsolidierung und Einsparung 

rufen, aber wenn in seinem Bereich irgend etwas 

wünschenswert wäre, dann alle zusammenrufen 

und "Feuer!" schreien, die Bevölkerung 

mobilisieren, über die Medien große Auftritte 

machen und sagen: "Da brauchen wir noch 

Geld." Das wäre zu einfach und sicher zu billig. 

Es ist zu durchsichtig. Ich nehme an und hoffe 

auch sehr stark, daß das eine Einmalaktion im 

Zuge des Lernprozesses war und daß er sich in 

der Hinsicht bessern wird. 

Ein wesentlicher letzter Punkt im Rahmen des 

modernen Verwaltungsmanagements ist aber 

auch die Frage, inwieweit wir für unsere 

Verwaltungsbeamten in Zukunft es zulassen, 

daß Nebenbeschäftigungen bezahlter Art 

während der Dienstzeit ausgeübt werden. Es 

geht nicht nur um Nebenbeschäftigungen im 

Rahmen ihrer Tätigkeit oder im weiteren Sinne 

ihrer Tätigkeit. Wenn das bezahlt wird, dann ist 

das entweder im Dienste des Landes geschehen - 

dann gehört es dem Land als Arbeitgeber - oder 

es ist außerhalb der Dienstzeit in der Freizeit zu 

verrichten. Das geht bis hin zu den politischen 

Ämtern, wo es auch sehr viele im Landesdienst 

befindliche Bürgermeister gibt, die es mit der 

Einhaltung ihrer Dienstzeit nicht immer sehr 

genau nehmen und dann, wenn es darum geht, 

Aufgaben zu erfüllen, die im Amt der 

Landesregierung zu erfüllen sind, lapidar sagen: 

"Ich habe keine Zeit. Ich habe eine 

Bauverhandlung." So kann es eben auch nicht 

gehen. Da müssen wir, wenn wir das Sparen 

ernst nehmen, auch in dieser Frage einmal 

wirklich die Probe aufs Exempel machen. 

Ziel neben der Einsparung ist aber auch, wesent-

liche neue Akzente zu setzen: im Rahmen der 

Personalverwaltung, weshalb wir für uns in An-

spruch nehmen, auch im Rahmen des 

Objektivierungsgesetzes Verfeinerungen 

vornehmen zu wollen. Es stellt sich die Frage: 

Inwieweit kann das gegenständliche und 

derzeitige Objektivierungsverfahren vereinfacht 

werden? Muß jeder Bereich wirklich so 

objektiviert werden, daß der größtmögliche 

Verwaltungsaufwand entsteht? Ist die 

bestmögliche Kontrolle unter dem Anspruch, 

daß nur die Besten auf die Posten kommen 

sollen, gegeben? Ist die genaue Überprüfung der 

objektiven Kriterien und Voraussetzungen 

wirklich gleich zu bewerten, ob es sich jetzt um 

einen Abteilungsvorstand handelt oder um einen 

Hilfsdienst im Rahmen der sonstigen 

Verwendung? Hier müssen wir wirklich zu 

differenzieren beginnen, damit wir uns nicht 

durch weitere Verfahren und durch weitere 

komplizierte Vorgänge neue Bürokratismen 

schaffen. Deshalb auch die Grundsatzfrage, wie 

es im Bereich der Objektivierung der 

Leiterbesetzungen im Bereich des Schulwesens 

aussieht. Hier haben wir einen klaren Vorschlag 

gemacht. Ich nehme an und ich hoffe, daß wir 

das in den nächsten Wochen auch auf 

Parteienebene endgültig durchbringen. Es geht 

darum, auch außerhalb der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, die uns durch die Bundes-

verfassung vorgegeben sind, in Kärnten endlich 

einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen. 

Das geht nur im Einverständnis und im Zusam-

menspiel aller drei Fraktionen. Da nach wie vor 

durch die Bundesverfassung geregelt ist, daß die 

Schulräte auf Bezirks- und Landesebene propor-

tional besetzt sind und auch hier die Kompetenz 

gegeben ist, über die Schulleiterpositionen zu 

befinden, wird es an uns liegen, objektive Vor-

auswahlkriterien durch objektive Kommissionen 

auch letztlich politisch zur Kenntnis nehmen zu 

wollen. Es geht darum, daß wir uns, alle drei 

Fraktionen, dazu bereit erklären, uns hier selbst 

zu binden und zu sagen, was ein Objektivie-

rungsverfahren neben einer 

Grundsatzqualifikation, neben einer 

Zusatzqualifikation, neben den Anforderungen 

von Kursen, einem Hearing usw. alles an 

objektiven Kriterien beinhalten soll. Wie wir es 

dann halten, wie wir damit umgehen, das kann 

nur in Richtung Selbstbindung gehen. Wir 

müssen hier endlich die Bereitschaft 

signalisieren, da es der Bevölkerung ein großes 

Anliegen ist und weil es einfach nicht mehr so 

weitergehen kann. 

Auch über die Frage wird zu diskutieren sein, ob 

Leiterpositionen - egal, ob im Schulbereich oder 

auch im allgemeinen Verwaltungsdienst - auf 
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Zeit zu bestellen sind. Es gibt hier Pro- und 

Kontraargumente. Das eine ist natürlich die 

Frage der höheren Verantwortungsgefühle der 

letztlich in Position Gelangenden, aber 

andererseits auch die Gefahr dessen, daß man 

sich in Abhängigkeit begeben kann. Das sollte 

nicht der Weisheit letzter Schluß sein oder am 

Ende herauskommen, daß wir nur noch 

politabhängige Verwaltungsbeamte schaffen. 

Deswegen muß man das sehr vorsichtig 

diskutieren. Der Wunsch ist aber da, auch diese 

Leiterpositionen auf Zeit zu bestellen. Ein 

Kompromiß wäre - und das scheint uns, für die 

Kärntner Volkspartei, ein gangbarer und kluger 

Weg -, daß wir zunächst eine provisorische 

Bestellung machen, um hier wirklich einmal zu 

schauen, ob sich derjenige Kandidat oder 

diejenige Kandidatin für diesen Posten bewährt 

und dann (nach drei oder fünf Jahren etwa) eine 

Definitivstellung tatsächlich durchzuführen. Wir 

würden uns in Hinkunft Mehrfachobjektivie-

rungs- und -ausschreibungsverfahren, die 

wiederum bürokratische Aufblähung bewirken 

würden, ersparen und könnten trotzdem die 

Ausreißerfälle bzw. jene krassen Möglichkeiten 

von objektiv feststellbaren Fehlbesetzungen 

letztlich verhindern. 

Das Kapitel 1 beinhaltet aber auch in der finan-

ziellen Vorsorge gerade jene wesentlichen 

Vorbereitungsmaßnahmen (3. Präs. Dkfm. 

Scheucher: Kapitel 1?) - Kapitel 0, danke! - im 

Zusammenhang mit dem EU-Beitritt. Ob das 

jetzt jene Vorsorgemaßnahmen im Bereich der 

Landesplanung sind, wo es um die Vorbereitung 

der regionalen Konzepte geht; ob das die 

Intention ist, in Brüssel ein Europa-Büro zu 

besetzen, wo derzeit bereits die Ausschreibung 

läuft, oder ob unsere Gemeinden auch im 

Rahmen ihrer Orts- und Regionalentwicklung 

reif zu machen und vorzubereiten, für jene 

Maßnahmen, die im Zuge der Förderungspolitik 

auch über die EU-Maßnahmen umzusetzen sind. 

Ich glaube abschließend, daß wir auch in diesem 

Bereich stellvertretend für vieles andere im 

Budget das alles nur durchsetzen und umsetzen 

können, wenn wir einen politischen 

Grundkonsens im Lande Kärnten zustande 

bringen. Es war von dem heute schon 

ansatzweise die Rede. Wir brauchen, glaube ich, 

diesen politischen Grundkonsens in dreierlei 

Hinsicht: Wir brauchen ihn zwischen den 

politischen Parteien; wir brauchen ihn zwischen 

den Gebietskörperschaften, Gemeinden, 

Bezirken, Ländern und dem Bund, weil es auch 

hier nicht so weitergehen kann, daß wir 

einerseits jene Maßnahmen, die auf 

Bundesebene getroffen werden, auf 

Landesebene ausbaden müssen - aber auch in 

der Landesfinanzverfassung sozusagen die 

Mitverantwortung für die Finanzkraft und die 

finanzielle Belastbarkeit für die Gemeinden 

treffen. Wir brauchen weiters auch so etwas wie 

einen new deal und einen Grundkonsens 

zwischen der Politik, ihren Vorgaben und jenen, 

die sie im Bereich der Exekutive, der 

Verwaltung zu vollziehen haben. Auch dieser 

Grundkonsens ist notwendig, weil wir die Maß-

nahmen der Konsolidierung auch gerade in dem 

Kapitel, wo es um die Verwaltungsbeamten 

geht, nicht gegen die Beamtenschaft, sondern 

nur mit dieser Beamtenschaft letztlich 

durchsetzen können. 

Deswegen schlage ich auch vor, daß wir hier im 

Rahmen dieses Grundkonsenses vielleicht so 

etwas wie einen gemeinsamen Verhaltenskodex 

uns aneignen oder zumindest darüber 

diskutieren sollten. Auch hier ganz kurz fünf 

Punkte. Der Verhaltenskodex sollte meines 

Erachtens jene Punkte umfassen, die heißen: 

Erstens nicht die Gruppeninteressen gegeneinan-

der ausspielen. Wir werden über die Kapitel 1 

bis 9 dann noch diskutieren, ob 100 Millionen in 

dem Bereich wichtiger sind als 100 Millionen 

im anderen, ob es im Bereich der 

Arbeitnehmerförderung, der 

Wirtschaftsförderung oder bei der 

Bauernunterstützung ist. So kann es nicht gehen, 

daß wir hier die Wertigkeit verschieden beurtei-

len. Wir müssen die Gruppeninteressen objektiv 

betrachten und nicht die eine Gruppe gegen die 

andere ausspielen. Das heißt also: Die Gruppen-

interessen wirklich objektiv betrachten! 

Zweitens meine ich, daß wir miteinander auch 

lernen müssen, in bestimmten Bereichen nein 

sagen zu können. Das betrifft nicht nur die 

Regierungsmitglieder - einige haben da noch 

Aufholungsbedarf -; das betrifft auch unsere 

Mitglieder des Landtages, weil auch wir nicht 

davor gefeit sind, daß wir da und dort bei 

berechtigten Anliegen und Wünschen der 

Bevölkerung sagen: "Jaja, das wird schon 
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irgendwie machbar sein; das bringen wir schon 

unter. Wenn das nicht in dem Budget ist, dann 

werden wir das im Nachtrag machen. Wir 

werden das dem Finanzreferenten schon 

aufbürden." Da bitte ich wirklich auch um eines, 

nämlich um Fairneß in dem Zusammenhang in 

folgenden Punkten. Daß man nicht draußen 

sagen kann: "Ich verstehe Ihr oder euer Anliegen 

sehr wohl; ich unterstütze das gerne. Aber leider 

gibt Zernatto als Finanzreferent kein Geld dafür 

her." Wir werden uns jeden Fall, der uns da zu 

Ohren kommt, wirklich genau überprüfen und 

hinterfragen, ob hier mit zweierlei Maß doch 

etwas scheinheilig in manchen Bereichen 

diskutiert und argumentiert wird. So einfach 

kann man es sich nicht machen, daß man sagt: 

"Wir haben zwar kein Geld, aber das ist eben 

nicht mein Verschulden oder nicht unsere 

politische Kompetenz, fraktionell gesehen, 

sondern es ist letztlich immer der Herr 

Finanzreferent schuld, daß etwas nicht finanziert 

werden kann." Hier brauchen wir mehr 

Rückgrat, mehr Eigenverantwortlichkeit. Wir 

müssen eben auch in bestimmten Bereichen 

argumentieren können und sagen, warum etwas 

nicht kurzfristig, sondern vielleicht erst etwas 

später finanzierbar ist. 

Drittens sollten wir gemeinsam nach Sparpoten-

tialen suchen; gerade in diesem Bereich. Es ist 

der Vorschlag vom Abgeordneten Hofer da. Ob 

das ein Ausschuß ist oder ein Arbeitskreis: Ich 

glaube, darüber sollten wir keinen 

Glaubenskrieg führen! Es geht um die 

gemeinsame Zielsetzung und Übereinstimmung, 

daß wir Bereiche haben, wo wir wirklich 

rationalisieren und einsparen können. Das 

sollten wir gemeinsam in Angriff nehmen! 

Viertens glaube ich im Kodex, sollten wir 

festhalten, daß wir uns eben billiger Polemiken 

enthalten; schon jetzt, in der grundsätzlichen 

Debatte um die Gestaltung des 

Landesvoranschlages 1995, aber auch in der 

kommenden Periode, vor allem dann, wenn es 

ums Geld geht. Wir haben gestern sehr lange 

und sehr breit auch über die Frage der Immunität 

diskutiert. Ich hoffe, daß wir uns gemeinsam so 

verhalten, so wohlverhalten, daß wir in der 

gesamten kommenden Periode die Frage der 

Immunität im zuständigen Ausschuß im 

Einzelfall gar nicht mehr relevant behandeln 

werden müssen. 

Fünftens und letztens brauchen wir einen offene-

ren und ehrlicheren Umgang miteinander, einen 

politischen Stil, der nicht davon geprägt ist, wie 

es manchmal vorkommt, daß man eventuell 

untereinander um Vieraugengespräche bittet und 

dann, wie es gestern geschehen ist - ich hätte es 

gern in seiner Anwesenheit gesagt - der Herr 

Landeshauptmann-Stellvertreter Grasser unmit-

telbar aus dem Landeshauptmannzimmer her-

kommt und etwas placiert auf unangenehme Art 

und Weise über die Vorgangsweise der 

Finanzierung der Hüttenbergstraße über den 

Landeshauptmann herzieht. Solche Sachen 

haben wir nicht notwendig, das sollte nicht sein. 

Wir sollten diesen Neubeginn jetzt wirklich 

nutzen, der finanziell im Landesvoranschlag 

zum Ausdruck kommt. Wir sollten uns für den 

miteinander zu gestaltenden Umgang wählen, 

daß wir offen, ehrlich und wirklich ohne 

Hintergedanken einander begegnen. 

Der letzte Punkt in dem Zusammenhang ist eben 

die Verantwortung, die ich ansprechen möchte, 

die wir alle mittragen. Ich möchte das wirklich 

noch einmal auch in Richtung Freiheitliche 

Partei sagen. Die Freiheitliche Partei kann aus 

einem Justamentstandpunkt, aus 

Grundsatzüberzeugung, mit oder ohne gute 

Argumente alles ablehnen, das wird man jetzt in 

der Debatte noch durchaus diskutieren können, 

nur eines, daß jene Leute, die in der Regierung 

sitzen, auch Regierungsverantwortung 

übernehmen müssen, das bleibt niemandem 

erspart. Es ist ein Unterschied, ob man auf der 

oder auf der Bank sitzt, wenn man die Frage der 

Konzentrationsregierung ernst nimmt. Es ist aus 

gutem Grunde die Regierungsform in Kärnten 

eine konzentrative, das heißt der Zwang zur 

gemeinsamen Arbeit, das heißt aber auch die 

Verpflichtung zur gemeinsamen Verantwortung. 

Es wird auch nicht so gehen können, daß man 

sagt, der Landesvoranschlag, wie er für 1995 

beschlossen wird, liegt in der alleinigen 

Verantwortung des Finanzreferenten, so einfach 

wird man sich's nicht machen können, denn er 

liegt in der Verantwortung aller Regierungsmit-

glieder. Nur wenn die FPÖ auch bereit ist, diese 

Verantwortung auch in Hinkunft zu tragen, wird 

es möglich sein, auch an dieser Form der 

Konzentrationsregierung im Interesse der 

Kärntner Bevölkerung festhalten zu können. 
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Danke. (Beifall von der Beifall von der ÖVP-

Fraktion.) 
Dr. Wutte   

Vorsitzender Zweiter Präsident Dipl.-Ing. 

Freunschlag (FPÖ): 
  Dipl.-Ing. Freunschlag 

Als nächster zur Gruppe 0 hat sich Herr Abge-

ordneter Wedenig zu Wort gemeldet; ich erteile 

es ihm. Der Vorredner hat auch schon Probleme 

der Gruppe 2 inkludiert, ich hoffe, daß damit 

auch seine Wortmeldung zur Gruppe 2 erledigt 

ist. (Abg. Dr. Hofer: Es wird ein anderer zur 

Gruppe 2 sprechen!) 
Dipl.-Ing. Freunschlag   

Abgeordneter Wedenig (SPÖ): 
  Wedenig 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich spreche 

ausschließlich zur Gruppe 0. Auf den 

Personalbereich einschließlich der Landeslehrer 

entfallen im Landeshaushalt 1995 8.398,875.000 

Schilling, das sind 38,37 % des gesamten 

Budgetvolumens. Einschließlich der 

Landeslehrer betone ich deshalb, weil die 

Kosten für die Landeslehrer wie die Kosten für 

die Straßenbaubediensteten der Bundesstraßen 

vom Bund zu hundert Prozent refundiert werden. 

Daher sind diese Personalaufwendungen im 

Landesvoranschlag reine Durchlauferposten. 

Nur bei den Berufsschulen und landwirt-

schaftlichen Fachschulen gibt es eine Kostentei-

lung von 50 zu 50 zwischen Land und Bund. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir 

haben heute schon sehr viel über die IHS-Studie 

gehört, die auch feststellt, daß im Vergleich zu 

anderen Ländern im Kärntner Landeshaushalt 

der Personalaufwand überdurchschnittlich hoch 

ist und daß die Zahl der Bediensteten überdurch-

schnittlich gestiegen ist. Ich könnte es mir jetzt 

leicht machen, indem ich einfach über die 

Beamten herziehe, der allgemeine Applaus wäre 

mir sicher. (Abg. Mitterer: Aber der allgemeine 

nicht, weil die Beamten wären sicherlich nicht 

damit einverstanden!) Ich müßte nur populisti-

sch, wie es die FPÖ macht, eine radikale 

Kürzung der Dienstpostenpläne und die 

Abschaffung des K-Gehaltsschemas im 

Krankenhausbereich fordern und dann anderer-

seits bei nächstbester Gelegenheit wieder 

Anträge einbringen, die wesentliche 

Mehrleistungen des Landes bedeuten. So leicht, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, mache ich es 

mir aber nicht. Ich hinterfrage die sicherlich für 

das Budget nicht angenehme Entwicklung und 

stelle fest, daß Vergleiche zu anderen Bun-

desländern nur halten würden, wenn man auch 

die Leistungsangebote exakt vergleichen würde. 

Ich sage, daß auch die IHS-Studie das nicht 

exakt macht. Ich muß aber positiv vermerken, 

daß die Analyse der Studie im 

Bundesländervergleich über Landesbedienstete 

einen ersten Ansatz dazu gibt. Ich erspare es 

mir, darauf näher einzugehen, weil unser 

Klubobmann Dr. Peter Ambrozy dies am 

Vormittag bereits getan hat. Er hat aber auch die 

Problematik der Studien insgesamt aufgezeigt. 

Nach dem Willen aller drei Fraktionen im 

Kärntner Landtag bekennt sich das Land 

Kärnten nämlich zu Leistungsangeboten, die 

andere Bundesländer in dieser Form überhaupt 

nicht anbieten. In dieser erwähnten Studie wird 

auch aufgezeigt, daß z. B. ein Musikschulwerk 

nur in Kärnten und in Oberösterreich in dieser 

Form angeboten wird. Ich weiß das auch vom 

Behindertenzentrum und es gibt noch einiges 

mehr. (Abg. Dr. Hofer: Deshalb müssen wir jetzt 

den Beitrag erhöhen!) Richtig. 

Meine Damen und Herren, der Beamtenstab im 

engeren Sinn wuchs ungefähr im Gleichschritt 

mit der gesamten Dienstleistungsexpansion. 

Man muß aber korrekterweise zwischen 

pragmatischen Bediensteten, also den Beamten 

und den Vertragsbediensteten unterscheiden. Ein 

Beispiel: Von den 555 Landesbediensteten auf 

Bundesstraßen sind lediglich 11 pragmatisiert, 

die somit zu dem Beamtenstand gehören. Wenn 

man sich den Personalstand laut Stellenplan 

1994 ansieht, ergibt sich folgendes Bild: Von 

den 4025 Landesbediensteten sind 1609, also 

39,98 %, Beamte. Alle übrigen 2416 oder 60,02 

% werden nach dem 

Vertragsbedienstetenschema oder K-Schema 

entlohnt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 

bekenne mich in bestimmten Bereichen zum 

pragmatisierten Beamten, denn bei den Ansprü-

chen der Parteien und der Interessenverbände 

und dem Druck, den diese auch auf ihre 

Repräsentanten im Staat ausüben, ist die 

Existenz eines gesicherten Beamtentums, das 
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der Verfassung und den Gesetzen und keinen 

Partialanliegen dient, ein Erfordernis des 

demokratischen Rechtsstaates. So ist auch die 

Stellung des Beamten, der über allen Parteien 

bei der Gesetzesvollziehung zu stehen hat, 

unabhängiger. 

Heute wurde bereits der Versetzungsschutz 

angesprochen. Auch dazu möchte ich etwas 

sagen. Gerade die Versetzung ist ein Mittel, 

unliebsame oder unbeugsame Beamte von ihrer 

Verwendung grundlos abzuberufen. Es ist aber 

klar und ich bin mit dem Herrn 

Landeshauptmann in seiner Budgetrede einer 

Meinung, daß es zu einer Flexibilität der 

Beamten kommen soll. Ich habe mit dem 

Landespersonalvertreter gesprochen und auch er 

ist bereit, dabei mitzuwirken. 

Wenn die Sprecher der Freiheitlichen Partei, ob 

das bereits im Finanzausschuß Zweiter Präsident 

Freunschlag war oder heute vormittag Klubob-

mann Dr. Strutz und jetzt Landeshauptmann-

Stellvertreter Grasser, zum Landesbudget 1995 

festgestellt haben, daß im Verwaltungsbereich 

20 % Einsparungspotential da wären und im 

Pflichtausgabenbereich Einsparungen gesucht 

werden müßten, dann fordere ich Sie auf, die 

Dinge beim Namen zu nennen. Man soll doch 

ehrlich sagen, was man nicht mehr braucht, was 

man zusperren will, welche zusätzlichen 

Belastungen wir den Einzelpersonen oder den 

Gemeinden aufhalsen. Welche Gruppen meint 

man denn genau? Wo genau will man im 

Gesundheitsbereich Einsparungen vornehmen? 

(Abg. Schwager: Das haben wir alles schon 

gesagt! Da habt Ihr zuwenig aufgepaßt!) Meine 

sehr geehrten Damen und Herren von der FPÖ, 

Schluß mit den pauschalen Forderungen und 

Verdächtigungen! Schluß mit dem 

Auseinanderdividieren der einzelnen Berufs-

gruppen! Und Schluß mit der Beamten- und 

Angestelltenhatz! (Beifall von der SPÖ-Frakti-

on.) Es ist für mich auch ein Paradebeispiel der 

Schizophrenie unseres privaten und öffentlichen 

Lebens, daß ständig auf die Bürokratie ge-

schimpft wird, daß aber alle diejenigen, die auf 

sie schimpfen, mit dem nächsten Satz verlangen, 

daß sich die Bürokratie gefälligst um sie zu 

kümmern habe. Wenn diese vielgeschmähte 

Verwaltung nicht bestehen würde, wäre ein 

Chaos vorhanden. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Chaos 

in Manaos!) 

Die erst vor kurzem an alle Abgeordneten ver-

schickte Broschüre "Die Behörde dein Partner" 

ist das Beweisstück dafür, was unsere Landes-

bediensteten zu leisten imstande sind. Bitte 

schaut einmal durch, wieviele Aufgabenbereiche 

drinnen angeführt sind. Ich kann Ihnen 

inzwischen das zum Lesen geben. Ich bedanke 

mich namens der sozialdemokratischen 

Landtagsfraktion bei allen Landesbediensteten 

für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der 

Bevölkerung, der Kärntnerinnen und Kärntner. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion.) Sie sind 

vielfach unbedankt und werden zu oft ungerecht 

kritisiert. 

Ich habe dem Vorwort des Herrn Landeshaupt-

mannes zu dem erwähnten Wegweiser durch die 

Landesverwaltung nichts hinzuzufügen, außer 

daß ich diese schönen Worte in seiner 

Budgetrede 1995 vermißt habe. Ich zitiere: 

Die Kärntner Landesverwaltung hat sehr viel zu 

bieten, sich im breiten Serviceangebot 

zurechtzufinden, ist daher für Sie, liebe 

Kärntnerinnen und Kärntner, nicht immer leicht. 

Einer der Gründe liegt darin, daß neben der 

permanenten Steigerung des Arbeitsaufwandes 

auch die Aufgaben einer bürgernahen und 

modernen Verwaltung immer vielseitiger 

werden. So war es nicht verwunderlich, daß die 

erstmals 1992 von Landespressebüro und 

Landesbürgerservice aufgelegte Broschüre "Die 

Behörde dein Partner" zu einem wahren Renner 

wurde. In der Zwischenzeit hat sich sowohl auf 

landespolitischer Ebene als auch in der Verwal-

tung einiges getan usw. ... Ende des Zitates. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Betrachtet man die Planstellenentwicklung der 

abgelaufenen Gesetzgebungsperiode unter 

Einbeziehung der Landeskrankenanstalten, so 

zeigt sich folgendes Bild: In der Verwaltung 

vergleiche ich 1989 mit 1994. In der Verwaltung 

1989 3632 Planstellen, 1994 3695, also ein Plus 

von nur 3 Planstellen, jährlich plus 0,6. Im 

Musikschulwerk 1989 229, 1994 272, ein Plus 

von 43, jährlich plus 8,6. In den medizinisch-

technischen Akademien und 

Krankenpflegeschulen gibt es keinen Vergleich, 

weil wir diese erst mit 1994 mit 82 Planstellen 
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haben. Bei den Landeskrankenanstalten 1989 

5409 und 1994 6450, also ein Plus von 1041 

Stellen, jährlich plus 208,2. Dementsprechend 

beträgt der Anteil des Personalaufwandes an der 

Verwaltung, Hoheits- und Wirtschaftsverwal-

tung, Betriebe und sonstige Anstalten sowie 

Refundierungen am ordentlichen Haushalt laut 

Voranschlag für 1994 nur 8,82 %, jener der 

LKHs hingegen 16,19 %. 

Die Personalbedarfssituation ab dem Jahre 1995 

wird davon abhängen, welche Tendenzen das 

Volumen der Vollzugsaufgaben aufweisen wird. 

Neue Bundes- und Landesgesetze sowie erhöhte 

Servicebedürfnisse der Bevölkerung bringen 

insgesamt natürlich neue Vollzugsaufgaben. Ich 

bin aber überzeugt, daß es nicht gelingen wird, 

beim Personal am meisten einzusparen, wenn 

nicht zielführende Begleitmaßnahmen getroffen 

werden wie: Eine wirksame Verwaltungsreform 

einhergehend mit einer Hinterfragung der 

Aufgaben der öffentlichen Hand. Der Vorstand 

der Abteilung 1 beim Amt der Kärntner 

Landesregierung Dr. Krainer hat am 26. Juli 

dieses Jahres dazu ein wirklich sehr brauchbares 

Papier herausgegeben. 

Es ist mir auch bekannt, daß die 

Landespersonalvertretung bereit ist, bei 

Umorganisationen und bei der Erstellung eines 

Personalentwicklungskonzeptes mitzuwirken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

abschließend ersuche ich daher, daß in allen 

Bereichen und Sparten nach möglichen 

Einsparungen gesucht wird. Eine Bud-

getkonsolidierung allein auf den Rücken der 

Landesbediensteten wird sicherlich nicht erfolg-

reich sein. Danke schön. (Beifall von der SPÖ-

Fraktion.) 

(Den Vorsitz übernimmt um 16.02 Uhr Dritter 

Präsident Dkfm. Scheucher.) 
Wedenig   

Abgeordneter Koschitz (SPÖ): 
  Koschitz 

(Abg. Schwager: Sag einmal, daß das Budget für 

die Gemeinden derart feindlich ist!) Sehr geehr-

ter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Jede Budgetdebatte, gleichgültig, 

wo immer sie stattfindet, sei es in der Gemeinde, 

im Land oder im Nationalrat, gibt uns 

Gelegenheit zu fragen, ob wir uns in der Politik 

auf dem richtigen Weg befinden oder ob wir da 

oder dort eine Kurskorrektur vornehmen sollen. 

Ich hoffe, daß es uns gelingt, die Probleme der 

Gegenwart so zu bewältigen, daß unsere 

Nachfolger nicht erst unsere Vergangenheit 

aufarbeiten müssen, um erst dann ihre Zukunft 

bewältigen zu können. Ich bin zwar kein 

Finanzexperte, aber im Budget kenne ich mich 

als Bürgermeister ein wenig aus, weil bei uns ist 

das Budget gleichzeitig die Bibel und 

Gesetzesbuch zugleich. Wenn wir uns nicht dran 

halten, gibt es Bonanza von der Gemeinde-

aufsicht und zweitens kein Geld, um den ausge-

gebenen Betrag wieder abzudecken. Es muß halt 

im nächsten Jahr wieder herein gebracht werden. 

Das Land und der Bund haben sich da in der 

Vergangenheit schon wesentlich leichter getan. 

Da gibt es eine Steuererhöhung oder noch den 

bequemeren Weg, den Weg zur Bank. Nach 

Durchsicht unseres Budgets habe ich leider mit 

dem besten Willen keine besonderen Schwer-

punkte für das kommende Jahr herausfinden 

können, und das tut mir eigentlich leid. Weil ich 

habe mir gedacht, daß es in den Budgets wohl 

Schwerpunkte geben sollte, wie es in der 

Vergangenheit gemacht wurde, wo es 

Schwerpunkte gegeben hat, sei es im 

Kindergartenbereich, sei es im Sozialbereich. 

Einmal soll eben die Wirtschaft bevorzugt 

werden, das nächste Mal der Sozialbereich, das 

nächste Mal die Straßen, einmal dies und einmal 

das. In der Vergangenheit hat Peter Ambrozy 

immer wieder gezeigt, wie man das macht. Aber 

wir können von vorne nach hinten durchblättern, 

man sieht da eigentlich nichts. Es ist einfach 

nicht erkennbar, daß man irgend jemanden 

helfen wollte, nicht einmal uns selber. Weil 

sonst hätten wir versuchen müssen, wenigstens 

bei der Verschuldung etwas abzubauen. Aber 

trotzdem verstehe ich die Aufregung auch nicht 

ganz von der Fraktion der Freiheitlichen. Weil 

ich glaube, aus meiner Sicht heraus, ist unser 

Finanzreferent doch Finanzkünstler auch 

gleichzeitig, weil er derjenige ist, der es verstan-

den hat, die Enttäuschungen auf alle einzelnen 

aufzuteilen. Aber das soll uns nicht entmutigen 

und uns nicht zu Untätigkeit führen, sondern 

unsere Bevölkerung hat ein Recht darauf, daß 

der Fortschritt nicht an den Grenzen unseres 

Bundeslandes Halt macht, sondern daß wir die 

Bedürfnisse, so gut es geht, erfüllen können. 
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Eine Vielzahl der Bedürfnisse fällt leider auch 

in die Kompetenz der Gemeinden. Wie Sie 

wissen, die finanzielle Situation in den 

Gemeinden ist nicht rosig, weil viele 

Gemeinden, und es werden alle Jahre mehr, 

aufgrund von Gesetzesänderungen, wie z.B. 

Wegfall der Gewerbesteuer und Pflicht-

übernahme von Abgängen immer mehr in Fi-

nanznöte kommen. Wenn es so weitergeht, 

werden unsere Gemeinden zu bloßen Verwal-

tungsbehörden degradiert, und das wird hoffent-

lich keiner wollen. Auch ich bin fest überzeugt, 

daß in Zukunft kein erfolgreicher Weg an der 

Kommunalpolitik vorbeiführen kann, denn ohne 

starker Gemeinde wird weder Staat noch die 

Demokratie bestehen können. 

Ich kann auch eines sagen, daß auch die 

Gemeinden sehr wohl interessiert sind, daß das 

Land genug Geld hat, um in den Gemeinden 

ausgleichend wirken zu können. Das ist immer 

die letzte Hoffnung einer armen Gemeinde. Ich 

kann Euch sagen, ich weiß, wovon ich rede, 

denn ich gehöre leider auch zu jenen 

Gemeinden, die das immer wieder brauchen, in 

der Vergangenheit immer wieder zum Land 

gepilgert bin, zum Peter gepilgert bin, als er als 

damaliger Gemeindereferent uns Gemeinden 

immer wieder geholfen hat. Gerade in der 

Gruppe 0, wo die Raumplanung, Orts- und 

Regionalentwicklung und auch in Zukunft, wie 

wir gehört haben, die Förderung der EU 

angesiedelt ist, hätte man schon einen 

Schwerpunkt in diesem Budget setzen können. 

Weil 27 Millionen Schilling für 130 Gemeinden 

ist für mich ein Tropfen auf einem heißen Stein. 

Im Vorjahr waren, wie wir es wissen, noch 46 

Millionen. Ich weiß zwar, daß die Idee einer 

Grundbeschaffungsaktion nun Gottseidank 

Wirklichkeit geworden ist, im 

Nachtragsvoranschlag auch mit 43 Millionen 

Schilling berücksichtigt wurde. Es ist großartig 

und zu begrüßen, daß es unserem neuen 

Referenten, Dr. Dieter Haller, gelungen ist, daß 

dies im Nachtragsvoranschlag eingebaut wurde. 

Herzlichen Dank dafür. Aber trotzdem glaube 

ich, daß es in unserem Land zu viele Projekte 

gibt in den Gemeinden, daß dieser Betrag 

einfach viel zu gering ist. Es wurden damals 

Hoffnungen geweckt, die wir heuer oder im 

kommenden Jahr leider nicht mehr erfüllen 

können. 

Gerade die Orts- und Regionalentwicklung hat 

gemeinsam mit den Gemeinden in den letzten 

Jahren bewundernswerte Leistungen vollbracht. 

Wenn ich aufdenke auf Oberdrauburg, auf die 

Gemeinde Albeck, überall haben sich Menschen 

gefunden, die sich freiwillig und kostenlos zur 

Verfügung gestellt haben, um über ihre Gemein-

den nachzudenken, wie es in der Zukunft dort 

weitergehen soll. Vor allem, damit etwas getan 

werden muß, um ihren unmittelbaren 

Interessensbereich und Lebensbereich zu 

verschönern und attraktiver zu gestalten. Bei 

diesen vielen Vorhaben, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, hat man natürlich auch 

Planungen, Projektanten und Gutachter mit 

eingebunden, und das hat, wie wir wissen, sehr, 

sehr viel Geld gekostet. Ich glaube, das weiß nur 

einer, denn es wird niemand richtig zugeben, 

wieviel die Gemeinden da wirklich gezahlt 

haben. Ich weiß es von meiner Gemeinde, daß es 

fast 700.000 Schilling an Planungskosten in 

dieser Entwicklungsphase gekostet hat. Ich kann 

jetzt nur hoffen, daß die vielen fertigen Projekte 

nicht irgendwo in den Schreibtischen der 

Bürgermeister aus chronischen Geldmangel in 

Vergessenheit geraten, sondern daß geradezu 

unsere Bürgermeister aufgefordert sind, den 

Finanzreferenten, aber auch den zuständigen 

Gemeindereferenten, Dr. Haller, keine Ruhe zu 

lassen, sondern sie aufzufordern, zusätzliche 

Mittel für die Orts- und Regionalentwicklung 

auch in Zukunft flüssig zu machen. Als Bürger-

meister sage ich zu meinen Gemeinderäten, 

wann immer eine Forderung auf den Tisch 

kommt, die Geld kostet, bei welchen anderen 

Positionen meine Damen und Herren sollten wir 

einsparen. Meistens bleibt es bei dieser einen 

Forderung. Meine Antwort lautet, einzusparen in 

der gleichen Gruppe 0, und zwar allgemeine 

Verwaltung, wo wir heute schon wiederholt ein 

paar Stunden diskutieren. Aber nicht draußen 

bei den kleinen Leuten bei der Straßenmeisterei, 

denn dort wissen wir, daß zu wenig drin ist, 

sondern wirklich allgemeine Verwaltung. Nicht 

nur Freisetzung, wie der neue moderne 

Ausdruck heißt, sondern durch den natürlichen 

Abgang. Wir brauchen zwar Bürokratie, um 

unsere Probleme zu lösen, aber manchmal, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, schaut 

es so aus, daß sie uns hindern, das zu tun, wozu 

wir sie brauchen. Deshalb darf dort nicht mehr 
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werden, sondern weniger, damit manches wieder 

schneller geht. Ich möchte von dieser Stelle aus 

nicht nur den Beamten die Schuld geben, 

sondern die Strukturveränderung kann nur von 

uns alleine kommen. Die gesetzlichen Voraus-

setzungen dafür müssen wir in diesem Haus 

schaffen. 

Erst vor wenigen Tagen hatte ich die 

Gelegenheit, mit Freunden zu sprechen, die jetzt 

im ehemaligen Ostdeutschland tätig sind, die 

dabei sind, Betriebe aufzubauen. Wenn dort 

jemand einen Betrieb in einer Gemeinde 

aufbauen will, läuft das ein wenig anders als bei 

uns. Vom ersten Tag an der Kontaktaufnahme 

mit dem Bürgermeister bis zum Baubeginn 

dürfen dort gesetzlich normalerweise nur 

maximal 6 Monate vergehen. Gleichgültig, ob 

das Grundstück gewidmet ist oder nicht. Es wer-

den ihm sämtliche Arbeiten abgenommen, die 

dafür nötig sind, um diesen Baubescheid zu be-

kommen. Eine Stelle nimmt sich um ihn an und 

begleitet ihn bis zum Schluß, bis eben dieser 

Baubescheid endlich hinausgehen kann. Wie 

läuft es bei uns? Ich brauche Euch nichts 

erzählen, man kann froh sein, wenn nach sechs 

Monaten ein Brief von der Landesregierung 

zurückkommt, wenn Du als Bürgermeister 

schreibst oder daß ein 

Vorbegutachtungsverfahren stattfindet. Da 

kommen sie meist mit einen ganzen Bus daher, 

wissen sie, daß 2 Kilometer weit weg ein Bach 

ist, dann heißt es, man muß erst einmal das Aqua 

100 aufweisen, das hundertjährige Hochwasser, 

auf der anderen Seite sind wir im Wasserschutz-

gebiet, auf der anderen Seite ist das und das. 

(Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

Aber wie gesagt, die Gesetze haben wir 

gemacht, nicht die Beamten, sie erfüllen sie nur. 

Deswegen sind wir aufgerufen, wirklich eine 

Gesetzesänderung hier im Hause durchzuführen 

und nicht jetzt den Beamten die Schuld zu 

geben. Das weiß ich. Ich will nur die anderen 

Möglichkeiten, die bestehen, aufzeigen. Deshalb 

glaube ich, wir müssen diesen Weg gehen, um 

den Firmen, die tätig werden wollen, zu helfen. 

Wir sollten das wirklich machen, denn wir 

müssen unsere Beamtenschaft effizienter 

einrichten. Sie können das, nur sind sie in den 

letzten Jahren von uns leider gesetzmäßig anders 

erzogen worden. Ich bin auch überzeugt, daß wir 

in der Lage sind, in diesem Hohen Haus die 

Gesetze auch so zu ändern, damit wir die 

Bevölkerung draußen zufriedenstellen können. 

Wenn wir das dort einsparen, kann ich mir 

vorstellen, daß wir für die Orts- und Regional-

entwicklung in Zukunft mehr haben werden als 

zur Zeit. Helfen wir da zusammen zum Wohle 

unseres Kärntner Landes. Danke. (Beifall im 

Hause.) 
Koschitz   

Abgeordneter Ing. Wissounig (SPÖ): 
  Ing. Wissounig 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Für mich ist es 

jetzt ein wenig schwierig zu reden, nachdem ich 

einer der Mitarbeiter bin der teuersten 

Verwaltung, wie es in der Zeitung gestanden ist, 

und zwar in der BH Feldkirchen. Mir wurde 

auch von einer Seite gesagt, wenn ich polemisch 

werde oder irgend etwas gegen die freiheitliche 

Partei sage, wird man mich nachträglich, wenn 

es notwendig ist, verfolgen. Das ist leider gesagt 

worden. Ich bin Techniker und ich war im 

Landesdienst tätig bevor ich politisch tätig 

geworden bin und ich bin auch jetzt noch im 

Landesdienst als Techniker tätig. Ich bringe 

meine Leistung und ich bringe auch meinen 

Zeitaufwand, der von mir gefordert wird. 

(Abg.Dr. Ambrozy: Wer setzt Dich unter 

Druck?) Ich möchte keine Namen nennen, ich 

wollte das nur ganz kurz sagen. 

Ich möchte zu den Bereichen Raumordnung und 

Raumplanung reden. Es möchten sicher einige, 

jedoch nicht alle, nichts davon wissen, zur soge-

nannten Planwirtschaft, der Großteil der 

Bevölkerung will eine Entwicklung mit einer 

räumlichen Ordnung. Die zuständigen 

Referenten vorher sowie jetzt haben die 

notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen, 

damit eine Wirtschaft, nicht Planwirtschaft, 

sondern eine geordnete Planung von sich gehen 

kann. Im Budget und im ersten 

Nachtragsvoranschlag sind die finanziellen 

Mittel dafür vorgesehen. Im Bereich der Landes-

planung, Grundforschung, Rohstofferhebung, -

forschung, Regionalberatung, Ortsmarketing, 

Orts- und Regionalentwicklung und die Gott-

seidank wichtige Einrichtung des Grundstücks-

fonds, damit sich die Gemeinden, wie vorher 

mein Kollege, der Bürgermeister Koschitz 
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gesagt hat, etwas leichter tun, wenn Grundstücke 

angekauft werden sollen und die Gemeinde das 

Geld nicht hat, damit eine sogenannte 

Unterstützung vom Land aus erfolgen kann. 

Die Landesplanung hat in der letzten Zeit mit 

Fachleuten in Zusammenarbeit mit den Bezirks-

hauptmannschaften und deren Bautechnikern die 

Erstellung des regionalwirtschaftlichen 

Konzeptes für die 5 B-Gebiete Ober-, Mittel- 

und Unterkärnten und das 2 B-Gebiet im 

Unteren Gailtal sowie die Niederregionen 

erstellt, damit die Inanspruchnahme der EU-

Förderungsmittel aufgrund der Unterlagen 

passieren kann. 

Für 1995 soll eine Reihe von Raumverträglich-

keitsprüfungen erstellt werden, die aufgrund des 

Raumordnungsgesetzes notwendig sind. Die 

Novellierung hat es gebracht, daß das möglich 

ist. Diese dienen auch als Planungsinstrument 

für jene Projekte, in denen erhebliche 

Auswirkungen auf die Raumstruktur und die 

Umwelt - nicht nur in den Standortgemeinden, 

sondern auch in den Nachbargemeinden - zu 

erwarten sind. Weiters ist beabsichtigt, für 

Leistungen von Gemeinden in speziellen 

Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung, für 

Bestandskonzepte und Standortgutachten eine 

finanzielle Unterstützung zu gewähren. Weiters 

mit den Mitteln der ORE (der Orts- und 

Regionalentwicklung) - das wurde vorher schon 

erwähnt -, die nicht nur zur Bewußtseinsbildung 

und Verbesserung der Lebensverhältnisse im 

ländlichen Raum gedacht sind. Das soll auch 

1995 fortgesetzt bzw. sollen anstehende und 

bereits bestehende Projekte realisiert werden. 

Gefördert werden sollen die Planungen für Ge-

staltung im Landschaftsbereich, Maßnahmen zur 

Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

Grundausstattung des öffentlichen Raumes, 

Erhaltung der Orts- und Regionaltypen, Raum-

studien, Fassaden und Dächern in unseren Berei-

chen, Förderungen für Grundankäufe und Auf-

schließungen. Die Aktion der Grundbeschaffung 

wurde vorhin schon erwähnt. 

In Zukunft werden wir uns auch verstärkt mit 

der räumlichen Entwicklung und räumlichen 

Ordnung beschäftigen müssen. Nach dem 

derzeitigen Stand der Baulandanalyse muß in 

Zukunft eine bodensparendere Bauweise Platz 

greifen. Mit der Erneuerung der 

Flächenwidmungspläne, der Leitbilderstellung 

und dem Entwicklungsprogramm können die 

Rahmenbedingungen für eine Ressourcen 

schonende Bautätigkeit und sparsamem 

Bodenverbrauch gesteuert werden. Eine 

konsequente Ordnungsplanung - wobei die ver-

dichtete Form den Vorrang haben muß - wird in 

Zukunft notwendig sein: für die Menschen in 

unserem Land. 

Wenn ich zum Personalbereich ein paar Dinge 

sagen darf: Eine Zeitung schrieb vor kurzem, 

wie schon meine Einleitung war: "Die teuerste 

Verwaltung. Für die Beamten, die im Auftrag 

des Landes und der BH mit Befehls- und 

Zwangsgewalt Gesetze umsetzen, muß der 

Kärntner mehr zahlen als andere Bundesländer." 

Forderungen wie Einsparungen von Beamten im 

teuren, bürgernahen Bereich, im 

Verwaltungsbereich - die BH sind da angeführt -

, wie zum Beispiel die Abschaffung dieses 

Bauanwaltes, die jetzt gefordert wurde, der 

Beamten und unselbständigen bzw. die 

beamteten Architekten und Sachverständigen in 

den BH. Ich bin auch der Meinung, wie der Herr 

Landeshauptmann in seiner Rede gesagt hat, daß 

man einen sogenannten Technikerpool schaffen 

sollte. Diese Idee ist sicher gut. Es ist auch eine 

Idee, die wir als Arbeitsgruppe von der BH bzw. 

den Sachverständigen vorgeschlagen haben. Wir 

würden somit derzeit die gute Serviceleitung bei 

diesen Abschaffungen aller beratenden 

Tätigkeiten, die Beratung und die 

Serviceleistung für die Menschen bzw. die ko-

stenlose Beratung für die Gemeinden 

eliminieren. Das wollen wir ganz sicher nicht 

haben. Weiters würde die Baukultur, die 

Gestaltung des Lebensraumes und der Umwelt 

sehr darunter leiden. Die Übertragung der 

Verantwortung auf die Bürger würde die nicht 

gewollte Zersiedelung des Landschaftsraumes, 

ein Landschaftsfraß, wie man sagt, und eine 

Natur- und Ortszerstörung sein. Diese 

Forderungen sowie die darauf folgende, 

ungewollte Entwicklung müssen von mir als 

unakzeptabel und kontraproduktiv bezeichnet 

und daher abgelehnt werden. Wir müssen 

bedenken, daß im öffentlichen Bereich 

hochqualifizierte Personen notwendig sind und 

auch in Zukunft sein werden und trachten, daß 

es nicht zu einem Abwandern dieser Leute 

kommt. Die Verwaltung, die von der 
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Volksanwaltschaft mit Bürgernähe und als gute 

Verwaltung bezeichnet wurde, soll jetzt nicht 

mit einem Strich weggeblasen werden. Ich 

glaube, das ist nicht im Sinne der Bevölkerung 

und nicht im Sinne des Bürgers. Danke! (Beifall 

von der SPÖ-Fraktion) 
Ing. Wissounig   

Abgeordneter Schretter (FPÖ): 
  Schretter 

Herr Präsident! Hohes Haus! Die beiden Studien 

zeigen deutlich, daß von den politisch Verant-

wortlichen in den letzten Jahren, beginnend ab 

dem Jahr 1992, eine Politik des 

Schuldenmachens in Kärnten verfolgt wurde. 

Wir haben die teuerste Verwaltung, die teuerste 

Bürokratie, österreichweit. Da stehen wir an der 

Spitze. Bei den Wirtschaftsdaten sind wir 

Schlußlicht, was für unser Land sicherlich 

bedauerlich ist. (1. Präs. Unterrieder: Wenn wir 

ein paar Jahre noch davon reden, sind wir es!) 

Österreichweit werden in den Bundesländern 

pro Einwohner für die Verwaltung 8.411 

Schilling ausgegeben. In Kärnten geben wir 

11.071 Schilling aus. Das ist ein Mehr von 2.660 

Schilling pro Einwohner in diesem Lande. 

Allein bei den Bezirkshauptmannschaften gab es 

von 1992 bis 1995 (bis zu diesem Budget) eine 

Steigerung um fast 100 Millionen Schilling. Die 

Verwaltung kostet uns fast 8,5 Millionen 

Schilling. Da sind rund 40 % des Ge-

samtbudgets. (Abg. Dr. Ambrozy: Das hat schon 

Strutz gesagt!) Da stehen wir österreichweit an 

der Spitze. Diese Politik ist geprägt von einer 

sprunghaften Verschuldung, von steigenden 

Ausgaben, steigenden Zinsen und Tilgungsraten. 

Es gibt keinen Spielraum für die Budgets der 

Zukunft. Das wurde von allen bereits betont. 

Das ist die Situation, in der sich das Land 

Kärnten finanziell befindet. Dazu sagte 

Landeshauptmann und Finanzreferent Dr. 

Zernatto in seiner Budgetrede: "Kärnten steht 

vor einem Neubeginn." Zernatto weiter, in seiner 

Budgetrede: "Diese Worte in beiden Studien, 

des WIFO und des IHS, sind wohl mehr als 

ernüchternd." Herr Landeshauptmann, eine 

solche Entwicklung zeichnet sich nicht von 

heute auf morgen ab. Sie kommt nicht von heute 

auf morgen. Die Studien sprechen eine klare 

Sprache und stellen dem Landesfinanzreferenten 

kein gutes, sondern ein schlechtes Zeugnis aus. 

Der Landeshauptmann ist seit fast vier Jahren im 

Amt und ist für die Verwaltung in unserem 

Lande verantwortlich. Es ist wohl eine Ironie, 

wenn dann der Landeshauptmann meint, 

nämlich in seiner Budgetrede: "Wir brauchen 

eine wirksame Verwaltung; wir können uns eine 

zusätzliche Verschuldung nicht mehr leisten. 

Wir müssen den Haushalt in Ordnung bringen. 

Wir müssen die Verschuldung einstellen. Wir 

müssen mit den Finanzmitteln des Landes 

verantwortungsvoller umgehen. Wir müssen den 

sorglosen Umgang mit Finanzmitteln abstellen. 

Es soll eine Controlling-Abteilung eingerichtet 

werden." Und in dieser Tonart geht es weiter. 

"Es muß eine Verwaltungsreform kommen; ein 

Personalstopp muß kommen; ein Personalabbau 

von mindestens 10 % in den nächsten fünf 

Jahren und eine Änderung des Dienstrechtes." 

Diese Feststellungen in der Budgetrede des Lan-

deshauptmannes waren ein Auflisten, aus frei-

heitlicher Sicht, von Versäumnissen in der Ver-

waltung, für die der Landeshauptmann in den 

letzten vier Jahren verantwortlich war und dafür 

die politische Verantwortung getragen hat. Mit 

Ankündigungen können wir diese anstehenden 

Probleme in unserem Lande nicht lösen. Der 

Landeshauptmann hat in dieser Frage vier Jahre 

so gut wie fast nichts getan. Es ist kaum zu 

erwarten, daß sich in der Zukunft etwas ändert. 

Denn die jüngsten Vorfälle in der Verwaltung 

und im Landesjugendsekretariat zeigen uns, daß 

der Landeshauptmann nicht bereit ist, jene zu 

stärken, die sich um eine saubere, ordentliche 

und korrekte Verwaltung in unserem Lande 

bemühen. Diese Bediensteten, die sich um eine 

saubere und ordentliche Verwaltung bemühen, 

werden bestraft; werden versetzt. Dadurch 

werden aber auch die Bediensteten in der 

Verwaltung eingeschüchtert. 

Hoher Landtag! Das ist der falsche Weg für die 

Zukunft. Das ist ein völlig falsches Signal für 

eine neue, effiziente Verwaltung. (Beifall von 

der FPÖ-Fraktion) 
Schretter   

Abgeordneter Ferlitsch (SPÖ): 
  Ferlitsch 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge-

schätzten Damen und Herren! Nachdem mein 

Kollege Koschitz Max bereits eingehend über 

die Gemeinden gesprochen und sicherlich für 



774 14. Sitzung des Kärntner Landtages - 29. Nov. 1994 bis 2. Dez. 1994 - 27. Gesetzgebungsperiode 

Ferlitsch 

viele Bürgermeister stellvertretend das Richtige 

gesagt hat, darf ich nur eine Bemerkung 

korrigieren - du hast sie selbst korrigiert -, daß 

wir selbstverständlich diejenigen sind, die 

Gesetze beschließen, welche dann von den 

Beamten zu vollziehen sind. Wir haben, glaube 

ich, auch die Verpflichtung daraus, daß wir 

hinter den Beamten stehen und gemeinsam unser 

schönes Bundesland, unsere Bürger in Kärnten, 

vertreten. Ich bin überzeugt, daß wir das von 

seiten der Gemeinden sicherlich gut verstehen, 

im Einklang mit den Beamten unseres Landes, 

aber auch mit den Beamten und den 

Vertragsbediensteten unserer Gemeinden. 

Ich will nicht polemisieren, aber nur eines 

sagen: In der Früh, bei der Fragestunde, hat mir 

nicht gefallen, als unser Kollege Gallo in der 

Anfragestellung an die Frau Landesrätin Sickl 

einen Antrag der SPÖ-Fraktion mehr oder 

weniger in den Boden gestampft und als nicht 

zuträglich gesehen hat. Ich möchte dazu 

feststellen: Dieser Antrag wurde von 

Bürgerinnen und Bürgern über die Gemeinde 

Hermagor an mich herangetragen. Ich habe ihn 

über den Klub hier im Hohen Landtag 

eingebracht. Ich glaube, das ist unser gutes 

Recht. Ich würde auch nicht einen Antrag Ihrer-

seits korrigieren oder irgendwo anders zu bewer-

ten. Wenn ein Antrag in dieses Hohe Haus 

kommt, haben wir ihn so zu behandeln, wie es 

ihm gebührt. Sie kennen mich: Ich bin nicht 

einer, der polemisiert. Ich bin über 20 Jahre lang 

in der Politik tätig; habe es nie gemacht und 

werde es auch in Zukunft nie machen, wenn ich 

nicht dazu herausgefordert werde. (Beifall von 

der SPÖ-Fraktion) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ich 

habe bereits gestern im Rahmen der Diskussion 

über die Auflassung unserer Postämter und auch 

darüber hinaus die Wichtigkeit der Orts- und 

Regionalentwicklung angesprochen. Daß sie 

wichtig ist, ist von allen anerkannt, glaube ich. 

Sie wird auch in der Gruppe 0 behandelt und 

veranschlagt. Ich möchte daher einige Gedanken 

im Hohen Haus einbringen und gleich eingangs 

feststellen, daß in den letzten fünf Jahren seit 

Bestehen der Orts- und Regionalentwicklung 

sehr, sehr viel für unsere Menschen, für die 

Gemeinden und für unser schönes Bundesland 

Kärnten gemacht wurde. 

Ich darf als Beispiel meiner Gemeinde folgendes 

darstellen. Um die Jahrhundertwende hatten wir 

noch rund 3.000 Einwohner in unserer 

Gemeinde. Die mußten natürlich aufgrund der 

wirtschaftlichen Situation abwandern und zum 

Teil auch auswandern. Wir haben jetzt eine 

Situation von rund 1.900 Einwohner. Wir haben 

rund 1.100 Einwohner, ein gutes Drittel, 

aufgrund dieser Situation verloren. Wir haben 

auch zahlreiche Gewerbebetriebe gehabt, die 

ebenfalls aufgrund der Struktur schließen 

mußten und nicht mehr vorhanden sind. 

Vor rund drei Jahrzehnten hatten wir rund 17 

Kaufhäuser in unserer Gemeinde, vor wenigen 

Jahren hatten wir noch zwei und aufgrund der 

Orts- und Regionalentwicklung ist es uns gelun-

gen, daß wir wiederum mit Eigeninitiative, mit 

de rOrts- und Regionalentwicklung und mit 

Hilfe der Gemeinde ein drittes Kaufhaus in Ei-

genregie aufmachen konnten. Dies sehr zum 

Stolz der gesamten Bevölkerung und auch der 

Gemeinde und auch im Sinne der Orts- und 

Regionalentwicklung. Da muß man dieser 

Institution wirklich Dank und Anerkennung 

aussprechen. 

Der Rückgang der Bevölkerung hat es bewirkt, 

daß in zwei Ortsteilen zwei Volksschulen ge-

schlossen werden mußten, eine Zentralschule 

gebaut wurde und wir daher nur mehr eine 

Schule in unserer Gemeinde haben. Da kann 

man von der Gesetzgeberseite eine noch so gute 

Schulpolitik machen, es nützt uns nichts, wenn 

nicht die notwendigen Schüler vorhanden sind. 

Damit verschwand auch das Leben aus den 

Dörfern und das tut natürlich der gesamten 

Bevölkerung irgendwo im allgemeinen Bereich 

sehr, sehr weh. Daher kommt der Orts- und 

Regionalentwicklung besonders Bedeutung zu 

und sie findet auch großen Anklang bei 

Vereinen und bei der Bevölkerung. 

Der Kollege Koschitz hat es bereits genannt, 

Oberdrauburg ist ein beispielgebender Ort und 

eine beispielgebende Gemeinde, in der sehr viel 

passiert ist. Auch in der Gemeinde Albeck ist 

sehr viel passiert. In vielen anderen Gemeinden 

ebenfalls. Wenn ich die Situation allein in mei-

nem Bezirk betrachte, so können wir auch mit 

Stolz vermerken, daß da sehr viel passiert ist. 

Ein Kaufhaus habe ich bereits angesprochen, das 

mit Orts- und Regionalentwicklungsmitteln 
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aufrecht erhalten wurde. Ich darf auch in der 

Gemeinde Dellach im Gailtal feststellen, daß 

dort ebenfalls ein Kaufhaus gerettet und für die 

Bevölkerung wieder entstanden ist. 

Nachdem ich auch Arbeitsgruppen in meiner 

Gemeinde habe, die im Sinne der Orts- und Re-

gionalentwicklung arbeiten, darf ich Ihnen daher 

einige Gedanken dieser Gruppe näherbringen. 

Ich verlese einen Auszug eines Schreibens: Wir 

alle haben eine Vision: Der Platz soll wieder 

Dorfplatz werden, soll zum Ort der Begegnung, 

zum Ort des Gespräches werden. In der Schule, 

die einst unsere Vorfahren eigenhändig erbaut 

haben, soll neues Leben einkehren, sie soll zur 

Dorfwerkstatt werden, zu einem Ort des Gesprä-

ches, zu einem Platz für Veranstaltungen, zu 

einem Heim für Vereine und Dorfbewohner. Das 

jetzige Schweigen dieses Platzes soll ein 

Dorfbrunnen beleben, Menschen sollen nicht 

nur über diesen Platz gehen, sie sollen hier auch 

verweilen, sie sollen hier sprechen, singen, 

diskutieren, sich freuen, ihre Probleme erörtern. 

Wir wissen, daß wir am Anfang dieses langen 

und steinigen Weges stehen. Es werden nicht 

nur materielle Probleme zu meistern sein, 

sondern es wird auch in erster Linie auf die 

geistige Dorferneuerung ankommen. Wir wollen 

keine neue Dorfromantik, sondern eine neue 

Dorfgemeinschaft. Wir tragen Hoffnung in uns, 

da wir wissen, daß sich die Menschen nach 

Gemeinschaft sehnen. Auf den Häusern unseres 

Dorfes sehen wir die Satellitenrohre, mit denen 

die Menschen in die Welt hinaushorchen und 

dort eine Gemeinschaft suchen. Vielleicht hören 

wir wieder einmal in unser eigenes Dorf hinein! 

Wir haben die ersten Schritte mit einer 

Fotoausstellung gesetzt usw. ... Vielleicht 

gelangen die Menschen über das Sehen, Hören 

und Fühlen, Denken und Sprechen wieder in die 

Gemeinschaft des Dorfes zurück. Wir haben 

Hoffnung. 

Ich glaube, daß wir von seiten der Politik eben-

falls diese Schwerpunkte zu setzen haben. Inner-

halb der letzten fünf Jahre Förderungsaktion der 

ORE ist einiges passiert. Es wurden in diesen 

fünf Jahren über 100 Millionen Schilling für 340 

Projekte eingesetzt. Das hat nicht nur menschli-

che, sondern sicherlich auch wirtschaftliche 

Komponenten, denn diese Gelder wurden ja 

verdoppelt, verdreifacht und teilweise verfünf-

facht, weil auch die Privatinitiative und die 

Eigeninitiative dazugekommen ist. Ich darf 

daher die bisherigen Schwerpunkte skizzieren, 

wie Planungen von Konzepten, 

Ortsgestaltungen, Sanierung wertvoller Bausub-

stanz und Revitalisierungsprojekte. Die 

zukünftige Schwerpunkte sollen in der 

Programmförderung statt Einzelförderung 

geschehen, EIK-Maßnahmenprogramme als 

Grundlage für die ORE-Förderung, der Aufbau 

von regionalen und örtlichen Betreuungs-

netzwerken, Ortsentwicklungsausschüsse, Ar-

beitsgruppen Projektträgergruppen. Öffentlich-

keitsarbeit und Serviceleistung wurde ebenfalls 

groß geschrieben. So gibt es auch Schwerpunkte 

dafür. 

Die Koordination der Betreuung erfolgte über 

die Abteilung 20, Sachgebiet ORE. In diesem 

Zusammenhang darf ich wiederum die Beamten-

schaft an der Spitze mit Herrn Dipl.-Ing. Fercher 

hervorheben, die sich sehr anstrengen, dies 

gemeinsam mit dem jetzigen Referenten Landes-

rat Dr. Haller und seinen Vorgängern, die wirk-

lich Immenses geleistet haben. Dankeschön. 

(Beifall von der SPÖ-Fraktion. 

Die Betreuung von Gemeinden und deren 

Initiativen wird seit Jahren durchgeführt und ist 

weiterhin erforderlich. Mehr als 20 mal pro 

Monat werden Beratungen, Seminare, 

Veranstaltungen, Ortsbegehungen usw. 

durchgeführt. Diese Betreuung erfolgt im 

Rahmen von Werksverträgen mit der Arge. ORE 

und der Erwachsenenbildungsorgansiation für 

Kärnten. Schwerpunkte der 

Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeitsarbeit 

erfolgt unterstützt durch Werksverträge mit 

externen Büros: Erweiterung von Broschüren, 

Ausstellung, ORE-Videos, Fachtagungen, 

Kärntner Dorftage, ein ganz spezielles 

Programm Kärntner Dorfpreis, Infor-

mationsmaterial und verschiedenes andere. 

Aktion Dorf und Landschaft: Schwerpunkte 

Verbesserung der ökologischen Situation des 

Siedlungsraumes durch umsetzungsorientierte 

Landschaftsplanungen, Programme zur 

Erhaltung, Pflege und Entwicklung ökologisch 

wertvoller Bereiche sowie zur Verbesserung 

beeinträchtigter Lebensräume. Land-

schaftspflegemaßnahmen wie Anlage von Bio-

topen, Bepflanzungsmaßnahmen etc. Revitalisie-
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rungsmaßnahmen: Schwerpunkte: Erhaltung 

wertvoller Bausubstanz durch 

Wiedernutzbarmachung von vorhandenen 

Strukturen, künftig soll eine stärkere Lenkung 

der Förderungsmittel des Landes im Hinblick 

auf die Revitalisierung wertvoller Bausubstanz 

erfolgen. Auch da muß man sagen, ist wirklich 

sehr, sehr viel passiert. 

Die Aktion zur Grundbeschaffung und räumli-

chen Strukturbereinigung soll das Ziel der bishe-

rigen Aktion die Unterstützung von Gemeinden 

beim Grundankauf zur räumlichen Strukturber-

einigung und Entwicklung von Gewerbezonen, 

öffentlichen Freiflächen, Dorfplätzen, Vorsorge 

für Siedlungswohnbau sein. Künftig soll diese 

Aufgabe von einem neu einzurichtenden 

Kärntner Bodenfonds übernommen werden. 

Durch diesen Grundbeschaffungsfonds soll im 

Zusammenhang mit dem 

Gemeindeplanungsgesetz und den Entwick-

lungskonzepten der Gemeinden die Finanzierung 

von Industriegrundstücken ermöglicht werden. 

Wichtig wird vor allem sein, daß wir auch die 

Finanzierung sicherstellen. Diese Finanzierung 

kann mit dem Budget des Landes Kärnten 

sichergestellt werden, wobei man dazu 

festhalten muß, sollte die Gemeinde in die Si-

tuation kommen, daß ein Grundstück dann an 

eine Firma veräußert werden kann, daß dieses 

Geld dann wieder in diesen Fonds zurückfließen 

soll. Das sind alles Maßnahmen, auf die man 

wirklich stolz sein kann, weil dadurch wirklich 

einiges passieren kann. 

An Förderungsprojekten von 1990 bis 1994 wur-

den insgesamt in Wettbewerb für Architekten 

vier Förderungen ausgesprochen und bezahlt, für 

Planungen 81, für die Betreuung 5, für die Öf-

fentlichkeitsarbeit 6, für den örtlichen Raum 

107, für Orts- und Landschaftsbild 36, für die 

Bodenordnung 12, für die Bausubstanz 93 und 

für die ökologische Ausstattung 7. Das ist ein 

stolzer Leistungsbeweis und wir können allen, 

die dafür verantwortlich zeichnen, aber vor 

allem dem Hohen Haus dafür danken. Danke für 

die Aufmerksamkeit (Beifall von der SPÖ-

Fraktion.) 
Ferlitsch   

Abgeordneter Stangl (FPÖ): 
  Stangl 

Hohes Haus! Herr Präsident! Wenn es uns nicht 

gelingt, aus dem bisherigen Gedankengebäude 

von Gesetzessituationen aus dem Kästchen der 

Problematik herauszutreten, wird es uns auch 

nicht gelingen, die richtigen Maßnahmen zu 

setzen und richtig zu handeln. Wenn wir in 

diesem Gedankengebäude gefangen bleiben, so 

wird es höchstens zu Adaptierungen und zu klei-

nen Sanierungen kommen, die Potenzierung und 

die Fortschreibung des finanziellen wirtschaftli-

chen Niederganges wird weiter dokumentiert. 

Die IHS-Studie ist ein Papier, das Leitlinien 

aufzeigt, das nicht in allem praxismäßig umzu-

setzen ist, sie ist aber dennoch ein Dokument, 

von dem man sagen kann, man müßte in diese 

Richtung steuern. Wir haben vor zwei Jahren so 

ein Papier hier gehabt und nun erfährt man, daß 

es voriges Jahr nicht erreicht, ja weit verfehlt 

wurde. (Abg. Dr. Ambrozy: Nein, voriges Jahr 

ist es erstmals vorgelegen!) Das zweite wurde 

aber auch verfehlt. Wenn man aber von den 

Voraussetzungen weiß, daß Kärnten das 

wirtschaftliche Schlußlicht in Österreich ist, daß 

es fast die höchsten Schulden hat und daß es - 

ich bitte, das nicht pauschal, sondern 

differenziert zu verstehen - eine der teuersten 

Verwaltungen hat, dann wird es etwas 

schwierig, so ein Schiff, das im Begriff ist, auf 

die Sandbank aufzulaufen, wieder flott zu 

machen. 

Gesundheit ist ein Argument, bei dem Politiker 

gerne und leicht erpreßbar sind. (Abg. Dr. Am-

brozy: Der Stangl weiß, wovon er redet!) Nur 

eines muß man dazu sagen: Der Mehraufwand 

garantiert in Kärnten nicht die Mehrqualität, 

sondern qualitativ sind wir im Bundesdurch-

schnitt. Nur bei den Ausgaben sind wir höher. 

(Abg. Dr. Ambrozy: Das stimmt ja nicht! Warum 

reden wir uns solche Sachen ein?) Doch, die 

Studie sagt es. (Abg. Kreutzer: Weil es die 

Wahrheit ist! - Abg. Dr. Ambrozy: Das ist nicht 

die Wahrheit! Wir sind qualitativ besser!) 

Wenn man die Regierungserklärung und an-

schließend die Budgetrede aufmerksam verfolgt 

hat, dann war ich mit großen Passagen einver-

standen und erfreut, ja teilweise, muß ich sagen, 

begeistert, nur wenn ich jetzt das Budget lese, 

muß ich für mich als Neuling im Landtag zur 
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Kenntnis nehmen, es war das längste Märchen, 

das ich je in meinem Leben angehört habe. (Abg. 

Dr. Strutz: Da lacht sogar der Scheucher! - 

Beifall von der FPÖ-Fraktion.) 

Es sind viele Altlasten vorhanden, nur eines muß 

dazu bemerkt werden: Altlasten hatten seinerzeit 

eine Ursache, sie waren seinerzeit notwendig, 

nur die Vorzeichen haben sich geändert, so daß 

eine Altlast früher ein an und für sich passables 

Mittel war, um im Lande irgendetwas zu 

bewegen. Dazu gehören auch liebgewordene 

Gewohnheiten. Wir regieren heute mit Mitteln 

und der Organisation von gestern ein Land für 

die Zukunft. Wenn die Zahlen so fortgechrieben 

werden, so werden wir sicher in die Situation 

kommen, in der wir als Politiker oft als die 

belogenen Lügner dastehen müssen. Wir 

versprechen verhandeln statt sprechen und 

handeln. Es wird uns nichts anders übrig 

bleiben. Wir machen Machtkampf statt 

Leistungswettbewerb. Wir gehen mit Angstparo-

len statt mit Vorbildern und Sachzwänge verhin-

dern Veränderungen, und zwar Sachzwänge 

politischer, ideologischer, manchmal auch 

finanzieller Natur. So glaube ich, daß viele 

Politiker, ich eingeschlossen, weil wir die Dinge 

anders betrachten, manchmal in einer 

Scheinwelt leben und dadurch entsteht ein 

falsches Bild der Realität. 

Herr Koschitz, irgendwo bin ich nicht deiner 

Meinung, denn ich glaube, Orts- und Regional-

entwicklung ist kein anderer Titel für Sonder-BZ 

oder Sonderbedarfszuweisung. Orts- und Regio-

nalentwicklung ist ein Erkennen des Ortes, der 

Stärken und der Grenzen der Ausbaufähigkeit. 

Ich sehe es positiv, daß das jetzt ein Bestandteil 

des Gemeindeplanungsgesetzes ist und es wird 

die Frage sein, wie das Gemeindeplanungsgesetz 

und dazu das Ortsentwicklungsprogramm 

umgesetzt wird, in welchem Maße Gemeinden 

mit Mitteln bedacht werden, wenn sie zuerst das 

Ortsentwicklungskonzept vorgelegt haben und 

nicht nur einen Wunschkatalog von Projekten 

vorlegen, die uns leider sehr oft in der 

Nachfolge als Abgangsbetriebe belasten. 

Auch aus einer Ortsentwicklung, aber es ist auch 

passend für das Land. Ich beziehe es auf die 

Ortsentwicklung, die 7 Todsünden einer 

Gemeinde. Es steht noch dabei Regionalpolitik, 

Feuerwehraktionen und Löcher stopfen, 

Bürgerwünsche ignorieren, nur auf laute 

Schreier hören, Potentiale der Stadt oder der 

Region verkennen , auch hier glaube ich, liegen 

wir in Kärnten nicht richtig oder nicht ganz 

richtig, Verkrustung von Strukturen und 

Ideologie zulassen, unprofessionelle und 

unpraktische Sitzungen und Kommunikation, 

auf Vergangenes reagieren anstatt die Zukunft 

gestalten. Ich komme noch in der Wohn-

bauförderung dazu, aber Orts- und Regionalent-

wicklung gehören hier dazu. Ich sage nicht mehr 

Gemeindeplanungsgesetz, es sollte besser 

heißen 

Raumordnungsschadensbegrenzungsgesetz. Wir 

müssen eines wissen. (Abg. Dr. Ambrozy: Du 

und der Hofer seid Wortneuschöpfer!) 1 Hektar 

parzellierte und bebaute Fläche kostet in her-

kömmlicher Siedlungsgewohnheit 3,5 bis 4 Mil-

lionen Schilling. Dafür geben wir 

Wohnbauförderung her. Daher sage ich und 

werde es später erklären, daß die 

Wohnbauförderung sehr wohl überdacht gehört 

und degressiv gestaffelt wird, je mehr 

Grundinanspruchnahme damit in Zusam-

menhang steht. Denn sonst hat das 

Gemeindeplanungsgesetz keinen Sinn. Es gehört 

untergeordnet. Im gleichen Maße gehört auch 

die Bauordnung angepaßt, dem 

Gemeindeplanungsgesetz untergeordnet, weil 

sonst werden wir wieder weiter zersiedeln, 

werden wir Althaussanierungen, so 

wünschenswert es ist, dort den K-Wert nicht 

erreichen oder den Ensembleschutz nicht kaputt 

machen können, dann können wir mit der 

Wohnbauförderung dort wieder nichts anfangen. 

Also diese Dinge müssen vernetzt betrachtet 

werden und auch das sind, sage ich offen, Spar-

vorschläge ohne, daß die Summe der Wohnungs-

bauenden reduziert wird, sondern es entstehen 

noch freiwerdende Potentiale. Wenn von dieser 

Seite der Appell gekommen ist, bei 

Versprechungen nach außen nicht immer sagen, 

wir möchten schon, aber der Finanzreferent tut 

nicht, dann haben meine Kollegen im Tale bitte, 

dann muß man so vorgehen. Man muß bei der 

Gailtalbahn sagen, entweder wir haben das Geld 

nicht, weil beides geht nicht. Die Straße, den 

Gailtalzubringer fordern, Roßkofel wollen wir 

auch noch, und das Geld ist nicht da. Aber dann 

muß man auch oben sagen, speziell bei der 

Regierungspartei sagen, irgendwo werden uns 
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die Mittel ausgehen. Alles zusammen wird nicht 

finanzierbar sein oder heute beim Budget 

müßten beide Landtagsabgeordneten einem 

Budgetansatz für die Nebenbahnen fordern, 

wenigstens einen bescheidenen. Ansonsten war 

der Appell von vorher umsonst. (Abg.Dr. Hofer: 

Das wäre wirklich das ungeschickteste!) Ich 

habe immer gesagt, eine Frage des Geldes. Wir 

werden es kaum finanzieren können. Ich habe 

den Mut gehabt und auch in anderen Dingen, 

obwohl ich als Oppositioneller mir das Recht 

herausnehme, das zu verlangen, was die 

Regierungen nicht halten können, sehr oft 

gesagt, nein, das können wir uns nicht leisten 

und andere haben ja gesagt. Dafür stehe ich. 

Wenn man eine generelle Spargesinnung fordert, 

auch von unseren Referenten, komme ich nicht 

umhin zu sagen, daß die letzten 2 Jahre 

gewaltige Sparmaßnahmen getan worden sind, 

150 Posten wurden eingespart, 70 Millionen und 

ich glaube, ich bin nicht vermessen, wenn ich 

sage, alle anderen Referenten sollten einmal 

diesen Schritt nachholen, den unser Referat 

schon vorauseilend getan hat, gezwungener-

maßen. Wir haben nicht mehr bekommen. Aber, 

die Personalreduzierung war gewollt, ebenfalls 

über ein Institut. Es war möglich. Daher ist es 

sinnvoll, ohne das Personal benachteiligt wird, 

in Angst leben muß, auch dort möglich, alle 

Abgänge nicht mehr zu ersetzen, durch 

Gesetzesänderung zu ermöglichen, daß eine Ver-

setzung möglich ist, und und. Das wurde alles 

schon angedeutet. Aber, wenn wir diesen Schritt 

nicht tun, vor allem bei den Gesetzen, dann 

werden wir Sparmaßnahmen so zu betrachten 

haben wie ein Arzt, der Scharlach mit Puder 

behandelt. Es kommt nichts heraus. Daher müs-

sen begleitend und voraus die gesetzlichen 

Basen geschaffen werden. 

Ich glaube, wenn der Finanzreferent eine 10 

prozentige Personaleinsparung auf 5 Jahre ange-

kündigt hat, ich wäre schon zufrieden, wenn es 

pro Jahr mit 1 Prozent gelingen würde. Wenn 

ich jetzt bei Null bin, habe ich eher den 

Verdacht, daß man weiter zaudert, weiter 

wurstelt. Für voriges Jahr habe ich Verständnis, 

da waren Wahlen, da kann man nicht richtig 

arbeiten wie man will, da muß man auf etwas 

anderes Rücksicht nehmen. Aber jetzt wäre die 

Möglichkeit da. Denn wenn sie jetzt nicht 

wahrgenommen wird, bitte, wann dann? In 2 

Jahren ist es wieder so weit, daß wir uns nicht 

mehr getrauen. Daher kommt es wieder zu einer 

Fortschreibung, wenn nicht jetzt. Wenn man von 

uns behauptet, wir fordern, schreien, dann muß 

ich sagen, es wurden Vorschläge gemacht, die 

Zahlen wurden ebenfalls dazu genannt. Es 

wurde sogar konkretisiert, wo und wie. Nur 

eines, ich habe dafür Verständnis, im Budget ist 

der EU-Beitrag nicht drin. Es fehlt mir wirklich 

der Beitrag der Nebenbahnen oder müssen wir 

ab morgen der Bevölkerung sagen, es gibt kein 

Geld für die Nebenbahnen, sie werden 

aufgelassen. Das ist für mich die Konsequenz. 

Oder, man hätte wenigstens 20 Millionen im 

Nachtragsvoranschlag als Ermessenskredit ein-

setzen können und sagen, wir müssen erst ver-

handeln. Denn das Schreiben, wie ich gehört 

habe, daß es finanzielle Mittel braucht, soll vom 

Ministerium schon beim Landeshauptmann 

liegen. (Abg. Dr. Großmann: Können wir dann 

Stanglbahn taufen.) Meine sicher nicht, das sind 

3, die können wir Ferlitsch und Sablatnig taufen. 

Ich glaube, ich habe es deutlich ausgedrückt. 

Entweder, man bekennt sich zu den Nebenbah-

nen, dann gehört eine Ansatzpost von 50 Millio-

nen hinein, weil 500 Millionen werden 

gefordert, oder wenn nichts drin ist, muß ich 

annehmen, es wird nicht realisiert. (Abg. Dr 

.Großmann: Man darf den Bund nicht 

rauslassen, Kollege Stangl!) Das ist eine Frage 

von Verhandlungen. (Abg. Dr. Hofer: Das wäre 

strategisch völlig falsch!) Es wäre falsch, 500 

Millionen einzusetzen, es wäre richtig, 20 

Millionen irgendwo vorzusehen als 

Verhandlungsbasis. Ich kenne die Schulden von 

meiner Gemeinde, ich habe eine Prokopfver-

schuldung von 16.000 Schilling übernommen, 

wir stehen derzeit auf 1.300. Nur eines, bitte. 

Dieses Schulden reduzieren hat uns 10 Jahre 

bewegungsunfähig gemacht, handlungsunfähig. 

Daher ist es auch in diesem Lande nicht anders. 

Je schneller wir reagieren, leicht wird es nicht 

mehr gehen, weil man hat schon zu spät reagiert, 

aber desto mehr Kraftanstrengung wird es 

brauchen und desto schwieriger oder fast 

unmöglich wird es, je länger sich diese 

Regierung Zeit läßt mit der Konsolidierung. 

Wenn das bewußt geplant und geordnet 

angegangen wird, so geht es ohne Verun-

sicherung von Verwaltung, geht es ohne, daß 
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man ein Planungschaos macht. Es ist sicher eine 

Frage eines intelligenten Produktes. Wie bei 

allen heißt es auch hier, zuerst das wichtige, 

dann das dringende. Nicht das dringende zuerst 

und das wichtige warten lassen. (Beifall von der 

FPÖ-Fraktion.) 
Stangl   

Abgeordneter Dr. Strutz  (FPÖ): 
  Dr. Strutz 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Nach der rheto-

risch brillant geschliffenen Rede meines Vorred-

ners darf ich nur kurz einige sachliche Bemer-

kungen zur Gruppe 0 anbringen. Nachdem man 

von Seiten der Freiheitlichen Fraktion auch 

gefordert hat, hier Einsparungspotentiale offen 

zu legen, werden wir in den einzelnen Gruppen 

auch diese Einsparungspotentiale beim Namen 

nenne bzw. einige Vorschläge hier dem Landtag 

unterbreiten, wie eigentlich dieses Budget 

sinnvoller und effizienter gestaltet hätte werden 

können. In der Gruppe 0 stößt mir hier in Bezug 

auf den Landtag eine Steigerung ganz besonders 

auf. Es ist nämlich die Steigerung der 

Politikerbezüge, der Politikergehälter und der 

Politikerpensionen. Ich entnehme nur den 

Medien, daß der Landeshauptmann zwar 

angekündigt hat, daß es im Budget 1995 für die 

Abgeordnetengehälter und die Bezüge der 

Politiker zu Kürzungen kommen soll. Wenn man 

sich das Budget jedoch anschaut, haben wir hier 

eine Steigerung von immerhin 3 Millionen 

Schilling. Da stellt sich für mich schon die 

Frage, wie es zu diesen Erhöhungen gekommen 

ist. Richtig, es sind Abfertigungen und jene 

Regelungen, die wir Freiheitlichen eigentlich 

seit Jahren versuchen, im Hohen Haus 

abzustellen. Wir haben aus diesem Grund in der 

letzten Legislaturperiode mehrere Anläufe unter-

nommen, um eine einheitliche Bezugsregelung 

für die Politiker in Kärnten zu erwirken. Leider 

ist es uns 4 Jahre hindurch nicht gelungen, auch 

die anderen Fraktionen auf eine gemeinsame 

Regelung hier einzuschwören. (Abg. Schiller: 

Von 89 - 91 hat es eine blau-schwarze Koalition 

hier im Landtag gegeben!) Nein, Kollege 

Schiller, da bist Du ein wenig fehl informiert, 

sondern der erste Antrag auf eine Novellierung 

des Bezügegesetzes datiert nämlich im Jahr 

1990 und ist unmittelbar als eine der ersten 

Initiativen der Freiheitlichen in diesem Hohen 

Haus eingebracht worden. Wir haben relativ 

lange auch mit den Vertretern der SPÖ-Fraktion 

hier in Unterausschüssen, im Rechts- und 

Verfassungsausschuß versucht, eine einheitli che 

Regelung zustande zu bringen und es sind von 

allen Fraktionen auch verschiedene positive 

Beiträge dazu geleistet worden. (Abg.Dr. Hofer: 

Du hast ein Papier unterschrieben!) Selbstver-

ständlich! Und ich bedauere es, daß es nicht zum 

Abschluß dieser Vereinbarungen, die bereits 

relativ weit fortgeschritten waren, gekommen 

ist, sondern daß man das weiterhin verzögert 

hat. (Abg. Dr. Hofer: Ihr seid nicht zu diesem 

Papier gestanden!) Aus diesem Grund haben 

wir auch in dieser Legislaturperiode einen 

neuerlichen Anlauf genommen, um zu einer 

tatsächlichen Novellierung und vor allem einer 

einheitlichen Regelung in Bezug auf die 

Politikergehälter zu kommen, weil es nicht so 

sein kann, daß jedes Mal bei Anlaßfällen es 

großartige Empörungen über diverse 

Abfertigungen geben kann. In der Summe oder 

Sache sich dann tatsächlich aber nichts ändert. 

Ich möchte deshalb auch den Vorschlag, den wir 

Freiheitlichen hier eingebracht haben, noch 

einmal kurz erläutern. Er sieht vor, daß es einer-

seits grundsätzlich zum Wegfall der Pensionsre-

gelung kommen muß. Wir sind der Meinung, 

daß die Funktion des Abgeordneten eine 

nebenberufliche Tätigkeit ist, die er neben 

seinem im Beruf stehenden Beruf auszuüben hat, 

wo er genug Zeit zur Verfügung hat, auch im 

privaten Bereich dafür Vorsorge zu treffen. Hier 

gibt es verschiedene Versicherungsmodelle, die 

bereits in der letzten Legislaturperiode 

eingebracht wurden und die zu realisieren 

wären. Wir haben hier auch einen Antrag 

eingebracht, der vorsieht, daß es zu einer 

leistungsbezogenen Entlohnung der Politiker 

kommen soll. Das grundsätzliche Problem der 

bestehenden Regelungen aus dem Bezügegesetz 

ist nämlich die Unabhängigkeit von Einkommen 

und Leistung der Abgeordneten. Das 

freiheitliche Modell, das wir in Form eines 

Antrages hier eingebracht haben, geht vom 

durchschnittlichen Prokopfeinkommen eines 

Kärntner Arbeitnehmers aus und der 

Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung 

und der tatsächlichen Anwesenheit und der 

geleisteten Tätigkeit der Abgeordneten im 

Landtag, in den Ausschüssen bzw. auch in der 

parlamentarischen Tätigkeit in der Regierung. 
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Die Entschädigung für einen Abgeordneten 

besteht somit aus einer Grundvergütung und 

einem Leistungsanteil. Hier wäre es eine klare 

gesetzliche Regelung möglichst rasch zu 

realisieren, wo wir dann nicht einzelne Sonder-

fälle haben und sozusagen gute Abgeordnete, die 

halt erst jetzt in die Legislaturperiode eingekehrt 

sind, gegen schlechte, die ausgeschieden sind, 

hochrechnen müssen und wo wir uns mit 

Abfertigungsproblemen herumzuschlagen 

haben, wo nicht einmal die 

Verfassungsabteilungen sich rechtlich zu einer 

einheitlichen Stellungnahme durchringen 

können, ob diese Abfertigung zusteht oder nicht 

zusteht; ob der Bund zu zahlen hat; ob das Land 

zu zahlen hat. Die Erhöhung um 3 Millionen 

Schilling würde in den folgenden Jahren damit 

ebenfalls wegfallen. 

Der nächste Punkt, den ich hier in der Gruppe 0 

ansprechen möchte, sind die Dispositionsmittel 

der Regierung. Die Dispositionsmittel sind, war 

groß angekündigt, vom Landeshauptmann 

massiv beschnitten worden. Wenn man sich 

anschaut, daß der Herr Landeshauptmann von 

seinen 3,3 Millionen Schilling 500.000 Schilling 

großzügigerweise zur Verfügung stellt, ist das 

eigentlich nicht der Schnitt, den ich mir von 

einem sparsamen Budget und von einem 

sparsamen Landeshauptmann erwarte. Generell 

ist auch die Frage der Dispositionsmittel und die 

Aufrechterhaltung dieses Topfs, wo sozusagen 

nach Gutdünken Wahlzuckerln verteilt werden, 

in Frage zu stellen und aus unserer freiheitlichen 

Sicht nicht länger aufrecht zu erhalten. Dies in 

Zeiten, wo wir zur Sparsamkeit aufgefordert 

sind. 

Ein weiterer Punkt, den ich in der Gruppe 0 kurz 

hinterfragen möchte, ist das Kapitel EDV. Wir 

wissen, daß wir mit der Einführung der 

elektronischen Datenverarbeitung, die zum 

Glück auch in der öffentlichen Verwaltung 

Einzug gehalten hat, (Zwischengespräche im 

Hause. -Vorsitzender 3. Präs. Dkfm. Scheucher: 

Ich bitte, so fair zu sein und dem Abgeordneten 

zuzuhören!) natürlich in einer ersten Phase mit 

Mehrkosten zu rechnen haben. Wir steigen auf 

die elektronische Datenverarbeitung deswegen 

um, damit wir Prozesse im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung beschleunigen, 

rationalisieren und schneller machen können. Es 

erhebt sich insbesondere die Frage, warum 

verschiedene Budgetposten im Bereich des 

EDV-Kapitels so stark zu Buche schlagen, vor 

allem die Frage der Miete. Ich bin informiert 

worden, daß wir für zahlreiche Anschaffungen 

von Hardware-Positionen, von 

Computeranlagen, Mietverträge abgeschlossen 

haben, wobei auch einmal zu hinterfragen und 

zu überprüfen wäre, ob dieser Ankauf von 

elektronischen Geräten nicht kostengünstiger 

und billiger gewesen wäre. Beispielsweise wird 

von einem Fall in den Medien berichtet, daß 

sieben Jahre lang im Bereich der öffentlichen 

Verwaltung eine Schreibmaschine gemietet 

wurde, die tatsächlich bei der Anschaffung 

wenige tausend Schilling gekostet hätte, aber in 

der Endabrechnung mit 15.000 Schilling zu 

Buche geschlagen hat. Dann weiß man, daß 

verschiedene Dinge nicht richtig laufen und 

abgestellt gehören. 

Der letzte Punkt, auf den ich mich im Namen 

meiner Fraktion in der Gruppe 0 beziehen möch-

te, betrifft den Ansatz für das Jubiläum "75 

Jahre Volksabstimmung" im kommenden Jahr. 

Hiefür haben wir 2,5 Millionen Schilling 

vorgesehen. Unsere Fraktion legt Wert darauf, 

daß diese 2,5 Millionen Schilling effizient 

eingesetzt werden. Das heißt, daß dieses 

Jubiläumsjahr in einer Art und Form organisiert 

und gestaltet wird, daß wir den Sinn dieses 

Jubiläums nicht nur dokumentieren, sondern vor 

allem auch an die jüngere Generation 

weiterzugeben haben. Hier möchte ich auch in 

Erinnerung rufen, daß wir einen Beschluß des 

Kärntner Landtages noch aufrecht haben, daß 

wir nämlich hier, alle drei Fraktionen, beschlos-

sen haben, daß der 10. Oktober - als Ausdruck 

des Bekenntnisses zum Kärntner Landesfeiertag, 

zur Kärntner Einheit und zur Verbundenheit mit 

der Republik Österreich - zum Feiertag zu erklä-

ren sei bzw. auch ein Beschluß darüber getroffen 

wurde, ihn zu einem arbeitsfreien Tag zu 

machen. Nachdem die Verhandlungen der 

Landesregierung mit den Vertretern des Bundes 

noch immer erfolglos verlaufen sind, orte ich 

einen gewissen Verhandlungsbedarf. Ich orte 

auch einen Handlungsbedarf in bezug auf einen 

weiteren Beschluß, der ebenfalls einstimmig in 

diesem Zusammenhang vom Kärntner Landtag 

gefällt wurde, nämlich eine 

Abstimmungsspende, so wie es jährlich bei den 
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Jubiläen zur Verfügung gestellt wurde, auch den 

in den Abstimmungsgebieten angelegenen 

Gemeinden für infrastrukturelle Maßnahmen zur 

Verfügung zu stellen. Dies hat der 

Landeshauptmann in diesem Kapitel ebenfalls 

unterlassen. 

Ich möchte auch kritisch anmerken, daß gerade 

die heimattreuen Verbände und Traditonsver-

bände in Kärnten nicht in die Organisation 

dieser Jubiläumsfeierlichkeiten unmittelbar 

eingebunden worden sind und dies in den 

vergangenen Wochen doch zu einigem Unmut 

geführt hat. (Abg. Dr. Hofer: Ich habe gedacht, 

wir wollen sparen?) Kollege Hofer, das ist dir 

bekannt. Wir gehen davon aus, daß wir gerade 

bei der Vorbereitung dieses 75-Jahr-Jubiläums 

der Kärntner Volksabstimmung doch trachten 

sollen, daß die Interessen der Kärntner und jener 

Verbände und Vereinigungen, die eigentlich die 

Heimatpflege, die Information, Verbundenheit 

und Weitergabe dieser unserer Geschichte an die 

Jugend sicherstellen möchten, gewahrt werden. 

(Abg. Dr. Hofer: Die sind eh hochzufrieden!) 

Kollege Hofer, da bin ich allerdings anders 

informiert. (Abg. Dr. Hofer: Ich war bei einer 

Besprechung dabei. Die sind wirklich 

hochzufrieden!) Es ist so, daß wir tatsächlich 

diese Organisation einbinden möchten, damit die 

2,5 Millionen Schilling nicht in bereits einem 

Jahr wieder zu einem Streitfall werden und wir 

dieses Jubiläum auch würdig begehen können. 

Danke! (Beifall von der FPÖ-Fraktion) 
Dr. Strutz   

Vorsitzender Dritter Präsident Dkfm. Scheu-

cher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Meine Damen und Herren! Ich ersuche Sie wirk-

lich höflich und ich glaube, das gebietet die 

Fairneß den Rednern gegenüber, daß Sie dieses 

laute Gemurmel einstellen! Bitteschön! - Als 

nächster zu Wort gemeldet ist der Herr 

Abgeordnete Sablatnig. 
Dkfm. Scheucher   

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP): 
  Sablatnig 

Herr Präsident! Hoher Landtag! Geschätzte 

Damen und Herren! Ich habe manchmal das 

Gefühl, daß die Politik in Kärnten auf zwei Ge-

schwindigkeiten ausgerichtet ist. Die erste Ge-

schwindigkeit ist, wie man Pressekonferenzen 

macht und wie man sich öffentlich präsentiert, 

wenn man darüber diskutiert, ob der Lindwurm 

in Klagenfurt eingeschachtelt wird oder nicht. 

Spitzenpolitiker haben andere Aufgaben, als sich 

darüber Gedanken zu machen, noch dazu, wenn 

sie ressortmäßig zuständig sind. Zum zweiten 

meine ich, daß man das beobachten muß. (Abg. 

Steinkellner: Ein Klagenfurter wird zu Klagen-

furt wohl etwas sagen dürfen! Oder?) Das ist 

richtig, nur glaube ich, daß jeder seine politische 

Meinung dazu auch haben kann, (Abg. Steinkell-

ner: Eben!) und ich habe sie hier gesagt. Die 

zweite Geschwindigkeit ist die der politischen 

Wahrheit und der politischen Umsetzung. Hier 

glaube ich, daß die Kollegen der Freiheitlichen 

Partei in ihrer Ablehnung all dessen, was an 

Budgetunterlagen präsentiert wurde, so weit 

gehen, daß sie sogar den Vorschlag, den der 

seinerzeitige FPÖ-Landeshauptmann eingeführt 

hat, ablehnen. Die Dispositionsmittel, wie sie im 

Budget festgeschrieben sind, sind ausschließlich 

ein Werk des damaligen Landeshauptmannes. 

(Abg. Dr. Strutz: Der große Topf der Repräsen-

tationen wurde damals gestrichen!) Und jetzt sie 

herabsetzen, das heißt, es gibt eine Nettokürzung 

im Bereich der Dispositionsmittel. Ich glaube, 

daß man das schon sagen muß. Die Position 

verändert sich offensichtlich mit der politischen 

Funktion. (Lärm im Hause. - Abg. Schretter: 

Damals war noch mehr Geld vorhanden!) 

Zum zweiten meine ich, daß die FPÖ die Frage 

der Politikerpensionen usw. mitzuverantworten 

hat. Es gab ein Dreiparteienpapier, das von allen 

drei Parteiobleuten unterschrieben wurde. (Abg. 

Dr. Ambrozy: Sehr richtig!) Dort hat es sogar 

eine Regelung Lex Gaugg gegeben. Wer das 

nicht weiß: Das ist die gegenseitige Anrechnung 

von Pensionsjahren vom Landtag zum 

Stadtparlament. (Abg. Dr. Ambrozy: Richtig! 

Richtig!) Das war drin. Danach ist die FPÖ von 

dieser Vereinbarung wider Erwarten 

abgegangen. Dann gab es keine Lösung. Zu 

Recht hat damals Landeshauptmann Christof 

Zernatto dieses Papier öffentlich zerrissen und 

gesagt: "Wenn die Unterschrift einer Partei 

nichts wert ist, dann hat es keinen Sinn, mit 

dieser Partei Vereinbarungen zu schließen." Das 

wollte ich sagen. 
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Der nächste Punkt ist die Frage zum Kollegen 

Schretter. Er hat gemeint - ich habe das mitge-

schrieben: "Wer nicht bereit ist, jene zu stärken, 

die sich ordentlich um die Verwaltung bemü-

hen..." Und er meint damit den Landeshaupt-

mann. Der Herr Landeshauptmann hat sofort, als 

er vom "Fall Huber" erfahren hat, Entscheidun-

gen getroffen. Der zuständige Referent wird 

auch das Jugendsekretariat neu strukturieren. 

Dann wird man sehen, wo die jetzigen 

Mitarbeiter des Jugendsekretariates 

weiterbeschäftigt werden. Da ist nichts 

hineinzugeheimnissen. Der Herr Lan-

deshauptmann hat gehandelt und eine saubere ... 

(Abg. Schretter: Wir werden ausführlich in der 

Positionsgruppe 2 darüber reden, was damit 

gemeint ist!) Ja. Aber ich meine schon, daß man 

hier nicht einfach Halbwahrheiten sagt. Dann 

stehen sie im Protokoll und vielleicht noch in 

einer Zeitung. Ihr freut euch, aber der andere 

ärgert sich. Ich meine, das muß klargestellt 

werden! 

Der nächste Punkt, den ich sagen wollte, ist der, 

den der Kollege Stangl gemeint hat. Er hat ge-

sagt, daß wir die höchsten Schulden in 

Österreich und in Kärnten haben. Wir gehören, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, zu der 

glücklichen Nation, zu den sieben reichsten 

Staaten der Welt zu zählen. Es ist daher keine 

Weltuntergangsstimmung angebracht. Wir 

sollten nur schauen, daß die Steuermittel, die die 

Bürger aufbringen, sinnvoll eingesetzt werden! 

(Abg. Dr. Hofer: Sehr richtig!) Und dafür sind 

wir, der Kärntner Landtag, zuständig. (Beifall 

von der ÖVP-Fraktion) Es ist schade, daß der 

Kollege Stangl, mein Gailtaler Freund, nicht da 

ist. Aber wenn er über die Verschuldung des 

Landes redet, hätte ich ihn gerne gefragt, wie er 

die Verschuldung der Kötschacher Bergbahnen 

lösen wird. Vielleicht wird er das Modell vom 

Räuber Hotzenplotz anwenden? (Heiterkeit im 

Hause. - Abg. Schretter: Das hat nicht er 

verursacht! - Abg. Stangl ist wieder im Saal 

anwesend.) Es freut mich, daß er die 

Ausführungen nicht nur hören, sondern auch 

sehen wollte. Geschätzte Damen und Herren! 

Ich möchte jetzt zu einem Beitrag kommen, der 

wahrscheinlich besser auf mich geschneidert ist 

als das, was ich bisher gemacht habe. Mich 

interessiert im Grunde genommen in der Politik, 

daß man etwas weiterbringt. Alle anderen Dinge 

müssen nur richtiggestellt werden, damit sie 

nicht im Raum stehen bleiben. 

Die Gemeindeplanung ist ein sehr, sehr 

wichtiges und ernstes Anliegen, das wir in 

Kärnten in diesem Jahr ganz massiv in die Hand 

genommen haben. Ich meine nicht wir, als eine 

Fraktion, sondern alle drei Fraktionen haben 

sich darum bemüht, das Raumordnungsgesetz zu 

novellieren, ebenso das Grundverkehrsgesetz 

und das Gemeindeplanungsgesetz neu zu 

gestalten. Wir alle zusammen können Freude 

damit haben, daß es möglich wurde, in einer 

halbwegs politischen Übereinstimmung diese 

drei Gesetzesmaterien zu bewältigen. Wir sind 

es unserem Land Kärnten schuldig, hier neue 

Maßstäbe zu setzen. Da geht es nicht darum, 

wieviel Gutachten in Auftrag gegeben werden, 

sondern wie verantwortungsbewußt das Land 

Kärnten gemeinsam mit den Gemeinden die 

Gemeindeplanung wahrnimmt. Das ist eigentlich 

unser Auftrag. Ich bin stolz darauf, daß ich die 

Möglichkeit habe, seit einem halben Jahr auch 

den Vorsitz im Raumordnungsbeirat zu führen. 

Ich habe dort bei der Konstituierung dieses 

Beirates gemeint, wir sollten alle, bevor wir ins 

Sitzungszimmer gehen, die politischen 

Fraktionen oder die Einstellungen ablegen und 

in diesem Gremium Raumordnung machen. Ich 

bin froh darüber, daß es gelungen ist, die 

Parteipolitik aus der Gemeindeplanung und aus 

der Raumordnung herauszuhalten. 

Das bedingt auch, daß der zuständige Referent 

auf dieser Linie ist und die Fraktionen, die im 

Raumordnungsbeirat gemeinsam mit dem 

Städtebund und dem Gemeindebund vertreten 

sind, in gleicher Weise denken. So werden wir 

in Fragen der Raumordnung und der 

Gemeindeplanung schwierige Probleme lösen, 

sonst werden wir sie nicht schaffen können. 

Es geht dabei aus meiner Sicht um die 

Schaffung von qualitativen Rahmenbedingungen 

für den Wohnbau, auch für den sozialen 

Wohnbau, um die qualitativen Verbesserungen 

im Bereich der Widmung von Gewerbe und 

Industriegrund in unserem Lande und es geht 

darum, daß wir die Verfahren beschleunigen. 

Durch hervorragende Mitarbeiter in der 

Gemeindeplanungsabteilung ist es möglich 

geworden, Verfahren zu beschleunigen, damit 

die Investoren, die in Kärnten etwas 
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unternehmen wollen, auch die Möglichkeit 

haben, zeitgerecht gewidmete Grundstücke 

vorzufinden. 

Diese Widmungsfragen werden auch mit zusätz-

lichen Kosten abzuwickeln sein. Wenn wir 

davon ausgehen, daß wir Entwicklungskonzepte 

in den Gemeinden brauchen, denn diese sind die 

Voraussetzung für weitere 

Grundstückswidmungen, so brauchen wir dazu 

auch die materielle Absicherung, um diese Ent-

wicklungskonzepte finanzieren zu können. Dies 

immer mit der Maßgabe, daß sich unsere 

Siedlungsräume von innen nach außen und nicht 

von außen nach innen entwickeln sollten. 

Direkt in die Raumordnung und Gemeindepla-

nung greift für mich auch die 

Wohnbauförderung. Das ist ein ganz wichtiger 

Punkt, daß wir auch die Althaussanierung in 

diesem Zusammenhang sehen, damit nicht die 

alten Ortskerne entvölkern und außerhalb der 

Ortschaften neue Häuserreihen wie 

Zwiebelringe entstehen. Das sollten wir im 

Rahmen unserer Gemeindeplanung und Raum-

ordnung verhindern. (Abg. Dr. Ambrozy: Zwie-

belringe mit Kernöl sind schon gut!) Der Gour-

mand - der Gourmet weiß es. (3. Präs. Dkfm. 

Scheucher: Ich hoffe, es geht nicht so wie im 

spanischen Parlament!) 

Geschätzte Damen und Herren! Wir wissen aber 

auch, daß etwa 70 % der Flächenwidmungspläne 

unserer Gemeinden aus den 60er Jahren 

stammen und es ist dringend notwendig, neue 

Instrumente über diese geplanten Gemeinden 

darüberzulegen und zu schauen, was noch 

zeitgemäß ist und was heute nach dem Stand des 

Wissens erweitert werden muß. So haben wir in 

Kärnten mit heutigem Datum etwa 40 

Gemeindeplanungskonzepte in Auftrag, 

insgesamt 27 in Arbeit und 24 für 1995 in 

Vormerkung. Ich weise darauf hin, daß die 

Gemeindeplanungsabteilung im Jahr etwa 2213 

Umwidmungsfälle in Kärnten behandelt. Das ist 

für den Mitarbeiterstab in diesem Bereich eine 

beachtliche Leistung, wenn man weiß, daß es 

dabei Vorgutachten und Gutachten geben muß 

und daß noch die Gemeinden dann in der Regel 

mit Beharrungsbeschlüssen ihre Widmungsvor-

stellungen durchsetzen wollen. Ich glaube, daß 

wir zu Recht die finanziellen Aufwendungen für 

die Gemeindeplanung entsprechend aufstocken 

sollen, damit die Arbeit im Interesse unseres 

Bundeslandes und einer fortschrittlichen 

Gemeindeplanung vorgenommen werden kann. 

Dankeschön. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.) 
Sablatnig   

Abgeordneter Dr. Großmann (SPÖ): 
  Dr. Großmann 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Einige Notizen zur 

Gruppe 0. Ich habe heute mit viel Vergnügen 

vernommen, daß in dieser kurzen Zeit, in der 

dieser Landtag tagt, die Raumplanung vollkom-

men neu erfunden wurde. Ich kann mich 

erinnern, wir haben in der letzten Periode das 

Raumordnungsgesetz gemacht und jetzt ist ein 

Grundverkehrsgesetz und ein 

Gemeindeplanungsgesetz. Meine sehr geehrten 

Damen und Herren, ich weise darauf hin, diese 

ganzen Gesetze sind nur so gut, so gut sie auch 

angewandt werden. 

Ich sage das jetzt ganz bewußt, ich beobachte 

mit sehr viel Sorge Entwicklungen speziell im 

alpinen Bereich. Mehr sage ich nicht dazu. Ich 

bin gespannt, wie weit diese Gesetze für alle 

gelten, ich bin da sehr hoffnungsvoll. Ihnen, 

Frau Landesrätin Sickl, streue ich etwas 

Vorschußlorbeeren. Ich hoffe, daß auch Sie von 

Ihrem Referat aus die nötigen Schritte setzen 

werden, denn Ihnen steht auch in diesen Fragen 

eine Kompetenz zu. Ich bin ganz gespannt, wie 

Sie sich speziell im Wintererschließungsbereich 

verhalten werden. (Abg. Dr. Hofer: Was ist 

damit gemeint?) Ich sage keine Namen, denn es 

weiß jeder, was gemeint ist. Ich bin aber auch 

jetzt schon gespannt, liebe Frau Landesrat, wie 

sich Ihre grüne Haltung beim Betonklotz 

Kreuzbergltunnel auswirken wird. Sozusagen 

der Jungfernsprung wird das werden, denn da 

werden wir sehen, hochgeschätzte Frau 

Landesrätin, wo Ihre Grüngesinnung ist. Ich 

glaube nicht, daß Sie das grüne Feigenblatt für 

eine blaue Partei spielen wollen, ich kenne Sie 

nur aus den Medien, dazu haben Sie zu viele 

Vorschußlorbeeren. Ich bin aber auf Ihre 

Haltung gespannt. 

Zum Problem Verwaltung ein paar Notizen. Ich 

bin einer, der von Berufs wegen mit der Verwal-

tung sehr viel zu tun hat, sowohl bei den 

Gemeinden als auch im Land Kärnten. (Abg. Dr. 

Ambrozy: Ein Strafzettelsammler!) Ein 
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bekannter Strafzettelsammler bin ich auch. Nur 

muß ich eines sagen: Die Kärntner Verwaltung 

funktioniert, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Machen wir uns nichts vor, sie 

funktioniert. Ich wünsche jedem, daß er auf ein 

Urteil oder Verhandlung bei der Justiz in Wien 

wartet, ich wünsche jedem, daß er auf einen 

Verwaltungsakt in Wien wartet, weil jedere, der 

in Wien etwas zu tun hat, wird nämlich sofort 

sehen, daß wir hier sozusagen noch im gelobten 

Land sind. 

Ich kenne diese Budgetreden mittlerweile schon 

fünf Jahre und es ist durchaus richtig, jeder von 

uns jammert über die Aufblähung der 

Verwaltung und immer geloben wir, daß wir uns 

im nächsten Jahr bessern werden. Meine sehr 

geehrten Damen und Herren, ein Schmarrn ist 

es, denn wir sind die Ersten, die dann schreien, 

wenn es irgendwo nicht funktioniert, da muß 

etwas ordentlich gemacht werden. Wir selbst 

sind es, die durch eine Aufblähung, durch 

Verordnungen und Gesetze, die wir hier en 

masse produzieren, das auslösen und immer 

mehr von den Beamten verlangen und immer 

mehr haben wollen. Umgekehrt wollen wir dann, 

daß die Beamten eingebremst werden, wenn sie 

im Zuge der Gesetze das Notwendige veran-

lassen. Da beißt sich wirklich die Katze in den 

Schwanz. Wir sind daher selbst dazu aufgerufen, 

etwas Vernünftiges zu tun. Wenn ich so höre, 

daß man, so wie der Pistotnig, eine 

Christbaumverordnung auf einmal haben will, 

dann muß ich sagen: Meine Damen und Herren, 

wenn sich der Kärntner Landtag schon um die 

Christbäume unheimliche Sorgen macht, 

Probleme haben wir in dem Land, na großartig! 

Kollege Stangl, ich habe deine philosophisch-

ideologischen Ausführungen mit sehr viel Ver-

gnügen verfolgt. Ich muß sagen, ich weiß jetzt, 

warum Mölzer abgelöst wurde, mir ist das voll-

kommen klar, wir haben einen neuen 

Grundsatzideologen hier. Es hat alles Hand und 

Fuß, was du gesagt hast, da gibt es überhaupt 

nichts. Ich unterstreiche das zum Großteil, was 

du gesagt hast, mit Ausnahme der beginnenden 

Verschuldung et cetera, das war eine rhetorische 

Pflichtübung, das ist mir vollkommen klar. Eines 

muß ich aber schon sagen: Bei den 

Nebenbahnen, bei der sogenannten Sablatnig-

Ferlitschschen-Stanglschen Nebenbahn kann es 

nicht sein, daß man einerseits verlangt, wir 

sollen hier wie die Bösen sparen und wir sollen 

noch sparen, aber andererseits einen 

Budgetansatz fordert. Es ist genau vom 

Gesetzgeber vorgesehen, wer hiefür Verant-

wortung zu tragen hat. Meine sehr geehrten 

Damen und Herren, wir werden die Wiener nicht 

aus der Pflicht lassen und ein präpotenter Herr 

Draxler oder wie immer der von den ÖBB heißt, 

der wird uns Kärntner das nicht diktieren. Ich 

bin ja mittlerweile nach einer etwas längeren 

Anlaufperiode ein Kärntner. (Abg. Schiller: Du 

hast das Weiderecht!) Danke, ich habe also hier 

das Weiderecht, hast du gesagt. Er soll sich an 

die Gesetze halten, denn die sind einzuhalten. Es 

besteht der Versorgungsauftrag des Bundes. Wir 

können das nicht akzeptieren, daß wir von einem 

wild gewordenen Privatisierungs-ÖBB-General 

einfach irgendetwas aufs Auge gedrückt 

bekommen, nach dem Motto, friß, Vogel, oder 

stirb. Ich fordere die Regierung auf, in dieser 

Hinsicht aktiv tätig zu werden. Sie hat sicher die 

Unterstützung des gesamten Landtages. 

Das, was der Kollege Strutz über die 

Politikerbezüge gesagt hat, ist vom Kollegen 

Sablatnig schon beantwortet worden. Ich höre 

das immer wieder, ich habe das noch so im Ohr. 

Wir sind tagelang gesessen. Ich habe mit der 

Kollegin, die auch schon irgendwo da oben in 

der Nähe von Treffen verschollen ist, Trattnig 

begonnen, die Politikerbezüge zu reformieren, 

da war der Kollege Uster noch dabei. Die 

Kollegin Trattnig ist mir unterwegs, wie so viele 

aus dieser Riege, abhanden gekommen, aber es 

sind andere gekommen, die dann mit mir 

zusammen eine Unterschrift abgegeben haben. 

Die Unterschrift war dann das Papier nicht wert, 

auf dem sie gestanden ist. Ich weiß noch immer 

nicht, warum und weshalb, denn wir haben dem 

Gaugg wirklich schön getan, denn er war damals 

geschäftsführender Parteiobmann. Auf einmal 

war das mit den Politikerbezügen überhaupt 

nicht mehr möglich und ich habe den Zernatto 

verstanden, daß er das Papier zerrissen hat. 

Noch einmal: Unsere Fraktion, und ich habe das 

abgecheckt, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, darum sage ich unsere Fraktion, steht 

nach wie vor dafür ein, (Abg. Mitterer: Das 

glaube ich nicht! Du sagst ja nicht alles!) - nein, 

nein, ich bin ein vorsichtiges Kerlchen, meine 
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sehr geehrten Damen und Herren, ich sage 

nichts, was ich nicht verantworten könnte -es ist 

also so, daß unsere Fraktion zu allen 

Verhandlungen bezüglich Politikerbezügen 

bereit ist, nur möchte ich schon wissen, ob 

diejenigen, die von den anderen Parteien das 

unterschreiben, auch bereit sind, das zu halten. 

Noch einmal: Wir sind bereit, alle Verhandlun-

gen aufzunehmen, wir sind auch wieder bereit, 

in eine Arbeitsgruppe hineinzugehen, denn wir 

wollen wirklich, daß in dieser Angelegenheit 

etwas geschieht. Ich möchte sagen, ich habe 

auch eine Abfertigung bekommen, ich war ganz 

überrascht, weil ich vorher fünf Monate im 

Bundesrat war, dann steht mir eine Abfertigung 

von drei Monatsgehältern zu. (Abg. Wedenig: 

Drei Jahre!) Drei Jahre nicht, das wäre schön 

gewesen, denn das wäre viel Geld gewesen, aber 

das war es nicht. (Abg. Wedenig: Ja, drei Jahre 

im Bundesrat!) Ich habe es satt, daß ich mich 

irgendwo verantworten muß, was ich bekommen 

habe oder nicht bekommen habe. Ich werde das 

schon irgendwie verwenden, aber ich muß das 

zuerst einmal steuerlich erklären, und das ist für 

jeden ein Problem. Meine sehr geehrten Damen 

und Herren, zuerst etwas bekommen, dann 

versteuern und dann wieder zurückzahlen, das 

sind keine sauberen Lösungen. Ich möchte ein- 

für allemal saubere klare Lösungen. Da brauche 

ich keine Smejkal dazu oder sonst etwas, denn 

das reicht mir der gesunde Kärntner Haus-

verstand, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. (Abg. Mitterer: Rückwirkend bis 9. 

Oktober oder bis März?) Wir können über alles 

diskutieren, Kollege Mitterer, ich stehe 

überhaupt nicht an. 

Das nächste ist die Aufblähung der Dispositi-

onsmittel, der Kollege Sablatnig hat das ange-

schnitten. Der LH Ambrozy hat seinerzeit 

400.000 Schilling gehabt, der Herr Ex-LH Hai-

der hat das auf 3 Millionen Schilling aufgebläht. 

(Zwischenruf des Abg. Schwager.) Schwager, 

rechne nicht mit unserem kurzen Gedächtnis. Ich 

werde dir nämlich noch etwas vorhalten. Dein 

Kollege Haider war noch viel trickreicher, denn 

er ist ein trickreicher Bursch, er hat sich nämlich 

noch ein frei verfügbares Körberlgeld von 13 

Millionen Schilling dazugebastelt. (Abg. Dr. 

Ambrozy: Das hat er haben wollen!) Weißt Du 

das noch, wie er das gemacht hat? (Abg. Dr. 

Ambrozy: Er hat es nur haben wollen! - Zwi-

schenrufe von der FPÖ-Fraktion.) Nein, nein, 

das hat er trickreicher gemacht. Unter dem Titel 

"freiwillige Mitgliedsbeiträge an Institutionen" 

hat er sich selber ein Körberlgeld von 13 Millio-

nen Schilling dazugebeutelt. Im Zuge dessen, 

daß die SPÖ damals das ganze Budget saniert 

und repariert hat, ist das gefallen. Nur da jetzt 

sagen, wir haben das erfunden und von Auf-

blähung reden und selber 3 Millionen plus 13 

Millionen Schilling vorsehen, da kann man 

schon geteilter Meinung sein, Kollege 

Schwager. 

Eines sage ich Dir auch, Fritz Schretter, ich 

kenne dich mittlerweile, ich weiß, daß Dir als 

Gendarm Law and Order am Herzen liegt, nicht 

nur Dir und weil Du Gendarm bist. Es fällt mit 

aber auf, daß immer dann, wenn irgendwo so ein 

Skandal aufbricht, Du derjenige bist, der mit 

Genuß darinnen herumbohrt und die Sache dann 

so aufbläht, daß sie erst wirklich zum Skandal 

wird. Ich bin weit davon entfernt, dem Herrn 

Huber die Mauer zu machen, denn mir würde 

das auch nicht taugen, wenn zu mir einer mit 

dem Tonband käme, es ist aber nicht richtig, daß 

man darum, weil der Herr Huber eine 

Verfehlung begeht, die ganze Verwaltung 

sozusagen gleich mitnimmt. Du hast das ja in 

der letzten Periode mit der BH so gemacht. Was 

hat der Kollege Strutz gesagt? Die BHs sind 

Auffanglager für Minderbemittelte oder für 

Geschädigte, (Abg. Dr. Hofer: Abschiebelager!) 

Abschiebelager und so weiter, das hört sich auch 

nicht gut an. Bei allem mit "Lager", da habe ich 

leichte Hemmungen, wenn ich so etwas höre. 

(Abg. Mitterer: Das hat er nicht gesagt! "Lager" 

hat der Großmann gesagt!) Man soll sich in der 

Diktion ein bißchen einbremsen, Fritz, man soll 

nicht von einem schwarzen Schaf auf die ganzen 

anderen schließen. Ich sage Dir eines, ich weiß 

es, wovon ich spreche: Mit 99 % der Beamten 

haben wir in Kärnten, sei es jetzt Gemeinde oder 

sonst, überhaupt keine Schwierigkeiten, sondern 

die erfüllen ihre Arbeit. Du sollst auch daran 

denken, Fritz Schretter, auch dort habt ihr 

Wähler - noch immer. Danke fürs Zuhören. 

(Abg. Dr. Ambrozy: Aber nicht mehr lange: - 

Beifall von der SPÖ-Fraktion.) 
Dr. Großmann   
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Vorsitzender Dritter Präsident Dkfm. Scheu-

cher (ÖVP): 
  Dkfm. Scheucher 

Als vorderhand letzter zur Gruppe 0 ist der 

Referent Dr. Haller gemeldet. Ich bitte ihn zu 

sprechen. (LR Dr. Haller begibt sich zum Red-

nerpult.) Dort von der Regierungsbank! 
Dkfm. Scheucher   

Landesrat Dr. Haller  (SPÖ): 
  Dr. Haller 

Ich respektiere diese Privilegien der Abgeordne-

ten selbstverständlich. Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 

Ich werde einen weniger philosophischen 

Einstieg schaffen, wie das der Kollege Stangl in 

sicherlich sehr kultivierter Form vorexerziert 

hat. Ich nehme einen sehr praktischen Einstieg, 

und zwar direkt am Beispiel einer Wortmeldung, 

die ich am Vormittag in der Debatte von 

Klubobmann Hofer vernommen habe. 

Er hat nämlich, ich habe es mir aufnotiert, den 

zuständigen Landesrat einen Ratschlag insofern 

erteilt, als er gemeint hat, er solle das Ausmaß 

der Bedarfszuweisungen stärker am Sparwillen 

der Gemeinden orientieren. Habe ich das 

richtig? Lieber Kollege Hofer, es hätte dieses 

guten Ratschlages nicht bedurft. Ich habe in der 

vergangen sechsmonatigen Regierungstätigkeit 

sicherlich auch aufgrund der vorliegenden 

Notsituation mich nicht nur damit beschäftigen 

müssen, gemeinsam mit den 

Gemeindevertretern, insbesondere gemeinsam 

mit den Bürgermeistern, nach praktischen 

Lösungen in einer sehr schwierigen Situation zu 

suchen, sondern wir waren auch gemeinsam mit 

den Bürgermeistern ehrlich darum bemüht und 

dabei, hier eine aktive Sparphilosophie nicht nur 

zu predigen, sondern wirklich zu praktizieren. 

Eine Sparphilosophie, die sicherlich auch in die 

Richtung geht, bei der Dimensionierung von 

Projekten vernünftige Formen anzusetzen, wobei 

ich mich bei diesem Punkt nicht unterscheide 

bei meinen sehr erfolgreichen Vorgängern als 

Gemeindereferenten. Was aber sicherlich in der 

jetzigen Situation dazu kommt, ist der Umstand, 

daß wir aufgrund der gegebenen 

Einnahmensituation einerseits und aufgrund der 

gegebenen Ausgabensituation auf der anderen 

Seite hier ein engerer Rahmen für mich gesteckt 

war, der uns sicherlich gemeinsam jene 

Schwierigkeiten bereitet hat, von denen wir 

sagen können, daß wir sie erfolgreich und doch 

gemeinsam gemeistert haben. 

In diesem Zusammenhang habe ich wirklich 

allen Grund, mich zu bedanken. Mich zu 

bedanken bei den Vertretern der Gemeinden, 

speziell bei den Bürgermeistern, die hier sehr 

viel Verständnis und eine aktive Bereitschaft, 

mit an den Lösungen zu arbeiten, eingebracht 

haben. Ich muß sagen, ich habe dieses 

Verständnis wirklich quittiert mit einer sehr 

hemdsärmeligen Einstellung zu diesen 

Problemen zum einen und mit einer sehr weitge-

henden Bereitschaft, die Probleme über meinen 

Referatsrahmen hinaus zu lösen. Ich bin ehrlich 

froh, daß die Begehrlichkeit, die ich damals bei 

verschiedenen Stellen an den Tag gelegt habe, 

auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. 

Offensichtlich auch beim Finanzreferenten und 

nunmehr zuletzt beim Landtag, der mit dem 

Nachtragsvoranschlag im Ausmaß von etwa 200 

Millionen Schilling einstimmig dokumentiert hat 

und keine einzige der Wortmeldungen hat diese 

Position negativ kritisch beurteilt, hier wirklich 

die Möglichkeit geschaffen wurde, daß mit den 

Gemeinden jene Projekte doch realisiert werden 

können, die notwendig sind, um die Infra-

strukturen zu schaffen, die in den Gemeinden 

wirklich dringend gebraucht und erwartet 

werden. 

Wenn der Kollege Max Koschitz in seiner 

ganzen Leibhaftigkeit gefordert hat, daß die 

Oremittel aufgestockt gehörten und daß es 

notwendig wäre für die Realisierung von 

Projekten, die in diesem Zusammenhang 

anstehen, mehr Geld zu bekommen, dann kann 

ich diese Forderung nur unterstreichen. Ich habe 

sie auch unterstrichen und darf nur die derzeitige 

Situation, bzw. den vorgegebenen 

Budgetrahmen insofern noch ein wenig 

neutralisieren und kommentieren, als man dazu 

feststellen muß, daß hier sicherlich einige 

Dinge, die im fließen sind, im engsten 

Zusammenhang stehen mit Maßnahmen mit der 

EU und Maßnahmen, die im nächsten Jahr ganz 

sicherlich einer entsprechenden Dotierung im 

Nachtragsvoranschlag gemeinsam mit den EU-

spezifischen Ausgaben nachzuvollziehen sein 

werden. Ich glaube, in diesem Punkt wird es 

sicherlich wieder Aufgabe und moralische und 




